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Editorial

Europa – und mit ihm auch Deutschland – wird zunehmend Teil der „Einen 
Welt“. Dies erfordert ein neues Nachdenken. 

Im Jahr 2015 befanden sich laut UNHCR weltweit 65,3 Millionen Men-
schen auf  der Flucht. (Für alle, die das Gedankenspiel des UNHCR1 wagen: Ein 
Staat mit dieser Einwohnerzahl würde im globalen Ranking Platz 21a zwischen 
21 Frankreich und 22 Großbritannien belegen, zählte also zu den großen Natio-
nalstaaten der Welt.) Es ist davon auszugehen, daß die Zahl der Hilfesuchenden 
in den kommenden Jahren weiter steigen wird. „Ils voulurent tous la guerre parce 
qu’ucun d’eux ne crut pouvoir faire la paix. [Sie alle wollten den Krieg, weil keiner 
von ihnen dachte, daß er Frieden machen könnte.]“ heißt es schon bei Kardinal 
de Retz.2 Armut, Hunger, Klimawandel, Naturkatastrophen, Wassermangel und 
ökonomische Instabilität3 zählen zu den weiteren Push-Faktoren. 

In Europa ist bekanntlich Deutschland derzeit eines der Hauptaufnahmelän-
der für Flüchtlinge (jedenfalls in absoluten Zahlen). Neukölln und andere Brenn-
punkte offenbaren das soziale und politische Konfl iktpotential, das entsteht, 
wenn Mehrheiten wie die deutschsprachige Wohnbevölkerung auf  lokaler Ebene 
zu „Minderheiten im eigenen Land“ werden. 

Angesichts ihrer Verantwortung für diese und weitere drängende Problem-
kreise versucht die internationale Staatengemeinschaft, an ihrer Spitze die Ver-
einten Nationen, diesen Herausforderungen zu begegnen. Zuletzt hat sie mit der 
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung4 vom 25. September 2015 ein deutliches 
politisches Zeichen gesetzt, gerade auch wider die genannten Push-Faktoren. 

Deutschland zählt zu jenen Staaten, welche das entwicklungspolitische Kon-
zept der Agenda 2030 aktiv unterstützen. Dabei geht die Bundesregierung mit ih-
rer Zukunftscharta5 vom 24. November 2014 in einem entscheidenden Punkt über 
die UN-Agenda hinaus. In Punkt 6 Kulturelle und religiöse Vielfalt respektieren und 

1 United Nations High Commissioner for Refugees: Global Trends. Forced Displacement in 2015, 
Genf  2016, S. 2. www.unhcr.org/576408cd7.pdf. Vgl. jeweils aktualisiert: www.unhcr.de/servi 
ce/zahlen-und-statistiken.html [23.01.2016].

2 Jean-François Paul de Gondi: Cardinal de Retz: Mémoires, vol. III, Paris 1717.
3 Ein „Nationalstaat“ für die derzeit 71 Mio. arbeits- und perspektivlosen Jugendlichen zwischen 

15 und 24 Jahren wäre nochmals deutlich größer. Vgl. International Labour Organization: World 
Employment and Social Outlook 2016: Trends for Youth, Genf  2016.

4 United Nations General Assembly: Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Develop-
ment, Resolution A/RES/70/1, 25. September 2015. www.un.org/ga/search/view_doc.asp?sym 
bol=A/RES/70/1&Lang=E [23.01.2016].

5 Siehe www.bmz.de/de/mitmachen/zukunftscharta/index.html [23.01.2016].
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schützen bringt diese eine spezifi sch europäische Perspektive ein6, die im übrigen 
auch die Grundlage der beiden 1998 in Kraft getretenen Europarats-Konventio-
nen für „nationale Minderheiten“ bzw. „Regional- oder Minderheitensprachen“ 
bilden. Was aber folgt im eigenen Land aus Agenda, Charta und Konventionen 
konkret für den Umgang mit der kulturellen Vielfalt, mit den Minderheiten, mit 
den Minderheitsangehörigen, mit ihren Kulturen?

Für den Bereich der „alten“ (autochthonen, traditionellen) Minderheiten hat 
Deutschland die genannten Europarats-Konventionen ratifi ziert und dabei ex-
plizit die Dänen, die Sorben, die Friesen und die Sinti und Roma (jeweils mit 
deutscher Staatsangehörigkeit) dem Anwendungsbereich des Rahmenüberein-
kommens zum Schutz nationaler Minderheiten unterstellt. Auch anderswo in 
Europa stehen bei den alten Minderheiten Fragen des rechtlichen und fakti-
schen Schutzes von Identität und Sprache im Vordergrund, wobei der rechtliche 
Schutz teils auch für die kollektivrechtliche Ebene (z. B. Autonomie) eingefordert 
wird oder bereits umgesetzt ist. Bei den „neuen“ (allochthonen) Minderheiten, also 
Flüchtlingen, Asylsuchenden und anderen Zuwanderern, werden primär Fragen 
der Integration diskutiert, dies nicht zuletzt auch im Kontext von Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit. Kollektivrechtliche Fragen bilden dabei ein Problembündel, 
das die – im übrigen erst seit 1945 vorherrschende – individualrechtliche Grund-
fi xierung unseres Denkens vor besondere Herausforderungen stellt.

Im Falle Deutschlands umfassen die alten Minderheiten insgesamt ca. 
240.000 Angehörige – eine gegenüber rund 9,1 Mio. Ausländern, in der Regel 
Angehörige neuer Minderheiten, fast verschwindend kleine Zahl. Auch in den 
meisten anderen Staaten Europas haben die Angehörigen der neuen Minderhei-
ten jene der traditionellen Minderheiten zahlenmäßig längst (oft um ein Vielfa-
ches) überrundet und insofern zusätzlich „majorisiert“. Somit wäre das soziale 
und politische Konfl iktpotential „Mehrheit versus Minderheiten“ (und umge-
kehrt) möglicherweise um die Facette „alte versus neue Minderheiten“ (und um-
gekehrt) zu ergänzen. 

Vor dem Hintergrund der in der „Einen Welt“ immer zahlreicher und intensi-
ver werdenden Begegnungen zwischen Angehörigen von Mehrheiten, alten und 
neuen Minderheiten und ihren jeweiligen Kulturen, Religionen und Milieuspe-
zifi ka ist eine Befassung mit den Gemeinsamkeiten und Unterschieden dieser 
Gruppierungen und ihrer Bedürfnisse sowie mit den Chancen, aber auch Risiken 
dieser Interkulturalität überfällig. Am Ende eines solchen Forschungs- und Poli-
tikberatungsansatzes könnte ein integratives Gesamtkonzept stehen, welches auf  die 
Entschärfung des in der kulturellen Vielfalt liegenden Konfl iktpotentials und die 

6 Dieser Ansatz ist – als Leitprinzip für staatliche Kulturpolitik – in die UNESCO-Konvention über 
den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen aus dem Jahr 2005 eingefl ossen 
und insoweit verbindliches Völkerrecht geworden. 
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Entfaltung des darin liegenden Bereicherungspotentials abzielt. Auf  dem Weg 
dahin wird auch ein Blick auf  die innereuropäischen Erfahrungen des jeweils 
Anderen von Nutzen sein, umso mehr, als aus einer neuen auch eine alte Min-
derheit werden und es zudem fl ießende Übergänge geben kann. 

Das Europäische Journal für Minderheitenfragen EJM widmet sich bekanntlich 
primär der Thematik der alten Minderheiten. Dabei sind auch immer wieder 
minderheitenrechtliche Fallbeispiele zur Sprache gekommen (z. B. Südtirol, 
deutsch-dänischer Grenzraum u.s.w.), die im Ergebnis als erfolgreich gelten und 
das Zusammenleben zwischen Mehrheit und Minderheit(en) weitgehend positiv 
beeinfl ußt haben – und schon insofern auch für den Themenbereich „neue Min-
derheiten“ interessant sein dürften. Umgekehrt kann der Schutz von Identität, 
Sprache und Kultur (auch) alter Minderheiten denknotwendig nur dann erfolg-
reich sein, wenn er auf  einem integrativen Ansatz beruht.

Vor diesem Hintergrund bietet das EJM seiner Leserschaft mit diesem 
Schwerpunktheft einen Einblick in Grundsatzfragen der Integration neuer Min-
derheiten. Die Herausgeber und die Schriftleitung sowie der Berliner Wissen-
schafts-Verlag freuen sich, daß dem Institut für kulturelle Infrastruktur Sachsen 
unter der Leitung des EJM-Mitherausgebers Matthias Theodor Vogt eine erstma-
lige Befassung mit den Zusammenhängen von Migranten-Enkulturation und regiona-
ler Resilienz in der Einen Welt gelungen ist. 

Hervorzuheben an der hiermit erstpublizierten Studie ist, daß sie dem der-
zeitigen „technokratischen [und] ökonomistischen Reduktionismus“ der Euro-
päischen Union (Peter Strohschneider, DFG)7 eine „kulturelle Vielfalt“ auch in 
den für die Studie herangezogenen Wissenschaftsdisziplinen entgegensetzt und 
zugleich den populistisch nutzbaren Vereinfachungsstrategien eine hohe Kom-
plexität ‚alter Schule‘ gegenüberstellt. Damit veranschaulicht sie die Unverzicht-
barkeit gerade auch der Geistes-, Sozial- und Rechtswissenschaften bei der Su-
che nach „real solutions“ für „real problems“ (EU-Forschungskommissar Carlos 
Moedas).8

Mit ihrem weiten Blick auf  die historischen Entwicklungspfade unseres heuti-
gen politischen und sozialen Denkens liefert die Studie eine Fülle von Bausteinen 
zur konstruktiven Gestaltung der „Einen Welt“ im Zeichen kultureller Vielfalt – 
und damit wertvolle Anregungen für ein neues Nachdenken.

Beate Sibylle Pfeil

7 Strohschneider, Peter: Rede auf  der Festveranstaltung im Rahmen der Jahresversammlung der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft am 5. Juli 2016 in Mainz. S. 5, 6.

8 Moedas, Carlos: RTOs: Collaborative Laboratories for Open Innovation, Lisbon 6 May 2016. https://
ec.europa.eu/commission/2014-2019/moedas/announcements/rtos-collaborative-laboratori 
es-open-innovation_en [27.08.2016].
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Rita Süssmuth
Präsidentin a. D. des Deutschen Bundestages

Geleitwort

Mit Neugier und Lachen entdecken Kinder die Welt. Niemand zwingt sie spre-
chen zu lernen; sie tun dies aus eigenem Antrieb. Über die Vorbilder ihrer Groß-
eltern, Eltern, Geschwister und Erzieher lernen sie, welche Verhaltensweisen für 
den Zusammenhalt von Familie und Gemeinschaft wichtig sind und von ihnen 
erwartet werden. Dieses Hineinwachsen in Wertvorstellungen, in die Normen 
einer Gesellschaft, nennt die Wissenschaft Enkulturation.

Es ist das große Verdienst von Matthias Theodor Vogt, Erik Fritzsche und 
ihren Mitarbeitern, entdeckt zu haben, daß eine solche sinnenbasierte und proak-
tive Enkulturation nicht nur für das Hineinwachsen in die Herkunftsgesellschaft 
gilt. Letzteres ist die primäre Enkulturation. 

Ein ähnliches Hineinwachsen vollzieht sich auch, wenn wir die Heimat ver-
lassen dürfen (oder oft genug auch müssen), wenn wir eine Neue Heimat an 
anderer Stelle errichten. Wahrscheinlich war jeder von uns – zum Beispiel beim 
Urlaub – schon einmal in der Fremde, wo wir niemanden kannten und vielleicht 
auch die Sprache nicht kannten. Zunächst einmal lassen wir dann den Ort, seine 
Gerüche, seine Geräusche, seine Farben auf  uns wirken, fi nden einen sinnlichen 
Zugang. Dann beobachten wir die Menschen, wie sie miteinander umgehen, sich 
begrüßen und verabschieden, wie sie sich zueinander verhalten im Alltag, beim 
Fest und bei den Lebenshöhepunkten, die ja jede Gesellschaft zwar ähnlich, aber 
stets anders vollzieht.

Und erst in einem dritten Schritt informieren wir uns abstrakt über Sitten, Ge-
bräuche, Geschichte, Gebäude und Künste des betreffenden Landes, vollziehen 
einen kognitiven Zugang, verstehen mit der Zeit, was diese Gesellschaft zusam-
menhält. Im Heimatland leisten diese Akkulturation Elternhaus, soziales Umfeld 
und Schule; in der Neuen Heimat brauchen wir Sprach- und Staatsbürgerkurse. 

Ersetzen können diese Kurse den sinnlichen Zugang der Enkulturation jedoch 
nicht. Dies wurde von der Wissenschaft bislang nicht zureichend erkannt. Und 
damit von der Politik auch nicht umgesetzt, die ja auf  Rat angewiesen ist.

Die Studie wurde durch das Institut für kulturelle Infrastruktur Sachsen erstellt. 
Sachsen ist zu einem der besonders schönen Länder Europas geworden durch 
einen innovativen, neugierigen und kunstsinnigen Menschenschlag. Er erschloß 
das zunächst unbesiedelte, von Wäldern und Sümpfen bedeckte Land nach und 
nach, er „kultivierte“ es im ursprünglichen Sinne des Wortes. 
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Die Menschen kamen aus Böhmen und Polen, sie sprachen und sprechen eine 
slawische Sprache. Sie kamen aus Flandern, Franken und Thüringen, sie spra-
chen und sprechen eine germanische Sprache. Sie zogen als jüdische Fernhan-
delskaufl eute durchs Land oder als Geographen in arabischem Auftrag (Ibrāhīm 
ibn Ya‛ qūb im 10. Jahrhundert). Sie kamen aus dem Harz und aus Polen mit 
dem „Berggeschrey“ und später mit der Industrialisierung. Sie kamen seit dem 
16. Jahrhundert aus Italien und Frankreich an den kurfürstlichen bzw. königlichen 
Hof; sie kamen seit dem 18. Jahrhundert aus Rußland, Norwegen und Japan an 
unsere künstlerischen Hochschulen; sie kommen heute aus den Vereinigten Staa-
ten und Spanien an unsere High-Tech-Schmieden. Und oft genug blieben sie, 
bekamen Kinder und wurden Ahnen der heutigen Sachsen.

Migration nach Deutschland ebenso wie Emigration aus Deutschland gehö-
ren zu unserer Geschichte. Der Neugier auf  unser Land oder der Neugier unserer 
Vorfahren auf  andere Länder wurden erst seit dem 19. Jahrhundert durch das 
Aufkommen des Nationalstaats künstlich Grenzen gesetzt. Auch die tragischen 
Zeiten der großen Seuchen und der brutalen Kriege haben auf  ihre Weise zu 
erzwungener Mobilität nach und von Deutschland beigetragen. Bedauerlicher-
weise vermitteln viele Schulbücher Migration und Mobilität als Grundkonstanten 
unserer Geschichte nur wenig. Ein Fließgleichgewicht ist jedoch nur möglich, wenn 
in Elbe, Pleiße, Neiße und den anderen deutschen Flüssen stets frisches H2O 
ankommt. Deutschland ist groß geworden durch seine innere Dynamik, dies ist 
seine Konstante. Ein es-war-schon-immer-so hat es in der deutschen Geschichte 
nie gegeben, und kann es auch gar nicht gegeben haben.

Es ist sehr erfreulich, daß Sachsen unter den deutschen Ländern heute die höchs-
te Geburtenquote aufweist. Der Schock der vielfältigen Transformationen ab 
1990 hatte die Geburtenrate zunächst auf  die Hälfte fallenlassen; heute brauchen 
insbesondere Dresden und Leipzig zusätzliche Kindergärten und Schulen. Aber 
die Freude über die vielen Kinder sollte den Blick nicht darauf  verstellen, daß 
1950 in Sachsen 5,7 Millionen Menschen lebten, 1989 noch 5,0 Millionen und 
heute nur noch 4,0 Millionen. Das sind nur noch rund zwei Drittel der Zahlen 
von 1950. Und von den für eine Stabilisierung wenigstens der vier Millionen be-
nötigten 2,1 Geburten pro Frau sind die tatsächlichen 1,5 Geburten weit entfernt. 
Relativ steht Sachsen gut da, in absoluten Zahlen nicht. In anderen deutschen 
Regionen sieht es noch weit dramatischer aus.

Und gleichzeitig werden wir immer älter; auch bei den über Achtzigjährigen 
nimmt Sachsen den Spitzenplatz ein. Die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen 
Alter sinkt von Jahr zu Jahr, und damit die eigentliche Quelle unseres Wohl-
standes. Bis zur „Industrie 6.0“, bei der wir den Robotern bei derem Malochen 
zuschauen werden, wird noch viel Zeit vergehen. Bis dahin aber sind wir für 
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Industrie, Handwerk – und für die Dienstleistungen ohnehin – auf  begabte und 
genügend viele Menschen angewiesen.

Speziell für den Landkreisraum sind die Flüchtlinge, die seit zwei Jahren in bis-
lang unvorstellbarer Zahl zu uns kommen, daher eine besondere Chance. Dann 
jedenfalls erstens, wenn wir sie willkommen heißen und ihnen die Möglichkeit 
eines langfristigeren Bleibens bieten, ohne uns zum Opfer kurzfristiger Ängste 
zu machen. Dann jedenfalls zweitens, wenn die Asylgeschützten, Flüchtlinge und 
Geduldeten auch bereit sind, bei uns positive Erfahrungen zu machen, so daß sie 
sich wünschen länger zu bleiben und bei uns Wurzeln zu schlagen. Dazu gehört, 
Deutsch zu lernen und die Wertvorstellungen, die unserer Gesellschaft zugrun-
de liegen, zu bejahen und sich mit ihnen zu identifi zieren. Wir lernen von den 
Flüchtlingen, ihrer Kultur und ihrem schweren Schicksal, sie lernen von uns. So 
kommt es zu einer wechselseitigen Bereicherung.

Mit besonderem Interesse habe ich daher in der vorliegenden Studie die In-
terviews mit rund zwanzig Verantwortungsträgern aus Wirtschaft, Kultur und 
Politik gelesen. Es ist ein beeindruckendes Bild entstanden, welche Momente für 
sie im Herbst 2015 handlungsleitend waren und sicher auch künftig sein werden. 
Sie zeigen, mit welchem unternehmerischen Gespür und mit welcher Verantwor-
tungsbereitschaft für die Zukunft unseres Landes und in welchen Formen der 
Resilienzertüchtigung die Flüchtlingsherausforderung angegangen werden kann und 
angegangen wird.

Kulturpolitik ist das dritte Politikfeld gelingender Integration. Notwendig hierfür 
ist eine geschärfte Theoriebildung, eine präzise Datenbasis für die Herausforde-
rungen an unser Kulturaneignungssystem und nicht zuletzt die stete Rückbin-
dung an die Grundfrage: Wie sind Menschen eigentlich? Für die Aufzunehmen-
den ist das Wurzelschlagen zwar alles andere als einfach. Aber es ist durchaus 
möglich, wie der vorliegende Band vor Augen führt. 

Wie können wir die vielfältigen Kunst- und Kulturpotentiale unseres Lan-
des einsetzen, um den aus Bürgerkriegen und Notgebieten zu uns Gefl üchteten 
zu einem „Ankommen in der deutschen Lebenswelt“ zu verhelfen? Das Auto-
renteam legt wichtige Befunde, eine nachdenkenswerte Grundlagentheorie und 
eine Reihe von nun zu diskutierenden Handlungshinweisen für eine sekundäre 
Enkulturation vor.

Gerade für die (ost-)deutsche Aufnahmegesellschaft ist die Flüchtlingsheraus-
forderung nicht einfach, wie im vorliegenden Band Werner J. Patzelt eindrück-
lich beschreibt. Wohl aber läßt sie sich planvoll angehen, wie Oberbürgermeister 
Siegfried Deinige in Görlitz beweist („ ‚Ohne Migration ist Görlitz verloren‘. Er-
fahrungen aus der Region“). Und wir können auch aus der Vergangenheit lernen, 
wie Johann Heinrich Gottlob Justi mit seinem 1760, lange vor der Nationalstaats-
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ideologie, entstandenen und gerade deshalb heute wieder mit Gewinn zu lesen-
dem Beitrag „Von der Vergrößerung der Bevölkerung durch Anreizung und Auf-
nahme der Fremden“ zeigt. 

Interessanterweise haben die Autoren im Verlauf  der genau einjährigen Ar-
beit an der Studie den Fokus weniger auf  die Immigranten selbst, sondern zuneh-
mend auf  die Herausforderung gelegt, die diese für den inneren Zusammenhalt 
unserer Gesellschaft darstellen.

Von besonderem Gewinn für alle diese Fragestellungen ist dabei der Rück-
griff  auf  die vielfältigen Erfahrungen, die die autochthonen Minderheiten Eu-
ropas über Jahrhunderte hinweg gesammelt haben, und dabei ihre Kulturen ab-
lesbar erhalten konnten, ohne sich den Grundanforderungen des europäischen 
Wertekonsensus zu verweigern. Es ist daher erfreulich, daß die Studie im Rahmen 
des Europäischen Journals für Minderheitenfragen im Berliner Wissenschafts-Verlag 
veröffentlicht wird.

Das Institut für kulturelle Infrastruktur Sachsen und die Autoren eröffnen mit 
ihrer Studie Optionen, die mit den geschichtlichen Entwicklungspfaden unseres 
Landes und unseren gegenwärtigen Handlungsmöglichkeiten zusammengehen. 
Die Studie ist ein gelungenes Beispiel für wissenschaftliche Streitkultur – nicht 
alle Überlegungen werden Ihre oder meine Zustimmung ernten, wie könnten 
sie dies auch in einer so tiefgehenden Problematik? Aber viele der Überlegun-
gen, auch manche irritierend-schmerzhaften, haben eine vertiefte Diskussion im 
Interesse unseres Landes verdient. Ich wünsche dem Band daher unbefangen-
nachdenkliche Leser und eine ebenso vielfältige wie fruchtbare Diskussion.
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0.1 Die aktuelle Herausforderung

2015 wurde die Bundesrepublik konfrontiert mit einer Migration von weltweit 
21,3 Millionen Menschen außerhalb ihrer Heimatstaaten,1 davon rund 2 Milli-
onen in und nach Europa, hiervon wiederum die Hälfte nach Deutschland. Sie 
stammen insbesondere aus den vier Quellgebieten (i) Vorderer Orient bis Pakis-
tan, (ii) Balkan und (iii) Maghreb (Staaten dieser beiden Regionen jetzt zu siche-
ren Herkunftsstaaten erklärt) sowie (iv) Eritrea. 

Die anhaltende politische Instabilität zahlreicher Regionen, anthropogene 
(Indonesien: Haze) und globale Klimaveränderungen sowie das hohe Bevölke-
rungswachstum in Afrika lassen für die mittelfristige Zukunft noch weit größere 
Migrationswellen nach Europa erwarten. (Beispielsweise wächst Niger um 3,9 % 
p. a. entsprechend einer Verdoppelung etwa alle 20 Jahre bei bereits jetzt eklatan-
tem Trinkwassermangel.) 

Angesichts der aktuellen – und weit mehr der in Zukunft zu erwartenden – 
Flüchtlingsströme haben es sich Bundesregierung, Landesregierungen und Kom-
munen zum Ziel gesetzt, durch gelingende Integration der Asylbegehrenden und 
anderen Migranten die bisherige Konsensualität des Staatsmodells nicht in Frage 
zu stellen. Ein Scheitern dabei wäre mit erheblichen Kosten – sprich Wohlstands-
einbußen und Konfl ikten – verbunden.

Gelingende Integration basiert wesentlich auf  drei Politikfeldern: 

(1) Sicherung der materiellen Grundbedürfnisse, insbesondere Unterkunft, Ernäh-
rung, medizinische Versorgung; zunehmend aus eigener Kraft;

(2) Sicherung der Würde auch durch Anteilhabe an der Arbeitsgesellschaft;
(3) Mentales Heimischwerden durch handlungsleitende Verinnerlichung 

der kulturellen Leitvorstellungen der Aufnahmegesellschaft und durch 
soziale Inklusion.

Der letzte Punkt ist vielleicht der schwierigste. Gelingende Integration meint die 
Vermeidung einer Abkapselung von Immigranten in ‚Parallelgesellschaften‘ (Wil-
helm Heitmeyer, Bassam Tibi). Mit Robert Putnam läßt sich differenzieren in 
Gesellschaften mit bridging social capital (das über die eigene Gruppe hinaus Ver-
trauen aufbauen kann) und Gesellschaften mit bonding social capital (das Vertrauen 

1 United Nations High Commissioner for Refugees: Global Trends. Forced Displacement in 2015, 
Genf  2016, S. 2. www.unhcr.org/576408cd7.pdf. Vgl. jeweils aktualisiert: www.unhcr.de/servi 
ce/zahlen-und-statistiken.html [23.01.2016].
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auf  die eigene Gruppe beschränkt).2 Ein negatives Beispiel bietet die polnische 
Diaspora im Vereinigten Königreich, die oft genug polnisch einkauft, polnisch 
zur Messe geht, polnisch Fernsehen sieht, polnisch kommuniziert und sich mit 
ihrem bonding capital begnügt, ohne bridging capital und tiefere Kontakte zu Einhei-
mischen aufzubauen.

Bundespräsident Gauck führte zum 25. Jahrestag der deutschen Wiederverei-
nigung aus: „Unsere Werte stehen nicht zur Disposition! Sie sind es, die uns ver-
binden und verbinden sollen, hier in unserem Land.“ Diese Leitvorstellungen der 
bundesdeutschen Aufnahmegesellschaft weichen unter Umständen beträchtlich 
von denen der Herkunftsgesellschaft ab. Damit erstere handlungsleitend werden, 
genügt eine bloße Kulturaneignung durch passives Aufnehmen und Lernen (Ak-
kulturation) nicht. Die notwendige Zielstellung einer weitaus tiefer reichenden 
vorbewußt-sinnlichen und aktiven Kulturaneignung (Enkulturation) ist außeror-
dentlich schwierig zu erreichen. In wissenschaftlicher Sicht ist die im Rahmen 
zahlreicher Migrationsstudien verwendete Leitgröße Akkulturation nicht hinrei-
chend, da sie die Funktionsweise der Enkulturation in die Primärkultur der Her-
kunftsregion unzureichend einbezieht und den Gesamtkomplex einer sinnlich-
spielerischen Vergegenwärtigung von Normen kaum erfaßt. 

Hinzu kommt – in Anlehnung an die bekannte Feststellung Johann Wolfgang 
von Goethes zum Sprachraum: „Jede Provinz liebt ihren Dialekt, denn er ist 
doch eigentlich das Element, in welchem die Seele ihren Atem schöpft.“3 – eine 
spezifi sche Kraft von Kunst. Sie kann (neue) Heimat selbst dort schaffen, wo die 
lokale Schule ihr Bielefeld konsequent als ortlos verneinen zu müssen meint. Wie 
noch zu zeigen sein wird, ist der sozialwissenschaftliche Untersuchungsansatz oft 
blind auf  einem zentralen Feld menschlicher Lebenserfüllung, dort nämlich wo 
„die Seele ihren Atem schöpft“.

Aus volkswirtschaftlicher Perspektive verursacht Immigration ohne Integ-
ration hohe Kosten, während Immigration mit erfolgreicher Integration einen 
ökonomischen Gewinn für die Gesellschaft darstellt. Das keineswegs nur theo-
retische Problem dabei ist, daß Immigration erst dann zum bonum utile wird, zum 
nützenden Gut, wenn Immigration als bonum honestum aufgefaßt wird, basierend 
auf  der reziproken Anerkennung von Würde. Konsensuale Demokratie wird 
durch endemische Bevölkerungsteile, die sich einer Integration verweigern, eben-

2 Putnam, Robert (2000): Bowling Alone: The Collapse and Revival of  American Community, New 
York, Kapitel 13. Vgl. Bolin, B., Hackett, E. J., Harlan, S. L., Kirby, A., Larsen, L., Nelson, 
A., Rex, T. R., Wolf., S. (2004): Bonding and Bridging: Understanding the Relationship between Social 
Capital and Civic Action. In: Journal of  Planning Education and Research 24, S. 64 – 77.

3 Goethe, Johann Wolfgang von (1994): Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit, Zweiter Teil 
6. Buch. In: Blumenthal, Lieselotte; Trunz, Erich (Hrsg.): Goethes Werke: Autobiographische Schrif-
ten I, S. 251.
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so infrage gestellt wie durch Parallelgesellschaften, die volle Integration verwei-
gern und ausschließlich auf bonding social capital basieren. 

In Summe muß Migrationspolitik heute weiter reichen als Militär- oder Po-
lizeiaktion, sie muß bei der Modellierung von Vorstellungswelten (siehe unten 
Kapitel 1) beginnen, der klassischen Aufgabe kultureller Bildung. Die herkömm-
liche Politik greift insofern stets zu kurz, als sie nicht in der Lage ist, Vorstel-
lungswelten und Realitäten einander näher zu bringen, auch nicht bei der einhei-
mischen Bevölkerung. 

0.2 Zur Apostrophierung als ‚Flüchtlingskrise‘

Die vielapostrophierte Flüchtlingskrise des Jahres 2015 war (und bleibt) eine von 
vielen so nicht erwartete Herausforderung für die bundesrepublikanische Zivil-
gesellschaft, Politik und Verwaltung. Sie war tendenziell überapostrophiert. Zwar 
nicht gemessen an der Zustrombeschleunigung und am Kontrollverlust über die 
Grenzen. Aber gemessen am Verhältnis zur Gesamtbevölkerung, oder gemes-
sen an den bereitgestellten Anteilen an den öffentlichen Haushalten, beides im 
Bereich von 1 %. Und vor allem gemessen an der Gesamtzahl skalenübergreifen-
der Wechselwirkungen innerhalb einer so komplexen Gesellschaft wie der unsri-
gen, die sich im Gleichklang mit unseren europäischen Nachbarn auf  historisch 
seltenem Friedensniveau befi ndet. Die gesellschaftlich-wirtschaftlich-kulturell-
politische Interaktionsvielfalt der Bundesrepublik entzieht sich per se einer nu-
merischen Erfassung – wieviele parts per billion daran das Flüchtlingsgeschehen 
hatte, läßt sich noch nicht einmal abschätzen. Aus der medialen Aufmerksam-
keitsüberzeichnung der Flüchtlingskrise resultierte indessen das durchaus andere 
Bild eines expliziten Staatsversagens mit erheblichen politischen Folgewirkungen. 

Wir sprechen im folgenden für die Herausforderung durch die jetzigen und 
insbesondere die künftigen Flüchtlinge von einer Integration nicht nur der aktuell 
Angekommenen, sondern (allgemeiner, dabei ausgehend von der gegenwärtigen 
Problemlage) von der langfristigen Aufgabe einer Enkulturation von Migranten. 

Ihr Ankommen in der deutschen Lebenswelt ist unerläßlich, wenn sie sich zu 
einem Hierbleiben entschließen sollten. Die deutsche, auf  Arbeit, auf  individuel-
ler Leistung für Solidargemeinschaft und Gemeinwohl gründende Sozialstruktur 
differiert in der Regel tief  von der vornehmlich auf  familiaren Bindungen und 
oft genug auf  einem maskulinoiden Ehre-Prinzip gründenden Sozialstruktur in 
ihrer jeweiligen Heimatregion

Ein Angekommensein der Migranten in der deutschen Lebenswelt ist aber 
auch dann von Vorteil, wenn sie sich zu einer Rückkehr in ihre Heimat entschlie-
ßen sollten, die alle auf  Humankapital weit mehr noch als Deutschland dringend 
verwiesen sind. Die Rückkehrer können dann dort die Kenntnis der deutschen 
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Sozialstruktur in den Wiederaufbau ihrer jeweiligen Heimatregion einbringen 
und zu derem Aggiornamento, zum lokalen Management des sozialen Wandels, 
beitragen. 

Die mediale Aufmerksamkeitsüberzeichnung der Flüchtlingskrise wiederum 
ermöglichte 2015 eine Vielzahl von Artikulationen ganz anderer Problemfelder 
und führte zu offenkundigen Verwerfungen des parteipolitischen Systems der 
Bundesrepublik. Diese korrelieren mit Veränderungen im weiteren Europa und 
werfen Grundfragen nach dem europäischen, deutschen oder sächsischen 
Wertekonsens auf. Die Brüchigkeit des europäischen Wertekonsensus wurde 
fast schlagartig offenbar, insbesondere im Kontext der Re-Nationalisierung der 
mitteleuropäischen Politik. Die bislang unterstellte Stabilität des deutschen Wer-
tekonsensus wurde einer Belastungsprobe unterzogen. Beim ostdeutschen Wer-
tekonsensus klafft eine zuvor unzureichend wahrgenommene extreme Lücke.

Symptomatisch für eine grundhafte Veränderung ist der neue Stellenwert 
des Begriffs Kultur. Viele führen ihn im Munde. Die einen treten zu ihrer Ret-
tung an, die anderen wollen sie offener für neue Einfl üsse gestalten. Die über 
zwei Jahrzehnte diskursdominierende Marginalisierung von Kultur (durch ihre 
Verknüpfung mit ökonomischen Parametern) ist aus den Debatten weitgehend 
geschwunden. Weit über die Flüchtlingsfragen hinaus geht es nun plötzlich wie-
der um Grundfragen unseres sozialen Zusammenhalts, genauer: um die Grund-
perspektive von Kohäsion. (Wir werden hierzu im ersten Kapitel dieser Studie 
Leon Battista Albertis Metapher eines „Leitstrahls“ aufgreifen und mit Blick auf  
den Ansatz Ankommen in der deutschen Lebenswelt den tendenziell unscharfen Posi-
tivbegriff  „Kultur“ einer kritischen Analyse unterziehen).

An sich könnte man von einer Studie, die zunächst mit Blick auf  den konkreten 
politischen Handlungsbedarf  erarbeitet wurde, erwarten, daß hier am Anfang 
eine Zusammenfassung auf  vielleicht fünf  bis zehn Seiten zu fi nden wäre. Bei 
jedem Arbeitsschritt hat sich jedoch gezeigt, daß Erkenntnis so einfach nicht zu 
haben ist. 

Vielmehr bedarf  das Verstehen der derzeitigen Situation (als Voraussetzung 
für die Ausarbeitung politischer Handlungsmöglichkeiten) größerer Geduld als 
nur die für das berühmte Executive Summary. Gefragt sind vielmehr das diszi-
plinenüberschreitende Zusammenwirken von Kultur-, Politik-, Wirtschaftswis-
senschaften mit Anthropologie, Soziologie und Verfassungsgeschichte und deren 
geduldiges Nachvollziehen. 

Um nur ein Beispiel zu nennen: Setz man „Einbürgerung“ als Zielgröße 
gelingender Integration, fi ndet man in der Tat ein „Einbürgerungsrecht“. Das 
Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913 (seit 2005 Staatsangehörigkeitsgesetz) re-
gelt aber nur Erwerb und Verlust der Staatsangehörigkeit, nicht das Staatsbürger-
Sein. Die Silbe „Ein-“ bezeichnet jedoch eine Richtung. Wohin also wird man 
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eingebürgert, wenn man den „Einbürgerungstest“ glücklich bestanden hat? Das 
Grundgesetz kennt den Begriff  „Staatsbürger“ nicht (oder den Begriff  „Bür-
ger“ wie in der DDR-Verfassung), jedenfalls beide nicht direkt. Ersteren allen-
falls indirekt in Art. 33 (1) „staatsbürgerliche Rechte und Pfl ichten“, hier mit 
dem wichtigen Verweis „in jedem Lande“ (Damit sind im Grundgesetz stets 
die Länder gemeint, die sich zur Bundesrepublik zusammengeschlossen haben, 
aber keineswegs „Bundesländer“ sind). Zweiteren ebenfalls indirekt in Art. 33 
(3) mit der voraussetzungslosen Differenzierung „Der Genuß bürgerlicher und 
staatsbürgerlicher Rechte …“. Die „Staatsangehörigkeit“ wird in Art. 116 als Vo-
raussetzung für das „Deutscher-Sein“ genannt (Deutscher ist, wer …), aber an 
keiner Stelle positiv gefaßt. Das deutsche Recht schweigt sich dazu aus, wo man 
angekommen ist, wenn man deutscher Bürger geworden ist. Faßt man nach und 
eruiert die Ursachen, so stellt man fest, daß die grundlegende Differenz zwischen 
dem „Staatsfragment“ (Carlo Schmid) der Bundesrepublik von 1949 und der sou-
veränen Bundesrepublik von 1990 auch ein Vierteljahrhundert nach der Wieder-
vereinigung noch immer keine zureichende Berücksichtigung gefunden hat. Dies 
wiederum gibt Zugang zu den Tiefenstrukturen insbesondere des ostdeutschen 
und des bayerischen Widerstands gegen die Aufnahme von Flüchtlingen. 

In der Frage, ob das „Wir schaffen das!“ der Kanzlerin4 ein Staatsversagen 
ausgelöst hat, wird gerne Bismarck zitiert: „Alle menschlichen Einrichtungen sind 
unvollkommen, im höchsten Maße und am allermeisten die staatlichen Einrich-
tungen“. Tatsächlich aber liegt bei einer solchen Wiedergabe des Bismarck-Zitates 
ein Schulbeispiel für Verdrehung durch Nichtberücksichtigung des Kontextes vor. 
Bismarck sagte am 26. November 1884 vor dem Reichstag insofern ziemlich exakt 
das Gegenteil, als er die Sozialdemokraten in einem fi ktiven Zitat verhöhnte:

Es ist gar leicht zu sagen: Alle menschlichen Einrichtungen sind unvollkommen, im höchsten 
Maße und am allermeisten die staatlichen Einrichtungen. Ja, weil so viele Leute mitzuarbeiten 
haben, so kommen auch die Unvollkommenheiten der vielen Urheber dabei mit zur Geltung. 
Also die Kritik ist außerordentlich leicht; aber das Bessermachen! Wenn ich doch endlich ein-
mal eine Verfassung, eine solche Gesetzgebung sehen könnte, wie die Herren Führer der So-
zialdemokraten sie sich denken. […] Stellen Sie Anträge, wie die Verfassung sein soll, legen 
Sie Ihr Eldorado doch auf  den Tisch des Hauses hin, damit jeder andere ein Urteil darüber 
bekommt.5 

4 Bundeskanzlerin Angela Merkel in – auch soziolektal – direkter Übersetzung des „Yes, we can!“ 
(Barack Obama, Chicago 27.07.2004, nicht erst Nashua NH 08.01.2008) bzw. dessen Vorbilds, 
des Gewerkschaftsaufrufs „Sí, se puede“ (César Chavez und Dolores Huerta 11.05.1972 ff.) 
auf  einer Bundespressekonferenz am 31. August 2015, wiederholt u. a. auf  dem CDU-Bun-
desparteitag vom 5. September sowie dem Parteitag vom 14. Dezember. In der unmittelbaren 
Nachwendezeit hatte die CDU mit dem Slogan geworben „Wir schaffen’s! Wir in Leipzig und 
Sachsen. CDU“ (Bild im Archiv Erik Fritzsche, Dresden).

5 Zitiert nach Dove, Alfred (1891): Fürst Bismarck als Redner. Die Reichstagssession von 1884/85, Ber-
lin, S. 16.
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Mit Werner Sombart (1913)6  und Joseph Schumpeter (1942),7  die von „schöp-
ferischen Zerstörungen“ als Grundmuster des Wirtschafts- und des gesellschaft-
lichen Lebens sprachen, kann man eine Krise wie die Flüchtlingskrise des Jahres 
2015 auch als Gestaltungsherausforderung begreifen. Sie bringt bislang schlum-
mernde Kräfte zum Vorschein und stärkt die elastische Widerstandsfähigkeit 
gegen katastrophale Entwicklungen. Eine solche Elastizitätsfähigkeit wird – in 
international zunehmendem Maß – mit dem Fachwort Resilienz bezeichnet.8 
Wir haben daher die vorliegende Studie im Untertitel mit Migranten-Enkulturation 
und regionale Resilienz-Stärkung bezeichnet. 

0.3 Vier aktuelle Resilienz-Ansätze

Was ist unter Resilienz-Stärkung konkret zu verstehen? Bereits die globale Fi-
nanz-und Wirtschaftskrise 2007 ff. hatte wirtschafts-und gesellschaftspolitische 
Grundsatzdebatten ausgelöst, die (in den Worten des Bundeskanzleramts Öster-
reich, Wien 2011) „von Nachdenklichkeit und der Suche nach neuen – nachhalti-
geren – Orientierungen geprägt sind. In zahlreichen Fachbereichen – u. a. auch in 
der Regionalpolitik – treffen daher Erkenntnisse der Resilienzforschung auf  eine 
neue Aufmerksamkeit“. 

Roland Benedikter und Karim P. Fatbi9 haben die aktuellen Resilienz-Ansätze zu-
sammengefaßt; ihre Darstellung wird im folgenden paraphrasiert und kommentiert. 

0.3.1 Resilienzstärkung im technologischen Sinne

Eine erste dominante Denkrichtung habe ihre Ursprünge im Sicherheitsdiskurs. 
Sie erfasse das Konzept resilienter Gesellschaften im Kontext von Notfallvor-
sorge, Gefahrenabwehr und Schadensminderung. Besonderes Augenmerk liege 
dabei auf  der Erhöhung der Widerstandsfähigkeit technologiebetriebener Infra-
strukturen von Großstädten gegenüber Katastrophen (z. B. als Folge terroristi-
scher Anschläge, insbesondere aber von Naturkatastrophen). 

6 Sombart. Werner (1913): Krieg und Kapitalismus, Leipzig. S. 207. Zum nietzeanischen Hintergrund 
vgl. Reinert, Hugo; Reinert, Erik S. (2006): Creative Destruction in Economics: Nietzsche, Sombart, 
Schumpeter. In: Backhaus, Jürgen; Drechsler, Wolfgang (Hrsg.): Friedrich Nietzsche 1844 -2000: Eco-
nomy and Society, Series The European Heritage in Economics and the Social Sciences, Boston.

7 Schumpeter, Joseph A. (1942): Capitalism, Socialism and Democracy, New York, London. S. 82–83.
8 Zu Herkunft und Verwendungsweisen des Begriffes vgl : Vogt, Matthias Theodor: Kunst und Kultur 

als Resilienzfaktoren. Zum aktuellen Stand der Forschung. In: Vogt. Matthias Theodor; Zimmermann, 
Olaf  (Hrsg., 2013): Verödung? Kulturpolitische Gegenstrategien. Deutscher Kulturrat und Institut für 
kulturelle Infrastruktur Sachsen. Edition kulturelle Infrastruktur, Görlitz und Berlin, S. 13 – 62.

9 Benedikter Roland; Fatbi, Karim P. (2013): Was ist eine resiliente Gesellschaft? Plädoyer für ein neues 
Konzept sozialer Zukunftssicherung in Krisenzeiten. In: Forschungsjournal soziale Bewegungen 26, 
Jg. 2, S. 156 – 159.
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Stuxnet, Flame und Batchwiper, die von den USA bzw. Israel gegen den Iran einge-
setzt wurden, haben gezeigt, daß eine vorsätzliche Infi ltrierung von Schadsoftware 
eine Nation an entscheidenden Stellen gezielt lahmlegen kann. Deutsche Kranken-
häuser mußten bereits für Tage ihren Betrieb einstellen. Ein nicht umgehend be-
hebbarer Stromausfall hätte erhebliche Auswirkungen auf  die zunehmend informa-
tionsbasierten Infrastrukturen der Bundesrepublik. Ihr Funktio nieren wird als quasi 
gottgegeben unterstellt, tatsächlich aber sind sie ungeheuer anfällig. Vorkehrung 
hiergegen zu treffen, ist Resilienzstärkung im ersten, dem technologischen Sinne. 

Jenseits der materiellen Aspekte weist auch er einen hohen Humanfaktor auf  – 
schon in den 50er-Jahren stellten die USA fest, daß ihre Raumfahrtprogramme 
mit hierarchischen Modellen nicht realisierbar waren. Daraufhin entwickelten sie 
die prozeßorientierte Netzplantechnik (CPM, PERT, MPM). Die darauf  basie-
rende Deutsche Industrie-Norm DIN 69900 von 1970 ist deshalb so interessant, 
weil sie einen Puffer normiert, was in Deutschlands Gesetzgebungsansätzen und 
Verwaltungshandeln eben nicht die Regel ist (um es höfl ich zu formulieren; man 
könnte das Absehen von Pufferkapazitäten geradezu als Grundprinzip deutschen 
Verwaltungshandelns bezeichnen und damit die Frage nach der grundhaften Zu-
kunftsfähigkeit der jetzigen Strukturen verknüpfen).

Netzplantechnik geht wesentlich von Sozialkompetenz aus und hebt auf  
mentale Pufferkapazitäten ab. So zentral die MINT-Fächer für die Wirtschaft 
sind, die MINT-Ideologie unterschlägt ausweislich einschlägiger Curricula den 
Humanfaktor fast vollständig und legt insofern nicht hinreichend Grund für eine 
erfolgreiche Innovationszukunft unseres Landes.

0.3.2 „Risikoanpassung“ und „Katastrophentransformation“

Eine zweite, eher „innovationsorientierte“ Denkrichtung lege nach Benedikter 
und Fatbi ihren Schwerpunkt nicht auf  „Risikominimierung“ und „Katastro-
phenmanagement“, sondern vielmehr auf  „Risikoanpassung“ und „Katastro-
phentransformation“. Im Vordergrund stehe hier die Untersuchung von Faktoren 
des sozialen und technologischen Wandels, welche die Gesellschaft befähigen, im 
Einklang mit einem sich schnell wandelnden Umfeld zu ko-existieren. Wesentlich 
sei dabei ein Denken, das hilft, Komplexität zu erfassen und Innovationen zu 
begünstigen.10 

10 Auf  die innovationswirtschaftlich tragischen Folgen der Überbehütung amerikanischer Kin-
der verweist Winand von Petersdorff: Früher war mehr Mut. Kindererziehung in Amerika, FAZ 
13.08.2016, am Beispiel der Longitudinalstudie von Roger Hart. Dessen Dissertation von 
1978 (Hart, Rogert: Children’s Experience of  Place: A Developmental Study. New York 1978; BBC-
Dokumentation als „Place and Play: Transforming Environments“ unter www.der.org/fi lms/
vermont-kids.html). Zu den Veränderungen innert dreißig Jahren siehe u. a. die Ankündigung 
der Longitudinalstudie (www.cergnyc.org/portfolio/revisiting-childhood) sowie ein Interview 
(www.archive.boston.com/bostonglobe/ideas/articles/2008/01/20/sheltered_lives/?page=2).
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Kürzer kann man die zentrale Herausforderung für Gesellschaft, Wirtschaft 
und Politik kaum fassen. Es genügt, einen Blick beispielsweise auf  Sachsens Be-
völkerungsentwicklung seit 1900 zu werfen. 

In Rosenheim führt der große Deal der Wiedervereinigung – gebt uns Eure Jun-
gen, wir geben Euch Renten! – zu einem in bayerischer Sicht erfreulichen Anstieg der 
Bevölkerung, namentlich der Jungen, Gutgebildeten und hier insbesondere der 
Frauen. Zu innerbayerischen Resilienzdiskussionen besteht unter diesem Aspekt 
wenig Anlaß:

Abb. 0-1. Bevölkerungsentwicklung Rosenheim und Sachsen 1990 bis 2013. 
Darstellung IKS. Quellen: Statistische Landesämter Bayern und Sachsen.

Sachsens Bevölkerung wiederum stieg trotz zweifachen Kriegsverlusten 
von 4,5 Mio. Menschen um die Jahrhundertwende auf  5,7 Mio. (1950) durch 
die Aufnahme der Flüchtenden und Vertriebenen aus den Ostgebieten. Bis 
zum Mauerbau am 13. August 1961 ging die Bevölkerung nur leicht auf  
5,5 Mio. Menschen zurück, bis zum Mauerfall am 9. November 1989 auf  4,7 Mio. 
(im folgenden als 100 % dargestellt). Zum Jahresende 2015 war mit einer negati-
ven Wanderungsbilanz von 700.000 insbesondere jungen und mobilen Menschen 
die Marke von 4,0 Mio. erreicht, unter den deutschen Ländern weist Sachsen 
heute den höchsten Anteil von Über-Achtzig-Jährigen auf. Dies korreliert mit 
einer rapiden Abnahme des Anteils der Erwerbsfähigen. Die Bevölkerungsprog-
nose für 2050 lautet 3,3 Mio. Menschen, das wäre dann fast eine Halbierung der 
Bevölkerungszahl in einhundert Jahren.

Wie läßt sich diese Entwicklung nicht als Katastrophe, sondern als Anpas-
sungsherausforderung angehen?
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Abb. 0-2. Bevölkerungsentwicklung Sachsen von 5,7 Mio. Menschen (1950) über 4,8 Mio. (1990) 
auf  4,0 Mio. (2015) und prognostizierten 3,3 Mio. (2050). Darstellung IKS. Quelle ab 2015 

Stat. Landesamt Sachsen: Dritte koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung Bevölkerung des 
Freistaates Sachsen 2015 bis 2060.

0.3.3 Beziehung zwischen Wissen, Demokratie und Gesellschaft

Eine weitere Denkrichtung zur „resilienten Gesellschaft“ komme, so Benedik-
ter und Fatbi, aus dem Zukunftsdiskurs von Silicon Valley in Kalifornien, also 
aus dem Vorausdenken der Beziehung zwischen Wissen, Demokratie und Ge-
sellschaft. Die zwei wichtigsten Stichworte seien hier „Befreiungstechnologien“ 
(liberation technologies) und „teilhabende Sozialinnovation“ (participatory social 
innovation). Ersteres bedeute, daß künftig jeder Mensch bestimmte Instrumen-
te wie Computer, Handy und Internet sowie das Wissen, sie zu benutzen, als 
Grundrecht erhalten sollte, womit das Netz der Gesellschaft widerstandsfähiger 
wird, vor allem durch die Fähigkeit des Selbstlernens. Mit zweiterem sei gemeint, 
daß Wissen nicht mehr von einzelnen privilegierten Akteuren wie der Universität 
produziert und dann im Sinne einer hierarchischen Beziehung an das Umfeld 
weitergegeben werde. Vielmehr werde Wissen überall unterschiedlich hergestellt, 
an der Universität eher theoretisch, im Umfeld eher praktisch. Es bilde dann kein 
Gefälle mehr, sondern einen Kreislauf  unter Gleichberechtigten im Sinne einer 
Vernetzung von Wissenseinrichtungen und Umfeld in Wechselseitigkeit. Dieses 
neue Konzept der Nutzung von Wissen für gesellschaftliche Resilienz als dau-
ernder, unabschließbarer Prozeß werde zum Beispiel an der Universität Berkeley 
„Multiversity“ genannt. 
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Augenfällig in unserem Zusammenhang und zum Nachdenken anregend 
ist die Diskrepanz zwischen dem digitalen Informationsvorsprung beispielsweise 
von kenianischen Fischern (die noch vom Boot aus per Mobilfunk ihren Fang 
verkaufen und den Erlös in Mikrobanken anlegen) oder innerhalb der Smart-
phone-Communities im Flüchtlingsgeschehen einerseits und der Klage des 
Hochschullehrerverbands über das Fehlen formaler Bildungsabschlüssen bei den 
Asylbegehrenden andererseits. Die Reduktion von Denken auf  formalisierbare 
Standards kann als geradezu resilienzverhindernd bezeichnet werden. Die Resili-
enzforschung spricht hier von der Rigiditätsfalle (im K-Quadranten des folgen-
den Schaubildes). In sie hatte sich Westdeutschland – der große Gewinner der 
Wiedervereinigung – bis 1989 hineinmanövriert, konnte sich dann aber aufgrund 
der vielfältigen Impulse 1990 ff. aus ihr wesentlich befreien (so wie Ostdeutsch-
land aus der Armutsfalle im Omega-Quadranten).

Präzise 25 Jahre oder eine Generation nach der beidseitigen Resilienz-Stärkung 
durch die Wiedervereinigung kratzt die Flüchtlingskrise an der Standardisierbar-
keits-Grundideologie der Bundesrepublik (Brandschutz und Wäremeisolierung 
von Flüchtlingsheimen sind nur das bekannteste Beispiel für ein Überdenken von 
Standards in schwierigen Zeiten) und öffnet sie für eine neue Form von Wissen. 

Abb. 0-3. Resilienzsteuerung: Revolvierende Zyklen nach Gunderson and Holling (2002) 
Quelle: ergänzt nach www.ecologyandsociety.org/vol17/iss1/art14/fi gure1.html [23.03.2016]
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0.3.4 Vorbeugung von sozialen Konfl ikten 

Für Migrationsfragen zentral ist eine vierte Denkrichtung der Resilienzforschung. 
Sie sei, wie Benedikter und Fatbi ausführen, gerade erst im Entstehen begriffen, 
noch kaum erschlossen und vom Motiv analytischer Bestandsaufnahme geprägt, 
die es überhaupt erst ermögliche, Resilienz von Gesellschaften auf  handhab-
bare Kriterien herunterzubrechen und daraus Handlungsempfehlungen abzulei-
ten. Grundsätzlich sei bislang nur wenig systematisch erforscht worden, welche 
sozial ökonomischen, politischen und ökologischen Mindestkriterien Gesellschaf-
ten erfüllen müssen, um sozialen Konfl ikten bestmöglich vorzubeugen. 

Die kulturellen Mindestkriterien werden hier nicht genannt, aber vielleicht 
kommt es gerade auf  sie an. Mit dem römischen Dichter Ovid zu sprechen: 
„Principiis obsta. Sero medicina parata, cum mala per longas convaluere moras. | 
Wehre den Anfängen! Zu spät bereitest Du das Heilmittel, wenn Du, durch zu 
langes Zuwarten, das Übel erst erstarken ließt.“11

Paris 2015, Brüssel 2016 und viele weitere tragische Ereignisse machen deut-
lich, welche Mitschuld die französische, die belgische, die britische oder auch die 
Berliner Politik trägt durch jahrzehntelanges Wegsehen von den Existenznöten 
junger Menschen. Wenn sich in den Banlieues viele von ihnen als ausgeschlossen 
von Beruf, Heiratsmarkt und einem Leben in Würde erleben, und wenn dann 
einzelne zur Rache schreiten, überdehnt dies die Resilienzkapazität ihrer Auf-
nahmegesellschaft sowie zuvor die der Aufgenommenen überdehnt war, genauer 
gesagt: die ihrer Nachkommen in ihrer doppelten Heimatlosigkeit und kulturellen 
Ortlosigkeit. 

Adrien Houguet, Masterstudent Nantes/Görlitz, schrieb am 17.11.2015 un-
mittelbar nach den Pariser Anschlägen an den Projektleiter: „Ich befand mich 
selbst in Paris, als alles geschehen ist, glücklicherweise weit genug entfernt, um 
eben nicht diesen ungeheuren Anschlag zu erleben. Die Panik war aber to-
tal – wir hatten den Eindruck außerhalb der Realität zu leben.“ Die Bio-
logie nennt Spezies wie die Schlupfwespe Parasitoide. Durchaus analog entfaltet 
der islamistische Terror seine Wirkung, indem er die westlichen Medien für die 
Verschiebungen von Realitätseindrücken nutzt, in den Kern unseres Zusammen-
lebens eindringt und den Post-Traumatic Stress Disorder, die posttraumatische Be-
lastungsstörung, in unsere friedlich geglaubten urbanen Zentren importiert. So 
lähmt er unsere Abpufferungsfähigkeit.

11 Ovidius Naso, Publius (um 2 v. Chr.): Remediorum amoris liber unus, v. 91. Kenney, Edward J. (1995 
Hrsg.): P. Ovidi Nasonis Amores. Medicamini faciei femineae. Ars amatoria. Remedia amoris, Oxford.
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0.4 Was bedeuten diese vier Resilienzhorizonte, 
insbesondere der letztere, für die Situation in Sachsen? 

Was heißt es für den Umgang mit den zu uns kommenden 
Menschen, die Asyl beantragen? 

Grob vereinfacht gesagt gibt es zwei unterschiedliche Politiken: 

(a) Migranten können als Belästigung für Land und Gesellschaft aufgefaßt wer-
den, und Politik, Verwaltung und Gesellschaft bemühen sich um ihren mög-
lichst umgehenden Wiederwegzug.

(b) Migranten können als Bereicherung für Land und Gesellschaft aufgefaßt 
werden,12 und Politik, Verwaltung und Gesellschaft bemühen sich um ihren 
Verbleib und ihre nachhaltige Integration.

Für letztere Politik („Bereicherung“) spricht der soziologische Befund von Heike 
Zettwitz, seinerzeit Sächsische Staatskanzlei, daß Sachsen von „Austauscharmut“ 
gekennzeichnet sei und damit die eigentliche Grundlage für den tradierten Inno-
vationsreichtum unserer Region akut bedroht ist. 

Der Entwicklungspfad dieser „Austauscharmut“ wird deutlich, wenn 
man die aus der Sportmedizin stammende Kategorie „Bewegungsarmut“ 
und ihre bekannten Folgen metaphorisch auf  den ‚Volkskörper‘13 überträgt. 
Den (i) zwölf  Jahren eines totalitären Systems, das u. a. die jüdischen und pro-
gressiven Eliten verdrängte und vernichtete, folgten (ii) 45 Jahre eines autoritären 
Systems, das auf  Zerstörung des Bürgertums und auf  geistige Abkapselung an-
gelegt war. In den letzten 25 Jahren hätte (iii) der 1989/90 erfolgreich durchge-
setzte Freiheitsgedanke implementiert und die Wurzeln von Hoyerswerda 1991 
ausgedörrt werden müssen. Das auf  mündiger Freiheit und Offenheit aller ba-
sierende System der freiheitlich-demokratischen Grundordnung hat, wie 2015 
mehr als deutlich wurde, zwar den Großteil, aber eben nur einen Teil der Bevöl-
kerung erreicht. Staatsform, Verfassung und Rechtsordnung sind das eine; die 

12 Eine amüsante Verkürzung dieser Position bietet das Spiegel-Interview von Hasnain Kazim: 
Migrationsexperte [Kilian] Kleinschmidt [Wien]: „Mehr Menschen schaffen mehr Arbeit, mehr Handel, mehr 
Umsatz“. Hamburg 15.08.2016.

13 Der später sattsam mißbrauchte Begriff  ist nach Dohrn von Rossum und Böckenförde erstmals 
1706 bei Georg Ernst Stahl, Medizinprofessor in Halle, nachweisbar (Disquisiotio de mechanismi 
et organismi diversitate). Vgl. dieselben (1978): Organ, Organimus, Organisation, politischer Körper. In: 
Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland 4, S. 559; 
sowie den Überblick bei Berdolgt, Klaus (2005): Mikrokosmos und Makrokosmos. Der menschliche 
Körper als staatstheoretisches Modell. In: Depenheuer, Otto (Hrsg.) Staat und Schönheit: Möglichkeiten 
und Perspektiven einer Staatskalokagathie, Wiesbaden, S. 131 – 144. 
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Vorstellungswelten vieler Bürger etwas ganz anderes. Eine solche Diskongruenz 
ist langfristig unhaltbar.

Der isolierte Blick auf  Leipzig und Dresden verdeckt die demographische 
Entwicklung im Rest des Landes. Leipzig steht auf  Platz 1 der wachsenden Groß-
städte; Dresden14 hat 2009 München als geburtenreichste Großstadt Deutsch-
lands abgelöst.15 Die demographische Entwicklung in Sachsen außerhalb von 
Leipzig und Dresden jedoch ist als schlecht bis katastrophal einzustufen, sie ist 
nicht zuletzt eine Folge dieser „Austauscharmut“. Die aktuell zu beobachtenden 
Fortzüge junger internationaler und deutscher Funktionseliten aus Dresden be-
lasten inzwischen die Entwicklung auch der Landeshauptstadt, vom Exodus aus 
dem sogenannten ‚ländlichen Raum‘, sprich den Landkreisen, ganz zu schweigen. 

Unter den deutschen Ländern hat Sachsen wie dargestellt den höchsten An-
teil Hochaltriger. Der Anteil der erwerbsfähigen Bevölkerung nimmt konstant 
und überproportional ab. Aufgrund unzureichender Fertilität kann der jetzige 
und vor allem der anstehende Fachkräftemangel aus eigenen Kräften nicht beho-
ben werden. Ohne in Alarmismus verfallen zu wollen, kann man die Situation mit 
Oberbürgermeister Deinege in dem einen vielschichtigen Satz zusammenfassen: 
„Ohne Migration ist Görlitz verloren“.16 

14 Vgl. das Projekt „Familienbilder“ des Dresdner Photographen Amac Garbe http://ein-satz-
zentrale.de/bilder.php?kategorie=ausstellungen&set=ausstellungen/05.jpg.

15 Die zusammengefaßte Geburtenziffer TFR (total fertility rate – Kinder pro Frau) berücksichtigt 
Zahl und Altersstruktur der Frauen im gebärfähigen Alter. Der Großstädtedurchschnitt liegt bei 
1,39. In Dresden sind es 1,56 vor Duisburg (1,49) Leipzig (1,47) und Berlin (1,46). München 
(1,37) und Frankfurt am Main (1,35) liegen unter dem Durchschnitt. Vgl. http://www.dresden.
de/de/rathaus/aktuelles/pressemitteilungen/2015/12/pm_043.php [12.03.2016]

16 Siehe Beitrag Deinege in diesem Band (Kapitel 5.2).
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|  30. Juni 2015  |  Sächsische Staatskanzlei, Referat 32, Heike Zettwitz

Quelle: Regionalatlas Deutschland, Statistische Ämter des Bundes 
und der Länder, Regionaldatenbank
Grafik – Sächsische Staatskanzlei, Ref. 32

Wanderungssaldo je 10.000 Einwohner 
2012

16

Wert für Deutschland 45,9

Maximum
KFS Leipzig 209,4
Minimum
KFS Suhl -113,9

Heike Zettwitz

nwohner 

Abb. 0-4. Wanderungssaldo Deutschland 2012. Sachsen steht in der Abwanderungsskala fast 
fl ächendeckend auf  dem letzten Platz (Abwanderung größer 6,1 pro 10.000 Einwohner). 

In Deutschland haben nur Leipzig und Koblenz eine Jahreszuwanderung größer 155 Einwohner. 
Abbildung: Sächsische Staatskanzlei 30.06.2015 nach Daten des Regionalatlas Deutschland. 

Für erstere Politik („Belästigung“) dagegen sprechen die Wegblendung zahlrei-
cher dieser Probleme aus der subjektiven Lebenswirklichkeit vieler Sachsen. Und 
für sie spricht die demoskopische Überlegung, wie viele der Bürger sich durch 
ein Beharren auf  dem Status quo wahlwirksam ansprechen lassen. (Beides ist 
wohlgemerkt durchaus ein gesamtdeutsches Phänomen; mehr ironisch als zy-
nisch haben unbekannte Autoren um den Krefelder Heimatverein das von ihnen 
so genannte „Rheinische Grundgesetz“ entwickelt, das solche Trägheitsmomente 
im ripuarischen Dialekt refl ektiert.)17

Ausgangspunkt des Folgenden ist also sehr wohl das Menschenrecht von 
Flüchtlingen. Aber es geht ebensowohl und mehr noch um die Geschicke der bis-
her schon in unserer Region Lebenden. Die erkenntnisleitende Oberfrage lau-
tet: Wie sieht eine erneuerte Migrations- bzw. Integrationspolitik aus, die 
sich gleichzeitig in die Bewältigung des demographischen Wandels stellt?

17 Siehe den Beitrag von Werner J. Patzelt in diesem Band (Kapitel 5.3).
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Sollte sich Sachsens Politik (und Sachsen ist hier nur das Beispiel für andere) 
dazu entschließen, eine nachhaltige Integration anzugehen, kann sie sich durch-
aus auch darauf  berufen, daß es um die Zukunftsertüchtigung des gesamten 
Landes geht, dessen innere Problemfelder im Umfeld der Flüchtlingskrise nur 
sichtbar geworden sind, aber nicht von dieser ausgelöst wurden. 

0.5 „Angekommen bist Du, wenn Du unter der Erde liegst“.
Neue Heimat oder Kalte Heimat?

Seufzend erklärte im Herbst 2015 Sebastian Fischer, CDU-Abgeordneter im 
Sächsischen Landtag: „Unser größtes Problem ist, dass Demokraten in Sachsen 
in der Minderheit sind“.18 Tatsächlich gibt es jetzt, nachdem die Gründerge-
neration abgetreten ist, massive Probleme in den neuen Ländern mit Freiheit 
als gelebter Verantwortung für sich und für andere.19 Mit Hans Joachim Meyer 
zu sprechen, der 1990 Wissenschaftsminister bei Lothar de Maizière war und 
1990 – 2002 bei Kurt Biedenkopf  in Sachsen: „Die ostdeutschen Demonstran-
ten verbanden mit dem Wunsch nach Einheit den nach Wohlstand und Freiheit, 
und zwar in dieser Abfolge. Im Gegensatz zur Bundesrepublik der fünfziger 
Jahre gelang das in Bezug auf  den Wohlstand im Osten nur begrenzt. Und zur 
Freiheit hätten viele Ossis erst politisch alphabetisiert werden müssen. Da schien 
es nicht unvernünftig, auf  Gewöhnung und auf  Nachwachsende zu setzen. Ein 
schlimmes Erbe der DDR ist aber Fremdenangst und Fremdenfeindschaft. 
Denn einerseits forderte diese internationale Solidarität und schirmte anderer-
seits die Ausländer ab.“20

Die Xenophoben unter den Deutschen vergessen gerne, was in den vier Besat-
zungszonen nach dem Krieg geleistet wurde. Es gibt kaum Familien in Deutsch-
land, die nicht direkt oder indirekt von Flucht und Vertreibung betroffen waren. 12 
Millionen Vertriebene kamen aus den ‚verlorenen Ostgebieten‘ in ein weitgehend 
zerstörtes Land. In die französische Zone durften sie nicht einreisen, hier erst 
nach der Gründung der Bundesrepublik 1949. Rheinland-Pfalz steht daher mit 5 
Vertriebenen auf  100 Ansässige ganz am Ende der Statistik. Nach Schleswig-Hol-
stein aber strömten 33 auf  100 Ansässige, nach Mecklenburg-Vorpommern sogar 
45 auf  100 Ansässige. Anders ausgedrückt: Jeder Dritte auf  der Ostseite war 1950 

18 Sächsische Zeitung Dresden 10.10.2015.
19 Vgl. zum Begriff  der Mündigkeit (Kant, Schiller, Adorno) Vogt, Matthias Theodor (2013): De-

mokratie ist auch eine Frage der Sprache. Kleiner Beitrag zur zweiten Konferenz „Demokracie jako 
hodnota a problém | Demokratie als Wert und Problem“ am 18. 10. 2012 an der Technischen 
Unversität Liberec. Liberec. Deutsch: http://kultur.org/Doi101696/vogt-2013a.pdf. Tsche-
chisch: http://kultur.org/Doi101696/vogt-2013b.pdf

20 Hans Joachim Meyer am 14.10.2015 an den Autor. Vgl. ders. (2015): In keiner Schublade – Erfah-
rungen im geteilten und vereinten Deutschland. Freiburg im Breisgau.
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ein Vertriebener. In der Sowjetischen Besatzungszone bzw. der DDR durfte das 
(spät und nur im Westen gefundene) Wort „Vertriebener“ nicht benutzt werden. 
Mit Rücksicht auf  die sozialistischen Bruderländer war hier von „Umsiedlern“ die 
Rede. Die Einquartierung der Neuankömmlinge in die wenigen noch nutzbaren 
Wohnungen ist bei den Einheimischen unvergessen: viele haben sich in ihrem 
neuerrungenen Wohlstand eingerichtet und fürchten eine Wiederholung der Ein-
quartierungen.21 Sie weigern sich nachhaltig die St.-Martins-Logik22 der globalen 
Wirtschaft zu verstehen, in der erst das Teilen einen Mehrwert bringt.

Abb. 0-5. Eine „nationale Aufgabe“ (1950). Anteil Vertriebene an der Wohnbevölkerung. 
Darstellung: IKS 2016.

Immer am Pfi ngstsonntag gedachten in Westdeutschland die Heimatvertriebenen 
bzw. ihre Verbände der verlorenen Heimat. Immer am Pfi ngstdienstag gingen sie 
wieder ans Schaffen und verwandelten den einen kleinen Koffer, mit dem sie ge-
kommen waren, in ein stolzes Eigenheim. Aber ankommen? „Angekommen bist 
Du, wenn Du unter der Erde liegst“ ist ein leider allzu oft wahrer Spruch aus der 
langen Nachkriegszeit. Ein Betroffener schrieb uns: „Kein Land hat seine Vertrie-
benen so schäbig behandelt wie Deutschland“ (Friedrich Zempel).23 Denn haben 

21 Dies gilt auch für andere Länder: eine gefälschte Ankündigung von Zwangseinquartierun-
gen, angeblich von der betreffenden Stadtverwaltung, sorgte im Sommer 2016 in Sizilien für 
Aufruhr.

22 http://kultur.org/st-martins-cloak [20.12.2015].
23 Für einen eventuellen Vergleich mit der Situation der französischen oder belgischen Immigran-

ten in den Banlieus erhellend sind Zempels weiteren Ausführungen. „Noch 1970, also 25 Jahre 
nach der Vertreibung, war der prozentuale Anteil der Vertriebenen unter den Strafgefangenen 
doppelt so hoch wie der Westdeutschen. Bei den Obdachlosen war der Anteil fast doppelt so 
hoch. Die Übergangsquote zum Gymnasium betrug nur 2/3 der Übergangsquote der Kinder 
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nicht insbesondere die Vertriebenen mit ihrem unbändigen Arbeits- und Heimat-
ehrgeiz das Wirtschaftswunder geschultert? Aus der winzigen Gruppe der Banat-
deutschen gibt es derzeit gleich zwei deutsche Nobelpreisträger: die Schriftstellerin 
Herta Müller (2009) und den Göttinger Mikroskopforscher Stefan Hell (2014). 

Im Lichte einer Integrationsleistung von 20 Prozent der Wohnbevölkerung 
(1950) sind die vermutlich 0,5 Prozent langfristig pro Jahr nach Deutschland 

aus westdeutschen Familien. Noch wesentlich ungünstiger war der Anteil der Vertriebenen bei 
der Statistik der Selbständigen und Unternehmer. Noch 1948 war die Zahl der Selbstmorde der 
Vertriebenen viermal so hoch wie die der Westdeutschen. Bei den Spätaussiedlern, wenn Sie die 
Deutschen aus Rumänien ausklammern, ist die Integration der 1. Generation völlig gescheitert.“ 
Mail an den Autor vom 8.10.2015. Vgl. Kossert, Andreas (2008): Kalte Heimat. Die Geschichte der 
deutschen Vertriebenen nach 1945. München.

Verteilung der 11.935.000 Vertriebenen 
in der Bundesrepublik Deutschland und 
DDR (1950)

Anzahl
% der 

 Vertriebenen 
in DE

% der 
 Wohnbev.

Alle Besatzungszonen 11.935.000 100% 20%

Trizonien 8.024.000 67,20% 14,87%

Baden-Württemberg FBZ/ABZ 862.000 7,20% 13,50%

Bayern ABZ 1.937.000 16,20% 21,00%

Bremen ABZ 48.000 0,40% 8,60%

Hamburg BBZ 116.000 1,00% 7,20%

Hessen ABZ 721.000 6,00% 16,50%

Niedersachsen BBZ 1.851.000 15,50% 27,00%

Nordrhein-Westfalen BBZ 1.332.000 11,20% 10,00%

Rheinland-Pfalz FBZ 152.000 1,30% 5,00%

Schleswig-Holstein BBZ 857.000 7,20% 33,00%

West-Berlin ABZ/FBZ/BBZ 148.000 1,20% 6,90%

SBZ 3.911.000 32,80% 25,10%

Brandenburg SBZ 581.000 4,90% 23,00%

Mecklenburg-Vorpommern SBZ 981.000 8,20% 45,00%

Sachsen SBZ 781.000 6,50% 14,00%

Sachsen-Anhalt SBZ 961.000 8,10% 23,00%

Thüringen SBZ 607.000 5,10% 20,50%

Abb. 0-6. Verteilung der 11.935.000 Vertriebenen in der Bundesrepublik Deutschland und 
DDR (1950). Darstellung: IKS 2016.
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zu Integrierenden sicher eine Herausforderung. Die viel apostrophierte „Kata-
strophe“ sind sie aber nicht unbedingt. Es kommt darauf  an, wie Deutschlands 
Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Kulturszene mit dieser Herausforderung 
umgeht und wie die kulturellen Fragen gelöst werden können.

0.6 Die Flüchtlingskrise als multiples Staatsversagen?

Im Zusammenhang der Flüchtlingskrise war gelegentlich die Rede von einem 
‚Staatsversagen‘. In der Regel wird dabei übersehen, daß dieser Terminus weder aus 
den Rechts- noch aus den Politikwissenschaften stammt, sondern aus den Wirt-
schaftswissenschaften. William Niskanen nannte 1967 seinen Aufsatz denn auch The 
Peculiar Economics of  Bureaucracy; 24 Ronald Coase sprach 1964 von „Contemplation 
of  an optimal system“ für Regulated Industries.25 Das englischsprachige Gegenstück 
zu Staatsversagen ist der Begriff  government failure. Auch wenn Staaten nur eine im 
geistigen Raum zu verortende interpersonale Konvention darstellen mögen (siehe 
dazu Kapitel 1), ‚Regierungsversagen‘ (im Sinne eines Abweichens von einem hy-
pothetischen Idealzustandes) ist nicht nur real, sondern – solange Regierungen aus 
Menschen bestehen26 und vom Public Choice abhängig sind – gerade unvermeid-
lich. Im Sinne der citoyenneté heißt dies aber nicht, daß es auch hinzunehmen wäre.

0.6.1 Hunger als Push-Faktor 

Die Ende 2014 einsetzende Flüchtlingswelle von Syrern wurde teilweise ausge-
löst durch den Push-Faktor blanker Angst vor dem Verhungern in den Flücht-
lingscamps. In Syriens Nachbarländern Libanon gab es zu diesem Zeitpunkt 
1,13 Millionen Registrierte (sowie eine große Anzahl Nichterfaßter), in Jordanien 
0,62 Millionen, in der Türkei 1,06 Millionen und zahlreiche weitere im Irak.

Nachdem ausreichende Zuwendungen der internationalen Staatengemein-
schaft, unter anderem der Bundesrepublik und der Europäischen Union, für das 
Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen ausgeblieben waren, stellte 
das WFP im Dezember 2014 seine Lebensmittel-Hilfen mangels Masse zunächst 
ein. Diese hatten durchschnittlich 30 US-Dollar pro Person und Monat betragen. 
Im Juli 2015 senkte es seine zunächst wieder angelaufenen Hilfen auf  13,50 Dol-
lar27 und im September 2015 auf  9 Dollar ab. Demgegenüber werden die Kosten 
24 Niskanen, William (1967): The Peculiar Economics of  Bureaucracy, Institute for Defense Analyses, 

Program Analysis Division.
25 Coase, Ronald (1964): The Regulated Industries: Discussion, American Economic Review, 54(2), 

S. 195.
26 Siehe dazu oben das Bismarck-Zitat.
27 Pressemitteilung des UN World Food Programme vom 01.07.2015 http://de.wfp.org/WFP-

muss-Nothilfe-fuer-syrische-Fluechtlinge-weiter-kuerzen [20.12.2015]. – Am 10.08.2015 redu-
zierte das WFP in den irakischen Flüchtlingslager die Notrationen auf  40 % des Bedarfs. Am 
04.02.2016 konnte das WFP dann melden: „Bei der Syrien-Konferenz in London hat die Exe-
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für die Unterbringung von Asylbewerbern in Deutschland von der Stadt Hamm 
auf  1.000 Euro pro Person und Monat beziffert; bei unbegleiteten Minderjähri-
gen liegen sie beim Mehrfachen. 28 

Doch es wäre eine Milchmädchenrechnung darzulegen, daß mit der Bun-
deszuwendung 2015 von 65 Mio. Euro an das WFP im Nahen Osten rund 
200.000 Personen verpfl egt werden konnten und in Deutschland 5.000 Personen 
hätten versorgt werden können, und von ökonomischem Staatsversagen zu spre-
chen. Tatsächlich lösten und lösen die Kosten der Flüchtlingsversorgung inner-
deutsch eine Vielzahl von relevanten Wirtschaftsprozessen aus. 

Abb. 0-7. Differenz aus positiven und negativen Effekten der Flüchtlingsmigration. 
Saldo in Prozent der Wirtschaftsleistung. Marcel Fratzscher und Simon Junker, Deutsches Institut 

für Wirtschaftsforschung Berlin: Nach einigen Jahren überwiegen die positiven Effekte stets die Kosten. 
Zu den zugrundeliegenden [eher optimistischen] Annahmen siehe: www.diw.de/de/diw_ 

01.c.518472.de/themen_nachrichten/ integration_von_fl uechtlingen_fuehrt_langfristig_zu_
positiven_wirtschaftlichen_effekten.html [12.03.2016].

Dies gilt nicht nur – wie vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung Berlin 
errechnet – langfristig, sondern auch bereits ab Fließen der steuerfi nanzierten 
Leistungen. Ökonomie ist komplexer als in den Debatten deutlich wird. 

kutivdirektorin des UN World Food Programme (WFP), Ertharin Cousin, heute persönlich der 
deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel für die wegweisende Zusage von 570 Millionen Euro 
gedankt. Die Gelder werden durch das Auswärtige Amt (AA) und das Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) bereitgestellt.“ de.wfp.org/neuigkei 
ten/pressemitteilungen/historische-zuwendung-der-bundesregierung [29.04.2016].

28 „Wie Bayerns Sozialministerium auf  eine Anfrage dieser Redaktion mitteilt, geht eine Bund-
Länder-Arbeitsgruppe von monatlichen Durchschnittskosten von 5.250 Euro pro minderjähri-
gem Flüchtling aus.“ Mainpost Würzburg 15.01.2016, www.mainpost.de/regional/wuerzburg/
Fluechtlinge;art735,9089094 [29.04.2016].
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Unabhängig hiervon ist allerdings festzuhalten, daß der in den Medien früh-
zeitig festgehaltene Nexus zwischen ausbleibenden Bundeszuwendungen an das 
Welternährungsprogramm und einer sich selbst verstärkenden Flüchtlingswelle 
nicht hinreichend in den politischen Vorstellungsraum Eingang gefunden hat. 
Die Bundesregierung wurde so beispielsweise 2015 contre cœur zum Wahlkampf-
unterstützer bei Recep Erdoğan. 

0.6.2 Postkoloniale Einfl üsse

Syrien und der Irak ebenso wie der Libanon und Jordanien verdanken ihre un-
abhängig von Ethnien, Konfessionen und regionalen Machtverhältnissen gezo-
genen Staatsgrenzen wesentlich einem Geheimabkommen.29 Es wurde zwischen 
dem französischen Diplomaten François Georges-Picot und dem britischen 
Nahostspezialisten Sir Tatton Mark Sykes seit November 1915 ausgehandelt und 
am 8. Mai 1916 unterzeichnet. 

Knapp hundert Jahre später mischte sich das französische Staatspräsiden-
tenamt – in einer tradiert subkomplexen Vorstellungsverkürzung und gegen den 
Widerstand sowohl des eigenen Botschafters Eric Chevallier wie des Inlandge-
heimdienstes – im Frühjahr 2011 in den kurz zuvor ausgebrochenen syrischen 
Bürgerkrieg mit dem Aufbau eines Feindbilds Bashar al-Assad ein. Es wurde in 
den westlichen Medien seither erfolgreich transportiert. Wie Georges Malbrunot 
und Christian Chesno kürzlich dokumentierten, war Nicolas Galey, der Nahost-
Berater von Präsident Sarkozy, „pas venu prendre part aux délibérations mais 
remplir une mission spécifi que: imposer l’idée que la chute d’Assad était inévi-
table. | Er war nicht gekommen, um an Verhandlungen teilzunehmen, sondern 
eine besondere Mission zu erfüllen: die Idee durchzusetzen, daß der Fall Assads 
unvermeidlich wäre“.30

Kurz zuvor, am 4. März 2011, hatte Bernard-Henri Lévy, von Bengasi aus, 
sein historisches Telephonat mit Nicolas Sarkozy geführt. In völliger Verkennung 
der Clan-Struktur dieser nie zu einem einheitlichen Staatsgebiet gereiften Regi-
on – und in Übertragung der binneneuropäischen Vorstellung eines Diktators 
auf  Gaddafi  – führte das Telephonat zur Anerkennung der Rebellen als einzig 
legitimer Macht und zum Nato-Feldzug. Der französische Außenminister wurde 
über die Medien informiert.31 Fünf  Jahre später ist Libyen ein Notstandsgebiet 

29 The National Archives (United Kingdom), document record MPK1/426.
30 Malbrunot, Georges; Chesno, Christian (2014): Les Chemins de Damas – Le dossier noir de la relation 

franco-syrienne. Paris: Robert Laffon. Vgl. zum Kontext Leukefeld, Karin: Bashar al-Assad. Ein 
Feind wird gemacht. In: Feindbilder und Konfl ikteskalation. Dossier Nr. 80. Wissenschaft & Frieden 
2015-4: Deutsche Verantwortung – Zäsur oder Kontinuität? Bonn 2015.

31 Vgl. Johnstone, Diana: Why are They Making War on Libya? Counterpunch, 24. März 2011.
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und Tummelplatz von IS und Schleppern. EU und Nato waren erfolgreich bei 
der Zerstörung des Gaddafi -Staates. Beim Aufbau funktionierender Staatstruktu-
ren sind sie vollständig gescheitert.

In Syrien lassen Anzahl und externe Ko-Infl iktionspotentiale der auswärtigen 
Intervenienten ein baldiges Ende des syrischen Bürgerkrieges nicht erwarten. Die 
Türkei und Rußland waren aneinandergeraten. Vor allem aber ist der tief  verwur-
zelte persisch-arabische Konfl ikt unter dem Mantel einer schiitisch-sunnitischen 
Kontroverse zwischen Iran und Saudi-Arabien wieder aufgebrochen. In Syrien 
wie in Libyen steht der Westen vor einem Scherbenhaufen. 

Ähnliches gilt für die Europäische Union, die die europäischen Binnenstaa-
ten doppelt entlastet hatte – in deutlichem Widerspruch zu ihrem Grundgedan-
ken übernationaler Solidarität und in der Vorstellung, man könne die Vorgän-
ge vor Lampedusa eher als Medialereignisse in der Ferne verbuchen. Mit dem 
Grenzregime von Dublin I und II wurden die Lasten der Flüchtlinge einseitig 
den Mittelmeer-Grenzstaaten aufgebürdet. Über viele Jahre erhielten Spanien, 
Italien und Griechenland noch nicht einmal eine angemessene gesamteuropäi-
sche Gegenfi nanzierung. Sparen zu Lasten Dritter führt jedoch meist zu Kolla-
teraleffekten.

Die fehlende Gegenfi nanzierung ist ethisches, die französischen Strategien 
sind intellektuelles Regierungsversagen. Beides ist von einem „Eine-Welt“-Ver-
ständnis weit entfernt, das die Vereinten Nationen als künftige Grundlage der 
Staatengemeinschaft inzwischen beschlossen haben.32 Wenn aber die EU und 
ihre Mitgliedsstaaten wohl in der Lage sind, in Strukturen negativ einzugreifen, 
aber vollständig außer Lage sind, die Push-Faktoren zu mindern und sich auf  
ein binneneuropäisches System zum Umgang mit den Pull-Faktoren zu einigen, 
dann werden auf  Deutschland und auf  Sachsen wohl auch weit über 2015 hinaus 
Migrationsprobleme zukommen.

32 Im September 2015 beschloß die Vollversammlung der Vereinten Nationen die Agenda 2030 
für nachhaltige Entwicklung. Die deutsche Zukunftscharta wurde beim Zukunftsforum „EINE-
WELT – Unsere Verantwortung“ am 24. November 2014 in Berlin feierlich an die Bundes-
kanzlerin überreicht.
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0.6.3 Differenzierung bei den Begriffen „Asyl“, „Flüchtling“, 
„internationalen Schutz Suchender“
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Syrien 46.576 962 2,1 41.175 88,4 50 0,1 109 0 0 0,0 8 0,0 4.272 9,2

Albanien 20.904 0 0,0 3 0,0 16 0,1 17 0 700 3,3 18.438 88,2 1.730 8,3

Kosovo 23.786 0 0,0 7 0,0 18 0,1 58 0 448 1,9 21.333 89,7 1.922 8,1

Afghanistan 4.057 36 0,9 1.049 25,9 201 11,2 455 11 475 11,7 26 0,6 1.815 44,7

Irak 7.559 60 0,8 6.195 82,0 77 1,0 35 1 27 0,4 9 0,1 1.156 15,3

Serbien 11.200 0 0,0 3 0,0 0 0,0 17 0 38 0,3 9.853 88,0 1.289 11,5

Mazedonien 4.091 0 0,0 17 0,4 0 0,0 10 0 36 0,9 3.607 88,2 421 10,3

Eritrea 3.878 14 0,4 2.909 75,0 296 7,6 14 0 21 0,5 4 0,1 620 16,0

Pakistan 1.216 2 0,2 115 9,5 11 0,9 12 1 333 27,4 120 9,9 623 51,2

Ungeklärt 2.532 29 1,1 1.808 71,4 2 0,1 2 0 27 1,1 235 9,3 429 16,9

Summe 1–10 125.799 1.103 0,9 53.281 42,4 671 0,5 729 1 2.105 1,7 53.633 42,6 14.277 11,3

Summe ges. 151.087 1.537 1,0 57.374 38,0 1.065 0,7 1.080 1 4.044 2,7 59.724 39,5 26.263 17,4

Abb. 0-8. Differenzierung bei den Begriffen „Asyl“, „Flüchtling“, „internationalen Schutz 
 Suchender“. Entscheidungen Asylanträge Januar bis September 2015. 

Eigene Darstellung IKS 2016.

Im deutschen Recht gibt es eine klare Differenzierung bei den Begriffen „Asyl“, 
„Flüchtling“, „internationalen Schutz Suchender“. Asyl begehren kann grund-
sätzlich jeder Ausländer. „Asyl“ erhalten wird aber nur der, auf  den die stren-
gen Kategorien des Art. 16a Grundgesetz zutreffen. 2015 waren dieses lediglich 
1 Prozent der Asylbegehrenden. 99 Prozent sind, juridisch gesprochen, Non- 
Asylanten. Dies wird im allgemeinen Sprachgebrauch unzureichend deutlich.

„Flüchtling“ ist nur der, auf  den die Kategorien der Genfer Konvention, die Rechts-
stellung der Flüchtlinge betreffend von 1951 zutreffen.33 2015 waren dies 38 Prozent 

33 Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge Genf  1951 [europäisch], dazu Proto-
koll New York 1967 [weltweit]
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der Asylbegehrenden. Die Zuerkennung des Flüchtling-Status an die vor dem sy-
rischen Bürgerkrieg Fliehenden durch Erlaß des Bundesinnenministeriums vom 
November 2014 stellte eine Verletzung geltenden Rechts dar. Der Erlaß wurde 
erst im Dezember 2015 zurückgenommen. Juridisch gesprochen, sind deutlich 
mehr als 61 Prozent Nicht-Flüchtlinge. 

„Internationalen [oder subsidiären] Schutz“34 erhielten 0,7 Prozent und hätten 
auch die vor dem syrischen Bürgerkrieg Fliehenden erhalten müssen. Bei eben-
falls 0,7 Prozent wurde ein Abschiebeverbot festgestellt. Insgesamt 59,6 Prozent 
der Asylbegehrenden erhielten weder „Asyl“, noch die Einstufung als „Flücht-
ling“, noch „internationalen Schutz“, noch Duldung.

Ungeachtet dieser Zahlen und unter Verletzung des Wahrheits- und Treuege-
botes haben Bundestag und Bundesrat im Herbst 2015 die korrekte Bezeichnung 
Asylverfahrensgesetz durch die die Bevölkerung und die Medien irreführende Be-
zeichnung Asylgesetz ersetzt. 

Da nun aufgrund europäischer Bestimmungen nach fünfjährigem legalem 
Aufenthalt eines Ausländers eine Befristung seines Aufenthaltstitels nur bei 
schwerem Fehlverhalten möglich ist, wäre es sinnvoll gewesen, die Frage der 
Integration der in die Bundesrepublik Immigrierenden vom Asylverfahren zu 
trennen. Dann hätte man im Rahmen einer bundesgesetzlich fundierten Immi-
grations- und Integrationspolitik positive Anreize für Zuwanderung und be-
wußte Eingliederung setzen können und die sattsam bekannten Fehler versäum-
ter „Gastarbeiter“-Integration und der Duldung von Parallelgesellschaften nicht 
zu wiederholen brauchen. Das vom Bundesinnenminister im März 2016 ange-
kündigte und am 31. Juli 2016 verkündete Integrationsgesetz ist dem Grund nach 
überfällig und begrüßenswert. Bereits der erste Blick zeigt jedoch, daß es keinen 
neuen, aus der Situation des Jahres 2015 konstruktiv entwickelten Standard setzt. 

 Artikel 1 „Flüchtling“ A.2: „… aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, 
Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich 
außerhalb des Landes befi ndet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, …“

 Artikel 2 Allgemeine Verpfl ichtungen: „Jeder Flüchtling hat gegenüber dem Land, in dem er 
sich befi ndet, Pfl ichten, zu denen insbesondere der Verpfl ichtung gehört, die Gesetze und sonsti-
gen Rechtsvorschriften sowie die zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung getroffenen 
Maßnahmen zu beachten.“

 Artikel 26 Freizügigkeit: „Jeder vertragschließende Staat wird den Flüchtlingen, die sich recht-
mäßig in seinem Gebiet befi nden, das Recht gewähren, dort ihren Aufenthalt zu wählen und 
sich frei zu bewegen, vorbehaltlich der Bestimmungen, die allgemein auf  Ausländer unter den 
gleichen Umständen Anwendung fi nden.“

34 § 4 Subsidiärer Schutz Asylgesetz (AsylG) (1992) [vgl. Art. 15 Buchst. c RL 2011/95/EU] 
(1) Ein Ausländer ist subsidiär Schutzberechtigter, wenn er stichhaltige Gründe für die An-
nahme vorgebracht hat, dass ihm in seinem Herkunftsland ein ernsthafter Schaden droht. Als 
ernsthafter Schaden gilt: […] 3. eine ernsthafte individuelle Bedrohung des Lebens oder der 
Unversehrtheit einer Zivilperson infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen 
oder innerstaatlichen bewaffneten Konfl ikts.
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Vielmehr handelt es sich um ein reines Artikelgesetz, ein Gesetz also, in dem die 
Regelungen anderer Gesetze modifi ziert werden.35 Die lebensweltlichen und hier 
wiederum insbesondere die kulturellen Faktoren, die zusammen den Gegenstand 
dieser Studie bilden, werden vom Integrationsgesetz nicht tangiert. Ein erneu-
ertes Integrationsgesetz wird genau dann tatsächlich zu einer Integration beitra-
gen, wenn die intrinsischen Motive der Integrationsbegehrenden gestärkt werden 
(und es nicht nur im wesentlichen aus einer Art Sanktionskatalog besteht). Der 
Ansatz von Handlungsvorschlag 7.2 dieser Studie trägt der Notwendigkeit eines 
mentalen Heimischwerdens – durch handlungsleitende Verinnerlichung der kul-
turellen Leitvorstellungen der Aufnahmegesellschaft und durch soziale Inklusi-
on – gesetzeskonform Rechnung.

Das Integrationsgesetz vom 31. Juli 2016 ist im übrigen ein Beispiel für die Ent-
fremdung des Gesetzgebungs- und Verwaltungshandelns von seinen Bürgern 
durch sprachliche Arkanisierung. Wer könnte ohne Hilfe eines fachkundigen 
Dritten das Prozedere nach Integrationsgesetz erklären, oder auch nur die Dif-
ferenzierung „erlaubt, geduldet oder gestattet“ aus § 59a Asylgesetz? Sprachlich 
unverständliches Gesetzes- und Verwaltungshandeln entfremdet den Staat seinen 
Bürger. Ist nicht auch das Nicht-mehr-verstehen-Können – neben dem vieldis-
kutierten Sich-nicht-mehr-verstanden-Fühlen – eine zentrale Motivation inner-
halb der derzeitigen parteipolitischen Umbrüche in Deutschland? Die Schweiz, 
von der in dieser Studie noch mehrfach die Rede sein wird, hat, um eine solche 
Entfremdung zu vermeiden und dem Bürger ein gesetzeskonformes Handeln 
zu ermöglichen (wozu er ja die Vorschriften verstanden haben muß), eine „Ver-
waltungsinterne Redaktionskommission“ geschaffen. Diese geht vom Grundsatz 
aus: „Wer von einem Rechtstext betroffen ist, soll ihn verstehen können.“36 „Ad-
ressatengerechtigkeit“ und „sprachliche Qualität“ sind in der Schweiz Kriterien 
dafür, ob ein Verfassungsartikel, ein Gesetz, eine Verwaltungsvorschrift über-
haupt erlassen werden kann und darf.37

35 Art. 1: Sozialgesetzbuch III, Art. 2: SGB II, Art. 3: SGB XII, Art. 4: Asylbewerberleistungsge-
setz, Art. 5: Aufenthaltsgesetz, Art. 6: Asylgesetz, Art. 7: Ausländerzentralregistergesetz. Integra-
tionsgesetz vom 31. Juli 2016, BGBl. 2016 I 39, S. 1039 – 1949. Verordnung zum Integrationsgesetz vom 
31. Juli 2016, BGBl. 2016 I 39, S. 1959 – 1952.

36 „Die Kommission prüft Erlassentwürfe darauf  hin, ob sie den Grundsätzen der Verständlich-
keit und der sprachlichen Qualität entsprechen. Sie nimmt die Rolle einer ersten Leserin ein und 
blickt sozusagen von aussen unvoreingenommen auf  den Text. Diese unabhängige Prüfung ist 
wichtig, weil Rechtstexte in der Regel von Fachleuten aus der Verwaltung erarbeitet werden, 
sich aber an die Bürgerinnen und Bürger und Behörden ausserhalb der Verwaltung wenden.“ 
https://www.bk.admin.ch/themen/lang/04921/05462/index.html?lang=de [18.11.2015].

37 „Art. 2 Reglement Aufgabe: 1 Die VIRK sorgt dafür, dass die rechtsetzenden Erlasse des 
Bundes für die Bürgerinnen und Bürger verständlich sind. Dabei achtet sie insbesondere: a. 
auf  logischen, sach- und adressatengerechten Aufbau; b. auf  die Beseitigung von Unklarheiten, 
Widersprüchen und Lücken im Text; c. auf  einfache und knappe, klare, kohärente und 
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Über Jahrzehnte hinweg war die deutsche Politik von der Vorstellung geleitet 
geworden, das Problem Zuwanderung würde sich von alleine regeln und Ent-
scheidungen von der Dimension eines Zuwanderungs- und Integrationsgesetzes seien 
verzichtbar. Noch 2001 wurde Rita Süssmuth, damals Vorsitzende der Unabhän-
gigen Kommission Integration, für deren so betitelten Vorschlag ‚parteischädigendes 
Verhalten‘ vorgeworfen. Eine so geartete Politik führt den Staat in die Irre und 
entfremdet ihm seine Bürger,38 mehr noch als sprachlich unverständliches Ge-
setzes- und Verwaltungshandeln. Sie wirkt als Push-Faktor, diesmal für die jun-
ge Elite Deutschlands. Aber wohin sollen sie gehen? Welchem Deutungsmuster, 
welchem großen Narrativ werden sie in welches Land folgen?

0.6.4 Lastenteilung. Eine Umkehr von Art. 37 GG?

Seit 2008, also inzwischen das achte abgeschlossene Jahr in Folge, übersteigt die 
Zahl der jährlichen Asylanträge beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) die Zahl der jährlichen Abarbeitungen dieser Anträge. Die Flüchtlings-
krise des Jahres 2015 machte nur sichtbar, was lange schwärte. Folge war ein 
Antragsberg, der für das Jahresende 2015 auf  eine Million geschätzt wurde.39 
Während die gewiß nicht weniger rechtsförmige Schweiz Asylanträge binnen Ta-
gen erledigt, schleppt sich in der Bundesrepublik das Verfahren über Monate 
hin, teilweise liegen mehrere Monate alleine zwischen Erklärung der Antragswil-
ligkeitserklärung und Antragsstellungsakt, zwischen Einreise und Antragserledi-
gung häufi g mehr als zwölf  Monate. Dies hat gravierende migrationspsycholo-
gische Folgen sowohl bei den oft traumatisierten Antragsstellern selbst wie bei 
der Aufnahmegesellschaft, deren „Willkommenskultur“ für das Amtsversagen in 
unfreiwillige Haftung genommen wird. Es wird sich weisen, ob mittelfristig 
eine Lösung durch die neuen Zentren kommt, in denen Bund und Länder zusam-
menarbeiten (das erste wurde in Heidelberg eröffnet).

Regierungsversagen jedenfalls war, daß die Einsicht in die Ursache des An-
tragsstaus – nämlich eine die Verwaltungsmöglichkeiten grundhaft überfordernde 
und damit unangebrachte, sowie rechtsstaatliche Prinzipien außer Kraft setzende, 
Vorstellung von Rechtsförmigkeit – auch nach acht Jahren den Legislativraum 
noch nicht zureichend erreicht hatte.

geschlechtergerechte Formulierung; d. im Falle der [deutsch-französischen] Koredaktion 
(Art. 3 Abs. 1) auf  die Übereinstimmung des Textes.“ Reglement über die verwaltungsinterne Redakti-
onskommission (VIRK) vom 1. November 2007 www.bk.admin.ch/themen/lang/04921/05462/
index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yu
q2Z6gpJCFdIR8gWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A-- [18.11.2015]

38 Vgl. jetzt Münkler, Herfried; Münkler, Marina (2016): Die neuen Deutschen. Ein Land vor seiner 
Zukunft, Berlin. S. 13 f. und passim.

39 Dietrich Thränhardt im Deutschlandfunk 17. Dezember 2015; per Mail vom 19.12. an die Au-
toren bestätigt.



Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheber-
rechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, 

Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.

© BWV • BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG GmbH

Berlin 2016

52 0 Hinführung

EJM 1-2  2016

Nach Art. 73 (1) Zf. 3 Grundgesetz liegt die ausschließliche Gesetzgebungs-
kompetenz für Ein- und Auswanderung beim Bund. Eine Umkehr von Art. 37 
GG (Nichterfüllung von Bundespfl ichten durch ein Land) ist im Grundgesetz 
nicht vorgesehen, wie die Innenministerkonferenz in ihrem geradezu ohnmächti-
gen Zorn auf  das BAMF im Dezember 2015 dokumentierte. Ein Art. 37a GG – 
Nichterfüllung von Staatspfl ichten durch den Bund – wäre eine Diskussion wert.

Insbesondere im Kontext des dritten Politikfeldes gelingender Integration: 
der Kulturpolitik (siehe zu den verschiedenen Politikfeldern den Eingang dieses 
Kapitels) wäre ein Art. 37a GG interessant. Bei wem liegen hier die originären 
Zuständigkeiten? Gehört der Enkulturationszeitraum zu „Ein- und Auswande-
rung“ dazu und damit in rechtliche, organisatorische und fi nanzielle Bundesver-
antwortung? Oder ist der Enkulturationszeitraum ein Phänomen der kulturellen 
Ebene und damit Länder- und Kommunalzuständigkeit? Oder handelt es sich um 
eine gemeinsame Aufgabe mit beispielsweiser hälftiger Lastenteilung zwischen 
Bund und Ländern/Kommunen? Eine Klarstellung wäre nicht nur wünschens-
wert. Sie ist überfällig.

0.7 Was erwartet den interessierten Leser dieser Studie?

„Moi, tu me connais, je n’ai rien contre les étrangers, quelque-uns de mes meilleurs amis 
sont des étrangers. Mais ces étrangers-là ne sont pas de chez nous!“ (Agecanonix) 

„Du kennst mich doch, ich hab’ nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde 
sind Fremde. Aber diese Fremden da sind nicht von hier!“

(Methusalix, 2015 häufi g zitiert. Aus: Le Cadeau de César, Band XXI, Paris 1974, dt. Penndorf, 
Gudrun: Das Geschenk Cäsars, Band XXI, Stuttgart 1976, S. 16).

Die Kernfrage der vorliegenden Studie geht vom 2015 überraschend gefundenen 
Konsens zwischen den bürgerlichen Parteien einschließlich vieler Linken aus, so-
wie von den Formulierungen des Bundespräsidenten bei seiner Ansprache zum 
3. Oktober 2015 in Frankfurt am Main. 

Die Kernfrage lautet nicht, ob der abendländische Wertekanon den Aufzu-
nehmenden (und im übrigen auch nicht unwesentlichen Teilen der Aufnahme-
gesellschaft) handlungsleitend vermittelt werden kann und die Verwaltung ge-
meinsam mit den Bürgern die Integrationsherausforderung bewältigt. Sie lautet 
vielmehr, in welchen Strukturen und mit welcher zivilgesellschaftlichen Unterstützung Bund, 
Länder und Kommunen diese Aufgabe angehen wollen.

Die erste zentrale Arbeitshypothese bei der Beantwortung dieser Frage lautet, 
daß die Integration von Migranten nicht nur von ihrer nominellen Bildung, ihrer 
Arbeitsfähigkeit und ihren Kosten-Nutzen-Kalkülen abhängen wird, sondern auch 
ganz wesentlich davon, daß ihre Einstellungen und Vorstellungen von und zur an-
kommenden Gesellschaft passend sind oder paßfähig gemacht werden können. 
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Ausgehend von der Bedeutung von Vorstellungswelten ist die zweite zent-
rale Arbeitshypothese eine für den integrationspolitischen Diskurs innovative. 
Ausgehend von der Beobachtung, daß (Klein-)Kinder ihre Heimatkultur im We-
sentlichen präkognitiv, proaktiv, sensomotorisch, emotional erlernen, sich also 
enkulturieren, vermuten wir – im Gegensatz zum herrschenden Diskurs, der 
hierüber gänzlich zu schweigen scheint – daß Kulturaneignung auch für Migran-
ten in analoger Weise funktionieren kann. Darum werden wir auch von Migranten-
Enkulturation handeln, nicht nur von Akkulturation.

Die dritte Arbeitshypothese der vorliegenden Studie ist die sich im Grunde 
aus den beiden vorgenannten Hypothesen ergebende Überlegung, daß es ganz 
wesentlich Kunst ist, die Kulturaneignung im Modus der Enkulturation nicht nur 
von Kleinkindern, sondern eben auch von Migranten leisten kann. Dies führt zur 
Frage: Wie läßt sich die Kulturaneignung von Migranten durch Kunst und Kultur verbessern 
(im Sinne einer aktiven Kulturpolitik von Staat, Kommunen und Zivilgesellschaft) ?

Da die Flüchtlinge der aktuellen Stunde – anders als bei der klassischen Ar-
beitsmigration – zunächst einmal in der Fläche40 verteilt werden, kann die ins 
Auge gefaßte Kulturaneignung von Migranten durch Kunst und Kultur auch 
ganz wesentlich lokal stattfi nden. Allerdings zeigt die Erfahrung, daß Migranten 
eher stärker noch als junge Deutsche von der ‚Agglomeritis‘ erfaßt werden: dem 
Wegzug aus dem Landkreisraum in die Ballungsgebiete. Zugrunde liegen teils 
Netzwerk-Stellkalküle, teils Vorstellungen von Urbanität. Erst wenn hier Ansätze 
gefunden werden, können für beide Gruppen, Migranten wie junge Deutsche, 

40 Im Freistaat Sachsen hat das Innenministerium bereits 2009 die für notwendigen Vorschriften 
für eine Wohnsitzaufl age aus migrations- und integrationspolitischen Gründen erlassen. Auf  
der Ebene des Bundes hat der Gesetzgeber im Integrationsgesetz vom 31. Juli 2016 den § 59a 
Asylgesetz nicht geändert.

 § 56 AsylG Räumliche Beschränkung: (1) Die Aufenthaltsgestattung ist räumlich auf  den 
Bezirk der Ausländerbehörde beschränkt, in dem die für die Aufnahme des Ausländers zustän-
dige Aufnahmeeinrichtung liegt. (2) Wenn der Ausländer verpfl ichtet ist, in dem Bezirk einer 
anderen Ausländerbehörde Aufenthalt zu nehmen, ist die Aufenthaltsgestattung räumlich auf  
deren Bezirk beschränkt.

 § 59a AsylG Erlöschen der räumlichen Beschränkung: (1) Die räumliche Beschränkung 
nach § 56 erlischt, wenn sich der Ausländer seit drei Monaten ununterbrochen erlaubt, gedul-
det oder gestattet im Bundesgebiet aufhält.

 Zf. II VwV Wohnsitzaufl age Sachsen vom 23. Januar 2009: II. (2) Für anerkannte Flüchtlinge, 
die im Besitz von Aufenthaltserlaubnissen nach § 25 Abs. 1 und 2 AufenthG sind, werden wohn-
sitzbeschränkende Aufl agen in der Regel nicht erteilt. Ausgenommen sind Fälle, in denen 
die Erteilung wohnsitzbeschränkender Aufl agen aus migrations- oder integrationspoli-
tischen Gründen notwendig ist. Die Ausländerbehörde hat diese Gründe darzulegen. (3) Bei 
der Entscheidung über die Aufl agenerteilung sind Belange des Ausländers, die einer Beschrän-
kung der Wohnsitznahme entgegenstehen, insbesondere die Notwendigkeit des Umzuges zur 
Herstellung der familiären Lebensgemeinschaft, von Amts wegen zu berücksichtigen. (4) Die 
Prüfung der Zumutbarkeit der wohnsitzbeschränkenden Aufl age im Einzelfall bleibt unberührt.
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Strategien zur Bewältigung des demographischen Wandels in den ländlichen Re-
gionen entwickelt werden. Im Hintergrund steht daher stets die Frage: Wovon 
hängt ab, daß die Kulturaneignung der Migranten in den Kommunen zur Bewältigung des 
demographischen Wandels führt?

Am Ende dieser Studie (Kapitel 7) stehen ausgewählte Handlungsempfehlun-
gen, die die beiden Perspektiven von Aufnahmegesellschaft und von Aufzuneh-
menden gleichermaßen berücksichtigen. Es versteht sich, daß dies nur Beispiele 
aus der Fülle möglichen Vorgehens sind, die der Gang der Untersuchungen na-
hegelegt hat. Wir hoffen, daß der interessierte Leser durch diese Studie zu eigenen 
weiteren angeregt wird. Konkret vorgestellt werden die Handlungsempfehlungen:

(i) Vorstellungswelten der sächsischen Aufnahmegesellschaft (Landesausstellung 
„Innovation und Integration – Zwölfhundert Jahre sächsische Erfolgsge-
schichte“ als Grundstock eines neuartigen Landesmuseum); 

(ii) Vorstellungswelten der Migranten (Bundesfreiwilligendienst Integration) 
(iii) Vorstellungswelten der citoyenneté: Diskussion einer sächsischen Staatsbür-

gerschaft 
(iv) Erarbeitung eines komplexeren Zugangs zu Integrationsfragen und zur inter-

kulturellen Öffnung 
(v) Hilfe zu leisten für den Aufbau einer gemeinwohlverantwortlichen Zivilge-

sellschaft in den Ländern des globalen Süden durch Gründung einer „Eine-
Welt-Universität“.

Am Eingang der Studie stehen vier hinführende Kapitel. Kapitel 1 (Kulturpolitik: 
das dritte Politikfeld gelingender Integration) untersucht, wie Vorstellungswelten für den 
Aufbau von Gesellschaft und ihren Zusammenhalt wirken, und welcher Kultur-
begriff  einer Integrationspolitik unterlegt werden kann. 

Kapitel 2 (Zur Theorie der Kulturaneignung) arbeitet eine zentrale Fehlstelle her-
aus. Ungewöhnlich für einen Anwendungsbezug muß die Untersuchung zunächst 
grundlagenforscherisch tätig werden. Integrationsbereite Politik sieht sich vor die 
Schwierigkeit gestellt, daß sie nicht auf  eine wissenschaftliche theoretische Grun-
dierung ihres Handelns zurückgreifen kann. Zunächst wird die zweite Arbeitshy-
pothese theoretisch plausibel und vor allem mittels wissenschaftlicher Begriffe 
überhaupt kommunizierbar gemacht: nämlich die Enkulturation von Migranten. 
Dabei wird skizziert, wie diese Vorstellung an die bestehenden Theoriebestän-
de der Sozial- und Kulturwissenschaften sowie der (Entwicklungs-)Psychologie 
anschlußfähig ist, und inwiefern gerade Kunst als ein wesentlicher Agent der 
Kulturaneignung gesehen werden muß. Das Kapitel schließt eine bislang nicht 
bemerkte Forschungs- und Begriffslücke.
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Kapitel 3 (Kultur und Natur des Menschen. Möglichkeiten und Grenzen von Migran-
tenenkulturation aus Sicht der evolutionären Anthropologie) arbeitet heraus, wie sich das 
Zusammenleben und -wirken von Menschen seit der Frühzeit gestaltet hat und 
welche Folgerungen daraus für eine heutige Enkulturationspolitik zu ziehen sind.

Kapitel 4 (Herausforderungen an das Kulturaneignungssystem) stellt die Anforderun-
gen für Zivilgesellschaft, Politik und Verwaltung in den Kontext. 

Kapitel 5 läßt vier Experten aus Geschichte, Kommune, Wissenschaft und Kunst zu 
Wort kommen. (i) Ein Kapitel zur Bevölkerungslehre des Kameralisten Johann 
Heinrich Gottlob Justi (Von der Vergrößerung der Bevölkerung durch Anreizung und 
Aufnahme der Fremden) liest sich, als sei es ein Brief  an Angela Merkel aus dem Jahre 
1760. (ii) Siegfried Deinege, Oberbürgermeister der Stadt Görlitz: „Ohne Migra-
tion ist Görlitz verloren“ berichtet über Erfahrungen aus der Region. (iii) Werner 
J. Patzelt von der Technischen Universität Dresden thematisiert Zusammenwachsen 
und Zusammengehören. Herausforderungen und Möglichkeiten von Einwanderungs- und Inte-
grationspolitik in (Ost-) Deutschland. (iv) Anton Sterbling von der Polizeihochschule 
Rothenburg und 1972 Mitbegründer der Aktionsgruppe Banat, refl ektiert über 
den Zusammenhang von Abendländische Rationalisierung, Kunst, Integration.

Kapitel 6 resümiert die Sicht von zwanzig Stakeholdern aus Wirtschaft, Poli-
tik und Kultur, die sich dankenswerterweise für die (im Anhang 9.1 ausführlicher 
wiedergegebenen) Experteninterviews als Gesprächspartner zur Verfügung ge-
stellt haben.

In den Anhängen fi nden sich der Interviewleitfaden, eine ausführlichere Wie-
dergabe der Experteninterviews sowie für Interessierte, beispielsweise unsere 
Studenten, ein umfangreiches Literaturverzeichnis.

0.8 Wie kam es zu dieser Studie?

Die sowohl auf  die Aufnahmegesellschaft wie auf  die Aufzunehmenden zielende 
Frage nach kultureller Integration stellte sich nach der Zunahme fremdenfeindli-
cher Ausschreitungen (Heidenau 21. August 2015) und den öffentlichen Debat-
ten um Fremdenfeindlichkeit in Sachsen immer dringlicher. Die Förderrichtlinie 
Demographie der Sächsischen Staatskanzlei41 bot eine Möglichkeit, dieser Fragestel-
lung nachzugehen.

Aufgrund zahlreicher Vorarbeiten konnte am 28. August 2015 ein entspre-
chender Antrag für eine Förderung der Interviews mit den Stakeholdern (Kapitel 

41 Mit ihr hatte das IKS unter anderem 2014 im Dialogprojekt Stärkung der Resilienz in Mittelstädten – 
Informationsaustausch regionaler Akteure (SRMS) gut zusammengearbeitet. Vgl. Matthias Theo-
dor Vogt, Frank Feuerbach, Kai Kranich, Veronika Valvodová im Zusammenwirken mit Erik 
Fritzsche, Wolfgang Zettwitz und anderen: Bericht über das Dialogprojekt „Stärkung der Resilienz 
in Mittelstädten – Informationsaustausch regionaler Akteure (SRMS)“. Görlitz, 11. Januar 2015 vgl. 
http://kultur.org/forschungen/srms/
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6 und 9.1), die Datenerfassung (Kapitel 4) und eine Konferenz (Kapitel 5.3 – 4) 
umgehend zusammengestellt werden. Er wurde in beeindruckendem Tempo von 
der Staatskanzlei befürwortet und von der Sächsischen Aufbaubank bewilligt. 
Am 7. September konnten die Arbeiten beginnen. Unter www.kultur.org/merr 
wurde die Öffentlichkeit laufend über das Projekt informiert.

Im Verlauf  der Recherchen tauchten allerdings so viele Fragezeichen hinter 
scheinbaren Selbstverständlichkeiten auf, daß das Wissenschaftlerteam beschloß, 
weit über das ursprünglich Angedachte hinauszugehen und in einem tiefenana-
lytischen und interdisziplinären Ansatz Grundfragen zu erörtern (Kapitel 1, 2, 
3). Dementsprechend (und auch aufgrund der mitunter wöchentlich neuen Ent-
wicklungen) waren die Arbeiten am Ende des Förderzeitraums 31.12.2015 noch 
nicht abgeschlossen. Der Entwurf  der vorliegenden Studie konnte zu Ostern 
2016 vorgelegt und die Arbeiten – nach einer Vielzahl weiterer Recherchen und 
Gesprächen insbesondere auf  der Bundesebene – nach genau zwölf  Monaten, 
Ende August 2016, abgeschlossen werden. 

Konzept, wissenschaftliche Projektleitung und Redaktion lagen bei Matthias The-
odor Vogt, geschäftsführender Direktor des Instituts für kulturelle Infrastruktur 
Sachsen und Professor für Kulturpolitik und Interkulturelle Beziehungen an der 
Hochschule Zittau/Görlitz. 

Die stellvertrende Projektleitung lag bei Erik Fritzsche von der Technischen 
Universität Dresden. Dankenswerterweise stellte er die Endredaktion seiner 
(inzwischen eingereichten) Doktorarbeit zunächst zugunsten des MERR-Pro-
jektes zurück.

Seinem Netzwerk war es zu verdanken, daß in kürzester Zeit mit Sebastian 
Trept, Anselm Vogler und Simon Cremer drei Mitarbeiter der TU Dresden tat-
kräftig mitwirkten. Verstärkung aus Görlitz kam mit dem Forschungsstipendia-
ten Jan Albrecht, Absolvent des Studienganges Kultur und Management. Für die 
Gewährleistung einer reibungslosen Organisation danken wir Kristina Fondis.

Von besonderem Wert waren der Erfahrungsschatz von Kulturbürgermeis-
ter a. D. Ulf  Großmann, Kuratoriumsvorsitzender des IKS, Präsident der Kul-
turstiftung des Freistaates Sachsen und Koordinator kulturelle Bildung des Kul-
turraums Oberlausitz-Niederschlesien, sowie von Dieter Bingen, Vorsitzender 
des Wissenschaftlichen Beirats des IKS und Direktor des Deutschen Polen-In-
stitutes Darmstadt.

Im Projektbeirat (Sitzungen Oktober, 18. November, 4. Dezember sowie lau-
fender Austausch) wirkten mit: 

– Stefan Garsztecki, Professur Kultur- und Länderstudien Ostmitteleuropas, 
Technische Universität Chemnitz, Institut für Europäische Studien; teilweise 
vertreten durch Frau Ilona Scherm,



Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheber-
rechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, 

Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.

© BWV • BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG GmbH

Berlin 2016

570.8 Wie kam es zu dieser Studie?

EJM 1-2  2016

– Joachim Mühle, Kultursekretär des Kulturraums Oberlausitz-Niederschlesien,
– Anton Sterbling, Professor für Soziologie an der Hochschule der sächsischen 

Polizei Rothenburg, 
– Wolfgang Zettwitz, Referent des Oberbürgermeisters, Stadtverwaltung Bautzen.

Ehrengast der Abschlußsitzung des Beirats am 4. Dezember 2015 war Rita Süß-
muth, Präsidentin a. D. des Deutschen Bundestages, der wir für das Geleitwort zu 
dieser Publikations ebenfalls zu herzlichem Dank verpfl ichtet sind.

Mitautor Christoph Meißelbach (Kapitel 3 Anthropologica dieser Studie) und 
Werner J. Patzelt (Kapitel 5.3), Lehrstuhl für Politische Systeme und System-
vergleich und Gründungsdirektor des Instituts für Politikwissenschaft an der 
Technischen Universität Dresden, trugen wesentlich bei zum Gelingen des In-
ternationalen Kolloquiums am 18. November 201542 mit den Kollegen Anton 
Sterbling, aus Rothenburg, Florinda Monacò und Luigi Ferrara aus Neapel, Raj 
Kollmorgen aus Görlitz, Milada Šťastná und Antonin Veishar aus Brünn. Ihnen 
haben wir wichtige Diskussionsanregungen ebenso zu verdanken wie den Land-
tagsabgeordneten Octavian Ursu (CDU), Mirko Schultze (Linke) und Thomas 
Baum (SPD), Anja Christina Carstensen, Görlitz, Ingrid Mössinger, Städtische 
Kunstsammlungen Chemnitz, Oberbürgermeister Thomas Zenker, Zittau, und 
Heike Zettwitz (zuvor Sächsische Staatskanzlei, jetzt Landratsamt Görlitz).

Auf  ihre Weise beigetragen haben die kritisch refl ektierenden Studenten der 
Hochschule Zittau/Görlitz im Bachelor- sowie Masterstudiengang Kultur und Ma-
nagement Görlitz, insbesondere im Masterforschungsseminar, sowie die Studenten 
der Technischen Universität Dresden im Seminar Migrationskulturpolitik. Einige 
ihrer Anregungen sind in die Studie miteingegangen.

Besonders dankbar sind wir, daß gut zwanzig Persönlichkeiten vom Vogtland 
bis in die Oberlausitz sich die Zeit für ein ausführliches Interview (und das spä-
tere Gegenlesen der Zusammenfassung) genommen haben. Auf  diese Weise ist 
jenseits der medialen Fremdblicke auf  Sachsen ein beeindruckendes Bild davon 
entstanden, welche Momente für Verantwortungsträger in Wirtschaft, Politik 
und Kultur im Herbst 2015 handlungsleitend waren und sicher auch künftig sein 
werden:

– Semperoper Dresden: Chefdramaturgin Anna Melcher
– Staatsschauspiel Dresden: Intendant Wilfried Schulz
– Technische Sammlungen Dresden: Direktor Roland Schwarz
– Museum der Westlausitz Kamenz: Museumsleiterin Friederike Koch-Heinrichs

42 www.kultur.org/veranstaltungen/merr [31.08.2016].
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– Gerhard-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau: Dipl.-Kfm. und Kulturmana-
ger MA Philipp Bormann

– Museum Bautzen: Museumsleiter Dr. Jürgen Vollbrecht
– Theater Junge Generation Dresden: Intendantin Felicitas Loewe
– Hochschule für Musik und Theater Hamburg: Komponistin Prof. Dr. 

 Barbara Rucha
– Landratsamt Vogtlandkreis. Gleichstellungs-, Integrations- und Frauenbeauf-

tragte Veronika Glitzner
– Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Dresden e. V.: Vorsitzender Lars 

Rohwer MdL
– Landratsamt Görlitz: Landrat Dipl.-Ing. Bernd Lange, Vorsitzender des 

Planungsverbands Oberlausitz-Niederschlesien
– Stadtverwaltung Bischofswerda: Oberbürgermeister Prof. Dr. Holm Große
– Stadtverwaltung Meißen: Oberbürgermeister Olaf  Raschke
– Stadtverwaltung Zittau: Oberbürgermeister Thomas Zenker
– Stadtverwaltung Görlitz: Oberbürgermeister Siegfried Deinege
– DEBAG Deutsche Backofenbau GmbH, Bautzen: Geschäftsführer Jost Straube
– Hermann Eule Orgelbau GmbH, Bautzen: Geschäftsführerin Dipl.-Be-

triebswirtin Anne-Christin Eule sowie Geschäftsführer und Orgelbaumeister 
Dirk Eule

– Jakob Becker Umweltdienste GmbH & Co. KG, Chemnitz: Geschäftsführer 
Gerold Münster

– Heliatek GmbH Dresden: CTO Dr. Martin Pfeiffer
– Novaled GmbH Dresden: Human Resources Manager [anonymisiert] 
– Koenig & Bauer AG, Bogenoffsetmaschinen Radebeul: Leiter der gewerbli-

chen Ausbildung Jochen Mann

Ebenfalls von besonderem Interesse wären die schriftlichen Antworten von rund 
200 Führungskräften der Leipziger Polizei auf  die Leitfadenfragen gewesen. Die 
anonym im Rahmen einer Fortbildung „Interkulturalität“ erhobenen Antworten 
lieferten signifi kante Ergebnisse für eine vom Flüchtlingsgeschehen 2015 in ho-
hem Maß betroffene Verantwortungsgruppe. Zwar war das Innenministerium 
offen für eine Auswertung. Leider hat sich jedoch die Polizeidirektion Leipzig 
einer Einbeziehung in diese Studie verweigert.

Herzlich gedankt sei der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien. Sie trug zur 
Drucklegung wesentlich bei, so daß die vorliegende Studie relevanten Universi-



Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheber-
rechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, 

Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.

© BWV • BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG GmbH

Berlin 2016

590.8 Wie kam es zu dieser Studie?

EJM 1-2  2016

tätsbibliotheken Deutschlands sowie einigen auswärtigen Bibliotheken zur Verfü-
gung gestellt werden kann.

Last not least gilt unser Dank dem weiteren Herausgebergremium des Euro-
päischen Journals für Minderheitenfragen, namentlich Paul Videsott, Leiter des Süd-
tiroler Volksgruppeninstituts, Bozen, und der Schriftleiterin Beate Sybille Pfeil, 
sowie dem Berliner Wissenschafts-Verlag für die ehrenvolle Aufnahme in diese 
Reihe. 

Matthias Theodor Vogt Görlitz, den 31. August 2016



Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheber-
rechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, 

Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.

© BWV • BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG GmbH

Berlin 2016



Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheber-
rechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, 

Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.

© BWV • BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG GmbH

Berlin 2016

EJM 1-2  2016

1 Kulturpolitik: das dritte Politikfeld 
gelingender Integration 

1.1 Ohne kulturelle Kompetenz keine 

interkulturelle Kompetenz

Die kulturelle Dimension von Zuwanderung wurde bislang eher stiefmütterlich 
angegangen. Im Zusammenhang der Migrations-, Flüchtlings- und Asylpolitik 
gilt es zwei verschiedene Vorstellungswelten zu modellieren – die der aufnehmenden 
Bevölkerung und die der aufzunehmenden Migranten. Die für eine gelingende 
Integration an kultureller Bildung zu leistende kulturpolitische Arbeit umfaßt 
demzufolge zwei Ebenen: (1) die der Aufzunehmenden, denen eine Perspekti-
ve in der Bundesrepublik zu vermitteln ist; (2) die Ebene der bundesdeutschen 
Aufnahmegesellschaft,1 deren Alteritäts-, Alienitäts- und Ambiguitätskompe-
tenz speziell im Raum jenseits der migrationserfahrenen Großstädte nachhal-
tig zu stärken ist – ohne kulturelle Kompetenz keine interkulturelle Kompetenz. Fallen 
die Vorstellungswelten Ankommender und Aufnehmender dauerhaft und weit 
auseinander, zerstört dies das für Kulturaneignungsprozesse konstitutive soziale 
Vertrauen.

Die Kernfrage lautet nicht, ob der abendländische Wertekanon den Aufzu-
nehmenden handlungsleitend vermittelt werden und die Verwaltung gemeinsam 
mit den Bürgern die Integrationsherausforderung bewältigen kann, sondern in 
welchen Strukturen und mit welcher zivilgesellschaftlichen Unterstützung Bundesrepublik, 
deutsche Länder und Kommunen diese Aufgabe angehen wollen.

Sachsen ist laut Artikel 1 Satz 2 seiner Verfassung „ein demokratischer, den na-
türlichen Lebensgrundlagen und der Kultur verpfl ichteter sozialer Rechtsstaat“.2 
In den Ohren von Natur- und Kulturfreunden mag dies zunächst anziehend klin-
gen. Herkunft und Bedeutung der Naturpassage sind auch leicht zu erklären.3 
1 Siehe den Beitrag von Werner J. Patzelt in diesem Band (Kapitel 5.3).
2 Im Gohrischen Entwurf einer Sächsischen Verfassung vom 5. August 1990 hatte es geheißen: „Ar-

tikel 1 Grundlegende Staatsziele: Sachsen ist ein Land im deutschen Bundesstaat. Das Land ist 
ein demokratischer, ökologisch orientierter, sozialer Rechtsstaat. Das Land ist ein Kulturstaat.“ 
Gez. Heitmann, Vaatz. Heitmann, Steffen; Vaatz, Arnold u. a. (1990): Gohrischer Entwurf  einer 
Sächsischen Verfassung vom 5. August 1990. In: Die Union, 10. August 1990. Vgl. zu einer Dokumen-
tation der ostdeutschen Verfassungsentwürfe Häberle, Peter in ders. (Hrsg.): Jahrbuch des öffentli-
chen Rechts der Gegenwart, Band 39 (1990), S: 319ff., 40 (1991/92), S. 291ff.; 41 (1993), S. 69ff., 42 
(1994).

3 Die Naturpassage ist (i) mit der Präambel der Verfassung verknüpft („von dem Willen geleitet, 
der Gerechtigkeit, dem Frieden und der Bewahrung der Schöpfung zu dienen“). Die Präambel 
wiederum zitiert hier wörtlich (ii) die Ökumenische Versammlung für Frieden, Gerechtigkeit und Bewah-
rung der Schöpfung. Diese (bzw. ihre Vorbereitung seit Heino Falckes Aufruf  in Vancouver 1983, 
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Aber was bedeutet „Kultur“ in der sächsischen Verfassung? Welcher der wenigs-
tens 200 unterschiedlichen Bedeutungsgehalte4 ist hier gemeint? Was bedeutet 
„Staat“? Und was bedeutet dies für die Frage eines geordneten Umgangs mit 
Asylbegehrenden und anderen Migranten? 

1.2 Wohlstandsgewinne durch Kulturpolitik

Staaten haben im physischen Sinn keine materielle Realität. Es gibt auch keine 
allgemein akzeptierte Staatsdefi nition, nur hilfsweise wird (noch immer) auf  die 
Dreiheit von Staatsvolk – Staatsgebiet – Staatsgewalt zurückgegriffen.5 Faktisch 
handelt es sich um eine abstrakt-immaterielle, solidarische6 Rechtsgemeinschaft.

Die jeweilige Rechtsgemeinschaft ist eine im geistigen Raum zu verortende in-
terpersonale Konvention und letztlich abhängig davon, ob und inwieweit die Bevöl-
kerung des betreffenden Territoriums deren Normen entweder notgedrungen 
akzeptiert oder als handlungsleitende internalisiert und intergenerativ weitergibt. 

Zu differenzieren ist dabei zwischen (a) Staaten mit tendenziell vollständiger 
Inklusion der Gesamtbevölkerung in die Rechtsgemeinschaft und deren interge-
nerative Weitergabe und (b) Staaten mit Exklusion bestimmter Teile. Die Vorgän-
ge zugunsten einer Inklusion auch der Frauen – ausgehend von der Korsischen 
Republik 1755 bis zum schweizerischen Kanton Appenzell Innerrhoden 1990 – 
sind bekannt. Die Vorgänge um die Inklusion alter und neuer „Minderheiten“ 
dagegen werden nicht in der notwendigen Tiefe thematisiert. Frankreich bei-
spielsweise hat die beiden Europarats-Charten nicht ratifi ziert. Demgegenüber 

der den weltweiten Konziliaren Prozeß mit in Gang setzte) hatte insbesondere 1988 und 1989 
einen Teil der Kirchen in der damaligen DDR mit zehntausenden von Eingaben geprägt, um 
einen spezifi schen Freiheitsbegriff  gerungen und die Friedliche Revolution wesentlich mitaus-
gelöst. Ihr Zentralbegriff  „Bewahrung“ wurzelt (iii) wiederum in Sachsen: in der „conservatio“ 
(1713) des Hannß Carl von Carlowitz [1645 – 1714], dem Stammvater der Nachhaltigkeitsde-
batte. Auch seine Defi nition „die größte Kunst, Wissenschaft, Fleiß“ schließlich könnte (iv) als 
prägend für das Sachsen des Gohrischen Entwurfs und der Biedenkopf-Ära verstanden werden. 
(„Wo Schaden aus unterbliebener Arbeit kommt, da wächst der Menschen Armuth und Dürftig-
keit. Es lässet sich auch der Anbau des Holzes nicht so schleunig wie der Acker-Bau tractiren; … 
Wird derhalben die größte Kunst, Wissenschaft, Fleiß, und Einrichtung hiesiger Lande darin-
nen beruhen, wie eine sothane Conservation und Anbau des Holzes anzustellen, daß es eine 
continuirliche beständige und nachhaltende Nutzung gebe, weiln es eine unentbehrliche Sache 
ist, ohnewelche das Land in seinem Esse nicht bleiben mag.“ Carlowitz: Sylvicultura oeconomica. 
Leipzig 1713, S. 105).

4 Nach wie vor grundlegend: Kroeber, Alfred; Kluckhohn, Clyde (1952): Culture: A critical review 
of  concepts and defi nitions. Harvard University Peabody Museum of  American Archeology and 
Ethnology Papers 47. – Verschiedene weitere Aufstellungen bis in die Gegenwart.

5 Jellinek, Georg (1900): Allgemeine Staatslehre (= Recht des modernen Staates, Bd. 1). Berlin.
6 Bayertz, Kurt (Hrsg. 1998): Solidarität. Begriff  und Problem, Frankfurt am Main.



Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheber-
rechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, 

Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.

© BWV • BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG GmbH

Berlin 2016

631.2 Wohlstandsgewinne durch Kulturpolitik

EJM 1-2  2016

hat sich das vordem arme Südtirol seit der Gewährung von Autonomie für seine 
Volksgruppen zu einer Wohlstandsregion entwickelt.

Die interne Konstitution eines Staates kann geschehen: 

(i) traditional-repressiv durch Druck der Machthaber auf  die eigene Bevölke-
rung. Dies ist in den meisten historisch überlieferten und in der Mehrzahl der 
gegenwärtigen Staaten der Fall und muß hier nicht weiter ausgeführt werden.
Ein zentraler Pull-Faktor der Flüchtlingsströme ist, daß in Europa in einem 
mehrhundertjährigen Prozeß die volljährigen Bevölkerungen beiderlei Ge-
schlechts peu à peu von bedingt rechtsfähigen sujets (Unterthanen) zu  citoyens 
(Staatsbürgern) wurden. Im Gegensatz hierzu und teils bis etwa 1950 unter-
schieden die europäischen Kolonialmächte in ihren Kolonien sorgfältig zwi-
schen den indigènes (Eingeborenen) als sujets, im Unterschied zu den Verwal-
tungsangehörigen und europäischen Siedlern als citoyens (so die französische 
Terminologie im Code de l’indigénat von 1875. Er setzte den Code Noir Louis 
XIV. von 1685 fort, den nach Sala-Molins „monströsesten juristischen Text, 
den die Moderne hervorgebracht hat“).7

Dies haben die neuen Machthaber in den Ex-Kolonien nach 1960 zwar in 
hochtönenden Verfassungen geändert, nicht aber in der Lebenswirklichkeit 
von Maghreb oder Nahem Osten oder gar mit einem auf  „Citoyenneté“ 
zielenden Bildungs- und Kultursystem. „Citoyenneté“ meint die internalisier-
te Staatsbürgereigenschaft; die deutsche Sprache hat kein entsprechendes Wort 
ausgebildet, gemeint ist das humane Grund kapital einer entwickelten Demo-
kratie.
Bei Integrationsansätzen für Immigranten aus diesen Ländern ist zu berück-
sichtigen, daß der intergenerationelle Entwicklungspfad hierfür fast vollständig 
fehlt. Aus diesem Grund hat die Schweiz mit ihrer Eidgenössischen Migrationskom-
mission einen vorbildlichen Weg eingeschlagen: 

Citoyenneté bedeutet zuerst einmal politische Partizipation. Zu Citoyenneté gehört aber auch 
das Engagement für die Gesellschaft und der Wille, aktiv an der Gestaltung der gesellschaft-
lichen Verhältnisse mitzuarbeiten. Und ganz wichtig: Citoyenneté betrifft alle. Die Eidgenös-
sische Migrationskommission […] hat deshalb das Programm Citoyenneté lanciert. Es umfaßt 
verschiedenste Projekte, die neue Partizipationsmöglichkeiten erschließen. Im Fokus stehen da-
bei vier Aspekte: die Information, die Mitsprache, die Mitgestaltung und die Mitentscheidung.8

7 Sala-Molins, Louis: Le Code Noir ou le calvaire de Canaan, Paris (PUF) 2007, S. VIII. Der Text 
Le Code noir, ou Édit servant de règlement pour le gouvernement et l‘administration de justice et la police 
des isles françoises de l‘Amérique, et pour la discipline et le commerce des nègres et esclaves dans ledit pays, 
Versailles, 1718, ist verfügbar bei der Bibliothèque Nationale unter gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k84479z/f79 image.r=Code+Noir langFR [03.03.2016].

8 www.ekm.admin.ch/ekm/de/home/projekte/citoyen.html [03.03.2016]
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(ii) Die interne Konstitution eines Staates kann weiter geschehen pragmatisch-
adaptiv durch Gewohnheit und persönlich-unmittelbaren Vorteil. Dies ist 
der Hintergrund der Wohlfahrtssysteme in einem kleineren Teil der gegen-
wärtigen Staaten. Explizit bezeichnete bereits die russische Zarin Katharina 
II. als Staatsziel eine auf  „Wohlfahrt“ (благополучие blagopoluchiye) beruhen-
de „Glückseligkeit“ (блаженство blaschenstvo) des „Vaterlands“ (отечество 
otechestvo).
Im Extremfall basiert die „Glückseligkeit“ der Landeskinder auf  einer Diffe-
renzierung zwischen Einheimischen und Fremden. Diese werden der Rechtlo-
sigkeit anheimgegeben, das Wirtschaftssystem baut auf  ihrer Ausbeutung auf.
Ein klassisches Beispiel ist Saudi-Arabien mit seinem Ausländeranteil von ak-
tuell 33 %. Den ausländischen Arbeitsmigranten werden gleich nach Ankunft 
die Pässe abgenommen.9 Nach Angabe der Königlich-Saudischen General 
Authority for Statistics sind 40 % der männlichen Wohnbevölkerung Auslän-
der. Diese leisten jedoch fast das Anderthalbfache, sie stellen 57 % der männ-
lichen „Labour Force“, während die Saudis selbst nur 43 % der auf  Männer 
entfallenden Arbeitsplätze besetzen und hier wiederum die attraktiveren und 
gutbezahlten insbesondere im Staatsdienst. Wenn man journalistische Berich-
te zugrunde legt,10 geht die effektiv geleistete Arbeit noch weit stärker zulas-
ten der Arbeitsmigranten. 

9 Im Fracking-Krieg mit den USA wurden die Migranten zum Kollateralopfer. Saudi-Arabien 
kann für teils unter 10 US-Dollar pro Faß produzieren und hat daher einen – für die auf  etwa 
50 US-Dollar angewiesene US-Konkurrenz erhofft ruinösen – Preisverfall von 100 USD (Mitte 
2014) auf  28 USD (Anfang 2016) in Kauf  genommen. Dabei hat es rund 200 seiner geschätzt 
750 Milliarden Dollar Reserven verbrannt; die saudische Bautätigkeit ist unter Massenentlassun-
gen der Fremdarbeiter wesentlich zum Erliegen gekommen.

10 Zur Situation der Arbeiter beobachtete Martin Gehlen: „Egal ob in Mekka, Medina, Riad, 
Dschidda oder Damman, in der Regel leben die ausländischen Arbeitsmigranten zusammenge-
pfercht in Baracken an den Stadträndern. Bis zu acht Personen teilen sich die stickigen, grob ge-
mauerten Räume mit Doppelstockbetten. Die schmutzigen Toiletten und Kochstellen befi nden 
sich draußen auf  dem Gang unter freiem Himmel. Insgesamt zehn Millionen Ausländer verdie-
nen ihr Geld in Saudi-Arabien und sorgen dafür, dass die private Wirtschaft für die 20 Millionen 
Einheimischen funktioniert. 

 Saudis dagegen bevorzugen in erster Linie den Staatsdienst, wo der Müßiggang üppig bezahlt 
wird. Für die mageren Löhne der Gastarbeiter aus Indien, Pakistan, Bangladesch oder den Phi-
lippinen dagegen will niemand auf  Baustellen oder auf  Feldern schuften, in Hotels putzen oder 
in Restaurants bedienen. 

 Rechte für Arbeiter kennt das saudische System praktisch nicht, auch wenn es im vergangenen 
November erste zaghafte Reformen gab. Nach wie vor werden die Pässe der Angeworbenen 
direkt nach ihrer Ankunft eingezogen. Den ersten Heimaturlaub gibt es frühestens nach zwei 
Jahren. Jeder Migrant braucht einen Sponsor, der das Visum beantragt und dem er nahezu recht-
los ausgeliefert ist. Dieses sogenannte Kafala-System ‚gebe Arbeitgebern‚ exzessive Macht über 
ihre Angestellten und erleichtere Missbrauch‘, kritisiert Human Rights Watch und wirft Saudi-
Arabien in mehreren Studien vor, ‚zügellosen Missbrauch und Ausbeutung von Arbeitsmigran-
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Kingdom of  Saudi 
 Arabia. General Autho-
rity for Statistics

Gesamt Frauen Männer

Total population 
(August 3 2016)

31.015.999 13.363.850 17.652.149

Saudi 20.774.906 67 % 10.203.463 76 % 10.571.443 60 %

Non-Saudi 10.241.093 33 % 3.160.387 24 % 7.080.706 40 %

Labor Force Survey 
2015 2nd Half

Total population 30.157.417 13.132.232 17.025.185

0 – 14 Years 7.639.893 25 % 3.682.172 28 % 3.957.721 23 %

Population 
(15 Years and Above )

22.517.524 75 % 9.450.060 72 % 13.067.464 77 %

Labour Force 12.164.832 54 % 2.021.438 21 % 10.143.394 78 %

Out of  the Labour Force 10.352.692 46 % 7.428.622 79 % 2.924.070 22 %

Labour Force 
(15 Years and Above )

12.164.832 2.021.438 17 % 10.143.394 83 %

Saudis Labour Force 
(15 Years and Above )

5.623.115 46 % 1.232.793 61 % 4.390.322 43 %

Non-Saudi 6.541.717 54 % 788.645 39 % 5.753.072 57 %

Population Out of  The 
Labour Force 
(15 Years and Above)

10.352.692 7.428.622 72 % 2.924.070 28 %

Saudis Population Out of  
The Labour Force 
(15 Years and Above )

8.372.985 81 % 5.832.676 79 % 2.540.309 87 %

Non-Saudi 1.979.707 19 % 1.595.946 21 % 383.761 13 %

Abb. 1-1. Saudi-Arabien: Anteil der Ausländer an der Wohn- und an der 
Arbeitsbevölkerung. Eigene Darstellung IKS. Quelle: Kingdom of  Saudi Arabia. 

General Authority for Statistics, Riad: Bevölkerungsschätzung per 3. August 2016 sowie 
Labor Force Survey 2015 2nd Half. 

 Fast 78 % der saudischen Wohnbevölkerung sind als Frauen (die meist nicht 
über einen Personalausweis verfügen, der Voraussetzung für die seit 2015 
mögliche Kommunalwahl ist), als Kinder oder als de-facto-Sklaven von der 
politischen Teilhabe ausgeschlossen. Aus dem antiken Athen sind keine exak-
ten Daten überliefert, aber in etwa entspricht die Situation in Saudi-Arabien 

ten durch Arbeitgeber‘ zu tolerieren.“ (Gehlen, Martin: Saudi-Arabiens Krise trifft die Schwächsten 
zuerst, Die Zeit, Hamburg 10. August 2016.)
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dem damaligen Verhältnis von teilhabeberechtigten Bürgern zur Masse der 
Sklaven, Frauen und Metöken (dauerhaft angesiedelter, aber als Nicht-Einhei-
mischer geltender Grieche ohne Bürgerrechte). 
Zustände wie die in den Petro-Monarchien – „Glückseligkeit“ der Landes-
kinder zu Lasten Dritter – gilt es sich vor Augen zu halten, um einerseits die 
weltweite Attraktivität von Europa für Arbeitsmigranten zu verstehen und 
ihren Mut nachvollzuziehen, auch hochgefährliche Reiserouten zu wählen. 
Andererseits wird damit auch die geistige Anforderung an Europas Bürger 
deutlich, die historisch außergewöhnliche Menschenrechtsverpfl ichtung, 
Rechte unabhängig von einer Staatsbürgerschaft und von Mehrheitsverhält-
nissen allen auf  dem Staatsgebiet zukommen zu lassen, als Gewinn für das 
soziale Ganze einschätzen zu können. Vielen in Deutschland und der weite-
ren EU fällt dies schwer.

(iii) Die interne Konstitution eines Staates kann schließlich geschehen konsen-
sual durch Bejahung und den „Willen, aktiv an der Gestaltung der gesellschaftlichen 
Verhältnisse mitzuarbeiten“. Dies ist das Kennzeichen hochentwickelter Demo-
kratien wie beispielsweise in Japan, der Bundesrepublik Deutschland und ins-
besondere der Schweiz. 

1.2.1 Welche Wohlstandsgewinne resultieren aus Konsensualität?

Konsensualität nun, die die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung umgreift 
und zu einer handlungsleitenden Verinnerlichung der kulturellen Leitvorstellun-
gen der betreffenden Gesellschaft führt, ist nachweislich mit erheblichen Wohl-
standsgewinnen verbunden. 

Die deutsche Rechtssprache differenziert fein zwischen (a) den sog. Gene-
tiv-Ressorts „der Justiz“, „des Inneren“, „der Verteidigung“, „der Finanzen“ 
einerseits. Diese konstituieren Rechtsgebilde und Gewaltmonopol sowie deren 
Grundfi nanzierung. Während 1870 das politische System knapp 10 % des Brut-
toinlandsprodukts in Anspruch nahm, liegen heute im Ergebnis einer hochgra-
digen Internalisierung der Normen durch die deutsche Bevölkerung die Kosten 
für Parlamente, Justiz, öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verteidigung, Finanz-
verwaltung sowie das privatwirtschaftliche Anwalts- und Notarsystem bei etwas 
über 3,5 % des BIP.11

Insbesondere die Kosten der Justiz stehen in direkter Korrelation zum Maß 
der Konsensualität in der Wohnbevölkerung. Sie liegen in Baden-Württemberg 
bei 121 Euro pro Einwohner und Jahr, in Berlin oder Hamburg bei 257 bzw. 

11 Hochrechnung IKS 2016 aufgrund der Daten insbesondere des Statistischen Bundesamtes für 
2011.
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213 Euro.12 Dies weist schon heute darauf  hin, daß eine Vorabinvestition in die Ursa-
chenbeseitigung dysfunktionalen Verhaltens weit günstiger kommt als die nachträg-
liche Schadensregulierung. Der Differenzansatz zwischen jetzigem konsensualen 
Justizansatz und einem – nach dem Beispiel Berlin erhöhten, wohlgemerkt noch 
immer nur sehr partial post-konsensualen – Justizansatz käme alleine für Baden-
Württemberg auf  1,429 Mrd. Euro im Jahr. (Er läge damit für sich genommen 
bereits deutlich höher als seine Ausgaben für Kultur. Diese beliefen sich 2012 auf  
100 Euro pro Kopf.)

In der deutschen Rechtssprache gibt es – neben (a) den Genetivressorts – 
(b) die Ressorts mit der Modalpräposition „für“ („für Bildung und Kultur“, „für 
Soziales“, „für Wirtschaft“). Diese übernehmen über die Staatskonstituenten hi-
naus eine Gemeinwohlverantwortung. Deren Wahrnehmbarkeit ist grundsätzlich 
variabel in Abhängigkeit von politischen Prämissen und Staatsquote. Bis zu den 
vom Ersten Weltkrieg ausgelösten Umwälzungen wurde sie überwiegend als fa-
miliär, gemeindlich, konfessionell oder unternehmerisch zu tragende Angelegen-
heit betrachtet. Heute wird sie mit weiteren ca. 40 % des BIP durch staatliche 
und staatlich verordnete Leistungsprogramme von Bund, Ländern, Gemeinden 
und Sozialversicherungen getragen. Sie tragen auf  ihre Weise zur pragmatisch-
adaptiven Systemakzeptanz bei. 1870 hatten sich die Sozialausgaben auf  2 % des 
BIP belaufen, demgegenüber liegen sie heute bei 25 %.

Da auf  abstrakt-kognitivem Weg alleine und ohne sinnlich-spielerische Ver-
gegenwärtigung der Normen deren Internalisierung nicht gelingen kann, kommt 
neben der Bildungspolitik der Kulturpolitik für eine konsensuale Internalisierung 
der handlungsleitenden Normen unserer Rechtsgemeinschaft eine entscheidende 
Rolle zu. Dementsprechend wendet die bürgerliche Steuergemeinschaft über das 
Schulsystem hinaus erhebliche Mittel als Vorabinvestition in eine handlungslei-
tende Bejahung ihrer Normen auf, sie unterhält eine (seit dem Ende des Ersten 
Weltkriegs in einer Welle von Kommunalisierungen zuvor privatrechtlicher und 
unmittelbar bürgerlich getragener Theater-, Museums- und Volksbildungsein-
richtungen nun überwiegend öffentlich fi nanzierte) kulturelle Infrastruktur zum 
Aufbau von bridging capital (Putnam, Bourdieu) zwischen den Gesellschaftsmit-
gliedern. Je nach Staatstyp, kann das bridging capital dabei höchst unterschiedlich 
defi niert werden.

12 Statistisches Bundesamt (2015): Justiz auf  einen Blick. Wiesbaden.
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1.2.2 Typologien staatlicher Kulturpolitik

Entsprechend der internen Konstitution von Staaten läßt sich Kulturpolitik13 ty-
pologisch differenzieren:

(i) traditional als Lob auf  die Machthaber; wie im gegenwärtigen Nordkorea oder 
wie durch die Kulturpolitikwissenschaft seit 185714 für das Alte Rom belegt;

(ii) pragmatisch-adaptiv als Heile-Gegenwelt-Offensive, in Deutschland bei-
spielsweise in der nationalsozialistischen Theaterpolitik, im Alpen-Genre der 
Nachkriegszeit (z. B. Hans Deppe 1950: Schwarzwaldmädel, 16 Millionen Kino-
zuschauer; Hans Deppe 1951: Grün ist die Heide, 16 Millionen Zuschauer bei 
der Fernsehausstrahlung 1980)15 oder im heutigen Rentnerfernsehen öffentli-
cher Fernsehprogramme;

(iii) als Beitrag zur Konsensualität.16 In der Bundesrepublik ist dieser Ansatz 
durch Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes weit entwickelt worden.

Allen Formen aktiver Kulturpolitik ist gemeinsam, daß sie auf  die Vorstellungs-
welten der Bürger zielen, den „minds of  men“, wie die UNESCO formuliert 
(siehe unten). Herders Staatslexikon hatte 1929 in einer merkwürdigen Auseinan-

13 Zu frühen Verwendungen des Begriffs ‚Kulturpolitik‛ verweist Lepenies auf  Fontane 1871 und 
Bethmann Hollweg, der 1913 in seinem bekannten Brief  an Lamprecht auf  eine „Kulturpolitik 
großen Stils“ dringt. Lepenies, Wolf  (²2006): Kultur und Politik. Deutsche Geschichten. Bonn. Bes. 
Kapitel III „Deutscher Geist und Deutsches Reich“. S. 24f. – Zu einigen Hinweisen auf  die Vor-
geschichte des Begriffs als „Culturpolicey“ vgl. Wagner, Bernd (2005): Das Stichwort. Kulturpolitik 
(1). Der Begriff. In: Kulturpolitische Mitteilungen Nr. 110, III. 

14 Für die Kulturpolitik des Kaisers Augustus: „Zum ersten Male begriff  eine Regierung den Werth 
der Litteratur. […] Augustus und sein Rath [faßten], was bisher Gemeingut der Nation war, als 
Mittel und Stützpunkt der monarchischen Politik.“ Bernhardy, Gottfried (³1857): Grundriß der Rö-
mischen Litteratur, S. 5. Vgl. positiv Zanker, Paul (1987): Augustus und die Macht der Bilder. München. 
Vgl. zu einem kritischen Überblick über die Fachdiskussion Stroh, Wilfried [o. J., 2015?] [Ludwig-
Maximilians-Universität München, Abteilung für Griechische und Lateinische Philologie]: Au-
gusteische Kulturpolitik?. http://stroh.userweb.mwn.de/schriften/augusteische_kulturpolitik.pdf  
[08.02 2016]. Bertolt Brecht qualifi zierte aufgrund dieses Befundes 1916 den Dichter Horaz, 
der „Zweckpropaganda“ für den Heldentod fabriziere, als „des Imperators feister Hofnarr“ ab. 
Zitiert bei Hecht, Werner (2012): Kleine Brecht-Chronik, Hoffmann und Campe, Hamburg, S. 39.

15 Sofern die beleglosen Angaben bei de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BCn_ist_die_Heide_%281 
951%29 verläßlich sind. [03.03.2016]

16 Der Proletkult hatte zumindest unmittelbar nach der Oktoberrevolution diese Herausforderung 
explizit erkannt. Ein Beispiel für die Wolgadeutschen vom November 1920 bietet Fähnders, 
Walter (1980): Über politische Alphabetisierung. Eine,a-b-c=zeitschrift‘ aus dem revolutionären Rußland. 
In: kritische berichte - Zeitschrift für Kunst- und Kulturwissenschaften, Bd. 8, Nr. 3. Bogdnaov wollte mit 
seiner „Organisierung der Gedanken und Gefühle“ einen Konnex zwischen politischer und kul-
tureller Alphabetisierung herstellen. Vgl. Bogdanow, Alexander Alexandrowitsch (1921): Über 
proletarische Dichtung. Berlin, S. 307.
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dernahme von Geist und Kultur defi niert: „Kulturpolitik ist der Einsatz geistiger 
Mittel und kultureller Mittel durch den Staat“.17 

1.2.3 Was ist das Gegenteil einer glückenden Kulturpolitik?

Um die besondere Bedeutung von Kulturpolitik für Aufblühen und Weiterent-
wicklung demokratischer Gesellschaften näher zu bestimmen, läßt sich ex negativo 
nach dem Gegenteil einer glückenden Kulturpolitik fragen, nach einer Politik, die 
Kohäsion vorsätzlich demontiert.

Ein aktuelles Beispiel bietet die ‚Gerassimow-Doktrin‘ der Rußländischen Fö-
deration. Ihr Generalstabschef  Waleri Gerassimow hatte unter anderem die west-
lichen Interventionen in Libyen gegen Ghadafi  analysiert und daraus wesentliche 
Anregungen erhalten. Er entwickelte ein Drehbuch für russische Militäroperati-
onen, das er im Februar 2013 im Военно-промышленный курьер/Military-Industrial 
Kurier publizierte.18 „Es benutzt, wie in einer Fabel von Äsop, den Ausdruck Ver-
17 Herders Staatslexikon. Unter Mitw. zahlr. Fachleute hrsg. im Auftr. der Görres-Gesellschaft zur 

Pfl ege der Wissenschaft im kath. Deutschland von Julius Bachem. Bd. III, 5. Aufl ., Freiburg i. 
Br. 1929, Spalte 693.

18 Englische Übersetzung des vollständigen Artikels bei Galeotti, Mark (2014): The ‘Gerasimov 
Doctrine’ and Russian Non-Linear War. Commented edition of  Gerasimow. http://inmoscows-
shadows.wordpress.com/2014/07/06/the-gerasimov-doctrine-and-russian-non-linear-war 
[31.08.2014]. Geras[s]imov, General Valery, Chief  of  the General Staff  of  the Russian Fed-
eration (2013): The Value of  Science in Prediction. Moskau, Военно-промышленный курьер, Military-
Industrial Kurier, February 27.

 „The experience of  military confl icts – including those connected with the so-called coloured 
revolutions in north Africa and the Middle East – confi rm that a perfectly thriving state can, in a 
matter of  months and even days, be transformed into an arena of  fi erce armed confl ict, become 
a victim of  foreign intervention, and sink into a web of  chaos, humanitarian catastrophe, and 
civil war. […] The very “rules of  war” have changed. The role of  non-military means of  achie-
ving political and strategic goals has grown, and, in many cases, they have exceeded the power 
of  force of  weapons in their effectiveness. […] The focus of  applied methods of  confl ict has al-
tered in the direction of  the broad use of  political, economic, informational, humanitarian, and 
other nonmilitary measures – applied in coordination with the protest potential of  the popula-
tion. […] All this is supplemented by military means of  a concealed character, including carrying 
out actions of  informational confl ict and the actions of  special-operations forces. The open use 
of  forces – often under the guise of  peacekeeping and crisis regulation – is resorted to only at 
a certain stage, primarily for the achievement of  fi nal success in the confl ict. […] Asymmetrical 
actions have come into widespread use, enabling the nullifi cation of  an enemy’s advantages in 
armed confl ict. Among such actions are the use of  special-operations forces and internal oppo-
sition to create a permanently operating front through the entire territory of  the enemy state, as 
well as informational actions, devices, and means that are constantly being perfected. […] One 
of  the forms of  the use of  military force outside the country is peacekeeping. In addition to tra-
ditional tasks, their activity could include more specifi c tasks such as specialized, humanitarian, 
rescue, evacuation, sanitation, and other tasks. At present, their classifi cation, essence, and con-
tent have not been defi ned. […] Moreover, the complex and multifarious tasks of  peacekeeping 
which, possibly, regular troops will have to carry out, presume the creation of  a fundamentally 
new system for preparing them. After all, the task of  a peacekeeping force is to disengage con-
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teidigung für Fragen des Angriffs“ (Mark Galeotti)19 und subsumiert unter Militär-
politik die „Realisierung von Veranstaltungen informationsbasierter Konfronta-
tion [Propaganda] und spezieller Operationen […] unter dem Deckmantel von 
friedenstiftenden Aktivitäten.“20 

Gerassimow führt aus, daß durch politischen und wirtschaftlichen Druck, 
durch massive Propaganda, durch Aufstacheln von Protesten der einheimischen 
Bevölkerung, durch „verdeckte Militärmittel“ und Spezialeinheiten „selbst ein 
blühender Staat im Verlauf  von Monaten oder sogar Tagen in die Arena eines 
erbitterten bewaffneten Konfl ikts verwandelt werden und einem Netz aus Chaos, 
humanitärer Katastrophe und Bürgerkrieg versinken könne.“ Die entsprechen-
de Ausgabe der Zeitschrift Militärisch-Industrieller Kurier ist zwischenzeitlich vom 
Netz genommen – die Okkupation der Krim und die Vorgänge im ostukraini-
schen ‚Neurußland’ wurden hier allzu deutlich vorweggenommen. Während der 
Generalstab seine offi ziellen Truppen hinter der Grenze die Säbel rasseln läßt, 
setzen die diversen Dienste tschetschenisches Paramilitär auf  fremdem Territo-
rium ein. Hier bedient sich nicht eine Guerilla, sondern ein Staat der asymmetri-
schen Kriegsführung. 

Die militärischen Vorkommnisse insbesondere seit Februar 2014 machen deutlich, wie 
dünn das Eis ist, auf  dem der vorgebliche Weltfriede gebaut ist und wir uns der Mehrung von 
Wohlstand widmen zu können glauben. Es besteht Anlaß, den Modalitäten von ‚Soft 
Power‘ (Joseph Nye)21 verstärkt nachzugehen. Diese galt bislang eher als Feld der 
Außenpolitik. Aufgrund der komplexen Migrationsbewegungen gilt es ‚Soft Po-

fl icting sides, protect and save the civilian population, cooperate in reducing potential violence 
and reestablish peaceful life. All this demands academic preparation.“

19 „Again, here defence is used in Aesopian terms to address issues of  offence.“ Mark Galeotti 
[siehe Fußnote 18].

20 „Акцент используемых методов противоборства смещается в сторону широкого приме-
нения политических, экономических, информационных, гуманитарных и других невоен-
ных мер, реализуемых с задействованием протестного потенциала населения. Все это до-
полняется военными мерами скрытого характера, в том числе реализацией мероприятий 
информационного противоборства и специальных операций. К открытому применению 
силы зачастую под видом миротворческой деятельности и кризисного урегулирования 
переходят только на каком-то этапе, в основном для достижения окончательного успеха 
в конфликте – Der Akzent bei der Ausübung konfrontativer Methoden verlagert sich zugun-
sten einer breiten Anwendung politischer, ökonomischer, informationsbasierter Mittel, huma-
nitärer und anderer nichtmilitärischer Mittel, die zusammen mit dem Einsatz des Potentials 
der Bevölkerung zum Protest realisiert werden. All dies wird ergänzt durch militärische Mittel 
verdeckten Charakters, darunter die Realisierung von Veranstaltungen informationsbasierter 
Konfrontation [Propaganda] und spezieller Operationen. Zum offenen Einsatz von Kräften, 
häufi g unter dem Deckmantel von friedensstiftenden Aktivitäten und der Regulierung von Kri-
sen, kommt es erst ab einer gewissen Etappe, hauptsächlich um den schlußendlichen Erfolg im 
Konfl ikt herbeizuführen.“

21 Nye, Joseph S. (1990): Soft Power. In: Foreign Policy., 80 (3), 153 – 171. Ders. (2004): Soft Power. The 
means to success in world politics. New York, PublicAffairs.
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wer‘ auch auf  dem Feld der Innenpolitik konzeptionell weiterzuentwickeln und 
strategisch einzusetzen. Gerassimow hält im übrigen fest: „All this demands aca-
demic preparation“.

1.2.4 Die „minds of  men“ der UNESCO

Der traditionelle Fachausdruck des russischen Militärs für Camoufl age-
Taktiken heißt – mit einem Ausdruck aus dem Theaterwesen – maskirovka. 
Auch Gerassimov greift den barocken Ausdruck Théatre de la guerre auf. 
Den Zusammenhang zwischen Kunst und Krieg stellt die Präambel der UNESCO 
vom 16. November 1945, London, heraus: 

The Governments of  the States parties to this Constitution on behalf  of  their peoples declare, 
that since wars begin in the minds of  men, it is in the minds of  men that the defences of  peace 
must be constructed. – Les gouvernements des États parties à la présente Convention, au nom 
de leurs peuples, déclarent: Que, les guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes, c’est 
dans l’esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. – Die Regierungen 
der an dieser Verfassung beteiligten Staaten erklären im Namen ihrer Völker: dass Kriege ihren 
Ursprung in den Vorstellungen des Menschen haben [die Schweizer Regierung übersetzt dies 
mit „in den Seelen der Menschen“] und daher die Schutzwehr des Friedens gleichfalls in der 
Vorstellung des Menschen errichtet werden muss […].

Glückende Kulturpolitik ist demzufolge das genaue Gegenteil einer Gerassimow-
Strategie: sie ist dasjenige, was dessen Netz aus Chaos, humanitärer Katastrophe 
und Bürgerkrieg entgegenarbeitet und was zu sozialer Kohäsion, zur Bündelung von 
Kräften und zu einer funktionierenden Zivilgesellschaft führt. Das Schlüsselwort 
hierfür sind die Vorstellungswelten der Bürger – die minds of  men der UNESCO.22

1.2.5 Vorstellungswelten: das „theatre of  our own mind“

So komplex unser Hirn auch arbeitet, für die Bewältigung des Alltags sind erheb-
liche Komplexitätsreduktionen notwendig. Die Fülle der Informationen bedarf  
eines Filters, selbst unsere Sprachen sind „aus Faulheit“ entstanden, wie ein Lin-

22 Erinnert sei, daß es genau diese Überlegung war, die die Friedliche Revolution in der DDR 
wesentlich präludiert hatte: „Anläßlich des 40. Jahrestages des Ausbruchs des II. Weltkrieges 
(1.9.1979) wurde ein gemeinsames Wort der Evangelischen Kirchen in der DDR und der EKD 
verabschiedet. Darin heißt es: ‚Lange bevor ein Krieg ausbricht, hat er in den Gedanken und 
Herzen der Menschen schon begonnen.‘ Bedeutsam erscheint mir diese Aussage deshalb, weil 
hier Zusammenhänge zwischen dem politischen bzw. militärischen Vorgang (Ausbruch eines 
Krieges) und dessen geistigen Voraussetzungen hergestellt werden. Wenn uns heute militärpo-
litische Vorgänge mit Recht so stark beschäftigen, sollten wir uns doch hüten, der Faszination 
durch sie zu erliegen. Wir müssen sie wohl aufmerksam beobachten und auf  sie angemessen rea-
gieren; zugleich aber dürfen wir die pädagogisch-ethische, um nicht zu sagen: die spirituelle Auf-
gabe nicht aus dem Blick verlieren: die Abrüstung in den Köpfen und Herzen der Menschen.“ 
Walther Bindemann (Rostock), Vorsitzender der Landeskirchlichen Arbeitsgruppe Frieden, 
Vortrag am 26.1.1985. Abgedruckt in: Kirchliches Amtsblatt der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Mecklenburgs Nr. 4/5/6 14. Juni 1985, S. 31f.
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guist lächelnd erklärt.23 Sich ein Bild von etwas machen, steht als Verbot am Anfang 
der Bibel (Ex 20,4 und Dtn 5,6); wohlgemerkt als Verbot optischer und gegen-
ständlicher Abbilder, nicht von Sprachbildern. Diese werden ganz im Gegenteil 
durch das sogenannte Bilderverbot24 geradezu gestärkt. 

Die Wendung fi ndet sich folglich in den Idiomen sämtlicher Kulturen, in 
der die Bibel geschrieben bzw. in die sie übersetzt wurde. Beispielsweise als: 
wyobrażać sobie coś (po polsku), se faire une image de qc. (français), farsi 
un‘immagine di qcn. (italiano), imaginarse algo (espagnol), to get a picture of  
sth. (British English), to visualize (American English), получить представле-
ние о чем-то (русский), 设想 (汉语), は何かの画像を取得する (日本). 

Aus unseren Vorstellungen setzen wir uns unser Bild der Welt zusammen, 
nicht aus objektiven Befunden, da uns solche nicht sinnlich und damit wiederum 
auch kognitiv kaum zugänglich sind. Diese Vorstellungswelten sind gleichzeitig 
Deutungsmuster, sie erklären uns die Welt, soweit wir diese verstehen können. 
Die Bilder sind überwiegend sozial vermittelt, wir teilen sie mit denjenigen, die 
wir daraufhin als Zugehörige zu unserer Kultur akzeptieren. Vorstellungswelten 
in diesem Sinn sind daher zunächst einmal alle Welt-2-Elemente der Popperschen 
Ontologie (die psychischen Erlebnisse, im Unterschied zur Welt 1 der physikali-
schen Zustände sowie zur Welt 3 der möglichen Gegenstände unseres Denkens).25 
Im vorliegenden Kontext also die für Menschen prinzipiell vorstellbaren Muster 
menschlichen Mit-, Für- und eben auch Gegeneinanders.

Für einen Deutschen ist der Begriff  „Vorstellung“ vergleichsweise einfach. 
Wie schwer er aber zu übersetzen ist, erhellt bereits aus den Buchtiteln der Über-
tragungen von Die Welt als Wille und Vorstellung (1819), dem Hauptwerk Arthur 
Schopenhauers (1788 – 1860). Die meisten Übersetzungen versuchen es mit The 
World as Will and Representation, Il mondo come volontà e rappresentazione, Le Monde 
comme Volonté et comme Représentation, El mundo como voluntad y representación. Die eng-
lische Übersetzung von R. B. Haldane und J. Kemp (1883 – 1886) titelt The World 
as Will and Idea. Anders The World as Will and Presentation (2008): 

Richard E. Aquila, in his new translation for Longman Press (with collaboration by David Ca-
rus), believes that we will not understand Schopenhauer properly unless we at the very least 
recognize the work by a new title: ‘The World as Will and Presentation’. ‘Idea’, ‘Representation’, 
and ‘Presentation’ are all acceptable renderings of  the word Vorstellung, but it is the notion of  
a performance or a theatrical presentation that is key in his interpretation. The world that we 
perceive is a ‘presentation’ of  objects in the theatre of  our own mind [HvMTV]; the obser-
vers, the ‘subject’, each craft the show with their own stage managers, stagehands, sets, lighting, 

23 Deutscher, Guy (2006): The Unfolding of  Language. The evolution of  mankind‘s greatest invention, Lon-
don [dt. Du Jane, ich Goethe: Eine Geschichte der Sprache. München 2008].

24 Im Reklamegeschäft des frühen 20. Jahrhunderts wurde dann der Gegenweg eingeschlagen: „Use 
a picture. It‘s worth a thousand words.“ Syracuse Post Standard, Syracuse NY, 28 March 1911, S. 18.

25 Popper, Karl [1968]: Zur Theorie des objektiven Geistes. In: Objektive Erkenntnis. Ein evolutionärer 
Entwurf, Hamburg 1995 [zuerst 1972], S. 158 – 197.
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code of  dress, pay scale, etc. The other aspect of  the world, the Will, or ‘thing in itself ’, which is 
not perceivable as a presentation, exists outside time, space, and causality. Aquila claims to make 
these distinctions as linguistically precise as possible“ (Seth Lachterman).26

Im „theatre of  our own mind“ (Lachterman) gibt es zwei Arten von Vorstel-
lungswelten. Die einen gehören insbesondere zum ethischen Bereich – was wir 
tun sollten (zumeist im Konjunktiv der Vergeblichkeit). Sie sind montags früh 
gerne vergessen. Die anderen jedoch sind handlungsleitend; sie setzen etwas in 
uns und damit wiederum uns in Gang. 

Die hier mit dem Begriff  der Vorstellungswelten erfaßte kulturelle Kom-
ponente des Integrationsgeschehens wird bislang unzureichend erfaßt und 
refl ektiert.27

1.2.6 Die Künste als Medium der Fluchtpunkte einer Gesellschaft 
(mit einem Exkurs zu den Schwierigkeiten mancher Wissenschaft 

mit dem Begriff  Kultur)

Die ordnende Funktion von Fluchtpunkten ist Teilen der heutigen Wissenschaft 
aus dem Blick geraten. Mit kaum einem Begriff  hat sie daher solche Schwierigkei-
ten wie mit „Kultur“. In seiner lateinischen Wortwurzel bedeutet er „Verehrung“, 

26 Lachterman, Seth (2009): It’s All in the Presentation: A New Look at Schopenhauer. newyorkarts.
net. June 24, 2009. Revised May 28, 2014. http://newyorkarts.net/2009/06/presntationnew-
look-at-schopenhauer/ [31.12.2015] Zu: Arthur Schopenhauer, The World as Will and Pre-
sentation, trans. Richard E. Aquila in collaboration with David Carus, New York: Longman, 
2008. 

27 Zur gegenwärtigen Annäherung von Neuro- und Literaturwissenschaft sei verwiesen auf  Mi-
chele Cometa, Palermo. In Funktion und Fiktion der Literatur führt er aus, „dass die Begriffe 
Fiktion und Realität eine Bedeutung annehmen, die heute von den kognitivistischen Neuro-
wissenschaftlern zu den grundlegenden Fähigkeiten des Homo sapiens gezählt werden, also 
zu denjenigen, welche ihm unter anderem das Überleben in allen Regionen unseres Planeten 
ermöglicht haben. […] Laut Vogt-Spira eignet sich die phantasia schon seit dem aristotelischen 
Modell perfekt dazu, Mittlerin zu sein zwischen den ‚äußeren Sinnen‘ und der ‚inneren Erkennt-
niskraft‘. Die phantasia ist eine Art Relais, das die Verbindung zwischen sinnlich wahrnehmbarer 
und kognitiver Welt herstellt, ohne dabei jedoch deren Differenz gänzlich zu verdunkeln: ‚Fas-
sen wir zusammen, so gründet das hier faßbare Textmodell in dem Leitideal, daß eine von außen 
induzierte sowie eine durch Texte auf  dem Weg über phantasia stimulierte Sinneswahrnehmung 
nicht als verschieden erlebt werden; Ziel und Leitbild ist die Aufhebung der Differenzwahrneh-
mung – nicht die Differenz, sondern ihre Eliminierung, und das Absehen von ihr organisiert das 
Modell.‘“ Cometa konstratisert dies mit neurowissenschaftlichen Aussagen von Iacoboni und 
Rizzolatti, Parma: „Building on and paralleling the research on monkeys, brain imaging and ma-
gnetic stimulation, data on humans have revealed a mirror neuron system that fulfi lls the same 
functions as it does in monkeys. In humans, however, its role in imitation is even more critical 
because imitation is so fundamental for our exponentially greater capacity for learning and for 
the transmission of  culture.“ Cometa konkludiert mit Gregor Vogt-Spira: „Die Funktion der 
Literatur besteht darin, durch die Fiktion das Leben zu befördern“. (Cometa, Michele: Funktion 
und Fiktion der Literatur, Festvortrag Marburg, 3. Juni 2016; unveröffentliches Manuskript).
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nämlich immateriellen Kult bzw. materielle Pfl ege (i) des nahrungsspendenden 
konkreten Ackers, (ii) der dafür notwendigen abstrakten Tugenden und (iii) der 
hinter dem Nahrungsspenden stehenden Gottheit als ordnendem Fluchtpunkt 
einer komplexen, arbeitsteiligen Gesellschaft. 

Die frühen, auf  arabische Vorbilder zurückgehenden Universitäten dienten der 
wissensgebundenen Untersetzung der drei für die Gesellschaft zentralen Flucht-
punkte. Ablesbar ist dies noch heute in den ‚Staats‘-Examina der Juristen und Ärzte 
und den staatsexamensähnlichen Examina der Theologen (die Staatsexamina der 
Lehrer sind jüngeren Datums und hängen wohl mit der Kulturpolitik Metternichs 
zusammen). Die frühen Universitäten waren klar gegliedert in eine Fakultät für die 
Ordnung Gottes (Theologie), eine Fakultät für die Ordnung der zwischenmensch-
lichen Beziehungen (Recht) und eine Fakultät für die Ordnung des Körpers (Me-
dizin). Alles andere war nur geistes- und naturwissenschaftliches Vorlaufstudium 
unter dem Namen einer Philosophischen Fakultät bzw. der Freien Künste. 

Ihr alleine sollte dann Kant (ganz am Ende seines Lebens im Streit der Fakultäten 
von 1798)28 die uneingeschränkte Freiheit in Forschung und Lehre und wesens-
notwendige Unabhängigkeit von Zensur oder staatlichen Vorgaben zuschreiben. 
Die zwischenzeitlich ins Grundgesetz eingeschriebene Freiheit von Forschung 
und Lehre hat den Geistes- und Sozialwissenschaften allerdings ein erhebliches 
Relevanzproblem eingebracht. Ein Blick in die ‚kulturwissenschaftliche‘ EU-For-
schungsförderung zeigt, daß Freiheit von Fluchtpunkten auch die Freiheit von staat-
licher Aufmerksamkeit, sprich: die Freiheit zu verhungern, bedeuten kann.

Bei Archimedes von Syracus (circa 287 – c. 212 v. Chr.) heißt es: „δῶς μοι πᾶ στῶ – 
Gib mir einen Standpunkt, und ich werde die Erde bewegen“ (im Sinne von: aus 
den Angeln heben).29 Und veranlaßte damit René Descartes (1596 –  1650) zu dem 
berühmten Seufzer: „Nichts als einen Punkt erbat sich Archimedes, einen festen 
und unbeweglichen Punkt, um die ganze Erde von ihrem Ort wegzubewegen; 
und so gäbe es Großes zu erhoffen, wenn es mir wenigstens gelänge, etwas zu 
entdecken, das gesichert und unbezweifelbar wäre“.30 Byrons post-aufklärerisch-

28 Kant, Immanuel [1798]: Der Streit der Fakultäten. Hrsg. von Horst D. Brandt und Piero Giorda-
netti. Meiners Philosophische Bibliothek 522 Verlag, Hamburg 2005

29 Dorisch: „δῶς μοι πᾶ στῶ καὶ τὰν γᾶν κινάσω | dos moi pa sto, kai tan gan kinaso“). Zitiert 
bei Pappus von Alexandrien: Συναγωγή | Synagoge, VIII, um 340 n.Chr. Die übliche Zitierung mit 
einem „Hebel“ (μοχλός) fi ndet sich auch bei Tzetzes nicht: Πα βω και χαριστιωνι ταν γαν κινησω 
πασαν. Tzetzes, Johannes (Konstantinopel, 12. Jahrhundert): Βιβλίον ιστορικής [Χιλιάδες] | Biblios 
historikes [Chiliades], II.130. Die vielleicht beste Übersetzung ins Englische stammt von Mark 
Twain: „‘Give me whereon to stand’, said Archimedes, ‘and I will move the earth.’“ Twain, Mark 
[unter dem Pseudonym: Twark Main] (1887): Archimedes. In: Australian Standard.

30 „Nihil nisi punctum petebat Archimedes, quod esset fi rmum & immobile, ut integram terram 
loco dimoveret; magna quoque speranda sunt, si vel minimum quid invenero quod certum sit & 
inconcussum.“ Descartes, René (1641): Meditations. Meditation II.
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er Don Juan resigniert, da „there [no] jot of  sense among mankind“ zu fi nden sei: 
„But till that point d‘appui is found, alas!/Like Archimedes, I leave earth as ’t 
was“.31 Bei John Rawls oder in der Principal-Agent-Theorie spielt der „Archime-
dische Punkt“ eine entscheidende Rolle für die heutige Philosophie. 

Aber wo ihn fi nden, wenn schon Descartes übersah, daß er zwingend außer-
halb des Systems liegen muß?

Der in diesem Text benutzte Begriff  „Fluchtpunkt“32 zielt auf  einen solchen 
„punctum Archimedis“. Er stammt aus Leon Battista Albertis (1404 – 1472) De 
pictura | De pittura (1435 – 1436; zweisprachig).33 Alberti spricht von einem „cen-
31 Byron, George Gordon Lord (1823): Don Juan [Epic Satire]. Canto the Fourteenth, LXVVVIV. 

London, 17. Dezember 1823.
32 Ed. lat: „Post haec unicum punctum quo sit visum loco intra quadrangulum constituo, qui mihi 

punctus cum locum occupet ipsum ad quem radius centricus applicetur, idcirco centricus punctus 
dicatur. Condecens huius centrici puncti positio est non altius a iacenti linea quam sit illius pin-
gendi hominis longitudo, nam hoc pacto aequali in solo et spectantes et pictae res adesse videntur. 
Posito puncto centrico, protraho lineas rectas a puncto ipso centrico ad singulas lineae iacentis 
divisiones, quae quidem mihi lineae demonstrant quemadmodum paene usque ad infi nitam distan-
tiam quantitates transversae successivae sub aspectu alterentur.“ | Ed. volg: „Poi dentro a questo 
quadrangolo, dove a me paia, fermo uno punto il quale occupi quello luogo dove il razzo centrico 
ferisce, e per questo il chiamo punto centrico. Sarà bene posto questo punto alto dalla linea che 
sotto giace nel quadrangolo non più che sia l‘altezza dell‘uomo quale ivi io abbia a dipignere, però 
che così e chi vede e le dipinte cose vedute paiono medesimo in suo uno piano. Adunque posto 
il punto centrico, come dissi, segno diritte linee da esso a ciascuna divisione posta nella linea del 
quadrangolo che giace, quali segnate linee a me dimostrino in che modo, quasi persino in infi nito, 
ciascuna traversa quantità segua alterandosi.“ Alberti, De Pictura, Buch I, cap. 19.

 „Up to this point we have talked about what pertains to the power of  sight and to the cross-
section. Since it is not enough for the painter to know what the cross-section is, but since he 
should also know how to make it, we will treat of  that. Here alone, leaving aside other things, I 
will tell what I do when I paint. First of  all about where I draw. I inscribe a quadrangle of  right 
angles, as large as I wish, which is considered to be an open window through which I see what I 
want to paint. Here I determine as it pleases me the size of  the men in my picture. I divide the 
length of  this man in three parts. These parts to me are proportional to that measurement called 
a braccio, for, in measuring the average man it is seen that he is about three braccia. With these 
braccia I divide the base line of  the rectangle into as many parts as it will receive. To me this base 
line of  the quadrangle is proportional to the nearest transverse and equidistant quantity seen on 
the pavement. Then, within this quadrangle, where it seems best to me, I make a point which 
occupies that place where the central ray strikes. For this it is called the centric point. This point 
is properly placed when it is no higher from the base line of  the quadrangle than the height of  
the man that I have to paint there. Thus both the beholder and the painted things he sees will 
appear to be on the same plane. The centric point being located as I said, I draw straight lines 
from it to each division placed on the base line of  the quadrangle. These drawn lines, [extended] 
as if  to infi nity, demonstrate to me how each transverse quantity is altered visually.“ (Alberti, 
Leon Battista. On Painting. Translated with Introduction and Notes by John R. Spencer. New 
Haven: Yale University Press. 1970 [First printed 1956], S. 54 f.)

33 Alberti, Leon Battista (1435-36): Della pittura (gedruckt 1847) | De Pictura, (gedruckt 1540). Zum 
Vergleich der beiden Fassungen vgl. Sinisgalli, Rocco (2006): Il Nuovo de Pictura di Leon Battista 
Alberti – The New De Pictura of  Leon Battista Alberti, Rom.
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tricus punctus“ (Zentralpunkt).34 Hintergrund ist seine Intromissions theorie. Es 
gäbe drei Arten von Strahlen („radius“ im ursprünglichen Sinn), einen für Umriß, 
einen für Oberfl äche, einen „zentralen“. Diese Strahlen gingen vom Objekt aus, 
nicht vom Auge. Im Fluchtpunkt des Bildes nun 

laufen die orthogonalen Fluchtlinien, die Tiefenlinien der Darstellung, „quasi persino in infi ni-
to„ (gleichsam in’s Unbegrenzte hinaus) zusammen, er liegt im Unendlichen – und damit nach 
zeitgenössischer Auffassung in Gott. Vor dem Hintergrund der Intromissionstheorie impliziert 
diese Konzeption überdies, daß der Bildbetrachter „im Fluchtpunkt eine Begegnung mit dem 
Zentrumsstrahl Gottes“ erlebt und von diesem gleichsam angeblickt wird. Der Fluchtpunkt der 
Zentralperspektive ist […] ein ästhetisches Instrument zur Vermittlung einer Transzendenzer-
fahrung von höchster Intensität. (Corinna Laude)35 

Die Formulierung: „ein Instrument zur Vermittlung einer Transzendenzer-
fahrung“ ist keine schlechte Annäherung an die Frage, wie ein a-systemischer 
Fluchtpunkt funktionieren könne. 

Man spricht derzeit viel davon, daß unsere global vernetzte Gesellschaft den 
„Fluchtpunkt Gott“ durch den „Fluchtpunkt Geld“ abgelöst habe. Aber auch 
wenn 99 % der Geldmengen heute nicht durch Werte abgedeckt sind, so bleibt 
doch ein Rest von 1 % systemimmanent. Ein „Zentrumspunkt“ bzw. „Zentrums-
strahl“ im Sinne Albertis ist Geld nicht.

Cicero erfand die Metapher einer „cultura animi“ für die notwendige Arbeit zur 
innerlichen Ausbildung von Fluchtpunkten36. Er faßte sie als ‚Bestallung‘ der 

34 Eine Perspektivtheorie im eigentlichen Sinn legen weder Alberti noch Piero della Francesca (De 
prospectiva pingendi, vor 1482) oder Vignola (Le due regole della prospettiva pratica. Rom 1583) vor. 
Wohl aber der in letzter Zeit viel zitierte Guidobaldo del Monte (1545 – 1607), der 1600 (Pisa) 
die Perspectivae Libri VI vorlegt (und damit unter anderem über den Bühnenbildner Nicola Sab-
batini, 1574 – 1654, die Theatergeschichte revolutionieren sollte). Bei Guidobaldo heißt Albertis 
„centricus punctus“ in der Zeichnung „X“, im Text „punctum concursus„ (Zusammenlauf-
punkt). Im heutigen Englischen wird daraus „principal vanishing [sic!] point“, womit Albertis 
Grundvorstellung um 180°gedreht wäre. Vgl. zu Guidobaldo Andersen, Kirsti: Guidobaldo: The 
Father of  the Mathematical Theory of  Perspective, in: Becchi, Antonio; Meli Domenico Bertoloni; 
Gamba, Enrico (Hg.): Guidobaldo del Monte (1545 – 1607): Theory and Practice of  the Mathematical 
Disciplines from Urbino to Europe. Ohne Ort [Edition Open Source des Max Planck Institute for 
the History of  Science und der University of  Oklahoma Libraries History of  Science Collec-
tions, Proceedings 4] 2013, Kapitel 7. Marchi, Paola (1998): L‘invenzione del punto di fuga nell‘opera 
prospettica di Guidobaldo dal Monte. Pisa. S. 35.

35 Laude, Corinna (2002): „Daz in swindelt in den sinnen …“: Die Poetik der Perspektive bei Heinrich Wit-
tenweiler und Giovanni Boccaccio, Berlin. S. 34.

36 Nam ut [Vergleichsbezug! mtv] agri non omnes frugiferi sunt qui coluntur. […] sic [Bild! mtv] 
animi non omnes culti fructum ferunt. Atque, ut in eodem simili verser, ut [Vergleichsbezug! 
mtv] ager quamvis fertilis sine cultura fructuosus esse non potest, sic [Bild! mtv] sine doctrina 
animus; ita est utraque res sine altera debilis. Cultura autem animi philosophia est; haec ex-
trahit vitia radicitus et praeparat animos ad satus accipiendos eaque mandat eis et, ut ita dicam, 
serit, quae adulta fructus uberrimos ferant. Cicero, Marcus Tullius (-45): Tusculanae disputationes. 
II, 13.
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Vorstellungswelten junger Römer, in deren Köpfe die Philosophie gleichsam mit 
Pfl ug, Einsaat und Egge Ordnung schaffen solle – Spuren und Muster ziehen, 
die Laster mitsamt Wurzeln herausziehe (extrahit vitia radicitus) und sie für den 
Werteempfang aufnahmefähig mache (praeparat animos ad satus accipiendos). 
Eine Metapher ist ein Wortbild, sie ist kein Gegenstand, den man mit Ellenmaß, 
Bleigewicht, Hohlkörper oder in Lichtjahren messen könnte. Die Fähigkeit, eine 
Metapher als solche zu erkennen und zu behandeln, könnte man geradezu als 
Grundkompetenz kultureller Alphabetisierung bezeichnen. Diese aber ist Vor-
aussetzung für das Erkennen von Sinn.

Im französischen Sprachraum knüpften Bruyère, Montaigne, Voltaire oder 
Rousseau an Cicero an, indem sie „culture“ attributfrei im Sinne von „éducation“ 
(Bildung) verwendeten. Der englische Sprachraum kennt seit dem 16. Jahrhun-
dert Zusammensetzungen wie „culture of  the body“, „culture of  their manners“ 
und „culture of  the mind“ auf, also Pfl ege im Sinne menschlicher Veredelung 
in speziellen Tätigkeiten. Für die Begriffsentwicklung im Deutschen war der 
deutsche Naturrechtsgelehrte Freiherr Samuel von Pufendorf  entscheidend. Er 
widmete nicht weniger als 13 Abschnitte seines De iure naturae et gentium (1684) 
Ciceros Begriff  einer „cultura animi“.

Kultur sieht er vor allem im Gegensatz zu Natur und Barbarei, aber auch auf  einer höhe-
ren Stufe; neben dieser bewertenden Komponente beinhaltet sein Kulturbegriff  auch eine 
politisch-ideologische Komponente, weil er herrschende Macht- und Hierarchieverhältnis-
se legitimiert. Somit erhielt der Kulturbegriff  eine Wertigkeit, mit der höhere Leistungs- 
und Genußfähigkeit verbunden wurden (Elisabeth Görsdorf).37

Vor gerade einmal hundert Jahren konnte auf  der Grundlage der unterschied-
lichen Entwicklung des Kulturbegriffs in diesen drei Sprachen mit Nietzsche 
ein „abgründlicher Antagonismus“38 zwischen Civilisation und Cultur konstatiert 
und – mit einer Kulturbegriffsdebatte! – gegen Frankreich zu Felde gezogen wer-
den. Im Plural – und dieser Plural ist entscheidend – führten just diese Civilisations 
(genauer gesagt ihre angelsächsische Variante von der Ethnologie eines Tylors39 

37 www.univie.ac.at/hypertextcreator/bildung/site/browse.php?artiid=1162&arttyp=k# 
[03.03.2016] unter Verweis auf  Pfl aum, Michael (1967): Die Kultur-Zivilisations-Antithese im Deut-
schen. In: Sprachwissenschaftliches Colloquium (Bonn) (Hrsg.): Europäische Schlüsselwörter: wortver-
gleichende und wortgeschichtliche Studien. Bd. 3: Kultur und Zivilisation. München. S. 288.

38 Nietzsche, Friedrich (1886): Aus dem Nachlaß, Frühjahr 16/10. KSA 12.
39 Edward Burnett Tylor defi nierte1871: „Culture, or civilization, taken in its broad, ethnographic 

sense, is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any 
other capabilities and habits acquired by man as a member of  society“. Tylor, Edward Burnett 
(1871): Primitive Culture, London 1871, S. 1. Daraus sollte sich die Culturology oder science of  culture 
entwickeln, insbesondere die russische Культурология, die mit dem angelsächsischen Verständnis 
der viel später, im Umkreis der Pop-Art entstandenen Cultural Studies wenig bis nichts zu tun 
haben.
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bis zu den einschlägigen Defi nitionen in Toynbees Universalgeschichte)40 zum 
Begriff  „Hochkulturen“ als Bezeichnung für die religiös hierarchisierten, städti-
schen und arbeitsteiligen Frühgesellschaften; etwa am heute türkischen Göbekli 
Tep (9.000 v. u. Z.) oder im mesopotamischen Mureybet. 

Auf  der Suche nach einem Feindbild – der kalte Krieg war zu Ende gegan-
gen – versetzte Samuel Huntington diese Frühgesellschaften in die Gegenwart. 
1993 inszenierte er in Foreign Affairs seinen Clash of  Civilizations? (bzw. 1996 als 
Buch The Clash of  Civilizations and the Remaking of  World Order ).41 Die Vorstellung, 
daß eine dieser Civilizations, der Islam, einen Kreuzzug gegen eine andere Civiliza-
tion, die westliche Welt, führe und daß letztere sich just gegen jene Kraft wehren 
müsse, die ihr gerade via Afghanistan zum Endsieg über das Sowjetimperium 
verholfen hatte; dies dominierte für rund zwanzig Jahre wesentlich das Freund-
Feind-Schema der weltweiten Kriegsordnung (oder besser gesagt: die Unordnung 
der asymmetrischen Feldzüge).

Erst das Atomabkommen mit dem Iran hat die traditionelle inner-islamische 
Frontstellung zwischen dem indoeuropäischen Persien (Schia) einerseits und dem 
semitischen Arabien andererseits in das Zentrum neuer Machtkonstellationen ge-
bracht; letzteres unter jedenfalls fi nanzieller Führung Saudi-Arabiens mit einer 
puristischen Form des Sunnismus (von „ahl as-sunna“, Volk der Tradition). Ein 
innersunnitischer Stadt-Land-Konfl ikt wiederum hat in einer langen Entwick-
lungslinie wesentlich zu Ideologie und Praxis des islamistischen Terrors geführt.42 

Das koranische „Streben auf  dem Weg zu Gott“ wird von vielen postklassi-
schen Rechtsgelehrten vor allem als spirituelle Anstrengung ausgelegt, als „Gro-
ßer Dschihad“ (der im übrigen als Grundkonstante von Religion weltweit gelten 
kann und als Vertikalspannung auch bei Sloterdijk und anderen zu fi nden ist) 
im Unterschied zur physischen und nicht notwendig gewalttätigen Anstrengung, 

40 Toynbee, Arnold Joseph (1934 – 1961): A Study of  History, Bd. I – X, London 1934 – 1954, Zusatz-
bde. XI – XII ebda. 1959/61.

41 Huntington, Samuel Phillips (1993): The Clash of  Civilizations? Foreign Affairs, Sommer 1993, 
S. 1. Ders. (1996): The Clash of  Civilizations and the Remaking of  World Order. New York.

42 Die saudische Wahhābīya (nach Muhammad ibn Abd al-Wahhab 1703 – 1792, dessen Pakt von 
1744 mit Muhammad ibn Saud bis heute die Staatsgrundlage bildet) war in ihrer Religions-
auffassung stets städtisch ausgerichtet und sah Konformitätsprobleme bei den nomadischen 
Beduinen. Diese wurden Anfang des 20. Jahrhunderts in Dörfern zwangsangesiedelt. Hier wie-
derum entwickelten sich ab etwa 1913 die „ Ikhwan“ (Brüderschaften). Emir Ibn Saud setzte sie 
als Kämpfer ein. Deren Eroberungen ermöglichten ihm später die Gründung des Königreichs 
(1932). Aber schon 1929 wurden sie von ihm ausgeschaltet und ringen seither – weitgehend aus 
dem Untergrund – um eine reine Form des Islams. Einer der führenden Theoretiker der Mus-
limbruderschaft, der Ägypter Sayyid Qutb (1906 – 1966), wurde 1949 – 1951 in den Vereinigten 
Staaten mit dem dortigen Rassismus konfrontiert und fand so zu einer radikalen Form des 
Islam, zu einem islamistischen Antisemitismus und in die Brüderschaften.
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dem „Kleinen Dschihad“. Durch die saudischen Ikhwan-Brüderschaften43 und 
ihre diversen Nachfolger von Sayyid Qutb über den saudischen Usama bin Laden 
bis hin zum sogenannten Islamischen Staat in Irak, Syrien und nun auch Libyen 
wurde die Idee des Dschihad neuformuliert, ins Extremistische gesteigert und 
als Vehikel einer negativen Kulturpolitik instrumentalisiert. Die aktuellen Flücht-
lingsströme aus Syrien, dem Irak, Afghanistan, Pakistan, Libyen, Nigeria sind we-
sentlich durch die a-historische Neusemantierung eines Kultur-Begriffs ausgelöst 
worden. Hier wäre seitens der internationalen Staatengemeinschaft eine mit indi-
genen Wertvorstellungen operierende Positiv-Kulturpolitik zu leisten.

In der Sprache der heutigen internationalen Politik und in einem extrem breiten 
und insofern eher banalen Verständnis bezeichnet der Singular „culture“ in An-
lehnung an Tylor (1871) die Summe anthropogener Artefakte, den materiellen 
wie immateriellen Gesamtbeitrag des Menschen über die in der Natur vorgefun-
denen Lebensgrundlagen hinaus. Gegenbegriff  wäre also ‚Natur‘. Dieser gehört 
der Mensch indessen unzweifelhaft an. Ein solcher Kulturbegriff  führt nicht 
weit. Differenzierend gibt es in der Wissenschaft neben den 

(i) materialen Ansätzen („Artefakte als hervorgebrachte sinnrepräsentierende 
Leistungen einer Gesellschaft“)44 und den 

(ii) immateriell-mentalistischen Ansätzen (der Fokus letzterer liegt in Schönhuths 
bemerkenswert spitzfi ndiger Unterscheidung gegenüber [iii] auf  „kollektiv 
geteilten Werten, Einstellungen und Normen, die als Handlungs- und Verhal-
tensursachen nicht unmittelbar beschrieben werden können“)45 

(iii) die funktionalistischen Ansätze. Diese „rücken handlungstheoretische Aspek-
te von Kultur in den Mittelpunkt. Kultur wird hier als Orientierungssystem 

43 Einen Wendepunkt in der islamischen Welt stellt die Besetzung der Großen Moschee von Mek-
ka am 1. Tag des Jahres 1400 nach der Hedschra (20.11.1979) durch chiliastisch inspirierte 
Extremisten dar. Sie sprachen dem „westlich-korrumpierten“ saudischen Herrscherhaus die 
Legitimation ab, weiter über die Heiligen Stätten zu herrschen. Ihre Anführer wurden nach der 
blutigen Niederschlagung der Besetzung zwar enthauptet, aber der Staat übernahm in einem 
Akt der Vorwärtsverteidigung Teile ihrer Ideologie. Er deliberalisierte sich im Staatsinneren und 
expandierte ab 1980 praktisch weltweit mit einer Welle von strengstgläubigen Religionsschulen, 
unter anderem nach Pakistan. In wahhabitisch fi nanzierten Schulen wurden fundamentalistische 
Widerstandskämpfer gegen die zeitgleich erfolgte sowjetische Besatzung Afghanistans Religi-
onsschulen ideologisch aufgerüstet sowie mit Waffen der USA ausgestattet. Daß Handbücher 
für den afghanischen Dschihad in den USA geschrieben wurden, ist bekannt: wieweit auch Teile 
der Ideologie in den USA formuliert wurden, ist gegenwärtig nicht zweifelsfrei greifbar. Vgl. 
Rashid, Ahmed (2000): Taliban: Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia. Yale 2000. 
Bzw. in England als: Taliban: Islam, Oil and the New Great Game in Central Asia. London 2000.

44 Schönhuth, Michael (2005): Kulturglossar. Trier; jetzt www.kulturglossar.de/html/k-begriffe.
html#kultur [03.03.2016]

45 ibid.
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verstanden, das für die soziale Praxis einer Gesellschaft, Organisation oder 
(Berufs-) Gruppe notwendig ist. Kultur in funktionalistischer Perspektive 
stellt ein Regelwerk von Konventionen und Interaktionsmustern dar, das kol-
lektiv geteilt wird und an dem die Mitglieder einer Gruppe ihr alltagsweltliches 
Handeln unbewußt und nicht hinterfragend ausrichten.“46 

Zu ergänzen wäre 

(iv) die Medizin mit ihren Bakterien-„Kulturen“ aus dem extrahumanen Natur-
reich und aus dem protohumanen Naturreich die Verhaltensforschung an 
Schimpansen47 sowie 

(v) der semantisch taube Zeitgeist mit seinen Bindestrich-Kulturen von der 
„Rechtskultur“ bis hin zur „Willkommenskultur“, die implizit an die Ansätze 
(ii) und (iii) angelehnt sind. Sie gehen sprachlich auf  das Englische und die 
oben erwähnten Zusammensetzungen wie „culture of  the body“ der frühen 
Neuzeit zurück.

Besieht man den Kontingenztaumel der post-spirituellen Welt etwas näher, so ist 
mancher heutigen Wissenschaft ihr post-„klassisches“ Verständnis von Kultur 
nichts weiter als der Inbegriff  zeitgemäßen oder jedenfalls zeitgenössischen Den-
kens, das im Diskurs den „Tempel seiner Ehre“ (Richard Wagner) baut.48

46 ibid.
47 Whiten et al. (1999): Cultures in Chimpanzees. Nature 399, 682 – 685.
48 „Die klassisch [sic?] für eine Defi nition von Kulturen herangezogenen Bedingungen (gemein-

samer Lebensraum, Kultur als stabil und von einer Generation an die nächste weitergegeben; 
Kultur als von allen Gruppenmitgliedern gleichermaßen und gemeinsam getragen) sind heute 
obsolet, auch wenn ihr noch alle gängigen Defi nitionen von Weltbank bis UNESCO folgen 
(Kultur als ‚abgeschlossenes System‘ ).

 Menschen werden heute als mehreren Kulturfeldern zugehörig angesehen, z. B. Nationalität, Or-
ganisation, Religion, Geschlecht, Generation, Familie (‚multiple and often confl icting identi-
ties‘). Mediale Vernetzung und globale Mobilität lassen Raumkonstanz schwinden. Traditionelle 
Werte unterliegen einem immer rascheren Wandel. Kulturelle Randzonen werden wichtiger als 
‚Kulturkerne‘ oder ‚-zentren‘. Hybridität, Transnationalisierung, Transkulturalität, erfi nderischer Syn-
kretismus, Flexibilität und ‚Pragmatik‘ (Wimmer 1997) bilden die Grundformen des Prozesses, 
den wir heute Kultur nennen.

 Dieses Verständnis von Kultur als ‚work in progress‘ (vgl. Hannerz 1996) und ‚Kultur als Fluxus‘ 
stellt die Handlungskompetenz ihrer Produzenten und Akteure in den Mittelpunkt. Diese verfü-
gen über die Fähigkeit zur individuellen Stellungnahme, Refl exion und Distanzierung gegenüber 
kulturellen Bedeutungsmustern. Die damit verbundenen Phänomene gehören zur globalen He-
rausforderung einer ‚verwobenen Moderne‘ (vgl. Randeria 1999).

 Eine solche Herangehensweise an Kultur impliziert nicht ein vorgegebenes Set von verding-
lichten, ursprünglich gegebenen, in nationale, religiöse oder andere Wir-Gruppen eingebetteten 
Phänomenen, sondern ein dynamisches, endogenes, umkämpftes und in die Zukunft gerichte-
tes Set von Konzepten, Strategien und Prozessen, die mit ökonomischen und sozialen Verhal-
tenssets interagieren (vgl. Identität, hybride). Die Offenheit der Kulturelemente für verschiedene 
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Wie immer dem sei (und unter Hintantstellung der Frage, ob die Wirklich-
keitskonstrukteure ihre identitäre Multiplizität auch bewältigen können), die 
Aufl istung macht zumindest deutlich, daß „Kultur“ im Singular semantisch 
weitgehend als ‚Positivbegriff‘49 wahrgenommen wird. (Äußerst selten ist eine 
negative Konnotation wie in „Kultur der Einschüchterung“, die der FitzGerald-
Bericht50 zum Attentat auf  Rafi k al-Hariri formulierte und die im NPD-Ver-
fahren vor dem Bundesverfassungsgericht im März 2016 wiederaufgenommen 
wurde).

Für die politische Praxis empfi ehlt es sich, die rivalisierenden Bedeutungs-
diskurse der Geisteswissenschaften erst einmal auf  die Seite zu stellen und sich 
daran zu erinnern, was der Terminus „Kultur“ in seiner lateinischen Wortwurzel 
„Verehrung“ bedeutet. 

Wie oben bereits ausgeführt, bedeutet er immateriellen Kult bzw. materielle 
Pfl ege (i) des nahrungsspendenden konkreten Ackers, (ii) der dafür notwendi-
gen abstrakten Tugenden und (iii) der hinter dem Nahrungsspenden stehen-
den Gottheit als ordnendem Fluchtpunkt (man beachte den Unterschied zum 
„System“ aus den funktionalistischen Ansätzen) einer komplexen, arbeitsteiligen 
Gesellschaft. 

Von diesen ordnenden Fluchtpunkten in den Vorstellungen der Ge-
sellschaftsmitglieder handeln die Künste als Manifestationen von Kultur. 
Ihr Einsatz für die Kohäsion einer Gesellschaft (oder aber auch für deren 
vorsätzliche Destabilisierung) ist ein zentrales Medium von Kulturpolitik. 
Wie aber sieht dies konkret aus?

1.2.7 Die Aufgabe von Kulturpolitik

Die UNESCO führte im Jahr 2000 als Aufgabe von Kulturpolitikwissenschaft 
aus, positiv beizutragen zur „elaboration of  cultural policies which would be neit-
her marginal nor subsidiary to economic, fi nancial and social sectors | Ausarbei-
tung von Kulturpolitiken, die weder marginal noch eine reine Ergänzung zum 

Deutungen machen sie v. a. in Umbruchssituationen zum Feld des Kampfes um Bedeutun-
gen (Kampf  um kulturelle Hegemonie; Gramsci 1967; Macht). Meinungsmacher, Intellektuelle, 
Machtträger bestimmen dann das ‚Diskursfeld Kultur‘ (vgl. Schiffauer 1999).“ Schönhuth, ibid.

49 Kraus, Karl (1921): Die Fackel Nr. 572, Jg. XXIII, Wien Juni 1921, S. 52.
50 FitzGerald, Peter (2005): Report of  the Fact-Finding Mission to Lebanon inquiring into the causes, circum-

stances and consequences of  the assassination of  former Prime Minister Rafi k Hariri, 25 February – 24 March 
2005. http://domino.un.org/unispal.nsf/0/79cd8aaa858fdd2d85256fd500536047?OpenDocu
ment [03.03.2016]
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ökonomischen Sektor seien.“51 Als konkrete Aufgabenfelder von Kulturpolitik 
(und Forschungsfelder von Kulturpolitikwissenschaft) wurden benannt:

1. cultural diversity, kulturelle Vielfalt;52 
2. the role of  culture in a world perspective, die Rolle der Kultur in der Perspek-

tive der [Einen] Welt;53

3. promotion of  culture for peace, Promotion von Kultur für den Frieden;54 
4. arts as regulation strength in relation to society, die Künste als Regulierungs-

kraft in Beziehung zur Gesellschaft; 
5. decentralization with a view to broaden participation, Dezentralisierung mit 

Blick auf  breite Beteiligungen; 
6. equitable access to cultural life especially between men and women, gleich-

berechtigter Zugang zum kulturellen Leben insbesondere zwischen Männern 
und Frauen; 

51 Die Generaldirektion der UNESCO führte auf  Initiative von Raj Isar, Direktor der „Division 
of  Cultural Policies“, Jean-Pierre Boyer, dem Generalsekretär der französischen Nationalkom-
mission, und Máté Kovács, dem Leiter der UNESCO-Abteilung „Cultural Research and Ma-
nagement“ im November 2000 in Paris ein Expertentreffen „Cultural Policies: Training and 
International Cooperation“ durch. Ziel war die Gründung eines seit 1998 (Sofi a) geplanten und 
anschließend wiederum gescheiterten Netzwerks der UNESCO-Lehrstühle für Kulturpolitik. 
Vgl. UNESCO (2000): Cultural Policies: Training and International Cooperation. International Meeting 
of  Experts. Organized by UNESCO in Cooperation with the French National Commission to 
UNESCO. Paris, UNESCO (17-18 November 2000). FINAL REPORT 31 December 2000.

52 Vgl. jetzt UNESCO (2001): Universal Declaration on Cultural Diversity vom 2. November 2001, 
unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160m.pdf  [23.02.2016]

53 Vgl. jetzt die im September 2015 von der Vollversammlung der Vereinten Nationen beschlosse-
ne „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ www.un.org/depts/german/gv-70/a70-l1.pdf  
[23.02.2016] sowie die im November 2014 von der Bundesregierung beschlossene und in den 
Dimensionen Kultur und Religion wesentlich über die Agenda hinausgehende „Zukunftscharta 
EINEWELT – Unsere Verantwortung“, www.zukunftscharta.de [23.01.2016].

54 Vorläufer der UNESCO war einerseits das Genfer Bureau international d‘education (Direktor 
1929 – 1967 Jean Piaget), vor allem aber die dem Völkerbund zugeordnete Commission internatio-
nale de la coopération intellectuelle (später: „Organisation“; 1921 – 46; u. a. Henri Bergson, Albert Ein-
stein, Sigmund Freud, Thomas Mann, Paul Valéry, Jules Romains). Diese hatte sich der Arbeit 
an einem internationalen Frieden verschrieben. Analog wollten die Gründerväter der UNESCO 
eine Organisation „destinée à instituer une véritable culture de la paix“ mit der Aufgabe „établir 
solidarité intellectuelle et morale de l’humanité et, ainsi, empêcher le déclenchement d’une nou-
velle guerre mondiale“ (Selbstdarstellung unter www.unesco.org). Humanitas ist hier Menschheit, 
nicht Humanität; ‚Kultur‘ ist eine Bindestrich-, nämlich die Friedenskultur; die Künste sind Mit-
tel zu derem höheren Zweck als „Schutzwehr des Friedens“. Die „United Nations Educational, 
Scientifi cal and Cultural Organization“ sollte zunächst (sprachlich angemessener: als juristische 
Person kann sie selbst nicht kulturell sein) „United Nations Organization for Educational and 
Cultural Reconstruction“ heißen, wurde dann aber auf  amerikanischen Benennungsvorschlag 
und im Interesse der science im November 1945 als UNESCO gegründet.



Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheber-
rechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, 

Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.

© BWV • BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG GmbH

Berlin 2016

831.3 Die Vorstellung „rechts“

EJM 1-2  2016

7. culture for citizenship, Kultur für Zivilität/Bürgerschaftlichkeit; 
8. culture at the core of  development, Kultur als Herzstück von Entwicklung.

Diese neuere Aufgabenbeschreibung von Kulturpolitik durch die UNESCO löst 
eine zentrale Schwierigkeit von Politik beim Umgang mit dem Begriff  Kultur und 
seinen nach Kroeber und Kluckhohn55 gut 200 unterschiedlichen Bedeutungsge-
halten. Insbesondere mit der außerordentlichen weiten Defi nition der UNESCO-
Konferenz Mexico City. Nach ihr wäre praktisch alles Kultur. Folglich wäre nichts 
keine Kultur.56 Dies aber ist keine praktikable Ausgangsposition für Kulturpolitik. 
Die Modellierung von Vorstellungswelten wohl. 

Damit ist das, wenn man es so nennen will: ‚Kulturbegriffsrätsel‘ aufgelöst – 
jedenfalls für die vorliegende Studie. Mit den „Vorstellungswelten der Bür-
ger – minds of  men“ aus der Präambel der UNESCO von 1945 und ihren „arts 
as regulation strength in relation to society“ aus dem Jahr 2000 heben sich 
(im Hegelschen Sinne) die unterschiedlichen Bedeutungsgehalte von Kultur bzw. 
Kunst und damit von Kulturpolitik auf. Es wird Handhabbarkeit erreicht für die 
positive (oder auch negative) Aufgabe von Kunst und Kultur, zur sozialen Kohä-
sion, zur Bündelung von Kräften und zu einer funktionierenden Zivilgesellschaft 
beizutragen. Also genau das Umgekehrte zu leisten wie der russische General 
Gerassimov mit seiner Doktrin.

1.3 Die Vorstellung „rechts“ – ein Aspekt 
der kulturellen Fundierung des politischen Raums

Wenn man nach einem englischen Äquivalent für den Begriff  Kulturpolitik sucht, 
wird man schnell auf  den Begriff  „Cultural policy“ stoßen. Dieser meint aller-
dings etwas grundsätzlich anderes, nämlich die kulturelle Fundierung von Politik. 

55 Kroeber, Alfred; Kluckhohn, Clyde (1952): Culture: A critical review of  concepts and defi nitions. Har-
vard University Peabody Museum of  American Archeology and Ethnology Papers 47.

56 UNESCO (1982): UNESCO Mexico City Declaration on Cultural Policies. World Conference on 
Cultural Policies. Mexico City, 26 July – 6 August 1982: „Therefore, expressing trust in the ulti-
mate convergence of  the cultural and spiritual goals of  mankind, the Conference agrees: | that 
in its widest sense, culture may now be said to be the whole complex of  distinctive spiritual, ma-
terial, intellectual and emotional features that characterize a society or social group. It includes 
not only the arts and letters, but also modes of  life, the fundamental rights of  the human being, 
value systems, traditions and beliefs; | that it is culture that gives man the ability to refl ect upon 
himself. It is culture that makes us specifi cally human, rational beings, endowed with a critical 
judgement and a sense of  moral commitment. It is through culture that we discern values and 
make choices. It is through culture that man expresses himself, becomes aware of  himself, rec-
ognizes his incompleteness, questions his own achievements, seeks untiringly for new meanings 
and creates works through which he transcends his limitations.“ portal.unesco.org/culture/en/
fi les/12762/11295421661mexico_en.pdf/mexico_en.pdf  [19.02.2016].
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Da nun die Bundesrepublik Deutschland gegenwärtig von Bewegungen ge-
kennzeichnet wird, die als Abdriften nach rechts weg aus dem Feld bürgerlichen 
Politikverständnisses wahrgenommen werden, ist die Analyse solcher kulturellen 
Fundierungen aufschlußreich. Insbesondere unter der Fragestellung: Wie kann 
man – zumindest die Gemäßigten nur knapp rechts von einer angenommenen Mit-
tellinie des Parteienspektrums – für eine proaktive Integrationspolitik gewinnen? 

Dazu gilt es zunächst zu fragen: Was ist eigentlich „rechts“? Woher kommt 
die Bezeichnung „rechts“, wann genau ist sie in den politischen Raum eingetreten 
und was ist ihr Spezifi kum?

Erst dann läßt sich bestimmen, inwieweit die gegenwärtige Gesetzes- und 
Parteienstruktur auf  dieses Spezifi kum antwortet oder eben auch nicht antwor-
tet. Könnte es sein, daß die aktuellen Verwerfungen am rechten Rand des bür-
gerlichen Parteienspektrums (und Veränderungen in deren Mitte) aus einem im 
folgenden aufzufi ndenden strukturellen Desiderat resultieren? Gäbe es in kultur- 
und verfassungsgeschichtlicher Perspektive Anlaß für einen Handlungsvorschlag 
gerade auch auf  Landesebene?

1.3.1 Was ist „rechts“? 
Kurzer Exkurs zu Vertrags-, Kult- und Männlichkeitsvorstellungen 

In einer binären rechts-links-Weltsicht hat rechts zu tun (i) mit der schon 
beim Neandertaler nachgewiesenen,57 heute weltweit zu 90 % dominierenden58 
Rechtshändigkeit und der auf  diesem statistischen Befund aufbauenden altrömi-
schen Metapher dextram dare, jemandem die rechte Hand geben als Zeichen von 
Freundschaft, Treueschwur und Hilfe. 

Wichtig in unserem Zusammenhang ist festzuhalten, daß sich das dextram dare 
auf  die Verhältnisse zwischen Personen bezieht und eine interpersonale Konven-
tion darstellt. (Es gibt zwar auch die allgemeine Bedeutung des Adjektivs dexter 
als geschickt, vom Glücke begünstigt, den Göttern gefällig. Aber auch hier ist 
kein theologischer Konnex gegeben.)

„Rechts“ hat (ii) zu tun mit der etymologischen Verwandtschaft von „rechts“ 
mit richtig, Recht 59 und Gerechtigkeit. Im griechisch geschriebenen Neuen Testa-
ment geht es um das Verhältnis zwischen Person und Gott. Gerechtigkeit wird 
symbolisiert von der Position des Menschensohns „rechts neben der Macht“60 

57 Frayer, David W.; Lozano, Marina; Bermúdez de Castro, José M.; Carbonell, Eudald; Arsua-
ga, Juan Luis; Radovčić, Jakov; Fiore, Ivana; Bondioli, Luca (2012): More than 500,000 years of  
right-handedness in Europe. In: Laterality: Asymmetries of  Body, Brain and Cognition, Volume 17, 
Issue 1.

58 Purves, D., Augustine, G. J., Fitzpatrick, D., Hall, W. C., LaMantina, A.-S., & McNamara, 
J. O. (32005): Neurosciences. Bruxelles. S. 650 – 651.

59 Vgl. frz. „le droit“ und engl. „right“, letzteres synonym mit „correct“, „proper“ etc.
60 Mt. 26, 64.
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und der Gerechten rechts neben ihm beim Jüngsten Gericht.61 (Erst späteren Da-
tums ist die bekannte Ikonographie des reuigen Sünders zur Rechten des Kreuzes 
auf  Golgatha.)62 

Bei den Griechen blickte der priesterliche Vogelschauer nach Norden, dann 
liegt der glücksverheißende Osten zur Rechten, der entgegengesetzte Westen 
zur Linken.63 Daher bedeutete im Griechischen αριστερός (aristeros, links) ein un-
glückliches Omen. 

Bei den Römern bedeutet sinister – links – widersprüchlicherweise einerseits 
unglücklich, und substantiviert das Böse.64 Andererseits ist sinister ein terminus 
technicus der Religionssprache: Da Roms Priester beim Beten nach Süden blick-
ten und den Osten zur Linken hatten, bedeutet sinister in ihrer Theologie genau 
umgekehrt glücklich, glückliche Anzeige gebend. Ein auf  Latein verfaßtes Neues 
Testament hätte unter Umständen eine andere Recht-Links-Konnotation trans-
portiert.

In der mittelalterlichen Weltsicht wurde links – mhd. winster – der Frau und 
dem Bösen zugeordnet. Sinister blicken ist dem Kinogänger aus dem Horrorfi lm 
von Scott Derrickson 2012 vertraut, einer Gattung, die ‚Mittelalter‘ pur in die 
postsäkulare Gesellschaft transportiert.

„Rechts“ hat (iii) zu tun mit der aus alledem abgeleiteten Höherbewertung der 
rechten Hand, Seite oder Position in der mittelalterlichen Ikonographie, in der 
Mannesvorstellung, im Kult und in der Heraldik. Kurz: rechts (ahd. zeso, erst mhd. 
reht ) ist – im Sinne dieser Tradition gedacht, und dies tun ja auch heute nicht we-
nige – rechts ist normal, rechts ist sittlich gut, rechts ist ‚ganz einfach‘ gut.

1.3.2 Wann kam es zum politischen Begriff  „rechts“?

Wenn die heutige Bundeskanzlerin im Bundestag zu Flüchtlingsfragen sprechen 
will oder sprechen muß, erhebt sie sich dazu von einem Sitz, der ikonographisch 
61 Mt. 25, 33.
62 Im NT Mk 15,27, Joh 19,16-18 gänzlich ohne reuigen Schächer. Keine Seitenzuweisung in 

Lk 23, 39 – 44 mit dem reuigen κακουργος, dem Übeltäter. Seitenzuweisung erst in den Pilatus-
akten 9,4 des Nikodemusevangeliums (daraus ostkirchlich Dysmas, russ. Rakh 23. März, katho-
lisch Dimas 25. März), vgl. die Volkslegende in Kap. 23 des arabischen Kindheitsevangeliums, 
hier namensvertauscht „Titus zu meiner Rechten, Dumachus zu meiner Linken“.

63 Bei Ovid schreibt Phyllis kurz vor ihrem Selbstmord an einem Mandelbaum an Demophoon: 
„cui mea virginitas avibus libata sinistris/castaque fallaci zona recincta manu. | To you, to 
whom my virginity was offered amidst birds of  evil omen,/And who loosened my chaste girdle 
with deceiving hand. | Die die Jungfernschaft dir, zur unglücklichen Stunde/Hingab, und sich 
den keuschen Gürtel von trügrischen Händen/Lösen ließ. Tisiphone heulte bey der Vermäh-
lung/In dem Gemach, und ein schüchterner Vogel sang dazu Klagton.“ Ovidius Naso, Publius 
(19. v. Chr.): Heroides II, 115. „Anm.: Juno mußte sonst gegenwärtig seyn; hier wars die Furie Ti-
siphones, und ein Uhu oder Eule sang dazu Klagton“. P. Ovidii Nasos Briefe der Heldinnen metrisch 
übersetzt mit Anmerkungen von J. G. Carl Schlüter, Doc. der Weltweisheit. Leipzig 1795, S. 17. 

64 Cic. de div. 2, 74 u. 82
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für mehr als fünfhundert Jahre nachgewiesen ist und insgesamt eine vermutlich 
gut tausendjährige Geschichte aufweist. Wenn aber die Kameras von der Presse-
tribüne sie dabei fi lmen und ihre Bilder in unsere Wohnzimmer senden, tun sie 
dies mit einer signifi kanten Rechts-Links-Verwechslung. Über beides, die Tra-
dition der sinnstiftenden Raumkonfi guration von Bundesadler, Kanzlerin und 
Bundesratsvorsitzendem einerseits, die mediale Rechts-Links-Vertauschung an-
dererseits, wird selten refl ektiert.

In den politischen Bereich rückte die Höherbewertung von rechts als Sitz-
position der drei kirchlichen Kurfürsten zur rechten Hand des Kaisers. Ihm 
zunächst sitzt der Mainzer Erzbischof  (ab 870 Erzkaplan und Erzkanzler des 
Reiches, ab 965 dauerhaft bis 1806; 1867 führte dann Bismarck für sich den Titel 
eines Bundeskanzlers ein, was 2017 vermutlich nicht gebührend gefeiert werden 
wird). Der nächste in der Sitzordnung ist der Kölner Erzbischof  (seit 1031 Erz-
kanzler für Italien) und der dritte der Trierer Erzbischof  (seit 1308 Erzkanzler 
für Burgund). 

Abb. 1-2. Hans Rogel der Ältere (Augsburg; um 1520 bis um 1592): 
Der Kaiser Maximilian II. und die sieben Kurfürsten. Holzschnitt 1564.

Für den Betrachter links ist heraldisch ‚rechts‘.

Die Geistlichen vertraten die spiritualia, das Geistig-Geistliche und das Band zum 
Transzendenten. Die vier weltlichen Kurfürsten Böhmen, Pfalz, Sachsen und 
Brandenburg dagegen vertraten die temporalia, das Weltliche. Letzteres dachte sich 
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das Mittelalter und dachte sich die frühe Neuzeit als das Vergängliche – daher der 
Gegensatz von Geist und Zeit sowie die Herabsetzung der weltlichen Kurfürsten. 
(Analog besteht das britische Oberhaus des Parlaments noch heute aus den zwei 
Mitgliederklassen der Lords Spiritual und der Lords Temporal. ) 

Der Ausdruck zeitlich statt weltlich ist im 21. Jahrhundert vielleicht sogar der 
angebrachtere, wenn man das Grundprinzip einer Wahldemokratie berücksich-
tigt – die Verantwortung der Regierenden für künftige Entwicklungen in Re-
gelabständen auf  Null zu setzen (und beispielsweise von 1957 bis 2015 Fritz 
Schäffers „Juliusturm“ in ein Schuldengebirge zulasten der Nachgeborenen zu 
überführen) – sowie die Vergänglichkeitsbeschleunigungsfunktion der die Politik 
miterzeugenden Medien. 

Im heutigen Bundestag jedenfalls ist der Kaiser als Repräsentant des Staats-
ganzen zum Bundesadler geworden, der nach wie vor dem Raum seine Perspek-
tivordnung verleiht. Der Adler erhält Stimme durch den Bundestagspräsidenten, 
der von der Speaker-Funktion im Parkett hierarchisch über den Kanzler gerückt 
ist. Der Erzkanzler und seine beiden Kollegen sind zur Bundeskanzlerin und 
ihrem Kabinett geworden. Die vier weltlichen Kurfürsten sind zu Vertretern 
der sechzehn Länder der Bundesrepublik auf  der (physisch meist leeren, aber 
symbolisch um so präsenteren) Bundesratsbank geworden. Vom Augenpaar des 
Bundesadlers aus werden „heraldisch“ rechts und links bestimmt bis hin zur Sitz-
ordnung der Parteien – die CDU erscheint in den Kamerabildern links und sitzt 
doch „rechts“.

Diese damalige und ebenso die heutige Sitzordnung – insbesondere ihre bild-
liche Weiterverbreitung – sind Teil des performativen Rituals, das Herrschaft 
konstituiert und legitimiert: „Einfach gesagt: Rituale bewirken, was sie symbo-
lisch darstellen. Ihre Wirkmacht […] beruht auf  dem wiederholten, formal ‚rich-
tigen‘ Vollzug bestimmter äußerlicher Handlungen. Rituale verknüpfen, indem 
sie wiederholt in der gleichen Form aufgeführt werden, den gegenwärtigen Akt 
mit Vergangenheit und Zukunft. Auf  diese Weisen stiften Rituale Erwartungssi-
cherheit; sie sind notwendig zur Erzeugung dauerhafter institutioneller Struktu-
ren“ (Barbara Stollberg-Rilinger).65 66

Eben ein solches Ritual und eben eine solche Sitzordnung markierten am 
5. Mai 1789 die Eröffnung der Assemblée constituante, der verfassungsgebenden 
Versammlung unter Vorsitz des Königs. Aus ihr sollte die Französische Revoluti-

65 Mit signifi kanten Abbildungen Stollberg-Rilinger, Barbara (2012): Rituale des Konsenses? Ständische 
Partizipation im frühneuzeitlichen Europa. Vierte Gerald Stourzh-Vorlesung zur Geschichte der Men-
schenrechte und der Demokratie 2012. Universität Wien, Historisch-Kulturwissenschaftliche Fa-
kultät. S. 3. Vgl. dieselbe (2004): Symbolische Kommunikation in der Vormoderne. Begriffe –Forschungsper-
spektiven –Thesen. In: Zeitschrift für Historische Forschung 31. S. 489-527; und Dücker, Burckhard 
(2007): Rituale. Formen –Funktionen –Geschichte. Eine Einführung in die Ritualwissenschaft. Stuttgart.

66 Vergleiche zur Funktion des Rituals unten Kapitel 2 und 3 dieser Studie, ebenso 5.2 und 7.3.
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on erwachsen und damit der „Tocquevillesche Moment“ (Gerald Stourzh),67 der 
für die Moderne im politischen Sinn entscheidend wurde, nämlich die Verbindung 
der Rechtsgleichheit als politisches Prinzip mit dem Prinzip der Repräsentation. 
Streiten ließe sich durchaus, ob das, was Stourzh als Maskulinum bezeichnete (der 
zeitliche Moment) nicht eher das „Tocquevillesche Moment“ (im Neutrum) war, 
also eine Energieentfaltungsbewegung, von der wir nach wie vor zehren.

Die Konstituante tagte in der Salle des États (Saal der Stände) im Hôtel des Menus 
Plaisirs, Versailles. Nach Michel Winock sollte dieser Saal wenige Monate später zum 
Geburtsort des politischen Begriffs „rechts“ werden, am 11. September (!) 1789.68 

Der hintere, südlich und höher gelegene Hof  des Hôtel war 1787 für eine 
Notabeln-Versammlung provisorisch überwölbt worden. Durch den königlichen 
Architekten Pierre-Adrien Pâris wurde der Raum nun mithilfe einer dorischen 
Säulenordnung so stark vergrößert, daß er 1.200 Personen Platz bot. 

Der König thronte unter einem Baldachin auf  einer großfl ächigen Empore 
an der Stirnseite (Nord-Nordost). Vor ihm formten die drei Stände ein Karree. 
Schon dieser Punkt ist entscheidend für die frühneuzeitliche Repräsentation: die 
Rechteckform des Tagungsraumes war auf  den Dialog zwischen den als Vertre-
tern unterschiedlicher Interessen aufgefaßten Ständen hin angelegt. Es handelte 
sich um eine Binnenorientierung der Stände, nicht um eine Bühnenorientierung 
dem König zu (dessen physische oder symbolische Präsenz den Friedensraum 
non-martialischer Auseinandersetzung garantierte). Erst in New York und Bos-
ton erfolgte eine Raumgestaltung im Halbrund nach dem Theatersitzprinzip der 
attischen Volksversammlung, das anschließend auf  den europäischen Kontinent 
re-importiert wurde (mit Ausnahme des Vereinigten Königsreichs, das im Haus 
der Kommunen bis heute an der dialogischen Raumanlage zwischen Her Majesty’s 
Government and Her Majesty‘s Most Loyal Opposition festhält). 

67 Vgl. Stourzh, Gerald (2007): Part III: The Tocquevillian Moment: From Hierarchical Status to Equal 
Rights. In ders.: From Vienna to Chicago and Back. Essays on Intellectual History and Political Thought in 
Europe and America. Chicago. 

68 Winock, Michel (2012): La Droite: hier et aujourd‘hui, Paris.- Vgl. allerdings die „division“ im briti-
schen House of  Commons vom 27. Februar 1771, nachdem das Nichtparlamentsmitglied Tho-
mas Hunt abgestimmt hatte. Die „Aye Lobby“ rechts und die „No Lobby“ links wurden erst 
1834 eingeführt, als England von französischen Emigranten und damit derem Wissen regelrecht 
überfl utet worden war. Der analoge Hammelsprung im Reichstag datiert von 1874, schon da-
mals in Ablehnung einer elektrischen Zählmethode. 

 NB: Gelegentlich ist zu lesen, daß die Form der Abstimmung mit den Füßen auf  das altrö-
mischen Concilium Plebis zurück gehe. Daran ist richtig, daß vor Einführung der schriftlichen 
Stimmabgabe mit Seilen oder hölzernen Schranken ein Platz auf  dem Marsfeld für jede der 
Centurien eingerichtet wurde mit einem Steg – pons im Singular – als Ausgang. Über diesen hatte 
dann jeder einzelne der Stimmberechtigte e ponte zu schreiten, um dem rogator sein Votum mit-
zuteilen. Eine Sonderung in rechts und links gab es aber auf  dem altrömischen Marsfeld nicht. 
Ich danke Manuel Reith, Marburg, für den Hinweis auf  Cic. Att. I 14,5 in RE IV 1, 691ff.
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Entlang der westlichen Breitseite aufgereiht, also in Blickrichtung des Königs 
gesehen zu seiner Rechten, saßen die Vertreter der spiritualia, der Kardinal, die Bi-
schöfe, die Prälaten.69 Ihnen gegenüber, also in Blickrichtung des Königs gesehen 
zu seiner Linken und im Osten, den Bischöfen gegenüber, saßen die Vertreter der 
temporalia, der Adel, ebenfalls in die Mitte des Raumes blickend. Der Dritte Stand 
drängelte sich an der Fußseite (ganz ähnlich wie im Alten Reich bei den Reichs-
tagsberatungen die Kommunalvertreter etc. hinter der Stände-Schranke plaziert 
wurden und im House of  Lords die „strangers“ bis heute jenseits des „bar“). 
Hinter den Säulen hatte Publikum Zutritt.

Auf  der Abbildung 1-3. besonders hervorzuheben ist die große Anzahl von 
Frauen auf  der königlichen Empore der Staatsleitung, oberhalb des rein männ-
lich beschickten Karrees. Man zählt rund zwei Dutzend Frauen einschließlich 
der Königin, die im Ancien Regime von der Politik – noch – nicht ausgeschlossen 
waren. Wie es dann seit Einführung der Demokratie für rund zweihundert Jahre 
der Fall werden sollte.

Abb. 1-3. Salle des États im Hôtel des Menus Plaisirs, Versailles, Geburtsort des politischen 
Begriffs „rechts“ als Tagungsort der Konstituante (Assemblée constituante) 

am 11. September 1789. Hier die Eröffnung der Generalstände am 5. Mai 1789.

69 Als die Spiritualia durch die Französische Revolution weggefallen waren und sich 1814 nach 
dem Sturz Napoleon Bonapartes die Deputiertenkammer neu formierte, rückte der Dritte 
Stand auf  den Platz des Zweiten nach. Die entsprechende Mitteilung des Historischen Dienstes 
des Bundestags wäre um die Vorgeschichte von 1789 und den Aufrückvorgang zu ergänzen. 
(www.bundestag.de/blob/294074/2a87abec3ea7eb893143eb8f8aaf9f8d/kapitel_07_02_sitz 
ordnung_im_plenum-pdf-data.pdf  [03.03.2016]).
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Vor der königlichen Empore, auf  gleicher Höhe wie Klerus und Adel und genau 
zwischen ihnen, stand der Tisch des Präsidenten, um den es am 11. September 
1789 gehen sollte. Die Versammlung war an diesem Tag gespalten, ob der König 
sein Veto behalten oder ob ihm dieses genommen werden sollte. Am Ende ent-
schied eine Abstimmung mit den Füßen (im heutigen Bundestag Hammelsprung 
genannt). Die Befürworter eines königlichen Vetos gingen zur Rechten des Präsi-
dententisches, die Gegner zu dessen Linken.

Was aber bedeutete „rechts“ an diesem Tag (der die politische Terminologie des 
modernen Europas prägen sollte)? Weiter hilft hier einerseits ein Ortstermin im 
heutigen Centre de Musique Baroque de Versailles in der 22 Avenue de Paris,70 an-
dererseits die Kenntnis der Theaterterminologie. In dieser nämlich war die Seite des 
Königs, die „côté du roi“, seit 1770 fest konnotiert, seit nämlich die Comédie-Fran-
çaise in der nach Norden orientierten Salle des Machines im Palais des Tuileries spielte. 
Der König saß in der westlichen Proszeniumsloge auf  der Seite des königlichen 
Tuilerien-Gartens (im Bühnenenglisch „right side“, im Bühnendeutschen „links“). 
Ihm gegenüber in der östlichen Proszeniumsloge saß die Königin auf  der Seite des 
Innenhofs (Cour du Carrousel), diese Bühnenseite hieß dementsprechend „côté de 
la reine“. (Mit der Revolution gingen König und Königin verloren, aus den Seitenbe-
zeichungen wurden bis heute „côté jardin“, Gartenseite, und „côté cour“, Hofseite).

Abb. 1-4. Sitzordnung in der Salle des États im hinteren Hof  des Hôtel des Menus Plaisirs, 
heute Sitz des Centre de Musique Baroque de Versailles, 22 Avenue de Paris. 

Graphik: IKS, Luftbild: Google.

70 Wir danken Jean-Louis Schlegel, Versailles, für die Rekognoszion des Ortes.
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Auch wenn der Befund nur indirekt erschlossen werden kann, so war es doch 
alles andere als ein historischer Zufall, daß sich am 11. September 1789 die Be-
fürworter auf  der „côté du roi“, heraldisch zur Rechten des Präsidenten, ver-
sammelten, und die Gegner zu seiner Linken. Im letzten Jahr der vormodernen 
Ständerepräsentation ließ sich noch nicht mit Ernst Jandls lichtung (1966) sagen: 
„manche meinen/lechts und rinks/kann man nicht velwechsern/werch ein ill-
tum“. „Rechts“ war rechts aus Sicht des Königs (der physisch an diesem Tag 
absent, aber notwendig anwesend gedacht war) als Vertreter des sich erst im 
Ritual konstituierenden Staates.

Nach Michel Winock war der 11. September 1789 wie ausgeführt die Ge-
burtsstunde des politischen Begriffs „rechts“. Als bipolarer durchzieht er seither 
die politische Geschichte Europas, wobei sich „rechts“ nicht absolut, sondern 
lediglich als Gegenbegriff  zu „links“ defi niert. Dabei stellt die „Rechte“ keines-
wegs einen monolithischen Einheitsblock dar; man denke nur für Frankreich an 
die Thron-und-Altar-Legitimisten unter Karl X. 1824, an die industrialisierungs-
freudigen Orléanisten unter Louis-Philipp 1830, an die autoritätsverhafteten Bo-
napartisten unter Napoleon III. 1851.

Gleichwohl kann man mit Winock (zumindest in einer binären und damit 
allenfalls rudimentären Rechts-Links-Sicht auf  Parteiungen) doch festhalten, daß 
die „Rechte“ dem Ordnungsgedanken verpfl ichtet sei, eher konservativ, auf  Tra-
dition und die Vergangenheit bedacht, zurückhaltend gegenüber Veränderungen, 
gleichzeitig aber auch der Idee der Freiheit verpfl ichtet. Die Linke dagegen sei 
Bewegung, progressistisch, begünstige Staatsinterventionen und unterstütze eben 
jenes Prinzip der Gleichheit, das am 11. September 1789 verhandelt wurde.71

1.3.3 Die Beziehung zwischen Mensch und Raum 
in grüner Politik und in der Literatur

Man kann und sollte diese Aufzählung ergänzen um die Beobachtung, daß „die 
Linke“ eher von den Beziehungen zwischen Personen her denkt; „die Rechte“, 
dies ergänzend, von einer anderen Beziehung. Nämlich der zwischen dem Men-
schen und seinem territoire, wie die Franzosen den Leben kon stituierenden Raum 
bezeichnen, abgeleitet von terra, der Erde. Zur Ordnung, aus der das Sinngefüge 
sich ergibt, gehört auch die Beziehung des Menschen zum Raum, in dem er lebt, 
auf  den er sich bezieht und der einen von ihm zu respektierenden und von ihm 
zunächst einmal unabhängigen Wert darstellt.

Die interessante unter den parteipolitischen Veränderungen im März 2016 
war die Ablösung der baden-württembergischen CDU-Mehrheit unter den Wäh-

71 „La droite est sensible à l’ordre, elle est plus conservatrice, attentive à la tradition, au passé et 
rétive aux changements brusques. Elle est également attachée à l’idée de liberté. La gauche est 
mouvement ou progressiste, favorable à l’intervention de l’État et au principe d’égalité.“ l.c.
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lern durch die Grünen.72 Die Ablösung hängt (abgesehen von der Verläßlichkeit, 
die die Südwest-Grünen ausweislich einer weitgehenden Umsetzung ihrer Wahl-
versprechen von 2011 bewiesen haben) zum einen wesentlich mit der Unfähig-
keit der dortigen CDU zusammen, das Verhältnis zwischen territoire und Mensch 
als ordnungsstiftender Kraft wie in den Jahrzehnten zuvor zu bedienen. („Alles 
Ständische und Stehende verdampft“, heißt es lapidar im Menetekelabsatz des 
Manifests der Kommunistischen Partei ).73

Zum anderen mit der überragenden Fähigkeit der dortigen Grünen, gerade in 
den urbanen Zentren das gedachte Dorf zu vermitteln. Angesichts der verbreiteten 
Angst vor Überforderung in einer unübersichtlich gewordenen und informati-
onell hochkomplex gewordenen Welt kommt diesem gedachten Dorf eine zentrale 
Rolle in der Vorstellungswelt vieler Bürger zu. Die städtischen Direktmandate 
sind fl ächendeckend an die Grünen gegangen, die Diskursmajorität innerhalb der 
CDU-Fraktion liegt bei den extraurbanen Mandatsträgern. Dementsprechend 
schwer wird es der CDU voraussichtlich fallen, die Meinungsführerschaft im 
Ländle zurückzuerlangen. 

Den Grünen gelang im Wahlprogramm Grün aus Verantwortung für Baden-Würt-
temberg das Kunststück der semantischen Neuaufl adung eines hochbelasteten 
Begriffes: der des Bodens, dem deutschen Äquivalent zu territoire. Ganz hinten 
(S. 153 von 249, lange nach I. Wirtschaft, II. Finanzen oder V. Sozialpolitik)74 fi n-
det sich der Programmbereich IX. Für einen maßvollen Umgang mit unseren natürlichen 
Ressourcen, zu denen es heißt: 

Die Attraktivität und Lebensqualität unserer Heimat hängt unmittelbar von einer gesunden, 
lebenswerten Umwelt ab. Fruchtbarer Boden, sauberes Wasser und reine Luft sind die grund-
legenden Voraussetzungen für gesunde Lebensbedingungen und darum so schützenswert. […] 
Gesunde Böden sind eine wesentliche, leider viel zu wenig beachtete Lebensgrundlage. Unser 
Boden ist der Nährboden der natürlichen Vegetation und Voraussetzung für den Anbau von 
Kulturpfl anzen. Der Boden hat Funktionen als Lebensraum für die Bodenorganismen, Filter 
und Puffer, reguliert den Wasserkreislauf, ist eine bedeutsame Senke für Kohlenstoff  und spielt 
damit eine zentrale Rolle für den Klimaschutz. 

Die im Laufe der 20er-Jahre herausgebildete agrarpolitische Blut-und-Boden-Ideo-
logie75 hat für lange Jahrzehnte einen unbelasteten Umgang mit dem Phänomen 

72 Auch dort offi ziell BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Baden-Württemberg, im Landtag nur Frak-
tion GRÜNE.

73 NN [Karl Marx, Friedrich Engels]: Manifest der Kommunistischen Partei. Communistischer Arbeiter-
bildungsverein, London.im Februar [recte März nach Kuczynski 1995, S. 58] 1848, S. 5.

74 Aber deutlich vor der abschließenden Ziffer XIV., letzter Unterpunkt d) Kultur- und Medienpoli-
tik, S. 238 – 243.

75 Vgl. die 1926 gegründete Jugendbewegung Artam  mit ihrer „Erneuerung aus den Urkräften 
des Volkstums, aus Blut, Boden, Sonne und Wahrheit“, dann ab 1928 die kleine Monatsschrift für 
wurzelstarkes Bauerntum, für deutsche Wesensart und nationale Freiheit und vor allem die aufl agenstarke 
Verherrlichung des Bauerntums von Darré, Richard Walther (1930): Neuadel aus Blut und Boden. 
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Boden verunmöglicht (außer als Terminus technicus für die Landwirtschaft, über 
den das Parteiprogramm emotional weit hinausgeht). 

Um drei Beispiele zum territoire-Verständnis aus der französischsprachigen Li-
teratur aufzugreifen: Mangels eines vergleichbaren Anspruchs in der deutschen 
Literatur bzw. einer unbelasteten Interpretation in der deutschen Literaturkritik 
werden Charles-Ferdinand Ramuz (Lausanne 1878 – 1947),76 Jean Giono (Ma-
nosque 1895 – 1970) oder dessen Schüler Jean Carrière (Nîmes 1928 – 2005) häu-
fi g als Vertreter von „Naturpoesie“ und „Regionalismus“ etikettiert. Jenseits aller 
Heimattümelei, aber in bewußter Absetzung vom Phänomen Stadt geht Ramuz 
den Beziehungen zwischen Raum und Mensch nach, etwas in La Grande Peur dans 
la montagne | Das große Grauen in den Bergen (1925, dt. 1927). Zu einem der Klassiker 
der condition humaine im französischen Sprachraum wurde der naturverbundene 
Pazifi st Giono, von seinem Freund André Gide als „Vérgil der Provence“ apost-
rophiert. Mit seinem Roman L‘épervier de Maheux | Der Sperber von Maheux (1927) 
in zwei Millionen Exemplaren und Übersetzungen in 14 Sprachen war Carrière 
einer der erfolgreichsten Goncourt-Preisträger überhaupt. 

Um ein Beispiel zum territoire-Verständnis aus der österreichischen Literatur 
aufzugreifen: Der Debütroman Schlafes Bruder von Robert Schneider (geboren 
1961 Vorarlberg) wurde von 24 Verlagen abgelehnt, bis ihn der Reclam-Verlag 
Leipzig 1992 veröffentlichte. In der Zwischenzeit wurde er in 36 Sprachen über-
setzt, 1995 unter der Regie von Joseph Vilsmaier verfi lmt (1996 für den Golden 

Lehmanns, München, dem späteren Leiter des Reichsamts für Agrarpolitik, Reichsbauernfüh-
rer, Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft und Leiter des Rasse- und Siedlungs-
hauptamtes der SS.– Bei Carl Schmitt erscheint ‚Blut und Boden‘ 1933ff. nur kursorisch; vgl. 
ders. (1933): Völkerrechtliche Großraumordnung und Interventionsverbot für raumfremde Mächte, Vortrag 
1. April 1939, in: ders.: Staat, Großraum, Nomos. Arbeiten aus den Jahren 1916 – 1969, herausgegeben 
von Günter Maschke, Berlin 1995, S. 306.– Die aus einer Dissertation entwickelte These einer 
ideologischen Verbindung von Grünen und NS von Bramwell, Anna (1985): Blood and Soil. 
Walther Darre and Hitler’s Green Party, Oxford, wurden und werden überwiegend als konstru-
iert rezipiert. Vgl. zu einer historischen Entwicklungslinie zwischen NS und Umweltschutz den 
Anthroposophie-Kritiker Staudenmaier, Peter (1995): Fascist Ecology: the ‚Green Wing‘ of  the Nazi 
Party and its Historical Antecedents in: Diehl, Janet; Staudenmaier, Peter: Ecofascism: Lessons from the 
German Experience (1995) sowie ablehnend Rohkrämer, Thomas (2007): Bewahrung, Neugestaltung, 
Restauration? Konservative Raum- und Heimatvorstellungen in Deutschland 1900 – 1933. In: Hardtwig, 
Wolfgang (Hrsg.): Ordnungen in der Krise. Zur politischen Kulturgeschichte Deutschlands 1900 – 1933. 
München, S. 66. – Die Thesen haben allerdings ein reiches Nachleben in den Vereinigten Staa-
ten: „Bramwell‘s subsequent study, Ecology in the 20th Century. A History, was published by Yale 
University Press, and is widely used in college classes“ (J. Sakai (2013): The Green Nazi: An 
Investigation Into Fascist Ecology, Rezension in https://revolutionaryecology.com/2013/12/05/j-
sakai-the-green-nazi-an-investigation-into-fascist-ideology [03.04.2016]).

76 Geboren 1878 Lausanne, gestorben 1947 in Pully, 1904 – 194 in Paris. Der Fachwelt ist er als 
Librettist für die Histoire du Soldat | Geschichte vom Soldaten (1918; Musik von Igor Strawinsky) 
bekannt; vgl. Vogt, Matthias Theodor (1989): Die Genese der Histoire du Soldat von Charles-Ferdinand 
Ramuz, Igor Strawinsky und René Auberjonois. Bamberg 1989.
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Globe nominiert) und diente als Vorlage für ein Ballett, eine Oper und mehrere 
Schauspielfassungen. 1998 erschien Schneiders zweiter Roman, Die Luftgängerin. 
„Der Roman beschreibt Aufstieg und Niedergang der fi ktiven Stadt Jakobsroth 
im vorarlbergischen Rheintal. Das Buch wurde einhellig und in beispielloser Wei-
se von der deutschen Literaturkritik verrissen.“77 Daß dies seinem Erfolg nur 
wenig Abbruch tat, weist auf  eine erhebliche Divergenz zwischen medialer Re-
präsentation und Leserresonanz hin. 

Eine ähnliche Divergenz wurde im Jahr 2016 offenkundig zwischen dem 
Wählerresonanz auf  den Problemkatalog unserer Republik einerseits, der Par-
teienlandschaft andererseits. Die mediale Repräsentation des Landes durch 
ortlose Eliten korreliert nicht mit den Vorstellungswelten vieler Bürger.

In der Türkei, die seit der Republikgründung 1923 von den sogenannten „Be-
yaz Türkler | Weißen Türken“78 dominiert worden war, den west-orientierten sä-
kularen urbanen Eliten an Bosporus und Ägais, hatte 2002 ein ähnlicher Befund 
zum Aufstieg der sogenannten „Siyah Türkle | Schwarzen Türken“ geführt, den 
als rückständig verunglimpften islamisch geprägten Türken ländlich anatolischer 
Herkunft. Recep Tayyip Erdoğan, der sich selbst als Schwarzer Türke bezeichnet, 
war – durchaus vergleichbar mit den polnischen Kaczyński -Brüdern – mit dem 
Partizipations- und Aufstiegsversprechen für diese Mehrheitsgruppe angetreten. 
Im Inneren war ein bemerkenswertes Wirtschaftswachstum lange die Folge, im 
Äußeren allerdings auch eine folgenreiche Unterstützung der oben erwähnten 
Muslimbruderschaften in Ägypten und Palästina. 

Ob Marine Le Pen und ihre Nichte Marion Maréchal-Le Pen (FR), Chris-
toph Wolfram Blocher (CH), Kristian Thulesen Dahl (DK), Jarosław Aleksander 
Kaczyński (PL), Vaclav Klaus (CZ), Viktor Mihály Orbán (HU), Timo Soini (SF), 
Heinz-Christian Strache (AT), Geert Wilders (NK) etc. Sie alle eint die Aufl eh-
nung gegen die „Ortlosigkeit“ (Peter Gauweiler) urbaner Eliten. Das territoire ist 
bei genauerem Hinsehen in der Tat etwas Fundamentales für die Demokratie. 
Die Dresdner Adenauer-Stiftung unter Joachim Klose hat dem „Ortsbezug als 
anthropologische[m] Bedürfnis“ den Band Heimat heute gewidmet.79 Baden-Würt-
tembergs Grüne haben es 2016 verstanden, gerade in den urbanen Zentren das 
gedachte Dorf zu vermitteln. Eine parteiübergreifende Handlungsempfehlung für 
die Landespolitik wird unten in Kapitel 7.1 skizziert.

Und so absurd es zunächst klingt: ausweislich einer im August 2016 von Ro-
nald Freytag vorgelegten Studie der Hochschule für Medien, Kommunikation 
und Wirtschaft „befürworten überraschend viele [nämlich 46 % der 445 befrag-
77 So die hübsche Formulierung in de.wikipedia.org/wiki/Robert_Schneider_%28Schriftsteller%29 

[03.04.2016].
78 Der Begriff  wurde 1992 geprägt: Güldemir, Ufuk: Teksas Malatya. Istanbul 1992.
79 Klose, Joachim; Lindner, Ralf; Seifert, Manfred: Heimat heute. Refl exionen und Perspektiven. Dresden 

2012.
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ten] Flüchtlinge Aussagen, die in Deutschland als Zeichen rechtspopulistischer 
oder rechtsradikaler Einstellungen gelten“80 bzw. „von Nichtwählern“.81 Ausge-
rechnet diejenigen, gegen die die AfD antritt, sind ihre potentielle Wähler. Da 
Migranten konservativer sind als der Schnitt sowohl ihrer Herkunfts- wie ihrer 
Aufnahmegesellschaft, gilt auch umgekehrt, daß Linke, die Migranten verteidi-
gen, das Milieu ihrer innenpolitischen Gegner verteidigen. Ausgerechnet diejeni-
gen also, für die die Fortschrittlichen sich einsetzen.

Auch dies zeigt den doppelten kulturpolitischen Handlungsbedarf  für die Par-
teien des gemäßigten Spektrums: die Vermittlung eines Sowohl-als-auch – der Am-
biguitätskompetenz – sei es unter den Ansässigen, sei es unter den Ankommenden. 

1.3.4 Folgerungen für die Kulturpolitik

Wir hatten eingangs festgestellt, daß man, wenn man nach einem englischen 
Äquivalent für den Begriff  Kulturpolitik sucht, schnell auf  den Begriff  „Cultural 
policy“ stoße. Dieser meint allerdings etwas grundsätzlich anderes, nämlich die 
kulturelle Fundierung von Politik. 

In der ursprünglichen Konnotation des ‚Hammelsprungs‘ zu Versailles 1789 
meinte „links“ ein horizontales Primat für Gleichheit mit dem Risiko eines Kon-
tingenztaumels, „rechts“ ein vertikales Primat für eine tradierte Ordnung, die 
den Raum des Menschen als (nur temporär beliehenen) Zwischenraum zwischen 
Gott und Boden bestimmt. Um aber die dreidimensionale Sphäre hinreichend 
abzubilden, ist, kulturell gesprochen, beides nur als Miteinander zu haben, das 
Horizontale gemeinsam mit dem Vertikalen.

Wenn im letzten Abschnitt auf  den verlorengegangen (und erst von den ba-
den-württembergischen Grünen so erfolgreich wieder in den politischen Raum 
transportierten) Bezug zum Boden als eines der Merkmale „rechten“ Politikver-
ständnisses verwiesen wurde, so gilt das erst recht für die Kluft zwischen „Stadt-
kultur“ und „Landkultur“. Der Erfolg sowohl des Alten wie des Neuen Testa-
mentes hatte seinerzeit und wohl auch in der europäischen Geschichte wesentlich 
auf  dem Primat für die „Landkultur“ (mit einer nur symbolischen Überhöhung 
von Jerusalem und dem Absehen von einer Vergötterung von Stadt)82 beruht. 
Wie im folgenden zu zeigen sein wird, läßt sich derzeit ein eher eingeschränktes 
Verständnis von „Stadtkultur“ konstatieren. 

Als vorläufi ge Folgerung für die Kulturpolitik – konkret: für die kulturelle 
Fundierung von Politik nicht nur in Parteiprogrammen, sondern in konkreten 

80 Freytag: Ronald: Flüchtlinge 2016. Studie der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft zu 
Demokratieverständnis und Integrationsbereitschaft von Flüchtlingen 2016. Berlin 2016, S. 9.

81 ibid., S. 26.
82 Oorschot, Jürgen van: Die Stadt – Lebensraum und Symbol. Israels Stadtkultur als Spiegel seiner Geschich-

te und Theologie, in: Gott und Mensch im Dialog. FS Otto Kaiser zum 80. Geburtstag, M. Witte 
(Hg.), BZAW 345/I, Berlin und New York 2004, 155 – 179.



Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheber-
rechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, 

Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.

© BWV • BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG GmbH

Berlin 2016

96 1 Kulturpolitik: das dritte Politikfeld gelingender Integration

EJM 1-2  2016

Institutionen und Vorhaben – läßt sich ein notwendiges Miteinander sowohl der 
Prinzipien „Gleichheit“ und „Ordnung“ wie dem von „Stadtkultur“ und „Land-
kultur“ festhalten.

1.4 „cujus centrum ubique“ – resiliente Raumpolitik 

Antizyklisches Handeln gehört zu den vornehmen Aufgaben der Politik. Die Er-
fahrungen der letzten Monate haben gezeigt, daß gerade Migranten keineswegs 
geprägt sind von der Vorstellung eines „unendlichen Raum, dessen Mittelpunkt 
überall und dessen Peripherie nirgends ist“ (siehe unten). Vielmehr streben sie 
legal und illegal in die ko-nationalen, ko-ethnischen oder ko-konfesssionellen 
Netzwerke der Metropolen. Damit verstärken sie auf  der einen Seite die Woh-
nungs- und anderen Probleme der Ballungsräume, auf  der anderen Seite den 
Mangel an Humankapital im Landkreisraum. 

Die Chance für eine glückende Enkulturation, die Dorfgemeinschaften und 
kleinere Städte wie Crawinkel (Thüringen) oder Wiederau (Sachsen) und unzäh-
lige andere in Deutschland, Österreich oder Schweden bieten, bilden sich in den 
Köpfen der Migranten und in ihren Raumvorstellungen bislang kaum ab. Landrat 
Lange schätzt die Verbleibquote für den Raum Görlitz auf  vielleicht drei Pro-
zent.83 Die Erarbeitung einer resilienten Raumpolitik ist ein drängendes Deside-
rat auch der Integrationspolitik. Auch hier gilt es zunächst nach den Vorstellun-
gen von Raum zu fragen, wie es dem derzeitigen Verwaltungs- und politischen 
Handeln zugrunde liegt, also mit einer kulturellen Fragestellung zu beginnen.

1.4.1 „cujus centrum ubique circumferentia nusquam“
im Spiegel der deutschen Raumordungspolitik 

Zur Frage, was Raum eigentlich ist, läßt sich eine überraschende Antwort in ei-
nem der am meisten diskutierten Bücher des Mittelalters fi nden, dem anonym 
kompilierten und seit dem 13. Jahrhundert nachgewiesenen Liber viginti quattuor 
philosophorum. 24 Philosophen sollen jeweils in einem Satz sagen, was Gott sei. 
Der zweite Philosoph sagt: „Deus est sphaera (infi nita) cujus centrum ubique cir-
cumferentia nusquam | Gott ist die unendliche Sphäre, deren Mittelpunkt überall 
und deren Peripherie nirgends ist“.84

83 Siehe Interview Bernd Lange in Anhang 1.
84 Deus est sphaera (infi nita) cujus centrum ubique circumferentia nusquam. Haec defi nitio data 

est per modum imaginandi ut continuum ipsam primam causam in vita sua. Terminus quidem 
suae extensionis est supra ubi et extra terminans. Propter hoc ubique est centrum eius, nullam 
habens in anima dimensionem. Cum quaerit circumferentiam suae sphaericitatis, elevatam in 
infi nitum dicet, quia quicquid est sine dimensione sicut creationis fuit initium est. – Gott ist die 
unendliche Sphäre, deren Mittelpunkt überall und deren Umfang nirgends ist. Diese Defi nition 
wird gemäß der Weise gegeben, wie man sich vorstellt, daß die erste Ursache selbst in ihrem Le-
ben das Fortlaufende ist. Die Begrenzung ihrer Ausdehnung ist noch über dem, wo sie [d. h. die 
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Wie leicht hatten es doch die Theologen des Mittelalters, ist man versucht 
zu seufzen mit Blick auf  die deutsche Raumordnungspolitik und ihr Bemühen, 
den Raum der Deutschen mit Zentralitätskategorien zu vermessen und zwischen 
Oberzentren, Mittelzentren, Unterzentren eine Zuordnung mit Gütern des 
täglichen, des gehobenen und des spezialisierten Bedarfs vorzunehmen. Karl-
Hermann Hübler, einer der Nestoren der deutschen Raumforschung, resümiert 
2004 im Rahmen einer Arbeitsgruppe Ethik in der Raumplanung der Deutschen 
Akademie für Raum- und Landesplanung Hannover: „Das System der Raumpla-
nung […] basiert im Wesentlichen auf  Werten und Normen, die in Deutschland 
nach 1918 Eingang in die Diskussionen fanden und die im Laufe der Jahre nicht 
mehr auf  ihre Ursprungsideen und Begründungszusammenhänge hinterfragt 
wurden.“ 85

Zur zugrundeliegenden Raumvorstellung verweist Hübler – unter Rückgriff  
auf  eine Kategorisierung von Blotevogel86 – auf  Gottfried Wilhelm Leibniz 
(1646 – 1716). Dieser billige dem Raum keine eigene Existenz zu – im Unterschied 
zu Newton, dessen absoluter Raum und absolute Zeit Ausdruck der Allgegen-
wart Gottes waren. „Raum sei lediglich ein System von Lagerelationen 
materieller Objekte“. Die moderne Geographie beschreibe einen „rationalen 
Raum“ oder auch relationalen Raum, hier eingeschlossen die ökonomischen 
Standorttheorien von Johann Heinrich von Thünen (1783 – 1850), Alfred Weber 
(1886 – 1958), August Lösch (1906 – 1945) ebenso wie die Zentrale-Orte-Theorie 
von Walter Christaller (1893 – 1969). 

Zentrales Erkenntnisinteresse dieser so genannten rationalen Raumsicht sind Standorte, Lage-
beziehungen, Distanzen und vor allem Kosten. Bei dieser im letzten Jahrhundert vor allen aus 
einer ökonomischen Sicht geprägten Raumbeschreibung und den daraus entwickelten Theorien 
bleiben außerökonomische Aspekte – also auch die Frage nach den ethischen Grundhaltungen 
der Nutzung von Raum – außer Betracht. Ebenso wurden in der Mehrzahl der Modelle Verein-
fachungen (z. B. vom ebenen, homogenen Raum) vorgenommen, die den Realitätsgehalt dieser 
Theorien als gering erscheinen lassen, obgleich noch heute einzelne Politikbereiche (z. B. die re-

erste Ursache] auch das Außen begrenzt. Deswegen ist ihr Mittelpunkt, ohne Ausmaße in der 
Seele zu haben. Wenn sie [d. h. die erste Ursache] nach dem Rand ihrer Sphärenartigkeit sucht, 
wird sie sagen, daß dieser ein ins Unendliche erhobener ist, weil was immer ohne Ausmaß ist, 
so ist, wie der Anfang der Schöpfung war.“ Il Libro dei ventiquattro fi losofi , a cura di P. Lucentini, 
ed. con testo latino a fronte (che riproduce l’edizione critica di F. Hudry, Liber XXIV philoso-
phorum, Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis, 143 A – Hermes Latinus vol. III.1 –, 
Brepols, Turnhout 1997), p. 56. – Kurt Flasch: Meister Eckhart: Philosoph des Christentums. Mün-
chen 2009, S. 82 sq.

85 Hübler, Karl-Hermann (2004): Ethik und Raumplanung in Deutschland. In: Lendi, Martin/ Hübler, 
Karl-Hermann (Hg.): Ethik in der Raumplanung. Zugänge und Refl exionen (Forschungs- und Sit-
zungsberichte der Akademie für Raumforschung und Landesplanung 221), Hannover: Akade-
mie für Raumforschung und Landesplanung, S. 68 – 103, hier S. 70.

86 Blotevogel, Hans Heinrich (1993): Raumkonzepte in der Geographie und Raumplanung. Duisburg: 
Geogr. Inst. d. Univ. 49 S. = Geogr. Inst., Diskussionspapier 2/1993.
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gionale Wirtschaftspolitik in der EU und in Deutschland) mit Erklärungen dieser Theorien auf  
die Raumentwicklung Einfl uß zu nehmen versuchen. Schmals (1999)87 erklärt die sogenannte 
‚Raumblindheit‘ deutscher Raumplanung damit, daß sich viele Raumplaner/innen in starkem 
Maße mit den o. g. ökonomisch determinierten Theorien identifi zieren und sich deswegen mit 
einer ‚banalen Raumauffassung’ zufrieden geben.“88

Daß der deutschen Raumplanung im strengen Sinn gar kein Raumgedanke zu-
grunde liegt, sondern eine abstrakte, hierarchisierende und wesentlich ökono-
mistische Skalenlogik, hängt wesentlich mit Walter Christaller (1893 – 1969) 
zusammen, einem der Gründungsväter der quantitativen Geographie. 1944 ver-
öffentlichte er den „Reichssiedlungsplan“ und war im Dritten Reich mit dem 
„Generalplan Ost“ befaßt, der nach dem Angriffskrieg auf  Polen zur Schaffung 
von „Raum“ für das deutsche Volk diente. Auch die niederländischen Planungen 
des Ijsselmeerpolders seit den 1940er-Jahren durch den Rijksdienst folgten streng 
dem Modell der „zentralen Orte“, das Christaller 1932/33 in einer Dissertation 
vorgelegt hatte und später als „Umsetzung des Führerprinzips in die Raumord-
nung“ bezeichnete.89 Es ist bis heute die Grundlage bundesdeutscher Raumord-
nung und Landesplanung. 

Zur bundesdeutschen Ministerkonferenz für Raumordnung führt Hübler 2004 
aus: „Entweder die MKRO sollte aufgelöst werden oder sie müßte sich tatsäch-
lich mit den Fragen befassen, die ihr nach dem Raumordnungsgesetz aufgetragen 
sind. Dazu gehören auch Fragen zu Leitbildern der räumlichen Entwicklung, also 
der Aktualisierung der ethischen Bestimmungsgründe einer zukunftszugewand-
ten Raumplanung. [Statt eines Wettbewerbs zwischen den Ländern über Leitbil-
der, Zukunftsvisionen oder bessere Instrumente wird versucht] mechanistische 
‚Zentrale-Orte‘-Konzepte zu implementieren.“90

Aus der selbstkritischen Erkenntnis heraus, daß sich ihre Terminologie einer-
seits nationalsozialistischem Gedankengut, andererseits dem Fortschrittsbegriff  
der 60er Jahre verdanke – und ein gutes Jahrzehnt nach den Anregungen des 
Arbeitskreises Lendi-Hübler Schmals – konstituiert die deutsche Raumordnung 
derzeit einen Ethikbeirat für die Akademie für Raum- und Landesplanung Hanno-
ver. Zentrale Aufgabe könnte es sein, einen Raumbegriff  zu konstituieren, der 
den Ansprüchen des zweiten Philosophen genügt („Ein nicht a priori bewerteter 
Raum, dessen Mittelpunkt überall und deren Peripherie nirgends ist“). Dies wäre 
gerade für die Integrationspolitik von hohem Interesse. Ebenso wie für die öko-
logische Raumplanung.

87 Schmals, Klaus M. (1999): Was ist Raumplanung?
88 Hübler (2004), S. 72.
89 Christaller, Walter (1940): Grundgedanken zum Siedlungs- und Verwaltungsaufbau im Osten, in: Neues 

Bauerntum 32, S. 305 – 312, hier S. 306. 
90 Hübler (20049), S. 95.
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1.4.2 Urbanität ist nicht Metropolität

Welcher junge Mensch nun – ob er nun aus Deutschland stamme oder aus den Bür-
gerkriegsgebieten des Nahen und Mittleren Ostens – möchte sich in einem Leib-
nizschen „System von Lagerelationen materieller Objekte“ verorten, zumal wenn 
der Hauptbegriff  „Ländlicher Raum“ ungeprüft aus der Bauernideologie des Drit-
ten Reiches in die aktuellen Landesentwicklungspläne übernommen wurde? Damit 
negieren diese alle Urbanitätspotentiale diesseits der Oberzentren systemisch. 

Der Satz von der „unendlichen Sphäre, deren Mittelpunkt überall und deren 
Peripherie nirgends ist“ konvergiert deutlich besser mit Artikel 1 des Grund-
gesetzes der Bundesrepublik Deutschland: „Die Würde des Menschen ist un-
antastbar“ und den Folgeartikeln, niemand darf  wegen was auch immer schlechter 
behandelt werden. Wenn aber die – durch den aus Sachsens Provinz stammenden 
und oben bereits erwähnten Samuel Pufendorf  (1632 – 1694) in die internationale 
Debatte hineingetragene – Menschenwürde (dignatio) unantastbar ist, wie erklärt 
es sich dann, daß die Kommunen umso weniger Geld pro Einwohner erhalten, 
je kleiner sie sind? Pufendorf  und nach ihm sämtliche neuzeitlichen Verfassun-
gen ab der amerikanischen betonen demgegenüber die natürliche Gleichheit der 
Menschen. In Sachsen beträgt die Einwohnerwichtung 1,0 pro Einwohner im 
sogenannten ländlichen Raum zu 1,52 pro Einwohner im Oberzentrum.
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Abb. 1-5. Einwohnerwichtung 1,52. Finanzkraft = Summe Finanzausgleich (FAG) + 
Eigensteuereinnahmen; Kreisfreier Raum 1.296 EUR pro Kopf; Kreisangehöriger Raum 849 EUR 

pro Kopf. Quelle: Staatshaushalt Sachsen 2011. Eigene Berechnungen IKS 2012.

Der Satz des zweiten Philosophen von der unendlichen Sphäre ohne Zentrum 
und damit ohne Peripherie korrespondiert ausgezeichnet mit der – in einem 
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langen anti-zentralistischen Entwicklungspfad gewachsenen und für das gegen-
läufi ge französische Staatsverständnis in der Tradition eines Colbert und eines 
Richelieu nur bedingt nachvollziehbaren – Wohnverteilung der Deutschen und 
vor allem mit der Wirtschaftsverteilung ihres Mittelstandes. Deutschland hat die 
Lehman-Krise 2008 auch deshalb so eindrucksvoll gemeistert, weil es aus vielen 
Stellen des Landes seine Kraft schöpft.

Diese dezentrale Wohn- und im übrigen auch Arbeitsplatzverteilung spiegelt 
sich jedoch auch nicht entfernt in der medial induzierten Vorstellung von Deutsch-
land wieder. Man kann ganz ohne Aufwand eine Umfrage im eigenen Bekannten-
kreis durchführen und wird in der Regel Staunen ernten, wenn man fragt, wie die 
Verteilung eingeschätzt werde, und wenn man dann die Statistik offenlegt. Wieviele 
Anteile der deutschen Bevölkerung wohnen in Kleinstädten und Landgemeinden 
kleiner 20.000 Einwohnern? Wieviele Prozent in den Mittelstädten mit 20.000 bis 
100.000 Einwohnern? Wieviele Menschen in den Großstädten mit 100.000 bis 
500.000 Einwohnern? Und wieviele in den Metropolstädten größer 500.000 Ein-
wohnern? In aller Regel wird die Antwort zumal bei Jüngeren lauten: in „Städten“ 
(und damit sind Gemeinden ab 250.000 Einwohnern gemeint) mehr als die Hälfte. 

Tatsächlich wohnen in den Metropolen lediglich 15 %, in den weiteren Groß-
städten 16%, also weniger als ein Drittel in Gemeinden größer 100.000 Einwoh-
nern. Etwa ebenso viele Menschen wohnen in den Mittelstädten (27 %) wie in Me-
tropol- und Großstädten zusammen. Das Gros der Bevölkerung (42 %) wohnt in 
Kleinstädten und Landgemeinden kleiner 20.000 Einwohnern. Also genau dort, 
wo sich Jugendliche und Migranten in der Regel eine Existenz nicht vorstellen 
können.

Abb. 1-6. Bevölkerungsverteilung Bundesrepublik Deutschland 2012 nach Stadttypen. 
Quelle: Eigene Berechnungen IKS 2014.
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Anders als in Deutschland, Italien, Polen und im übrigen auch Frankreich ist die 
Situation in der weiteren Welt, deren Einfl uß nun auch durch die Migrationsfl üsse 
verstärkt nach Deutschland hineingetragen wird. Die weltweiten Agglomerati-
onen werden sich zwischen 1950 und 2050 vervielfältigen. Derzeit leben von 
7,2 Mrd. Menschen 25 % in einer Millionenstadt, davon 0,5 Mrd. oder 8 % in 
einer Stadt größer 10 Millionen (an der Spitze Tokyo mit 34 Mio.), 0,3 Mrd. oder 
4 % in einer Stadt zwischen 5 und 10 Mio., und 0,9 Mrd. in einer Stadt zwischen 
1 und 5 Mio. Einwohnern. 75 % der Menschheit lebt nicht in Millionenstädten.

Abb. 1-7. Weltbevölkerung 2014 in Millionenstädten (von 7,2 Mrd. Menschen).
Quelle: Eigene Berechnungen IKS 2014.

Es gibt jedoch einen augenfälligen Zusammenhang zwischen einem hinteren Platz 
beim Human Development Index mit seinen 187 erfaßten Staaten und dem Wachstum 
von Metropolen. Durchschnittlich liegen die Millionenstädte eben gerade nicht 
in den hochentwickelten Ländern, sondern oft in den schwach entwickelten Län-
dern; der Durchschnitt beträgt Platz 101 (Platz 186 als besten genommen), und 
dies ist exakt die Volksrepublik China. Die indische Wirtschaftswissenschaftlerin 
Yayati Gosh beschreibt nüchtern eine „tendency to create urban monstrosities 
of  congestion, inequality and insecurity“.91 Dem Stau – im englischen Sprachbild 
congestion werden Straßen als Gedärm aufgefaßt, in der deutschen Behördenspra-
che als Arterien – wären noch Krach und Luftverschmutzung hinzuzufügen, die 
mehr oder minder alle Menschen gleichermaßen belasten. Diese, und mehr noch 
Ungleichheit und Unsicherheit, verkörpern das Gegenteil eines demokratischen 
Auftrags an den Staat.

91 www.worldeconomicsassociation.org/newsletterarticles/interview-with-jayati-ghosh/ [12.03 2016].
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Insofern wäre sehr deutlich zwischen Urbanität und Metropolität zu differenzie-
ren. Gerade in den hochentwickelten Ländern gälte es das zu leisten, was die ent-
wicklungsschwachen politisch offensichtlich nicht vermögen, nämlich die Städte 
unterhalb der Metropolenschwelle von 500.000 Einwohnern gezielt zu stärken.

Abb. 1-8. Durchschnittlicher Platz der Millionenstädte auf  dem HDI-Index 2012 (von 186), 
insbesondere China Platz 101. Quelle: Eigene Berechnungen IKS 2014.

1.4.3 Urbanitätsversprechen und Integrationspolitik

„Wodurch ist Deutschland groß als durch eine bewundernswürdige Volkskultur, 
die alle Teile des Reichs gleichmäßig durchdrungen hat“, heißt es bei Goethe.92 
Analysiert man heute die Beweggründe junger Deutscher, die sogenannten länd-
lichen Regionen und ihre weniger großen Städte zu verlassen, so gibt es einerseits 
die beiden großen Antwortkreise Partnermarkt sowie Arbeitsmarkt für hochspe-
zialisierte Berufstätigkeiten. Im Hintergrund, und diese Antwortkreise durchaus 
dominierend, steht jedoch etwas anderes: das spezielle Urbanitätsversprechen der 
ganz großen Städte, der Metropolen. 

In ihren Untersuchungen zu einem anscheinend unaufl öslichen Widerspruch weisen Ge-
string et al. auf  die kognitive Dissonanz hin, die sich zwischen den beiden hyper-
modernen Leitbildern Ökologie und Urbane Lebensweise aufbaut.93 

Der ökologische Umbau der Städte wird, so ist zu vermuten, nicht zuletzt deswegen auf  Schwie-
rigkeiten stoßen, weil er mit dem historisch gewachsenen und emanzipatorischen Urbanitäts-

92 Eckermann, Johann Peter (1828): Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens, Kapitel 287. 
Donnerstag, den 23. Oktober 1828.

93 Gestring, N.; Heine, H.; Mautz, R.; Mayer; H.-N., Siebel, W. (1997): Ökologie und Urbane Lebens-
weise. Untersuchungen zu einem anscheinend unaufl öslichen Widerspruch. Braunschweig, S. 19.
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versprechen auf  individuelle Autonomie sowie auf  Entlastung von Arbeit, Verbindlichkeiten 
und Anpassungszwängen in Konfl ikt gerät. […] Mit der [städtischen] Lebensweise waren von 
Anfang an emanzipatorische Versprechungen verknüpft, die schon im mittelalterlichen Motto 
‚Stadtluft macht frei‘ zum Ausdruck kamen: die Hoffnung auf  Freiheit von sozialer Kontrolle, 
von einengenden Bindungen und Verpfl ichtungen, wie sie für das dörfl iche Leben charakteris-
tisch waren; die Hoffnung auf  Freiheit in der Wahl ökonomischer und berufl icher Aktivitäten 
sowie auf  Freizügigkeit im Hinblick auf  die räumliche Mobilität; schließlich die Hoffnung auf  
Freiheit von Naturzwängen sowie – dies allerdings erst in neuerer Zeit – von Unbequemlich-
keiten, Mühen und Arbeitsverpfl ichtungen im außerberufl ichen Leben. Die Stadt verheißt ein 
Leben, das der Hoffnung auf  Freiheit jenseits der Notwendigkeit näher kommt.94 

Der traditionelle Gegenbegriff  zur Stadt ist das Land, das folglich als Reich der 
Notwendigkeit jenseits der Freiheit empfunden bzw. verteufelt wird. Infolge man-
gelnder Ambiguitätskompetenz speziell der Jungen setzen diese das Reich der 
Freiheit mit der ganz großen Stadt in eins, die Wahlfreiheiten der mittleren – und 
noch mehr die der kleineren Städte ohne Dorfcharakter – bleiben ausgeblendet.

Diese Entwicklung auf  der individuellen Ebene begegnet zwei geradezu exis-
tentiellen Notwendigkeiten des Staates und der globalen Wirtschaftspraxis. Die 
Skalenlogik der letzteren mit ihrem vom Überfl ußkonsum abhängenden Wachs-
tumsparadigma erzwingt förmlich die großen Sichtbarkeitsmärkte und eine 
schnelle Kommunikation über die jeweiligen must have-Items. Der – seit 1918 in 
Kontinentaleuropa ungefragt dominierende – Gestaltungsanspruch95 des Staa-
tes wiederum mit seinen vielfältigen Förderprogrammen läßt sich nur realisieren, 
wenn die Menschen verdichtet wohnen. Jenseits individueller Ortswahlfreiheiten 
ist damit ‚Urbanität‘ (im Sinne immer größerer Ballung) insbesondere seit 1945 
zur systemischen Existenznotwendigkeit geworden. 

Wer aber gestaltet Urbanität? In einem der einfl ußreichsten Bücher zum 
Raumverständnis der letzten Jahrzehnte postulierte Richard Floridas seine „3T“: 
Technology, Talent, Tolerance als Kennzeichen der „creative class“ und diese wieder-
um als das entscheidende Ingredienz für Innovationen, die das geistige und damit 
wirtschaftliche Wachstum einer Region überhaupt erst ermöglichen.96 Wenigen 
ist aufgefallen, wie nahe diese Beschreibung an Goethes Feststellung kommt, daß 
in Deutschland jeder Fürst dafür gesorgt habe, „dergleichen Schönes und Gutes 
in seine Nähe heranzuziehen“.97 

Interessant am Urbanitätsversprechen ist nun, daß es sich wesentlich um eine 
gefühlte Größe handelt, um die Summe der theoretischen Angebote in Freizeit, 

94 Ebenda.
95 Zu den Konsequenzen, wenn der Staat den Gestaltungsanspruch bei der Daseinsvorsorge ver-

sagt bzw. er an ihm versagt, siehe Faber, Kerstin; Oswalt, Philipp (2013, Hrsg.): Raumpioniere in 
ländlichen Regionen. Dessau.

96 Florida, Richard (2002): The Rise of  the Creative Class. New York.
97 Eckermann, Johann Peter (1828): Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens, Kapitel 287. 

Donnerstag, den 23. Oktober 1828.
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Kultur und Fortbildung, nicht um die real wahrgenommenen Angebote. Das Ur-
banitätsversprechen spielt im Kopf, weniger in der Lebenswirklichkeit.98 Es muß 
über Enge, Lärm und vielerlei Unbequemlichkeiten hinwegtrösten. Bei der En-
kulturationspolitik gilt es demgemäß, Urbanität auch außerhalb der Met-
ropolen nicht nur zu versprechen, sondern auch einzulösen.99 

Diese Herausforderung ist komplex und als Aufgabe von Kulturpolitik noch 
nicht systematisiert. Im Zusammenhang der Integrationspolitik (auf  den Agglo-
merationsdrang der neu Angekommen wurde oben bereits hingewiesen) ließe 
sie sich modellhaft angehen. Kurzgefaßt heißt die Aufgabe: The Preservation of  
Life, & Liberty, & the Pursuit of  Urbanity100 als Chiffre für das Glücksversprechen 
der sozial ausdifferenzierten Moderne. Sie gilt gleichermaßen für die Ankom-
mensermöglichung von Migranten wie für den Landkreisraum und hat nichts mit 
der Einwohnermassierung zu tun, wohl aber dem von den Menschen entfalteten 
geistigen Raum, dem „theatre of  our own mind“.

1.4.4 Folgerungen für die Kulturpolitik

Kulturelle Voraussetzung der westlichen Konsumgesellschaft sind Individua-
lismus und Hedonismus als „Nonkonformisten-Uniform“.101 Deren mediale 
Durchsetzung made in Hollywood koinzidiert mit dem Übergang zu Individual-
rechten nach 1945 in Ablösung der Gruppenrechte aus der Völkerbundszeit. 

Als Wohlstandsversprechen für alle Staaten der Erde bildet die oben apostro-
phierte Weltbank-Skalenlogik die Kehrseite zur aktuellen „Eine Welt“-Initiative 
der UNO. Ihre Folgen für die Vielfalt der sozialen Kulturen unserer Welt kann 
man sich wie die einer immateriellen Infektionskrankheit vorstellen – durchaus 
analog zu den physischen Infektionskrankheiten Masern oder Pocken, die die 
Mannschaft von Kolumbus 1492 auf  Hispaniola einschleppte, worauf  die indi-
gene Bevölkerung mangels Immunität bis 1521 von 600.000 Menschen auf  500 
schrumpfte. Umgekehrt waren die Europäer nicht immun gegen das Bakterium 

98 Herczog, Andreas (1996): Öffentlicher Raum und Erlebniswelt: Zur Planbarkeit falscher Urbanitätsver-
sprechen. In: Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung (Hrsg.): Informatio-
nen zur Raumentwicklung Heft 6. S. 359 – 363.

99 Im Rahmen einer Serie der Sächsischen Zeitung arbeitete Oliver Reinhard etliche der entspre-
chenden Parameter heraus: Nicht meckern, sondern machen. Kino in der Bäckerei, Rock in der Nudelfab-
rik: Rund um Zittau blüht Sachsens wohl lebendigste ländliche Kulturszene. Ihre Wurzeln schlug sie noch in der 
DDR. Sächsische Zeitung Dresden 16.08.2016.

100 Schreibweise nach Thomas Jeffersons „original Rough draught“ der United States’ Declara-
tion of  Independence. Boyd, Julian P. (1950, Hrsg.): The Papers of  Thomas Jefferson. Volume 1: 
1760 – 1776. Princeton: Princeton University Press. S. 243 – 247

101 „Seit ich Annabelle hab’, sind die Schuhe unbesohlt, / Meine Kleidung hab’ ich nicht mehr von 
der Reinigung geholt, / Und seit jenem Tag gehör’ ich nicht mehr zur Norm: / Denn ich trage 
jetzt die Nonkonformisten-Uniform.“ Reinhart Mey: Annabelle, ach Annabelle, 1972. Erstveröf-
fentlicht 1974 auf  dem Album Reinhard Mey, 20 Uhr.
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Treponema pallidum subspecies pallidum, so daß sich bei ihrer Rückkehr die Syphilis 
entwickelte, die den Kontinent vier Jahrhunderte im Griff  halten sollte und, u.a. 
aufgrund des ukrainischen Staatsverfalls, aktuell wieder aufgefl ammt ist.102 Ma-
sern versus Syphilis sind ein typischer Fall von Globalisierung zu beiderseitigem 
Schaden – statt des üblichen win-win-Versprechens eine harm-harm-Folge.

Ein dramatisches Moment des Wohlstandsversprechens ist, daß viele in Afri-
ka, Asien oder Südamerika direkt von der dörfl ichen Gemeinschaft in die Slums 
der Millionenstädte umsiedeln, ohne dort den Verlust der gewohnten Sozialstruk-
turen hinreichend kompensieren zu können. Um wieviel mehr gilt dies für die 
oft genug von ihrem Dorf  nach Europa geschickten jungen Männer, die ohne 
Arbeitsberechtigung lange Provisorien durchdulden müssen, von der Hoffnung 
auf  „die Stadt“ getragen?

Innerhalb Europas gibt es nach unserer Kenntnis keine Studie zum vermehr-
ten Auftreten der ‚Agglomeritis‘. Wohl aber ist der Zusammenhang zwischen 
dem (1989 an sich für Südamerika entwickelten, aber dann umgehend den wie-
dererstehenden Staaten Mittel- und Osteuropäern offerierten) Washington Consen-
sus und der ‚Agglomeritis‘ gerade unter den jungen Europäern einschl. der jungen 
Deutschen historisch augenfällig, konkret den Jahrgängen ab etwa 1975. Und ist 
eine ‚rechte‘ Wirtschaftspolitik ohne Verständnis für das territoire – wie die des 
Washington Consensus – tatsächlich rechts? 

Wie müßte eine Verfassung aussehen, die jene einseitige und langfristig ineffi -
ziente – da Konsenusalität unterminierende – Wirtschaftspolitik mit einer Kom-
plexpolitik austariert?

1.5 (Europäische) Kultur als Staatszielbestimmung?103

1.5.1 Kultur als Verfassungsauftrag des Freistaates Sachsen

Sachsen ist – wie die weiteren deutschsprachigen Gebiete und nicht nur diese – 
ein europäischer Kulturstaat sui generis. Sein Staatsverständnis und seine frühen 
Kirchen nahmen französische Modelle auf, seine Musik und seine Bildende 
Kunst verwandelten italienische Vorbilder an. Seine Fürsten trugen die polnische 
Krone. Sie gewährten böhmischen und vielen anderen Exulanten Zufl ucht mit 
bemerkenswerten wirtschaftlichen Folgen. Sorben sind die ursprünglichen Sied-
ler; zu ihnen zogen Flamen, (Nieder-)Sachsen, Franken und zahlreiche weitere. 

102 Nach gegenwärtigem Kenntnisstand: Armelagos, George J.; Zuckerman, Molly K.; Harper, Kri-
stin N. (March 2012). The Science Behind Pre-Columbian Evidence of  Syphilis in Europe: Research by 
Documentary. Evolutionary Anthropology. 21 (2): 50 – 57.

103 Für eine ganze Reihe von Hinweisen und Quellen sind wir Herrn Abgeordneten Dr. jur. Gün-
ther Schneider MdL, Marienberg und Dresden, zu herzlichem Dank verpfl ichtet.
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Sachsens Kunst, Kultur und Bevölkerungszusammensetzung sind nur in einem 
weiten europäischen Kontext verständlich. 

Was hier am Beispiel Sachsen ausgeführt wurde, gilt für die gesamte europä-
ische Kulturgeschichte. Sie besteht aus gesamteuropäischen Epochen in jeweils 
regionalen Unterformen und lebhaftesten binneneuropäischen Diskussionen 
und Austauschprozessen.

Bei der öffentlichen Kulturfi nanzierung nehmen der Freistaat Sachsen und 
seine Kommunen eine europaweite Ausnahmestellung ein; bezogen auf  die Be-
völkerungszahl erreichen sie den Spitzenrang unter den deutschen Flächenlän-
dern. Dies hat tiefere Gründe. Der damalige Sächsische Wissenschaftsminister 
Hans-Joachim Meyer führte aus Anlaß der 1. Lesung des Gesetzentwurfes über 
die Kulturräume in Sachsen am 17. September 1993 vor dem Sächsischen Land-
tag aus: „Wir wissen, daß Kultur lebensnotwendig ist und nicht warten kann, bis 
bessere Zeiten anbrechen. Sie ist das Fundament unserer Identität“.104 Nämlich 
als Teil einer binneneuropäischen Verbundenheit.

Dieser Grundlage des gesellschaftlichen Zusammenlebens hatten sich die Ab-
geordneten des 1. Sächsischen Landtags bei der Konstituierung der Sächsischen 
Verfassung mit Weitblick angenommen: Nach Art. 1 Satz 2 SächsVerf  ist das Kul-
turstaatsprinzip an herausragender Stelle verankert. Es wird mit dem Gebot der 
Förderung kulturellen Schaffens (Art. 11 Abs. 1 SächsVerf) und der Erkenntnis 
ergänzt, daß die Teilnahme an der Kultur in ihrer Vielfalt „dem gesamten Volk“ 
zu ermöglichen ist (Art. 11 Abs. 2 Satz 1 SächsVerf). Den „im Land lebenden 
Bürger[n] sorbischer Volkszugehörigkeit“ wird das „Recht auf  […] Pfl ege und 
Entwicklung ihrer angestammten Sprache, Kultur und Überlieferung“ garantiert 
(Art. 6 Abs. 1 SächsVerf).

Mit anderen Worten: Kultur hat in Sachsen Verfassungsrang auch als Staats-
ziel. Gerade auch diese auf  die Kulturpolitik gerichteten verfassungsrechtlichen 
Bestimmungen haben die Sächsische Verfassung zu einer der modernsten in 
Deutschland werden lassen. 

Das sich auf  die genannten Verfassungsbestimmungen stützende sächsische 
Kulturraumgesetz vom 20. Januar 1994 (SächsGVBl. S. 175) verankert diesen 
Verfassungsauftrag: im Einzelnen legt es eine Kulturpfl icht sowohl für das Land 
als auch auf  Ebene der kommunalen Familie fest. Das Kulturraumgesetz schafft 
Solidargemeinschaften in Gestalt regionaler Zweckverbände, die an die gewach-
sene regionale Vielfalt in Sachsen anknüpfen. Schließlich beinhaltet das Gesetz 

104 Sächsischer Landtag, Protokoll der 77. Sitzung der 1. Legislaturperiode am 17.09.1993, Tagesordnungs-
punkt 6. In: Vogt, Matthias Theodor (Hrsg.; 1994): Kulturräume in Sachsen, eine Dokumentation. 
Mit einer photographischen Annäherung von Bertram Kober und dem Rechtsgutachten von Fritz Ossenbühl. 
Kulturelle Infrastruktur Band I, Leipzig 11994 (21996, 31997), S. 170 – 171, hier S. 170.
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ein Instrumentarium, um die fi nanziellen Lasten möglichst gerecht verteilen und 
gemeinsam schultern zu können.

Dieses mit dem Kulturraumgesetz geschaffene System ist einmalig. Das Land 
stellt sich dem verfassungsrechtlichen Kulturstaatsprinzip in Gänze, auf  jeder 
Ebene im Staats-, im Kommunal- und nicht zuletzt im bürgerschaftlichem Ge-
füge. Die fi nanzielle Garantie, die der Freistaat durch seine Beteiligung am Kul-
turlastenausgleich gemeinsam mit der kommunalen Ebene leistet, realisiert sich 
über einen rechtlich fi xierten Verteilungsmechanismus zu den Kulturräumen, die 
ihrerseits auf  der Grundlage autonomer Freiheit in Eigenverantwortung handeln. 
Anders ausgedrückt: Im KRG realisieren sich die Prinzipien von Solidarität und 
Subsidiarität.105

Heute wäre der Freistaat Sachsen ein angemessener Urheber einer Initiative, 
das Grundgesetz zugunsten von Kunst und Kultur europabewußt zu ändern.

1.5.2 Staatszielbestimmungsinitiativen Kultur

1.5.2.1 Staatszielbestimmungen im Grundgesetz

Auf  der Bundesebene fehlt der Bundesrepublik Deutschland bislang eine Staats-
zielbestimmung, nach der Kunst und Kultur im Allgemeinen und die europäische 
Kunst und Kultur im Besonderen im Grundgesetz einen ausdrücklichen Rang 
einnähmen.

„Staatszielbestimmungen sind Verfassungsnormen mit rechtlich bindender 
Wirkung, die der Staatstätigkeit die fortdauernde Beachtung oder Erfüllung be-
stimmter Aufgaben – sachlich umschriebener Ziele – vorschreiben. Sie umreißen 
ein bestimmtes Programm der Staatstätigkeit und sind dadurch eine Richtlinie oder 
Direktive für das staatliche Handeln, auch für die Auslegung von Gesetzen und 
sonstigen Rechtsvorschriften.“106 Hiernach kommt einer Staatszielbestimmung 
Auswirkung auf  das Gesetzgebungshandeln, aber auch im Rahmen der richterli-
chen Beurteilung zu. Obgleich der Legislative regelmäßig ein weiter Gestaltungs-
raum von Verfassung wegen zugebilligt ist, ergibt sich aus der Existenz einer Staats-
zielbestimmung mithin unmittelbare Relevanz bei der richterlichen Entscheidung, 
und zwar als Auslegungshilfe bei der Anwendung der jeweiligen Norm.

105 Zum Ganzen Schneider, Günter (2014): Rede zur Fachregierungserklärung „Mehr als ein Verfassungs-
auftrag – gemeinsam fördern und pfl egen wir unsere Kunst und Kultur in Sachsen“, Sächsischer Landtag, 
Stenographisches Protokoll, 92. Sitzung am 12.03.2014.

106 Vgl. Deutscher Bundestag (Hrsg.; 2005): Kultur als Staatsziel, Zwischenbericht der Enquete-Kommission 
„Kultur in Deutschland“ vom 01.06.2005 (BT-Drucks. 15/5560), S. 2 m.w.N. Er wurde in den 
Schlußbericht der Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“ vom 11.12.2007 (BT-DS16/7000) 
integriert; S. 90 – 113 der Druckfassung, Regensburg 2008. Dieter Kramer schlug unter Bezug 
auf  die nach seiner Ansicht problematische, weil alles umfassende UNESCO-Defi nition von 
Kultur in einem Sondervotum als Formulierung vor: „Der Staat fördert das kulturelle Leben 
und schützt das kulturelle Erbe“. Druckfassung, S. 664 f.
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Geradezu „klassisches“ Beispiel hierfür ist das Sozialstaatsprinzip, das einen 
Gestaltungsauftrag an den Gesetzgeber enthält und diesen verpfl ichtet, für ei-
nen Ausgleich der sozialen Gegensätze zu sorgen.107 Unter diesem Blickwinkel 
bestimmt das Sozialstaatsprinzip ‚nur‘ das Ziel einer gerechten Sozialordnung, 
gibt aber einen verbindlichen Weg dorthin oder auch nur eine Ermächtigung, 
dahin führende Wege zu beschreiten, nicht vor. Maßnahmen zur Verwirklichung 
der Staatszielbestimmung des Sozialstaats müssen daher den besonderen verfas-
sungsrechtlichen Anforderungen, die in den jeweiligen Regelungsbereichen gel-
ten, entsprechen.108

Beispiele für innerhalb des Grundgesetzes festgelegte Staatszielbestimmun-
gen sind neben dem Sozialstaatsprinzip (i) der Schutz der Menschenwürde nach 
Art. 1 Abs. 1 Satz 2 GG, (ii) die in der Präambel angesprochene Sicherung des 
Friedens, (iii) die Formulierung an gleicher Stelle, als gleichberechtigtes Glied in 
einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, ebenso Art. 23 GG, 
(iv) das Ziel des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts in Art. 109 Abs. 2 GG 
sowie (v) das Ziel der Herstelllung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundes-
gebiet in Art. 71 Abs. 2 GG.

Das ursprüngliche Grundgesetz zeichnet sich durch eine deutliche Zurück-
haltung bei der Implementierung von darüber hinausgehenden Staatszielbestim-
mungen aus. Später hat der Gesetzgeber mit der Einfügung von Art. 20a GG zu-
nächst den Umweltschutz109 und anschließend den Tierschutz110 aufgenommen. 
Zur Aufnahme weiterer Staatsziele ist es bislang nicht gekommen.

Die Systematik des Grundgesetzes ist einzigartig. Die Staatsdefi nition fi n-
det sich nicht, wie in anderen Staaten üblich, im Eröffnungsartikel. Vielmehr 
konstituieren die Art. 1–19 im Abschnitt „I. Grundrechte“ das ethische Gefüge 
unseres Gemeinwesens (modellbildend war die Landesverfassung für Rheinland-
Pfalz vom 18. Mai 1947). Die Staatsdefi nition fi ndet sich erst in Art. 20 GG im 
Abschnitt „II. Der Bund und die Länder“. (In Rheinland-Pfalz 1947 sogar erst 
Art. 74). Daher zielten die bisherigen Überlegungen für die Kunst und Kultur auf  
die Einfügung eines Art. 20b GG (analog zu den Tierschutzregelungen). 

Der Blick in die Verfassungsgeschichte eröffnet alternativ die Möglichkeit, 
unter Rückgriff  auf  eine Formulierung der Weimarer Reichsverfassung innerhalb 
des Abschnitts „I. Grundrechte“ den Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG zu erweitern. 

107 Vgl. BVerfGE, 50, 57 (108); 100, 271 (284) m. w. N.; 
108 Vgl. BVerfGE 22, 180 (204); 40, 121 (133); 119, 247 (266) m. w. N.; st. Rspr.
109 Gesetz vom 27.10.1994 (BGBl. 1994 3146: „Der Staat schützt auch in Verantwortung für die 

künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der ver-
fassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht 
durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung“. Ab „im Rahmen …“ ist dies im übri-
gen überfl üssiger Wortbrei.

110 Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Staatsziel Tierschutz) vom 26. Juli 2002 (BGBl. I S. 2862).
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1.5.2.2 Kultur in Paulskirchenverfassung, Weimarer Verfassung, 
Grundgesetz und Einigungsvertrag

In § 152 der Paulskirchenverfassung vom 28. März 1849 hieß es bei den Grund-
rechten des deutschen Volkes: „Die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei.“ Als 
Oberbegriff  war Kultur damals im politischen Feld noch nicht gängig. Versteht 
man unter dem Recht auf  Kultur aber das Recht auf  eigene Sprache, Konfessi-
on, Bildung und Rechtspfl ege, so fi ndet sich dies in dem  – auf  Grazer Initiative 
integrierten und auf  osmanische Vorbilder zurückgehenden – Minderheitenar-
tikel § 188. („Den nicht deutsch redenden Volksstämmen Deutschlands ist ihre 
volksthümliche Entwickelung gewährleistet, namentlich die Gleichberechtigung 
ihrer Sprachen, soweit deren Gebiete reichen, in dem Kirchenwesen, dem Unter-
richte, der inneren Verwaltung und der Rechtspfl ege.“) Der Schutz der Minder-
heitenkulturen wurde von den späteren Reichsverfassungen und vom Grundge-
setz nicht wiederaufgenommen, wohl aber von den aktuellen Verfassungen der 
Länder Brandenburg (Art. 25), Sachsen (Art. 6) und Schleswig-Holstein (Art. 6).

In der deutschen Sprache bildete sich der Begriff  „Kulturpolitik“ im Umkreis 
des ersten Weltkrieges heraus und fand der Sache nach umgehend Eingang in 
Art.  142 Weimarer Reichsverfassung vom 11.  August 1919. Dieser erweiterte 
die Abwehrfreiheit der Wissenschaft – und nun auch der Kunst – substantiell um 
Schutz und Pfl ege: „Die Kunst, die Wissenschaft und ihre Lehre sind frei. Der 
Staat gewährt ihnen Schutz und nimmt an ihrer Pfl ege teil.“ 

Aufgrund des Mißbrauchs des zweiten Satzes unter den Nationalsozialisten 
beließ es das Grundgesetz 1949 beim ersten Satz. Art. 5 Abs. 3 GG („Kunst und 
Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei“) griff  wieder wesentlich auf  die 
Paulskirchenverfassung zurück, ergänzt um Kunst. Für die Belange der Kunst 
und zwar für die Mitwirkungspfl icht des Staates an der Ausbildung eines freiheit-
lichen Kunstlebens hat das Bundesverfassungsgericht in den Folgejahrzehnten 
zahlreiche Einzelurteile gefällt. 

Art. 35 Abs. 1 Einigungsvertrag vom 31. August 1990 führte aus, und ging 
damit weit über das Grundgesetz hinaus: „Stellung und Ansehen eines vereinten 
Deutschlands in der Welt hängen außer von seinem politischen Gewicht und 
seiner wirtschaftlichen Leistungskraft ebenso von seiner Bedeutung als Kultur-
staat ab.“111 Auf  das an dieser Stelle verwendete Präsens „hängen ab“ (zuvor 

111 „In den Jahren der Teilung waren Kunst und Kultur – trotz unterschiedlicher Entwicklung der 
beiden Staaten in Deutschland – eine Grundlage der fortbestehenden Einheit der deutschen 
Nation. Sie leisten im Prozeß der staatlichen Einheit der Deutschen auf  dem Weg zur europäi-
schen Einigung einen eigenständigen und unverzichtbaren Beitrag. Stellung und Ansehen eines 
vereinten Deutschlands in der Welt hängen außer von seinem politischen Gewicht und seiner 
wirtschaftlichen Leistungskraft ebenso von seiner Bedeutung als Kulturstaat ab.“ Art. 35 Abs. 1 
Einigungsvertrag vom 31. August 1990.
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spricht der EV von „… waren Kunst und Kultur“) sei ausdrücklich verwiesen; 
im normativen Rechtskontext beschreibt dies nicht nur einen historischen Ent-
wicklungspfad, es entfaltet vielmehr Bindewirkung für die Zukunft. Man kann 
zurecht argumentieren, daß der ohne zeitliche Begrenzung geschlossene Eini-
gungsvertrag eine loi constitutionelle 112 sei, nachrangig zur eigentlichen Verfassung, 
aber vorgängig zu allen anschließend erlassenen Gesetzen und mit erheblicher 
Bindewirkung für diese. 

Zur nach Herstellung der Einheit Deutschlands geführten Diskussion standen 
seinerzeit insbesondere der Tierschutz sowie Ziele wie Arbeit, Wohnen, soziale 
Sicherheit, Bildung und Kultur. Die Gemeinsame Verfassungskommission gab 
dann für die Aufnahme von Kultur als Staatszielbestimmung keine Empfehlung 
ab. Die Anträge zur Aufnahme einer kulturellen Staatzielbestimmung verfehlten 
die notwendige Zweidrittelmehrheit.113 

In einen förmlichen Verfassungsrang ist der Kulturstaat mithin bislang nicht 
erhoben. Dies war 2007ff. Anlaß einer intensiven Grundgesetz-Debatte. 

1.5.2.3 Die Initiativen der Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“ und 
des Landes Berlin 

In ihrem Schlußbericht bzw. in der Bundestagsdebatte vom 13. Dezember 2007 
empfahl die Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“ dem Deutschen 
Bundestag einstimmig, Kultur als Staatsziel im Grundgesetz zu verankern und 
das Grundgesetz um einen Art. 20b mit folgender Formulierung zu ergänzen: 
„Der Staat schützt und fördert die Kultur“.114

Nach Abwägung aller Argumente hält die Kommission es für erforderlich, eine kulturelle Staats-
zielbestimmung in das GG aufzunehmen. Diese Staatszielbestimmung soll so gefasst sein, dass 
sie einerseits die Vagheit und die juristische Unverbindlichkeit eines bloßen Programmsatzes 
vermeidet, und dass sie andererseits keine unerfüllbaren juristischen Hoffnungen weckt oder 
aber den Gesetzgeber in seiner Gestaltungsfreiheit einengt. Sie soll so formuliert sein, dass sie 
in erster Linie einen Handlungsauftrag an den Staat enthält und eine normative Richtlinie für 
die Ausführung dieses Handlungsauftrages gibt. Die Zielbestimmung fl ießt damit sowohl in das 
politische Ermessen des Gesetzgebers ein als auch in verwaltungsrechtliche Ermessens- und 
gerichtliche Abwägungsentscheidungen.115

112 Vgl. für Frankeich die drei lois constitutionnelles von 1875, die die III. Republik begründeten (loi 
du 24 février 1875, sur l‘organisation du Sénat; loi du 25 février 1875, sur l‘organisation des 
pouvoirs publics; loi du 16 juillet 1875, sur les rapports entre les pouvoirs publics). Erst 71 Jahre 
später, am 27. Oktober 1946 wurde eine förmliche Verfassung verabschiedet, die ihrerseits die 
IV. Republik begründete.

113 Vgl. Kultur als Staatsziel, S. 3 m. w. N.
114 Vgl. Kultur als Staatsziel, S. 2.
115 Vgl. Kultur als Staatsziel, S. 12.



Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheber-
rechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, 

Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.

© BWV • BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG GmbH

Berlin 2016

1111.5 (Europäische) Kultur als Staatszielbestimmung?

EJM 1-2  2016

Auf  dieser Grundlage brachte das Land Berlin 2008 den Entwurf  eines entspre-
chenden Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes in den Bundesrat ein.116 Als 
dann aber die Sport-Lobbyisten forderten, dies zu „Sport und Kultur“ zu erwei-
tern, zogen die Kultur-Vertreter ihren Änderungsvorschlag zurück. 

1.5.3 Eine neue Initiative für einen Art. 20b 
„Der Staat schützt und fördert die europäische Kunst und Kultur“?

Nun, im Licht der Entwicklungen 2015 und mit Blick auf  den parteiübergreifen-
den Konsens zur Pfl icht auch von Immigranten, sich in die europäische Werte-
gemeinschaft zu integrieren, ließe sich diskutieren, wie sinnvoll eine Kulturstaats-
Verankerung im Grundgesetz wäre. 

1.5.3.1 Kultur als Verfassungsauftrag im Grundgesetz? 

Kunst und Kultur hängen unmittelbar zusammen, zumal in einer der Religions-
freiheit verpfl ichteten Grundordnung. In Rechtszusammenhängen zielt der Be-
griff  der „Kultur“ auf  jene Wertvorstellungen, die im Sinne von Montesquieus 
„Geist der Gesetze“ (De L‘esprit des Loix, 1748) der Gesellschaft und dem die 
Gemeinschaft aktiv mitgestaltenden Bürger ein Handlungskorsett verleihen. Es 
sind wesentlich Literatur und Bildende Kunst, Musik und Theater, die eben diese 
Wertvorstellungen von Generation zu Generation117 transportieren und damit 
die wesentlichen Grundlagen des gesellschaftlichen Zusammenlebens schaffen. 
Angesichts der vielen Menschen, die nach Deutschland migriert sind und noch 
migrieren werden, kommt den Künsten mithin eine neue, eine zentrale, eine so 
bislang nicht gesehene Funktion in der Ordnung unserer Republik zu.

116 Bundesrat Drucksache 646/08 vom 01.09.2008: Gesetzesantrag des Landes Berlin Entwurf  
eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 20b) [https://www.umwelt-online.
de/PDFBR/2008/0646_2D08.pdf]

117 Tillich, Stanislaw (2008): „Der Görlitzer Ansatz der Kulturpolitikwissenschaft weiß sich dabei 
stets einem tieferen Zwecke verpfl ichtet, nämlich mit ihren Mitteln beizu tragen zu den konstan-
ten kulturellen Transformationen und zum Dialog zwischen den Generationen, deren anthro-
pologische Funktion Gottfried Schatz herausgearbeitet hat: ‚Das Besondere an uns Menschen 
ist, daß wir zwei Vererbungssysteme besitzen – ein chemisches und ein kulturelles. Das chemi-
sche System besteht aus DNS-Fadenmolekülen und einigen Zell strukturen und bestimmt, was 
wir sein können. Das kulturelle System be steht aus der Zwiesprache zwischen den Generationen 
und bestimmt, was wir tatsächlich werden. Unser chemisches System erhebt uns kaum über 
andere Säugetiere, doch unser kulturelles System ist in der Natur ohne Beispiel. Seine formende 
Kraft schenkt uns Sprache, Kunst, Wissenschaft und sittliche Verantwortung. Die Genauig-
keit, mit der diese zwei Verer bungssysteme Wissen von einer Generation zur anderen tragen, 
ist hoch, aber nicht absolut. Übermittlungsfehler – sogenannte Mutationen – im chemischen 
System verändern unseren Körper und solche im kulturellen System unser Denken und Verhal-
ten.‘“ Tillich, Stanislaw (2008): Geleitwort zu Matthias Theodor Vogt et al.: Serbski ludowy ansambl | 
Sorbisches National-Ensemble. Eine kulturpolitikwissenschaftliche Analyse, Görlitz, S. 8.:
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Deren Bindekräfte hängen auch von einer tiefen Enkulturation der Migranten 
ab. Das Bild der die Flüchtlinge willkommen heißenden Bürger ging um die Welt 
und hat auf  seine Weise den Fluch des Nationalsozialismus von Deutschland 
abgeschüttelt. Nun gilt es, diesem Willkommen auch die Möglichkeit eines An-
kommens im „Geist der Gesetze“ folgen zu lassen. 

Die Einfügung eines Textes in Art. 20b GG mit dem Inhalt „Der Staat schützt 
und fördert die europäische Kunst und Kultur“ ließe sich nach dem heutigen 
Stand der Wissenschaft damit begründen, daß längst Übereinstimmung darin 
herrscht, daß es keine „Deutsche Sondergotik“ (Kurt Gerstenberg 1913) oder 
andere, nur als ideologischer Notbehelf  zu Anfang und zur Mitte des 20. Jahr-
hunderts konstruierte deutsche Sonderwege in Kunst, Musik, Literatur oder gar 
Kulturwerten und Wissenschaftsschulen gebe oder gegeben habe. Wie eingangs 
ausgeführt, gibt es – Manfred Fuhrmann sprach von einem System kommuni-
zierender Röhren – nur eine gemeinsame abendländische Kulturgeschichte mit 
je regionalen Unterformen und lebhaftesten binneneuropäischen Diskussionen 
und Austauschprozessen, seit sich Europa im 10. Jahrhundert christliche Vorna-
men gegeben und die Splittung in einzelvölkische Kultgemeinschaften überwun-
den hat. Jedenfalls bis zur Wiederbelebung nicht-christlicher Vornamen in der 
post-napoleonischen Ära der Nationalstaatsideologien. Um ihren imagined com-
munities (Benedict Anderson) eine historische Repräsentanz zu verleihen, suchten 
diese die staatliche Grenzdefi nitionen für ein mehr oder wenig zufällig arrondier-
tes Territorium nach rückwärts in die Kulturgeschichte zu übertragen. Selbst die 
Staatlichen Kunstsammlungen der Tschechischen Republik, also eines Landes, 
das seit Jan Hus um kulturell begründete Eigenstaatlichkeit ringt, hängen ihre Bil-
der gerade um – Prag ersetzt die Nationalgliederung des 19. Jahrhunderts durch 
eine dem 21. Jahrhundert angemessene europäische Epochengliederung.

Dieser innereuropäische Konnex– und dies ist wohl das entscheidende Desi-
derat der als Wirtschaftsgemeinschaft geplanten und hierin auch bemerkenswert 
erfolgreichen Europäischen Union – konnte bislang den Bürgern der Mitglieds-
staaten nicht plausibilisiert werden. Dies aber wäre für eine im echten Sinne politi-
sche, nämlich Solidargemeinschaft die entscheidende Voraussetzung: eine sowohl 
präkognitiv-sinnliche wie abstrakt-kognitive Erfahrung des Nexus zwischen den 
vielen Volksgruppen, deren Kulturen, Sprachen und Künste gemeinsam Europa 
konstituieren. Wer, wenn nicht die Bundesrepublik, wäre aufgrund der spezifi -
schen Vorgeschichte unseres Landes besser dafür prädestiniert, die Gemeinsam-
keit Europa durch einen expliziten Verfassungsbezug zum europäischen Kontext 
aller Kunst und Kultur auf  deutschem Boden explizit zu benennen? 

Man spricht viel von Globalisierung, auch in den Künsten. Einem schärferen 
Blick kann dies weder heute standhalten noch absehbarerweise für lange Zeit. 
Austausch funktioniert nur dann, wenn es Unterschiede gibt. In Anlehnung 



Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheber-
rechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, 

Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.

© BWV • BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG GmbH

Berlin 2016

1131.5 (Europäische) Kultur als Staatszielbestimmung?

EJM 1-2  2016

an das Motto „In varietate unitas“, das Ernesto Teodoro Moneta (1833 – 1918) 
im italienischen Risorgimento entwickelte, hat sich die Europäische Union den 
Wahlspruch „In Vielfalt vereint“ gegeben. Bis heute hat keiner der Mitglieds-
staaten die zugrundeliegende Einsicht in seine Staatsdefi nition mitaufgenommen. 
Auch dies erlaubt neonationalen Populisten ihren Vormarsch.

Die Einfügung eines Art. 20b in das Grundgesetz mit dem Inhalt „Der Staat 
schützt und fördert die europäische Kunst und Kultur“ ließe sich auch damit be-
gründen, daß auf  der politischen Ebene den Beziehungen zwischen der Bundes-
republik Deutschland und einem wichtigen Teil der weiteren EU-Mitgliedstaaten 
mit diesem Verweis auf  die Gemeinsamkeit der abendländischen Werteordnung 
ein wesentlicher Teil der Spannung um den deutschen ‚Sonderweg‘ in der Flücht-
lingspolitik entzogen wäre. 

Wer könnte ernsthaft dagegen sein, das vage formulierte Staatsziel, als gleich-
berechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, zu 
substantiieren und an die gemeinsame Wertegemeinschaft mit unseren europäi-
schen Nachbarn zu erinnern? Und zwar gerade dann, wenn nicht alle unter ihnen 
die christlichen Grundgedanken von Barmherzigkeit, Solidarität und Achtung 
der Person auch zu praktizieren bereit sind? 

1.5.3.2 Die Debatte um eine „europäische Leitkultur“ (Bassam Tibi)

Bassam Tibi hatte 1996 von einer „europäischen Leitkultur“ gesprochen.118 Im 
Jahr 2000 führte er dazu aus: „Die Werte für die erwünschte Leitkultur müssen 
der kulturellen Moderne entspringen, und sie heißen: Demokratie, Laizismus, 
Aufklärung, Menschenrechte und Zivilgesellschaft.“119 

1998 griff  Theo Sommer, der Herausgeber der „Zeit“, Tibis Begriff  Leit-
kultur auf  und verkürzte ihn zum Gegenteil, zu einer „deutschen Leitkultur“.120 
Damit wiederum war eine Front eröffnet zwischen den „Multikulti“-Verfechtern 
einerseits, die sich in einem verspäteten Refl ex auf  den Nationalsozialismus be-
mühten, die deutsche Nation als Wertegemeinschaft durch die Hintertür abzu-
bauen, und zwischen den als „Neuen Rechten“ geschmähten Vertretern des Ver-
fassungspatriotismus andererseits. 

Aufsehen erregte Friedrich Merz, der 2000 ausführte: „Einwanderung und 
Integration können auf  Dauer nur Erfolg haben, wenn sie die breite Zustim-
mung der Bevölkerung fi ndet. Dazu gehört, daß Integrationsfähigkeit auf  beiden 
Seiten besteht: Das Aufnahmeland muß tolerant und offen sein, Zuwanderer, 
die auf  Zeit oder auf  Dauer bei uns leben wollen, müssen ihrerseits bereit sein, 

118 Aus Politik und Zeitgeschichte, B 52 – 53/96, S. 27 – 36.
119 Tibi, Bassam (2000): Europa ohne Identität? Die Krise der multikulturellen Gesellschaft. Berlin. S. 154.
120 Sommer, Theo (1998): Der Kopf  zählt, nicht das Tuch – Ausländer in Deutschland: Integration kann 

keine Einbahnstraße sein. Die Zeit. Ausgabe 30/1998.
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die Regeln des Zusammenlebens in Deutschland zu respektieren.“121 Jahre später 
herrscht mittlerweile parteiübergreifend Konsens, daß es genau um diese beide 
Aspekte geht. Der Bundespräsident erfuhr allgemeine Zustimmung, als er zum 
25. Jahrestag der deutschen Wiedervereinigung ausführte: „Wie 1990 erwartet 
uns eine Herausforderung, die Generationen beschäftigen wird. Doch anders als 
damals soll nun zusammenwachsen, was bisher nicht zusammengehörte. […] Es 
kommt nicht darauf  an, woher jemand stammt, sondern wohin er gehen will, 
mit welcher politischen Ordnung er sich identifi ziert. […] Unsere Werte stehen 
nicht zur Disposition! Sie sind es, die uns verbinden und verbinden sollen, hier 
in unserem Land.“122

Der Deutsche Kulturrat hat 2015 in seiner November/Dezember-Ausgabe 
von Politik und Kultur gefragt, ob wir eine neue Debatte um eine deutsche Leitkul-
tur benötigen würden. Die einhellige Antwort zahlreicher Exponenten aus Politik 
und Gesellschaft war: Nein! 123 Der Kulturrat führt daher aktuell eine „Werte-
debatte124 statt Leitkulturdebatte“ mit der Begründung: „Verfassungspatriotismus 
alleine schafft keine Integration. Es muß vielmehr darum gehen, zu debattieren, 
was es bedeutet, in einer multireligiösen und von vielen verschiedenen Kulturen 
geprägten Gesellschaft zu leben. Wir werden klären müssen, welche Werte wir, 
neben den in der Verfassung garantierten Grundrechten, als kulturelles Funda-
ment unserer Gesellschaft für konstitutiv halten.“

Exakt dies ließe sich durch die Einfügung eines Textes in Art. 20b GG mit 
dem Inhalt „Der Staat schützt und fördert die europäische Kunst und Kultur“ 
leisten, mit beträchtlicher Wirkung auch für die schwierige innenpolitische Dis-
kussion.

1.5.4 Eine Alternative?

Unter Rückgriff  auf  die Weimarer Reichsverfassung könnte das damalige Ziel der 
Enquete-Kommission 2008 auch durch die Erweiterung des Art. 5 Abs. 3 Satz 1 
GG um einen Satz 1a erreicht werden. Damit ließe sich auch in Satz 2 alt/Satz 3 
neu die Kunstfreiheit explizit befestigen. (Ebenso könnte im Zusammenhang der 
Grundgesetzänderung der im Übergang von Paulskirchenverfassung und Wei-
marer Reichsverfassung zum Grundgesetz verlorengegangene, systemisch aber 
indispensable Bezug „ ihre Lehre [nämlich Lehre der Wissenschaft und im übrigen 

121 Einwanderung und Identität. Unionsfraktionschef  Friedrich Merz zur Diskussion um die „freiheitliche deut-
sche Leitkultur“. Die Welt, 25.10.2000.

122 www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Joachim-Gauck-Reden/2015/10/151003-
Festakt-Deutsche-Einheit.html [03.03.2016].

123 wwwkulturrat.de/dokumente/puk/puk2015/puk06-15.pdf. S. 17ff , insbes. 19, 22, 25, 27 [03.03 2016].
124 „Werte“ gibt es im übrigen erst seit der ökonomischen Denktradition des 18. bis 20. Jahrhun-

dert, gerade auch als ‚ethische Werte‘. Die antike und die mittelalterliche Ethik kannte nur Nor-
men und Tugenden.
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auch der Kunst]“ wieder hergestellt werden, in dem statt des isolierten Unter-
begriffs „Lehre“ der Oberbegriff  „Wissenschaft“ – also Forschung und Lehre 
gemeinsam – gesetzt wird. Von der rechtlichen Systematik her wäre ein ergänzter 
Art. 5 analog zu Art 3 Abs. 2 S. 2 GG zu sehen, der ebenfalls eine Staatszielbe-
stimmung an ein Grundrecht ‚anfügt‘.

Art. 5 Abs. 3 GG würde dann lauten: „Kunst und Wissenschaft, Forschung 
und Lehre sind frei. Der Staat gewährt ihnen Schutz und nimmt an ihrer Pfl ege 
teil. Die Freiheit der Wissenschaft und der Kunst entbinden nicht von der Treue 
zur Verfassung.“

Der Vorteil einer solchen Grundgesetzänderung bestünde darin, daß ange-
sichts einer offenkundigen Verfassungslücke das Bundesverfassungsgericht mit 
seinen zahlreichen Entscheidungen nicht nur zur im GG bereits enthaltenen Ab-
wehrfreiheit der Künste, sondern auch zu ihrer Schutz- und Pfl egefreiheit selber 
Recht geschrieben hat. Diese Lücke ließe sich nun – in Erfüllung des bislang un-
erledigten Auftrags aus dem Einigungsvertrag – vergleichsweise leicht und über 
alle Parteigrenzen hinweg einvernehmlich füllen. Dem Auftrag, die Kulturstaat-
lichkeit der Bundesrepublik in Verfassungsrang zu erheben, wäre Genüge getan. 

Der entscheidende Nachteil gegenüber der oben skizzierten Einführung eines 
Art. 20b GG „Der Staat schützt und fördert die europäische Kunst und Kultur“ 
besteht im Fehlen des expliziten Verweises auf  den europäischen Werte-, For-
men- und historischen Kontext aller Kunst und Kultur auf  deutschem Boden. In 
den skizzierten Satz 1a von Art. 5 Abs. 3 ließe sich der Terminus „europäisch“ 
nicht adäquat einfügen. Im Jahr 2016 ff. wäre diese Alternative daher deutlich 
weniger zielführend.

1.5.5 Eine Institution zum Konnex zwischen abendländischer und 
morgenländischer Kulturgeschichte?

Wie weit die abendländische Kulturgeschichte ihrerseits auf  morgenländischen 
Anregungen und expliziten Vorbildern beruht, ist im übrigen überwiegend unbe-
kannt. Jedem Touristen in den USA begegnet bis heute die sogenannte „kauka-
sische Rasse“. Ihr Namensgeber, der Gothaer-Göttinger Arzt Johann Friedrich 
Blumenbach hat sie 1775 als großfl ächiges Territorium zwischen Island, Bangla-
desch und Marokko skizziert, also als Gesamt der indoeuropäischen und der se-
mitischen Sprachen. Ein solcher Ansatz beweist eine deutlich größere Durchdrin-
gungstiefe als Huntingtons oberfl ächlicher „Clash of  Civizilations“ (1993/1996). 

Der Konnex zwischen abendländischer125 und morgenländischer Kulturge-
schichte ist bislang nicht institutionell dargestellt. Kaum eine Stadt wäre ähnlich 
prädestiniert wie Berlin, diesem Konnex eine große Institution zu widmen als 

125 Daß Abendland auf  hocharabisch Maghreb heißt (von Mekka-Jerusalem-Kairo aus in Richtung 
Sonnenuntergang blickend), ist eine schöne Pointe für die Dresdner „Verteidiger des Abendlan-



Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheber-
rechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, 

Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.

© BWV • BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG GmbH

Berlin 2016

116 1 Kulturpolitik: das dritte Politikfeld gelingender Integration

EJM 1-2  2016

Basis der überfälligen Dialog-Arbeit unter Goethes Motto „Wer sich selbst und 
andere kennt, / Wird auch hier erkennen: / Orient und Okzident / Sind nicht 
mehr zu trennen. // Sinnig zwischen beiden Welten / Sich zu wiegen, laß ich 
gelten; / Also zwischen Ost und Westen / Sich bewegen, seis zum Besten.“126 

1980, vor bald vierzig Jahren gründeten Frankreichs Staatspräsident Valéry 
Giscard d’Estaing und 19 arabische Staaten das Pariser Institut du monde arabe, in 
dessen Architektur Jean Nouvel eine Synthese von Synthese aus traditioneller 
Ornamentik und High-Tech-Architektur fand. Etwas im Anspruch Vergleichba-
res gibt es in der Bundesrepublik nicht, auch wenn in der Zwischenzeit ganz 
erhebliche Teile seiner Wohnbevölkerung und auch seiner Staatsbürger weniger 
aus der ganzen Welt als insbesondere aus dem weiteren Orient stammen. Eine 
Dialoginstitution ist insofern überfällig.

Der Dialog könnte die gegenseitigen Anregungen und Wechselwirkungen so-
wohl ins Bewußtsein europäischer Bürger als auch umgekehrt ins Bewußtsein 
des Morgenlandes rücken. Und dabei durchaus auch die schon Goethe bestens 
bewußten Differenzen herausarbeiten.

Mit dem Humboldt-Forum gäbe es bereits einen Bau, der quasi paßgenau 
für eine solche Aufgabe vorbereitet wurde, derzeit aber an seinem Ganzewelt-
Auftrag faktisch zu scheitern droht. Eine Reduktion des Auftrages auf  das Blu-
menbach-Territorium wäre vernünftig. 

Die Studentin Stefanie Tiede hat – unter Verwendung des Barcode-Vor-
schlags von Rem Koolhaas für eine erneuerte Europafl agge (2002/2006) – einen 
Entwurf  zur Fassadengestaltung für das Humboldt-Forum Berlin vorgelegt, der 
das Problem der historisierenden Hülle elegant in das dritte Jahrtausend über-
führt und die Modernität des Dialog-Anspruches versinnbildlicht. Eine solche 
Fassadengestaltung braucht Mut. Aber war Mut zum Neuen nicht schon immer 
Kennzeichen geglückter Kulturpolitik? (Nantes mit seinen Machines de l‘Ile hat die 
erstaunlichen Folgen für Attraktivität und Wirtschaft gerade bewiesen.)

des“ gegen zum Beispiel die marokkanische Überfremdung. Der arabische Name für Marokko 
ist al-Maghreb al-Aqsā, Land im äußersten Westen.

126 Goethe, Johann Wolfgang von: Zum Divan. Goethes Werke, Vollständige Ausgabe letzter Hand. 
Bd. 47. Nachgelassene Werke Bd. 7. Stuttgart und Tübingen 1833, S. 81.
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Abb. 1-9. Stefanie Tiede: Entwurf  einer Fassadengestaltung für das Humboldt-Forum Berlin, 2014, 
unter Verwendung des Barcode-Vorschlags von Rem Koolhaas für eine erneuerte Europafl agge 

2002/2006, nach einer Idee von Matthias Theodor Vogt.

1.5.6 Fazit

Ob sich der Gesetzgeber für die Aufnahme der einen oder anderen Formulierung 
hinsichtlich der (europäischen) Kultur in das Grundgesetz entscheidet, ist keine 
Frage des Rechts, sondern der verfassungspolitischen Betrachtung. 

Insoweit wird es auf  Argumente ankommen, die nicht lediglich auf  die in-
haltliche Positionierung zur (europäischen) Kultur abstellen, sondern vielmehr 
den Gesamtkontext der einschlägigen verfassungsrechtlichen Bestimmungen und 
namentlich den Auftrag zur Vertiefung der europäischen Einigung im Blick ha-
ben sollten.

Hingewiesen sei darauf, daß die Enquete-Kommission „Kultur in Deutsch-
land“ in ihrem Zwischenbericht „Kultur als Staatsziel“ die einschlägigen Ar-
gumente vorgetragen und abgewogen hat. Obgleich die Enquete-Kommission 
„Kultur in Deutschland“ mit dem Abschluß der 5. Legislaturperiode des Deut-
schen Bundestages ihre förmliche Erledigung gefunden hat, bleiben die materi-
ellen Überlegungen von Gewicht.127 Um so mehr, als der europäische Kontext 
heute wesentlich höhere politische Anforderungen stellt als noch vor knapp zehn 
Jahren, und es immer deutlicher wird, daß Kunst und Kultur als „dritter Pfeiler 
der Außenpolitik“ (Willy Brandt) dort inner europäisches Vertrauen schaffen 
können und auch schaffen müssen, wo andere Politikbereiche dazu offensichtlich 
außerstande sind.

Namentlich geben die im Bericht der Enquete-Kommission zu ersehenden 
und hier skizzierten Erwägungen einen wesentlichen Anhalt für die nun zu füh-
rende Debatte. 

127 Zum Ganzen vgl. Kultur als Staatsziel, S. 3 ff.; S. 12.
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Mit der vorgeschlagenen Initiative zur Einführung eines Art. 20b ins Grund-
gesetz „Der Staat schützt und fördert die europäische Kunst und Kultur“ oder 
alternativ mit einer Initiative zur Erweiterung des Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG um ei-
nen Satz 1a: „Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Der Staat 
gewährt ihnen Schutz und nimmt an ihrer Pfl ege teil.“ würde Sachsens verfas-
sungsrechtlich normiertes Kulturstaatsverständnis auch für die andern deutschen 
Länder und den Bund fruchtbar werden können. Mit Hans-Joachim Meyer zu 
sprechen: „Wir wissen, daß Kultur lebensnotwendig ist und nicht warten kann, 
bis bessere Zeiten anbrechen. Sie ist das Fundament unserer Identität“.

Die vielapostrophierte „Flüchtlingskrise“ hat – weit über die Probleme und 
Chancen der Migrationen hinaus – der Kultur und ihren Möglichkeiten zu einer 
ganz neuen Aufmerksamkeit über alle Parteigrenzen hinweg verholfen. Es ist an 
der Zeit, einer gestaltenden, gleichermaßen auf  Ansässige wie auf  Ankommende 
zielenden staatlichen Kulturpolitik, dem dritten Politikfeld gelingender Integrati-
on, auch eine Verfassungsgrundlage zu verschaffen.

Hierfür wiederum gilt es, das Phänomen Kulturaneignung zu verstehen. Ihm 
ist das zweite Kapitel gewidmet.
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2 Zur Theorie der Kulturaneignung

Gemäß der ersten zentralen Arbeitshypothese der vorliegenden Arbeit wird da-
von ausgegangen, daß Kultur im Sinne von Vorstellungswelten für die Integration be-
deutsam ist – nicht nur Ressourcen sowie die Handlungskalküle der Ankommen-
den und der Aufnahmegesellschaft. Darum wird hier ein kulturwissenschaftlicher 
und kein rein rationalistischer Ansatz der Integration verfolgt: Vorstellungswelten 
in Form von Sinn-, Deutungs-, Wert-, Norm- und Erfahrungsmustern sind ei-
gene Faktoren des Integrationsprozesses, nicht nur materielle und immaterielle 
Handlungsanreize.

In diesem Kapitel wird der gegenwärtige Stand der Theoriebildung zur Wei-
tergabe von Kultur im Sinne von Vorstellungswelten für die Zwecke der Studie 
urbar gemacht. Da nützliche Aussagen hierzu auf  ganz unterschiedliche Berei-
che der Theoriebildung verstreut sind, ist es zunächst nötig, die Grundzüge ei-
ner Metatheorie der Kulturaneignung zu schaffen. Sie fügt die Theoriebestände 
zusammen und zeigt auf, was Enkulturation für die Integration von Migranten 
leisten kann. Um diesen grundlagenforscherischen Bereich zu illustrieren, wird 
eine Auswahl bestehender Sozialisationstheorien auf  die Vereinbarkeit mit we-
sentlichen Aspekten der Metatheorie überprüft.

Ausgangspunkt des folgenden ist der personale Enkulturationsprozeß nach Vogt 
(2000). In ihm sind individueller und sozialer Wohlstand (die bona exteriora des 
Aristoteles, die äußeren Güter) und Wohlergehen (die bona interiora, die inneren 
Güter) zur salus publica (allgemeines Wohlergehen, Wohlfahrt) verwoben. 

Beim Integrationsprozeß eines Migranten, dem fragmentarischen, partiellen 
oder überwiegenden Hineinwachsen in die Kultur der Aufnahmegesellschaft, gibt 
es im Idealfall einen spiegelbildlichen Prozeß zwischen den materiellen und den 
immateriellen Kohäsionskräften. Auf  der einen Seite wird die primäre Sorge des 
Migranten um materielle Bedürfnisse überwunden durch die Teilhabe am sozial 
aggregierten Wohlstand des Aufnahmelandes (für den die Lutherzeit das schöne 
Bild des „gemeinen Kastens“1 gefunden hat). Dem entspricht, wie gesagt im Ide-
alfall, auf  der immateriellen Seite die Bereitschaft des Immigranten, sich auf  den 
Wertekanon und die zugehörigen Sanktionsschemata der Aufnahmegesellschaft 
einzulassen, die kulturspezifi schen Lösungsstrategien, und den Kanon zur Grundlage 

1 Das katholische Mittelalter basierte auf  für die Ewigkeit gestifteten Gütern, der sogenannten 
toten Hand. Ihr Entzug aus dem freien Verkehrt lähmte die Wirtschaft weitgehend. In Leisnig 
1523 und anderswo wurden die Kirchengüter unter gemeine (gemeinsame) Verwaltung gestellt. 
Die nur von drei Bürgern gemeinsam aufzuschließende Truhe unter landesherrschaftlicher Auf-
sicht ist das Urbild der heutigen kommunalen Verwaltung in Deutschland und den weiteren 
lutherischen Gebieten.
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seines individuellen Wohlergehens zu machen. Im Zentrum dieses Ansatzes steht 
die sozial vermittelte individuelle Modellierung von Vorstellungswelten auf  den 
drei – den Alltag unterschiedlich transzendierenden bzw. mit Sloterdijk vertikale 
Spannung aufbauenden – Ebenen von Freizeitgestaltung, Kunst und Glauben.

Abb. 2-1. Personaler Enkulturationsprozeß nach Vogt, Matthias Theodor: Beitrag der Kultur zur 
Wohlfahrt. Kleine Erläuterung der beiliegenden Ideenskizze. In: Vogt, Matthias Theodor (Hrsg. 2000): 
Kultur im ländlichen Raum. Das Beispiel Mittelsachsen. Kulturelle Infra struktur Band VIII. Leipzig.

Wie aber funktioniert ein solcher personaler Enkulturationsprozeß nach gegen-
wärtigem Stand der Wissenschaft en détail und differenziert nach Lebensstadien?

2.1 Das Problem

Sollte sich die Politik dazu entschließen, eine nachhaltige Integration anzugehen, 
sieht sie sich vor die Schwierigkeit gestellt, daß sie nicht auf  eine wissenschaftli-
che theoretische Grundierung ihres Handelns zurückgreifen kann.2

2 Die vorliegende Studie stellt den Bedarf  an einer ex ante-Evaluation sowie an validen Kriterien hier-
für heraus, die deutlich komplexer sind als die gängigen Evaluationsparameter non-interkultureller 
Kunstvorhaben.
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2.1.1 Babylonische Sprachverwirrung, Begriffsklärung und 
ein leerer Quadrant

Erstens besteht ein geradezu babylonisches Sprachgewirr mit wechselseitigem 
Nicht-Zitieren und folglich disparaten Wissensbeständen in den ‚Humanities‘. 
So beschäftigen die Vorgänge während und in Folge internationaler Wande-
rungsbewegungen die Disziplinen der (Sozial-)Psychologie, Soziologie, Politik-
wissenschaft, Anthropologie, Rechts-, Wirtschafts- und Geschichtswissenschaft, 
Linguistik sowie die Kommunikationswissenschaft.3 Wenig überraschend hat 
diese fächerübergreifende Aufmerksamkeit (von Interdisziplinarität ist nur be-
dingt zu sprechen) zu einer bemerkenswerten Inkonsistenz bei der Verwendung 
von Begriffen geführt. Einschlägig in der konventionellen Debatte sind etwa die 
Schlagworte Integration, Assimilation, Akkulturation, Absorption und in stär-
ker pädagogischen Kontexten auch Sozialisation sowie im Kontext alternativer 
Ansätze zusätzlich Inklusion, incorporation, embeddedness und engagement.4 Noch un-
übersichtlicher wird die Begriffsverwendung dadurch, daß dieselben verwende-
ten Begriffswörter oft genug uneinheitliche Bedeutungsgehalte besitzen, also für 
die Bezeichnung unterschiedlicher Dinge verwendet werden. Floyd Rudmin zum 

 Für Sachsen beispielsweise resultiert der politisch-administrative Bedarf  praxisnützlicher Theorie-
bildung und Wissenschaft implizit aus dem Alleinverweis auf  die Sinus-Studie von 2008 in der 
Antwort der Sächsischen Staatsregierung vom 18. Januar 2016 auf  die Große Anfrage der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen zum Thema Interkulturelle Kulturarbeit – Chancen für die Entwicklung von Kunst 
und Kultur im Einwanderungsland Sachsen (DS 6/3015) vom 9. Oktober 2015. 

 Deren Frage 4 lautete: „Welche wissenschaftlich fundierten Kenntnisse hat die Staatsregierung zu 
a) der Lebenssituation von Menschen mit Migrationshintergrund in Sachsen (insbesondere sozio-
ökonomische Daten), b) deren gesellschaftlichen Teilhabe im Allgemeinen, c) deren Interessen, 
Gewohnheiten und ihrer Teilhabe an Kunst und Kultur“. Die Staatsregierung gab die „Zusammen-
fassende Antwort auf  die Frage 4. a) bis c): Allgemein bezieht die Staatsregierung ihre allgemeinen 
Kenntnisse über Menschen mit Migrationshintergrund aus der einschlägigen Sinus-Milieustudie 
(Heidelberg 2008), die differenzierte Einblicke in die verschiedenen Migrantenmilieus Deutsch-
lands und deren kulturelle Gewohnheiten liefert.“

 Dito die zusammenfassende Antwort auf  die Frage 7: „Überprüft die Staatsregierung die Umset-
zung dieser Handlungsgrundlagen [Empfehlungen, Berichten, Handreichungen etc. zur interkul-
turellen Kulturarbeit] und wenn ja, a) auf  welchen Ebenen (Freistaat, Kommunen) und für wel-
che Handlungsbereiche, b) mittels welcher Instrumente, c) unter Einbezug welcher Vertreter und 
(Selbst-)Organisationen von Migranten, d) mit welchen Zwischenergebnissen?“ „Zusammenfas-
sende Antwort auf  die Frage 7. a) bis d): Eine Überprüfung der o. g. Handlungsgrundlagen erfolgt 
nur insoweit, als sie Gegenstand von Zielvereinbarungen oder Zuwendungsbescheiden in Bezug 
auf  die Kultureinrichtungen und Kulturverbände sind. Ein übergreifendes Monitoring in Bezug 
auf  interkulturelle Kulturarbeit fi ndet nicht [HvA] statt.“

3 Vgl. Rudmin, Floyd W. (2009): Catalogue of  Acculturation Constructs. Description of  126 Taxonomies 
1918 – 2003, in: Online Readings in Psychology and Culture 8 (1) [scholarworks.gvsu.edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=1074&context=orpc, 17.12.2015], S. 5.

4 Nieswand, Boris; Drotbohm, Heike (2014): Kultur, Gesellschaft, Migration. Die refl exive Wende in der 
Migrationsforschung, Wiesbaden. S. 15.
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Beispiel zeigte 126 unterschiedliche Bedeutungsgehalte auf, die von unterschied-
lichen Autoren mit dem Begriffswort acculturation aufgerufen werden.5

Erste Anforderung an unseren eigenen Ansatz ist daher eine Begriffsklärung 
und -einordnung. Statt Sozialisation, Akkulturation oder Enkulturation wird hier 
zunächst einmal abstrakt ‚Kulturaneignung‘ verwendet. Damit ist gemeint, daß 
die kulturellen Muster einer menschlichen Gemeinschaft bzw. Gesellschaft von 
einer Generation an die nächste weitergegeben werden. Die handlungsleitenden 
Vorstellungen in Form von Sinn-, Deutungs-, Norm-, Wert- und Erfahrungs-
mustern werden in dieser Studie nicht einfach in einem ethnologischen Sinn 
verstanden, sondern differenziert, wie in Kapitel 1 dargelegt. Wie dort darge-
stellt, heben sich (im Hegelschen Sinne) mit den „Vorstellungswelten der Bür-
ger – minds of  men“ aus der Präambel der UNESCO von 1945 und den „arts 
as regulation strength in relation to society“ der UNESCO aus dem Jahr 2000 
die unterschiedlichen Bedeutungsgehalte von Kultur bzw. Kunst und damit von 
Kulturpolitik auf. Es wird Handhabbarkeit erreicht für die positive (oder auch 
negative) Aufgabe von Kunst und Kultur, zur sozialen Kohäsion, zur Bündelung 
von Kräften und zu einer funktionierenden Zivilgesellschaft beizutragen. 

Das Hineinwachsen eines Säuglings und Kleinkindes in die ihn umgeben-
de Kultur geschieht zunächst einmal im Rahmen der ersten Individuation durch 
Enkulturation. Diese ‚Primär-Kulturaneignung‘ geschieht wesentlich vor Aus-
bildung eines Bewußteins der eigenen Person, ist also unbewußt, prä-kognitiv, 
sinnlich, sie ist pro-aktiv, und bedarf  einer stimulierenden Umgebung sich ein-
lassender Bezugspersonen. Der Begriff  Enkulturation wurde 1948 geprägt durch 
den US-amerikanischen Afrika-Ethnologen Melville Jean Herskovits (1895 – 
1963) für die je spezifi sche Kultur, in die das Individuum hineinwächst – wobei es 
laut Herskovits „gleichzeitig Instrument [der Kultur] und Akteur [seiner eigenen 
Enkulturation]“ ist.6 Der Begriff  Enkulturation wurde dann 1963 von Margaret 
Mead in die Entwicklungspsychologie übertragen („enculturation is the process 
of  learning a culture in all its uniqueness and particularity“).7

Akkulturation wiederum bezeichnet – zum einen – in Pädagogik und Psycho-
logie die Eingliederung des heranwachsenden Menschen in ein spezifi sches Kultu-
rumfeld8 („acculturation, or as it is often called, professionalization, is the process 

5 Rudmin, Floyd W (2003): Catalogue of  acculturation constructs.
6 Herskovits, Melville J. (1949): Man and his Works, the Science of  Cultural Anthropology, in: American 

Anthropologist 51 (3). S. 39 – 48.
7 Mead, Margaret (1963): Socialisation and Enculturation. In: Current Anthropology 4, S. 184 – 188. 

Hier S. 187.
8 Wahrig, Gerhard; Krämer, Hildegard; Zimmermann, Harald (1981): Lemma Enkulturation, in: 

o. V., Brockhaus – Deutsches Wörterbuch, Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, S. 493.
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of  preparing students to fi t into the culture of  the professional community“).9 
Nach dem Ausbilden von Bewußtsein, selbst-refl exiver Kompetenz und kognitiver 
Intelligenz greift in der Adoleszenz die zweite Individuation, der Ablöseprozeß 
vom Nicht-Ich für die Kulturaneignung. Akkulturation ist also bewußt, kognitiv, 
refl exiv, sie ist teilproaktiv, oft reaktiv und bedarf  einer stimulierenden Umgebung 
refl exiv wahrgenommener Bezugspersonen. Wir können hier auch im Hinblick 
auf  die nun noch folgende Begriffsverwendung klar von der Primär-Akkultura-
tion sprechen.

Für die Kulturaneignungsleistungen im Wechselspiel zweier distinkter Kultu-
ren nun hat sich zum Begriff Inkulturation einerseits eine ganze „Theologie der In-
kulturation“ entwickelt, andererseits wird er methodisch für eine post-koloniale 
Geschichtsschreibung und Soziologie benutzt. Er adressiert in seiner Primärver-
wendung das Grundanliegen von Missionierung: Wie lassen sich grundlegende 
Wertüberzeugungen aus einer (der missionierenden) Kultur in eine andere (zu 
missionierende) Kultur hineintragen? Dieses Anliegen wurde aktenkundig bei 
den Missionsreisen des Apostels Paulus (Apostelgeschichte 17:22-33, Mißerfolg 
vor dem Athener Aeropag) und führte um 50 n. Chr. zum Konzil von Jerusalem. 
Es ist bis heute wirksam in der von Kyrill bei der Christianisierung der Ostslawen 
eingeführten kyrillischen Schrift. Seinen Höhepunkt erreichte es im Riten- oder 
Akkommodationsstreit 1610 – 1774. Bei ihrer Chinamission erklärten die Jesuiten 
(Matteo Ricci 1552 – 1610 u. a.) die lokale Riten zu zivilen Bräuchen unterhalb der 
religiösen Ebene, so daß diese weitergepfl egt werden konnten. Demgegenüber 
waren die Dominikaner und am Ende der Vatikan zu keinen Kompromissen be-
reit, die Mission scheiterte.

Die Herausforderung stellt sich jedoch nicht nur Kirchen und ihrem Religi-
onsverständnis. Ein geeignetes Verhältnis aus Kompromiß und Beharren muß 
auch jede Kultur entwickeln, die als distinkte von Generation zu Generation wei-
terexistieren möchte. So verstanden ist Inkulturation die Leistung einer je spe-
zifi schen Kultur gegenüber Individuen, die entweder in sie hineingeboren oder 
von ihr adoptiert werden. In der Inkulturation sind Mitglieder der aufnehmenden 
Kultur die wesentlichen Akteure, in der Enkulturation sind neu geborene oder 
neu eingewanderte Novizen dagegen die bedeutendsten Akteure.

Für die Kulturaneignungsleistungen durch Migranten im Wechselspiel zweier 
distinkter Kulturen ist in der Kulturanthropologie seit 1880 John Wesley Powell 
(1834 – 1902) – wie oben bei der Kulturaneignungsleistung von Adoleszenten – 
wesentlich der Begriff  Akkulturation gängig. Damit ist eine bewußte Kulturaneig-
nungsleistung gemeint, die aus der entsprechend refl ektierten Alteritätserfahrung, 
d. h. einer Erfahrung des eigenen Andersseins im Vergleich zur entsprechend an-

9 Rockwell, Geoffrey; Sinclair, Stefan: Digital Acculturation. www.openbookpublishers.com/html 
reader/DHP/chap07.html#ch07-fn3 [19.12.2015].
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zueignenden Kultur, resultiert. Sie ist darin häufi g durch Dritte unterstützt bzw. 
wird die eigene Kulturaneignungsleistung, deren Bedarf  sowie die betreffenden 
Aneignungsschritte, in Bezug auf  die Reaktion von Dritten refl ektiert. Sie ist 
somit immer „sinnhaft aufeinander bezogenes Handeln“ im Sinne von Weber, 
sowohl als eine Bewußtmachungs- und Erklärungsleistung durch Dritte, sei es 
durch – angedrohte oder gedanklich vorweggenommene – positive und negative 
Sanktionen. In diesem Sinn wird das kulturaneignende Subjekt akkulturiert. Wie schon 
erwähnt wird dieser Typ mit der Kulturaneignung einer fremden Kultur durch 
einen Migranten auch mit der Aneignungsleistung von Adoleszenten assoziiert; 
insofern läßt sich – in Abgrenzung zur Aneignungsleistung von Adoleszenten – 
bei Migranten von Sekundär-Akkulturation sprechen.

Wie hier schon ersichtlich wird, bietet sich die begriffl iche Unterscheidung 
von Primär- und Sekundär-Akkulturation an, um die in der bestehenden For-
schung vorhandene Vorstellung von Kulturaneignungsleistungen von Adoleszen-
ten in Bezug auf  ihre Heimatkultur (oder Primärkultur) einerseits und die Aneig-
nungsleistung von Migranten in Bezug auf  die Kultur der Aufnahmegesellschaft 
(oder Sekundärkultur) andererseits effektiv kommunizieren zu können. 

Für die vorliegende Studie und die weitergehende Arbeit ist es nun ein er-
staunlicher theoretischer Befund, daß es in der Forschung eben keine entspre-
chende Vorstellung einer präkognitiv, pro-aktiv, sinnlichen Kulturaneignungs-
leistung, also von Enkulturation im Erwachsenenalter in Bezug auf  die Kultur 
der Aufnahmegesellschaft gibt. Was fehlt ist also ein Enkulturationspendant zur 
Sekundär-Akkulturation. Hier gibt es in den theoretisch-sozialwissenschaftlichen 
Vorstellungen offenbar einen leeren Quadranten.

2.1.2 Unnötiges Schisma

Der Grund für diesen leeren Quadranten läßt sich neben der beschriebenen ba-
bylonischen Sprachverwirrung in einem zweiten Problem fi nden. Es existiert ein 
tiefer Graben zwischen Ansätzen, die den bewußt-refl ektierten Kulturerwerb in 
bewußter Reaktion auf  äußere Impulse beschreiben und solchen, die präkogniti-
ve, d. h. unbewußte, proaktive Handlungen schildern, bei denen gleichwohl neue 
kulturelle Vorstellungen erworben werden. Kennzeichnend für die Akkulturati-
onsforschung ist eine klare Abgrenzung von jenen Ansätzen, die insbesondere mit 
den Begriffen Enkulturation, Sozialisation, Individuation (früher: Personalität)10 
sowie der Parallelität von Reifung und Lernprozessen11 hantieren und in der vor-
rangig Pädagogen und ebenfalls Psychologen debattieren. Die Beteiligung der 

10 Raithel, Jürgen; Dollinger, Bernd; Hörmann, Georg (2009): Einführung Pädagogik. Begriffe Strömun-
gen Klassiker Fachrichtungen, Wiesbaden. S. 59.

11 Helffrich, Hede (2013): Kulturvergleichende Psychologie, Wiesbaden. S. 156.



Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheber-
rechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, 

Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.

© BWV • BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG GmbH

Berlin 2016

1252.2 Die Problemlösung – Skizze einer Metatheorie der Kulturaneignung

EJM 1-2  2016

Psychologie beiderseits des Grabens legt nahe, daß die Kluft nicht ausschließlich 
entlang von Fachgrenzen, sondern bisweilen auch innerhalb derselben verläuft. 

Konstituierend für diese Trennung scheint der Gegensatz zwischen den Pro-
zessen Enkulturation und Akkulturation, also dem erstmaligen Kulturerwerb ei-
nes Kindes einerseits und dem später erfolgenden Kulturvertiefungserwerb in der 
Adoleszenz bzw. dem Sekundärkulturerwerb im Erwachsenenalter andererseits. 
Ausdruck dieser Trennung ist etwa, daß Zick als Vertreter des ‚Akkulturations-
Lagers‘ in seiner „Neufassung eines Forschungsbereiches“ davon absieht, Kory-
phäen des Enkulturations-Lagers zu zitieren. In seiner Habilitation fi nden sich 
keine Verweise auf  Jean Piaget, Émile Durkheim, Jürgen Habermas oder Klaus 
Hurrelmann, geschweige denn weitere Autoren des Lagers wie Klaus-Jürgen Till-
mann oder Herbert Gudjons. Vice versa verweist Hurrelmann im Literaturver-
zeichnis seines Handbuchs „Einführung in die Sozialisationstheorie“12 nicht auf  
einschlägige Namen der Akkulturationspsychologie wie John Berry, Young Kim 
oder William Gudykunst.

Für die vorliegende Studie zentral ist die naive, gleichwohl theoretisch und 
dann eben auch praktisch zentrale Frage: Warum soll ein solcher unbewußter, 
proaktiv-sinnlicher Modus des Kulturerwerbs nur Kindern möglich sein? Warum 
soll nicht das, was als Enkulturation bekannt ist, auch Erwachsenen möglich sein? 
Genau in diesen leeren Quadranten der Vorstellungen von Kulturaneignung vor-
zustoßen, wird im Folgenden und für die praxisnützliche anwendungsbezogene 
Forschung der vorliegenden Studie zentral sein.

2.2 Die Problemlösung – 
Skizze einer Metatheorie der Kulturaneignung

Der skizzierte Graben zwischen den Akkulturationstheorien und den Konzeptio-
nen der Enkulturation sowie den Sozialisationstheorien kann überbrückt werden, 
indem eine Metatheorie der Kulturaneignung formuliert wird, innerhalb derer 
verschiedene Weisen der Kulturaneignung durch eine begriffl iche Neugliederung 
idealtypisch unterschieden werden. Auf  der oben erfolgten Begriffsklärung und 
dem Hinweis auf  den leeren Quadranten aufbauend, lassen sich nun vier Typen 
der Kulturaneignung ableiten – und zwar indem zwei typologische Unterschei-
dungsdimensionen genutzt werden: (1) Das Kultur-Kulturaneignenden-Verhält-
nis als Primär- oder Sekundärkultur (erste typologische Unterscheidungsdimension) 
und (2) nach dem Grad der Bewußtheit und Refl exivität (zweite typologische Unter-
scheidungsdimension).

12 Hurrelmann, Klaus (1993): Einführung Sozialisationstheorie, Weinheim. S. 287 – 307.
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Kulturaneignungstypen bei Migranten Primärkultur Sekundärkultur

Vor-Bewußtheit / sinnliche Ebene 
(häufi g: pro-aktiv)

Primär-
Enkulturation

Sekundär-
Enkulturation

Bewußtheit / refl exive Ebene 
(häufi g: reaktiv)

Primär-
Akkulturation

Sekundär-
Akkulturation

Abb. 2-2. Idealtypen der Kulturaneignung. Eigene Darstellung IKS 2016.

Zu diesen vier Typen gehören die oben schon erwähnten drei Kulturaneig-
nungstypen der Enkulturation in die Heimatkultur (Primär-Enkulturation) bzw. 
deren Akkulturation im vorwiegend adoleszenten Alter (Primär-Akkulturation), 
und die Akkulturation in eine zweite Kultur (Sekundär-Akkulturation). Wie nun 
angedeutet, gibt es noch die Sekundär-Enkulturation, die wesentlich vorbewußte, 
sinnliche, proaktive Übernahme von Sinn-, Deutungs-, Wert-, Norm- und Erfah-
rungsmustern. In diesem Sinn enkulturiert sich das kulturaneignende Subjekt.

Hier ist der Rückgriff  auf  Jean Piaget (1896 – 1980) instruktiv. Er erarbeitete 
mit seinem Stufenmodell der kognitiven Entwicklung eine Beschreibung des En-
kulturationsprozesses. In ihm nimmt das sich enkulturierende Kind in vier Stufen 
zunehmend bewußt refl ektierend seine Umwelt wahr13 und kommt „vom unmit-
telbaren senso-motorischen Verhalten über das vorstellungsvermittelte konkrete 
Handeln zum abstrakten geistigen Operieren“14. Es mag an den Eigenschaften 
der fi nalen Stufe von Piagets Modell liegen, daß, wenn sie einmal erreicht ist, 
frühere Stufen aus dem Fokus rücken. Diese vierte, formal-operatorische Stu-
fe befähigt das Individuum, Handlungen rein gedanklich, also ohne physisches 
Nachspielen, zu vollziehen. Mit ihr verbunden ist die Kompetenz zur Lösung 
hypothetischer oder kontrafaktischer Problemstellungen.15 

Dieser wesentliche Aspekt selbst-bewußter Mündigkeit geht jedoch nicht mit 
dem Verlust der Errungenschaften früherer Entwicklungsstufen einher. Kann 
nicht also auch der Erwachsene zunächst einmal im Sinne niedrigerer Piaget-Stu-
fen ganz konkrete Handlungen imitieren oder eine „innerliche Diskussion“ über 
ebenjene Konkreta zu führen, ohne dabei zwangsläufi g auf  abstrakter Ebene da-
rüber Nachsinnen zu müssen? Insbesondere für den Umgang mit jenen Erwach-
senen, die ohne oder nur mit rudimentären Sprachkenntnissen und entsprechend 
nur geringer Kenntnis der Aufnahmekultur nach Deutschland migrieren, eröffnet 
dieser Blickwinkel eine neue Perspektive. Schiller meinte bekanntlich, der Mensch 
„ist nur da ganz Mensch, wo er spielt“16, und Kästner ergänzte: „Nur wer er-

13 Piaget, Jean (1983): Das moralische Urteil beim Kinde. Stuttgart.
14 Veith, Hermann (1996): Theorien der Sozialisation, Frankfurt/Main. S. 458.
15 Niederbacher, Arne; Zimmermann, Peter (2011): Grundwissen Sozialisation, Wiesbaden. S. 37.
16 Schiller, Friedrich (1793/94): Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen, 15. Brief.
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wachsen wird und ein Kind bleibt, ist ein Mensch“.17 Dementsprechend 
nehmen wir hier an, daß auch Erwachsene im Rahmen der Kulturvermittlung 
auf  basaleren Piaget-Ebenen erreicht werden können. Damit wird deutlich, daß 
Enkulturation kein Prozeß ist, der nur unter pädagogischen Gesichtspunkten von 
Belang ist, sondern ebenso in der Erwachsenenbildung bedacht werden kann.

Ein methodisches Problem bei den Akkulturationstheorien für die Kulturan-
eignungsleistungen durch Migranten ist also das Außerachtlassen der sinnlichen, 
wesentlich unbewußten, prä-kognitiven, pro-aktiven in Analogie zur ersten, im 
Säuglings und Kleinkindalter stattfi ndenden „Primär-Kulturaneignung“, kurz der 
Enkulturation. Diese – und das erscheint uns der zentrale Mehrwert der folgen-
den Typologie der Kulturaneignung – ist homoiolog zur Enkulturation und eben 
nicht in der Weise refl ektiert, vielleicht sogar bewußt durch Drittpersonen gesteu-
ert, wie jene Prozesse der Akkulturation.18

Zwei Überlegungen eröffnen auch den Akkulturationsansätzen Perspekti-
ven der Vereinbarkeit ihrer Kulturaneignungskonzeption mit jener des Enkul-
turations-Lager. Erstens kann eine gezielte und wohldosierte Präsentation der 
Aufnahmekultur bereits unbewußt einen Enkulturationsprozeß bei Neuan-
kömmlingen initiieren, bevor sie bestehende Differenzen in ihrer ganzen Breite 
wahrnehmen und sich willentlich auf  eine Akkulturation einlassen. Zweitens läßt 
sich das Konzept willentlicher Kulturaneignung insofern in Frage stellen, als daß 
Neuankömmlinge bereits eine erste Enkulturation durchlaufen haben und diese 
erworbenen lebensweltlichen Vorstellungen nicht ohne weiteres ablegen können. 
Daher ist anzunehmen, daß ein kultureller Aneignungsprozeß nicht steuerbar ist 
und sich die Internalisierung kultureller Muster ohnehin unbewußt – also wie 
wesentliche Teile der Enkulturation eines Kindes präkognitiv – abspielt.

Ohnehin ist unbedingt im Blick zu behalten, daß es sich bei der präsentier-
ten Typologie von Kulturaneignungsformen plausibler Weise nur um Idealtypen 
handeln kann, und zwar im Sinne von Extremtypen an den jeweiligen Enden der 
Unterscheidungskontinua. In der Empirie können und müssen diese Realtypen 
freilich als Zwischentypen gedacht werden: nicht so sehr in Bezug auf  die Unter-
scheidung von Primär- und Sekundärkultur, wohl jedoch ganz besonders in Hin-
blick auf  die Bewußtheit und Refl exivität der Kulturaneignung. Solche Zwischen-
typen bestehen etwa in Bezug auf  eine bewußte Refl exion der Handlungsstrategie 

17 Kästner, Erich (1969): Was nicht in euren Lesebüchern steht. Frankfurt a. M. S. 180.
18 Homologie bezeichnet als morphologische Kategorie die Ähnlichkeit aufgrund gemeinsamer Ab-

stammung (Knochen der Vorderpfoten des Pferdes und der Vorderfl osse des Wals); Gegenbe-
griff  ist die Ähnlichkeit aufgrund gleicher Funktion: die Analogie (Flügel der Fliege und Flügel 
der Vögel). Homoiologie ist Ähnlichkeit vor allem aufgrund gemeinsamer Abstammung, wobei 
hier die Funktion sich im Laufe der weiteren Evolution nicht verändert hat (Flügel der Amsel 
und Flügel der Meise). Siehe hierzu Patzelt, Werner (Hrsg. 2007): Evolutorischer Institutionalismus, 
Theorie und exemplarische Studien zu Evolution, Institutionalität und Geschichtlichkeit. Würzburg. S. 159 f.
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in einer neuen Kultur, zum Beispiel durch Alteritäts- und Unverständnistoleranz, 
also einem bewußten Part, und der womöglich ganz unbewußten emotionalen 
Grundierung der Erfahrung, zum Beispiel durch Angst oder Freude.

Außerdem wird diese Typologie wohl nur dadurch leistungsfähig, d. h. der im-
mensen Komplexität von Kulturaneignungsprozessen gerecht, daß zwischen de-
notativen und konnotativen Merkmalen der Typen zu unterscheiden ist. Bewußtheit 
und Refl exivität sind denotative Merkmale von Akkulturation, d. h. defi nitorische 
Merkmale des Idealtyps (!) und folglich unverbrüchlicher Bestandteil der Intensi-
onsmenge des Begriffs. Anders dagegen die Reaktivität, d. h. die Beteiligung und 
Steuerung durch Dritte, die ihrerseits zwar ein charakteristisches empirisches Merkmal 
vieler refl exiven Kulturaneignungsprozesse (also von Akkulturation) ist: Es han-
delt sich also um typische, jedoch nicht überall vorfi ndbare Merkmale der Extensionsmenge, 
wie diese sich eben durch die Intension des Akkulturationsbegriffs in der Wirk-
lichkeit ergibt.19

Der Begriff  der anzueignenden Kultur läßt sich im übrigen auch wie folgt 
konkretisieren: Nimmt man den Ethnie-Begriff  der Ethnomethodologie heran, 
so zielen alle hier gemachten Überlegungen auf  die Aneignung der spezifi schen 
Sinn-, Deutungs-, Wert-, Norm- und Handlungsmuster von jeder hier und jetzt 
stattfi ndenden Wirklichkeitskonstruktion: der Gottesdienst im Benediktinerklos-
ter, die Parteivorstandssitzung, die Opernaufführung, die Kolloquiumssitzung, 
die Talkshow etc. Sie sind institutionell in größere Sinn-, Deutungs-, Erfahrungs- 
und Handlungsmuster wie die christliche Religion, die Arbeiterbewegung, die 
Bayreuther Festspiele, die humboldtianische Universität, die demokratisch-plu-
ralistische Debatte etc. eingebettet. Dergleichen wäre eventuell als ‚Kultur in der 
Kultur‘, also als Kultur einer hier und jetzt bestehenden Sub-Gruppe, eben einer 
Ethnie im ethnologischen Sinn, zu bezeichnen. 

Folglich kann von Kulturaneignung im weitesten Sinne ganz analog zur So-
zialisation in der Soziologie gesprochen werden – und genau über diese Weite 
der Begriffsverwendung können alle Formen der Aneignung von sozialer Wirk-
lichkeitsdeutung und -mitkonstruktion verstanden werden: gerade auch solche, 
für welche etwa die jeweils einzelnen Theorien blind sind.20 Diese ethnometho-

19 Ähnlich ist das Verhältnis bei der Eigenschaft fl iegen zu können, wenn Vögel gemeint sind. Fliegen 
zu können, ist ein konnotatives, kein denotatives Merkmal: viele der unter die Intensionsmenge 
von Vögeln auffi ndbaren Wirklichkeitselemente fl iegen tatsächlich – jedoch eben nicht alle, wie 
beispielsweise Strauße, Truthähne oder Pinguine.

20 Die Ethnomethodologie ist ihrerseits eine mikrosoziologische Theorie wie u. a. auch George H. 
Meads symbolischer Interaktionismus oder Anthony Giddens Strukturationstheorie – vgl. hier-
zu Nullmeier, Frank (1997): Interpretative Ansätze in der Politikwissenschaft, in: Benz, Arthur (Hrsg.): 
Theorieentwicklung in der Politikwissenschaft – eine Zwischenbilanz. Baden-Baden, S. 101 – 144; und die 
weiterhin maßgebende Theorieexplikation bei Patzelt, Werner J. (1987): Grundlagen der Ethno-
methodologie: Theorie, Empirie und politikwissenschaftlicher Nutzen einer Soziologie des Alltags, München.
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dologische Ethnie konstruiert sich über die vielen Alltagshandlungen die Kultur 
im ethnologischen Sinn. Besonders das Ritual kann dabei als hic et nunc, also als 
lokal-situativ anschaulicher Kristallisationspunkt einer Kultur bzw. ihrer Instituti-
onen angesehen werden: Denn Rituale können hinsichtlich der zentralen Sinn-, 
Deutungs-, Wert-, Norm- und Erfahrungsmuster oft sehr präsent sein. Rituale 
reproduzieren dergestalt diese zentralen ‚Leitideen‘ einer ‚Makrokultur‘, also der 
Kultur im ethnologischen Sinne und sorgen für ihre andauernde Verankerung 
als Welt 2-Elemente (Popper) zentraler, ordnender Fluchtpunkte (siehe Kapitel 1) 
in den Wissens- und Deutungsbeständen der Mitglieder einer Kultur. In diesem 
Sinne sind sie auch von jener Makrokultur und der zugrundeliegenden Leitideen 
und Leitdifferenzen, d. h. also der ganz zentralen (ggf. stark transzendent begrün-
deten) Sinn-, Deutungs-, Wert-, Norm- und Erfahrungsmuster stark geprägt. Ge-
nau darum dienen Rituale in besonderer Weise der Kulturaneignung für ‚Novi-
zen‘: In ihnen wird ganz dicht greifbar, was der gemeinsame Vorstellungsbestand 
jener ist, die das Ritual als dessen überzeugte Anhänger vollziehen – beispielswei-
se das apostolische Glaubensbekenntnis als Identitätsreproduktion jener, die sich 
als Christen der Post-Nicäa-Ära bezeichnen.21 Dies alles fußt wiederum seiner-

21 Darum sind entsprechende Konzilien auch so dramatisch, sind die sich hieran ergebenden Spal-
tungen höchst folgenreich und stark ‚Kulturdifferenzen‘ erzeugend, d. h. kollektive Identitäten 
manifestierend. In ihnen werden ordnende Fluchtpunkte (siehe Kapitel 1) verschoben, also zen-
trale, sinn- und identitätsstiftende Vorstellungsinhalte verändert.

 Die Orthodoxen Kirchen stehen beispielhaft für die Schwierigkeiten eines aggiornamento (der 
Anpassung an die Verhältnisse der Jetztzeit, wie Johannes XXIII. den Auftrag des Zweiten 
Vatikanum 1962 – 65 beschrieben hatte). Das letzte von ihnen anerkannte panorthodoxe Konzil 
hatte 787 stattgefunden (Nicäa II u. a. zum Bilderstreit), also vor rund 1.250 Jahren. Seither gab 
es keine gemeinsam beschlossene Änderung der Riten und Glaubensinhalte. Ab 1902 bemühte 
sich das Patriarchat von Konstantinopel, in der tradierten Hierarchie die Führungskirche, um ein 
Panorthodoxes Konzil. Es fand dann im Juni 2016 tatsächlich auf  Kreta statt, wohin es auf  rus-
sischen Druck verlegt worden war, scheiterte aber aus zwei tagespolitischen Gründen und einem 
inhaltlichen an der Absenz von vier der 14 autokephalen Mitgliedskirchen (nach den Absagen 
von Bulgarien, Antiochien und Georgien erklärte Moskau seinen Rückzug; Serbien nahm nur 
als Beobachter teil). (i) Die Patriarchate von Antiochien und Jerusalem liegen im Grundsatzstreit 
wegen der Zuständigkeit für Quatar, ungeachtet des Umstandes, daß es dort nur wenige hundert 
orthodoxe Christen gibt. (ii) Im Zusammenhang des russisch-ukrainischen Konfl iktes hat sich 
ein Teil der ukrainischen Orthodoxen aus dem, sich traditionell als multinational defi nierenden, 
Moskauer Patriarchat herausgelöst, ohne damit Anerkennung bei den anderen Kirchen zu fi n-
den. Sie suchen dafür die Unterstützung ausgerechnet von Konstantinopel, das knapp hundert 
Jahre nach Ausrufung der Türkischen Republik vor der Auslöschung steht, während 500 Jahre 
nach seiner Gründung das Moskauer Patriarchat die mit Abstand meisten Gläubigen zählt, aber 
noch immer erst an fünfter Stelle der Hierarchie steht. (iii) Der eigentliche Grund aber für das 
von Moskau geschickt inszenierte (vgl. oben Gerassimov in Kapitel 1) Scheitern war der zutiefst 
verwurzelte Widerstand vieler Theologen, sich auf  eine Veränderung der tausend Jahre ‚bewähr-
ten‘ Vorstellungswelten überhaupt einzulassen.

 Mit all dem ist noch nichts über die Dogmen gesagt, die einer Annäherung zwischen den Ost- 
und den Westkirchen im Wege stehen; in Überwindung des Ost-West-Schismas, dessen Tau-
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seits – wie übrigens auch die Kulturaneignungsprozesse selbst – auf  der ‚natür-
lichen Hardware‘ des homo sapiens, letztlich also auf  seinem phylogenetischen 
Erbe, welches wiederum seine ‚ultimaten Ursachen‘ aus der biologisch-kulturellen 
Ko-Evolution, also seinem pfadabhängigen Gewordensein, erfährt.22

Der Stellenwert der ritualisierten Kulturaneignung lässt sich, wie im nachfolgen-
den Schaubild illustriert, in den einzelnen Schichten sozialer Wirklichkeit verorten.

‚Natürliche Umwelt‘/Universum

internationales System

supranationale Systeme

‚nationalstaatliche‘ politische Systeme

Organisationen/Institutionen } Arenen, in denen Rituale 
durchgeführt werden

Rollen, Rollengefüge, Kleingruppen

‚Hier und jetzt‘ lebende Einzelmenschen →
Ritualdurchführende 
Akteure

(kulturspezifi sche) Wissensbestände, Deutungsroutinen und 
Normen

→
Anlass, Inhalt und Form 
der durchgeführten 
Rituale

genetisch verankerte Repertoires von Wahrnehmung, Infor-
mationsverarbeitung, Empfi ndung und Verhalten

‚molekulare und (sub-)atomare Umwelt‘

Abb. 2-3. Rituale und soziale Wirklichkeitsschichten. Eigene Darstellung IKS 2016.

Ineinandergreifend stellt sich der zentrale Ansatzpunkt für die Kulturaneignung 
sowohl von Neuankommenden (Novizen) als auch im intergenerationellen Ver-
hältnis am Ritual (auf  Basis der Natur des Menschen) sowie die Aggregatlogik 
hin zur Makroebene, wie im folgenden Abbild aufgezeigt, dar. Es illustriert den 
dargestellten Zusammenhang von Ritualen als der hier und jetzt stattfi ndenden, 
lokal-situativen Verdichtung von Deutungs-, Wert-, Normen- und Erfahrungs-

sendjahrfeier 2054 bevorsteht. Nach einem bekannten Wort sind Prognosen dann schwierig, 
wenn sie die Zukunft betreffen; Dogmenstreite sind dann tendenziell unlösbar, wenn sie Vor-
stellungsinhalte aus der Vergangenheit herauslösen sollen.

22 Siehe dazu den Gedankengang von Christoph Meißelbach in Kapitel 3 dieser Studie.
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mustern einer Kultur. Rituale aggregieren sich zu Sub-Gemeinschaften, der Kul-
tur in der Kultur, den Ethnien im ethnomethodologischen Sinn – und diese wie-
derum zur Kultur im ethnologischen Sinn.

Abb. 2-4. Idealtypen der Kulturaneignung. Eigene Darstellung IKS 2016.

Durch die im hier und jetzt an vielen Orten einer Kultur im ethnologischen 
Sinn, stattfi ndenden Rituale wird diese Kultur als ein Gewebe aus Rollen- und 
Institutionengefügen integriert. Soziale Wirklichkeit wird hier also so prozessual 
verstanden, wie in sozialkonstruktivistischen Ansätzen üblich. Ihrer Auf-Dauer-
Stellung, d. h. ihrer Stabilität gegenüber der Herausforderung neuer ‚Wirklich-
keitskonstrukteure‘ in Form von Nachkommen und Migranten, wird durch die 
Kulturaneignungstypen begegnet.

Für die weitere Theorieforschung ist nun Folgendes bedeutsam. Erstens wird 
durch die Klarstellung, es handele sich um Idealtypen mit denotativen und kon-
notativen Merkmalen, die begriffl iche Differenzierung hinreichend klar, um da-
mit verbindlich arbeiten zu können. Zweitens werden diese Vorteile nicht durch 
eine übermäßige Komplexitätsreduktion erkauft: Denn natürlich gibt es reale 
Zwischentypen, natürlich gibt es Kulturaneignungsprozesse, die nicht die konno-
tativen, wohl aber die idealtypischen denotativen Merkmale aufweisen. Drittens 
ist diese Differenzierung zugleich sparsam und in der Folge für wissenschafts-
endogene wie -exogene Kommunikationsprozesse recht anschlußfähig Viertens 
ist sie insoweit offen für Neues, als natürlich auch weitere, hier nicht dargestellte 
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konnotative Merkmale eingegliedert werden können. Damit ist eine Leistungs-
fähigkeit verheißende Typologie nicht nur für die Einordnung der Empirie, son-
dern auch der vielen nützlichen theoretischen Vorarbeiten der beteiligten Diszi-
plinen möglich. 

Fünftens wird durch die Betonung der Tatsache, daß Aneignung einer Kultur 
nicht in Totalität, sondern in szenischen, episodischen, oft besonders bei ritu-
alhaften Wirklichkeitskonstruktionen verläuft, die bestehende Lücke zwischen 
Sozial- und Kulturwissenschaft geschlossen: Es wächst dann auch theoretisch 
zusammen, was zusammen gehört. Es ist daher möglich, eine komplexe Theorie 
der Kulturaneignung, also im Grunde nichts weiter als ein ‚kulturwissenschaftli-
che Sozialisationstheorie‘ zu formulieren.

2.3 Tour d’Horizon: 
Einordnung wirkmächtiger Theorien im Metamodell

Im folgenden Abschnitt werden einzelne wirkmächtige Theorien betrachtet, die 
beiderseits des überkommenen Grabens das primäre oder sekundäre, refl exive 
und/oder präkognitive Aneignen von Kultur, in der Terminologie der vorliegen-
den Studie also Kulturaneignung, erklären. Diese Theorien werden vorgestellt 
und auf  Paßfähigkeit zum in 2.1.2 vorgestellten typologischen Merkmalsraum 
hin untersucht. Zunächst werden die bedeutenden soziologisch-philosophischen 
Ansätze von Talcott Parsons, George H. Mead und Jürgen Habermas eingeord-
net, anschließend erfolgt ein entsprechender Überblick über die psychologischen 
Akkulturationstheorien.

2.3.1 Sozialwissenschaftliche Theorien des Primärkulturerwerbs

2.3.1.1 Struktur-Funktionalismus

Talcott Parsons (1902 – 1979) ging der Frage nach, wie es sein könne, daß moderne 
differenzierte Gesellschaften Stabilität erlangen. Gesellschaften betrachtete er als 
komplexe, klar von ihrer Umwelt unterscheidbare Systeme, deren vorrangiges Ziel 
es sei, zu überleben. Aus diesem Trieb heraus bilden Systeme (Sub-)Strukturen, 
die sie gegen planmäßige Leistungserfüllung alimentieren.23 Das einzelne mensch-
liche Individuum plaziert Parsons als „handelndes Individuum“ in seinem Modell 
als „Grundeinheit aller sozialen Systeme“,24 welches jene Leistungen umsetzt und 
damit Stabilität realisiert. Der Mensch tritt bei Parsons einerseits als organisches 
System der menschlichen Persönlichkeit in Erscheinung, als welches er über phy-
siologische Grundfunktionen verfügt und die er bei seinen Handlungen einsetzt. 

23 Baumgart, Franzjörg (2008): Theorien der Sozialisation, Bad Heilbrunn. S. 81.
24 Parsons, Talcott (1968): Systhematische Theorie in der Soziologie, in: Rüschemeyer Dietrich: Talcott 

Parsons‘ Beiträge zur soziologischen Theorie, Neuwied. S. 198 ff.
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Andererseits umfaßt Parsons Modell auch ein psychisches Grundsystem des 
Menschen, welchem die Aufgabe zukommt, die qua organischem System verfüg-
baren Fähigkeiten in gesellschaftlich akzeptierte Bahnen zu lenken. Solche in spe-
zifi schen gesellschaftlichen Interaktionssituationen akzeptierte Verhaltensweisen 
bündelt Parsons mit dem für seinen Ansatz zentralen Konzept der Rolle. Eine 
Rolle setzt sich aus allen für konkrete Handlungskontexte (etwa als Trainer einer 
Fußballmannschaft oder als Parteivorsitzender) angemessenen Handlungs- und 
Verhaltensweisen nebst dahinterliegender Wertorientierungen zusammen.25 

In Anlehnung an den für seine Forschung sehr einfl ußreichen Émile Durk-
heim geht Parsons davon aus, daß vom Individuum gelebte Rollen erst von ihnen 
im Zuge ihrer Sozialisation erlernt werden müssen. Durkheim beschrieb diesen 
Prozeß als Verinnerlichung von Normen und Zwangsmechanismen, die ein trieb-
haftes Individuum erst gesellschaftsfähig machen.26 Dieser Lernprozeß sei kei-
neswegs mit Erreichen einer „geistigen Volljährigkeit“ abgeschlossen, sondern 
setze sich auch im Erwachsenenalter fort, etwa im Hineinfi nden in die Rolle als 
liebevoller Vater oder engagierte Pfarrerin.27 

Zentral für die Reproduktion und In-Geltung-Setzung von Strukturen als 
„Beziehungsmuster zwischen Handelnden in ihrer Eigenschaft als Rollenträger“28 
ist nach Parsons das rollenkonforme Verhalten dieser Individuen. Damit wird 
das Erlernen und Verinnerlichen rollenkonformen Verhaltens der Individuen in 
Parsons Modell zur Ursache der Stabilität differenzierter Gesellschaften. Durch 
das menschliche Bestreben, Stigmatisierung und Sanktionen zu vermeiden, 
existiere der äußere Druck, der die Individuen in Richtung eines konformen 
Verhaltens lenke. Als Grundlegend erachtet Parsons dabei, daß die Individuen 
Rollen nicht nur oberfl ächlich imitieren, sondern wichtige Wertorientierungen 
verinnerlichen.29 

Parsons differenziert die mit spezifi schen Rollen verbundenen Anforderun-
gen entlang von fünf  Aspekten zwischen partikularen und universalistischen Ori-
entierungen. Partikular orientierte Rollen sind durch affektive, d. h. sympathiege-
stützte Wertorientierungen gekennzeichnet. Diese Rollen sind im persönlichen 
Umfeld, insbesondere in der Familie sehr bedeutsam und werden dort von klein 
auf  gelernt. Ihnen stehen jene universalistisch orientierten Rollen gegenüber, die 
durch leistungsgestützte Wertorientierungen geprägt sind und die adressatenun-
abhängig gegenüber anderen, unbekannten oder nicht nahestehenden Mitglie-

25 Baumgart, Franzjörg (2008): Theorien der Sozialisation, S. 82.
26 Tillmann, Klaus-Jürgen (2010): Sozialisationstheorien. Eine Einführung in den Zusammenhang von Ge-

sellschaft, Institution und Subjektwerdung. Reinbek. S. 45.
27 Baumgart, Franzjörg (2008): Theorien der Sozialisation, S. 83.
28 Parsons, Talcott (1968): Systematische Theorie in der Soziologie, S. 55.
29 Baumgart, Franzjörg (2008): Theorien der Sozialisation, S. 82.
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dern der Gesellschaft (etwa im Arbeitsleben) eingenommen werden.30 Insbeson-
dere bei der Vermittlung letzterer Rollen sind in differenzierten, modernen Ge-
sellschaften Institutionen wie die Schule zentral.31

Parsons Ansatz erläutert, wie und mit welchen Folgen Menschen im Zuge 
ihrer Sozialisation Kompetenzen erwerben, die sie zu stabilisierenden Trägern 
der Gesellschaft machen. Parsons richtet den Blick auf  den Prozeß der ersten 
Kulturaneignung und läßt sich damit in unserer Matrix als Theorie des Primärkul-
turerwerbs verorten. Mit seinen umfassenden Referenzen auf  die psychosexuelle 
Entwicklung nach Freud integriert er sowohl präkognitive, als auch refl ektierte 
Lernakte, etwa um zu plausibilisieren, wie es sein könne, daß trotz des zunächst 
familiär induzierten partikularistischen Rollenbestandes eines Kindes die Fähig-
keit bestehe, mit zunehmendem Alter auch universalistische Rollen zu erlernen.32 
Insofern umfaßt seine Theorie beide Zeilen der Matrix. 

Für das Konzept der Vorstellungswelten scheint Parsons Modell hoch an-
schlußfähig. Kultur als „Inbegriff  erlernter Werte“33 wird durch die Verankerung 
fester Wertvorstellungen im psychischen Grundsystem des Menschen erst mög-
lich. Solcherart verankerte, handlungsanleitende Wissensbestände lassen sich 
plausibel als Vorstellungswelten verstehen. Auch zum Gegenstand der Integra-
tionsforschung paßt Parsons Modell: Indem er äußert, daß Sozialisation keines-
wegs mit der Adoleszenz abgeschlossen, sondern – erneut: etwa in der Rolle des 
liebevollen Vaters – lebenslang fortgesetzt werde, schafft er in seiner Theorie 
Raum für die Existenz einer Sekundärkultur. Auch nimmt Parsons implizit dazu 
Stellung, warum und wann dieser Sekundärkulturerwerb erforderlich sein kann. 
Einigt man sich auf  sein normatives Ziel, eine grundlegende Stabilität in der 
Gesellschaft zu gewährleisten, wird ersichtlich, daß es ggf. erforderlich sein kann, 
im Rahmen des Erwerbs einer Sekundärkultur für eine „Ertüchtigung“ von Mi-
granten zur Übernahme systemspezifi scher, universalistischer Rollen durch die 
Vermittlung von zugrundeliegenden Werten, d. h. Vorstellungswelten, zu sorgen. 

In den „pattern variables“34 liegen überdies Anforderungen an kompetente 
Mitglieder differenzierter Gesellschaften versammelt. Aus ihnen ließe sich ein 
Anforderungskatalog an minimal notwendige Wertbestände von Migranten ent-
wickeln, um diese zur Übernahme universalistischer Rollen zu befähigen. Schließ-

30 Shiles, Edward A.; Parsons, Talcott (1951): Toward a General Theory of  Action. Cambridge MA. 
S. 228f. und Parsons, Talcott (1968): Systematische Theorie in der Soziologie, S. 198ff.

31 Parsons, Talcott (1959): The school class as a social system. Some of  its functions in American Society, in: 
Harvard Educational Review 29 (4), 299 – 318.

32 Parsons, Talcott (1976): Zur Theorie sozialer Systeme. Opladen. S. 109ff.
33 Baumgart, Franzjörg (2008): Theorien der Sozialisation, S. 83
34 Shiles, Edward A.; Parsons, Talcott (1951): Toward a General Theory of  Action. Cambridge 

MA, S. 228f. und Mayntz, Renate (1972): Stichwort „Pattern Variables“, in: Bernsdorf, W. 
(Hrsg.): Wörterbuch der Soziologie 2, Frankfurt/Main: Opladen, S. 608-611. Hier S. 608f.
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lich legt der Hinweis auf  den hohen Stellenwert gesellschaftlicher Institutionen 
wie der Schule und anderen Bildungseinrichtungen bei der Vermittlung solcher 
universalistischer Rollen35 es durchaus nahe, der Kunst als gesellschaftliches Me-
dium beim Erwerb einer Sekundärkultur große Chancen einzuräumen.

2.3.1.2 Symbolischer Interaktionismus

Einen frühen essentiellen Beitrag lieferte George Herbert Mead (1863 – 1931) 
mit seiner Theorie des Symbolischen Interaktionismus. Er orientierte sich an der 
Grundfrage, wie es denn sein könne, daß Menschen koordiniert und planvoll 
aufeinander bezogen handeln. Im Gegensatz zu Parsons makrosoziologisch aus-
gerichteter Theorie betrachtete Mead soziale Wirklichkeit eher von einer Mik-
roebene her.36 Mead argumentierte, daß es die Fähigkeit des menschlichen Ego 
sei, erhaltene Zeichen zu refl ektieren und so Äußerungen des Alter zu deuten, 
die den Menschen vom Tier unterscheidet.37 Menschliche Kommunikate können 
dabei sowohl sprachliche Äußerungen, als auch nicht-signifi kante, also unbewußt 
gesendete Gesten sein, die beide sowohl bewußt als auch unbewußt interpretiert 
werden (können).38 Die entscheidende Fähigkeit der Zeichendeutung durch Ego 
wird im Zuge der Sozialisation erlernt. 

Mead nennt drei wesentliche Sozialisationsstufen. Während der ersten Stufe 
des nachahmenden Kinderspiels (play) lernt das Kind, Rollen einzunehmen und 
zu wechseln. Es übt ein erwartungskonformes Verhalten in den jeweils gespielten 
Rollen ein, wird sich aber zunehmend bewußt, daß es eben nicht nur diese Rolle 
ist, sondern darüber hinaus auch andere Rollen hat bzw. spielen kann. Auf  einer 
anschließenden Stufe (game) bekommt das Spiel zunehmend Wettkampfcharakter. 
Das Spielen übernommener Rollen setzt ab dieser Stufe eine Koordination mit 
anderen Spielern voraus – etwa als Stürmer im Rahmen eines Fußballspiels. Auf  
der dritten Stufe erlangt das Kind die Fähigkeit hinzu, nicht nur die eigene Rolle 
zu erkennen und umzusetzen sowie mit anderen zu koordinieren, sondern bei der 
Umsetzung gesellschaftliche Haltungen zu berücksichtigen.39 

Dabei bedeutet diese Berücksichtigung bei Mead keineswegs eine exakte Um-
setzung erwarteter Rollen, wie Parsons es in seinem Modell nahelegt, sondern 
schlägt sich zunächst erst einmal in der Persönlichkeitsstruktur des Individuums 
nieder. Diese Persönlichkeitsstruktur setzt sich in Meads Modell aus dem I und 

35 Parsons, Talcott (1959): The school class as a social system.
36 Gudjohns, Herbert (2008): Pädagogisches Grundwissen.  Überblick – Kompendium – Studienbuch, Bad 

Heilbrunn. S. 166.
37 Mead, George H. [1934] (1973): [Mind, Self  and Society] Geist, Identität und Gesellschaft, Frankfurt/

Main. S. 295.
38 Mead, George H., [1973] (1998): Geist, Identität und Gesellschaft, S. 118 und Kron, Friedrich W. 

(2009): Grundwissen Pädagogik. München. S. 116.
39 Baumgart, Franzjörg (2008): Theorien der Sozialisation, S. 122.
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dem Me zusammen. (Die Begriffe werden hier die aufgrund ihrer fehlenden deut-
schen Entsprechung im Original belassen.) Mead betrachtet das Me als ein „von 
Konventionen und Gewohnheiten gelenktes Wesen“, welches immer vorhanden 
ist und „jene Gewohnheiten, jene Reaktionen in sich [hat], über die auch alle 
anderen verfügen; der einzelne könnte sonst nicht Mitglied einer Gesellschaft 
sein“40. Als von anderen übernommene organisierte Haltungen bestimmt es das 
Verhalten des Individuums.41 Das Me versammelt also kognitive und affektive 
Verankerungen von Werten, Normen und Regeln, die die Gesellschaft nahelegt. 

Ihm steht das „triebhafte, organismische I, die eigentliche Grund-, Trieb- und 
Lebenskraft des handelnden Individuums, gegenüber, die immer wieder auf  die 
Veränderung der auf  Konstanz drängenden Me-Struktur drängt.“42 Gemeinsam 
ergeben I und Me die Persönlichkeit.43 Aus ihrem Spannungsverhältnis ergibt sich 
ein Verhaltensspielraum der Persönlichkeit, die zur Ausprägung einer individu-
ellen Identität führt.44 Durch Integration der Individualität unterscheidet sich 
Meads Rollenverständnis von jenem Parsons. Gemeinsam ist ihnen aber, daß ein 
wesentlicher Gegenstand des Sozialisationsprozesses darin liegt, gesellschaftlich 
erwartete (nach Parson: „universalistische“) Rollen zu erlernen.45 Aufbauend auf  
die solcherart entwickelte Identität und Individualität ist Ego in der Lage, Rollen 
zu übernehmen und selbst handlungsanleitend zu interpretieren. Meads Schüler 
Ralph Turner explizierte mit seiner Unterscheidung zwischen role-taking und role-
making zwischen den Aspekten der Rollenaneignung und -imitation.46 Aus Egos 
Handlung und Alters Beobachtung setzt sich eine mit Symbolen geführte Inter-
aktion zusammen, die jenem planvoll koordinierten Handeln entspricht, welches 
Mead mit seiner Theorie zu erklären sucht.

Auch Meads Ansatz verfügt über mehrere Schnittstellen zu unserem Modell. 
Mit seinem Fokus auf  das Hineinwachsen eines Kindes in die Fähigkeit, sym-
bolgeladen mit seiner Umgebung zu interagieren, liegt es nahe, seine Theorie als 
eine des Erwerbs der Primärkultur einzuordnen. Mit dem Hinweis auf  die Paral-
lelität bewußter und unbewußter Symbolverarbeitung durch Individuen legt sich 
Mead hingegen ebenso wie Parsons nicht auf  eine konkrete Zeile der Matrix fest. 
Herbert Blumer brachte Meads Auffassung von der menschlichen Umgebung in 
eine Dreigliederung und unterschied zwischen physikalischen, sozialen und abs-

40 Mead, George H. (1998): Geist, Identität und Gesellschaft, S. 241.
41 Mead, George H. (1969): Sozialpsychologie, S. 302f.
42 Kron, Friedrich W. (2009): Grundwissen Pädagogik, S. 121.
43 Mead, George H., [1973] (1973): Mind, Self  and Society, S. 221.
44 Baumgart, Franzjörg (2008): Theorien der Sozialisation, S. 125.
45 Baumgart, Franzjörg (2008): Theorien der Sozialisation, S. 123.
46 Turner, Ralph H. (1976): Rollenübernahme. Prozess versus Konformität, in: Anwärter, Manfred; Kirsch, 

Edit; Schröter, Klaus: Seminar Kommunikation, Interaktion, Identität, Frankfurt/Main. S. 118.
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trakten Objekten.47 Insbesondere die im Individuum durch Sozialisation erreich-
te Verankerung dieser abstrakten Objekte legt Bezüge zu vorstellungsweltlichen 
Elemente nahe. Zum Charakter dieser Objekte äußerte Mead selbst: 

Denken setzt immer ein Symbol voraus, das im anderen die gleiche Reaktion wie im Denken-
den hervorruft. Ein solches Symbol ist ein Allgemeines, es ist allgemein in seiner Natur. Wir 
nehmen an, daß das von uns verwendete Symbol in der anderen Person die gleiche Reaktion 
auslöst, vorausgesetzt, daß es ein Teil ihres Verhaltensmechanismus ist. […] Entscheidend für 
die Kommunikation ist, daß das Symbol in der eigenen Identität das gleiche wie im anderen 
Individuum auslöst. Es muß die gleiche Universalität für jede Person aufweisen, die sich in der 
gleichen Situation befi ndet.

Solcherart als Welt 2-Elemente beschrieben, lassen sich die in Persönlichkeiten 
verankerten Vorstellungsbestände durchaus als vorstellungsweltliche Elemente 
verstehen. Das von Mead vorgestellte Me als Speicher kognitiver und affektiver, 
von der Gesellschaft übernommener Verankerungen von Werten, Normen und 
Regeln bietet eine Antwort auf  die Frage, wo vorstellungsweltliche Elemente 
im Individuum zu verorten sind. Hoch interessant ist, daß Mead durch seinen 
Hinweis darauf, daß Symbole und nichtsignifi kante Gesten ebenso bewußt wie 
unbewußt gesendet und vom Empfänger interpretiert werden können, Aufge-
schlossenheit gegenüber präkognitiven Erkenntnisprozessen auch bei Erwach-
senen signalisiert. 

Für den Umgang mit Migranten läßt sich im Rahmen von Meads Theorie also 
durchaus die Möglichkeit einer wirkungsvollen – von den Neuankömmlingen nur 
unterbewußt wahrgenommenen, also enkulturierenden – Bildungsarbeit ebenso 
erkennen, wie Mead mit dem Verweis auf  die dritte Sozialisationsstufe nicht aus-
blendet, daß Erwachsene eben auch zu refl ektierten Handlungen fähig sind. Auch 
zwei normative Bezüge mit resultierenden Handlungsempfehlungen bietet Meads 
Modell an. Einerseits kann man es als wünschenswert betrachten, daß Mitglieder 
einer Gemeinschaft in der Lage sind, miteinander planvoll zu interagieren und 
daß dies auch Migranten möglich sein sollte, um ein Abdriften in Separation 
oder Marginalisierung zu verhindern. Weil Grundlage dieser symbolgeladenen 
Interaktionsfähigkeit aber eine Integration bestimmter Wert-, Normen- und Re-
gelsysteme in das Me von Migranten ist, scheint es ratsam, ebenjenen – durchaus 
auch auf  präkognitivem Wege – vorstellungsweltliche Elemente zu vermitteln. 

Zweitens bietet Mead mit seiner Beschreibung, wie es durch die Differenzen 
zwischen I und Me zur Ausprägung individuellen Verhaltens komme, einen Hinweis 
darauf, wie der in Deutschland mit der freiheitlich demokratischen Grundordnung 
untrennbar verbundene Pluralismus auch jener Gruppe von Migranten vermittelt 

47 Blumer, Herbert (1976): Der methodologische Standpunkt des symbolischen Interaktionismus. In: Arbe-
itsgruppe Bielefelder Soziologen (Hg.): Alltagswissen, Interaktion und gesellschaftliche Wirklichkeit. 
Reinbek 1973, Band l, S. 80ff. Hier S. 90.
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werden kann, die ihn vorab noch nicht internalisiert haben. Nämlich durch eine 
parallele – nach Mead durchaus auch präkognitiv wirksame – Vermittlung grund-
legender Pfl ichten und eine ebenso essentielle, insbesondere durch (grade auch 
künstlerisch umsetzbares) Vorleben vermittelbare Präsentation legitimer Vielfalt.

2.3.1.3 Habermas

Als einer der prägendsten deutschen Philosophen und Soziologen nimmt Jürgen 
Habermas (* 1929) mit seinem Werk gravierenden Einfl uß auf  vielfältige The-
menbereiche, darunter auch die Sozialisationstheorien. Sein breites Werk zu über-
schauen ist herausfordernd und kann hier nur in Ansätzen gelingen. Relevant für 
das vorliegende Kapitel ist, daß Habermas das Ideal eines „gewaltfreien Diskur-
ses“ zwischen Menschen anstrebt, in dem „die Beteiligten einzig und allein durch 
die Kraft des besseren Argumentes zu einem zwanglosen Konsens“ gelangen.48 
Möglich werde dies, wenn Mitglieder der Gesellschaft eine kommunikative Kom-
petenz bzw. „Ich-Identität“49 erlangen, welche sie dazu befähigen, fl exibel und 
zugleich dennoch prinzipiengeleitet Rollen einzunehmen und über allgemeine 
Geltungsansprüche zu verhandeln.50 Diese „Idee der Mündigkeit“ betrachtet Ha-
bermas als allgemeingültiges Ziel, welches Voraussetzung der Freiheit sei51 und 
bezieht insofern klar Stellung zu Bestandteilen einer idealen Gesellschaft. 

Habermas argumentiert weiter, daß komplexe, moderne Gesellschaften, die 
sich durch eine Arbeits- und Rollenteilung und die Existenz einer bürgerlichen 
Öffentlichkeit kennzeichnen, sowohl die Entwicklung solcherart ermündigter In-
dividuen befördern, als auch derselben bedürfen, um zu funktionieren.52 Damit 
Individuen als Akteure diese strukturerhaltende Mündigkeit erlangen, müssen sie 
verschiedene Voraussetzungen erfüllen. Habermas nennt neben den grundlegen-
den Erfordernissen der Sprachfähigkeit und der Empathie erstens eine Frustra-
tionstoleranz, die das handelnde Subjekt in die Lage versetzt, ungeliebte Rollen 
(etwa den im Haushalt helfenden Jugendlichen) dennoch zu spielen und nicht 
bewußt oder unbewußt abzuwehren. Zweitens eine Rollenambiguität, die als 
Ambiguitätstoleranz befähigt, mit unklar defi nierten Rollen umgehen zu können. 
Und drittens eine Rollendistanz, die wie bei Mead es dem Subjekt ermöglicht, in-
ternalisierte Rollen zu refl ektieren und situationsbedingt angepaßt anzuwenden.53 

48 Habermas, Jürgen (1976): Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus. Frankfurt/Main. 
S. 343f.

49 Habermas, Jürgen (1976): Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus, S. 127f.
50 Gudjohns, Herbert (2008): Pädagogisches Grundwissen, S. 161.
51 Habermas, Jürgen (1968): Kultur und Kritik. Verstreute Aufsätze, Frankfurt/Main. S. 163.
52 Habermas, Jürgen (1976): Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus, S. 9ff.
53 Habermas, Jürgen (1976): Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus, S. 127f. und Gudjohns, 

Herbert, 2008, Pädagogisches Grundwissen, S. 171.
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Habermas geht davon aus, daß eine mündige Gesellschaft, die im „herr-
schaftsfreiem Diskurs“ deliberiert, von der Realisierung der Normen Gerechtig-
keit, Gleichheit und Freiheit gekennzeichnet sein wird.54 Er beschreibt auch, wie 
eine solche Gesellschaft durch Sozialisation ihrer Mitglieder entstehen könne. 
Dazu greift er auf  Bestände der kognitiven Entwicklungspsychologie von Jean 
Piaget und Lawrence Kohlbergs Modell der Moralstufen zurück. Er unterstellt 
einen Zusammenhang zwischen der kognitiven Entwicklung, dem Erlangen von 
Stufen moralischer Urteilsweise und der davon beeinfl ußten Identitätsbildung.55

In Habermas‘ Adaption von Kohlbergs Modell kann das Individuum in fest-
gelegter Reihenfolge zunächst eine präkonventionelle Moralstufe erreichen, auf  
der es nicht in der Lage ist, gesellschaftliche Regeln zu verstehen, sondern es 
allenfalls aufgrund der Erwartung von Sanktionen zu befolgen. Anschließend 
kann der Eintritt in die Phase konventioneller Moral erfolgen, in der Regeln und 
Gesetze eingehalten werden, weil sie für nützlich erachtet werden. Schließlich – 
und das gelinge bei weitem nicht jedem – existiert mit der postkonventionellen 
Moral eine Stufe, in der geltendes Recht auf  Übereinstimmung mit den dann 
dem Subjekt eigenen, universellen Prinzipien der Gerechtigkeit (Gleichberech-
tigung, Menschenwürde) geprüft und erst dann ggf. befolgt werden. Das Errei-
chen Piaget’scher Stufen ist nach Habermas eine notwendige, aber nicht hinrei-
chende Bedingung für das Erlangen der Kohlberg‘schen Moralstufen.56 In den 
Sozialisationsprozeß integriert er das psychoanalytische Konzept der – potentiell 
produktiven – Entwicklungskrisen, insbesondere der ödipalen und der Adoles-
zenzkrise. Die produktive Aufl ösung dieser Krisen schaffe die psychische Basis 
für das Bezwingen der nächsten Entwicklungsstufe.57

Es spricht nichts dagegen, die von Habermas anempfohlenen Wert- und Nor-
morientierungen als vorstellungsweltliche Elemente zu betrachten. Sein selbstbe-
wußtes Modell der mündigen Gesellschaft, die von gewaltfreiem Diskurs geprägt 
ist, legt sogar dar, welche Wertvorstellungen zu ihrer Verwirklichung vermittelt 
werden müssen. Entschließt man sich, das Ziel der auch hierzulande noch keines-
wegs verwirklichten „idealen Gesellschaft“ verfolgen zu wollen, bieten Habermas‘ 
Ausführungen Orientierung. Sie lesen sich wie ein Lehrplan für jene – in ihrem 
absoluten, aber insbesondere auch relativen Umfang gegenwärtig nicht quantifi -
zierbare – Teilgruppe Gefl üchteter (und ebenso durchaus auch alteingesessener 
Deutscher), die über ebendiese Wertorientierungen (noch) nicht verfügen. 

54 Döbert, Rainer; Nunner-Winkler, Gertrud (1975): Adoleszenzkrise und Identitätsbildung, Frank-
furt/Main. S. 30.

55 Habermas, Jürgen (1976): Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus, S. 74 und Tillmann, 
Klaus-Jürgen (2010): Sozialisationstheorien, S. 279.

56 Tillmann, Klaus-Jürgen (2010): Sozialisationstheorien, S. 279ff.
57 Tillmann, Klaus-Jürgen (2010): Sozialisationstheorien, S. 285f.
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Mit dem Hinweis, daß das Durchlaufen des Piaget’schen Parcours keines-
wegs automatisch zur Verinnerlichung eines postkonventionellen Moralkonzepts 
führt, wird deutlich, daß auch Erwachsene keineswegs über das anspruchsvolls-
te Moralkonzept verfügen müssen und die meisten potentiell noch dazulernen 
könnten. Da ein Verharren auf  der konventionellen Moralstufe bei Habermas 
mit einem Austausch der familiengebundenen Rollenidentität durch eine berufs-
bezogene Rollenidentität in der Phase des Eintritts ins Berufsleben verbunden 
wird und nach der Adoleszenzkrise keine typischen Entwicklungskrisen mehr 
ersichtlich sind, endet der von Habermas geschilderte Prozeß zu diesem Zeit-
punkt.58 Kennzeichen einer produktiven Adoleszenzkrise sei die Infragestellung 
von Wertmaßstäben und dahinter stehenden Autoritäten. Gewissermaßen geht 
es also um einen Rückzug aus einer Position des Befolgens von Normen auf-
grund ihrer Anerkennung durch Autoritäten zugunsten einer Rückkehr in diese 
Positionen aufgrund eigener Autorität. 

Ein Blick auf  Rhonda Zaharnas – hier später noch folgende – Schilderung 
des im Rahmen von Migration eintretenden Culture Shock als Veränderung von 
Identitäten und Selbstkonzepten59 eröffnet die Frage, ob nicht auch erwachsene 
Migranten, die ihre Adoleszenzkrise mit einem nur konventionellen Resultat ab-
solviert haben, durch die Erfahrung des Culture Shock erneut in eine produkti-
ve Krise und damit auf  den nachträglichen Weg zu einem postkonventionellen 
Stadium gebracht werden könnten. Insofern ordnet sich Habermas‘ Sozialisati-
onstheorie zwar in die Spalte jener Theorien, die die Aneignung der Primärkul-
tur erklären wollen, ein, bietet aber auch Anschlußmöglichkeiten zu Vorgängen 
des sekundären Kulturerwerbs. Mit dem Rückgriff  auf  Jean Piagets kognitives 
Entwicklungsmodell räumt Habermas sowohl präkognitiven, als auch bewußt 
refl ektierten Phasen des Kultur-Erlernens Relevanz ein, so daß eine Festlegung 
auf  eine einzelne Zeile nicht zielführend erscheint. Wenn man bedenkt, daß das 
Erreichen späterer Piaget-Stufen nicht den Verlust der präkognitiven Beeinfl uß-
barkeit aus früheren Stufen bedeutet, läßt Habermas‘ Modell sowohl Raum für 
eine Sekundär-Akkulturation als auch für eine Sekundär-Enkulturation.

2.3.2 Psychologische Theorien des sekundären Kulturerwerbs

2.3.2.1 Entfremdungsansatz

Eines der ältesten Modelle, welches Aspekte des Prozesses des sekundären Kul-
turerwerbs zu erklären suchte, war der Entfremdungsansatz. Von Park60 und 

58 Döbert, Rainer; Nunner-Winkler, Gertrud (1975): Adoleszenzkrise und Identitätsbildung, S. 138.
59 Zaharna, Rhonda (1989): Self-shock, The double-binding challenge of  identity. In: International Journal 

of  Intercultural Relations 13, 501 – 525.
60 Park, Robert E. (1950): Human migration and the marginal man. In: Ders. (Hrsg.), Race and culture: 

Glencoe Ill.
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Stonequist61 ausformuliert, äußerte der Ansatz, daß die Erfahrung kultureller 
Differenz zu einem Erleben des Fremdseins und damit potentiell auch einem 
Prozeß der Marginalisierung führen könne. Park identifi zierte die Problemgrup-
pe des marginal man, der selbst unter Zwang nicht gewillt sei, seine ursprüngli-
che Identität aufzugeben und der mithin geistige Instabilität und ein negatives 
Selbstbild erleide. Von großer Bedeutung für das Verhalten marginalisierungsge-
fährdeter Neuankömmlinge sei, welche Einstellungen und Verhaltensweisen die 
Mehrheitskultur an den Tag lege. 

Nachdem der Ansatz in Kritik geriet (weil er keine Antwort auf  die Fragen 
nach Anpassungsoptionen der Neuankömmlinge, nach der zeitlichen Beschaf-
fenheit von Marginalisierungsphase und nach potentiellen Auswegen gab), entwi-
ckelte Steven Choi den Ansatz weiter. Er defi nierte Marginalität als „situations 
and feelings of  passive betweenness when people exist between two different cul-
tures and do not yet perceive themselves as centrally belonging to either one“.62 
John Berry ordnete Marginalisierung in seinem Schema der Akkulturationsori-
entierungen als jene Haltung ein, die sich dadurch kennzeichne, daß der mar-
ginalisierte Neuankömmling weder die Bindung an seine Herkunftskultur auf-
rechterhalten, noch Beziehungen zur Aufnahmekultur herstellen möchte.63 Zick 
verwies darauf, daß Marginalität ein „Zwischenzustand im Prozeß der Verortung 
innerhalb eines kulturellen Systems, der aus einer mangelnden Bewältigung kultu-
reller Konfl ikte resultieren [könne]“,64 sei. Der Gewinn von Statuspositionen sei 
entscheidend bei der Vermeidung solcher Lagen.65

Was besagt der Entfremdungsansatz hinsichtlich der Rolle von vorstellungs-
weltlichen Elementen? Um das von Choi beschriebene „passive Dazwischen-
sein“ zu vermeiden bzw. ihm zu entrinnen und Neuankömmlinge zu mündigen 
Bestandteilen der demokratischen Verfassungsordnung zu machen, scheint es 
erforderlich, daß die Aufnahmekultur attraktive vorstellungsweltliche Elemente 
als Ankerpunkte anbietet, um eine Herstellung von Beziehungen zur Aufnahme-
kultur interessant erscheinen zu lassen. Je attraktiver die den Neuankömmlingen 
präsentierten lebensweltlichen Vorstellungselemente sind, desto eher wird es ge-
lingen, Neuankömmlinge von einer kulturellen Anpassung zu überzeugen. Zu-
61 Stonequist, Everett V. (1937): The marginal man: A study in personality and culture confl ict, New York. 
62 Choi, Steven (2001): Acculturation and method bias in reporting of  psychological symptoms among fi rst-

generation Korean Americans, in: The Sciences & Engineering 61.
63 Berry, John W. (1997): Acculturation and adaptation. in: Berry, John; Segall, Jeffrey; Kagitcibasi, 

Cigdem (Hrsg.): Handbook of  cross-cultural psychology 3. Social behavior and applications, Needham 
Heights MA, S. 291 – 32. Und ders. (2003): Conceptual approaches to acculturation. In: Chun, Kevin; 
Organista, Pamela; Marin, Gerardo (Hrsg.): Acculturation: Advances in theory, measurement, and ap-
plied research. Washington DC: American Psychological Association, S. 17 – 37.

64 Zick, Andreas (2010): Psychologie der Akkulturation. Neufassung eines Forschungsbereiches, Wiesbaden. 
S. 145.

65 Ebd., S. 144.
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dem scheint es ratsam, Kompatibilität geeigneter vorstellungsweltlicher Elemente 
der herkömmlichen Kultur der Neuankömmlinge zu signalisieren, damit ein (par-
tielles) Festhalten an ihrer ursprünglichen Enkulturation nicht zwangsläufi g zu 
einem Abdriften in eine marginalisierte Randlage führt. Nichts spricht dagegen, 
dieses Angebot auch präkognitiv zu adressieren, um in Anbetracht kultureller 
und sprachlicher Differenzen einen unbewußten Lernvorgang zu initiieren.

2.3.2.2 Identitätsmodelle

Eine andere Gruppe von Konzepten modelliert den Erwerb der Sekundärkul-
tur als Prozeß der neuerlichen Identitätsfi ndung in Folge einer Migration. Sie 
lassen sich in unidirektionale und bidirektionale Identitätsmodelle untertei-
len. Unidirektionale Modelle gehen davon aus, daß der Prozeß der Identitätsfi n-
dung lediglich die Neuankömmlinge betreffe. Sie postulieren, daß das Aneignen 
der Sekundärkultur ein Prozeß der Entscheidung zwischen „Beibehaltung oder 
Transformation jener Anteile des Selbstkonzeptes und der Identität, die kulturell 
defi niert sind“66 sei. Bidirektionale Modelle beziehen die Herausforderung der 
Neuankömmlinge, sich auch gegenüber ihrer herkömmlichen Kultur verorten zu 
müssen, mit in die Betrachtung ein. Dina Birman modellierte eine Zwei-Fakto-
ren-Theorie des Bikulturalismus, bei der eine Akkulturation der Neuankömmlin-
ge sowohl in Richtung der aufnehmenden Kultur, als auch gegenüber der Her-
kunftskultur angenommen wird. Die Intensität der Akkulturationsbemühungen 
in beide Richtungen könne jeweils stark oder schwach ausgeprägt sein:

Akkulturation in Richtung der 
Herkunftskultur

Stark Schwach

Akkulturation 
in Richtung der 

Aufnahmekultur

Stark Bikulturalismus Assimilation

Schwach
Separation/

Traditionalismus
Marginalisierung

Abb. 2-5. Zwei Faktoren-Modell des Bikulturalismus nach Birman (1994): 
Acculturation and alienation of  Soviet Jewish refugees.

Nach Birman bezeichnet Separation/Traditionalismus eine starke Orientierung 
an der Herkunftskultur bei geringer Anpassung an die Aufnahmekultur. Dem 
entgegengesetzt verhalte es sich im Zustand der Assimilation genau anders her-
um. Für den Zustand des Bikulturalismus differenziert Birman zwischen einem 
instrumentellen Bikulturalismus, der zwar eine Teilnahme an beiden Kulturen, nicht 

66 Ebd., S. 2010, S. 159.
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aber die Internalisierung beider Kulturen auf  identitärer Ebene mit sich füh-
re und einem integrierten Bikulturalismus, bei dem die Herkunftsidentität stärker 
ausgeprägt bliebe, die Identifi zierung mit der Aufnahmekultur aber oberfl äch-
lich hinzugezogen werde, um davon zu profi tieren. Schließlich ergibt eine nur 
schwache Orientierung an beiden Kulturen den bereits geschilderten Zustand 
der Marginalisierung.67 Keineswegs muß ein bikultureller Zustand überdies mit 
Identitätskrisen einhergehen. Vielmehr sind Menschen durchaus in der Lage, sich 
mit multiplen Identitäten zu arrangieren.68

Für die Verknüpfung mit dem Konzept vorstellungsweltlicher Elemente ist 
die Identität zentral. Es herrscht Uneinigkeit darüber, ob nur die soziale Iden-
tität für den Akkulturationsprozeß einschlägig sei,69 oder ob auch die persönli-
che Identität den Neuankömmlingen dabei helfen könne, in der Aufnahmekultur 
Halt zu fi nden.70

Wenn es das Ziel der Aufnahmekultur ist, insbesondere die Akkulturations-
ergebnisse Separation/Traditionalismus und Marginalisierung zu vermeiden, so 
scheint auch dieses Modell nahezulegen, vorstellungsweltliche Elemente der ei-
genen Kultur als möglichst attraktiv zu vermitteln und den Neuankömmlingen 
als Bausteine für den Prozeß ihrer neuerlichen Identitätsfi ndung bereitzulegen. 
Ebenso scheint es erforderlich, nicht jene Haltung bei den Neuankömmlingen zu 
fördern, die zu einer Wahrnehmung der beiden Kulturen als unvereinbar führt. 
Daher scheint es im Rahmen dieses Modells ebenfalls empfehlenswert, potenti-
elle Kompatibilitäten zwischen der Herkunfts- und der Aufnahmekultur zu ver-
mitteln. Entsprechend gleichen die Ratschläge, die die Identitätsmodelle nahe-
zulegen scheinen, denen des Entfremdungsansatzes. Beide Modelle sind jedoch 
weitgehend blind für die hier als Sekundär-Enkulturation bzw. -Kulturaneignung 
apostrophierten Prozesse.

2.3.2.3 Stufen- und Phasenmodelle der Umweltaneignung

Ebenfalls recht alt sind die ersten Modelle, die der Vorstellung einer stufenweisen 
Umweltaneignung folgen. Diese Stufenmodelle wurden später durch lineare 
Phasenmodelle abgelöst.71 Erstmals formulierte Ronald Taft 1957 das Modell 

67 Birman, Dina; Tyler F (1994): Acculturation and alienation of  Soviet Jewish refugees in the United States, 
in: Genetic, Social, and General Psychology Monographs 120, S. 101 – 115.

68 Zick, Andreas (2010): Psychologie der Akkulturation, S. 167.
69 So etwa bei Tajfel, Henri; Turner, John (1986): The social identity theory of  intergroup behavior. In: 

Worchel, S.; Austin, W. (Hrsg.): Psychology of  intergroup relations. Chicago, S. 7 – 24.
70 So etwa Schwartz, Seth; Montgomery, Marilyn; Briones, Ervin (2006): The role of  identity in accul-

turation among immigrant people: Theoretical propositions, empirical questions, and applied recommendations, 
in: Human Development 49, S. 1 – 30.

71 Zick, Andreas (2010): Psychologie der Akkulturation, S. 178.
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der Seven-Stages of  Assimilation. Taft konstatierte, daß der Prozeß des Erlernens 
einer Sekundärkultur in sieben Stufen verlaufe:72

1. Kulturelles Lernen und Erwerb von Kenntnissen über die Aufnahmekultur.
2. Interaktionen mit der Aufnahmekultur fördern positive Einstellungen auf  Seiten 

der Neuankömmlinge, können aber auch leicht zu Mißverständnissen führen.
3. Ablehnende Einstellungen zur Herkunftsgruppe gehen zurück, Neuankömmlin-

ge begeben sich in eine isolierte Lage und nähern sich der Aufnahmegruppe an. 
Gleichwohl werden ihnen Unvereinbarkeiten der kulturellen Normen bewußt.

4. Äußere Anpassung und Rollenübernahme in der Aufnahmekultur, allerdings 
ohne Auswirkung auf  die Identität der Neuankömmlinge.

5. Aufnahmekultur beginnt, die Neuankömmlinge zu akzeptieren, eine gewisse 
Vertrautheit entsteht.

6. Formale Aufnahmeprozesse in die Aufnahmekultur fi nden statt, dies hat po-
sitive Auswirkungen auf  die Identifi kation der Neuankömmlinge mit der Auf-
nahmekultur.

7. Es droht eine Überidentifi kation mit der Aufnahmekultur.

Diese Stufen sind jedoch nur teilweise empirisch belegt worden.73 Einer skeptischen 
Rezeption in den 1980er Jahren folgte die Entwicklung der Phasenmodelle durch 
die psychologische Akkulturationsforschung. Ihre Innovation war es, die Zielvor-
stellung zu erweitern und nicht mehr auf  einer vollständigen Assimilation zu behar-
ren. Vielmehr beschreiben sie sekundären Kulturerwerb unter dem Begriff  „Akkul-
turation“ als einen Prozeß der Vereinbarung der Herkunfts- und Aufnahmekultur.74

Szapocznik et al. beschrieben das Erwerben der Sekundärkultur als lineare 
Entwicklung im Zeitverlauf, die von der Interaktion der Neuankömmlinge mit 
der Aufnahmekultur geprägt sei. Dabei wurde zwischen einer Verhaltensebene 
(Bräuche, Lebensweisen, Gewohnheiten) und einer Einstellungsebene (Wertori-
entierungen) unterschieden und konstatiert, die Aneignung der Sekundärkultur 
führe von einer bloßen Orientierung an der Herkunftskultur hin zu einer Orien-
tierung zusätzlich auch an der Aufnahmekultur.75

Eine wichtige Weiterentwicklung erfuhr dieses Modell mit dem Hinweis da-
rauf, daß eine lineare Entwicklung in Richtung der Aufnahmekultur nur dort 

72 Taft, Robert (1957): A psychological model of  social assimilation. In: Human Relations 10, S. 141 – 156.
73 Treibel, Annette (1999): Migration in modernen Gesellschaften. Soziale Folgen von Einwanderung und 

Gastarbeit. Weinheim. Und mit Bezug auf  Deutschland auch Häberlin, Friedrich (1971): Einglie-
derung junger Flüchtlinge als Problem der Spätsozialisation, Stuttgart.

74 Zick, Andreas (2010): Psychologie der Akkulturation, S. 181.
75 Szapocznik, Jose; Scopetta, M.; Fernández, T. (1978): Theory and Measurement of  acculturation. In: 

International Journal of  Psychology 12, S. 113 – 130.
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zu erwarten sei, wo die Aufnahmekultur dominant und omnipräsent erscheine. 
Überall dort, wo multikulturelle Strukturen bereits vorlägen, soll vielmehr von 
zwei parallellaufenden sekundären Sozialisationsprozessen ausgegangen werden, 
einerseits in Richtung einer Annahme der Aufnahmekultur und andererseits in 
Richtung einer Integration von Elementen der Herkunftskultur in den neuen 
Alltag der Neuankömmlinge. Abhängig davon, wie mono- oder bikulturell die 
aufnehmende Gesellschaft strukturiert sei, gestalte sich auch jene Kombination, 
die zu einer Marginalisierung führt.76 

Kulturelles 
Involvement

Marginalität

Monokulturalismus Bikulturalismus

Monokulturelle 
Individuen

Bikulturell invol vierte 
Individuen

stark an Aufnahmekultur 
orientierte Individuen

Marginalsiierte Individuen, 
die gleich involviert 

sind in beide Kulturen

Abb. 2-6. Das Akkulturations-Bikulturalismus-Modell nach Zick (2010): 
Psychologie der Akkulturation, S. 182.

Auf  der X-Achse sind die Erwartungen der Aufnahmekultur eingetragen. Eine 
Verortung am Pol des Monokulturalismus schließt eine Vereinbarkeit mit Eigen-
heiten der Herkunftskultur von Neuankömmlingen aus. Vice versa bedeutet eine 
bikulturelle Ausrichtung, daß eine Gesellschaft bereit ist, Eigenheiten der Her-
kunftskultur in ihr eigenes kulturelles Skript zu implementieren. Auf  Grundlage 
dieser unterschiedlichen Erwartungen zeitigt das – nach Annahme des Modells 
von Eigenschaften ihrer Herkunftskultur abhängige – Verhalten der Neuan-
kömmlinge unterschiedliche Konsequenzen. In einer monokulturellen Aufnah-
mekultur sei eine starke Orientierung an der Herkunftskultur problematisch, 
während in einer bikulturellen Aufnahmekultur eher eine fehlende Involvierung 
in beiden Kulturen zur Marginalisierung führe.77

76 Szapocznik, Jose; Kurtinez, W.; Fernandez, T. (1980): Bicultural involvement and adjustment in Hispa-
nic-American youths, in: International Journal of  Intercultural Relations 4, S. 353 – 365.

77 Zick, Andreas (2010): Psychologie der Akkulturation, S. 182.
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Ohne Spezifi kation des zugrundeliegenden Prozesses konzipierten Mendoza 
und Martinez78 eine Typologie vier verschiedener Ergebnisse von Akkulturati-
onsprozessen:

1. Kulturelle Resistenz: Aktives oder passives Sträuben gegen Aufnahmekultur 
bei Beibehaltung der Herkunftskultur;

2. Kultureller Wechsel: Auswechslung der Herkunftskultur durch die Aufnah-
mekultur;

3. Kulturelle Verbindung (Inkorporation): Verbindung von Herkunfts- und Auf-
nahmekultur;

4. Kulturelle Umwandlung: Neuankömmlinge schaffen aus Herkunfts- und Auf-
nahmekultur ein eigenes Amalgam subkultureller Identität.

Ein populäres Modell entwickelten Berry und Kim, die den Gewinn einer Sekun-
därkultur in fünf  Phasen unterteilten (Vor-Kontakt-Stufe, Kontaktstufe, Kon-
fl iktstufe, Krisenstufe, Adaptationsstufe) und äußerten, daß dieser Prozeß von 
der „Auseinandersetzung mit interkulturellen Differenzen und interkulturellen 
Konfl ikten“79 geprägt sei. Abhängig vom Ausgang der Krisenphase komme es zu 
unterschiedlichen Ergebnissen.

Assimilation

IntegrationMarginalisierung
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Abb. 2-7. Phasen- und Einstellungsmodell nach Berry und Kim. 
Zit. nach Zick (2010), S. 210.

78 Mendoza, R.; Martinez, J. (1981): The measurement of  acculturation. In: Baron, J. (Hrsg.), Explorations 
in Chicano psychology. New York

79 Zick, Andreas, (2010): Psychologie der Akkulturation, S. 184 und Berry, John; Kim, U. (1988):  Ac-
culturation and mental health. In: Dasen, Pierre R.; Berry, John; Sartorius, Norman (Hrsg.): Health 
and cross-cultural psychology. Toward applications. Cross-cultural research and methodology series 10, 
Newbury Park CA. S. 207 – 236.
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Welche Bezüge zu vorstellungsweltlichen Elementen eröffnen die Stufen- und 
Prozeßmodelle? Tafts – freilich nur teilweise empirisch belegtes – Modell legt 
insbesondere für die Phasen 1, 3 und 5 das Erlernen neuer kultureller Muster 
nahe. Eine gezielte Förderung kann das kulturelle Lernen, den Prozeß der Indivi-
dualisierung und Ermündigung sowie das Erleben sozialer Akzeptanz durch die 
Aufnahmegruppe befördern. Auch das Akkulturations-Bikulturalismus-Modell 
verfügt über Bezüge. So wirft das Modell implizit die Frage danach auf, welchen 
Grad am Mono- bzw. Bikulturalismus die Aufnahmekultur anstreben möchte 
und legt im Anschluß daran die Vermittlung eines entsprechend großen und von 
den Neuankömmlingen erwarteten Minimalkonsenses nahe. Unabhängig von der 
Erwartungshaltung der Aufnahmekultur scheint darüber hinaus eine Vermittlung 
jener kulturellen Vorstellungselemente essentiell, welche die Neuankömmlinge 
dazu befähigen und ermuntern, zu partizipieren (im Modell ist von Involvement die 
Rede). Der affektive, evaluative Begeisterungsaspekt von Kulturaneignung wäre 
eine intensivere empirische Erforschung wert.80

Die Typologie von Mendoza und Martinez weist ebenfalls auf  die Zusam-
mensetzung der Identität der Neuankömmlinge aus Elementen beider Kulturen 
hin. Auch wenn mit der Typologie keine Aussage zu Einfl ußfaktoren, die zu der 
einen oder anderen Verortung führen, verbunden ist, mahnt das Modell erneut 
einen Selbstvergewisserungsprozeß an, in dem die Aufnahmekultur zu klären hat, 
welche Bestandteile ihr Minimalkonsens umfassen soll.

Das Phasen- und Einstellungsmodell von Berry und Kim schließlich betont, daß 
nicht das Ausmaß des Verhaltenswandels auf  seiten der Neuankömmlinge entschei-
dend sei, um einen Zustand persönlichen Unwohlseins bei ihnen zu vermeiden. 
Vielmehr gehe es darum, den Zustand der Marginalisierung, also der Bezugslosigkeit 
zu beiden kulturellen Systemen, zu vermeiden. Wenn nun die Aufnahmekultur sich 
normativ dazu entschließt, einen Minimalkonsens einfordern zu wollen, bedeutet 
dies, daß auch Bezüge zur Aufnahmekultur geschaffen werden müssen – und somit 
eine Vermittlung vorstellungsweltlicher Elemente stattfi nden muß. Dabei spricht 
nichts dagegen, daß diese Vermittlung auch präkognitiv adressiert wirken kann.

80 Evaluationsforschung wird immer wieder gefordert, bleibt jedoch bei aller diesbezüglicher 
politischen Rhetorik oft auf  der Strecke, nicht nur bei der Integration von Migranten – und 
dies sehr zum Nachteil einer um der Problemlösung willen (dazu-)lernenden Politik. Kapitel 6 
gibt aus dem Blick der Verantwortungsträger und mithin der Praktiker kultureller Aneigungs- 
und Re ifi kationsprozesse sowie den von diesen genannten Projekten einige konkrete Untersu-
chungsobjekte für eine mittels der in diesem Kapitel entwickelten Theorie angeleitete empirische 
Evaluation von Kulturaneignungsprozessen, die man aufgreifen könnte. Evaluationsforschung mit 
ernsthaftem Willen und im Bewußtsein der meist recht komplexen Vorgänge betrieben, wür-
de fundierter nicht nur Politikberatung, sondern auch Gesellschaftsberatung ermöglichen. In 
unserem Kontext: welche Parameter von Kunst- und Kulturprojekten modellieren die Vorstel-
lungswelten von Migranten zugunsten der – in der Einleitung dieses Kapitels angesprochenen – 
gesellschaftlichen Kohäsionskräfte?



Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheber-
rechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, 

Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.

© BWV • BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG GmbH

Berlin 2016

148 2 Zur Theorie der Kulturaneignung

EJM 1-2  2016

2.3.2.4 Kultur-Schock-Modelle

Weiterhin existieren Kultur-Schock-Modelle, die insbesondere die Reaktion 
von Neuankömmlingen auf  die Ortsverschiebung beschreiben. Ronald Taft 
konstatierte, daß diese Reaktion aus Irritation, Verlustgefühlen, Gefühlen der 
Zurückweisung und mangelnder Partizipationsfähigkeit bestehe.81 Erstmalig be-
schrieb Kalvero Oberg das Konzept des Kulturschocks als

anxiety that results from loosing all our familiar signs and symbols of  social intercourse. These 
signs or cues include the thousand and one ways in which we orient ourselves to the situations 
of  daily life.82

Oberg formulierte ein Vierphasenmodell, welches Neuankömmlinge durchliefen 
(Honeymoon, Hostility and Emotional Stereotypes, Recreation, Adaptation) und 
welches letztendlich zur Krisenbewältigung und kulturellen Lernprozessen füh-
ren könne.83 Allerdings ging das Modell nicht darauf  ein, unter welchen Bedin-
gungen es zu einem Schock komme, welche funktionalen Einschränkungen durch 
den Schock verursacht würden und welchen Einfl uß die Form der Migration 
auf  die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Schocks habe.84 Dennoch legte 
Oberg mit seinem Konzept den Grundstein eines Modells, welches anschließend 
schrittweise weiterentwickelt wurde. Bennett spezifi zierte das Schock-Phänomen 
als einen transition shock, der auftrete, wenn ein Individuum nicht in der Lage sei, 
mit seiner Umwelt zu interagieren.85

Adler ergänzte, daß Adaption – also Anpassung – eine Heilung von jenem 
Schock sei und daß diese Anpassung eines kulturvergleichenden Lernprozesses 
mit einer Findung der eigenen Identität und der Durchführung erforderlicher 
Anpassungsprozesse vonstatten gehe.86 Zaharna ergänzte, daß der Kulturschock 
eine Veränderung von Identitäten und Selbstkonzepten mit sich führe und aus 
der Herausforderung resultiere, sich sowohl innerhalb der Aufnahmekultur, als 
auch gegenüber der Herkunftskultur zu verorten. Als konkrete Symptome nennt 
sie den Verlust kommunikativer Kompetenz, eine gestörte Selbstrefl ektion und 
Herausforderungen bei identitätsgebundenen Handlungen des Neuankömm-

81 Taft, Ronald (1977): Coping with unfamiliar cultures. In: Warren N. (Hrsg.): Studies in cross-cultural 
psychology 1, London. S. 121 – 153.

82 Oberg, Kalvero (1960): Culture Shock: Adjustment to new cultural environments. In: Practical Anthro-
plogy 7, S. 177 – 182. Hier S. 177.

83 Ebd. Vgl. zu einer graphischen Umsetzung unten Abb. 4-3. (Machleidt 2009).
84 Zick, Andreas (2010): Psychologie der Akkulturation, S. 189 f.
85 Bennett, Janet (1977): Transition shock: Putting culture in perspective, in: Jain, Nemi (Hrsg.): Internatio-

nal intercultural communication 4, Falls Church, VA: Speech Communication Association, S. 45 – 52.
86 Adler, Peter (1987): Culture Shock and the cross-cultural learning experience, in: Luce, Louise F.; Smith, 

Elise C. (Hrsg.): Toward internationalism: Readings in cross-culutral communication, Cambridge MA, 
S. 24 – 35.
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lings.87 Auf  Grundlage der Sichtung des Forschungsstandes konstatiert Zick, daß 
sich die Schock-Modelle insofern einig seien, als daß es um negative psychosozia-
le Erfahrungen gehe, die aus einem Kontakt zu neuen Gruppen und einer damit 
verbundenen Differenzwahrnehmung resultiere.

Die Kultur-Schock-Modelle beschreiben das Auftreten psychischer Belas-
tungszustände, hervorgerufen durch die Erfahrung einer Differenz zwischen 
beim primären Kulturerwerb internalisierten und von der Sekundärkultur erwar-
teten vorstellungsweltlichen Wissens- und Wertbeständen. Für die Abmilderung 
und Überwindung solcher Schock-Phasen legen die Ansätze insbesondere die 
Vermittlung kommunikativer Kompetenzen, die Förderung kulturvergleichen-
der Lernprozesse und eine Unterstützung bei der neuerlichen Identitätsfi ndung 
sowie Maßnahmen zur Linderung des Schock-Erlebens durch das Angebot ge-
meinsamer – quasi rituell – durchgeführter Handlungen von Angehörigen der 
Aufnahmekultur und Neuankömmlingen nahe. Sie zeigen sich gegenüber prä-
kognitiv wirksamen Aspekten sozialisierender Vermittlungsarbeit offen, lassen 
jedoch eigene Hinweise darauf  vermissen.

2.3.2.5 Streßverarbeitungs- und -bewältigungsmodelle

Die Streßverarbeitungs und -bewältigungsmodelle integrieren das Konzept 
des Kulturschocks in breitere Prozeßmodelle. Andreas Zick zählt allein 15 re-
levante Modelle seit 1986 auf  und schildert zudem den gemeinsamen Nenner 
dieser Modelle. Einigkeit zwischen den Modellen bestehe darin, daß der Kul-
turschock erstens aus dem ersten Erleben der Aufnahmekultur durch Neuan-
kömmlinge heraus entstehe und zweitens als Streßrfahrung untersucht werden 
könne.88 Insbesondere die Veränderung des Selbstkonzeptes werde von den jün-
geren Modellen als Ursache des Streßrlebens betrachtet. Die Intensität des Streß-
rlebens hänge von der Distanz zwischen der Aufnahme- und Herkunftskultur, 
der Qualität und Quantität des interkulturellen Kontakts und der Gestaltung von 
kulturellen und kommunikationsbezogenen Lernprozessen ab. Von großer Be-
deutung sei der Erstkontakt, dessen positiver oder negativer Verlauf  erhebliche 
Auswirkungen auf  die Entwicklung einer Streßwahrnehmung habe.89

Der Ausweg aus dem Streßerleben könne durch die Entwicklung einer (neuen) 
Identität in Verbindung mit einem positiven Selbstwert gelingen.90 Insbesondere 
Berry und Ward haben ein Rahmenmodell für den Prozeß des Kulturerwerbs 
entwickelt. Berry nimmt unter anderem an, daß das Ausmaß der kulturellen Dif-

87 Zaharna, Rhonda (1989): Self-shock.
88 Zick, Andreas (2010): Psychologie der Akkulturation, S. 198f.
89 Ebd., S. 254f.
90 Seelye, Ned; Wasilewski, Jacqueline (1996): Between cultures: Developing self-identity in a world of  diver-

sity, Lincolnwood ILL. Und Flakserud, J.; Uman, G. (1996): Acculturation and its effect on self-esteem 
among immigrant Latina women. In: Behavioral Medicine 22, S. 123 – 133.
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ferenz darüber entscheide, wie umfangreich die Streßerfahrung ausfalle. Sie wirke 
sich aus, da sie den Grad der Passung beziehungsweise Nicht-Passung zwischen 
der Aufnahme- und der Herkunftskultur darstellt. An Colleen Wards Betrachtun-
gen ist für die Frage nach kulturellen Bezügen insbesondere beachtenswert, daß 
sie zwischen persönlichen und situativen Faktoren und damit zwischen verschie-
denen Lebensbereichen differenziert.

Zick konstatiert, daß die Streßtheorien den akkulturationspsychologischen Dis-
kurs dominierten und geht davon aus, daß ihnen auch deshalb besondere Aufmerk-
samkeit zukomme, weil sie in der Lage seien, ihre Situations- und Prozeßbeschrei-
bung mit konkreten Interventionsmaßnahmen zur Bewältigung des Kultur-Schocks 
oder Stresses zu ergänzen. Satish Deshpande und Chockalingam Viswesvaran ha-
ben 1992 eine Metaanalyse der Effektivität interkultureller Trainings verfaßt und 
konstatierten eine hohe Wirksamkeit vieler interkultureller Trainingsmaßnahmen.91 
Allerdings bezieht sich die Analyse auf  Lernprozesse von Unternehmensführern 
und Akademikern, so daß eine breite Übertragbarkeit in Frage steht.

Erwähnenswert aufgrund konkreter Handlungsempfehlungen ist insbeson-
dere die Uncertainty Reduction Based Theory of  Intercultural Adaptation (URT) von 
Gudykunst und Hammer, die auf  einer Theorie des Anxiety-Uncertainty-Manage-
ments zur Optimierung von Verständigungsprozessen zwischen Gruppen beruht. 
Zentral für die URT ist die Annahme, daß Neuankömmlinge insbesondere von 
Angst und dem Bedürfnis nach einer Reduktion der Unsicherheit geleitet wür-
den. Aufgrund der Angst vor der Aufnahmekultur komme es zur Entscheidung 
der Neuankömmlinge, durch eine Kontaktvermeidung die eigene Unsicherheit 
zu reduzieren. Eine kulturelle Annäherung komme zustande, wenn es gelinge, 
Individuen kompetent darin zu machen, die durch den Kulturkontakt entstehen-
de Angst und Unsicherheit zu verarbeiten. Diese Kompetenz werde von einigen 
interpersonalen und intergruppalen Faktoren beeinfl ußt. Diese intergruppalen 
Faktoren wirken im Rahmen des Modells ebenfalls auf  den Grad der Angst ein, 
gemeinsam mit einigen Aspekten der Aufnahmekultur. Dieser Punkt ist inso-
fern von Belang, als daß die Autoren darauf  verweisen, daß eine Wahrnehmung 
von Neuankömmlingen durch die Aufnahmegesellschaft zur Stereotypenbildung, 
Vorurteilen und Diskriminierung führen könne, die ihrerseits eine Erhöhung des 
Streßpegels der Neuankömmlinge verursachen könnten.92

91 Deshpande, Satish; Viswesvaran, Chockalingam (1992): Is cross-cultural training of  expatriate mana-
gers effective? A meta analysis. In: International Journal of  Intercultural Relations 16, 295 – 310.

92 Gudykunst, William B.; Hammer, Mitchell, R. (1988): Strangers and hosts. . An uncertainty reduction 
based theory of  intercultural adaptation, in: Kim, Y.; Gudykunst, William (Hrsg.): Cross-cultural adapta-
tion: Current approaches. Newbury Park CA, S. 106 – 139.
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Intimacy
Attraction
Nonverbal Expressiveness
Uncertainty Reduction Strategies

Stereotypes
Shared Networks
Favorable Contact
Cultural Identity
Cultural Similarity
Intergroup Attitudes
Knwledge of  Host Culture
Second Language Competence

Strangers‘ Motivitation
Host Intergroup Activities
Host Policy Towards Strangers
Psychological Differentiaton

Uncertainty Reduction

Anxiety

Uncertainty Reduction

Abb. 2-8. URT-Modell von Gudykunst und Hammer (1988): Strangers and hosts, S. 114.

Welche Anknüpfungspunkte halten die Streßmodelle mit Hinblick auf  vorstel-
lungsweltliche Elemente bereit? Zunächst legt Colleen Wards Differenzierung 
zwischen persönlichen und situativen Faktoren des Streßmpfi ndens es nahe, 
nicht nur den Prozeß der Identitätsfi ndung von Neuankömmlingen zu unter-
stützen, sondern ebenso ihr Lebensumfeld in einer angstmindernden und kon-
taktoffenen Weise zu gestalten. Eine solche Gestaltung zu beobachten, würde 
solche vorstellungsweltliche Elemente bei den Neuankömmlingen verankern, die 
für eine Orientierung an der Aufnahmekultur relevant sind. 

Zicks Feststellung, daß insbesondere dem Erstkontakt großer Einfl uß für 
das Auftreten von Streßmpfi ndungen zukomme, legt nahe, zumindest spätere 
Etappenwechsel (etwa beim Verlassen der Erstaufnahmeeinrichtungen) unmit-
telbar zu nutzen, um einen „nachgeholten Erstkontakt“ positiv zu gestalten und 
in diesem Zuge entsprechende vorstellungsweltliche Elemente zu vermitteln. Mit 
dem Hinweis von Gudykunst und Hammer, daß auch das Verhalten der Auf-
nahmekultur darüber entscheide, wie groß die Angst (und damit der Streß) der 
Neuankömmlinge sei, wird es nachvollziehbar, daß ein Bemühen um Sekundär-
Enkulturation auch bei der Aufnahmekultur ansetzen muß, um grundlegende 
Offenheit zu verankern und der Bildung von Stereotypen und feindlichem Ver-
halten vorzubeugen. In diesem Zuge wäre es etwa ratsam, vorstellungsweltliche 
Gemeinsamkeiten aufzuzeigen, um sowohl feindliche Einstellungen bei Ange-
hörigen der Aufnahmekultur abzubauen, als auch Stereotypen und Unwissenheit 
auf  seiten der Neuankömmlinge über die Aufnahmekultur zu reduzieren.
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2.4 Zwischenfazit: 
Vorstellungswelten in der Sozialisationsforschung

Das vorliegende Kapitel sorgte eingangs mit einer Abstrahierung von zu spezifi -
schen oder normativ aufgeladenen Begriffen zugunsten einer allgemeinen Termi-
nologie des Primär- und Sekundärkultur-Lernens für die Verständigungsgrundla-
ge der weiteren Publikation.

Eine nicht zielführende Trennung zwischen jenen Modellen, die die Enkultu-
ration von Kindern erfassen und jenen, die die Akkulturation erwachsener Mig-
ranten erklären, wurde aufgezeigt. 

Anschließend wurde eine eigene Typologie als Metatheorie der Kulturaneig-
nung präsentiert. Hierbei wurde von uns die bisherige Unvereinbarkeit der Kon-
zepte der Akkulturation und der Enkulturation in Frage gestellt. Ausgehend von 
der Annahme, daß Enkulturation auch ein Prozeß ist, der von Erwachsenen noch 
durchlaufen werden kann, eröffnet sich das Potential für eine Typologie, welche 
Akkulturations- und Enkulturationsprozesse gleichermaßen einbettet.

Durch die Betonung der präkognitiven Typen der Kulturaneignung werden 
die sehr leistungsfähigen Kulturaneignungsprozesse nicht nur für das Kindesal-
ter, sondern auch die Erwachsenen (hier konkret: Migranten) zumindest theore-
tisch vorstellbar und somit für empirische Untersuchungen zugänglich. Bei der 
alten Dichotomie von präkognitiver Kulturaneignung im Kindesalter, d. h. in Be-
zug auf  die Primärkultur versus refl exiver Kulturaneignung im jungen Erwachse-
nenalter und in Bezug auf  die – von Migranten zu erwerbende – Sekundärkultur 
wurden zu viele Eigenschaften unsystematisch miteinander vermengt. Es wur-
den dadurch Differenzierungen eingeebnet und somit wichtige Perspektiven 
auf  Kulturaneignungsprozesse verstellt. Diese Blindstelle hat ihre Ursache nicht 
zuletzt darin, daß mit Kulturaneignungsprozessen wohl nicht nur bei der Integra-
tion, sondern auch bei der Bildung und der Kunst sowohl ineffi zient wie auch in-
effektiv umgegangen wird. Insofern hat die hier vorgeschlagene Differenzierung 
und Neukartierung der Kulturaneignungsprozesse nicht nur erhebliche theoreti-
sche Implikationen und eine wohl fruchtbare empirische Forschung anleitende 
Funktion, sondern auch handfeste politisch-praktische Konsequenzen. Es wird 
ja erst über Theorie und die von ihr angeleitete Einnahme von Perspektiven auf  
die Wirklichkeit möglich, sich diesen Sachverhalten nicht nur wissenschaftlich, 
sondern auch politisch-praktisch zuzuwenden.

Anschließend wurde anhand einiger exemplarischer Modelle aus den Sozial-
wissenschaften und der Psychologie aufgezeigt, daß diese meist sehr anschlußfähig 
gegenüber dem Konzept von Vorstellungswelten sind – oder diese bereits impli-
zit verwenden. Sie sind somit als kulturaneignende Theorie einfach reformulierbar 
bzw. im bestehenden Diskurs leicht anschlußfähig. Deutlich wurde auch, daß die 
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Theorien zum Erwerb der Primärkultur präkognitive Lernprozesse ganz wesentlich 
auf  eher frühe Kindheitsstadien verweisen. Es konnte jedoch aufgezeigt werden, 
daß diese Betrachtung nicht notwendigerweise beibehalten werden muß, und daß 
präkognitive Aneignungsprozesse auch im Erwachsenenalter noch denkbar sind. 

Von der anderen Seite des eingangs aufgezeigten Grabens her argumen-
tierend, legt die Akkulturationspsychologie eine Fülle an Theorien bereit, die 
den Prozeß der Sekundärakkulturation erläutern. Anhand einiger ausgewählter 
Modelle konnte auch für diesen Forschungsbereich die grundsätzliche Aufge-
schlossenheit gegenüber dem Konzept der Vorstellungswelten aufgezeigt wer-
den. Keines der betrachteten Modelle der Sekundär-Akkulturation erschien mit 
dem (freilich von diesen nie explizit in den Blick genommenen!) Gedanken der 
Sekundär-Enkulturation unvereinbar.

Es gibt einige weitere Theorietraditionen, die ebenfalls aufschlußreich hätten 
untersucht werden können. Insbesondere eine Überprüfung der Psychoanaly-
se-Ansätze Sigmund Freuds und seine Weiterentwicklungen sowie verschiede-
ne Modelle der Entwicklungspsychologie sind weitere Fürsprecher des hohen 
Stellenwerts der Enkulturation. Freuds Annahme, daß das Es zeitlebens Trieben 
folge, die durch das Ich gelenkt werden, welches sich dabei an Anforderungen des 
Über-Ich orientiert, legt nahe, daß Enkulturation auch im Umgang mit Erwach-
senen noch eine Rolle spielen kann.93 Auch die von Bourdieu weitgehend unter 
der Bewußteinsschwelle verortete Habitusformierung legt Bezüge zur Enkultu-
ration nahe.94 Ebenfalls vielversprechend scheint, einen Blick auf  die bestehen-
den Theorien der Erwachsenenbildung zu werfen. Horst Siebert erwähnt in einer 
Übersicht der Genese theoretischer Konzepte der Erwachsenenbildung Bezüge 
zu Konfuzius, Kant und Humboldt, um Modi und Effekte von im Erwachsenen-
alter ablaufenden Lernprozessen zu erörtern, die potentiell auch im Rahmen des 
sekundären Kulturerwerbs denkbar sind.

Die dargestellten Theorien des Primärkulturgewinns zeigten, daß Kinder en-
kulturiert werden können, ohne explizit enkulturierende Kulturaneignungsvor-
gänge bei Erwachsenen auszuschließen. Anders herum formuliert, zeigen die 
Modelle der Sekundärakkulturation, daß der Erwerb einer Sekundärkultur unwei-
gerlich mit Lernprozessen verbunden ist. Fügt man diese Positionen zusammen, 
liegt die große Plausibilität der Sekundär-Enkulturation auf  der Hand. Insgesamt 
wird hier also deutlich, wie die derzeit fragmentierte Theorielandschaft neu kar-
tiert und deren Widersprüche im hegelschen Dreifachsinn aufgehoben werden 
(können).95 Erst hierdurch wird es möglich, (1) die Weitergabe von Vorstellungs-

93 Tillmann, Klaus-Jürgen (2010): Sozialisationstheorien, S. 77ff.
94 Gudjohns, Herbert (2008): Pädagogisches Grundwissen, S. 172.
95 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich [1812/13; 11831] (1978): Die objektive Logik. In: Walter Jaeschke 

(Hrsg.): Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Gesammelte Werke. Band 11, Hamburg, 57f.
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welten mittels verschiedener Formen der Kulturaneignung sichtbar zu machen, 
(2) Migranten-Enkulturation als Spezialfall der allgemeinen Human-Enkulturati-
on zu erkennen, und nun – in einem letzten Schritt – (3) die Leistung von Kunst 
für die Kulturaneignung sichtbar zu machen.

Abb. 2-9. Metatheoretische Kartierung der Kulturaneignungstheorien.
Eigene Darstellung IKS 2016.

2.5 Kulturaneignung, Enkulturation, Vorstellungswelten – 
und Kunst und Kultur im Sinne der Kulturpolitik

Die dritte Arbeitshypothese dieser Studie besagt, daß „Kunst und Kultur“ - und 
zwar im Sinne dessen, was die Kulturpolitik darunter versteht – wichtig sind für 
die persönlichen und sodann im weiteren Sinne gesellschaftlichen Vorstellungs-
welten der Aufnahmegesellschaft und der Aufzunehmenden, insbesondere für 
die Prozesse der Kulturaneignung vom Typ Enkulturation.

Zunächst stellt sich die Frage nach der Prägung persönlicher Vorstellungswelten, 
bspw. also individueller Erwartungen an das Zusammenleben mit unterschied-
lichen Charakteren in einer auf  sozialem Interagieren beruhenden Gesellschaft 
oder die Frage nach dem eigenen bzw. dem fremden moralisch richtigen Handeln. 
Hierbei liegt der Unterschied in der jeweiligen Position, von der die Einordnung 
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erfolgt – ausgehend von der Perspektive auf  die eigene Person oder die Beur-
teilung der anderen Person aus der eigenen Sichtweise heraus.96 Diese in einer 
Kultur existierenden Vorstellungswelten bestimmen nicht nur unser alltägliches 
individuelles Handeln, sondern ebenso das Handeln in und für die Res Publica, 
die Öffentliche Sache, wie unsere Staatsform nach wie vor heißt. 

Einfachste, zugleich konkreteste, und zudem selbst von der betrachteten Ge-
sellschaft her denkende Defi nition von „Kultur“ (als Gegenstand der Kulturpo-
litik) ist als „dasjenige, was die Politik ausweislich ihrer Haushaltsansätze darunter 
versteht.“97 In den Haushaltsplänen wird sofort ersichtlich, daß Gesellschaften 
via „Kunst und Kultur“, also Kultur im Sinne dieser Untersuchung, Vorstel-
lungswelten als zentrale Sinn-, Deutungs-, Wert-, Norm- und Erfahrungsmuster 
verfügbar halten, aktivieren, weitergeben, verfestigen, infragestellen und kreativ 
neuaneignen und anverwandeln (lassen). Im Theater werden die Ideale politischer 
Mündigkeit und Toleranz durch Stücke wie Lessings „Nathan der Weise“ oder 
der „Antigone“ von Sophokles spielerisch vor Augen geführt. Überhöhung und 
Hybris zeigen sich in den unzähligen Faustbearbeitungen zwischen Marlowe und 
Lombardi. Der Kampf  zwischen Gut und Böse wird in Tschaikowskis „Schwa-
nensee“ zum atemraubenden Hauptthema. Der Europarat wollte mit Karajans 
Neubearbeitung von Schiller-Beethovens „Neunter“ Freude über Frieden und 
Freiheit artikulieren. Mit Bachs „Air“ läßt sich die Gegenwart einer ultimativen 
moralischen Instanz zumindest als Hypothese erneut formulieren. 

Da in Europa Kunst und Kultur im so verstandenen Sinne moralische, politi-
sche, transzendente Vorstellungen zum Gegenstand ihrer Ausdrucksformen hat, 
sind gerade sie – wie auch später die Interviews mit unseren Gesprächspartnern 
aus verschiedenen Bereichen zeigen98 – entscheidende Träger von vorstellungs-
weltlichen Teilen unserer Kultur im weiteren Sinn. 

Nach Gerhard Schulze reicht für den kommerziellen Erlebnisanbieter das 
Profi tstreben als Daseinszweck aus, während Kulturpolitik den Menschen und 
die Gesellschaft im Auge hat. Sie legitimiert sich durch pädagogische und gesell-
schaftspolitische Zielsetzungen; in ihrer existentiellen Interventionsabsicht ist 
sie der Bildungspolitik vergleichbar. 

Kultur im Sinne der Kulturpolitik und Bildung sind darum verfassungsmäßig 
tief  verwurzelt als zwei Seiten einer – in dieser Klarheit typisch deutschen – Me-
daille, nämlich als Einfallstor und Interpretationsangebot existenzieller Erfahrun-

96 Das 1948 veröffentlichte Modell klassischer Kommunikation nach Shannon und Weaver be-
schreibt die Konstellation zwischen Sender und Empfänger inkl. codierter Nachrichten und ggf. 
kommunikativer Störungen. Vgl. Shannon, Claude E.; Weaver, Warren (1963): A mathematical 
theory of  communication. Illinois.

97 Vogt, Matthias Theodor (2010): Was ist Kulturpolitik? In: Emil Orzechowski (Hrsg.): Culture 
management 3, Krakau: Zarządzanie kulturą, S. 113 – 136.

98 Siehe hierzu unten Kapitel 6.
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gen: Mit Karl Jaspers (1883 – 1969) formuliert, bringt uns Kunst die Vorstellungs-
welten um Grenzerfahrungen nahe, um Tod, Schuld, Leid und Kampf.99 Bildung 
und Kultur geben zwar keine Antworten auf  die letzten Fragen, jedoch machen 
sie diese sichtbar und vermittelbar, sie transportieren darum das Transzendente 
ins Gemeinsinnige, sind gleichsam das Medium durch welches etwa (politische) 
Religionen und gesellschaftliche Leitideen, eben die zentralen Sinn-, Deutungs-, 
Norm-, Werte- und Erfahrungsmuster einer Gesellschaft, ihre ordnenden Flucht-
punkte, präsentiert und auch sinnlich erfahrbar gemacht werden können. In der 
Folge ist Kunst und Bildung für kein Gemeinwesen jemals nur eine Nische gewe-
sen, sondern zentrales Gestaltungsinstrument (um so deutlicher, je totalitärer die 
Umgestaltungsabsicht einer neuen, an die Macht gekommenen Elite war).

Aus dieser Charakterisierung ist zu erkennen, daß kulturpolitische Verein-
barungen und Umsetzungen einen direkten Einfl uß auf  Vorstellungswelten der 
Individuen einer Gesellschaft nehmen. Dabei sind sie stets eben auch geprägt 
durch Vorstellungswelten: doch gerade dies zu thematisieren und selbst kreativ 
in Frage zu stellen ist Aufgabe zumal von „moderner Kunst“.100 Diese freilich 
kultur- und bildungstheoretische Binsenweisheit ist hier insofern zu betonen, als 
ihre Bewußtmachung dazu aufruft, sich konkret mit den vorstellungsweltlichen 
Voraussetzungen und Folgen von Kulturpolitik zu befassen – gerade weil dies 
operabel, d. h. mit konkretem empirischen Bezug so sehr möglich ist, wie die 
Untersuchung naturwissenschaftlicher Gegebenheiten.

Die hier im weiteren interessierende Frage ist also nicht, ob, sondern wie und 
in welchem Maße Kunst und Kultur ein wichtiger Agent von Kulturaneignung 
sein kann – und zwar nicht nur in Bezug auf  die Primär-Kulturaneignung, son-
dern auch die Sekundär-Enkulturation und -Akkulturation von Migranten. Ge-
rade die präkognitiv-sinnliche Dimension von Kunstgenuß und künstlerischer 
Betätigung scheinen uns der wichtige Brückenschlag zu einer Enkulturation 
nicht nur von Kindern, sondern auch Erwachsenen und maßgeblich eben auch 
Migranten zu sein.

99 Der Entzug von Grenzerfahrungen ist Kennzeichen einer zunehmenden Scheinwelt. Anhand 
der Jasperschen Typologie von Grenzerfahrungen arbeitet dies populär-eindrücklich auf: Lütz, 
Manfred (2012): Bluff! Die Fälschung der Welt. München. Und ders. (2015): Wie Sie unvermeidlich 
glücklich werden: Eine Psychologie des Gelingens. München.

100 Vgl. Anton Sterbling unten in Kapitel 5.4 dieser Studie.
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3 Wie sind Menschen eigentlich?
Anthropologisch begründete Möglichkeiten und 

Grenzen von Migrantenenkulturation 
aus Sicht der evolutionären Anthropologie

3.1 Zur Rolle von Annahmen zur Natur des Menschen

In den für diese Studie geführten Interviews war immer wieder eine bestimmte 
Argumentationsfi gur zu vernehmen. Manche Entwicklungen, so hörten wir, wür-
den sich einfach nicht erzwingen oder verhindern lassen – „weil Menschen eben 
so sind“. Aber wie sind Menschen eigentlich? Und welche Schlußfolgerungen 
ergeben sich daraus für die Möglichkeiten der Kulturaneignung von Migranten 
durch Kunst? Diesen Fragen wird im folgenden Kapitel nachgegangen. Es be-
ruht wesentlich auf  der Dissertation von Christoph Meißelbach an der Techni-
schen Universität Dresden.1

Der Frage nach der „Natur des Menschen“ widmet sich das Fach der Anthro-
pologie mit wissenschaftlichen Mitteln. Solange es nicht möglich war, empiri-
sches Wissen darüber, wie der Mensch ist, mit naturwissenschaftlichen Mitteln 
zu erlangen, fi el Anthropologie in den Zuständigkeitsbereich der Philosophen. 
Inzwischen hat sich das geändert. Eine ganze Reihe von naturwissenschaftlich 
orientierten Disziplinen – Hirnforschung, Soziobiologie, Evolutionspsychologie 
und einige mehr – behandeln die Natur des Menschen nicht als ein philosophi-
sches, sondern als ein empirisches Rätsel.2 

In den letzten Jahrzehnten ist auf  diese Weise ein Forschungsfeld entstanden, 
das sich unter dem Oberbegriff  der ‚evolutionären Anthropologie‘ zusammen-
fassen läßt. Der Leitgedanke dieses Forschungsansatzes ist der folgende: Alle 
biologischen Formen sind ein Ergebnis der Evolution. Demnach ist auch der 
Mensch nur zu verstehen, wenn seine Naturgeschichte in Rechnung gestellt wird. 
Das menschliche Gehirn ist nicht einfach ein ‚rationales Allzweckwerkzeug‘, son-
dern ein Organ, das sich im Laufe der Stammesgeschichte langsam weiterentwi-
ckelte und unseren Vorfahren dabei half  zu überleben und sich fortzupfl anzen. 
Seine Funktionsweise ist also eine Konsequenz der Evolution – eines langsamen 
Prozesses von Versuch und Irrtum, in dem sich diejenigen zunächst zufällig auf-

1 Meißelbach, Christoph (2016): Die Evolution der Kohäsion. Anthropologische Grundlagen der Sozialka-
pitaltheorie. Dissertation Technische Universität Dresden (im Druck).

2 Buss (2012): Evolutionary psychology; Tomasello (2010): Warum wir kooperieren; Voland (2007): 
Grundkurs Soziobiologie.
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getretenen Mutationen durchsetzten, die ihren Trägern Vorteile gegenüber ande-
ren Individuen verschafften.3 

Wer also argumentieren will, etwas müsse in bestimmter Weise eingerichtet 
werden, „weil Menschen eben so sind“, der wird um eine evolutionär-anthropo-
logische Bestandsaufnahme nicht herumkommen. Nur wer zur Kenntnis nimmt, 
was im Hinblick auf  die Natur des Menschen tatsächlich der Fall ist, der kann 
sein Handeln auf  eine realistische Lagebeurteilung hinsichtlich des Möglichen und 
des Notwendigen gründen. 

Gelegentlich wird dieser Position der Einwand entgegengehalten, von der 
Festlegung auf  bestimmte anthropologische Annahmen sei abzusehen, weil mit 
ihr immer schon eine politische Grundhaltung verbunden wäre. Manchmal wird 
noch hinzugefügt, die Natur des Menschen sei so vielschichtig und unergründlich, 
daß sich über sie sowieso nichts Belastbares herausfi nden ließe. Letzteres ist mit 
dem Verweis auf  einen riesigen Korpus empirischer Forschung zu diesem Thema 
leicht zu widerlegender Unsinn.4 Und diese Forschung hat immer wieder gezeigt, 
wie robust die Evolutionstheorie ist, weshalb sie als eine der erfolgreichsten wis-
senschaftlichen Theorien der letzten 150 Jahre gelten muß. Es gibt keinen plausib-
len Grund, davon auszugehen, daß die Mechanismen der Evolution ausgerechnet 
bei der Menschheitsentwicklung außer Kraft gesetzt worden sein sollen.5

Was den erstgenannten Einwand der inhaltlichen Festlegung angeht, so ist die 
Sache diffi ziler. Es stimmt schon: Mit anthropologischen Annahmen verbinden 
sich oft politische Positionen.6 Und es macht für die Formulierung politischer 
Handlungsanweisungen einen Unterschied, ob man davon ausgeht, daß Men-
schen egoistisch ihren Eigennutz zu maximieren suchten oder daß sie zutiefst 
soziale Wesen seien.7 Aber es wäre falsch, wissenschaftliche Erkenntnisse schon 
deshalb abzulehnen, weil sie politische Positionen stützen könnten, die nicht in 
das eigene Weltbild passen. 

Außerdem gilt es, sich klarzumachen, daß das Nachdenken über Soziales – 
also auch über die Rolle von Kultur – nie ohne Annahmen zur Natur des Men-
schen auskommt. Manchmal treten sie ausdrücklich zutage, oft strukturieren sie 
jedoch ganz unauffällig als unrefl ektierte Hintergrundannahmen den Blick auf  
die Wirklichkeit. Richtig ist deshalb vielmehr, solches Wissen zur Kenntnis zu 
nehmen und dafür zu nutzen, die eigenen Strategien zur Erreichung des Wünschenswerten 
zu verbessern. Genau deshalb ist es wichtig, die Natur des Menschen in den Blick 
zu nehmen, wenn es um Fragen wie die hier verhandelten geht.

3 Mayr (2005): Das ist Evolution; Schurz (2011): Evolution in Natur und Kultur.
4 Dunbar, Barrett (2009): Oxford Handbook of  Evolutionary Psychology; Voland (2013): Soziobiologie.
5 Geher (2015): Rejecting Evolutionary Psychology Is Rejecting Evolution.
6 Zafi rovski (2000): Spencer is dead, long live Spencer, S. 567ff; vgl. Brown (2013): Human nature.
7 Jörke (2005): Politische Anthropologie.
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Im Hinblick auf  die Möglichkeiten der Kulturaneignung von Migranten durch 
Kunst wird das wie folgt geschehen: Zuerst ist das zentrale Argument zu verdeut-
lichen, daß Kultur und Kulturfähigkeit als evolutionäre Anpassungen aufzufassen 
sind. Die heutige menschliche Lebensweise ist das Ergebnis einer langen Stam-
mesgeschichte der Zwischengruppenkonkurrenz und des Lebens in moralischen Gemein-
schaften. Danach werden die Implikationen dieses Arguments theoretisch erklärt 
und mit empirischen Forschungsergebnissen untermauert. Dabei wird einesteils 
deutlich, daß Gruppensozialität und Xenophobie zwei Seiten der gleichen Medaille 
sind. Die evolutionäre Strategie, in arbeitsteiligen Gruppen von Nicht-Verwand-
ten zusammenzuleben, machte psychologische Anpassungen nötig, welche die 
Dividende des Gruppenlebens nach außen absicherten. Andernteils ist aufzuzei-
gen, wie die Mechanismen von Gruppenbildung und Eigengruppenbevorzugung arbeiten. 
Dabei wird sich zeigen, daß kulturelle Muster als Erkennungszeichen fungieren 
und daß das Erleben kultureller Gemeinsamkeiten nicht nur rational, sondern 
auch und vor allem vorbewusst, sinnlich, emotional prozessiert wird. In der menschli-
chen Kulturgeschichte haben kollektive Rituale diese psychosozialen Mechanismen 
immer wieder effektiv aktivieren können, weshalb sie sich auch heute noch als 
Instrumente der Erzeugung gesellschaftlichen Zusammenhalts empfehlen.

Die im Folgenden zu plausibilisierende grundlegende Einsicht wird lauten, 
daß die menschliche Natur viele Ansatzpunkte für die erfolgreiche Gestaltung 
von Prozessen der Kulturaneignung von Migranten bietet. Sie zu kennen und 
gut zu verstehen, ist wichtig, um das Mögliche zielgerichtet umzusetzen – und 
knappe Ressourcen nicht auf  Unmögliches zu verschwenden.

3.2 Eine evolutionäre Perspektive auf  die Rolle von Kultur

Schaut man auf  die Rolle von Kultur (im Singular) für menschliche Vergemein-
schaftung, dann fällt zweierlei auf. Erstens unterscheiden sich die Kulturen (im 
Plural) verschiedener Gesellschaften stark. Gerade darin liegt ja eine zentrale 
Herausforderung von Enkulturationsbemühungen: Schwerlich wird man auf  der 
Welt zwei Gesellschaften fi nden, deren jeweils spezifi sche Kulturen sich gleichen. 
Die Unterschiede zeigen sich einesteils in dem, was man (seinerseits mehrdeu-
tig) ‚Soziokultur‘ nennt: den handlungsleitenden Selbstverständlichkeiten einer 
Gesellschaft in Gestalt von spezifi schen Wissensbeständen, Deutungsroutinen 
und Wertvorstellungen.8 Andernteils manifestiert sich diese Unterschiedlichkeit 
in den spezifi schen Ausgestaltungsformen von ‚Kunst‘, also den ästhetisierten 
kulturellen Hervorbringungen von Gesellschaften.

Zweitens zeigt sich über Raum und Zeit hinweg eine erst auf  den zweiten 
Blick erstaunliche Gemeinsamkeit: Alle modernen Gesellschaften haben sowohl 

8 Patzelt (2013): Ordnungskonstruktion und ihre ethnomethodologische Analyse.
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eine Soziokultur als auch Künste hervorgebracht. Und noch dazu scheint Kunst 
dabei stets funktional äquivalente Leistungen zu erbringen: Sie erfreut Menschen, be-
friedigt tiefl iegende Bedürfnisse, dient jedoch auch politisch Mächtigen als Instru-
ment des Steuerns, Legitimierens und Integrierens. Ganz deutlich wird dies beim 
Blick auf  die Rolle von Ritualen: Egal ob man auf  Sportmannschaften, gemein-
nützige Vereine, politische Parteien, Armeen oder andere halbwegs stabile soziale 
Gruppen schaut; immer werden sich irgendwelche ritualisierten Praxen vorfi nden 
lassen. Kurzum: Kulturelle Muster – also sozial konstruierte Informations- und 
Sinneinheiten oder ‚Meme‘9 – sind elementare Bestandteile menschlicher Verge-
meinschaftungsprozesse und erbringen meist ganz ähnliche Funktionen.10

Warum aber ist das alles so? Warum gibt es diese funktionale Gleichartigkeit 
des in seiner konkreten Ausgestaltung oft ganz Unähnlichen? Und was hat das 
mit der Naturgeschichte des Menschen zu tun?

3.2.1 Das zentrale Argument: 
Sozialität und Kultur als evolutionäre Anpassung

Die heutige Natur des Menschen ist das Ergebnis eines schon viele Jahrmillionen 
andauernden Evolutionsprozesses.11 Die Gattung Homo spaltete sich vor etwa 
zwei Millionen Jahren von anderen Primatenlinien ab. Homo sapiens, der moderne 
Mensch, betrat vor etwa 100.000 Jahren die Weltbühne. Wie sehr diese lange 
Naturgeschichte unsere Spezies prägte, ist leicht daran abzulesen, wie ähnlich wir 
unseren nächsten Verwandten, den Schimpansen, sind.12 Wie andere Primaten 
lebte Homo seit jeher in Gruppen – und auch schon immer in Konkurrenz mit an-
deren Gruppen. Die Vorfahren der modernen Menschen entwickelten diese Le-
bensweise allerdings weiter. Sie begannen in Verbänden von Nicht-Verwandten 
zusammenzuleben und arbeitsteilige Jäger-und-Sammler-Gesellschaften zu bil-
den. Wie verschiedene konvergierende Befunde nahelegen, lag die Größe dieser 
Gruppen ungefähr bei 150 Personen.13 

Mit der Fortentwicklung der Arbeitsteilung unter den Bedingungen der 
Zwischengruppenkonkurrenz ging auch eine immer stärkere Abhängigkeit des 
persönlichen Schicksals vom Wohlergehen der Gruppe einher.14 Nur wenn es 
der Gruppe gelang, routinemäßig zu kooperieren, konnte sie im Konfl ikt mit 
anderen Gruppen bestehen.15 Daraus ergaben sich freilich zu lösende Probleme. 

9 Dawkins (1976): The Selfi sh Gene; Blackmore (2005): Die Macht der Meme.
10 vgl. Patzelt (2007): Evolutorischer Institutionalismus.
11 Diamond (2006): Der dritte Schimpanse; Hampton (2010): Essential evolutionary psychology.
12 Tomasello (2010): Warum wir kooperieren.
13 Dunbar (1998): The social brain hypothesis; vgl. Hampton (2010): Essential evolutionary psychology, 

S. 156f.
14 Wilson (2013): Die soziale Eroberung der Erde.
15 Wilson, Sober (1998): Unto Others; Wilson, Wilson (2008): Evolution „for the Good of  the Group“.
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So schadete es Gruppen, wenn einzelne Mitglieder als ‚Trittbrettfahrer‘ die Divi-
dende auf  das Gruppenleben einstreichen wollten, ohne selbst ihren Beitrag zu 
leisten. Gleiches galt für Ausbeutungsversuche von außen, also von Mitgliedern 
anderer Gruppen.16 

Es ist an dieser Stelle wichtig, sich vor Augen zu führen, daß dieses Szenario 
der Gruppenkonkurrenz zu Evolution auf  der Individualebene führte. Das Ge-
hirn des heutigen Menschen ist eine Anpassung an die geschilderten Bedingun-
gen. Denn es gab Gruppen, in denen es im Vergleich zu anderen Gruppen mehr 
Individuen gab, die in der Lage waren, diese evolutionären Probleme zu lösen. 
Und innerhalb von Gruppen wird es verschiedenen Individuen unterschiedlich 
gut gelungen sein zu überleben und sich fortzupfl anzen. Daraus folgt: Nur jene 
Gruppen, denen es gelang zusammenzuhalten und sich gegen Bedrohung oder 
Ausbeutung von innen und außen zu schützen, kamen ‚im Spiel der Evolution 
eine Runde weiter‘. Und nur die im Hinblick auf  Überleben und Fortpfl anzung 
erfolgreicheren Mitglieder solcher erfolgreichen Gruppen gehören zu unseren Vorfahren. 
Das Gehirn ist deshalb heute ein „soziales Organ“, das eine Anpassung des Or-
ganismus an das Leben in kooperativen Gruppen von ca. 150 Personen darstellt.17

Kulturelle Muster und Vorstellungswelten haben bei alldem offenbar eine 
wichtige Rolle gespielt – und zwar in ihrer Form als Kunst ebenso wie als selbst-
verständliche Wissensbestände, Deutungsroutinen, Werte und Normen. Der An-
thropologe Christopher Boehm hat in einer großangelegten Untersuchung 150 
zeitgenössische und historische Jäger-und-Sammler-Gesellschaften untersucht. 
Er fand heraus, daß deren Erfolgsgeheimnis darin liegt, sich zu moralischen Ge-
meinschaften integriert zu haben.18 Sie schufen sich kulturelle Zwischenwelten,19 die 
als Aufbewahrungsort von jeweils kulturspezifi schen Lösungsstrategien für die 
oben genannten Probleme fungieren konnten.20 Was genau damit gemeint ist und 
welche Konsequenzen sich daraus für die Frage nach der Rolle von Kunst für 
die Kulturaneignung von Migranten ergeben, wird im Folgenden zu klären sein. 

Zunächst ist die Einsicht festzuhalten, daß Kultur nicht etwa ein Gegenstück 
zur Natur des Menschen ist.21 Die intuitiv einleuchtende Natur-Kultur–Dichoto-
mie geht an den (natur-)historischen Fakten vorbei. Nach aktueller Befundlage 
war es stattdessen wohl so, daß Kultur selbst eine Anpassung an evolutionäre Pro-
bleme war, denen sich unsere Vorfahren unter den Bedingungen von Zwischen-
gruppenkonkurrenz ausgesetzt sahen.22 Kultur existiert nicht unabhängig von den 

16 Voland (2013): Soziobiologie.
17 Dunbar (1998): The social brain hypothesis; Dunbar, Shultz (2007): Evolution in the Social Brain.
18 Boehm (2001): Hierarchy in the Forest.
19 Eibl (2009): Kultur als Zwischenwelt.
20 Richerson, Boyd (2005): Not by genes alone.
21 Levy (2011): Culture by nature.
22 Boyd, Richerson (2011): The cultural niche; Whiten, Erdal (2012): The human socio-cognitive niche.
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biotischen und psychischen Grundlagen menschlichen Handelns; sie wird schließ-
lich von jenen erst ermöglicht.23 Kultur ist ein natürliches Phänomen. Menschliche 
Gemeinschaft und Kultur sind evolutionär eng verwoben. Aber wie genau?

3.2.2 Wir und die Anderen: 
Xenophobie und Eigengruppenbevorzugung

Im letzten Abschnitt wurde als eine wesentliche Erfolgsbedingung von Jäger-
und-Sammler-Gruppen die Absicherung der Dividende des Gruppenlebens be-
nannt. Damit Gruppen in der Zwischengruppenkonkurrenz bestehen konnten, 
mußte es ihnen gelingen, ihre Mitglieder zu Eigengruppenbevorzugung zu motivieren, 
ihre Kooperationsbereitschaft also auf  die Angehörigen der eigenen Gruppe hin 
zu kanalisieren. Dazu war es wiederum nötig, sich für alle praktischen Zwecke 
erkennbar von anderen Gruppen zu unterscheiden, also Gruppengrenzen zu eta-
blieren. Damit sich Gemeinsinnigkeit als individuelle Verhaltensstrategie in der 
Evolution durchsetzen konnte, mußte also auch die Fähigkeit dazu existieren, 
zwischen Gruppenmitgliedern und „Fremden“ zu unterscheiden. Und ebenso 
brauchte es die Möglichkeit, diese Gruppengrenzen entlang von angebbaren 
Kriterien zu konstruieren und aufrechtzuerhalten. Schon diese theoretischen Er-
wägungen machen einen für die weitere Argumentation wichtigen funktionslo-
gischen Zusammenhang deutlich. Er läßt sich – verdeutlichend pointiert – wie 
folgt benennen: Xenophobie ist die Kehrseite von Gruppenintegration und Ge-
meinsinn.24

Dieser „Dualismus der Ethik“ (Kulischer 1885)25 spiegelt sich tatsächlich in 
der Funktionsweise des menschlichen Gehirns wider. Daß Menschen Mitglie-
der der eigenen Gruppe bevorzugen, gilt in sozialpsychologischen Lehrbüchern 
schon seit langem als erwiesen.26 

Spannender ist ohnehin die Frage, woran Menschen erkennen, ob ihr Gegen-
über ein Mitglied der Eigengruppe ist. Bei anderen Tieren wird dieses Problem 
in der Regel über physiologischen Ähnlichkeit und Geruch gelöst.27 28 Allerdings 
ist dies nur solange ein ganz zuverlässiger Indikator, wie es sich bei der eigenen 
Gruppe vor allem um Verwandte handelt. Zwar leben soziale Tiere ohnehin in 
der Regel in Verwandtengruppen; und auch die menschlichen Vorfahren taten es 

23 Plotkin (2009): The power of  culture.
24 Vgl. Voland (2013): Soziobiologie, S. 84 f.
25 Kulischer (1885): Der Dualismus der Ethik.
26 Oelkers, Hurrelmann, Bierhoff  (2002): Einführung in die Sozialpsychologie, S. 106ff; Stroebe, Jonas, 

Hewstone (2003): Sozialpsychologie: Eine Einführung, S. 544 ff.
27 Sherman, Reeve, Pfennig (1997): Recognition systems.
28 Beim Menschen übernimmt in einer späteren Entwicklungsstufe der Dialekt als Kulturträger 

sui generis eine analoge Rolle. Vgl. oben Kapitel 1 und Vogt, Matthias Theodor (1994 Hrsg.): 
Kulturräume in Sachsen. Eine Dokumentation, Leipzig, S. 75.
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die längste Zeit – worin der evolutionäre Grund dafür liegt, daß der Satz „Blut ist 
dicker als Wasser“ für die Menschen in den meisten Staaten der Welt auch heute 
noch gilt.29

Den Menschen unterscheidet von anderen Primaten jedoch gerade die weit-
hin praktizierte Fähigkeit, Gruppen aus Individuen zu formen, die nicht verwandt 
sind. Daraus ergeben sich neue Anforderungen an die Modi der Eigengruppener-
kennung.

Ähnlichkeit ist dabei offenbar für die Erkennung von Gruppenzugehörigkeit 
wichtig geblieben. Allerdings prozessiert das in der menschlichen Stammesge-
schichte evolvierte ‚Eigengruppen-Erkennungsmodul‘ auch und vor allem kul-
turelle Informationen. Sozialpsychologische Experimente zu sogenannten „mi-
nimalen Gruppen“ zeigen, daß Menschen sich auf  Basis von Überschneidungen 
im Hinblick auf  inhaltlich scheinbar ganz beliebige kulturelle Muster zu einer 
Gruppe integrieren.30 

Im klassischen Robber’s-Cave-Experiment wurden in einem Ferienlager nach 
dem Zufallsprinzip zwei Gruppen aus Jungen gebildet, die sich vorher nicht 
kannten.31 Diese Gruppen wurden sodann zwei Wochen lang voneinander ge-
trennt. Als sie danach zu sportlichen Wettbewerben zusammentrafen, kam es 
zu aggressiven und zum Teil sogar gewalttätigen Auseinandersetzungen. Die 
Gruppen trennte eine unversöhnliche Distanz, die sich erst wieder überbrücken 
ließ, als die Versuchsleitung vorgab, das Ferienlager sei von einer dritten Gruppe 
bedroht.32 Zwar ließen sich dann gemeinsame Verteidigungsaktivitäten organisie-
ren, allerdings wurde die ursprüngliche Gruppenzugehörigkeit nie wieder ganz 
aufgegeben – obwohl sie doch ganz zufällig zustande gekommen war. 

Weithin bekannt sind auch zwei weitere Fälle von Gruppensozialität gewor-
den. In der wahren Geschichte hinter dem Buch „Die Welle“ entwickelte die 
Gründung einer exklusiven Gruppe eine enorme Eigendynamik.33 Das berühm-
te Stanford-Prison-Experiment eskalierte unter anderem deshalb, weil für die 
Probanden die Loyalität zur eigenen – im Experiment künstlich geschaffenen – 
Gruppe und die Abgrenzung von der anderen zu bitterem Ernst wurden.34

Solche handlungsleitende Gruppendiskriminierung basiert offenbar auf  mi-
nimalen kulturellen Stimuli. Sie kann sogar schon aufgrund von ästhetischen 
Präferenzen erfolgen. In einem anderen Experiment wurden Probanden gefragt, 

29 Vgl. Voland (2013): Soziobiologie, S. 79ff. Zur rechtlichen Situation siehe Kapitel 7 diesr Studie.
30 Tajfel (1970): Experiments in Intergroup Discrimination.
31 Sherif, Harvey, White (1988): The Robbers Cave Experiment.
32 Vgl. im Zwischenfazit dieses Kapitels (3.3) die kulturpolitische Folgerung zugunsten von Ange-

boten, sich gemeinsam kulturell unähnlich zu anderen zu empfi nden.
33 Rhue (1981): The Wave. (Dt. Die Welle, übersetzt von Hans-Georg Noack, 1987.)
34 Haney, Banks, Zimbardo (1973): A Study of  Prisoners and Guards in a Simulated Prison. Kritisch 

dazu Fromm (1973): The Anatomy of  Human Destructiveness, S. 81 – 82.
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ob sie Bilder von Wassily Kandinsky oder von Paul Klee bevorzugen.35 Diese 
Ergebnisse wurden dann unter den einander bis dahin fremden Teilnehmern be-
kanntgemacht. Danach sollten sie Belohnungen unter den anderen Probanden 
verteilen – und bevorteilten dabei jene Individuen, welche die gleiche Präferenz 
geäußert hatten. Diese kulturelle Ähnlichkeit spielte in der Experimentalsituation 
keine relevante Rolle, denn rational betrachtet ist es nicht einleuchtend, Men-
schen nur wegen eines ähnlichen ästhetischen Geschmacks zu bevorteilen. Trotz-
dem gründen Menschen in diesem und ähnlichen Versuchen ihre Kooperations-
entscheidungen genau auf  diese Information. 

Offenbar hat sich das menschliche Gehirn im Laufe seiner Evolution wirklich 
an die Anforderungen des Gruppenlebens angepaßt. Es unterscheidet zwischen 
Eigen- und Fremdgruppe. Es reagiert auf  Mitglieder der Eigengruppe mit größe-
rer Kooperationsneigung und auf  Nicht-Mitglieder der Eigengruppe mit größe-
rer Abneigung. Damit sich Menschen als einer gemeinsamen Gruppe zugehörig 
erkennen, ist ein gewisser Grad kultureller Ähnlichkeit nicht nur nützlich, sondern 
wohl sogar notwendig.

Diese Erkenntnis der Anthropologie ist der Schlüssel von Integrationspoli-
tik. Anders als dies 2015 von Bundes- und Landesregierungen praktiziert wurde, 
weist diese Erkenntnis der Kulturpolitik eine zentrale Stellung zu. Verwiesen sei 
allerdings darauf, daß eine solche Kulturpolitik grundhaft anders aufgebaut sein 
muß als eine Nationalstaats- und eine bürgerliche Kulturpolitik.36

3.2.3 Kulturelle Marker: Kultur als Erkennungszeichen

Kulturelles (im Singular) scheint also für Gemeinsinn eine zentrale Rolle zu spie-
len. Allerdings ist es nicht der konkrete Inhalt von Kultur, nicht deren spezifi sche 
Ausgestaltung, die Menschen dazu bringt, kooperativ und solidarisch zueinander 
zu sein. Die tief  verwurzelten Mechanismen der Eigengruppenerkennung reagie-
ren schlicht auf  inhaltliche Übereinstimmungen, nicht auf  den Gehalt selbst. 

Das überrascht, denn eigentlich ist es für eine Kooperationsentscheidung vor 
allem nützlich zu wissen, ob das Gegenüber nach den inhaltlich gleichen mora-
lischen Standards handelt. Praktisch war das in der menschlichen Stammesge-
schichte aber gleichbedeutend mit der Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Denn es 
waren ja gerade die besonderen kulturellen Regeln und Weltdeutungen, die eine 
moralische Gemeinschaft konstituierten.37 Folglich wird es ein probates Mittel 
gewesen sein, sich bei der Einschätzung von Interaktionspartnern einfach auf  
„kulturelle Marker“ zu verlassen.38 Sie konnten als ein Signal, als ein Hinweis für 

35 Tajfel, Billig, Bundy u. a. (1971): Social categorization and intergroup behaviour.
36 Vgl. zu den Typologien von Kulturpolitik Kapitel 1 dieser Studie.
37 Boehm (1993): Egalitarian Behavior; Boehm (2001): Hierarchy in the Forest.
38 Barth (1969): Introduction.
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dahinterliegende und viel schwerer zu signalisierende normative Grundüberzeu-
gungen genutzt werden. 

Für Individuen erhöht die Orientierung an kulturellen Ähnlichkeiten die 
Erwartungssicherheit in sozialen Situationen. Die einfache Entscheidungsregel 
„Kooperiere mit jenen, welche die Welt so sehen wie Du!“ ist unter den Bedin-
gungen von Zwischengruppenkonkurrenz ein effi zientes Mittel, um evolutionär 
nachteilige Handlungen zu vermeiden.39 Das erklärt auch, warum eine Spezi-
es evolutionär so erfolgreich werden konnte, deren Gehirn es ihr ermöglicht, 
„reinen Unsinn zu glauben“.40 Kulturell konstruierte Perspektiven auf  die Welt 
erfüllten in der Stammesgeschichte eben (unter anderem) die Funktion, in der 
geschilderten Weise sozialen Zusammenhalt zu fördern und nach außen abzu-
sichern. Solange diese Vorteile den Nachteilen von unzutreffenden Annahmen 
über die Welt – Marx würde sagen: von falschem Bewußtsein – überwogen, war 
diese Strategie nützlich und konnte sich evolutionär durchsetzen.

Auch die Schattenseite dieser evolutionären Innovation zeigt sich in wissen-
schaftlichen Studien. Menschen begegnen anderen Individuen schon deshalb mit 
Skepsis, weil sie andere Perspektiven auf  die Welt, also andere kulturelle Marker 
erkennen lassen.41 Diese ganz irrationale Skepsis wird auch ganzen Gruppen ent-
gegengebracht, mit denen es sich so verhält.42 Die oben aufgeführten Befunde 
zeigen zudem, daß dies auch eine Benachteiligung bei Kooperationsentscheidun-
gen nach sich zieht, also nicht nur das Denken beeinfl ußt, sondern auch das 
Handeln. Veranlagungen zu Ethnozentrismus, Vorurteilen und Xenophobie sind 
also tatsächlich die Kehrseite der menschlichen Sozialität und Kooperativität.43 

Die gute Nachricht all dessen ist aber: Menschen neigen nicht dazu, Men-
schen oder Bevölkerungsgruppen ‚an sich‘ abzulehnen. Vielmehr ist es – neben 
hier nicht näher zu beleuchtenden persönlichkeitspsychologischen Faktoren – 
‚nur‘ eine Frage wahrgenommener kultureller Ähnlichkeit, ob Menschen sich als 
zur selben Gruppe gehörig begreifen, ob sie einander also prosozial oder ab-
lehnend gegenübertreten. Das zu überwindende Hindernis liegt somit auf  der 
Ebene der Vermittlung gemeinsamer Perspektiven auf  die Welt, der Herstellung 
von Überschneidungen kultureller Zwischenwelten. 

39 Nettle, Dunbar (1997): Social Markers and the Evolution of  Reciprocal Exchange.
40 Vgl. Patzelt (2013): Transzendenz, Naturrecht und die Gründung stabiler Ordnung, S. 240. 
 Die Redeweise vom „Privileg, reinen Unsinn zu glauben oder zu tun“ stammt von Konrad 

Lorenz (aus einer Wiener Vorlesung im Wintersemester 1976/77; zit. bei Riedl, Rupert; Kaspar, 
Robert (1979): Biologie der Erkenntnis. Die stammesgeschichtlichen Grundlagen der Vernunft, Berlin/
Hamburg, S. 29 f.).

41 Gil-White (2001): Are Ethnic Groups Biological “Species” to the Human Brain?
42 Smith, Mackie (2010): Intergroup Emotions.
43 Neuberg, Cottrell (2006): Evolutionary Bases of  Prejudices. Schaller, Neuberg (2008): Intergroup Pre-

judices and Intergroup Confl icts.
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Um von diesen Einsichten zu konkreten Schlußfolgerungen für die Kultur-
aneignung von Migranten zu gelangen, ist es wichtig, sich noch einmal klarzuma-
chen, daß all diese psychischen Prozesse schon weit unterhalb der Ebene bewußter 
Rationalität ansetzen. Menschliche Gehirne verarbeiten soziale Informationen 
wie die hier behandelten längst nicht nur im evolutionär jungen und beim Men-
schen besonders großen „Denkhirn“, dem Neo cortex.44 Vielmehr sind auch jene 
Hirnstrukturen beteiligt, welche für die Erzeugung und Verarbeitung von Gefüh-
len zuständig sind. 

Die in den hier geschilderten Versuchen zentrale handlungsleitende Instanz 
ist offenkundig nicht ein von physiologischen Zwängen unabhängiger aufgeklärter 
Verstand. Das menschliche Sozialverhalten wird ganz entscheidend von Emo-
tionen und Intuitionen mitbestimmt.45 Das gilt eben auch im Zusammenhang 
mit Gruppen.46 Gegenüber Menschen und Gruppen, von denen man glaubt, sie 
bedrohten die eigenen Ressourcen, empfi nden Menschen Ärger und Aggression. 
Vom eigenen Weltbild abweichende Perspektiven auf  die Wirklichkeit rufen Em-
pörung und Ärger hervor.

Auch der Wunsch nach der Zugehörigkeit zu einer Gruppe beginnt schon 
im Bereich des Vorbewußten. Ausgrenzung wird als ebenso leidvoll empfunden 
wie körperlicher Schmerz.47 Schon sehr milde Ausgrenzungserfahrungen (etwa 
in einem Computerspiel) lösen negative Gefühle aus;48 und auch die Erinnerung 
an ein Ausgrenzungserlebnis fühlt sich schmerzvoll an.49 Umgekehrt erhöht es 
Lebenszufriedenheit und Selbstvertrauen, sich mit einer Sportmannschaft, einer 
ethnischen Minderheit, einer Religionsgemeinschaft oder gar einer stigmatisier-
ten Gruppe identifi zieren zu können.50 

Diese Befunde machen auch klar, warum das Festhalten an eigenen kulturel-
len Mustern, an Ideologien oder bedeutsamen Symbolen sich oft so irrational 
ausnimmt. Die persönliche Identität konstituiert sich (auch) aus einer Gruppen-
identität – und diese Gruppenidentität wird über kulturelle Marker hergestellt. 
Wer sich kulturell von seiner Gruppe zu unterscheiden beginnt, läuft Gefahr, 
ausgeschlossen und benachteiligt zu werden. Und das menschliche Gehirn trifft 
vielerlei Vorkehrungen, um dies zu vermeiden.51 Konformismus mit der eigenen 

44 Rakic (2009): Evolution of  the neocortex.
45 Damasio (2010): Descartes’ Irrtum; Haidt (2013): The Righteous Mind.
46 Neuberg, Cottrell (2005): Different Emotional Reactions to Different Groups.
47 Lieberman, Eisenberger (2006): A Pain by Any Other Name Still Hurts the Same.
48 van Beest, Williams (2006): When inclusion costs and ostracism pays, ostracism still hurts.
49 Spoor, Williams (2009): The Evolution of  an Ostracism Detection System.
50 vgl. Haidt, Seder, Kesebir (2008): Hive Psychology, Happiness, and Public Policy.
51 vgl. Spoor, Williams (2009): The Evolution of  an Ostracism Detection System.
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Bezugsgruppe ist ein allenthalben zu beobachtendes und evolutionär auch ganz 
plausibles Phänomen.52

Was läßt sich aus alldem nun für die Enkulturation von Migranten lernen? 
Ganz plakativ ist zunächst festzuhalten: Integration über Kultur – über gemein-
same Sinnhorizonte und entsprechende Symbolisierungen – ist im Prinzip mög-
lich. Mehr noch: Enkulturation ist einer der originären Mechanismen, mit denen 
Menschen in ihrer jüngeren Stammesgeschichte sozialen Zusammenhalt herge-
stellt haben. Ein Bemühen um die Enkulturation von Migranten kann also an 
vielerlei einschlägigen Dispositionen in der Natur des Menschen ansetzen. Sie 
müssen es sogar, denn an ihnen vorbei oder sie leugnend wird sich Integration 
nicht gestalten lassen. Ziel muß es sein, an emotionale und kognitive Tiefenstruk-
turen anzuschließen. 

Das wird vor allem dann gelingen, wenn Enkulturation auf  vorhandenen kul-
turellen Identitäten aufbaut. Man wird weder Einheimische noch Ankommen-
de dazu bringen können, ihre (Gruppen-)Identitäten einfach aufzugeben. Dies 
autoritativ herbeiführen zu wollen, hieße außerdem, gerade jene (nicht notwen-
dig ortsgebundenen) Netzwerke von Migranten gleicher Herkunft zu zerstören, 
welche ausweislich soziologischer Untersuchungen selbst ein wichtiger Integra-
tionsfaktor sind.53 Aus evolutionspsychologischer Sicht ist das auch plausibel: 
Die mitgebrachte Kultur ist nämlich ein entscheidender Kristallisationspunkt der 
Identität und auch der kollektiven Handlungsfähigkeit ethnischer Minderheiten.54

Also braucht es kulturelle Übersetzungsleistungen. Es sind Brücken zwischen 
Kulturen herzustellen und neue gemeinsame Sinnkontexte zu entwickeln, die an 
vorhandene Identitäten anschlußfähig sind – und sich dabei auch ‚gut anfühlen‘. 
Zwar wird man in freien Gesellschaften kulturelle Heterogenität zulassen wollen 
und auch aushalten können. Allerdings braucht es aus evolutionär-anthropolo-
gischer Sicht eben schon gemeinsame kulturelle Marker, damit das Projekt einer 
solidarischen und mithin routinemäßig kooperierenden Gesellschaft nachhaltig 
stabilisiert werden kann.55 Diese kulturellen Marker müssen – um die Funktions-
fähigkeit und Integration der Gesellschaft aufrechterhalten zu können – an die 
‚ordnungsstiftende Fluchtpunkte‘,56 ihre Leitideen andocken bzw. müssen inner-
halb von deren symbolischen Ausdrucksformen Bestand haben.

52 vgl. Coultas (2004): When in Rome; Meißelbach (2015): Die Evolution der Kohäsion, S. 355ff.
53 Bankston (2014): Immigrant Networks and Social Capital.
54 Vgl. die Ausführungen von Werner J. Patzelt zur „transportablen Heimat Islam“ vieler Migran-

ten. http://wjpatzelt.de/?p=375 [29.02.2016].
55 Siehe hierzu auch die soziologische Debatte zwischen Kommunitaristen (vgl. Putnam 1993: 

Making Democracy Work; Putnam 2007: E Pluribus Unum) und Liberalen (vgl. Portes, Vickstrom 
2011: Diversity, Social Capital, and Cohesion).

56 Vgl. oben Kapitel 1 dieser Studie.
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Kunst als symbolischer Ausdruck solcher ordnungsstiftenden Fluchtpunkte 
kann solche Marker liefern. Aber es dürfte auch nützlich sein, Räume für die Er-
fahrung zu schaffen, daß man in gemeinsamen Perspektiven auf  eigentlich ganz 
Alltägliches und Banales blickt – kurzum: daß man kulturelle Selbstverständlich-
keiten teilt.

Was nun die Aufnahmegesellschaft betrifft, so ergibt sich ein endogenes Span-
nungsfeld dann, wenn eine Gesellschaft sich so schnell ändert bzw. verunsichert 
ist, daß sie bestimmte ordnungsstiftende Fluchtpunkte nur noch zeitweise pfl egt. 
Kontingenztaumel (siehe Kapitel 1) und  Beschleunigung führen daher zum Kol-
laps des kulturellen Fluchtpunkt- und Markersystems.

3.2.4 Das Ritual: Keimzelle der Vergemeinschaftung

Die zentrale Frage ist nun, wie genau sich denn wirkungsvoll an jene emotiona-
len und kognitiven Tiefenschichten anschließen läßt, welche den menschlichen 
Umgang mit Kultur so umfassend prägen. Schon lange liegt die Auffassung nahe, 
daß gerade ästhetischen Symbolisierungen und vor allem Ritualen dabei eine be-
sondere Funktion zukommen kann. Für einen der Vordenker moderner Sozial-
wissenschaften, Emile Durkheim, war der Totemismus die elementarste Form 
menschlicher Vergemeinschaftung. Er wies auf  die identitätsstiftende Funktion 
der naturreligiös-mystischen Verehrung eines Symbols („Totem“) samt der damit 
verbundenen rituellen Praktiken hin. Und auch die Soziologen Pierre  Bourdieu 
und Erving Goffman erkannten in Ritualisierungen und Symbolisierungen jene 
ordnungsstiftenden Instrumente, mit denen soziale Gruppen eine exklusive 
Gruppenidentität konstruieren und soziale Interaktionen strukturieren. 

Diese Verweise auf  die herausgehobene Rolle von Ritualen und Symbolen für soziale 
Integration und Kooperation erhalten auch von der modernen Anthropologie 
Unterstützung. Welche wichtige Funktion Symbole als kulturelle Marker für die 
Konstruktion von Gruppengrenzen haben können, wurde schon gezeigt. Sie 
können als ein ziemlich fälschungssicheres Signal für dahinterstehende Sinn- und 
Wertvorstellungen fungieren – aber natürlich nur dann, wenn sie auch kompetent 
als ein ‚für etwas stehendes‘ Zeichen erkannt werden.57 Es überrascht deshalb 
wenig, daß man nahezu überall auf  ästhetische Symbolisierungen trifft, wo Grup-
pen sich organisieren und soziale sowie politische Ordnung sich verfestigt: zum 
Beispiel in Form von Fahnen, Flaggen und Emblemen, von Schmuck, Unifor-
men oder Tätowierungen.

Auch Rituale sind ein in menschlichen Kulturen nahezu universelles Phäno-
men – und zwar schon in Jäger-und-Sammler-Gesellschaften.58 Mehr noch: Auch 
wenn der genaue Zweck der frühesten architektonischen Leistungen der Mensch-

57 Tomasello (2006): Die kulturelle Entwicklung des menschlichen Denkens.
58 Dissanayake (1992): Homo aestheticus; Antweiler (2009): Was ist den Menschen gemeinsam?
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heit noch unklar ist, so scheint doch sicher, daß es sich um kultische und rituelle 
Stätten handelte.59 Selbst die Neolithische Revolution – die Seßhaftwerdung und 
der Übergang zur Landwirtschaft vor etwa 15.000 Jahren – wird inzwischen mit 
den Anforderungen in Zusammenhang gebracht, die sich aus der Errichtung und 
dem Betrieb kultischer Orte ergaben. Nahrung erst für Bauarbeiter und später 
für Priester und Feiernde mußte vor Ort produziert werden.60 Und nicht zuletzt 
könnte es darum gegangen sein, Rauschmittel für rituelle Feste herzustellen.61 
Die Affi nität der menschlichen Spezies für Totemismus und Rituale läßt sich also 
schon mit archäologischen Mitteln weit in die Vergangenheit zurückverfolgen. 

Hier noch relevanter sind jedoch Belege dafür, daß sich diese wichtige Rolle der 
Ritualität auch in der Natur des Menschen selbst niederschlägt. Menschen ziehen 
– anders als andere Tiere – positive Gefühle daraus, sich nachgerade ekstatischen 
Erlebnissen hinzugeben, in denen das individuelle Selbst in der Gruppe aufgeht. 
Dabei spielen synchronisierte und rhythmische kollektive Bewegungen regelmäßig 
ebenso eine Rolle62 wie die gemeinsame Einnahme von Rauschmitteln.63 Es ist bei 
Menschen überhaupt ein tiefes Bedürfnis danach zu beobachten, das Selbst zu 
überschreiten und in größere Gruppen- und Sinnkontexten zu stellen.

Das Ritual, diese Mischung aus Rhythmus, Tanz, Rausch, Symbolik und Ge-
meinschaftlichkeit mit dem Ziel energetischer Gruppenaufl adung, bietet für sol-
che Bedürfnisse den passenden Katalysator. Aus den selbsttranszendierenden 
Erfahrungen, die sie in solchen Situationen machen können, ziehen Menschen 
besonders nachhaltig positive Gefühle – vor allem gemessen daran, daß sich 
Menschen eigentlich rasch an positive Zustände gewöhnen.64 Von diesen Kollek-
tiv-Erlebnissen zehren sie manchmal noch Jahre. Wie tief  solche Dispositionen 
in der menschlichen Psyche verwurzelt sind, gibt deutlichen Hinweis darauf, daß 
es wohl evolutionär für Menschen schon ziemlich lange sehr nützlich gewesen 
sein dürfte, in Gemeinschaften zu leben, sich als Teil von ihnen zu fühlen und 
darauf  auch kooperative Handlungsentscheidungen zu gründen. 

In den heutigen westlichen Gesellschaften – durchwirkt von den Idealen der 
Aufklärung, von Individualismus und Vernunft – wird diesem großen integrati-
ven Potential von Ritualen nur noch wenig Beachtung geschenkt.65 Dabei treffen 
sich gerade im Ritual die Kultur und die Natur des Menschen in für soziale In-
tegration besonders konstruktiver Weise. Rituale sind kulturell identitätsstiftend, 
gerade weil sie positive Erfahrungen ermöglichen, die nicht rational sind, son-

59 Schmidt (2009): Göbekli Tepe.
60 Schmidt (2006): Sie bauten die ersten Tempel.
61 Reichholf  (2008): Warum die Menschen sesshaft wurden.
62 Ehrenreich (2006): Dancing in the streets; McNeill (2008): Keeping Together in Time.
63 Haidt (2013): The Righteous Mind; Reichholf  (2008): Warum die Menschen sesshaft wurden.
64 Frederick, Loewenstein (2003): Hedonic Adaptation.
65 Haidt, Seder, Kesebir (2008): Hive Psychology, Happiness, and Public Policy.
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dern bis weit in emotionale Tiefenschichten hinabreichen. Genau hier kann die 
Funktion von Kunst und Kultur für Migranten-Enkulturation liegen. Gemein-
sam erlebte „quasi-kultische Rituale“ – vom Rock-Konzert über (be-)rauschende 
Feste bis hin zu eher trockenen, aber weihevollen Zeremonien – liefern paßgenau 
an die Natur des Menschen anschließende Kristallisationspunkte für Gemein-
schaftsgefühle. Und ‚ganz nebenbei‘ entstehen so Gelegenheiten, sich über jene 
Selbstverständlichkeiten auszutauschen, welche die typische Soziokultur einer 
Gesellschaft ausmachen. Es sind Anlässe dafür, sich ‚alltagskulturell ähnlicher‘ 
zu werden – ohne daß damit notwendigerweise die Aufgabe mitgebrachter kul-
tureller Hintergründe verbunden sein müßte. Rituale sind deshalb eine nicht zu 
unterschätzende Keimzelle für Vergemeinschaftung, für gemeinsinnige Motivati-
onen und Wir-Gefühle.66

Die mit Massenmigration verbundenen Herausforderungen hinsichtlich der 
Integration der Ankommenden und des Öffnungsbedarfs der einheimischen 
Gesellschaft sollten deshalb auch kulturpolitisch angegangen werden – etwa mit 
einem erneuerten Theater-, Musik- und Veranstaltungswesen oder auch Ausstel-
lungswesen.67 Auf  die Kautelen von Anton Sterbling unten in Kapitel 5.4 sei 
dabei hingewiesen. Es ist evident, daß die Integration von Migranten durch eine 
entsprechend kulturwissenschaftlich und kulturhistorisch informierte Migranten-
typologie wesentlich profi tieren kann.68 

3.3 Zwischenfazit: Zur Integrationskraft von Kunst

In diesem Kapitel wurde der Frage nachgegangen, welche Konsequenzen die 
Natur des Menschen für die Möglichkeiten der Migranten-Enkulturation durch 
Kunst hat. Zur Beantwortung wurde das Instrumentarium der evolutionären An-
thropologie herangezogen. Es hat sich gezeigt, daß Menschen ‚von Natur aus‘ 
Kulturwesen sind und daß Kultur in der menschlichen Stammesgeschichte schon 
lange eine zentrale Rolle für sozialen Zusammenhalt und Kooperation in Grup-
pen gespielt hat. Kulturfähigkeit konnte sich evolutionär durchsetzen, weil unter 
konkurrierenden Jäger-und-Sammler-Gesellschaften jene evolutionär bevorteilt 
waren, welche über Kulturleistungen einesteils klare Gruppengrenzen und an-
dernteils starke Binnensolidarität erzeugen konnten. 

66 Dies ist eine wesentliche Wurzel unseres Theaterwesens. Vgl. unten Kapitel 6: Wilfried Schulz, 
Intendant des Staatsschauspiels Dresden, und Vogt, Matthias Theodor (1996): Theater als Alltag, 
Theater als Fest. Zwei Präferenzen aktueller Kulturpolitik am Beispiel der Theaterpolitik des Freistaates 
Sachsen 1990 – 1995. In: Peter Csobádi et al. (Hrsg.): „Und jedermann erwartet sich ein Fest“. Ge-
sammelte Vorträge des Salzburger Symposiums 1995. Wort und Musik XXXI. Anif/Salzburg 1996. 
S. 257 – 267. [online: kultur.org/Doi101696/vogt-1996a.pdf].

67 Siehe hierzu unten die Handlungsempfehlung 7.1.
68 Siehe hierzu unten die Handlungsempfehlung 7.3.
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Kunst und Kultur können deshalb auch heute viel für die Kulturaneignung 
von Migranten und für die Integrationsfähigkeit der Aufnahmegesellschaft leis-
ten. Sie sind die Vehikel jener gemeinsam geteilten Sinn- und Deutungskontexte, 
jener gemeinsam geteilten ordnungsstiftenden Fluchtpunkte und Vorstellungs-
welten, die es braucht, damit Menschen sich als einander ähnlich und zu einer 
gemeinsamen Gruppe gehörig erkennen. 

Diese gemeinsamen kulturellen Kontexte werden aber nur dann entstehen, 
wenn sie in die jeweiligen Alltagskulturen der Einheimischen und der Ankom-
menden hinein anschlußfähig sind. Es müssen demnach jene Kulturbestände, um 
die herum man Integrationsbemühungen anstrengen möchte, zu den schon vor-
handenen Wissensbeständen, Deutungsroutinen und Wertvorstellungen passen. 
Diese Einsicht spricht gegen ein ‚Gießkannenprinzip der Kulturaneignung‘. Für 
unterschiedliche Ethnien werden sich auch verschiedene kulturelle Angebote eig-
nen.69 Freilich ist dabei auch zu bedenken, daß die Integrationswirkung sich vor 
allem dann entfalten wird, wenn über das Kennenlernen solcher kulturellen Mus-
ter auch wirklich Schnittstellen zur heimischen Bevölkerung entstehen. Neben 
kulturpolitischen Bildungsidealen sollten deshalb auch die realen Kulturbestände 
und -kenntnisse der autochthonen Bevölkerung eine Rolle spielen. 

Solche Schnittstellen können aktiv geschaffen werden. Logische Konsistenz 
und Für-Wahr-Nehmen sind kein vordergründiges Kriterium dafür, daß sich 
Menschen kulturelle Wissensbestände aneignen.70 Es geht bei Kulturaneignung 
ganz wesentlich um die oben herausgehobenen vorbewußten und ‚aktiven‘ psy-
chischen Prozesse und nicht nur um bewußt refl ektierte, reaktive Leistungen. Es 
geht also um Enkulturation, nicht nur um Akkulturation.71 

Der Flaschenhals von Bemühungen um Kulturaneignung ist und bleibt die 
Natur des Menschen. Kulturelle Muster wirken nur dann integrierend, wenn sie 
das entsprechende Sensorium des menschlichen Gehirns ansprechen und so jene 
psychischen Mechanismen aktivieren, welche die Evolution ja gerade deshalb ge-
formt und bevorzugt hat, weil sie dazu beitrugen und noch beitragen, integrierte 
und solidarische Gruppen hervorzubringen. An der Natur des Menschen vorbei 
wird man jedenfalls weder Gemeinschaften noch Gesellschaften integrieren und 
politische Ordnung nachhaltig stabilisieren können.72 

Deshalb ist es – erstens – wichtig zu verstehen, daß mit dem Streben nach 
Zugehörigkeit zu einer Gruppe auch das Bedürfnis der Abgrenzung nach außen 
und eine Vorsicht gegenüber Fremdartigkeit einhergeht. Es ist dies der Archi-

69 Darum scheint es evident, daß die Integration von Migranten durch eine entsprechend kul-
turwissenschaftlich und kulturhistorisch informierte Migrantentypologie wesentlich profi tieren 
kann. Siehe hierzu unten die Handlungsempfehlungen.

70 Vgl. Meißelbach (2015): Die Evolution der Kohäsion, S. 355ff.
71 Siehe Kapitel 2 dieser Studie.
72 Vgl. Meißelbach, 2013, Politische Ordnungskonstruktion und die Natur des Menschen.
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tektur der menschlichen Psyche geschuldet, ihrerseits evolviert unter den Bedin-
gungen der existenzgefährdenden Rivalität von Gruppen. Es wird wenig nützen, 
Xenophobie einfach zu leugnen oder als moralisch verwerfl ich zu etikettieren 
und aus dem Diskurs zu verbannen. Allzu oft dient (wie sich gerade 2015 wieder 
beobachten ließ) Moral ohnehin nur als kultureller Marker, welcher unter den 
‚moralisch Aufrechten‘ Selbstgewißheit und Zusammenhalt, also gemeinsame 
kulturelle Identität stiften hilft. Stattdessen gilt es, die Mechanismen zu verstehen 
und gezielt zu beeinfl ussen, die zu Xenophobie führen. Aus evolutionspsycho-
logischer Perspektive läßt sich jedenfalls die folgende veranschaulichende Pointe 
durchaus rechtfertigen: Einwanderer und Eingesessene werden sich leichter tun, 
sich als eine Gemeinschaft wahrzunehmen, wenn sie sich nicht nur als einander 
kulturell ähnlich, sondern auch als gemeinsam kulturell unähnlich zu anderen empfi n-
den. Dies umzusetzen, ist eine große Herausforderung und steht durchaus in 
Opposition zu gängigen kulturpolitischen Idealen; sie ist durchaus das Gegenteil 
einer hippen Multikulti-Euphorie.

Kultur erbringt die Funktionen der Integration und der Abgrenzung glei-
chermaßen. Das stellt Integrationsgesellschaften vor die Herausforderung, einen 
‚kulturellen Markenkern‘ vorweisen zu müssen. Einesteils wird er sich in regi-
onalen und durchaus auch subkulturellen Kontexten fi nden lassen: in lokalem 
Kunsthandwerk etwa, in Folklore, mythischen Erzählungen und einer regionalen 
Künstlerszene möglichst unterschiedlicher Sparten, die mit der Bevölkerung ver-
netzt ist. Zum anderen aber werden sich jene Gesellschaften leichter mit Inte-
gration tun, die ein halbwegs klar umrissenes Bild dessen haben, was eigentlich 
die eigene Kultur ist, was handlungsleitende Wissensbestände, Deutungsroutinen 
und Normen sind – kurzum: jene Dinge, die „bei uns eben so sind“. Ein solches 
positives kulturelles Selbstbild liefert überhaupt erst Anknüpfungspunkte für kulturel-
le Ähnlichkeit. Ob man dieses Selbstbild dann „Patriotismus“ nennt oder nicht, 
spielt für den dahinterliegenden Funktionszusammenhang keine Rolle.73

Zweitens muß bei alldem klar sein, daß Enkulturation und Integration auch 
und vor allem unterhalb der Ebene des bewußten Verstandes stattfi nden. Das 
mag zunächst für eine Gesellschaft beunruhigend klingen, die auf  einem ratio-
nalistischen Menschenbild regelrecht aufbaut. Der Blick sollte aber vor allem auf  
die riesigen Potentiale gerichtet werden. Es ist für Menschen etwas emotional 
Wichtiges, etwas regelrecht Lustvolles, sich in Gruppen zu integrieren, ja sich als 
Teil eines größeren kulturellen Kontextes zu fühlen. Das Gefühl, „angekommen 
zu sein“, vielleicht sogar eine „neue Heimat“ gefunden zu haben – ist eben ein 
Gefühl ! Enkulturation ist (auch) ein emotionaler Prozeß, der sich bei weitem nicht 
im Hinsteuern auf  einen verstandesmäßigen Verfassungspatriotismus erschöpfen 

73 Siehe dazu den Beitrag von Werner Patzelt in diesem Band.



Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheber-
rechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, 

Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.

© BWV • BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG GmbH

Berlin 2016

1733.3 Zwischenfazit: Zur Integrationskraft von Kunst

EJM 1-2  2016

muß und darf. Vielmehr gilt es, Möglichkeiten für die sinnlichen Erfahrungen 
von Gemeinschaftlichkeit und gemeinsamer Identität zu schaffen. 

Noch einmal: Das ist kein Plädoyer gegen kulturelle Pluralität. Aber es ist ein 
Plädoyer dafür, in der Vielgestaltigkeit das Einende nicht nur in einem „trockenen 
Verfahrenskonsens“ zu suchen.74 Allzu große Diversität führt nicht einfach zu 
kultureller Ausdifferenzierung, sondern birgt in sich die Gefahr starker Gruppen-
konkurrenz oder sogar sozialer Vereinzelung und Isolation.75 

Wie sich gezeigt hat, haben Rituale beim Herstellen gemeinsamer kultureller 
Kontexte in der menschlichen Stammesgeschichte eine wichtige Rolle gespielt. 
Sie schließen paßgenau an die Natur des Menschen an, an das Bedürfnis, das 
Selbst in einer Gemeinschaft zu transzendieren, sich mit anderen – kulturell und 
auch ganz konkret physiologisch – zu synchronisieren und auf  diese Weise ge-
meinsame positive Momente zu erleben. Sie sind deshalb besonders geeignete 
Keimzellen geteilter Identität und gemeinschaftlichen Handelns.

Kulturaneignungsprogramme sollten die Potentiale von Ritualen deshalb 
berücksichtigen. Das wird mindestens auf  zwei Wegen gehen. Einesteils bieten 
sich regionale Festivals an,76 aber auch durchaus regionenspezifi sche zeremonielle 
Bräuche, die nicht als „aus der Zeit gefallen“ er- und gelebt werden. Solche ri-
tuellen (oder zumindest quasi-rituellen) Praktiken lassen kulturelle Schnittstellen 
zwischen den Alltagswelten von Migranten und Einheimischen entstehen und 
sind eine unmittelbare und – im anthropologischen Sinne – sehr ursprüngliche 
Form der Vergemeinschaftung. 

Andernteils wird es nicht schaden, auch der Integration in die neue Gesell-
schaft einigen symbolischen und emotionalen Glanz zu verleihen. Hier aber ist 
man schnell wieder bei der insbesondere im deutschen Diskurs schwierigen Fra-
ge, wie weit man es mit Patriotismus, mit der emotionalen Aufl adung von Symbo-
len (wie etwa Nationalfl aggen) und Riten (wie dem Singen der Hymne) kommen 
lassen kann und will. Es wird aber zumindest nicht schaden, die positiven Aspek-
te solcher gemeinsamen kulturellen Symbolik und Ritualität in anderen Ländern 
zur Kenntnis zu nehmen.77 

Eines sollte dabei beachtet werden: Enkulturation ereignet sich dann, wenn 
Dinge wirklich kollektiv getan und nicht nur beobachtet und beklatscht werden. 
Bei sozialer Integration über Kunst geht es um Aktivität, um Bewegung, um 
Synchronität – eben um gemeinsam Erlebtes, um gemeinsam Getanes und in der 
Folge um gemeinsam Gewußtes. Auf  diese Weise wachsen gemeinsame Selbst-

74 Walzer (2006): Sphären der Gerechtigkeit.
75 Putnam (2007): E Pluribus Unum.
76 Haidt, Seder, Kesebir (2008): Hive Psychology, Happiness, and Public Policy.
77 Rosa, Hartmut: Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung. Berlin 2016.
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verständlichkeiten, wachsen geteilte Wissensbestände, Deutungsroutinen, Werte 
und Normen.

Große Herausforderungen sind in den nächsten Jahren zu meistern. Die vor-
bewusst-sinnlich-emotionale Ebene menschlichen Tuns, wie sie in Kunst und 
Ritualen eben sehr häufi g angesprochen wird, ist bei der Entwicklung von Hand-
lungsstrategien unbedingt zu berücksichtigen. Zwar sind gerade im politischen 
Diskurs Annahmen zur Natur des Menschen ein delikates Thema; und offen ge-
standen ist es auch in den Sozialwissenschaften nicht überall üblich, sich anthro-
pologischen Fragen unvoreingenommen zu widmen. Erfolgversprechend wird 
es deshalb sein, die Expertise von empirischen An thro pologen und evolutionär 
denkenden Psychologen ebenso urbar zu machen wie die von Sozialwissenschaft-
lern – und so politisches Handeln auf  das solide Fundament eines realistischen 
Menschenbildes ebenso gründen wie auf  gute Kenntnisse der komplexen „Me-
chanik des Sozialen“. Jedenfalls sollte man es sich gerade bei so sensiblen Fragen 
wie den in diesem Band verhandelten nicht zu einfach machen mit dem Argu-
ment: „… weil Menschen eben so sind“.



Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheber-
rechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, 

Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.

© BWV • BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG GmbH

Berlin 2016

EJM 1-2  2016

4 Herausforderungen 
an das Kulturaneignungssystem

4.1 Das dritte Werk der Barmherzigkeit: 

Flucht und Traumatisierung 

„Sursum corda | Empor die Herzen!“, heißt es in der Osternacht und soll ein 
ganzes Jahr lang befl ügeln. Doch wozu?

Wenn es ein Bild gibt, das dem spezifi sch ‚abendländischen‘ Wertekanon 
seine Zentralperspektive verleiht, dann ist es die Erzählung vom barmherzi-
gen Werk in Mt. 25, 40: „ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν 
ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε | Warlich ich sage euch / Was jr gethan habt einem 
vnter diesen meinen geringsten Brüdern / Das habt jr mir gethan“.1 

Als Möglichkeit ist das Gute sehr wohl bereits auf  der Erde zu fi nden, nicht 
erst beim Jüngsten Gericht, aber eben unerkannt im „Geringsten“. Macht und 
Herrlichkeit und deren staatstragende Verehrung verkehren sich hier in ihr blan-
kes Gegenteil. „Dann wird er sich auch an die auf  der linken Seite wenden und 
zu ihnen sagen: Weg von mir, ihr Verfl uchten, in das ewige Feuer, das für den 
Teufel und seine Engel bestimmt ist! Denn ich […] bin ein Fremder gewesen 
und obdachlos und ihr habt mich nicht aufgenommen.“ Die Gerechten fragen 
in der Erzählung verstört: „Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir 
zu essen gegeben, oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich 
fremd und obdachlos gesehen?“ Das Gute (und sein Vertreter) bedürfen des 
Augenmerks.

Im Staunen beispielsweise vieler Franzosen über die deutsche Willkommens-
kultur2 des Jahres 2015 manifestierte sich die Ungläubigkeit, daß die gleiche Na-
tion, die noch vor wenigen Jahrzehnten Unheil über Millionen von Europäern 
gebracht hatte, dies dritte Werk der Barmherzigkeit so spontan – sursum corda – 
und in solch breiten Bevölkerungskreisen in Angriff  nahm (47 % engagierten 
sich).3 Das Bild der die Flüchtlinge willkommen heißenden Bürger ging um die 

1 Martin Luther 1545, Letzte Hand.
2 Vgl. die von der frz. Zeitschrift Esprit erbetene Erklärung des Phänomens: Vogt, Matthias 

Theodor (2015): Accueil et rejet: les deux cultures des Allemands: Esprit, Paris, 11/2015, S. 108 – 110. 
online kultur.org/uploads/forschungen/merr/Vogt_ESPRIT_Les2Cultures_fr_151101.pdf. 
[05.05.2016] Dt. Willkommen und Abscheu: die beiden Kulturen der Deutschen. Görlitz 12.10.2015, 
online kultur.org/uploads/forschungen/merr/Vogt_ESPRIT_Les2Cultures_de_151023.pdf  
[05.05.2016].

3 Deutscher Spendenrat: Bilanz des Helfens 2016. Berliner Pressekonferenz, 1. März2016. „34 % haben 
sich ausschließlich durch Sachspenden für Flüchtlinge eingesetzt. 8 % haben Geld gespendet, 
6 % haben sich ehrenamtlich engagiert. Überproportionales Engagement für Flüchtlinge – ins-
besondere bei Geldspenden – zeigen die über 60-Jährigen.“



Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheber-
rechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, 

Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.

© BWV • BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG GmbH

Berlin 2016

176 4 Herausforderungen an das Kulturaneignungssystem

EJM 1-2  2016

Welt und hat auf  seine Weise den Fluch des Nationalsozialismus von Deutsch-
land abgeschüttelt. Das Motto der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 „Die Welt zu 
Gast bei Freunden“ wurde jenseits einer bloßen Imagerhetorik mit Leben gefüllt.

Die Kultur der Barmherzigkeit ist jedoch, anders als manche meinen, kein 
neues Phänomen – L‘esprit des Loix (der hinter den Gesetzen stehende Geist, 
hier Art. 16a des Grundgesetzes, die Formulierung folgt Montesquieu 1748) ist 
für viele handleitungsleitend. Zusammen mit Schweden und der Schweiz (mit 
8,4 bzw. 2,7 Aufgenommenem pro Einwohner nach Eurostat 2014 beide in der 
Gruppe der Hauptaufnahmeländer für die Flüchtlinge) gibt es eine außerordent-
lich hohe allgemeine Spendenkultur (die angelsächsische hat eine andere Tradi-
tion und die USA ein nicht vergleichbares Steuersystem). In Deutschland (2011) 
spendeten 60 % der über Fünfzigjährigen, 40 % der jüngeren Arbeitnehmer und 
beeindruckende 20 % der Jugendlichen regelmäßig, und sie spenden durchaus 
hohe Beträge. (Frankreich liegt bei den Jugendlichen etwa gleich, bei den über 
Fünfzigjährigen bei 35 %. In der Tschechischen Republik beispielsweise ist die 
Spendenkultur tendenziell nicht vorhanden). Aktive Nächstenliebe geht im nach 
wie vor zu rund zwei Dritteln konfessionell gefaßten Deutschland auch in den 
säkularen Bevölkerungsteilen nicht alle an, aber viele. 

Abb. 4-1. Spendenbereitschaft im europäischen Vergleich. 
Quelle: http://www.iwkoeln.de/infodienste/wirtschaft-und-ethik/beitrag/

spenden-grosszuegigkeit-im-alter-101237 [12.03.2016].

Wer über Flüchtlinge spricht oder (wie in dieser Studie) schreibt, hat sich neben 
dem karitativ-emotionalen mindestens ebensosehr die rationalen Argumente zu 
vergegenwärtigen. 
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Kriegs- und Bürgerkriegsfl üchtlinge kommen aus teils jahrelangen trauma-
tisierenden Erschütterungen, die die gewöhnlich wirksamen Bewältigungskom-
petenzen überfordern und den personalen Resilienzpuffer des Betroffenen, 
seinen Reizschutz, durchbrechen können. Dies kann in schweren Fällen zu Post-
Traumatischen Belastungsstörungen führen (Post-traumatic stress disorder PTSD, kli-
nische Klassifi kation CD-10: F43.1 bzw. DSM-IV 1996). Bei ihnen 

trägt eine Vielzahl verschiedener Faktoren (psychische, biologisch-neurophysiologische, um-
weltbedingt-systemische) und deren Wechselwirkung dazu bei, daß die Störung entsteht und 
aufrecht erhalten wird. Insbesondere ist der Mandelkern (Amygdala) überaktiv, der eine große 
Rolle bei der Entstehung von Angst und bei der gefühlsbezogenen Bewertung von Situationen 
spielt. Andere Hirnsysteme dagegen (z. B. der für die Gedächtnisbildung zuständige Hippocam-
pus) scheinen nach einem traumatischen Ereignis unteraktiv zu sein. Der Mandelkern beinhaltet 
auch das mit starken Gefühlen und Körpererlebnissen verbundene ‚Akutgedächtnis‘, in wel-
chem Informationen unverarbeitet und nicht miteinander verknüpft vorliegen. Im Gegensatz 
dazu beinhaltet der Hippocampus verarbeitete, sprachlich angebundene und in Raum und Zeit 
eingeordnete Information. Liegt jetzt eine Überaktivierung des Mandelkerns bei einer gleich-
zeitigen Unteraktivierung des Hippocampus vor, spiegelt dies die Besonderheiten des Trauma-
Gedächtnisses (stärkere Verarbeitung von Sinneseindrücken und Gefühlen, mangelnde Verar-
beitung von Informationen zu Raum und Zeit) wieder.4

Aber ist PTDS ausschließlich ein Problem von Kriegs- und Bürgerkriegsgebie-
ten? Der Begriff  Terrorismus leitet sich von terreur her, von Angst. Neurophy-
siologisch gesprochen, zielen die Terroristen von Paris, Brüssel, London und 
insbesondere im Nahen Osten selbst auf  die Hyperaktivierung der Amygdala 
und damit auf  die Verunmöglichung einer rationalen Verknüpfung von Infor-
mationen. Diese aber bildet den Kern dessen, was im Abendland als Vernunft 
bezeichnet wird und was unserer Sozialstruktur zugrunde liegt.

PTSD kann zu so erheblichen Gehirnveränderungen führen, daß die Stress-
Disorder inzwischen nicht nur als psychische Störung gilt, sondern als physische 
Verletzung. Die Angst frißt nicht nur die Seele auf, sondern auch das Hirn, in 
real-körperlicher und in gänzlich unmetaphorischer Weise. „The most signifi cant 
neurological impact of  trauma is seen in the hippocampus. PTSD patients show 
a considerable reduction in the volume of  the hippocampus.“  (Wlassoff).5

4 Institut für Verhaltenstherapie-Ausbildung Hamburg , www.ivah.de [12.03.2016]. 
5 Wlassoff, Viatcheslav (2015): How Does Post-Traumatic Stress Disorder Change the Brain? Daily Me-

dial News September 29, 2015. Vgl. Bremner JD (2006): Traumatic stress: effects on the brain. Dia-
logues in clinical neuroscience, 8 (4), 445 – 61. Bremner JD, Elzinga B, Schmahl C, & Vermetten 
E (2008): Structural and functional plasticity of  the human brain in posttraumatic stress disorder. Progress 
in brain research, 167, 171 – 86.
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Abb. 4-2. Gehirnveränderungen bei PTSD. 
Abbildung nach aspirewellnessclinic.com/wp-content/uploads/2015/03/

ptsd-injury.jpg [28.03.2016]

Dies sind die Extremfälle jener Gruppe, der die internationale Staatengemein-
schaft ihre Genfer bzw. New Yorker Flüchtlingsprotokolle gewidmet hat, und 
das Grundgesetz der Bundesrepublik seinen Asylkodex Art. 16 alte Fassung resp. 
Art. 16a neue Fassung. Statistische Aussagen über ihren Anteil an den Asylbewer-
bern des Jahres 2015 oder den Balkan-Flüchtlingen der 1990er-Jahre liegen nicht 
vor. Aber auch ohne neurologische Veränderungen ist die Sehnsucht der Flücht-
linge nach Frieden und einem geordneten Zusammenleben in Freiheit mehr als 
nachvollziehbar. Sie zu stillen, ist unsere bürgerliche Pfl icht. 

Dies in Einklang zu bringen mit der Anforderung, in Deutschland selbst den 
von den Migrierenden erhofften Frieden und das geordnete Zusammenleben in 
Freiheit zu gewährleisten, ist die hohe Kunst gegenwärtiger Politik.

Auch wer nicht aus einem Kriegs- oder Bürgerkriegsgebiet kommt, sondern 
zum Beispiel wie viele junge Deutsche sein Glück in Norwegen oder Kanada 
sucht und aus freien Stücken auswandert, durchläuft einen psychisch außeror-
dentlich anspruchsvollen Prozeß, der seine Resilienzpuffer stark beansprucht. 
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Abb. 4-3. Emotionslogik im Migrationsprozeß. Quelle: Wielant Machleidt, 
Zentrum Psychologische Medizin, Medizinische Hochschule Hannover (2009): Migration und 

seelische Gesundheit. Fachtagung Caritasverband für den Landkreis Peine, Projekt Salud.

Seit langem untersucht die Wissenschaft die Phase der kritischen Integration mit 
ihrer erhöhten Vulnerabilität, wenn der „Honeymoon“ der Freude über das Er-
reichen des gesuchten Landes umgeschlagen ist in Trauer über das Verlorene und 
man zum Fremden wurde. Wenn man angewiesen ist auf  die Kultur des bereits 
Ansässigen und auf  sein drittes Werk der Barmherzigkeit (Mt. 25, 40).

4.2 Zur Datenlage

Menschen aus Kriegs- oder Bürgerkriegsgebieten, die sich „erlaubt, geduldet 
oder mit einer Aufenthaltsgestattung im Bundesgebiet aufhalten“ (§§ 25 u. w. 
AufenthG), sind Teil einer weit größeren Gruppe – der Bevölkerung mit Migra-
tionshintergrund.

Dies sind zunächst einmal Ausländer im staatsrechtlichen Sinne, also Perso-
nen mit einer anderen als der deutschen Staatsangehörigkeit. Ihr Anteil lag in der 
frühen Bundesrepublik bei gut einem Prozent. Er stieg dann bis zum Anwerbe-
stopp 1973 auf  gut 6 Prozent und bis zur Wiedervereinigung auf  8 Prozent an. 
Mitte der 1990er Jahre brachte die Asyl- und Flüchtlingsmigration der Balkan-
kriege den gesamtdeutschen Ausländeranteil auf  9 Prozent – allerdings mit mar-
kanten Unterschieden zwischen Ost und West, worauf  gleich zurückzukommen 
sein wird.
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Abb. 4-4. Ausländeranteil in Deutschland. Quelle: Statistisches Bundesamt: 
Mikrozensus; Westdeutschland bis 1989, Gesamtdeutschland seit 1990.

Zwiebelschichtartig kann man Personen mit Migrationshintergrund danach dif-
ferenzieren, ob die deutsche Kultur eher ihre Primärkultur oder eher ihre Se-
kundärkultur darstellt. Gemäß Mikrozensus gab es 2013 in der Bundesrepublik 
eine Gesamtbevölkerung von 80,6 Millionen Menschen. Von diesen wiesen 15,9 
Millionen einen Migrationshintergrund im engeren Sinne auf, also ein Anteil von 
ca. 19,7 Prozent der Gesamtbevölkerung oder deutlich mehr als das Doppelte 
des Ausländeranteils von knapp 9 Prozent.

Dabei gehören zur Bevölkerung mit Migrationshintergrund im engeren 
Sinne (a) alle Zugewanderten und (b) alle in Deutschland geborenen Aus-
länder. Von den Deutschen mit Migrationshintergrund, die ihre deutsche 
Staatsangehörigkeit seit Geburt besitzen, haben nur jene einen Migrations-
hintergrund im engeren Sinne, die mit ihren Eltern oder einem Elternteil im 
selben Haushalt leben. Nur dann liegt die für die Zuordnung entscheidende 
Elterninformation vor. (Beim Migrationshintergrund im weiteren Sinne wer-
den (c) auch jene erfaßt, die nicht (mehr) bei ihren Eltern leben. Dies betraf  
2013 ca. 625 Tsd. Personen; der Migrationshintergrunds-Anteil im weiteren 
Sinn lag mithin bei 20,5 Prozent oder nur unwesentlich höher.)
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Deutsche Wohnbevölkerung mit Migrationshintergrund
15.913

davon deutsche Staatsangehörigkeit: 9.086

davon ausländ. Staatsangehörigkeit: 6.827

mit eigener Migrationserfahrung
10.490

ohne eigene Migrationserfahrung
5.424

Deutsche
5.001

Ausländer
5.489

Deutsche
4.085

Ausländer
1.338

(Spät-) 
Aussiedler
3.106

Einge-
bürgerte
1.894

Einge-
bürgerte
464
 
 

Kinder von Ausländern
3.621

einseitig
1.910

beidseitig
1.712

Abb. 4-5 Tabellarische Aufschlüsselung der Bevölkerung mit Migrationshintergrund nach 
Migrationsstatus (Angaben in Tausend). Eigene Darstellung IKS 2016. 

Daten: Statistisches Bundesamt: Mikrozensus 2013.

Von den 15,9 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund haben 10,4 Milli-
onen Menschen (12,9 Prozent der Bevölkerung) eigene Migrationserfahrungen. 
Davon sind 5,5 Millionen Ausländer (6,7 Prozent der Bevölkerung); die restlichen 
5 Millionen sind Deutsche, entweder (Spät-)Aussiedler mit Staatsbürgerschafts-
anspruch oder bereits Eingebürgerte. 

Dagegen haben von den Menschen mit Migrationshintergrund immerhin 5,4 
Millionen (6,7 Prozent der Bevölkerung) keine eigene Migrationserfahrung. Sie 
wurden in Deutschland als Ausländer (1,3 Millionen) oder als Deutsche (4,0 Mil-
lionen) geboren. 

Diese letzte Gruppe läßt sich weiter aufschlüsseln hinsichtlich der Frage, ob 
diese eingebürgert wurden (nur etwa 464 Tsd. Personen) oder ob diese Kinder 
von zugewanderten Ausländern bzw. von in Deutschland als Ausländer gebore-
nen Eltern sind (3,6 Millionen).

Die Kinder von in Deutschland als Ausländer geborenen Eltern weisen ent-
weder beidseitig (1,9 Millionen) oder einseitig (1,7 Millionen) einen Migrations-
hintergrund auf.

Für Integrationsfragen ist von Interesse, ob sich die Menschen mit Migrationshin-
tergrund nach ihrer Geburt die deutsche Kultur als Primärkultur aneigneten oder 
ob sie sie erst später als Sekundärkultur anzueignen versuchten. Bereits intuitiv 
leuchtet ein, daß für die Integration der Menschen eine Geburt in Deutschland 
grundsätzlich bessere Voraussetzungen zeitigen sollte als eine Geburt außerhalb 
Deutschland mit anschließender Migration (worauf  gleich noch einmal zurück-
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zukommen sein wird). Demzufolge sollen nun zur vorläufi gen Strukturierung 
Typen gebildet werden, die Personenkreise je nach deren Integrationsstand bzw. 
unterstellter Disposition zur Integration differenzieren:

(1) Deutsche mit Migrationserfahrung: (Spät-)Aussiedler.
(2) Deutsche, die nur einen Elternteil mit Migrationshintergrund haben.
(3) Deutsche, die zwei Elternteile mit Migrationshintergrund haben. 
(4) Deutsche, die hier als Ausländer geboren und mittlerweile eingebürgert wor-

den sind;
(5) Deutsche, die im Ausland geboren und mittlerweile eingebürgert worden sind; 
(6) Ausländer, die hier geboren und nicht eingebürgert worden sind. Empirische 

Untersuchungen deuten in dieser und der folgenden Gruppe auf  größere 
Probleme von Migranten der zweiten Generation und geringere Problemen 
von Einwanderer der ersten Generation.

(7) Ausländer, die nicht hier geboren und nicht eingebürgert worden sind.

Abb. 4-6. Bevölkerung mit Migrationshintergrund und Migrationsstatus 
(Personen in Tsd.; Prozent). Eigene Darstellung IKS 2016. 

Daten: Statistisches Bundesamt: Mikrozensus 2013.
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Die Datenverteilung in der Abbildung zeigt im Uhrzeigersinn die oben aufgelis-
tete Typisierung des Migrationshintergrundes. Es zeigt sich zunächst ein recht 
kaleidoskopartiges Bild. Dieses wiederum macht deutlich, wie differenziert die 
Bevölkerungsgruppe mit Migrationshintergrund auch hinsichtlich des Migran-
tenstatus zu betrachten ist. Weiterhin ist zu beachten, daß immerhin ein Drit-
tel der Personen mit Migrationshintergrund (34 Prozent) – in unterschiedlichen 
Konstellationen freilich – in Deutschland geboren wurde, also auch eine deutsche 
Primär-Enkulturation und -Akkulturation durchlebt hat (Typen 1 bis 4). Genau 
ein Fünftel (20 Prozent) sind (Spät-)Aussiedler: Menschen also mit einer vom 
Gesetzgeber unterstellten besonderen Affi nität zur deutschen Kultur. Ihre In-
tegration in die deutsche Gesellschaft hinein kann also auf  wichtigen, zudem 
recht gut beschreibbaren Voraussetzungen aufbauen.6 Immerhin 12 Prozent der 
Menschen mit Migrationshintergrund sind Eingebürgerte: Sie haben damit einen 
wichtigen symbolischen Schritt zur Integration gemacht. Ein Drittel (34 Prozent) 
schließlich bildet die Gruppe der Nicht-Eingebürgerten unter den außerhalb von 
Deutschland geborenen Migranten. Bei ihnen ist vergleichsweise der größte Kul-
turaneignungsbedarf  zu konstatieren.

4.2.1 Empirische Integrationsmuster für verschiedenen Migrantentypen 
mit Migrationshintergrund

Dies ist ausweislich der Forschungslage tatsächlich der Fall und wird von Daten 
des Mikrozensus für Erwerbstätigkeit, Bildungsabschluß, Lebensunterhalt und 
Tätigkeit in unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen belegt. Welcher dieser Fakto-
ren auch in den Blick genommen wird, es läßt sich eine positive Korrelation hin 
zu einer Annäherung der deutschen Staatsbürger ohne Migrationshintergrund 
über die verschiedenen Migrationstypen feststellen (wenn diese auch häufi g nicht 
so fi ligran unterschieden werden, wie hier vorgeschlagen wird).7 Hierzu seien 
zwei Beispiele herausgegriffen: die Schul- und Berufsausbildung sowie der Le-
bensunterhalt.

6 Gerade die Integration der (Spät-)Aussiedler ist ein Erfahrungsschatz, den auszuwerten hier 
besonders lohnte. Siehe hierzu auch oben und zum Forschungsstand BAMF (2013): (Spät-)Aus-
siedler in Deutschland: Eine Analyse aktueller Daten und Forschungsergebnisse, Forschungsbericht 20.

7 Siehe hierzu die aktuellsten Daten: Statistisches Bundesamt (2014): Bevölkerung und Erwerbstätig-
keit: Bevölkerung mit Migrationshintergrund (Ergebnisse des Mikrozensus 2013).
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Abb. 4-7. Bevölkerung nach Migrationsstatus und allgemeinem Schulabschluß. Schaubild 
aus Statistisches Bundesamt, 2014, Bevölkerung und Erwerbstätigkeit: Bevölkerung mit 

Migrationshintergrund, Ergebnisse des Mikrozensus 2013, S. 34.

Bei der Schulbildung symbolisiert der oberste Balken die deutsche Bevölkerung 
ohne Migrationshintergrund. Er ist gleichsam der Maßstab gelungener Integrati-
on, gemäß der Überlegung, daß eine Bevölkerungsgruppe dann gut integriert ist, 
wenn ihre interne Streuung in Bezug auf  die untersuchten Merkmale jener der 
deutschen Bevölkerung in etwa entspricht. 

Am weitesten von diesem Vergleichsmaßstab ist der klassische Einwanderer 
entfernt, der nach Deutschland kommt und nicht eingebürgert wird; hier be-
zeichnet als Ausländer mit eigener Migrationserfahrung (zweiter Balken von 
oben). Diese Gruppe ist durchschnittlich schlechter gebildet als die deutsche Be-
völkerung ohne Migrationshintergrund, sie hat sehr viel häufi ger keinen oder 
nur einen geringen Schulabschluß. Umgekehrt zeigt sich hier jedoch auch die 
Zuwanderung von gebildeteren Ausländern, wie der Anteil von Personen mit 
Hochschulreife zeigt, der in der Gruppe der eingewanderten Ausländer leicht 
größer (!) als jener der Deutschen ist. 

Deutsche mit Migrationshintergrund, aber ohne eigene Migrationserfahrung, 
liegen, sofern sie ihre Ausbildung schon abgeschlossen haben, vergleichsweise 
nahe am Muster der deutschen Durchschnittsbevölkerung. Ähnlich ist auch die 
berufsbildende Qualifi zierung nach Migrationsstatus zu interpretieren. Allerdings 
muß man bei der nachfolgenden, vom Statistischen Bundesamt bereitgestellten 
Abbildung sehr genau hinschauen und die Relationen im Bereich ohne die Schul-
pfl ichtigen berücksichtigen, um zu erkennen, daß die Nicht-Qualifi kationsstufe 
faktisch ein Mehrfaches beträgt.
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Abb. 4-8. Bevölkerung nach Migrationsstatus und berufl ichem Abschluß. Schaubild 
aus Statistisches Bundesamt, 2014, Bevölkerung und Erwerbstätigkeit: Bevölkerung 

mit Migrationshintergrund, Ergebnisse des Mikro-zensus 2013, S. 34.

Dies wiederum hat unmittelbare Folgen für die Sozialversicherungssysteme. Bei 
der Frage, wie Menschen in Deutschland ihren Lebensunterhalt bestreiten, stellt 
der oberste Balken die Lebensunterhaltsmuster der deutschen Bevölkerung ohne 
Migrationshintergrund dar. Zunächst lohnt ein Blick auf  ALG I und II sowie die 
sonstigen Sozialleistungen. Während Ausländer – sowohl mit als auch ohne Mi-
grationserfahrung – und Eingebürgerte mit Migrationserfahrung (ergo: die erste 
Generation von Einwanderern) häufi ger von Sozialhilfeleistungen leben, sind 
Deutsche mit Migrationshintergrund, jedoch ohne eigene Migrationserfahrung 
(mindestens also die zweite Generation von Einwanderern) kaum häufi ger vom 
Gang auf  das Sozialamt betroffen als die Bevölkerung ohne Migrationshinter-
grund. Wie auch in den Darstellungen zuvor ist insofern Vorsicht geboten, als – 
wie die anderen Flächen der Balken eindrücklich vorführen – Lebenszykluseffek-
te eine abschließende Bewertung erschweren: Denn natürlich sind die Deutschen 
mit Migrationshintergrund, jedoch ohne eigene Migrationserfahrung noch viel 
jünger als die Vergleichsgruppen. Dies zeigt sich hier in der Unterstützung durch 
Angehörige beim Lebensunterhalt, sprich u. a. noch in schulischer Ausbildung.
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Abb. 4-9. Bevölkerung nach Migrationsstatus und überwiegendem Lebensunterhalt. 
Schaubild aus Statistisches Bundesamt, 2014, Bevölkerung und Erwerbstätigkeit: Bevölkerung 

mit Migrationshintergrund, Ergebnisse des Mikrozensus 2013, S. 35.

Die Forschungslage kann die hier präsentierten Befunde weitgehend validieren. 
Im Bericht des BAMF zu den Fortschritten der Integration wird der Forschungs-
stand wie folgt zusammengefaßt:

Vereinfacht ausgedrückt, ist aus neueren Studien zu Personen mit Migrationshintergrund be-
kannt, daß unter den Personen mit Migrationshintergrund die eingebürgerten Personen etwa 
in den Integrationsbereichen Bildung, Berufsausbildung, Erwerbstätigkeit, berufl iche Stellung, 
Einkommen und Sprachkenntnisse in der Regel eine bessere Integrationsbilanz vorzuweisen 
haben als Nicht-Deutsche.8

Die Differenzierung der Migranten nach ihrem jeweils stärkeren bzw. schwäche-
ren Migrationshintergrund kann mithin recht verläßlich vorhersagen, wie gut in-
tegriert die jeweilige Gruppe im Vergleich zu den Einheimischen ist.

Eine weitere Typisierung der Menschen mit Migrationshintergrund nach Eth-
nie, Konfession, Herkunftsland und Milieu würde eine weitere Differenzierung 
möglich machen, um eine erneuerte Migrationspolitik anhand nicht der Migran-
ten, sondern spezifi scher auszurichten.9

8 Siehe mit weiteren Nachweisen Gostomski, Christian Babka von (2010): Fortschritte der Integration, 
S. 38, Fn. 10.

9 Siehe unten Kapitel 7.4.
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4.2.2 Mehrheitsverhältnisse

Mit Blick auf  die Herausforderungen für die deutsche Gesellschaft sind jedoch 
nicht nur die Integration, sondern auch die Altersverteilung und das Reproduk-
tionsverhalten interessant. Sie zeigen, wer zahlenmäßig in einer Gesellschaft do-
miniert und so seine Kultur plausibel als Mehrheitskultur und soziale Situations-
defi nition durchsetzen kann.10 

Die nächste Abbildung gibt Aufschluß über die Altersstruktur der Menschen 
mit Migrationshintergrund. Die Angabe in Prozent bezieht sich auf  die Gesamt-
bevölkerung, ausgedrückt ist also der Anteil der Menschen mit zu denen ohne 
Migrationshintergrund.

Abb. 4-10. Menschen mit Migrationshintergrund in den Altersgruppen in Deutschland. 
Eigene Darstellung IKS 2016. Daten: Statistisches Bundesamt: Mikrozensus.

Bis 45 Jahre liegt dieser Anteil teils erheblich höher als der durchschnittliche An-
teil von 20 Prozent. Je jünger die Altersgruppe ist, die betrachtet wird, umso 
höher. Das bedeutet jedoch aufgrund der demographischen Schiefl age der Men-
schen ohne Migrationshintergrund keinesfalls, daß diese in absoluten Zahlen in 
den jüngeren Altersgruppen immer stärker vertreten wären; vielmehr sind die 
Deutschen immer schwächer vertreten – wie die folgende Abbildung zeigt.

10 Die Überlegung erscheint so trivial wie richtig, war jedoch – recht besehen – der Ausgangspunkt 
(wenn auch nicht das eigentliche corpus delicti) der Kontroverse um das Buch von Sarrazin, Thilo 
(2010): Deutschland schafft sich ab.
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Abb. 4-11. Bevölkerung mit und ohne Migrationshintergrund nach Altersgruppen in Deutschland 
in Tausend (Quelle: Statistisches Bundesamt: Mikrozensus).

Eindrücklich stellt den gleichen Zusammenhang die Abbildung des Statistischen 
Bundesamtes dar, bei der die Alterspyramiden von Deutschen ohne und mit Mi-
grationshintergrund sowie von Ausländern übereinandergelegt werden.
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Abb. 4-12. Alterspyramide 2013 nach Migrationshintergrund. Schaubild aus Statistisches 
Bundesamt (2014): Bevölkerung und Erwerbstätigkeit: Bevölkerung mit Migrationshintergrund, Ergebnisse 

des Mikrozensus 2013, S. 15.

Statt eines ‚Weihnachtsbaumes‘ mit breiter Basis und schlanker Spitze sieht man 
für die Bevölkerung ohne Migrationshintergrund die typische Pilzform. Deut-
lich weniger Neugeborene als Achtzigjährige mit einem Maximum bei den knapp 
Fünfzigjährigen (Jahrgänge um 1968) und Geburtenknick ab 1970. Demgegen-
über weist die Bevölkerung mit Migrationshintergrund eher eine – demogra-
phisch gesunde – Kegelform auf. 
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Die Folge einer recht stabilen Population von Menschen mit Migrationshin-
tergrund und der gleichzeitigen demographischen Schiefl age der deutschen Ge-
sellschaft ist, daß sich Deutschland von jeder Generation zur nächsten in seiner 
Zusammensetzung nicht unerheblich verändert. Dieser Befund paßt zur Zielstel-
lung einer Einwanderungsgesellschaft, die Migration wesentlich deswegen zuläßt, 
um hierdurch ihre demographische Schiefl age zu korrigieren. Unter diesem Ge-
sichtspunkt erscheint es erfreulich, daß Menschen mit Migrationshintergrund in 
den mittleren Altersgruppen der über 25- bis unter 55-Jährigen im Vergleich zu 
anderen Altersgruppen stärker vertreten sind, also in der Altersgruppe (potenti-
ell) leistungsfähiger Personen. 

Langfristig ist dieser demographische Befund freilich für den Bestand der 
deutschen Kultur (sofern man sie denn bewahren will) ein integrationspolitisches 
Risiko. Angesichts dieser unterschiedlichen Alterskonstellationen von Einheimi-
schen und Migranten muß Integration unabdingbar dann gelingen, will man sich 
nicht in einer faktisch multiethnischen Gesellschaft ohne Leitkultur wiederfi nden. 
Hier eine Entscheidung zu treffen, ist Aufgabe der Politik.

An dieser Stelle nun könnten die Erfahrungen der europäischen Minderhei-
tengruppen wertvoll werden. Wie ist es ihnen gelungen, über Jahrhunderte hinweg 
ihr Proprium zu bewahren? Die Dänen in Schleswig-Holstein oder die Deutschen 
im heutigen Schlesien können dabei auf  die Hilfestellung ihres kin-state, das Kö-
nigreich Dänemark und die Bundesrepublik, zurückgreifen. Wie aber ist es den 
Sorben, den Friaulanern, den Ladinern und den vielen anderen Minderheiten 
ohne kin-state gelungen, Erkennbarkeit und eigene Sprache zu bewahren und As-
similation zu vermeiden? Wie und in welchem Ausmaß haben sie dies geschafft, 
ohne sich dabei in einen kulturellen und politischen Gegensatz zur jener größeren 
Gesellschaft zu bringen, in die sie eingebettet sind? Der Anteil deutscher Jugendli-
cher auf  Neuköllner Schulen und in anderen Großstadtquartieren ist längst der ei-
ner Minderheit; insofern erscheint es plausibel, die systemischen Erfahrungen an-
derer Minderheiten für die Betrachtung gelingenden Miteinanders heranzuziehen. 

4.2.3 Aufenthaltsdauer von Zuwanderern

Für die Beurteilung der Integrationserfolge lohnt ein Blickt darauf, wie lange sich 
Personen mit eigener Migrationserfahrung bereits in Deutschland befi nden, die 
keine Fortzugsentscheidung getroffen haben.

Menschen aus den Herkunftsländern der Gastarbeiter sind vergleichsweise 
lange in Deutschland, sogar deutlich überdurchschnittlich lange (> 22,5 Jahre). Mi-
granten aus Serbien, Bosnien und Herzegowina sowie Rumänen sind offenbar vor 
allem nach der deutschen Wiedervereinigung gekommen. Von den 10,5 Millio nen 
Menschen, die in die Kategorie der Personen mit Migrationserfahrung gehören, 
sind ca. 1,7 Millionen noch nicht länger als 8 Jahre hier (16 Prozent).
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Abb. 4-13. Durchschnittliche Aufenthaltsdauer von Personen 
mit eigener Migrationserfahrung. 

Quelle: BAMF (2014): Migrationsbericht.

4.2.4 Migration und Agglomeritis

Die Daten zeigen eindrucksvoll eine ‚migrationsbezogene Agglomeritis‘ als Aus-
druck der allgemeinen ‚Agglomeritis‘.11 Die Metropolen und ihrer Agglomeratio-
nen haben im Schnitt sowohl einen höheren Anteil an Ausländern als auch einen 
höheren Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund. Auch hieraus resultie-
ren eine deutliche Stadt-Land-Differenz innerhalb der einzelnen Länder und eine 
unterschiedlich erlebte Urbanität.

11 Vgl. zum Begriff  ‚Agglomeritis‘ oben Kapitel 1.
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Abb. 4-14. Anteil der Personen mit Migrationshintergrund an der Bevölkerung: 
Im Jahr 2013 in den kreisfreien Städten und Landkreisen 

(Schaubild aus Statistisches Bundesamt, 2014, Bevölkerung und Erwerbstätigkeit: 
Bevölkerung mit Migrationshintergrund, Ergebnisse des Mikrozensus 2013, S. 17).
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Das gleiche gilt in besonderem Maße für die asylbeantragenden Flüchtlinge aus 
den acht nicht-europäischen Hauptzugangsländern. Die 215.000 zum Oktober 
2015 gemeldeten erwerbsfähigen Personen verteilten sich rund 50 % auf  gerade 
einmal 33 von 402 Kreisen der Bundesrepublik. 250 Kreise lagen zwischen sta-
tistisch Null und 19 pro 10.000 Personen Wohnbevölkerung, 95 Kreise zwischen 
19 und 37,5, 33 Kreise zwischen 37,5 und 55,9, 17 Kreise zwischen 55,9 und 74,4 
und 7 Kreise zwischen 74,4 und 92,9, also annähernd 1 % der Wohnbevölkerung.

Abb. 4-15. Räumliche Verteilung von gemeldeten erwerbsfähigen Flüchtlingen 
aus acht nicht-europäischen Asylzugangsländern. Quelle: Bundesagentur für Arbeit. 

Graphik: FAZ 09.12.2015.

Innerhalb Sachsens weisen Leipzig und Dresden eine geringe Schwerpunktbil-
dung bei Syrern auf, was wesentlich mit den Studiermöglichkeiten zur DDR-Zeit 
zusammenhängen dürfte. Die beiden Städte haben insgesamt einen erheblich 
höheren Anteil an Personen mit Migrationshintergrund, statt der gesamtsächsi-
schen 4,4 Prozent sind es hier zwischen 8 und 12 Prozent. 

Daraus wiederum folgt ein zentraler Befund dieser Studie: Für die Überle-
gung, die Resilienz der ländlichen Regionen und Mittelstädte durch Migranten zu 
stärken, wird eine komplexe Politik erforderlich sein. Bislang läßt sich ein solcher 
Ansatz noch kaum erkennen. Das verwundert insofern nicht, als die Herausfor-
derung durch die sog. Flüchtlingskrise die Bundesrepublik und ihre ländlichen 
Regionen bzw. Mittelstädte erst im zweiten Halbjahr 2015 erreicht hat. Gleichzei-
tig dürfte aus dem Gesagten deutlich geworden sein, wie überfällig die Erarbei-
tung eines solchen Ansatzes eigentlich wäre.

Wie aber sieht es in den größeren Städten aus?
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4.2.5 Innerstädtische Segregationen

Die sanitäre Mission, mit der Napoléon III. 1853 – 1870 den Pariser Präfekten elsäs-
sisch-pfälzischer Abstammung, Georges-Eugène Baron Haussmann (1809 – 1891), 
unter dem Stichwort Paris embellie, Paris agrandie, Paris assainie | Paris verschönert, ver-
größert, gereinigt betraute, hatte drei Aspekte. (i) Politische Hygiene: Barrikadenbau-
verhinderung und erleichterte Militärmobilisierung gegen die Arbeiterklasse, damit 
sich die Aufstände von 1830 und 1848 so nicht wiederholen sollten.12 (ii) Seuch-
entechnische und kommunikationstechnische Hygiene: die erleichterte Bewegung 
von Abwässern, Waren und Menschen. (iii) Nicht zuletzt aber auch eine sozialpo-
litische Hygiene: die mikrolokale Verfl echtung bzw. Ent-Segregation der sozialen 
Schichten in all den neuen Häusern entlang der Boulevards.

Im Erdgeschoß (rez-de-chaussée) fanden und fi nden sich die Geschäfte und 
Cafés. Im Zwischengeschoß (Entresol) die Kabinette der freien Berufe (Anwälte, 
Ärzte etc.). Im „Schönen Geschoß“ (bel étage) mit großer Geschoßhöhe und viel 
Platz der reiche Mann. In den Geschossen darüber der Mittelstand. Im Dachge-
schoß schließlich die kaum heizbaren „chambres de bonnes“ für die Dienstboten 
mit separaten Treppen und Gemeinschaftstoiletten. Ein ganzer Sozialkosmos 
fand sich unter einem Dach, allerdings unter Ausschluß der Arbeiterklasse.

Abb. 4-16. Thierry Bézecourt: Boulevard Haussmann in Paris, seen from the roof  of  Galeries Lafayett. 
Creative Commons BY-SA 3.0 [3.4.2016]

12 Brief  von Haussmann an den Innenminister Persigny vom 22. Juni 1857,vgl. Casselle, Pierre 
(2000 Hrsg.): Commission des embellissements de Paris : rapport à l‘empereur Napoléon III rédigé par le comte 
Henri Siméon (décembre 1853), Paris, S. 205.
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Im antibürgerlichen Arbeiter- und Bauernstaat DDR wurden die historischen In-
nenstädte einer systematischen Degradierung anheimgegeben: Toiletten nach wie 
vor im Treppenhaus, teilweise kein fl ießendes Wasser, Ofenheizung auf  Braun-
kohlenbasis geringer Qualität. Das Wohnbauprogramm der 70er-Jahre (WBS 70) 
offerierte eigene Badezimmer, Zentralheizung, einen unerhörten Komfort. Er-
gebnis war eine soziale Durchmischung der neuen Satellitenstädte.

Wo hingegen Geld regiert und die Wohnungsmärkte nicht politisch reguliert 
werden, sondern Schichtungen nach dem verfügbaren Einkommen erlauben, ha-
ben die reicheren unter den Menschen größere Wahl, wie ihre Nachbarschaft 
beschaffen sein soll.13 Man könnte anthropologisch14 argumentieren, daß es dem 
‚natürlichen Bedürfnis‘ des Menschen entspräche, unter Gleichen zu wandeln, 
sich in ihrer Identität auch abzugrenzen. 

Es gibt aber auch ganz einfache Fakten, die eine entsprechende Wohnortwahl 
sinnvoll erscheinen lassen, wenn man sie sich denn leisten kann. Im Münchner 
Westend beispielsweise mit seinem hohen Migrantenanteil kamen die Kinder An-
fang dieses Jahrtausends in den vier Grundschuljahren in etwa auf  das Niveau 
von drei Curriculums-Jahren. Zum Übergang auf  das Gymnasium fehlten ein 
bis anderthalb Jahre. Das ist kaum nachholbar. Eine Investition in eine ungleich 
teurere Wohnung in Solln oder ähnlichen Villenvororten zahlte sich bei den Bil-
dungschancen der Kinder umgehend aus (der Lebensverdienst15 mit Hochschul-
abschluß beträgt 2,320 Millionen Euro, mit einfacher Berufsausbildung 1,325 
Millionen Euro; umgelegt auf  ein Durchschnittsalter von 79 Jahren beträgt die 
Differenz 1.050 Euro mehr pro Monat). Insofern könnte man die soziale Segre-
gation in bestimmten deutschen Städten durchaus zum Anlaß nehmen, von einer 
reichtumsinduzierten Integrationskrise unter Deutschen zu sprechen.

Ein Blick nach Chicago16 zeigt, wohin es führt, wenn eine unzureichend aus-
gestattete und von daher korruptionsanfällige Verwaltung den Kampf  gegen die 
Abkapselung in ‚Parallelgesellschaften‘ (Wilhelm Heitmeyer, Bassam Tibi) aufge-
geben hat. Barack Obama plant seine Presidential Library für die South Side, in 
der er seit den achtziger Jahren lebt. Durch sie führt die bei Touristen beliebte 
Crime Tour; die „bösartige steinerne Konsistenz“ der Stadt notierte schon Bert 
Brecht.17 Unter www.crime.chicagotribune.com kann man Quartier für Quar-
tier die täglich aktualisierte Statistik des Schreckens verfolgen (2.953 Opfer von 

13 Siehe hierzu Häußermann, Hartmut; Siebel, Walter (2003): Segregation und Integration, insb. S. 70.
14 Vgl. oben Kapitel 3.
15 Schmillen, Achim; Stüber, Heiko (2014): Bildung lohnt sich ein Leben lang. Lebensverdienste nach Qua-

lifi kation. Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit, IAB 
Kurzbericht 1/2014. Nürnberg.

16 Moore, Natalie Y. (2016): The South Side. A Portrait of  Chicago and American Segregation. New York.
17 Brecht, Bert: Im Dickicht (1922) bzw. Im Dickicht der Städte (1927), 26:236. Vgl. die Anregungen 

bei Sinclair, Upton (1906): Der Dschungel.
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Schußwaffengewalt zwischen 1. Januar und 8. September 2016; deutlich mehr als 
2015). Wer das Geld hat, kann die Statistik dann für die Wahl seines Wohnsitzes 
nutzen.

Bezogen auf  die Situation in Deutschland, könnte man im Licht internatio-
naler Befunde darauf  hinweisen, daß die ethnische Segregation in Deutschland 
eher geringer ist als in anderen Staaten Europas und daß es keine typischen Mi-
grantengruppen gibt, die sich besonders segregieren. Vielmehr ist Segregation 
dann besonders ausgeprägt, wenn soziale und ethnische Differenzen in eins fal-
len, also Migranten einer Ethnie häufi g eine sozial schlechte Lage aufweisen, und 
zudem institutionelle Regelungen eine Integration in den Arbeitsmarkt und die 
Bildungssysteme erschweren.18 

Eine Analyse weitgehend geschlossener Segregationen hat Thomas Meyer 
vorgelegt. Er geht von vier bzw. fünf  Eigenschaften von Parallelgesellschaften 
aus: „a) ethno-kulturelle bzw. kulturell-religiöse Homogenität; b) nahezu voll-
ständig lebensweltliche und zivilgesellschaftliche sowie weitgehende Möglich-
keiten der ökonomischen Segregation (durch zum Beispiel ‚ethnisch-segregierte 
Ökonomien‘), c) nahezu komplette Verdopplung der mehrheitsgesellschaftlichen 
Institutionen, d) formal freiwillige Segregation, e) siedlungsräumliche oder nur 
sozial-interaktive Segregation, sofern die anderen Merkmale alle erfüllt sind.“19

 Wenige Jahre nach Brecht sollte die „nordische Bewegung“ aus einer ganz anderen politischen 
Denkrichtung her das Phänomen Großstadt anprangern. Konrad Lorenz war vor 1938 quasi 
mit Berufsverbot belegt gewesen, erst nach dem ‚Anschluß‘ kam er zu akademischer Anerken-
nung. 1940 ließ sich Lorenz in seinem Aufsatz Durch Domestikation verursachte Störungen arteigenen 
Verhaltens zu Sätzen wie den folgenden hinreißen, die er später, anläßlich seiner Nobelpreisver-
leihung 1973, in aller Form bedauerte: 

 „Von den vielen Veränderungen der Erbmasse, die wir am Großstadtmenschen als Verfalls-
erscheinungen empfi nden, sind gerade jene die verbreitetsten und auffallendsten, die es bei 
Haustieren auch gibt. […] Schon im äußeren Erscheinungsbild von Haustier und Stadtmensch 
tritt dies in überzeugender Weise hervor. (S. 53) […] Die nordische Bewegung ist seit jeher ge-
fühlsmäßig gegen die ‚Verhaustierung‘ des Menschen gerichtet gewesen, alle ihre Ideale sind 
solche, die durch die hier dargelegten biologischen Folgen der Zivilisation und Domestikation 
zerstört werden würden, sie kämpft für eine Entwicklungsrichtung, die derjenigen, in der sich 
die heutige zivilisierte Großstadtmenschheit bewegt, gerade entgegengesetzt ist.“ (S. 71f.)

 Die Universität Salzburg hat sich an Lorenz’ Satz vom „Privileg, reinen Unsinn zu glauben oder 
zu tun“ (vgl. oben Kapitel 3) weder erinnert, als sie Lorenz zehn Jahre nach dem Nobelpreis 
1983 die Ehrendoktorwürde verlieh, noch als sie ihm dieselbe im Dezember 2015 posthum 
entzog. Lorenz hatte 1972 den hier ztitierten Aufsatz Durch Domestikation (1940) selbst im Schrif-
tenverzeichnis aufgeführt und gerade nicht verschwiegen.

18 Siehe mit weiteren Nachweisen Arbaci, Sonia (2007): Ethnic Segregation, Housing Systems and  Welfare 
Regimes in Europe, in: European Journal of  Housing Policy, 7/4, S. 401 – 433.

19 Meyer, Thomas (2002): Parallelgesellschaften und Demokratie, in: ders.; Weil, Reinhard: Die Bürger-
gesellschaft: Perspektiven für Bürgerbeteiligung und Bürgerkommunikation. S. 343 – 372, zit. nach Halm, 
Dirk; Sauer, Martina (2006): Parallelgesellschaft und ethnische Schichtung, APuZ 1-2/2006, S. 18f.
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Die vom Neuköllner Bürgermeister Heinz Buschkowsky20 mit einer Tiefen-
analyse beauftragten Siebel und Häussermann argumentieren resignierend: „Po-
litik sollte sich nicht darum bemühen, solche Quartiere zu verhindern, sondern 
die Zugänge wie Ausgänge offenzuhalten.“21 Die bei Buschkowsky und Siebel/
Häussermann thematisierte Situation ist unbestreitbar problematisch, aber kein 
unabwendbares Schicksal. Die gegebenen Herausforderungen beurteilt falsch, 
wer die politischen Handlungsspielräume verkennt.

Es ist erstaunlich, mit wieviel Überlegungsaufwand bundesdeutsche Stadt-
politik seit Jahrzehnten vorgeht, ohne an der Ursachenbeseitigung zu arbeiten. 
Ein Blick auf  Neapel würde weiterführen. Dort stehen die Palazzi des Adels seit 
Jahrhunderten mitten in sozial stark durchmischten Vierteln, die noch heute eine 
Bevölkerungsdichte von 21.000 Menschen pro Quadratkilometer aufweisen (eine 
Metropolstadt von 1.000.000 Menschen würde dort auf  fünfzig Quadratkilome-
ter passen; Kölns 1.046.680 Millionen Einwohner verteilen sich demgegenüber 
auf  405 km² – unterschiedlich intensiv genutzte – Gemeindefl äche). 

Ein Blick auf  das Paris des Barons Haussmann würde erkennen lassen, daß 
das Konzept einer vertikalen Durchmischung in der Bundesrepublik aussteht. Mit 
Blick auf  die gerade beim Thema Wohnen hochkomplexen Pfadabhängigkei-
ten wäre es sicherlich nicht einfach durchzusetzen (und auch in Paris haben 
hundertfünfzig Jahre später die Wohlhaben bestimmte Quartiere wie das XVI. 
Arrondisse ment durchaus ‚entvertikalisiert‘). 

Wie dem auch sei: Eine vertikale Durchmischung könnte die derzeit domi-
nierende horizontale Entmischung ablösen. Diese evoziert Parallelgesellschaften 
von Migranten und mehr noch von Deutschen. Mit einem sündhaft teuren Pent-
house auf  dem Dach ließe durchaus ein erheblicher Teil des Resthauses querfi -
nanzieren. Unter dem Penthouse ließen sich ein bis drei Etagen bürgerliche Woh-
nungen, ein bis zwei Etagen Sozialwohnungen, ein Zwischengeschoß mit Büros 
und ein Erdgeschoß mit Geschäften und Cafés unterbringen. Da sich heute im 
Zeitalter der Aufzüge die Oben-Unten-Wertigkeit verkehrt hat, ließen sich die 
Wohnungen vom ersten bis zum letzten Stock mit überproportional steigenden 
Quadratmeterpreisen und analog steigenden Geschoßhöhen gestalten. 

In der Münchner Maxvorstadt liegt 2016 der durchschnittliche Quadratme-
terpreis bei 10.751,98 Euro.22 Den in früheren Zeiten als sinnvoll angenomme-
nen Wert von 25 % des Einkommens fürs Wohnen unterstellt, ließen sich bei 
einfacher Berufsausbildung mit dem Lebensverdiensts gerade einmal 30,8 m² in 
der Maxvorstadt fi nanzieren. Für ein Penthouse im bereits vertikal durchorgani-
sierten ‚Teuer-Turm‘, dem The Seven im Gärtnerplatzviertel, werden 22.000 Euro 

20 Buschkowsky, Heinz (2012): Neukölln ist überall. Berlin.
21 Häußermann, Hartmut; Siebel, Walter (2003): Segregation und Integration, S. 71.
22 www.wohnungsboerse.net/immobilienpreise-Muenchen/2091. [3.4.2016]
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verlangt (eine Umrechnung erübrigt sich wohl). Die Landeshauptstadt selbst 
kalkuliert im München Modell 1 für Haushalte mit niedrigem Einkommen (bezu-
schußte) 2.800 Euro je Quadratmeter Wohnfl äche,23 damit könnte man aus dem 
Lebensverdienst bei einfacher Berufsausbildung 118,3 m² fi nanzieren. Gerade in 
Städten mit hohem Baubedarf  und hinreichenden Innenstadtfl ächen wie Leipzig 
wäre eine Bauleitplanung neuen (oder eigentlich eher: alten) Stils zu überdenken.

Letztlich würde eine vertikale Durchmischung Brechts Argument einer „bös-
artigen steinernen Konsistenz“ der Stadt entkräften (und das Lorenz-Pseudo-
Argument der „Verhaustierung“). Sie würde mikro-lokal zu einer gefühlten Dorf-
struktur (und damit auch zu einer hohen Anschlußfähigkeit in breiten Teilen des 
politischen Spektrums)24 führen. Sie würde auch die Integration von Migranten 
erheblich erleichtern, vor allem aber die Verfl echtung der Deutschen untereinan-
der erhöhen.

4.2.6 Die Ost-West-Differenz

Ein Blick auf  die Verteilung der Menschen mit Migrationshintergrund auf  die 
jeweiligen Länder der Bundesrepublik zeigt das schon oben bei den Wanderungs-
salden dargestellte Muster einer ausgeprägten Ost-West-Scheide. Sachsen hat hier 
mit 4,4 Prozent ein niedriges Niveau, wenn es auch nicht ganz so schlußlichtartig 
plaziert ist wie beim Ausländeranteil. Ein Flächenland wie Baden-Württemberg 
oder Nordrhein-Westfahlen hat dagegen das fast Sechsfache an Menschen mit 
Migrationshintergrund, Bayern und das hinsichtlich Wirtschafts- und Steuerkraft 
gern mit Sachsen gleichgesetzte Rheinland-Pfalz immerhin deutlich mehr als das 
Vierfache.

23 www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Stadtplanung-und-Bauordnung/
Wohnungsbau/Muenchen-Modell-Eigentum.html. [03.04.2016]

24 Vgl. unten Kapitel 7.1 Handlungsempfehlungen.
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Abb. 4-17. Menschen mit Migrationshintergrund in den Ländern (Prozent). Aus: Hanewinkel / 
Oltmer, 2015, Focus Migration: Länderprofi l Deutschland, www.bpb.de/gesellschaft/migration/

laenderprofi le/208594/deutschland [28.02.2016], S. 5, Abbildung 3. Quelle: Statistisches 
Bundesamt, Mikrozensus.

Das gleiche Bild ergibt sich, wenn man den Ausländeranteil betrachtet.

Abb. 4-18. Anteil der ausländischen Bevölkerung nach Ländern im Jahr 2013.
Eigene Darstellung IKS 2016. Daten: Statistisches Bundesamt.
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Auch hier liegt Sachsen mit einem Wert von 2,5 Prozent weit hinter den betrach-
teten Flächenländern Baden-Württemberg (11,9 Prozent) und Nordrhein-West-
falen (9,9 Prozent), Bayern (9,6 Prozent) und Rheinland-Pfalz (7,7 Prozent). Im 
übrigen liegt die sächsische Differenz zwischen Ausländeranteil und dem Anteil 
der Menschen mit Migrationshintergrund bei ca. 2 Prozent der Gesamtbevölke-
rung (2,5 gegenüber 4,4 Prozent).

Das starke Gefälle zwischen Ost und West und insbesondere die sehr gerin-
ge Erfahrung Sachsens mit Migranten zeigt sich bei den türkischen Migranten. 
Aufgrund ihrer gastronomischen Aktivitäten sind sie teils stadtbildprägend und 
werden daher auch eher als andere Gruppen Opfer xenophoben Verhaltens. Dies 
ist unverhältnismäßig zu ihrer Anzahl – die Daten des Statistischen Bundesamtes 
zeigen, daß von den 4,4 Prozent der Bevölkerung in Sachsen, die einen Migrati-
onshintergrund haben, weniger als 6 Prozent Personen einen türkischen Migra-
tionshintergrund aufweisen, sprich 0,25 Prozent aller in Sachsen Lebenden – im 
Gegensatz etwa zu Berlin, Teilen Hessens (Frankfurt) und Nordrhein-Westfalens 
(Ruhrpott) oder Rheinland-Pfalz (Ludwigshafen). Dort weist mehr als jeder fünf-
te Einwohner mit Migrationshintergrund einen türkischen auf.25 

Die Integrationspolitik ist folglich vor die Herausforderung gestellt, daß ge-
rade in den Neuen Ländern – wie übrigens auch in Mittel- und Osteuropa – zu-
nächst erst einmal eine interkulturelle Öffnung nötig ist, um Kulturaneignung 
von Migranten nicht schon an der mangelnden Bereitschaft der einheimischen 
Bevölkerung scheitern zu lassen.26

4.3 Forschungsstand zur Integration

Welche Erfahrungen der bisherigen Integrationspolitik liegen vor? Zum Stand 
der Integration von Migranten und der weiteren Personen mit Migrationshinter-
grund zeigt sich, daß die oben getroffene Differenzierung nach Migrationsstatus 
auch in der Nahsicht mit der Integration der Betreffenden sehr stark korreliert, 
wenn man die Annäherung der jeweiligen Gruppen an die einheimische Bevölke-
rung als Indikator heranzieht und zwar hinsichtlich Sprache, Bildung, Erwerbs-
verhalten, Kontakt zur einheimischen Bevölkerung etc.27

25 Statistisches Bundesamt (2014): Bevölkerung und Erwerbstätigkeit: Bevölkerung mit Migrationshinter-
grund (Ergebnisse des Mikrozensus 2013), S. 26.

26 Vgl. hierzu auch den Beitrag von Werner J. Patzelt in diesem Band.
27 Das ist im Wesentlichen ein sozial-struktureller Ansatz. Im Folgenden werden auch Elemente 

der institutionellen Ebene (insb. Staatsbürgerschaft) und der personalen Ebene (insb. die Ge-
nerationendifferenzen) betrachtet. Vgl. hierzu Foroutan, Naika; Schäfer, Isabel (2009): Hybride 
Identitäten – muslimische Migrantinnen und Migranten in Deutschland und Europa, in: APuZ 5/2009, 
S. 11-18, hier: S. 12f.
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4.3.1 Die Repräsentativbefragung ‚Ausgewählter Migrantengruppen‘

Eine umfassende empirische Analyse von Gostomski im Auftrag des BAMF 
mit umfangreichen empirischen Erhebungen in Form repräsentativer Befragun-
gen befaßt sich mit der Integration von Ausländern. Dabei handelt es sich um 
die Repräsentativbefragung Ausgewählter Migrantengruppen (RAM) aus den Jahren 
2006/2007.28 Sie untersucht nach dem ‚Ausländerkonzept‛, erfaßt also dezidiert 
keine Personen, die Deutsche sind und Migrationshintergrund besitzen oder be-
reits eingebürgert sind, jedoch gleichwohl eigene Migrationserfahrungen haben; 
dafür sind bei ihr jene enthalten, die zwar in Deutschland geboren sind, jedoch 
keine deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. In der Regel handelt es sich dabei 
jedoch, ausweislich der oben angeführten Zahlen, vorwiegend um Personen mit 
Migrationserfahrung, die also wesentlich als ‚klassischer Einwanderer‛ gelten. Die 
größten so defi nierten Ausländergruppen sind Türken, Angehörige aus Staaten 
des ehemaligen Jugoslawiens, Italiener, Polen und Griechen. Die Ergebnisse rei-
hen sich in die Exploration der Integration nach Migrantenstatus, wie sie oben 
vorgenommen wurde, entsprechend ein.

(1) Es gibt einen erheblichen Anstieg des Bildungsniveaus von Generation zu 
Generation. Gleiches gilt für die Sprachkenntnisse. Integration ist also offen-
bar ein stark intergenerationelles Phänomen. 

(2) Geschlechtsspezifi sche Differenzen machen sich u. a. im Zugang zum Ar-
beitsmarkt bemerkbar, so daß Ausländerinnen hier weniger partizipieren als 
Ausländer. Das trifft insbesondere für die Türkinnen zu. Ähnliches läßt sich 
für die Qualifi kation zeigen, wobei hier die Türkinnen am schlechtesten, die 
Polinnen dagegen jedoch überdurchschnittlich gut ausgebildet sind.

(3) Immerhin haben ca. zwei Drittel Kontakt zu deutschen Freunden, wenn auch 
die Gruppe der Türken am häufi gsten unter sich bleibt.

(4) Eine Einbürgerung wird von diesen Ausländern offenbar wenig erwogen, 
auch von Italienern und Griechen.

(5) Der Vergleich zu einer ähnlichen Studie im Jahr 2001 zeigt, daß die Integra-
tion, gemessen etwa an Sprachkenntnissen, Wohneigentum, Wohnsegregati-
on, deutsch-ausländischen Partnerschaften, Einbürgerungsabsichten, voran-
schritt.

(6) Eine spezielle Ausländergruppe bilden, wie teils schon ausgeführt, Türken. 
Sie kommen schon überwiegend aus anderen Motiven als die anderen Aus-
ländergruppen (Familienzusammenführung); sie bleiben häufi ger unter sich, 
wie sich an den vergleichsweise geringen Kontakten zu deutschen Freunden 
ebenso ablesen läßt wie an den vergleichsweise vielen intraethnischen Part-

28 Gostomski, Christian Babka von (2010): Fortschritte der Integration.



Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheber-
rechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, 

Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.

© BWV • BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG GmbH

Berlin 2016

202 4 Herausforderungen an das Kulturaneignungssystem

EJM 1-2  2016

nerschaften; sie haben mehr Kinder, wohnen beengter, sind schlechter ge-
bildet als die anderen Ausländergruppen, haben größere Probleme mit der 
deutschen Sprache etc. 
Interessant ist freilich hier der Hinweis, daß dies nicht nur kulturelle Ursa-
chen hat, also in der im Vergleich zu den europäischen Einwanderern größeren 
kulturellen Distanz zur einheimischen Bevölkerung, sondern auch v. a. soziale 
sowie Verwerfungen im Ursprungsland. Nach Deutschland kamen im Zuge 
des Anwerbeabkommens vor allem später sogenannte „Schwarze Türken“,29 
also Personen, die auch in der Gesellschaft der Herkunftsgesellschaft aus nied-
rigeren sozialen Schichten stammen. Folglich vermischen sich hier soziale Pro-
bleme mit einer ethnischen Distanz. Insofern verwundert es nicht, daß die 
Integrationsgeschwindigkeit der Türken – ausweislich des referierten Berichtes 
positiv – langsamer ist als jene anderer Migrantengruppen. In dieser Hinsicht 
sind die Türken das Gegenteil der polnischen Einwanderer unserer Tage, bei 
der sowohl Männer wie Frauen gut gebildete Arbeitsmigranten darstellen, die 
sich (darum) schnell integrieren.30

Ob es bei den von Gostomski erwähnten intergenerationellen Phänomena blei-
ben wird, ist diskutabel. Die Beschleunigung der Lebenstempos, des sozialstruk-
turellen Wandels und der technischen Entwicklungen verlangen mittlerweile 
intragenerationellen Wandel.31 Denkbar wären Migrationsphänomene, die – im 
Fluchtpunkt dieser beschleunigenden Entwicklung – dazu führten, daß die Mi-
granten sich, gleichsam unterstützt von der betreffenden Aufnahmegesellschaft, 
nicht nur schneller als bislang an diese anpaßten und dort wertschöpfend tätig 
würden, sondern auch schneller weiterzögen. 

Mit Blick auf  die Globalisierung und die aufziehenden Migrationsströme ist 
unverkennbar, daß Migration in Zukunft nicht nur erheblich ansteigen, sondern 
auch schneller vonstatten gehen wird. Das setzt ganz erhebliche, streßsetzende 
Rahmenbedingungen für die Enkulturations- und Akkulturationsleistungen, mit 
der von Rosa beschriebenen ‚Infarkt-Phänomenologie‘.

4.3.1 Der ‚Index zur Messung von Integration‘ (IMI) des Berlin-Instituts

Zu ähnlichen Befunden kommt eine dezidiert an Personen mit Migrationshinter-
grund, also nicht nur an Ausländern, interessierte Forschung. Maßgeblich hierfür 
kann der umfassende ‚Index zur Messung von Integration‘ (IMI) gelten, den das 

29 Vgl. oben in Kapitel 1 Kulturpolitik die Differenzierung „Schwarze Türken“ (aus Anatolien) 
versus „Weiße Türken“ (vom Bosporus und von der Ägäis).

30 Siehe Gostomski, Christian Babka von (2010), S. 219ff.
31 Siehe hierzu Rosa, Hartmut: Alienation and Acceleration. Towards a Critical Theory of  Late-Modern 

Temporality, New York 2010. Dt. Beschleunigung und Entfremdung – Entwurf  einer kritischen Theorie 
spätmoderner Zeitlichkeit. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2013.
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Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung aufgelegt hat. Anhand von 15 struk-
turellen und weiteren fünf  dynamischen Variablen wird die Integration diverser 
Bevölkerungsgruppen gemessen (siehe unten Abb. 4-19). Diese Variablen lassen 
sich in die, auch oben schon genutzten, Großkategorien folgender Art zusam-
menfassen: die Staatsbürgerschaft, die Ehen, die Bildung, die Erwerbsarbeit bzw. 
der Lebensunterhalt. Das Ergebnis deckt sich mit den Daten der RAM-Studie, 
läßt jedoch auch Aussagen über die Aussiedler zu. 
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Abb. 4-19. Indikatorenwerte des IMI und Gesamtbewertung der Herkunftsgruppen im Vergleich. 
Quelle: Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung: Index zur Messung von Integration (IMI), 

S. 49. Datengrundlage: Mikrozensus 2005, SUF u. a.
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11 Saarland
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Abb. 4-20. Indikatorenwerte des IMI und Gesamtbewertung der Länder. 
Quelle: Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung: Index zur Messung von Integration (IMI), 

S. 60. Datengrundlage: Mikrozensus 2005, SUF u. a.
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(1) Die Aussiedler sind unter den ca. 15 Millionen Menschen mit Migrationshin-
tergrund in Deutschland deutlich am besten integriert. Dies trifft gerade auch 
auf  die hier geborene Generation zu, deutlich besser also als ihr Ruf  vermu-
ten läßt.32

(2) Dagegen sind die Personen mit türkischem Migrationshintergrund wie auch 
bei der RAM-Studie zu den türkischen Ausländern als Problemgruppe klar 
erkennbar. 
Allerdings gibt es hierbei eine interessante Pointe: Jene mit deutscher Staats-
angehörigkeit sind deutlich besser integriert als jene ohne deutsche Staatsan-
gehörigkeit. Es zeigt sich, daß Türken, die traditionell sehr verbunden sind 
mit ihrem Herkunftsland und dem dortigen Staatswesen, dann besonders gut 
integriert werden können, wenn sie sich mit dem Gemeinwesen des Aufnah-
melands soweit identifi zieren, daß sie dessen Staatsangehörigkeit annehmen.33 
Insofern sollten sich integrationspolitische Anstrengungen besonders auch 
symbolischen Anerkennungsfragen widmen.34 

(3) Dazwischen reihen sich von oben ein: (i) Migranten aus den EU-25 (die oft 
gut gebildet sind), (ii) aus dem Ferner Osten (u. a. Vietnamesen) und (iii) die 
typologisch schwer zu verortenden Migranten aus dem ehemaligen Ostblock 
sowie (iv) die heterogene Gruppe von Migranten aus dem Nahen Osten. Grö-
ßere integrationspolitische ‚Sorgenkinder‘ stellen auch (v) die afrikanischen 
Migranten dar, bei denen es bereits in der zweiten Generation Rückschritte 
bei der Integration zu verzeichnen gibt.35

(4) Die Studie des Berlin-Instituts macht sich die natürliche Experimentieranord-
nung des deutschen Föderalismus zu nutze. Der Integrationsindex wird dabei 
für die Länder und den darin lebenden Personen mit Migrationshintergrund 
separat erhoben, so daß deutlich wird, welches Land tendenziell die beste Inte-
grationsleistung vorzuweisen hat. Diesbezüglich liegen Hessen und Hamburg 
vorn, es folgen die Neuen Länder schon auf  Rang 3 (!), anschließend Bay-
ern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Berlin, Rheinland-Pfalz usw.; 
Schlußlicht sind Niedersachsen, Bremen und das Saarland (siehe Abb. 4-20). 
Die Gründe hierfür sind zwar nicht Gegenstand der Untersuchung, werden 
sich aber wesentlich in der Zusammensetzung der Migranten fi nden lassen: So 

32 Vgl. hierzu auch detailliert: BAMF (2013): (Spät-)Aussiedler in Deutschland: Eine Analyse aktueller 
Daten und Forschungsergebnisse, Forschungsbericht 20.

33 Hier mögen freilich auch andere Faktoren wie insbesondere der individuelle Bildungsstand in-
tervenieren.

34 Vgl. hierzu den Beitrag von Werner J. Patzelt in dieser Studie und die Handlungsempfehlungen. 
35 Zum referierten Stand siehe Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung, (2009): Unge-

nutzte Potentiale: Zur Lage der Integration in Deutschland, S. 28ff., Zusammenfassung der Messungen 
fi nden sich auf  S. 49.
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werden in Hamburg eher qualifi ziertere Migranten leben, was die Integration 
vereinfachen dürfte; offenkundig ist auch das gute Abschneiden der Neuen 
Länder: Sie integrieren wesentlich die Aussiedler; andere Personengruppen 
mit Migrationshintergrund lassen sich hier kaum fi nden.36

(5) Noch instruktiver ist der Städtevergleich bzw. der Vergleich von Stadtregi-
onen: jeweils mit mindestens 300.000 Einwohnern, darunter auch Dresden 
und Leipzig. Auch hier ist der Migrantenmix erheblich verschieden. Sichtbar 
werden die Basen der Migrationsnetzwerke in der deutschen Aufnahmege-
sellschaft: Türkischstämmige fi nden sich vor allem eher in Duisburg oder 
Mannheim/Heidelberg, afrikanische Migranten eher in Bonn und Frankfurt. 
Dies dürfte als Pfadabhängigkeit die innerdeutschen Migrationsbewegungen 
auch der Flüchtlinge steuern, wenn und soweit diese Freizügigkeit genießen. 
Dresden liegt auf  Platz vier (wiederum wohl wegen der vielen Aussiedler), 
das wesentlich ‚internationalere‛ Leipzig dagegen fi ndet sich auf  Platz 14. Für 
Sachsen ist darum Leipzig wohl absehbar eine Stadt, die – freilich nicht nur in 
dieser Hinsicht – am ehesten gesamtdeutsch ist. Die besten Integrationswerte 
haben München, Bonn, Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg und Heidelberg/
Mannheim, Stuttgart; die schlechtesten Duisburg, Nürnberg, Dortmund, Bo-
chum, Bremen.37

Bei so viel Differenzierung überrascht die Feststellung des Instituts, daß die In-
tegration in Deutschland insgesamt „mangelhaft“ sei – zumal eine internationale 
Vergleichsperspektive nicht erkennbar ist.38

4.3.3 Weitere soziostrukturelle Analysen

Andere Forschungen kommen im wesentlichen zu ähnlichen Ergebnissen.39 Auf-
grund seiner expliziten Kausalanalyse sei hier der Bericht Integration in Deutsch-
land des Instituts für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik und des Wissen-
schaftszentrums Berlin für Sozialforschung erwähnt.40 Eine Schwäche dieses 
Berichts ist es, weder ethnische Kategorien zu verwenden noch regionale Dif-
ferenzierung erlauben zu wollen, weil dies entweder eine (aus welchen Gründen 
eigentlich?) problematische „Ethnisierung der Befunde“ vermeide41 und weil sich 

36 Siehe ebd., S. 56ff.
37 Ebd., S. 66.
38 Ebd., S. 73.
39 So zum Beispiel die Jahresgutachten des Sachverständigenrates deutscher Stiftungen für Inte-

gration und Migration, so zuletzt 2015: Sachverständigenrates deutscher Stiftungen für Integration und 
Migration, 2015, Unter Einwanderungsländern: Deutschland im internationalen Vergleich: Jahresgutachten 
2015.

40 Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozial-
forschung (2009): Erster Integrationsindikatorenbericht.

41 Ibid. S. 24.
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regionale Vergleiche schon deswegen erübrigten, da man keine Kenntnisse über 
die einschlägigen Kausalfaktoren habe.42 

Hervorzuheben ist die kausalstrukturelle Analyse zu den Wechselwirkungen 
der Integrationsindikatoren. Hier wird evident, daß Bildung der Schlüssel zu er-
folgreicher Integration ist. Sie hängt ihrerseits davon ab, daß möglichst auch zu 
Hause Deutsch gesprochen wird und die Eltern einen guten Bildungsabschluß 
oder eine hohe Bildungsorientierung aufweisen. Unter den üblichen Faktoren, 
die den Bildungserfolg auch bei den Einheimischen erklären, kommt den Sprach-
kenntnissen eine herausragende Rolle zu. Gerade unterschiedliche Ethnien und 
Schulsysteme zu differenzieren hätte sich hier sehr angeboten; eine Erweiterung 
der OECD-PISA-Studie auf  die spezifi schen Bedingungen eines Migranten-As-
sessments wäre wünschenswert.

Daß man bei diesen Analysen nicht einmal explorativ auch kulturwissen-
schaftliche Kategorien wie die Ethnie, vielleicht sogar die soziologischen Ka-
tegorien des Milieus (siehe hierzu nachfolgend) hinsichtlich der Erklärung zu 
Rate ziehen will, leuchtet nicht ein – und schränkt die Aussagekraft des Berichtes 
wesentlich ein, der dadurch nur zeigen kann, wie die sozialstrukturellen Variablen 
sich entwickelt haben.43 Denn wenn Bildung so wichtig ist für Integration, dann 
doch vorwiegend deshalb, weil sie die Vorstellungswelten vermittelt, die für eine 
Integration, das Herausschreiten aus dem eigenen Elternhaus und der eigenen 
Ethnie nötig sind. Damit jedoch fehlt dieser Studie der Nexus von Bildung und 
Kultur, auch von Bildungs- und Kulturpolitik, die ja in Deutschland – der Theo-
rie wie der Praxis nach – eng zusammenhängen.

Sehr wohl nämlich können Kunst und Kultur neben Bildung ergänzend tätig 
werden: etwa um die Bildungsorientierung, die Lust am Streben zu wecken, und 
zwar nicht nur bei den Schülern, sondern auch bei deren Elterngeneration. Kunst 
und Kultur gehören jenem „Atmosphärendesign“ (Peter Sloterdijk)44 an, das aus 
Schulen „Treibhäuser der Zukunft“45 werden läßt.

42 Ebd.
43 Auf  eine Differenzierung nach männlich und weiblich wurde gleichwohl nicht verzichtet. Eine 

aktualisierte Fassung des Berichts, der diese Schwachstellen allerdings nicht behebt, ist erschie-
nen als: Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik / Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialforschung (2011): Zweiter Integrationsindikatorenbericht.

44 Peter Sloterdijk in: Heimat – ein psychoakustisches Phänomen? Eine dialogische Erörterung von Peter Slo-
terdijk, Rektor der Hochschule für Gestaltung, Karlsruhe, und Siegfried Mauser, Rektor der Hochschule für 
Musik und Theater, München, im Rahmen von Musik & Mensch. Konzert- und Kolloquiumsreihe 
Zyklus 2007/2008 – „HEIMAT“ der Pädagogischen Hochschule FHNW, 27. September 2007 
(Transkription: Eliane und Markus Cslovjecsek, redigiert im Oktober 2013 von Siegfried Mau-
ser). S. 20.

45 Filmtitel 2004 von Reinhard Kahl (2004).
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4.3.4 Milieuforschung: Die Migranten-Sinus-Milieus

Neben den eher strukturellen und sozialen Integrationsindikatoren können auch 
kulturelle und identifi katorische herangezogen werden.46 Bei den kulturellen geht 
es um die Internalisierung von Werten, Normen und Einstellungen der Migran-
ten, wie sie auch in der Aufnahmegesellschaft üblich sind. Unter identifi katori-
schen Indikatoren ist eine ‚Entwicklung von Zugehörigkeitsgefühlen zur aufneh-
menden Gesellschaft‛47 gemeint. Das geht freilich viel tiefer, mag jedoch insofern 
viel bedeutsamer sein als die soziostrukturellen Indikatoren, als sie womöglich die 
Motivation und die aufgebrachten Akkulturationsleistungen auf  Basis gelungener 
Enkulturation begründen. In dieser Hinsicht werden die bereits referierten Er-
gebnisse vorzüglich durch die Milieuforschung ergänzt.

Sie verfolgt einen ganz anderen, nämlich mikro-soziologischen und lebens-
weltlichen Ansatz. Nicht nur Ausländern, sondern im obigen Sinne Personen mit 
Migrationshintergrund stehen im Zentrum der Untersuchung. Hieraus ergeben 
sich höchst aufschlußreiche Einsichten insbesondere zur Binnendifferenzierung 
der Migranten und zu deren Sinn-, Erfahrungs- und Vorstellungswelten. Pionier 
hierbei ist die Untersuchung von Sinus Sociovision, die – ausgehend von den Mi-
lieustudien zur gesamtdeutschen Gesellschaft – großstädtische Migrantenmilieus 
beschrieben hat.48 

Wie Menschen mit Migrationshintergrund in ruralen Räumen, in Klein- und 
vor allem in Mittelstädten leben, bleibt ein Desiderat der Forschung.

46 Vgl. Gordon, M. (1964). Assimilation in American life. The role of  race, religion and national origin. New 
York: Oxford University Press.

47 Ebd.
48 Siehe hierzu Sinus Sociovision (2008): Die Milieus der Menschen mit Migrationshintergrund in Deutsch-

land: Eine qualitative Untersuchung von Sinus Sociovision: Auszug aus dem Forschungsbericht. Siehe auch 
Wippermann, Carsten; Flaig, Berthold Bodo (2009): Lebenswelten von Migrantinnen und Migranten, 
in: APuZ 5/2009, S. 3-11. Methodisch ist man hier teils deduktiv-theoriegleitet wie auch induk-
tiv (mittels ‚grounded theory‘) vorgegangen. Datengrundlage bilden offene, feinfühlige, narra-
tive Interviews und die Exploration der Lebenswelten (Besuch der Wohnung, Photographie 
der Gegenstände). Es ist insofern eine Einschränkung hinsichtlich der Repräsentativität der 
Befunde zu machen, als die Erhebungsorte nur Großstädte waren: Hamburg (und Umgebung), 
Düsseldorf  und Neuss, Rhein-Neckar-Region, Berlin, Dresden, München (und Umgebung). 
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Abb. 4-21. Die Migrantenmilieus in Deutschland 2008. Autor: Wippermann, Carsten, 
Sinus Sociovision (2008): Lebenswelten von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland. 

Nationale Auftaktveranstaltung für das Europäische Jahr des interkulturellen Dialogs 2008. 
Folien 9 und 10.
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Dabei läßt sich hinsichtlich der Integration der ca. 20 Prozent von Menschen mit 
Migrationshintergrund in Deutschland festhalten.

(1) Migranten eines Herkunftslandes leben zumeist in unterschiedlichen Milieus. 
Keinesfalls also ist sicher, daß Türken oder Migranten aus dem ehemaligen 
Jugoslawien, Griechen, Italiener etc. allesamt in einem bestimmten Milieu zu 
fi nden wären. Vielmehr ist es unerläßlich, der ethnischen, konfessionellen und 
auf  die Herkunftsländer bezogenen Differenzierung jene der Milieus hinzu-
zugesellen, sollen verwertbaren Aussagen über die Integration von Migranten 
formuliert werden. Das schließt nicht aus, daß sich gewisse Milieus schwer-
punktmäßig (jedoch niemals ausschließlich) durch Migranten einer Ethnie 
oder eines Herkunftslandes bzw. einer Religion auszeichnen.

(2) Es gibt offenbar Entsprechungen von Migrantenmilieus und den Milieus der 
Einheimischen. Hier wie da gibt es Milieus mit einer niedrigen sozialen Lage 
und einer eher traditionalistischen, modernen bzw. auf  Neuidentifi kation ge-
richteten, gleichsam postmodernen Grundorientierung.

(3) Die Milieus der Migranten und jener der Einheimischen sind unterschied-
lich stark miteinander vernetzt, d. h. anders formuliert: Migranten der unter-
schiedlichen Milieus sind deutlich unterschiedlich gut in die deutsche Gesell-
schaft integriert, ja die Befunde lassen sich sogar so deuten, daß in den Milieus 
geradezu unterschiedliche Einstellungen zur Integration in die deutsche Ge-
sellschaft vorherrschen.

(4) Zu den wenig gut integrierten Milieus gehört zum einen das ‚religiös-verwurzelte 
Milieu‘. In ihm fi ndet sich vor allem die erste Generation der Migranten aus 
der Türkei, besonders Anatolien (Türken, Kurden) und vereinzelt aus Südeu-
ropa, die hier in Deutschland keinen Halt gefunden haben, geringe Sprach-
kenntnisse aufweisen, in kulturellen Enklaven leben, nie den Traum von der 
Rückkehr in die Heimat aufgegeben haben und eine Daseinsbewältigung in 
verstärkter Frömmigkeit suchen. 
Daneben besteht das ‚traditionelle Gastarbeitermilieu‘, in dem Migranten der 
ersten Generation aus der Türkei, dem ehemaligen Jugoslawien und Süd-
europa aus vorwiegend ländlichen Regionen zu fi nden sind; es zeichnet sich 
aus durch einfache Berufe, kleine bis mittlere Einkommen, eher schlechteren 
Sprachkenntnissen, einer bloß berufl ichen, nicht privaten Integration in die 
deutsche Gesellschaft. Sie fühlen sich durchaus nicht diskriminiert, sind ihrer 
Heimat verbunden, haben selten die deutsche Staatsangehörigkeit, betrach-
ten das Deutschland, in dem sie leben und mit dem sie sich arrangieren als 
zweite Heimat.
Ähnlich schlecht integriert ist das ‚entwurzelte Milieu‘, welches sich einer Integ-
ration aggressiv verweigert, sehr materialistisch ist, dessen Mitgliedern es um 
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das Überleben geht, die sich häufi g marginalisiert und diskriminiert fühlen 
und zu einem rigiden Traditionalismus neigen. Sie haben kaum Sprachkennt-
nisse und auch bezüglich eines entsprechenden Erwerbs auch keine Ambiti-
onen. Häufi g sind es Menschen zwischen 20 und 40 Jahren, wiederum häufi g 
mit Kindern, niedriger Bildung, einfachen und einfachsten Berufe, Angehö-
rige der unteren bis untersten Einkommensklassen. Hierbei handelt es sich 
häufi g nicht um Arbeitsmigranten, sondern Flüchtlinge aus Bürgerkriegsge-
bieten, insbesondere den Kurdengebieten in den Neunziger Jahren und dem 
ehemaligen Jugoslawien, die aus ihrer Heimat durch die dortigen Entwicklun-
gen herausgedrängt wurden.

(5) Ein im Grunde recht gutes Integrationsniveau weist dagegen das ‚statusorien-
tierte Milieu‘ auf, bei dem Aufstieg, Unabhängigkeit, Geld, Konsum und Anse-
hen eine wichtige Rolle spielt. Die Mitglieder dieses Milieus sind Facharbeiter 
oder in Ausbildungsberufen tätig, sie haben ein mittleres Einkommen und 
streben nach weiterer Verbesserung. Sie sind teils erste Generation von Mig-
ranten und jung eingewandert, teils auch in Deutschland geboren, vorwiegend 
mit türkischem oder jugoslawischem Hintergrund, sie besitzen überwiegend 
die deutsche Staatsangehörigkeit, haben gute Sprachkenntnisse, integrieren 
sich gern durch Leistung, verlieren dabei ihre eigenen kulturellen Wurzeln 
nicht (vollständig) aus den Augen und haben gelegentlich Ressentiments ge-
genüber schlechter gestellten Migrantengruppen. 
Beim ‚adaptiven Integrationsmilieu‘ handelt es sich um die erste Generation, 
Menschen mittleren Alters, mittleres bis gehobenes Bildungsniveau, oft solide 
Ausbildungsberufe (Augenoptiker, Kindergärtner, Elektriker, Altenpfl eger) 
mit gutem Einkommen ohne Schwerpunkt einer Herkunftsethnie mit fast 
durchweg deutscher Staatsangehörigkeit. Sie haben eine bi-kulturelle Identi-
tät, sind jedoch in Deutschland als Deutsche angekommen, leben ‚multikultu-
relle Selbstverständlichkeit‘.

(6) Geradezu hochintegriert ist das ‚intellektuell-kosmopolitische Milieu‘, das ein aka-
demisches Milieu der ersten Generation von Migranten darstellt. Es zeichnet 
sich aus durch eine auch bei entsprechenden Deutschen anzutreffende hohe 
Wertschätzung für Selbstverwirklichung, erfüllende Arbeit, Teilhabe am Welt-
geschehen und Einsatz für (globale) Gerechtigkeit; es ist nicht frei von elitä-
ren Zügen. 
Die Mitglieder haben ein hohes Bildungsniveau, teils hier, teils im Ausland 
erworben, sind mittleren Alters und erste Einwanderergeneration(!) aus den 
urbanen Zentren Süd- und Osteuropas. Es handelt sich um klassische Ar-
beitsmigration von Hochqualifi zierten, schwerpunktmäßig aus geistes-, sozi-
alwissenschaftlichen und medizinischen Fachrichtungen mit gutem Sprach-
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lernverhalten und einem Selbstverständnis als kultureller Vermittler zwischen 
der Herkunfts- und der Aufnahmegesellschaft.

(7) Die jungen, hier geborene Migranten der zweiten und dritten Generation 
(oder Migranten der ersten Generation im Kindesalter) fi nden sich in den 
‚post-modernen Milieus‘, einesteils als ‚multikulturelles Performermilieu‘, andernteils 
als ‚hedonistisches-subkulturelles Milieu‘. 
Erstes zeichnet sich durch hohe Bildung, gute Sprachkenntnisse, Aufgeschlos-
senheit, Leistungswillen, Flexibilität, Lust am Leben, Streben nach Anerken-
nung, elitäre Abgrenzung aus; es handelt sich um Akademiker in häufi g tech-
nischen Fächern, häufi g qualifi zierte und leitende Angestellte in Werbung, 
Medien, EDV, auch Selbstständige – jeweils mit mittlerem bis gehobenem 
Einkommen. 
Es sind alle Ethnien vertreten; sie identifi zierten sich mit den ‚deutschen Tu-
genden‘; wollen ihre bi-kulturelle Identität bewahren und wehren sich gegen 
Assimilationsdruck, sind kosmopolitisch, messen daher der Staatsangehörig-
keit keinen hohen identifi katorischen Wert zu.

(8) Gering integriert scheint (!) dagegen das ‚hedonistisch-subkulturelle Milieu‘ zu 
sein. Es gibt Distanz zur Mehrheitsgesellschaft, Ausgrenzungserfahrungen, 
eine Underdog-Mentalität, eine Hier-und-Jetzt-Orientierung, die Betonung 
von Erlebnissen, Konsum, Subkultur. Es sind häufi g Migranten unter 30 Jah-
ren, häufi g der zweiten und dritten Generation, mittlere bis gehobene Bil-
dung, oft noch in Ausbildung und entsprechend ohne eigenes Einkommen. 
Es handelt sich um Kinder von Arbeitsmigranten, vor allem aus Südeuropa 
und der Türkei. 
Deutschland wird an sich als Heimat nicht abgelehnt, jedoch wird sich nicht 
mit der Mehrheitsgesellschaft, sondern mit Subkulturen identifi ziert. Vorsicht 
hinsichtlich der Diagnose verfehlter Integration ist dennoch geboten. Hierbei 
könnte es sich nämlich schlicht um einen Lebenszykluseffekt der Rebellion 
von Kindern gegen ihre Eltern handeln, folglich um auch unter Deutschen 
typische (zeitweise) Subkulturphänomene, die ethnisch-konfessionell (wieder) 
aufgeladen werden. 
Ob dies also ein stabiles Milieu mit schwacher Integration ist oder ob diese 
Migranten im weitere Verlauf  ihrer Bildungs- und Arbeitsbiographie (wieder) 
näher an die Mainstream-Milieus Anschluß fi nden oder in mehrere, vielleicht 
auch ganz unproblematische, teils vielleicht auch radikalisierte Milieus zer-
fallen, kann noch gar nicht beurteilt werden. Die ließe sich nur durch eine 
spätere Studienwiederholung – ratsamerweise auch mit entsprechendem Fo-
kus – erhellen.



Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheber-
rechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, 

Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.

© BWV • BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG GmbH

Berlin 2016

212 4 Herausforderungen an das Kulturaneignungssystem

EJM 1-2  2016

Es lassen sich folgende weitere strukturelle Aussagen zum Zusammenhang von 
Flüchtlingsmotiven und Integration treffen. Offenbar ist die Integration dann 
schwierig, wenn die Rückkehrperspektive nicht aufgegeben wird, wie dies im re-
ligiös verwurzelten oder beim entwurzelten Milieu üblich ist. Beide Milieus bestehen 
insbesondere aus Türken, Kurden und ehemalige Jugoslawen. 

Die Milieus differenzieren sich jenseits der Gemeinsamkeit einer inneren Be-
heimatung in ihren Herkunftsgesellschaften noch einmal am Motiv der Migrati-
on. Die Mitglieder der religiös verwurzelten Milieus kamen nach Deutschland, 
um hier zu arbeiten, sind dabei jedoch infolge geringer Qualifi kation und schlech-
ter Sprachkenntnisse im Grunde gescheitert. Sie sind berufl ich wie privat schlecht 
integriert und fi nden in ihrer Religion und ihren Traditionen existentiellen Halt. 
Dagegen sind die Mitglieder der entwurzelten Milieus vor allem gleichsam ‚Op-
fer‘ von Kräften des Herausdrängens aus ihren Herkunftsgesellschaften, insb. 
durch Verfolgung und Bürgerkrieg (bes. Kurden, Jugoslawen). 

Während also bei der ersten Gruppe der religiös verwurzelten Milieus wirt-
schaftliche Anziehungskräfte der deutschen Gesellschaft und die Herausdrän-
gungseffekte der Herkunftsgesellschaft, gleichsam also Pull- und Push-Faktoren, 
bedeutsam waren, sind es bei den verwurzelten Milieus (fast) nur die Push-Fak-
toren. Die Tragik von ersteren besteht darin, daß sie es nicht vermochten, in das 
traditionelle Gastarbeitermilieu zu gelangen, das sich wenigstens durch berufl i-
chen, wenn auch bescheidenen Erfolg und die damit verbundenen achtbaren In-
tegrationserfolge auszeichnet. Denkt man dies mit der Qualifi kation zusammen, 
ergibt sich eine wichtige, zwar nicht verwunderliche, jedoch empirisch gesättigte 
Beobachtung: Geringe Qualifi kation der Ankommenden, die keine berufl iche In-
tegration in die deutsche Gesellschaft erlauben, besonders im Zusammenhang 
mit einem Übergewicht an Flucht- und nicht so sehr Anziehungsmotiven der 
Migration, führt zur überaus großen Gefahr gescheiterter Integration. 

Durch die Sinus-Migrantenmilieu-Studie wird vor Augen geführt, was das be-
deuten mag: Aggressive Abgrenzung und / oder religiös-traditioneller Rückzug. 
In den hier untersuchten Fällen ist noch zusätzlich problematisch, daß die Mit-
glieder dieser Problemmilieus durchweg im mittleren oder höheren Alter sind. 
Insofern die momentan Ankommenden jedoch jünger, auch familiär ungebun-
dener sind, mag dies geradezu ein Nährboden von Radikalisierung und Funda-
mentalismus sein.

Infolgedessen ist es die zentrale Forderung an die Integrationspolitik, alles 
zu tun, um deren Sprachkenntnisse auszubilden und die betreffenden Personen 
möglichst bald mit sinnvollen Aufgaben zu betrauen, gerade auch die Niedrigqua-
lifi zierten. Das schließt auch die Weiterqualifi kation ein, ausdrücklich auch der 
jungen, schlecht ausgebildeten Ankommenden. Das sind gewiß schwierige und 
kostenintensive Anstrengungen. Doch vor dem Hintergrund der sehr plastischen 
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Darstellung jener Milieus, die sich aufgrund gescheiterter Integration bilden bzw. 
bilden könnten, sind diese wohl notwendig: Solange jedenfalls wie am politischen 
Anspruch einer Flüchtlingshilfe in Deutschland festgehalten werden soll.49

4.4 Zwischenfazit: Sursum corda oder wesentliche Topoi 
für eine Beurteilung der anstehenden 

Integrationsherausforderungen 

Die deutsche Staatsangehörigkeit ist ausweislich der Sinus-Migrantenmilieu-Studie 
offenbar ein recht zuverlässiger Indikator für gelungene Integration. Tatsächlich 
gilt also selbst in einem vergleichsweise mythologisch, narrativ und erinnerungs-
kulturell ‚sterilem Staatswesen‘ wie dem unseren das Zugehörigkeitsbekenntnis, 
welches sich in der Staatsangehörigkeit ausdrückt, bei den Migranten viel.

Jedenfalls ist auffällig: Milieus, deren Mitglieder gut in die deutsche Gesell-
schaft integriert sind, haben offenbar auch einen hohen Anteil an Migranten mit 
deutscher Staatsbürgerschaft – wenn auch im ‚multikulturellen Performermilieu‘ 
die Staatsangehörigkeit im Licht eines Kosmopolitismus als nachrangig angese-
hen wird. Infolgedessen kann gerade der auch durch Kunst und Kultur vermit-
telte Glanz eines deutschen Staatswesens und die Leitprinzipien unseres Gemein-
wesens (eben die zentralen ordnungsstiftenden Fluchtpunkte) ruhig mehr statt 
weniger hervorgekehrt werden. Und es mag sogar sehr heilsam sein, wenn ein 
den Migranten zu vermittelndes ‚Deutsches Projekt‘ sichtbar würde, eines das 
vielleicht über das Made in Germany hinausginge, ohne dieses Narrativ, das ja gera-
de Anschlußfähigkeit zur den wirtschaftlichen Motiven der Flüchtlinge herstellt, 
hintan zu stellen.50

Der hohe Anteil an muslimischen Flüchtlingen ist eine überaus starke Heraus-
forderung für die hiesige Religionskultur: Daß Muslime nicht mit offenen Armen 
in Deutschland empfangen werden (ebenso wie in anderen europäischen Staa-
ten), besonders jedoch in den Neuen Ländern nicht, wird die interkulturelle Öff-
nung als Vorbedingung einer Kulturaneignung und Integration der Ankommen-
den defi nitiv erschweren. Bemerkenswert ist – in Anlehnung an den Beitrag von 
Werner J. Patzelt zu dieser Studie – wie sehr uns die Migranten mit ihrer Religion, 
ihrer damit „portablen Heimat“ (Patzelt) selbst auf  das Phänomen von Religio-
sität und Frömmigkeit zurückverweisen.51 Das scheint eine durchaus fruchtbare 
Irritation zu sein, die sich auch kulturaneignend nutzen ließe.
49 Vgl. unten Kapitel 7.
50 Vgl. hierzu den Beitrag von Werner J. Patzelt in diesem Band (Kapitel 5.3) und die Handlungs-

empfehlungen (Kapitel 7).
51 Das, und nicht eine vermeintliche Islamkritik, ist die Kernbotschaft des Romans von Michel 

Houellebecq (2015): Unterwerfung, Köln. Deutlich wird nämlich in Form der Hauptperson Fran-
çois, einem Literaturwissenschaftler und Professoren in Paris, wie sinnlos sein eigenes Leben 
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Es spricht im Lichte von diversen Protesten und Ängsten in Bezug auf  die 
jetzt Ankommenden vieles dafür, daß sich die Legitimität der Zuwanderungs- 
und Integrationsmaßnahmen an der Frage nach der Integrationsfähigkeit und 
unseren Integrationserfahrungen mit Muslimen entscheidet.52 Muslime in 
Deutschland sind eine weitaus heterogenere Gruppe als in der Öffentlichkeit 
wahrgenommen wird: ethnisch sind es zu zwei Dritteln Türken (wobei über 90 
Prozent der Türken Muslime sind), die Konfession betreffend sind ca. drei Vier-
tel Sunniten, ein Sechstel sind Alewiten und nur knapp über sieben Prozent sind 
Schiiten. Die einzige als Körperschaft des öffentlichen Rechts registrierte mus-
limische Gruppierung wiederum, die Ahmadiyya, ist pakistanischen Ursprungs 
und vergleichsweise klein.

Zwar sind Muslime weit religiöser als die – insbesondere ostdeutsche – deut-
sche Bevölkerung, vor allem die sunnitischen Muslime aus der Türkei. Allerdings 
schlägt sich diese hohe Religiosität nicht unbedingt in einer ebenso intensiven 
religiösen Praxis nieder. 

Ebenso sind die Befunde geradezu widersprüchlich, wenn es um die interreli-
giöse Offenheit von Muslimen geht. Während die einen eine hohe Toleranz fest-
stellen wollen, sind bei anderen Forschern 40 Prozent der Muslime fundamental-
religiös. Ähnlich kontrovers geht es zu, wenn politische Einstellungsmuster, etwa 
zur Demokratie, unter muslimischen Jugendlichen untersucht werden. 

Die Kontroversität der Befunde läßt die Vermutung zu, daß die Weite der 
unterschiedlichen Operationalisierungen, die ihrerseits die kontroversen Befunde 
weitgehend zu erklären vermögen,53 eine gewisse Unkenntnis des Islam und seiner 
Konfessionen widerspiegelt. Nicht-Moslems ist die Sinnwelt des Islams, gerade 
auch seine ungeheure Binnendifferenzierung, oder gar die fundamentale Rolle der 

mit der transzendentalen Lehrstelle durch die ‚Tötung Gottes‛ geworden ist. Houellebecq zeigt 
dem Leser nicht wie schrecklich es sein könnte, in einem Frankreich mit muslimischem Präsi-
denten zu leben, sondern im Gegenteil, welcher Reiz, welche Faszination und Tröstung durch 
die ‚Unterwerfung‛ unter Gott (dies der ursprüngliche Bedeutungsgehalt des Wortes ‚Islām‛) 
ausgehen kann, und zwar ganz ohne eine die Religion abqualifi zierende Verführungshandlung. 
Darum wird auch plausibel, wie die durch die politischen Umstände zwangsweise hervorgeru-
fene Konfrontation der Hauptfi gur letztlich zu deren Konversion zum Islam führt, und wie 
diese die eben keineswegs und v. a. nicht dominierend aus opportunistischen Motive betrieben 
wird, sondern tatsächlich dem Leser in sehr einfühlsamer und nachvollziehender Weise die im 
Vergleich zur westlichen Moderne überlegene existenzielle Daseinsbewältigung einer solchen 
Religiosität vor Augen führt. Houellebecq und die ankommenden Muslime, so ließe sich pointiert 
zusammenfassen, stellen uns die berühmte Goethe‘sche Gretchenfrage neu: Wie halten wir es 
eigentlich mit der Religion?

52 Es wird hier der Forschungsstand referiert, wie er von Gesemann, Frank (2010): Zur Integrations-
forschung in Deutschland, S. 17ff. dargestellt wird.

53 So das Urteil von Geseman, Frank (2010): Zur Integrationsforschung in Deutschland, S. 20.
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Ästhetik (Kermani)54 ohne enorme Anstrengungen verstehender Hermeneutik 
kaum zugänglich. Forscher werden besonders dann zu erheblichen intellektuellen 
und vielleicht gar spirituellen ‚Vorschußinvestitionen‘ gezwungen, wenn sie selbst 
keine Erfahrung mit praktizierter Religion besitzen – was in der deutschen Be-
völkerung, gerade auch unter Sozialwissenschaftlern, nicht unüblich sein dürfte.

Im übrigen verhindert ausgerechnet hier eine schlechte amtliche Datenlage, 
insbesondere des Mikrozensus und – schwerwiegender – des Ausländerzentral-
registers, weitergehende Forschung.55 Das alles sorgt für ein Biotop an Vermu-
tungen, Unterstellungen, überzogenen(?) Diagnosen und Angstrhetorik. Kein 
Wunder also, daß Gesemann in seinem Forschungsüberblick nebst der Feststel-
lung, die Lage sei nicht nur differenzierter, sondern auch positiver als allgemein 
wahrgenommen, darauf  hinweist, daß die „alarmistischen und skandalisierenden 
Thematisierungen […] selbst ein Teil des Problems sind.“56 Natürlich sind (sozi-
alwissenschaftliche) Deutungen in einem so wichtigen und gesellschaftlich weit-
hin etablierten Diskurs schließlich selbst Mitkonstrukteure sozialer Wirklichkeit. 
Und nicht von der Hand zu weisen ist in diesem Zusammenhang die intuitive 
Vermutung, daß Unmut, Trotz, Abschottung und schließlich Radikalisierung erst 
recht befeuert werden, wenn aus der Sicht der Angegriffenen völlig zu Unrecht 
empfundene Pauschalurteile, Mißverständnisse und Ausgrenzungen vorgenom-
men werden: Das gilt für die islamischen Konfessionen so sehr wie für Pegida, 
Thilo Sarrazin oder Heinz Buschkowsky.

Folglich ist als zweites weiterhin zu bedenkendes Problem darauf  hinzu-
weisen, daß Integration sehr viel mehr als die referierten Studien es zunächst 
erscheinen lassen, mit der Aufnahmegesellschaft zu tun hat. Auch sie muß 
schließlich integrationsbereit sein, kann sich offener oder weniger offenere 
gegenüber den Migranten zeigen. Hier lassen sich etwa die Heitmeyer- bzw. 
Zink-Studien zu den „Deutschen Zuständen“ zitieren, die ein Nachlassen(?) 
der „gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit“, wie es dort heißt, feststellen. 
Auch läßt sich hier spezifi sch – und damit an die eben dargestellte Islamfor-
schung anschließend – für die ‚Islamophobie‛ bzw., neutraler gewendet, die 
‚Islamkritik‘ eingehen (für die im Trend nota bene ein Rückgang zu verzeichnen 
ist). Ganz im Gegensatz zur veröffentlichten Meinung und der Medienagenda 
des letzten Jahres, auch im Gegensatz zu dem Eindruck von Pegida bzw. deren 
medialer Vermittlung, kann eher von einer interkulturellen Öffnung der Be-

54 Kermani, Navid (1999): Gott ist schön: Das ästhetische Erleben des Koran. München. Ders. (2014): 
Zwischen Koran und Kafka. West-östliche Erkundungen. München.

55 Vgl. hierzu auch die Handlungsempfehlungen in diesem Band.
56 Geseman, Frank (2010): Zur Integrationsforschung in Deutschland, S. 37.
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völkerung gesprochen werden,57 wie ja auch die oben zitierte Zahl von 47 Pro-
zent der deutschen Bevölkerung zeigt, die ‚für Flüchtlinge‘ gespendet haben.

Im Sinne der in den Kapiteln 2 und 3 theoretisierten und anthroplogisch fun-
dierten Möglichkeit, sich zu enkulturieren und als Migrant selbst Akteur des Kul-
turaneignungsprozesses zu werden – wenn denn die Aufnahmegesellschaft dies 
zuläßt – hat dieses Kapitel gezeigt, daß Kulturaneignung und Integration allen 
gemachten Erfahrungen nach möglich ist. Die Betrachtung der zu meisternden 
Herausforderungen ist darum zunächst einmal die, daß es sich bei der Integration 
Fremder aller (deutschen) Erfahrungen nach um Herausforderungen handelt, die 
bewältigt werden können. Und auch dies wurde deutlich: Ihr – graduelles – Schei-
tern ist auf  angebbare, wenn auch mit den überkommenen Theorien zu grob 
gefasste Faktoren zurückzuführen. Mit Blick auf  den teils fatalistisch-nationalis-
tischen, teils euphorisch-multikulturellen Integrationskurs, gilt diese Feststellung 
an sich schon viel. „Sursum corda | Empor die Herzen!“

Im Folgenden sollen nun vom Standpunkt der entwickelten, fi ligraneren und den 
Blick für präkognitiv und sinnliche Prozesse der Kulturaneignung geweiteten Per-
spektiven soziale Ordnung refl ektierende Experten ebenso zu Wort kommen wie 
die Praktiker der Kulturaneignung, -stabilisierung und -reifi kation selbst. Denn 
nichts ist praktischer als eine theoretisch gut fundierte und empirisch gesättigte 
Theorie, die möglichst umfassend Auskunft darüber gibt – der Arbeitshypothese 
dieser Studie gemäß –, wie und in welchem Maße Kunst und Kultur ein wichtiger 
Agent von Kulturaneignung sein kann.

57 Zum Forschungsstand siehe – mit weiteren Nachweisen – Gesemann, Frank (2010): Zur Integra-
tionsforschung in Deutschland, S. 15f.
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5 Vier Experten-Ansichten

5.1 Von der Vergrößerung der Bevölkerung 

durch Anreizung und Aufnahme der Fremden.

[Ein Brief  an Angela Merkel aus dem Jahre 1760]

Johann Heinrich Gottlob Justi, Berlin

„Wo die Fremden in einem Lande viele gute Gelegenheiten 
wahrnehmen, sich wohl zu nähren, und durch ihre Arbeitsamkeit 

bequem zu leben, da ziehen sie hin, und vergrößern die Bevölkerung“
( Justi 1760/61, S. 177)

Justis Überlegungen entstanden mitten in den Verheerungen des Siebenjährigen Krieges. Sie spie-
geln die Peuplierungspolitiken des 18. Jahrhunderts wieder und wirken in manchem moderner 
als die heutige Politik einiger europäischer Nationalstaaten. Sie wurden u.a. von Katharina II 
aufgenommen, sowohl als Staatsphilosophie einer auf  „Wohlfahrt“ (благополучие) beruhenden 
„Glückseligkeit“ (блаженство) des „Vaterlands“ (отечество), wie auch als Gundlage für die 
Anwerbung von Deutschen, deren Abkommen gut zwei Jahrhunderte später als „Rußlandeut-
sche“ zurückkehren sollten. Wir zitieren hier einen Auszug aus: Justi, Johann Heinrich Gott-
lob: Die Grundfeste zu Macht und Glückseligkeit der Staaten oder ausführliche Vorstellung 
der gesamten Policey-Wissenschaft, Achtes Hauptstück Von der Vergrößerung der Bevölke-
rung durch Anreizung und Aufnahme der Fremden. 2 Bde., Königsberg 1760/61. S. 235 ff.

§. 277.
Die Aufnahme der Fremden befördert die Bevölkerung frühzeitiger.

Ob zwar die, in dem vorhergehenden Hauptstück vorgestellten, Maasreguln [sic] 
zu Vergrößerung der Bevölkerung durch die Eingebohrnen des Landes allemal 
ihren ungezweifelten guten Erfolg haben; so erfordert doch diese Art, die Be-
völkerung zu vermehren, eine geraume Zeit; und es verfl ießet zuweilen fast ein 
halbes Jahrhundert, ehe sie recht merklich wird. Wenn nun einem Staate daran 
liegt, in einer so wichtigen Sache, als die Bevölkerung ist, bald etwas Ansehnli-
ches zu bewirken; so muß er zugleich neben denen vorhergehenden Maasreguln, 
nicht allein die Fremden, die in das Land zu ziehen Lust haben, aufnehmen und 
unterstützen; sondern auch die Fremden auf  alle Art anzureizen suchen, daß sie 
sich mit wesentlicher Wohnung in das Land wenden. Es kann aber dem Staate 
gar nicht gleichgültig seyn, ob die größere Bevölkerung frühzeitig, oder späth zu 
Stande gebracht wird. Es ist oben (§. 207.) genugsam ausgeführet worden, was 
vor [lies: was für einen] großen Einfl uß die Bevölkerung auf  die Cultur des Bo-
dens und auf  das Wachsthum des Nahrungsstandes hat; und wie sehr die Macht 
und Glückseeligkeit des Staats auf  diese drey Puncte ankommt (§. 208). Wenn 
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man demnach die Bevölkerung verspäthet; so ist es eben das, als wenn man die 
Macht und Glückseeligkeit des Staats weiter hinausschiebet.

§. 278.
Warum die alten Griechischen Republiken 

zur Aufnahme der Femden nicht geneigt waren.

Es erhellet hieraus, daß die Aufnahme der Fremden dem Staate allerdings vor-
theilhaftig und nützlich ist; und heute zu Tage ist dieses ohnedem eine Wahrheit, 
die keines besondern Beweises bedarf. In dem Alterthum verhielt man sich hier-
innen nach ganz andern Grundsätzen. Bey denen Griechischen Republiken, und 
insonderheit bey denen Spartanern, war es ein überaus seltener Fall, wenn man 
einem Fremden das Bürgerrecht ertheilte, und es wurden darzu ganz außeror-
dentliche Verdienste erfordert. Allein ich habe schon oben (§. 209.) gezeiget, wa-
rum diese alten Griechischen Republiken der Bevölkerung Gränzen setzten; und 
die hohe Einbildung, die ein jedes Volk von seinem Vorzuge hatte, war eine an-
dere Ursache davon. Es gereichte in allen Griechischen Republiken zum Vorwurf  
und zur Unehre von Vater, oder Mutter von Fremden herzustammen. Allein, in 
unsern vernünftigen Zeiten hat man dieses elende Vorurtheil ziemlich verlassen, 
ob es gleich vielleicht noch nicht ganz ausgerottet ist. Unterdessen galt doch diese 
Abneigung der Griechen, die Fremden zu Bürgern aufzunehmen, nur so lange, 
als sie keinen Mangel an Bürgern hatten. Sobald der Staat durch Krieg, Pest und 
andre Umstände sehr entvölkert war; so machten sie keine Schwierigkeit, Fremde 
aufzunehmen, und ihren Freygelassenen das Bürgerrecht zu ertheilen. So gar die 
Wilden in America, die ihre Gefangene fressen, verschonen solche, und nehmen 
sie unter ihre Völkerschaft auf, wenn sie viel ledige Hütten haben. Eine geringe 
Vernunft lehret nämlich die Völker, daß sie sich wenigstens in ihrem Zustande er-
halten müssen. Allein, den großen Nutzen, der aus der Vergrößerung der Bevöl-
kerung entstehet, einzusehen, wird schon mehr Verstand erfordert. Die Römer 
haben diese Einsicht sehr frühzeitig gehabt. Es war von der ersten Gründung ih-
rer Republik ihr Grundsatz, die überwundenen Völker unter sich aufzunehmen, 
und ihnen das Bürgerrecht zu ertheilen; und wahrscheinlich war dieses eine von 
denen wichtigsten Ursachen von dem Wachsthum und der Größe der Römischen 
Republik.

§. 279.
Zu Anreizung der Fremden wird erfordert 

1) ein guter Ruf  der Regierung.

Der gute Zustand des Nahrungstandes, als der Hauptgrund der Bevölkerung 
(§. 211.) ist auch hier das vornehmste Anreizungsmittel vor die Fremden, sich 
in einem Lande niederzulassen, wo es ihnen leicht fält, sich durch Fleiß und Ge-
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schicklichkeit wohl zu ernähren. Eben so ist das Mittel, das wir in dem vorher-
gehenden Hauptstück (§. 245.) zu Vermehrung der Bevölkerung in Ansehung 
der Eingebohrnen vor nöthig erachtet haben, nämlich die Güte der Regierung, 
und die Vermeidung aller ungerechten Bedrückungen, auch als ein vorzügliches 
Anreizungsmittel vor die Fremden, ihren beständigen Aufenthalt im Lande zu 
nehmen, anzusehen. Unterdessen verändert dieses Mittel hier gleichsam seinen 
Nahmen; und man muß es den guten Ruf  der Regierung nennen. In der That 
kommt auf  diesen guten Ruf  der Regierung zu Anreizung der Fremden gar viel 
an. Ein übler Ruf  der Regierung würde zu diesem Endzwecke sehr viel schaden, 
wenn er auch gänzlich ungegründet wäre. Eine Regierung muß dannenhero sehr 
aufmerksam seyn, einen guten Ruf  bey denen Ausländern zu erhalten; und alles, 
was den Anschein einer Härte und Unbilligkeit haben, oder viel Aufsehens bey 
denen Ausländern machen kann, muß sorgfaltig vermieden werden. Wenn auch 
Vorgänge geschehen sind, welche das Gerüchte vergrößert, und die einen üblen 
Eindruck bey fremden Völkern machen können; so muß sie bemühet seyn, sich 
durch die Zeitungen, oder besonders gedruckte Schriften zu rechtfertigen, um 
der Welt diese wiedrige Idee zu benehmen.

§. 280.
2) ein guter Ruf  des Landes.

Eben so ist zu Anreizung der Fremden ein guter Ruf  des Landes nöthig. Die 
Ausländer lassen sich nicht gern in einem Lande nieder, welches in auswärtigen 
Staaten als ein ungesundes, armes und von Gelde entblößtes Land angesehen 
wird, oder dessen Einwohner vor Stolz, zänkisch, unruhig und vor Verfolger 
der Fremden gehalten werden. Die Regierung muß dannenhero nicht allein das-
jenige, was an solchen Gerüchten wahres ist, durch unermüdete Bemühungen 
und kluge Maasreguln zu verbessern und abzuändern suchen, sondern sich auch 
dahin bearbeiten, daß denen Ausländern eine Idee von dem Lande beygebracht 
werde. Hierzu dienen allerdings schön geschriebene Schriften von dem Zustande 
des Landes;1 insonderheit aber ein gutes äußerliches Ansehn und in die Augen 
fallende Einrichtungen desselben; damit die durchreisenden Fremden sich einen 
vortheilhaftigen Begriff  davon zu machen veranlasset werden. Vornämlich aber 

1 Um ein Beyspiel hiervon zugeben; so sind die von Herrn Roger geschriebene Lettres sur le Dane-
marc eine Schrift, die einen sehr vortheilhaftigen Begriff  von Dänemark bey denen Ausländern 
erwecken, und verschiedene nachtheilige Ideen, die man ehedem von diesem Reiche hatte, aus-
löschen kann. In solchen Schriften läßt sich alles von der besten Seite vorstellen, und man kann 
gar viel zum Vortheil eines Landes sagen, ohne daß man eben als ein grober Lügner überführet 
werden kann Die Landeseingebohrnen werden sich niemals einfallen lassen, wieder einen sol-
chen Verfasser zu schreiben; und wenn es auch zuweilen ein Fremder besser weiß; so nimmt er 
sich selten die Mühe, einen solchen Verfasser öffentlich zu wiederlegen. Die Schrift macht also 
dennoch den gehoften Eindruck bey Auswärtigen.
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wird darzu erfordert, wie wir schon oben (§. 184.) erinnert haben, daß die Haupt-
stadt und die umliegende Gegend denen Fremden wohl in das Auge falle; weil die 
meisten Fremden sich darinnen aufhalten, oder ihre Durchreise durch das Land 
dahin nehmen.

§. 281.
3) eine vollkommene Gewissensfreiheit.

Hiernächst muß ein Staat, der seine Bevölkerung durch Anreizung der Frem-
den zu vergrößern gedenket, eine vollkommene Gewissensfreiheit in allen seinen 
Ländern statt fi nden lassen. Ein jeder Fremder scheuet sich in ein Land zu reisen, 
geschweige sich darinnen niederzulassen, wo er weiß, daß man die Menschen 
wegen ihrer Glaubensmeinungen zur Verantwortung ziehet und verfolget. Man 
kann gewiß versichert seyn, daß wenn auch Portugall und Spanien denen Frem-
den alle nur ersinnliche Vortheile anbiethen wolte, so würden sich doch nur sehr 
wenige darinnen niederlassen, so lange die Inquisitionen nicht abgeschaft, oder 
allein in ein Gerichte über die Geistlichen verwandelt werden. Unterdessen muß 
man hier unter der Gewissensfreiheit eben keine vollkommene Religionsfreiheit 
verstehen. Diese beyden Begriffe sind sehr von einander unterschieden.2 Die Ge-
2 Eigentlich muß man hier dreyerley Begriffe wohl von einander unterscheiden, die gar öfters, 

auch von berühmten Schriftstellern, mit einander vermenget werden, 1) die Gewissensfreiheit, 
2) die Religionsduldung, und 3) die Religionsfreiheit. Unter der Religionsduldung verstehet man, 
wenn andern Religionen, außer der im Lande eingeführten herrschenden, oder Hauptreligion, 
gestattet wird, ihren Gottesdienst in Privathäusern in der Stille, oder wenigstens ohne großes 
Aufsehen und Gepränge auszuüben; oder daß ihnen zwar eine Art des öffentlichen Gottes-
dienstes und ordentliche Kirchen erlaubet, jedoch verschiedene Einschränkungen in Ansehung 
des öffentlichen Gepränges und der Gerechtsame der Geistlichen hinzufüget werden. Die Re-
ligionsfreiheit aber berechtiget eine Gemeinde zu vollkommener öffentlichen Ausübung ihres 
Gottesdienstes, wie es ihren Glaubenslehren und dem Ceremoniel ihrer Kirche gemäß ist. Zu 
Beförderung der Bevölkerung wird die Gewissensfreiheit und die Religionsduldung wenigs-
tens in solcher Maaße nothwendig erfordert, daß andere Religionsverwannte in Privathäusern 
zusammen kommen, und ihren Gottesdienst ohne großes Aussehen und Gepränge ausüben 
dürfen; die Religionsfreiheit aber ist zur Bevölkerung gar nicht vor nothwendig zu erachten. Es 
ist merkwürdig, daß der Herr von Montesquieu in dem Werke von den Gesetzen, im 5. Theil, 
25. Buch, 10. Cap. andere Religionen gleichsam warnet, die catholische Religion nicht zu dulden. 
Es ist dieses eine Stelle, deren verborgenen, aber sehr deutlichen Sinn noch niemand angemerket 
hat. Er spricht daselbst: „Da selten andere Religionen einen großen Eifer besitzen, sich ander-
wärts festzusetzen, als diejenigen, die keine andere neben sich dulden wollen; weil eine Religion, 
welche andere dulden kann, wenig auf  ihre Ausbreitung siehet; so wird es ein gutes bürgerliches 
Gesetz seyn, wenn der Staat mit der einmal eingeführten Religion zufrieden ist, die Festsetzung 
einer andern nicht zu dulden.“ Es giebt keine andere Religion, welche so auf  ihre Ausbreitung 
erpicht, und so wenig geneigt ist, andere Religionen neben sich zu dulden, als die Catholische. 
Mithin ist es sehr wahrscheinlich, daß der Herr von Montesquieu dieselbe im Sinn gehabt hat. 
Unterdessen will ich seiner Meinung eben nicht beytreten. Jedoch wird es allemal rathsam seyn, 
wenn man den Catholicken die Religions-Toleranz gestattet, ungleich behutsamer zu Werke zu 
gehen, und sie mehr einzuschränken, als andere Religionen.
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wissensfreiheit erfordert weiter nichts, als daß jederman in seinem Hause Gott 
auf  eine Art dienen kann, wie er es nach der Ueberzeugung seines Gewissens 
vor recht befi ndet, ohne, daß er deshalb befürchten darf, zur Verantwortung ge-
zogen zu werden, oder Verfolgung zu erleiden. Die Religionsfreiheit aber schlie-
ßet eine freye und öffentliche Ausübung der Religion in sich. Die erste wird zu 
Vergrößerung der Bevölkerung nothwendig erfordert; allein die andere ist darzu 
nicht schlechterdings nothwendig; und wir werden unten im dritten Theile un-
tersuchen, in wie weit eine vollkommene Religionsfreiheit andrer Religionen der 
Wohlfarth des Staats gemäß sey.

§. 282.
4) Naturalisation der Fremden und gleiche Rechte 

mit den Eingebohrnen.

Ferner muß man denen Fremden, wenn man sie zur Niederlassung im Lande 
anreizen will, alle Rechte, Vorzüge und Freiheiten zu gestehen, welche die Ein-
gebohrnen des Landes genießen. Denn niemand ziehet gerne in ein Land, wo 
er weiß, daß er geringer gehalten werden wird, als andere Einwohner, und wo 
er die alten Einwohner kränkende Vorzüge genießen siehet, darzu er sich keine 
Hofnung machen darf. Die Fremden, die sich im Lande niederlassen, müssen 
dannenhero entweder in öffentlichen Edicten vor naturalisirte Einwohner erkläh-
ret werden, oder die Naturalisations-Acte muß ihnen auf  ihr Ansuchen so fort 
unentgeldlich ertheilet werden. Unterdessen, wenn es billig ist, daß die Fremden 
mit denen Eingebohrnen gleiche Rechte genießen; so muß man hingegen auch 
denen Fremden keine größern Gerechtsame und Freiheiten zugestehen, als die 
Eingebohrnen haben. Dieser Vorzug ist die allerunbilligste Sache, weil die alten 
Einwohner nichts davor können, daß das Land wenig bevölkert gewesen ist, und 
mithin Maasreguln zu Herbeyziehung der Fremden nöthig gewesen sind. Nichts 
verursachet einen so großen Haß zwischen denen alten und neuen Einwohnern, 
als diese Vorzüge der letztern, wenn sie sich weiter als auf  Freyjahre und Unter-
stützungen erstrecken; und ein solcher Haß kann dem Staate nichts weniger als 
vortheilhaftig seyn.

§. 283.
5) der Staat muß Fremden, die verfolget werden, Zufl ucht gestatten.

Ein Staat, der auf  diese Art an seiner Bevölkerung arbeiten will, muß gleichsam 
eine Freystatt vor alle diejenigen seyn, welche in andern Ländern verfolget und 
unterdrücket werden. Es muß gleichsam eine Grundregul des Staats seyn, daß er 
niemand an andre Mächte wieder ausliefert, der in seinen Schooß fl üchtet; es sey 
denn daß er ein Verbrechen wieder die Natur und andere, dem ganzen mensch-
lichen Geschlecht schädliche, Missethaten begangen hätte. Die Holländer haben 
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gar öfters denenjenigen Gesannten, die um die Auslieferung dieses oder jenes 
dahin gefl üchteten Unterthans ihrer Herren angehalten haben, geantwortet, daß 
dieses wieder die Grundreguln ihres Staats sey, und dergleichen Ansinnen bestän-
dig abgelehnet; ohngeachtet man die Gefl üchteten öfters großer Verbrechen be-
schuldiget hat. Diese Grundregul hat auch nichts wieder die Gerechtigkeit in sich. 
Wer weiß nicht, wie oft der Haß, die Rachsucht und der rasende Verfolgungsgeist 
Leuthen Verbrechen andichtet, die solche keinesweges begangen haben? Sind aber 
die Verbrechen gar zu groß und abscheulich; so braucht es auch hier keiner Aus-
lieferung; sondern man kann nur die klahren Beweise davon seiner neuen Lan-
desobrigkeit vorlegen, damit sie Gerechtigkeit wieder den Gefl üchteten ausübet. 
Ueberhaupt aber müssen die Gesannten, welche der Staat in auswärtigen Landen 
unterhält, Anweisung erhalten, sich dererjenigen anzunehmen, und sie auf  alle Art 
zu unterstützen, welche sich erklähren, daß sie in das Land ziehen wollen.3

§. 284.
6) Fremde durch Krieges- und andere Dienste, 

wie auch durch Titul und Würden in das Land zu ziehen.

Es ist auch ein sehr dienlicher Weg die Bevölkerung zu vergrößern; wenn sich der 
Staat zur Regul setzet, daß das Kriegesheer allemal zur Hälfte aus Fremden beste-
hen soll. Diese fremden Soldaten, zumal, wenn man keine Schwierigkeit wegen 
ihrer Verheirathung macht, sondern denen Verheiratheten noch eher Vortheile 
zugestehet, werden dadurch auf  beständig an das Land verknüpfet, und tragen 
zur Bevölkerung nicht wenig bey. Die Werbegelder, wenn sie nicht außerordent-
lich hoch sind, und dadurch große Summen außer Landes gehen, werden dan-
nenhero zu diesem Endzweck gar nicht übel verwendet. Man hat auch weder 
wegen der Treue, noch wegen des Gehorsams und der guten Einrichtung des 

3 Diejenigen, welche von dergleichen Bemühungen eines Staats Gelegenheit zu allerley gehäßigen 
Vorwürfen nehmen, und von Anwerbung der Fremden und dergleichen reden, sind so wenig mit 
denen guten Regierungs-Grundsätzen bekannt, als sie im Stande seyn würden, die Richtigkeit 
ihrer Vorwürfe mit guten Gründen zu erweisen. Wenn dergleichen Bemühungen eines Staats in 
der That ungerecht und gehäßig wären; so würden die bürgerlichen Verfassungen beständig in 
ihrem alten Zustande verharren müssen, und kein Staat würde sich bemühen dürfen, Fremde in 
das Land zu ziehen, um neue Manufacturen und Fabriken zu gründen, oder sonst seinen Nah-
rungsstand zu verbessern. Ein jeder Staat hat das Recht, an Beförderung seiner Glückseeligkeit 
zu arbeiten, und darzu dienliche Maasreguln zu erwählen. Glaubt der andere Staat, daß diese 
Maasreguln zu seinem Schaden gereichen; so hat er gleichfalls das Recht, diese Maasreguln zu 
verhintern, und solchen entgegen zu arbeiten, so weit sich seine Macht und Rechte erstrecken. 
Wenn es also der Verbindung zwischen dem Regenten und den Unterthanen, und dem Aufneh-
men des Staats gemäß erachtet; so kann er Gesetze geben, daß niemand ohne Erlaubniß außer 
Landes ziehen soll, von welchen Gesetzen wir bald in mehrern handeln werden. Allein Staaten, 
die wegen der Vermehrung der Bevölkerung in einer unempfi ndlichen und trägen Sorglosigkeit 
leben, haben am allerwenigsten Ursache, denenjenigen Vorwürfe zu machen, welche hierinnen 
die guten Regierungsgrundsätze beobachten.
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Kriegesheeres etwas zu befürchten; wenn dasselbe zur Hälfte aus Eingebohr-
nen des Landes bestehet. Eben diese Regul muß man auch wegen der Offi ciers 
beobachten; und wenn man Fremde zum Theil zu dergleichen Stellen gelangen 
läßt; so giebt dieses Gelegenheit, viele fremde ansehnliche Familien in das Land 
zu ziehen. Eben dieses geschiehet auch, wenn man fremde geschickte und fähige 
Männer in die Civildienste des Staats aufnimmt. Denenjenigen Fremden aber, die 
Vermögen besitzen, ob man sie gleich nicht in wirklichen Diensten gebrauchen 
kann, soll man doch ohne Schwierigkeit Titul und erbliche Würden zugestehen. 
Gesetzt, daß das persöhnliche Verdienst solcher Leuthe nicht sehr groß wäre; 
so machen sie sich doch ein großes Verdienst um das Land, wenn sie ein oder 
mehrere Tonnen Goldes mit in dasselbe bringen, und darinnen circuliren lassen.

§. 285.
7) Freiheiten und Unterstützungen vor Handwerker und Landleuthe.

Um fremde Handwerker und Landleuthe in das Land zu ziehen; so muß man ih-
nen auf  alle Art ihr Etablissement erleichtern. Man muß ihnen ohne alle Kosten 
das Bürger- und Meisterrecht, oder die Freiheit andere Gewerbe zu treiben, an-
gedeihen lassen. Denenjenigen, so sich im Lande anbauen, muß man mit freyen 
Baustellen, mit Anweisung von Aeckern, die cultiviret werden sollen, mit Bauma-
terialien, mit Bauhülfsgeldern, und mit einer zeitigen Befreyung von allen Perso-
nal- und Real-Beschwerden zu statten kommen. Alle diese Freiheiten und Un-
terstützungen vor die Fremden müssen in wohlausgearbeiteten Edicten bekannt 
gemacht, und genaue Vorsorge getragen werden, daß alles richtig erfüllet werde; 
weil sonst gar bald ein nachtheiliges Gerüchte und Eindruck bey denen Fremden 
entstehet. Diejenigen aber, welche solche Manufacturen und Farbrikenarbeiten 
verstehen, die im Lande erst gegründet werden, aber in Flohr kommen sollen, 
muß man mit Materialien und auf  andere Art thätig unterstützen, davon wir im 
zweyten Theil in mehrern handeln werden.

§. 286.
Man muß hierbey nichts einmischen, 

was das Ansehn des Zwanges gegen die Fremden hat.

Man hat sich von diesen Maasreguln gewiß allen guten Erfolg zu versprechen. 
Allein, man muß sich wohl hüten, daß man nichts mit einmischet, was auf  eine 
Art des Zwanges gegen die Fremden hinauslauft. Wenn man z. E. Schwierigkeit 
machen wolte, denen Fremden Erbschaften, Heyrathsgelder, Abfi ndungen der 
Verwannten und dergleichen verabfolgen zu lassen, um sie dadurch zu nöthigen, 
in das Land zu ziehen; so erwecket dieses allzu viel Aufsehens, und wirket ein 
nachtheiliges Vorurtheil bey denen Fremden, welches der Bevölkerung gar nicht 
vortheilhaftig ist. Man urtheilet, daß ein Land keine allzu gute Beschaffenheit 
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haben müsse, welches nöthig hat, die Fremden auf  eine gleichsam gewaltsame, 
oder doch wenigstens allemal verhaßte, Art herbey zu ziehen. Am allerwenigsten 
aber soll man Völker, welche das Kriegesglück in unsre Gewalt liefert, aus ihren 
Landen mit Gewalt hinweg, und in das unsrige führen. Dieses barbarische Mittel 
der Bevölkerung war in alten Zeiten sehr gewöhnlich.4 Allein, in neuern Zeiten 
hat man es von keinem Volke ausüben sehen, welchem man die Eigenschaft einer 
vernünftigen und gesitteten Nation hätte beylegen können.

§. 287.
Ob man eine große Anzahl fremden Volkes auf  einmal aufnehmen soll.

Alles dieses, was wir bisher vorgetragen haben, verstehet sich von einzeln Frem-
den, die man in das Land aufnimmt. Es verdienet also noch besonders unter-
suchet zu werden, ob es der Klugheit gemäß ist, daß der Staat viele tausende 
Fremde auf  einmal aufnimmt, die aus einem andern Lande wegen der Religion, 
oder anderer Ursache halber, auswandern. Ehedem haben kluge Regierungen, 
besonders in mittelmäßigen und kleinen Staaten, große Bedenklichkeiten dabey 
gefunden; und man wird auch wenig Beyspiele in der alten Geschichte fi nden, 
daß nicht diejenigen Staaten, welche dergleichen Fremde von einerley Volke in 
starker Anzahl aufgenommen haben, nicht Ursache gehabt hätten, wegen der da-
raus entstandenen innerlichen Unruhen und andern nachtheiligen Folgen, diese 
schleunige Vermehrung der Bevölkerung zu bereuen. So gar in neuern Zeiten 
nahm Heinrich der vierte die Mohren, als sie aus Spanien weichen mußten, die 
sich fast auf  eine Million Menschen erstreckten, und welche die große Heiden 
in Gasconien anbauen wolten, nicht auf; und es ist zu vermuthen, daß ein so 
weiser König, als Heinrich der vierte war, einen so starken Zuwachs der Be-
völkerung nicht ohne wichtige Gründe ausgeschlagen hat,5 unter welchen der 

4 Daß die Israeliten von denen Assyrischen, Egyptischen, und andern umliegenden Mo-
narchen aus ihren Landen hinweg und in andere Wohnplätze geführet wurden, das war 
gleichsam das gewöhnliche Völkerrecht der damaligen Zeiten. Dieses Schicksal hat nicht 
allein die Juden betroffen; sondern viele andere Völker sind unter der Assyrischen und 
Persischen Monarchie gleichfalls aus ihren Wohnplätzen weggeführet worden. Man kann 
auch dem Ueberwinder, wenn es die Umstände zu seiner künftigen Sicherheit nicht anders 
erfordern, ein solches Recht nicht absprechen, wie ich in dem ersten Buche des Grund-
risses einer guten Regierung eingeräumet habe. Ja! es wird so gar besser seyn, dem Sieger 
ein solches Recht zuzugestehen, als das grausame Recht zu töden und alles auszurotten, 
das ihm unsre meisten Rechtslehrer zusprechen. Allein, dieses Recht hat doch allemal ein 
gewisses Kennzeichen der Barbarey an sich, daß gesittete und vernünftige Völker dassel-
be auszuüben Bedenken getragen haben; und in so weit, als das Völkerrecht auf  denen, 
durch die stillschweigende Uebereinkunft unter den Völkern festgesetzten, Reguln beruhet 
(Wesen und Natur der Staaten §. 187); so ist solches auch dem heutigen Völkerrecht unseres 
Welttheiles entgegen.

5 Unterdessen rieth doch der große und weise Sully, dessen vortrefl iche Einsicht keinen 
Zweifel leidet, daß Heinrich der vierte die Mohren aufnehmen solte. Er wurde aber in 
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damalige Zustand von Frankreich, dessen große innerliche Unruhen kaum gestil-
let waren, nicht einer der geringsten gewesen seyn mag. Allein in unsern Zeiten 
müßten ganz außerordentliche Umstände vorwalten, wenn ein Staat Bedenken zu 
tragen Ursache hätte, eine so starke Vergrößerung der Bevölkerung auf  einmal 
anzunehmen. Die Regierungen sind heute zu Tage viel versicherter, als in alten 
Zeiten; und Aufstand, Empörungen und innerliche Unruhen ist dasjenige nicht 
mehr, was eine Regierung zu befürchten hat. Die beständigen Kriegesheere, und 
viel ordentlicher eingerichtete Regierungsverfassungen, haben die Staaten vor 
dieser Classe der innerlichen Uebel außer Furcht gesetzet. Unterdessen wolte 
ich niemals rathen einer großen Menge dergleichen fremden Volkes einen an ei-
nander hängenden Strich Landes zur Bewohnung, von denen alten Einwohnern 
abgesondert, einzuräumen. Wenn sie hier und dort unter denen Eingebohrnen 
vermischt wohnen; so hat man desto weniger nachtheilige Folgen zu besorgen.

§. 288.
Was vor Folgen es hat, wenn die neu aufgenommenen Einwohner 

nicht vollkommen mit den alten vereiniget werden.

Wenn das fremde Volk, welches der Staat in großer Anzahl aufnimmt, mit dem-
selben einerley Religion und Sprache hat; so ist das der allerglücklichste Umstand, 
der einen solchen großen Zuwachs der Bevölkerung jemals begleiten kann. Diese 
neuen Einwohner werden sich bald im Lande zerstreuen, unter die alten Einwoh-
ner vermischen, und in zwey bis drey Zeugungen wird von diesem neuen Volke 
keine sichtbare Spuhr mehr vorhanden seyn, als die Nachricht in der Geschichte 
und die alte Sage unter den Einwohnern; und alsdenn ziehet der Staat aus einer 
solchen Vermehrung der Bevölkerung allen Vortheil, ohne daß sie mit der ge-
ringsten Beschwehrlichkeit verbunden ist. Im Fall aber das aufgenommene Volk 
eine andere Religion und Sprache hat, sich dadurch von denen alten Einwohnern 
unterscheidet, und diese Absonderung beständig fortsetzet; so wird eine solche 
neue Bevölkerung allemal mit einigen Beschwehrlichkeiten verknüpfet seyn. Es 
wird nicht allein ein gewisser Haß und Neid unter denen alten und neuen Ein-
wohnern entstehen; sondern das neu aufgenommene Volk wird auch nur halb 
mit dem Staate verbunden erachtet werden können. Das Andenken und eine 
gewisse Liebe gegen ihr altes Vaterland wird sich bey allen folgenden Zeugungen 
erhalten; und bey günstigen Veränderungen in ihren alten Vaterlande werden sie 
allemal geneigt seyn,6 wieder dahin zurück zu kehren.

dem Staatsrath überstimmet. Hieraus solte man fast urtheilen, daß die Bedenklichkeiten, 
die Heinrich den vierten abhielten, diesem Volke die Gascognischen Heiden einzuräumen, 
nicht eben die alleiwichtigsten gewesen sind.

6 Man wird an allen in Teutschland befi ndlichen gefl üchteten Franzosen noch eine starke Neigung 
gegen Frankreich ihr altes Vaterland bemerken. Die Fortsetzung ihrer Sprache in Teutschland, 
und die Absonderung, worinnen sie sich erhalten, ist die Ursache hiervon, und wird diese Nei-
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§. 289.
Maasreguln der Regierung, um die beständige Absonderung 

des neu aufgenommenen Volkes zu verhintern.

Die größte Weisheit der Regierung bey der Aufnahme einer großen Anzahl frem-
den Volkes kommt demnach darauf  an, daß sie eine beständige Absonderung der 
alten und neuen Einwohner zu verhintern suchet, und mithin solche Maasreguln 
erwählet, wodurch nach einigen Zeugungen beyderley Einwohner gänzlich mit 
einander vereiniget werden, so daß sie in der Sprache, in den Sitten, und allen 
übrigen Umständen nur einerley Volk ausmachen. Es ist wahr, es ist Anfangs 
schwehrlich zu vermeiden, daß man einem neu aufgenommenen Volke, das eine 
andre Sprache hat, seine eignen Gerichte, Kirchen und Schulen einrichtet und 
verstattet. Allein, eine weise Regierung muß nur dabey die Vorsicht haben, daß 
sie solches nicht auf  ewige Zeiten einräumet. Sie muß dieses, wie alle übrigen 
Freiheiten, welche zu Unterhaltung der Absonderung dienen, auf  eine Zeit von 
30 bis 40 Jahren einschränken; so wie eigentlich alle Privilegia nur auf  eine ge-
wisse Zeit7 gegeben werden solten. Indessen aber muß sie alle weise Maasreguln 
ergreifen, wodurch die alten und neuen Einwohner auf  das genaueste mit einan-
der vereiniget werden. Eine der wichtigsten darunter ist, daß sie die Heirathen 
beyderley Einwohner mit einander begünstiget, und durch besondere Freiheiten 
und Vortheile befördert. Wenn der Vater, oder die Mutter, von denen alten Ein-
wohnern ist; so werden die Kinder die Sprache des Landes als ihre Muttersprache 
reden; und die fremde Sprache des einen von ihren Eltern, werden sie wie eine 
andere fremde Sprache erlernen. Diese Kinder werden sich also schon zu denen 
alten Landes-Einwohnern rechnen; und in der folgenden Zeugung werden die 
besondern Gerichte und Schulen des neu angekommenen Volkes, und der Got-
tesdienst in ihrer ursprünglichen Sprache, von selbst überfl üßig werden.

gung in allen folgenden Zeugungen fortpfl anzen. Dieser Erfolg ist sehr natürlich. So lange sie 
sich durch solche deutliche Merkzeichen unterscheiden; so müssen sie sich natürlicher Weise 
als Fremdlinge unter uns ansehen; und die Liebe des Vaterlandes, die allen Menschen so eigen 
ist, muß dannenhero auf  ihr altes Vaterland zurückfallen. Man kann alles verwetten, daß, wenn 
Frankreich einmal auf  den klugen Anschlag verfallen solte, denen Reformirten ihre Kirchen 
wieder einzuräumen, und ihnen eine vollkommene Religionsfreiheit zu gestatten; so würden 
wahrscheinlich mehr als die Hälfte von allen gefl üchteten, und in Europa zerstreueten Franzo-
sen wieder dahin zurückkehren.

7 Eben so soll eine weise Regierung die Unterstützungen, die sie einem neu aufgenommenen 
Volke zu seinem Etablissement im Lande leistet, nicht auf  beständig verwilligen. Am allerwe-
nigsten aber soll sie solche in einer ganzen unzertrennten Summe dem gesammten neuen Volke 
geben, sondern sie soll selbst Meisterin und Austheilerin ihrer Wohlthaten und Unterstützungen 
verbleiben, und solche denen einzeln Fremden auf  3, 6, 8 und mehr Jahre verwilligen, wie sie es 
dem Etablissement der Fremden, und dem Aufnehmen des Nahrungstandes vor gemäß befi n-
det. Es bedarf  keines großen Beweises, daß sie nicht anders verfahren kann, ohne allen guten 
Grundsätzen gerade entgegen zu handeln. Wenn sie aber die, der neu ausgenommenen Nation 
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Abb. 5-1. Justi, Johann Heinrich Gottlob: Von der Vergrößerung der Bevölkerung durch 
Anreizung und Aufnahme der Fremden: Achtes Hauptstück. aus: Die Grundfeste zu Macht und 
Glückseligkeit der Staaten oder ausführliche Vorstellung der gesamten Policey-Wissenschaft, 2 Bde., 

Königsberg1760/61. S. 235

Anfangs verwilligte, Unterstützungs-Summe in allen folgenden Zeiten fort reichen wolte; so 
würde sie gegen die alten Einwohner unbillig verfahren; und sie gleichsam denen neu aufge-
nommenen Fremden zinßbar machen. Der Nutzen des Staats aus der Aufnahme der Fremden 
würde auch dadurch sehr vermindert werden. Es ist leicht begreifl ich, daß der Staat keine neuen 
Einwohner aufnehmen kann, um sie ewig zu unterstützen; sondern wenn er durch eine 6 oder 
zwölfjährige Beyhülfe ihr Etablissement befördert hat; so muß der Staat wieder von ihnen Nut-
zen und Beytrag zu seinem Aufwande ziehen können. Man muß hiervon diejenigen Kosten 
ausnehmen, die der Staat zu Unterhaltung der Kirchen und Schulen des neu aufgenommenen 
fremden Volkes verwilliget hat. Diese müssen allerdings so lange dauren, als die Absonderung 
und die fremde Sprache besondere Kirchen und Schulen nöthig macht.
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5.2 „Ohne Migration ist Görlitz verloren“ 
Erfahrungen aus der Region

Siegfried Deinege, Oberbürgermeister der Stadt Görlitz

Die aktuelle Flüchtlingssituation stellt viele deutsche Städte vor neue Herausfor-
derungen. Besonders im ländlichen Sachsen sehen sich Städte und Landkreise 
mit einer Situation konfrontiert, die sie bis dato nicht kannten: die Aufnahme und 
Unterbringung von Migranten in großer Zahl. Auch die Stadt und der Landkreis 
Görlitz sind hiervon betroffen. Was Görlitz aber von anderen Städten in der 
derzeitigen Situation unterscheidet, ist die langjährige Erfahrung im Umgang mit 
Menschen aus anderen Ländern. Im gesamten Landkreis Görlitz leben aktuell 
ca. 7.000 Migranten, darunter ca. 2.000 aus Polen. Allein in der Stadt Görlitz 
leben ca. 3.650 Migranten. Während insgesamt nur ca. ein Viertel der Bewohner 
des Landkreises in der Stadt Görlitz lebt, so sind es bei den Migranten über die 
Hälfte. Allein seit August 2014 verzeichnete die Stadt einen Zuwachs von über 
1.000 Migranten, darunter ca. 80 Prozent aus Polen sowie aus Weißrussland und 
der Ukraine. Stadtgespräch ist dieser Zuwachs an Migranten dennoch nicht, denn 
der Umgang mit Menschen aus anderen Ländern ist in einer Grenzstadt, wie der 
unseren, gelebte Normalität.

Grundsätzlich ist Görlitz aufgrund dieser langjährigen Erfahrungen im Um-
gang mit Migranten gewissermaßen gesegnet. Sowohl in der öffentlichen Verwal-
tung wie auch in den Unternehmen ist man es gewohnt, mit Anderssprachigen 
umzugehen. Dennoch steht auch Görlitz besonderen Herausforderungen gegen-
über: denn neben den bisher überwiegend aus Mittel- und Osteuropa stammen-
den Migranten kommen im Rahmen der aktuellen Flüchtlingssituation viele Men-
schen aus Gegenden, die deutlich weiter entfernt sind. Aktuell leben in Görlitz 
Menschen aus 51 Nationen zusammen. Darunter sind viele Menschen aus einem 
Kulturkreis, mit dem es bisher nur sehr geringe Erfahrungen gab. Auf  diese neue 
Situation muß sich insbesondere die öffentliche Verwaltung einstellen.

5.2.1 Besonderheiten der ostdeutschen Gesellschaft

Nach über 25 Jahren deutscher Einheit gibt es nach wie vor Unterschiede zwi-
schen den Alten und Neuen Ländern. Einige davon treten in der aktuellen Flücht-
lingssituation besonders hervor. Um diese Unterschiede verstehen zu können, 
muß man die unterschiedliche Sozialisation in der Bundesrepublik Deutschland 
und der DDR berücksichtigen. Während die Menschen im Westen Deutschlands 
schon frühzeitig Erfahrungen mit Ausländern, den sogenannten ‚Gastarbeitern‘ 
sammelten, blieb dieser interkulturelle Austausch in der DDR aus. Die jahrzehn-
telange ‚Kasernierung‘ verhinderte, daß man sich mit Menschen anderer Kul-
turkreise auseinandersetzte. Diese Erfahrungen wären in der heutigen Situation 



Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheber-
rechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, 

Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.

© BWV • BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG GmbH

Berlin 2016

229Siegfried Deinege

EJM 1-2  2016

bitter nötig, stattdessen prägen oftmals Befürchtungen und Ängste den Umgang 
mit Migranten.

Ganz besonders gilt dies, wenn es um die Rolle der Frau in der Gesellschaft 
geht. Auch hier muß man sich die spezifi sche Entwicklung des Rollenbilds der 
Frau in der DDR vergegenwärtigen. Damals entwickelte sich im Osten Deutsch-
lands ein Selbstverständnis der Frau, welches es in dieser Form im Westen 
Deutschlands nicht gab. Ohne wie heute über verpfl ichtende Quoten zu diskutie-
ren, war die Berufstätigkeit von Frauen der Normalfall. Damit einhergehend ent-
wickelte sich das Selbstverständnis der starken, selbstbewußten Frau in einer so 
im Westen Deutschlands nicht vorherrschenden Form. In der aktuellen Situation 
beobachte ich jetzt, daß viele Frauen besonders verunsichert sind, weil sie auf  
Menschen aus einem Kulturkreis treffen, in dem ein anderes Frauenbild dominie-
rend ist. Ungeachtet der Tatsache, dass der Frau auch im islamischen Kulturkreis 
eine bedeutende Rolle zukommt, befürchten viele (ost-)deutsche Frauen, daß ihre 
Rolle jetzt neuen Beschränkungen unterlegt wird. Auch hier sind der fehlende 
interkulturelle Austausch sowie die mangelnden Erfahrungswerte entscheidend, 
dennoch sind es spezifi sche Sorgen und Probleme, die sich aus der speziellen 
ostdeutschen Sozialisation ergeben. Daher ist es besonders bei uns im Osten 
wichtig, daß wir deutlich kommunizieren, daß wir an diesem Selbstverständnis 
der Frau nicht rütteln lassen wollen. Die Gleichberechtigung von Mann und Frau 
ist mit einer der zentralen Werte, die unsere freiheitlich-demokratische Gesell-
schaft ausmachen. Die Aufgabe der öffentlichen Verwaltung sowie der Gesell-
schaft insgesamt ist es, denjenigen, die neu zu uns kommen, klarzumachen, daß 
diese Werte unumstößlich und uneingeschränkt zu akzeptieren sind.

Die Mehrzahl der in Verwaltung und Wirtschaft tätigen Mitarbeiter verfügt 
nicht über die jetzt notwendigen internationalen Arbeitserfahrungen und inter-
kulturellen Kompetenzen, eben weil es in der Vergangenheit nicht nötig und vor 
allem nicht möglich war, in andere Länder zu reisen oder dort zu arbeiten. Dieser 
Austausch ist jedoch extrem bereichernd. Erst vor Ort sieht man sich mit Prob-
lemen konfrontiert, über die man vorher nicht nachgedacht hat, bzw. die einem 
nicht bewusst waren. Beim Aufbau einer Fabrik in den Favelas von Rio de Janeiro 
oder der Projektarbeit in Indien habe ich gelernt, daß man mit Kulturunterschie-
den spielerisch umgehen muß und Arbeitsweisen und Wertvorstellungen auf  kreati-
ve Weise vermitteln bzw. beeinfl ussen kann. Ein Beispiel war die Einführung der 
Lohntüte nach dem Vorbild Brasiliens,8 die am Monatsersten nicht den Arbeitern 
selbst, sondern deren Frauen ausgehändigt wurde. Deutsche werden im Ausland 
für ihre Wirtschaftskraft und die Qualität ihres Handwerks sehr geschätzt. Aber 
auch beim Entsenden deutscher Fachkräfte gibt es viel zu beachten: so kann man 

8 „Bolsa Familia“, wörtlich Familientasche. Vgl. den Bericht der Weltbank unter www.mfdr.org/
sourcebook/6-1Brazil-BolsaFamilia.pdf  [20.08.2016].
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zwar auf  bestimmte kulturelle Unterschiede wie selbständiges Arbeiten etc. vor-
bereiten, allerdings bleiben Unterschiede wie z. B. die Konfrontation mit massiver 
Armut, auf  die eine Vorbereitung nur sehr schwer möglich ist. Auswärts gewon-
nene Erfahrungen wie diese helfen, die Situation von Menschen, die von weit her 
zu uns nach Deutschland kommen, besser zu verstehen.

Grundsätzlich muß man sich aber die Schwere der aktuellen Situation vor 
Augen führen. Wir führen heute, nach über 25 Jahren deutscher Einheit immer 
noch Gespräche darüber, in welchem Maß Unterschiede zwischen Ost- und 
Westdeutschland immer noch gelten. Wenn wir nach einem Vierteljahrhundert 
Zusammenwachsen zweier Länder mit einer bereits vor der Trennung bestehen-
den, gleichen Wertegrundordnung, gleicher Sprache und gleichem kulturellen 
Hintergrund noch darüber diskutieren – wie lange mag dann der vor uns lie-
gende Prozeß der Integration der neu zu uns Gekommenen sein? Welcher Art 
wird dieser Prozeß sein? Wird er dem der ostdeutschen Integration ähneln – ein 
‚Hereinwachsen‘, unterstützt von einem ‚großen Bruder‘ Westdeutschland? Ist es 
wirklich ein ‚Hereinwachsen‘ wie bei der jungen Generation oder eher ein Prozeß 
des ‚Erlernens‘ wie bei der älteren Bevölkerung? Für mich ist klar, daß es kein 
einheitliches Muster für alle geben kann.

5.2.2 Herausforderungen für Politik, Verwaltung und Wirtschaft

Der Mangel an interkulturellen Erfahrungen trifft natürlich nicht nur auf  die 
Bevölkerung im Allgemeinen, sondern auch auf  die öffentliche Verwaltung im 
Besonderen zu. Ich verstehe unser Haus in erster Linie als Dienstleister und 
gleichzeitig als Gestaltungsorgan, als Wächter der Einhaltung von Normen. Zum 
einen helfen wir Menschen, die mit Problemen zu uns kommen, die sie nicht al-
leine bewältigen können, zum anderen setzen wir geltende Normen und Rechts-
vorschriften um. Dies beinhaltet auf  der einen Seite, daß permanent Leistungen 
kritisch hinterfragt und verbessert werden, auf  der anderen Seite aber auch einen 
konsequenten Umgang mit Gesetzgebung unter Beibehaltung des Respekts vor 
der jeweiligen Einzelperson ungeachtet ihrer Herkunft, Religion oder sozialer 
Stellung. Gleichzeitig erwarten wir auch Respekt für die in Deutschland üblichen 
Umgangsformen und eben Respekt vor dem Gesetz.

Bezogen auf  unsere tägliche Arbeit befi nden wir uns aktuell an einem Schei-
depunkt. Bislang sahen wir uns hauptsächlich mit Problemen konfrontiert, die 
wir kannten und die uns vertraut waren. In diesem Sinne ist Verwaltung ein recht 
strikter Prozeß mit 80 Prozent Pfl ichtaufgaben, die es abzuarbeiten gilt. Jetzt aber 
kommen neue Herausforderungen auf  uns zu, auf  die wir uns erst noch einstel-
len müssen. Menschen aus fremden Kulturen kommen zu uns, mit Sprachen, 
die wir nicht sprechen. Der bürokratische Apparat muß sich an diese neue Situ-
ation anpassen, um dieser Herausforderung qualifi ziert zu begegnen. Dank des 
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Internets und der modernen Kommunikationsgeräte ist die Erdkugel zu einem 
kleinen Gerät geschrumpft, welches man sich in die Hosentasche stecken kann. 
Insofern wäre es an der Realität vorbei, sich zum jetzigen Zeitpunkt Neuem zu 
verschließen. Stattdessen ist eine (geistige) Öffnung erforderlich, die es uns er-
laubt, fl exibel mit neuen Problemen umzugehen. Im Rahmen von interkulturel-
len Schulungen plane ich, unsere Mitarbeiter auf  die neuen Herausforderungen 
vorzubereiten und unsere bestehenden Defi zite abzubauen.

Allgemein bedarf  es sehr viel Offenheit, um Integration zu ermöglichen. Bei 
Kindern sind die Bildungseinrichtungen in der Pfl icht – bei der deutlich schwie-
rigeren Integration der Erwachsenen muß auch die Wirtschaft mitarbeiten und 
Integration durch Arbeit ermöglichen.

5.2.3 Aktuelle Situation in Görlitz

Seit vorigem Jahr haben wir in Görlitz 1.000 zusätzliche Migranten. Es gibt rund 
230 Plätze in Erstaufnahmeeinrichtungen (EAE), 360 Personen befi nden sich 
derzeit im Asylverfahren, sowie 120 in den Prozessen vor der Erstaufnahme. 
50 Prozent der Menschen stammen aus sicheren Herkunftsländern wie Bosnien-
Herzegowina oder Albanien.

Die Integration und Unterbringung dieser Menschen, unter denen sich viele 
Familien mit Kindern befi nden, erfordert eine systematische Analyse. Was die 
Kinder dieser Familien betrifft, stehen wir vor der Frage, wie wir die schulische 
Ausbildung gestalten. Derzeit schicke ich die Kinder in die DaZ-Klassen (Deutsch 
als Zweitsprache), auch diejenigen, die aus Familien stammen, die demnächst ab-
geschoben werden. Dies ist derzeit noch möglich, da noch nicht entsprechend 
viele Familien nachgerückt sind. In Zukunft werden Kinder, deren Familien ab-
geschoben werden, jedoch nicht mehr unterrichtet. Wir erwarten, daß sich die 
Rückführungszeiten drastisch verkürzen werden, wenn die strengeren Abschie-
beregeln greifen. Diejenigen die bis jetzt da sind, könnten unter Umständen noch 
zur Schule gehen. Aktuell stehen Abschiebetitel für 20 Familien aus. Insgesamt 
haben wir eine Teilung von 1:1 (Kinder und Erwachsene), das bedeutet bei unse-
ren aktuellen Zahlen, daß wir für den Herbst 2016 mit ca. 100 – 125 Kindern in 
den DaZ- und Übergangsklassen rechnen müssen.

Zudem haben wir die Migration, die aus der normalen Grenzlage resultiert, 
über 1.000 Personen insgesamt. Insofern müssen wir eine Größenordnung von 
ca. 100 Kindern aus der normalen Migration annehmen. Das heißt, wir haben 
einen Zuwachs von Kindern im schulpfl ichtigen Alter im Bereich Grundschule 
bis Oberschule von ca. 200 – 250 Kindern pro Jahr. Ich sehe den aktuellen Trend 
nicht als einmalige Phase an, sondern als eine jährlich fortbestehende Entwicklung.

Ausgehend von unserer Kalkulation für den Bedarf  an Schulklassen haben 
wir zwar für die nächste Zeit ausreichend Räume – was aber nicht vorhanden ist, 
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sind ausreichend Lehrer, um den Bedarf  von 200 Schülern zu decken. Insofern 
muß an den Schulen eine entsprechende Aufstockung an Lehrpersonal erfolgen. 
Denn die Schulklassen sind derzeit voll, ohne entsprechende Kapazitätsreser-
ve. Meiner Einschätzung nach kann es möglich sein, daß wir ein Platzproblem 
kriegen, wenn wir schätzungsweise ab nächstem Herbst, aber dann auch für die 
Folgejahre ca. 200 – 250 zusätzliche Schüler haben, ob in der Grundschule oder 
in der Oberschule.

5.2.4 Strategische Analysen sind entscheidend

In der aktuellen Situation bedarf  es einer systematischen Analyse und einer vo-
rausschauenden, strategischen Planung. Dies sollte prinzipiell die Grundlage allen 
Handelns der öffentlichen Verwaltung sein, in der oftmals von Überforderung 
geprägten Flüchtlingssituation ist dies umso wichtiger. Nur wenn wir zum einen 
genau wissen, wie viele und welche Menschen derzeit bei uns sind, wie viele von 
denen bleiben werden und wie viele noch nachkommen werden, können wir ver-
nünftig planen. Auf  Grundlage der mir aktuell vorliegenden Zahlen lassen sich 
solche Analysen durchführen und etwaige Prognosen ableiten.

Aktuell ist es so, daß ein Großteil der Menschen, die nach Görlitz kommen, 
unsere Stadt nach nur kurzer Zeit wieder verlassen. Diese Menschen zieht es in 
die Großstädte (bundesweit), wo Familienangehörige leben und wo sie auf  ent-
sprechende Netzwerke ihrer Landsleute zurückgreifen können. Für die Zukunft 
gehe ich aber davon aus, daß dieser Trend nicht anhalten wird, denn derzeit sind 
die ersten Anzeichen bemerkbar, daß die Großstädte ‚dichtmachen‘. In vielen 
Großstädten wird Personen, die in anderen Städten registriert sind, der Zugang 
zu Sozialleistungen verwehrt, weil die Großstädte längst an der Belastungsgrenze 
angelangt sind. Entsprechend beobachten wir auch bei uns in Görlitz die ersten 
‚Rückkehrer-Familien‘. In meiner Analyse gehe ich davon aus, daß ca. ein Drittel 
bis maximal die Hälfte der Menschen, die nach Görlitz kommen, auch langfris-
tig hierbleiben wird. Damit unsere Stadt selbst nicht an ihre Belastungsgrenzen 
stößt, ist es wichtig, daß geltendes Recht auch umgesetzt wird und beschlossene 
Rückführungen zeitnah erfolgen. Wenn dies nicht erfolgt, werden wir langfristig 
an unsere Kapazitätsgrenze stoßen. In diesem Falle müssten wir unsere aktuelle 
Strategie überdenken und neu ausrichten, derzeit ist dies aber nicht der Fall.

Bezüglich der Wohnsituation sieht es so aus, daß wir zurzeit [25.11.2015] 
noch 197 freie Wohnungen haben, die für die Unterbringung von Flüchtlingen 
geeignet sind. Neben der dezentralen Unterbringung der Menschen ist mir aber 
besonders wichtig, daß wir auch in die entsprechende (soziale) Infrastruktur in-
vestieren. Oftmals wird in Runden mit Städtevertretern darüber diskutiert, daß 
gerade im Osten Deutschlands noch viel Platz sei, daß Wohnungen leer stehen 
und hier Menschen untergebracht werden können. Das ist zwar prinzipiell rich-
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tig, aber man muß bedenken, daß die erforderlichen Integrationsmöglichkeiten 
nicht vorhanden sind. Natürlich könnte ich fi nanzielle Förderungsmöglichkeiten 
benutzen, um mehr geeigneten Wohnraum zu schaffen. Das Resultat wäre aber 
die Schaffung von segregierten Siedlungen, die einer Integration der Bewohner 
abträglich wäre. Dementsprechend muß die Mittelverteilung anders gehandhabt 
werden. Die Hälfte der zur Verfügung stehenden Mittel müsste zum Wohnungs-
bau eingesetzt werden, die andere Hälfte zum Aufbau relevanter Infrastruktur im 
Sinne von Integrationsförderungsprogrammen.

Die Relevanz von strategischen Analysen betrifft jedoch nicht nur unsere 
Stadt. Ich sehe die allgemeine Strategielosigkeit als Hauptproblem in der aktuellen 
Situation. Das Verhalten auf  sämtlichen politischen Ebenen ist geprägt durch ein 
ständiges Hinterherrennen hinter den Problemen und aktuellen Entwicklungen. 
Meine Bitte an alle Verantwortlichen und insbesondere die Bundesregierung wäre, 
sich jetzt intensiv mit den Prognosen für das nächste und übernächste Jahr zu be-
schäftigen und daraus die notwendigen Schlüsse abzuleiten. Auch Europa sehe ich 
hier in der Pfl icht, denn die Sicherung der europäischen Außengrenzen ist erste 
Voraussetzung, um einerseits den Zustrom von Flüchtlingen zu reduzieren und 
andererseits die staatliche Souveränität der Mitgliedsstaaten wiederherzustellen.

5.2.5 Kunst und Kultur als Brücke der Verständigung

Integration ist ein Prozeß, der beiderseitige Annäherung erfordert – eine Ein-
bahnstraße kann es nicht sein. Meine bisherige Erfahrung hier in Görlitz hat mir 
gezeigt, daß man über Projekte im Kunst und Kulturbereich in puncto Integrati-
on vieles erreichen kann.

Allerdings muß man dazu sagen, daß wir es bisher hauptsächlich mit Migranten 
aus Mittel- und Osteuropa zu tun haben. Und auch wenn die deutsche, die tsche-
chische und die polnische Kultur mit Sicherheit nicht identisch sind, so stehen sie 
doch auf  einem gemeinsamen Fundament. Diese gemeinsame Grundlage, gewis-
sermaßen unser aller europäische Basis, hat sich über Jahrhunderte entwickelt und 
ermöglicht es uns heute, ähnliche kulturelle Umgangsformen zu erkennen und 
entsprechend miteinander umzugehen. Wenn nun Menschen aus grundsätzlich 
anderen und vor allem muslimisch geprägten Kulturkreisen kommen, stellt uns 
das natürlich vor neue Herausforderungen. Dennoch bin ich überzeugt, daß wir 
auch bei der Integration dieser Menschen von unseren kulturellen Kooperations-
projekten mit unseren osteuropäischen Nachbarstaaten profi tieren können.

Aktuell arbeiten wir intensiv an einem deutsch-polnischen Kulturprojekt. Be-
sonders vor dem Hintergrund der derzeitigen politischen Entwicklung in unse-
rem Nachbarland ist es mir ein persönliches Anliegen, daß die in den vergange-
nen Jahren entstandene gute Zusammenarbeit weiter fortgeführt und verstärkt 
wird. Mit der Stadt Breslau, die 2016 Kulturhauptstadt Europas ist, bereiten wir 
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derzeit ein Konzept vor, in dessen Rahmen zehn Projekte hier bei uns im öf-
fentlichen Raum vorgestellt werden. Durch eine Bürgerbefragung wollen wir die 
Öffentlichkeit mitentscheiden lassen, welches dieser Projekte, die von Künstlern 
der Breslauer Kunstakademie gestaltet werden, letztendlich von der Stadt Görlitz 
fi nanziert werden sollen. Ich fi nde diese Idee wunderbar, denn auf  diese Weise 
bringen wir Deutsche und Polen zusammen und schaffen neue Plattformen für 
Austausch und Dialog. Gleichzeitig empfi nde ich es als Bereicherung für unsere 
Stadt, wenn wir polnische Künstler ihre Werke hier bei uns in Görlitz, im öffent-
lichen Raum ausstellen lassen. Die Stadt Breslau verfügt kulturell betrachtet über 
ein sehr hohes Niveau, das Kuratorium der Kunstakademie ist meiner Meinung 
nach hervorragend besetzt.

Projekte wie das gerade beschriebene verdeutlichen daher auch das Thema, 
das mir persönlich besonders am Herzen liegt: die Stärkung der Zusammenarbeit 
an den europäischen Binnengrenzen.

5.2.6 Integration durch gesamtwirtschaftliche Entwicklung der Region

Neben den spezifi schen Herausforderungen für die öffentliche Verwaltung, 
die sich aus der aktuellen Flüchtlingssituation ergeben und den Möglichkei-
ten, die Kunst- und Kulturprojekte bieten, sehe ich auch die Wirtschaft in der 
Verantwortung. Wenn wir unsere aktuellen Zahlen betrachten, sehen wir, daß 
ein Großteil an Familien zu uns gekommen ist. Neben der selbstverständlich 
möglichst frühen Integration der Kinder müssen wir uns aber auch um die Er-
wachsenen kümmern. Es kann nicht unser Ziel sein, alle diese Menschen in 
Hartz IV zu entlassen, sondern wir wollen sie in den Arbeitsmarkt integrieren. 
Hierin liegt gegebenenfalls auch eine Chance dem demographischen Wandel zu 
begegnen. Seit 1990 sind insgesamt ca. 15.000 Menschen aus unserer Region 
fortgezogen, darunter überwiegend junge und gut ausgebildete Menschen. Es 
sind ganze Generationen fortgezogen mit den allseits bekannten Konsequen-
zen. Ich – als grundsätzlich optimistisch eingestellter Mensch – sehe darin jetzt 
aber eine Chance für unsere heutige Entwicklung: zum ersten Mal können wir 
jungen Menschen wieder Arbeitsplätze bieten, jungen Familien eine Chance, 
ihre Zukunft hier bei uns zu gestalten. Wir hatten allein im vorigen Jahr 70 freie 
Lehrstellen im Landkreis Görlitz. Erstmals seit 1989/90 ist es uns heute wie-
der möglich, Ausbildung und Perspektiven in den Betrieben und Unternehmen 
anzubieten. Wir sind an einem Punkt, an dem es wieder möglich ist, eine Ge-
neration vor Ort aufzubauen, anstatt diese in den Westen migrieren zu lassen.

Für die Gesamtregion müssen wir Antworten auf  die Fragen fi nden: Wie kur-
beln wir die Wirtschaft weiter an? Wie schaffen wir es, daß Unternehmen weiter 
und stärker bei uns investieren? Letztendlich sind hier auch die Industrie- und 
Handelskammern (IHK) gefragt, denn deren Aufgabe ist es u. a., der Verwaltung 



Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheber-
rechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, 

Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.

© BWV • BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG GmbH

Berlin 2016

235Siegfried Deinege

EJM 1-2  2016

Daten zur Verfügung zu stellen, auf  deren Grundlage Wirtschaftsförderungspro-
gramme gezielt angeschoben werden können. Dieser Datenaustausch ist derzeit 
noch ausbaufähig. Seit rund zwei Jahren versucht die Stadt Görlitz vergeblich, 
von den Industrie- und Handelskammern Informationen bezüglich des Alters-
durchschnitts in den jeweiligen Berufsgruppen zu bekommen, denn daraus leitet 
sich der Ausbildungsbedarf  für kommende Generationen ab. Und hierzu zählen 
dann letztendlich auch die neu bei uns angekommenen Migranten.

Auf  unserer Seite sehe ich die Herausforderung, die gesamtwirtschaftliche 
Entwicklung in unserer Region zu fördern. Hier sehe ich vor allem den Mittel-
stand im Fokus, denn dieser bildet das Rückgrat unserer Wirtschaft. Von den 
insgesamt 6.000 Unternehmen in Görlitz sind nur rund 1.300 steuerlich ver-
anlagt. Von diesen 1.300 sind es etwa 3 Prozent, die 67 Prozent der Steuern 
aufbringen. Eigentlich wäre es die Kernaufgabe der IHK, die Unternehmen 
der Region so zu fördern, daß sie in die oberen Steuerklassen aufsteigen, also 
grundsätzlich ein Wirtschaftswachstum in der Region anregen. Hier muß die 
strategische Frage gestellt werden, wer in Zukunft ausgebildet werden muß und 
diese Frage muß von der IHK bearbeitet werden. Es muß eine Diskussion über 
erfolgreiche Strategien für die Entwicklung, insbesondere des Mittelstandes, er-
folgen. Das allgemeine Jammern über mangelnde Produktivität in den Neuen 
Ländern ist überholt – Städte wie Leipzig, Dresden und eben auch Görlitz ha-
ben extrem moderne und hochproduktive Unternehmen zu bieten. Das eigent-
liche Problem ist aber der ungesunde Status großer Teile des Mittelstandes. Hier 
muß angesetzt und intensives Wachstum angeregt werden, um somit zukünf-
tigen Bedarf  analysieren zu können. Wenn wir diese Aufgaben anpacken und 
bewältigen, dann bin ich sehr zuversichtlich, daß wir in diesem Rahmen auch 
viele Migranten durch Ausbildung und Arbeit integrieren können.

Die Stadt Görlitz verfügt als Grenzstadt über langjährige Erfahrung im Um-
gang mit Menschen anderer Nationen und gilt weithin als positives Beispiel für 
ein erfolgreiches Zusammenleben. Die verschiedenen Einfl üsse haben unsere 
Stadt bereichert und zu dem gemacht, was sie heute ist. Ich als Oberbürgermeis-
ter unserer Stadt bin überzeugt, daß wir unsere Erfahrung nutzen können, um 
die derzeit bei uns ankommenden Menschen in unsere Gesellschaft zu integrie-
ren. Durch ein strategisches Vorgehen und sinnvoll eingesetzte Mittel – sei es 
beim Thema Bildung, Wohnungsbau oder Wirtschaftsförderung – können wir 
es schaffen, die derzeitige Situation in einen Erfolg für uns alle umzuwandeln. 
Selbstverständlich verlangt dies positive Bemühungen und Offenheit von allen 
Beteiligten, aber das war bereits auch schon in der Vergangenheit der Fall. 

Wir alle sind gefordert uns einzubringen, uns der Begegnung mit anderen 
Kulturen zu öffnen und Menschen, die (noch) bei uns fremd sind, zu integrieren. 
Denn eines ist klar: Ohne Migration ist Görlitz verloren.
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5.3 Vom Zusammenwachsen und Zusammengehören. 
Herausforderungen und Möglichkeiten von Einwanderungs- 

und Integrationspolitik in (Ost-) Deutschland

Werner J. Patzelt, Dresden

5.3.1 Einwanderungspolitische Selbstverständlichkeiten Deutschlands

Wenn man fragt, wie oder wie weit etwas zusammenwachsen müsse, ist bereits als 
Selbstverständlichkeit unterstellt, daß da etwas zusammenwachsen müsse. „Jetzt 
wächst zusammen, was zusammengehört“ – dieses Wort Willy Brandts, bezogen 
auf  den im November 1989 beginnenden Wiedervereinigungsprozeß, wurde be-
rühmt und war damals dennoch nicht unumstritten. Immerhin hieß es seinerzeit 
noch, ein erneuerter Sozialismus in der DDR sei das Gebot der Stunde, nicht 
aber die Wiedervereinigung.

Jetzt münzt man dieses Wort auf  die Integration von Einwanderern in die 
deutsche Gesellschaft. Nicht verwahrt werden wie in den Flüchtlingslagern Jor-
daniens oder der Türkei sollen Migranten hier, sondern neue Mitbewohner, ja 
Mitbürger sollten sie werden. Der Ruf  „Refugees welcome!“ setzt sich also fort im 
Wunsch, die Neuankömmlinge in Deutschland zu beheimaten. In der jeweiligen 
Muttersprache verfaßte Grundgesetz-Texte, gemeinsam mit den Registrierungs-
papieren und – der Absicht nach – mitunter wie ein ‚Gegen-Koran‘ ausgegeben, 
sollen die ersten Schritte zum ‚Ankommen‘ in diesem Land erleichtern. Als ver-
pfl ichtend angekündigte Deutschkurse fordern von den Gefl üchteten bald schon 
die nächsten Schritte. Obendrein soll schnell eine Eingliederung in den Arbeits-
markt erfolgen, die als rasch möglich zu behaupten als zentrales Beruhigungsmit-
tel ob der heuer vielen Hunderttausende von Einwandern ausgegeben wurde.

Wollte man das alles eine ‚gutwillig versuchte Zwangsgermanisierung‘ nen-
nen, würde durch das Stilmittel einer provozierenden Verfremdung deutlich, von 
welch ausgedehnten Vorannahmen eine solche Politik ausgeht. Doch auch ohne 
solche Zuspitzung wird sichtbar, wie widersprüchlich unsere faktisch betriebe-
ne, doch programmatisch nicht so recht durchdachte Einwanderungs- und In-
tegrationspolitik ist. Unserem Land reicht es jedenfalls nicht aus, in humanitärer 
Gesinnung politisch Verfolgte, an Leib und Leben Bedrohte oder angesichts der 
schlimmen Lage im Herkunftsland ein besseres Leben Suchende einfach solange 
zu beherbergen, bis die Gründe zum Kommen womöglich – und idealerweise 
mit deutschem Zutun – entfallen sind. Sondern obendrein sollen die Zuwanderer 
‚integriert‘ werden – gerade so, als ob sie und die Einheimischen ohnehin ‚zusam-
mengehörten‘.

Als Menschen mit grundsätzlich gleichen Rechten auf  Leben, Freiheit und 
Streben nach selbstbestimmtem Lebensrecht gehören Gefl üchtete gewiß zu uns. 



Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheber-
rechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, 

Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.

© BWV • BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG GmbH

Berlin 2016

237Werner J. Patzelt

EJM 1-2  2016

Doch ebenso gehören sie natürlich zu den Griechen, den Serben und Ungarn, 
den Kroaten und Slowenen, den Österreichern und den Italienern – also zu allen 
jenen Völkern, in deren Staaten die meisten Gefl üchteten dann eben doch nicht 
bleiben wollen. Sie trotzdem bei ihnen von Deutschland fernzuhalten, hat die 
Bundesregierung in Übereinstimmung mit großen Teilen der deutschen Eliten 
für aus menschenrechtlichen und grundgesetzlichen Gründen unzulässig erklärt. 
Flüchtlinge scheinen also in ganz besonderer Weise gerade zu Deutschland zu 
gehören. Das aber wird innenpolitisch dann zum Problem, wenn viele Einheimi-
sche nicht auch ihrerseits das Gefühl hegen, mit den Gefl üchteten auch anders 
denn nur als Mitmenschen verbunden zu sein, also nicht bloß während einer Zeit 
der Not, sondern auf  Dauer. Und ein noch viel größeres innenpolitisches Prob-
lem entsteht, wenn man die bereits im Lande Ansässigen gar nicht danach fragt, 
ob sie denn wirklich eine solche Einwanderungs- und Integrationspolitik wollten, 
oder wenn man sie nur in der Haltung fragt, allein eine bejahende Antwort wäre 
akzeptabel. In gerade einer solchen Haltung aber betrieb Deutschlands politische 
Klasse im Jahr 2015 ihre ‚Politik der offenen Grenzen‘ und führte dadurch eine 
Vertrauens- und Legitimationskrise des deutschen Staates herbei.

Diese Politik wurde obendrein als nicht nur zeitweise, sondern grundsätz-
lich ‚alternativlos‘ ausgegeben. Es gäbe nun einmal objektive Fluchtursachen, die 
zu beseitigen zwar sinnvoll, doch nur langfristig möglich wäre; innereuropäische 
Grenzsicherungsmaßnahmen seien entweder verwerfl ich oder unmöglich, solche 
an den EU-Außengrenzen aber beides irgendwie auch; allenfalls Drittstaaten jen-
seits der EU-Grenzen – wie die Türkei – könnten Flüchtlinge vom EU-Gebiet 
fernhalten, für welche Dienstleistung man solche Staaten aber zu bezahlen habe; 
und selbst dann noch müsse man von dort Flüchtlinge in die EU aufnehmen, 
um sie dann unter den EU-Staaten nach einem – etwa an der Wirtschaftskraft 
bemessenen – Quotensystem zu verteilen. Im übrigen verstehe man zwar, daß es 
Gefl üchteten in Deutschland materiell besser gehe als etwa in der Slowakei oder 
in Frankreich, weshalb unser Land wie ein Magnet wirke und anderen Ländern 
‚Durchreiseprobleme‘ verschaffe, die sie ohne Deutschlands Anziehungskraft 
nicht hätten; doch die Lösung könne nicht im Wettstreit um das ‚unfreundlichste 
Gesicht‘ bestehen, sondern allein im Offenhalten der deutschen Grenzen – weil 
sonst zunächst ein ‚Rückstau‘ und sodann eine Menge ‚häßlicher Bilder‘ entstün-
de. Solche Argumente laufen freilich auf  eine Abdankung von Politik hinaus, 
letztlich auf  die Rücknahme des staatlichen Versprechens, die Staatsgewalt zur 
Sicherung eines Staatsgebiets einzusetzen und für eine ‚selbstbestimmte‘ Zusam-
mensetzung des Staatsvolkes zu sorgen. Deshalb muß es nicht wundern, daß der-
lei Politikerhaltung weitere Quellen von Staatsvertrauen und Legitimitätsglauben 
verschüttet.



Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheber-
rechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, 

Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.

© BWV • BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG GmbH

Berlin 2016

238 5 Vier Experten-Ansichten

EJM 1-2  2016

Dennoch wollen viele unsere Grenzen unter Verweis auf  Deutschlands demo-
graphisches Interesse offenhalten. Wir müßten nämlich zum Einwanderungsland 
werden, weil wir nicht genügend Kinder und Jugendliche hätten, um die verfüg-
baren Lehrstellen zu besetzen oder die weiterhin für unsere Wohlfahrt erforder-
lichen Handwerker und Pfl egekräfte, Ingenieure und Ärzte zu gewinnen. Das 
alles stimmt im Großen und Ganzen auch. Doch es ist schon bemerkenswert, 
daß zugleich solche Ansichten für nicht weiter beachtlich gehalten, ja als in eine 
ganz falsche Richtung zielend zurückgewiesen werden, die für eine Erhöhung 
der Kinderzahl ihn Deutschland werben, ja vielleicht gar für eine ‚traditionelle 
Familie‘ mit zwei bis vier Kindern. Womöglich verstört an einer derartigen – und 
etwa von Frankreich lange schon verfolgten – Politik, daß sie so etwas wie ein 
‚deutsches Volk‘ nachgerade umstandslos in die Zukunft verlängern will.

Doch eben die Vorstellung vom Bestehen und Fortbestehen eines ‚deutschen 
Volkes‘ erscheint nicht wenigen als irgendwie ‚ungehörig‘, wie ‚aus der Zeit ge-
fallen‘, ja nachgerade als ‚rassistisch‘ und – da ‚in Nazi-Tradition stehend‘ – als 
unbedingt abzulehnen. Vor diesem Hintergrund gilt vielmehr eine möglichst 
umfangreiche Einwanderung samt rascher Eingliederung von Gefl üchteten in 
die Gesellschaft als besonders wünschenswert: Wo ehedem ein – sich gleich wie 
fi ktive Anfänge zuschreibendes – ‚deutsches Volk‘ lebte, das sich ‚völkisch‘ ver-
schloß und nachgerade naturnotwendig auf  den Nationalsozialismus zutaumelte, 
dort soll fortan eine multikulturelle und multiethnische Bevölkerung leben. Diese 
wäre dann – gleichsam dank der ‚Ausdünnung des Deutschen an der Bundes-
republik‘ – gegen alles ‚Völkische‘ und ‚Nationalistische‘ gefeit, was auf  immer 
die Gefahr eines ‚Vierten Reiches‘ banne, auf  diese Weise Europa stärke, ja der 
ganzen Welt ein gutes Vorbild abgebe. Die könne an solchem deutschen Wesen 
somit doch noch genesen.

Aus der Dystopie eines weiterhin ‚deutschen Deutschland‘ wird so die Utopie 
eines ‚postnationalen Landes‘ in Europas Mitte mit Deutsch als überwiegender 
Alltags- und Arbeitssprache sowie mit dem Grundgesetz als Fundament von Le-
bensordnung und Kultur. Mehr an Verbindendem – außer vielleicht noch dem 
Fortbestand verläßlicher Mülltrennung und einer vorzüglich von den ‚Bio-Deut-
schen‘ einzufordernden Verantwortung für die Folgen der Nazi-Verbrechen – 
brauche es auch gar nicht. 

Eine solche Utopie entlastet denn auch sehr von heutigen Gestaltungsauf-
gaben: Gerade die Dinge laufen zu lassen, bringt sie nämlich – so scheint es 
immerhin – wie von selbst zu einem guten Ende. Jedenfalls erspart man sich auf  
diese Weise eine halbwegs konkrete, durch schon heutige Politik aktiv ansteuer-
bare Vision dessen, wie Deutschland und seine Gesellschaft in zwanzig, dreißig 
Jahren aussehen sollen. Denn im Grunde gibt man einfach nur an, was es zu 
überwinden gilt, nämlich ein ethnisch oder kulturell ‚homogenes Volk‘ samt ei-
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nem dessen Grenzen sichernden Nationalstaat, und rät ansonsten zum – freilich 
gutwilligen – laissez faire. Irgendwie werde dann schon zusammenwachsen, was 
zusammengehört.

Und falls da etwas eben doch nicht so recht zusammengehören sollte? Dann 
begnügt sich selbst die post-rheinische Republik noch mit alten Kölner Weis-
heiten: „Et es wie et es“, „Et kütt wie et kütt“, „Et hätt noch emmer joot je-
jange“ – und falls eben nicht: „Wat fott es, es fott“ oder „Et hätt noch schlim-
mer kumme künne“. Der gemeinsame Nenner solcher Maximen scheint zu sein: 
„Wat wells de maache?“9 Doch derlei paßt nun einmal nicht zu einer Politik, 
die Gestaltungskraft beansprucht – und zu einer auf  einen gewissen Sinn von 
politischer Partizipation gegründeten Demokratie schon gleich gar nicht. Auch 
schützt Denkfaulheit doch nicht vor den realen Folgen unbedachten Handelns. 
Ferner widersprechen viele im Alltag ‚gefühlte Selbstverständlichkeiten‘ den 
oben umrissenen – im öffentlichen Diskurs von der politisch-medialen Klasse 
in Geltung gehaltenen – ‚politisch korrekten Selbstverständlichkeiten‘. Und so 
unheilvoll manche Verletzungen von Geboten oder Verboten politisch korrekten 
Sprechens in der Praxis auch sind, so zeugen solche Verletzungen oft eher von 
Ratlosigkeit als von Bösartigkeit. Manchmal entspringen sie sogar gutem Willen, 
zur Sicherung des immer prekärer werdenden Zusammenhalts einer solchen Ein-
wanderungsgesellschaft beizutragen, die bislang keine klare Einwanderungs- und 
Integrationspolitik besitzt.

5.3.2 Innerdeutsche Ost/West-Differenzen 
bei der Einwanderungs- und Integrationspolitik

Wichtig ist zu erkennen, daß alle einwanderungs- und integrationspolitischen 
Gestaltungsprobleme unseres Landes zwar gesamtdeutsch sind, in den östlichen 
Ländern der Bundesrepublik aber besonders deutlich sichtbar werden – zumal in 
Sachsen als einem besonders selbstbewußten und sowohl auf  sein Herkommen 
als auch auf  seine Rolle in der Friedlichen Revolution überaus stolzem Land. 
Das wird derzeit im weitgehend auf  Sachsen konzentrierten Pegida-Phänomen10 
besonders gut sichtbar. Tatsächlich scheint das Asyl- bzw. Islamthema nur eine 
Art Brandbeschleuniger für einen seit 1989 schwelenden, tiefgreifenden inner-
deutschen Kulturkonfl ikt zu sein.

9 Auf  Hochdeutsch meinen diese kölschen Aussagen: „Es ist, wie es ist“; „Es kommt, wie es 
kommt“; „Es ist noch immer gutgegangen“; „Was fort ist, ist fort“; „Es hätte noch schlimmer 
kommen können“; „Was willst du denn machen?“

10 Siehe hierzu etwa Klose, Joachim; Patzelt, Werner J.: Die Ursachen des Pegida-Phänomens, in: Frank-
furter Allgemeine Zeitung; Nr. 108 v. 11. Mai 2015, S. 13, sowie dies., PEGIDA. Warnsignale aus 
Dresden, Dresden 2016 (Thelem).
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5.3.2.1 Reale Problemlagen und mediale Thematisierung

Er entzündete sich am Eindruck vieler Deutscher, daß es in unserem Land man-
cherlei ins Gewicht fallende Mißstände und Fehlentwicklungen gibt, um die sich 
die Politik nicht zielstrebig gekümmert, ja als solche gar nicht wahr- oder ernst-
genommen hat.11 Ausgangspunkt entsprechender Sorgen war, daß Deutschland 
aufgrund seiner Bevölkerungsentwicklung ein Einwanderungsland sein muß, 
wenn es seinen Wohlstand aufrechterhalten möchte, und dies im Konsens aller 
großen Parteien mittlerweile auch sein will. Zum Kern vieler Sorgen wurde vor 
diesem Hintergrund, daß Deutschland trotzdem bis heute keine klare Einwande-
rungs- und Integrationspolitik betreibt. Ungelindert blieben diese Sorgen, weil es 
lange Zeit keinen gesellschaftlichen Konsens darüber gab, ob man sich überhaupt 
Sorgen machen müsse – und falls ja, welche davon begründet, welche anderen 
aber rein eingebildet wären. Solcher Konsens aber fehlt, weil immer noch grund-
verschiedene Sichtweisen auf  die Gesamtthematik konkurrieren und sich schwer 
miteinander verbinden lassen.

Einesteils soll unser reiches Land – auch aufgrund seiner Geschichte – ein-
fach offen sein für die Verfolgten und Schicksalsbeladenen der Erde. Im Grunde 
niemanden soll man aussperren, sondern alle nach Deutschland Gelangenden 
willkommen heißen, ja sie auch – falls sie das wollen – im Land behalten. Das 
kann man eine ‚passive Einwanderungspolitik‘ nennen. Andernteils braucht un-
ser Land sehr wohl Auszubildende, Facharbeiter, Ingenieure, Wissenschaftler, 
Pfl egekräfte. Doch eine entsprechend wählerische, also ‚aktive‘ Einwanderungs-
politik paßt nicht zur normativen Offenheit unseres Landes. Die wünscht sich 
aber auch weiterhin ein Großteil von Öffentlichkeit und Eliten. Und während die 
einen sich viel Einwanderung obendrein als Mittel zum Zweck der Entstehung 
einer ‚multikulturellen Gesellschaft‘ wünschen, die an die Stelle eines – gleichwie 
als ‚problematisch‘ empfundenen – ‚deutschen Volkes‘ treten soll, wollen viele 
andere das Deutsche an Deutschland durchaus nicht loswerden. Diese befürch-
ten obendrein, daß statt bereichernder Multikulturalität nur jene konfl iktträchti-
ge Parallelgesellschaftlichkeit entstehen würde, die auch Ländern wie Frankreich 
oder dem Vereinigten Königreich nicht sonderlich gut tut.

Außerdem empfi nden viele den folgenden Widerspruch: Rechtlich unter-
scheidet man Zuwanderer je nach ihrem Einreisegrund (nämlich als EU-Bürger, 
Arbeitssuchende laut Aufenthaltsgesetz, Asylbewerber, Flüchtlinge gemäß Gen-
fer Konvention sowie subsidiär Schutzbedürftige) und legt großen Wert darauf, 
diese Kategorien auch bei Diskussionen nicht zu vermengen; anschließend aber 
geht es um praktische Fragen gesellschaftlicher Integration, bei denen diese 

11 Siehe hierzu auch Patzelt, Werner J.: Edel sei der Volkswille. Was brodelt da eigentlich unter der Pegida-
Oberfl äche?, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung; Nr. 17 v. 21. Januar 2015, S. 12.
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rechtlichen Unterschiede gerade keine Rolle spielen sollen. Vielmehr soll nun 
jeder diskriminierungslos in gleicher Weise willkommen geheißen und zum Teil 
unserer Gesellschaft gemacht werden. Auf  diese Weise verbindet sich das alles 
zu einem einheitlichen Einwanderungsgeschehen, das aber nirgendwo gesteuert oder 
hinsichtlich seiner Folgen verantwortet wird. Solche Passivität der Politik führt aber 
zu umso größeren Sorgen, je mehr Einwanderer auf  diese Weise ins Land kom-
men und – zum Großteil – dann auch bleiben. Diese Sorgen wiederum schlagen 
bei solchen Bürgern oft in Empörung um, die auch die Einwanderungspolitik 
für demokratisch legitimierungsbedürftig halten und sich deshalb fragen, wann 
die Einwanderungs- und Integrationspolitik wohl ein Thema bei Wahlen oder 
Abstimmungen gewesen wäre.

Hinzu kommen Sorgen ob jener kultureller Veränderungen, die oft ‚Islami-
sierung‘ genannt werden und sich daraus nähren, daß in den letzten Jahren nicht 
nur die Anzahl von Asylbewerbern und Bürgerkriegsfl üchtlingen überhaupt sehr 
stark gestiegen ist, sondern daß sich unter den Gefl üchteten aufgrund der heuti-
gen Bürgerkriegsgebiete jetzt – und fortan – auch besonders viele Muslime befi n-
den. Außerdem macht der in den Medien thematisierte Islam – vom Islamischen 
Staat bis hin zu deutschen Dschihadisten – derzeit keinen sonderlich attraktiven 
Eindruck.

Zu alledem gesellt sich auch noch Beunruhigung ob der aktuellen Entwicklun-
gen im Osten der Ukraine. Im Grunde keimt hier Kriegsfurcht auf. Und weil – zu-
mal in den östlichen Ländern der Bundesrepublik – für die derzeit zunehmenden 
Spannungen nicht wenige die USA und ihre europäischen NATO-Verbündeten 
als ursächlich ansehen, nicht aber Rußland, verbindet sich solchermaßen traditi-
onelle deutsche Russophilie mit ideologischem Anti-Amerikanismus. Das wie-
derum erlaubt einen Brückenschlag zwischen Rechten, die wegen der passiven 
deutschen Einwanderungspolitik und der ‚Islamisierung‘ zu Pegida-Ideen fi nden, 
mit pazifi stischen und antiimperialistischen Linken. Gleichem leistet die eben-
falls verbreitete Globalisierungs- und Kapitalismuskritik Vorschub. Und daß nun 
auch von Rechten die in Deutschland traditionell ‚linke‘ Forderung nach mehr 
direkter Demokratie aufgegriffen wurde, verbreitert den Kreis von offenen oder 
verhohlenen Kritikern unseres politischen Systems erst recht – und zwar nicht 
nur in Dresden, sondern in ganz Deutschland. Im Grunde brauchte es nur ei-
nen Auslöser, um aus diesem brisanten Sorgen- und Forderungsgemisch eine 
Art ‚Vulkanausbruch‘ zu machen. Zu ihm wurden die ganz besonderen Dresdner 
Umstände, aus denen Pegida erwuchs.12

12 Hierzu im Einzelnen: Patzelt, Werner J. (2015): „Repräsentationslücken“ im politischen System Deutsch-
lands? Der Fall Pegida, in: Zeitschrift für Staats- und Europawissenschaften 1/13, S. 99 – 126, hier 
S. 119f.
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Dabei wurde für jene mediale Berichterstattung, die ihrerseits die in Pegida 
zum Ausdruck kommenden Ressentiments gegen Deutschlands Politik und poli-
tische Klasse verstärkte, gerade Pegidas leicht skandalisierungsfähige Behandlung 
des Themenkomplexes Einwanderung/Entheimatung/Islamisierung attraktiv. 
Eben das gezeichnete Medienbild erzeugte dann beiderseits große, nicht verge-
hen wollende Empörung. Bei den einen entlud sie sich in Wut auf  die ‚Lügen-
presse‘, bei den anderen im Entschluß, dem über die Medien erkannten alt-neuen 
Feind deutscher Demokratie allenthalben entgegenzutreten. Also gab es bald in-
tensive Konfrontationen auf  den Straßen Dresdens und anderer deutscher Städ-
te, die ihrerseits bundesweites, ja sogar Europa übersteigendes Medieninteresse 
auf  sich zogen.

Umgehend wurde aus alledem auch ein bundesdeutscher Ost/West-Konfl ikt, 
bestätigte doch jene ‚Xenophobie samt Islamfeindschaft‘, die so vielen das Kern-
motiv von Pegida zu sein schien, alle Vorurteile, die man gemeinhin über die 
östlichen Länder hegt: Die Werte der Demokratie sind dort nicht verwurzelt; ein 
großer Teil der Bevölkerung hat rechtsextreme und rassistische Einstellungen; 
die Leute sind undankbar, ungebildet und grob. Immer noch in einer Art ‚Tal 
der Ahnungslosen‘ lebend, beklagen sie sich über Islamisierung in einem Landes-
teil fast ohne Muslime; nennen sie Politiker ‚Volksverräter‘, die ihnen so schöne 
Städte und so gute Straßen beschert haben; und beschimpfen sie Medien als ‚Lü-
genpresse‘, die ihnen doch nur aufklärerisch zeigen wollen, wer sie wirklich sind: 
dumme Ossis, die nicht zur offenen, modernen Gesellschaft (West-)Deutschlands 
passen und weltweit unser Land in Verruf  bringen. Nicht ‚das Volk‘ wären sie, 
sondern eine ‚Schande für Deutschland‘. Tatsächlich zeigen sehr viele demosko-
pische Umfragen für die östlichen Länder bei so gut wie allen hier aufklingenden 
Themen ein anderes Bild als für die westlichen Länder. Doch warum ist das so? 
Was sind die speziell ostdeutschen Tiefenschichten dessen, was einwanderungs- 
und integrationspolitisch im Pegida-Phänomen aufscheint?

5.3.2.2 Ostdeutsche Tiefenschichten gesellschaftlicher Integrationsprobleme

5.3.2.2.1 Sorgen ob sich vollziehender Veränderungen Deutschlands

Viele Veränderungen, die auf  unsere Einwanderungsgesellschaft zukommen, 
werden als drohender Verlust von Beheimatung im eigenen Land empfunden. 
Dieses Gefühl, oft allzu schnell als ‚Rassismus‘ etikettiert, ist in Ostdeutschland 
besonders stark. Einesteils ist dort – nach einem über zwanzigjährigen Trans-
formationsprozeß – die Gesellschaft gerade erst wieder zur Ruhe gekommen. 
Da löst es nicht gerade Freude aus, wenn ein weiterer Veränderungsschub in 
Aussicht steht. Andernteils wirkt manches nun Anstehende auf  viele Ostdeut-
sche wie ein déjà vu – nur daß man den gesellschaftlichen Wandel diesmal nicht, 
wie einst im März 1990, selbst durch freie Wahlen herbeigeführt hat, sondern 



Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheber-
rechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, 

Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.

© BWV • BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG GmbH

Berlin 2016

243Werner J. Patzelt

EJM 1-2  2016

ihn wie von westdeutschen Elitengruppen aufgezwungen empfi ndet. Hinzu 
kommt, daß die Ostdeutschen den alltäglichen Umgang mit Fremden zu DDR-
Zeiten nicht einüben konnten, weshalb das neue Fremde weniger als Chance 
oder mögliche Bereicherung, sondern eher als ein Risiko empfunden wird. Daß 
die besonders auf  Negatives ausgehende Medienberichterstattung erst recht die 
Angst vor entstehender Parallelgesellschaftlichkeit und vor einem islamistischen 
Rückbau errungener Freiheiten schürte, fachte derlei Vorbehalte nicht minder an 
als die Zurückweisung aller Sorgen als ganz unbegründet. Allzuoft kam nämlich 
das Argument, erst wenn es ‚ausreichend viele‘ Ausländer und Muslime auch in 
Sachsen gäbe, hätte die dortige Bevölkerung doch überhaupt einen Grund, sich 
überhaupt – und gar mit Sorgen – in derlei Diskussionen einzumischen.

Weil das Ende der DDR für deren Bürger nun aber einen wirklichen Heimat-
verlust bedeutete, war es eben auch in Sachsen zur prägenden Erfahrung gewor-
den, daß man sehr wohl seine Heimat verlieren kann, ohne sie je zu verlassen. 
Es reicht, wenn sich die Umwelt über eigene Anpassungswünsche hinaus verän-
dert – und wenn man angesichts dessen objektiv machtlos ist. Eben das befürch-
ten jetzt gar nicht wenige als Folge der von Deutschland passiv hingenommenen 
Einwanderung – zumal jener aus muslimischen Kulturkreisen. Als deren Kon-
sequenz sehen sie nämlich eine (‚Islamisierung‘ genannte) Veränderung bislang 
selbstverständlicher und gern aufrechterhaltener Kulturmuster voraus. Eben das 
möchten sie von der Politik schon vorsorglich abgewendet wissen.

5.3.2.2.2 ‚Islamfeindlichkeit‘ als „religiöse Unmusikalität“

Ferner äußert sich in Pegidas sogenannter ‚Islamfeindlichkeit‘ vielfach das, was 
Max Weber und Jürgen Habermas einst „religiöse Unmusikalität“ genannt ha-
ben.13 Der SED-Staat war erfolgreich darin, daß in der DDR Religiosität weithin 
schwand. Religion wurde zu einem allenfalls von außen her erkannten, doch nicht 
länger von innen her verstandenen ‚Gefühl‘ oder ‚Sachverhalt‘. Wer aber selbst 
keine ihn bereichernden religiösen Erfahrungen gemacht hat, der nimmt Religion 
leicht überhaupt für eine Feindin von Vernunft und Modernität. Breitet sich dann 

13 Siehe dazu die folgende Passage aus einem Brief  von Max Weber an Ferdinand Tönnies vom 19. 
Februar 1909: „Denn ich bin zwar religiös absolut ‚unmusikalisch’ und habe weder Bedürfnis 
noch Fähigkeit irgendwelche seelischen ‚Bauwerke’ religiösen Charakters in mir zur errichten – 
das geht einfach nicht, resp. ich lehne es ab. Aber ich bin[,] nach genauer Prüfung, weder antire-
ligiös noch irreligiös. Ich empfi nde mich auch in dieser Hinsicht als einen Krüppel, als einen ver-
stümmelten Menschen, dessen inneres Schicksal es ist, sich dies ehrlich eingestehen zu müssen, 
sich damit – um nicht in romantischen Schwindel zu verfallen – abzufi nden, aber […] auch nicht 
als einen Baumstumpf, der hie und da noch auszuschlagen vermag, mich als einen vollen Baum 
aufzuspielen.“ MWG II/6, S. 63ff. Diese Metaphorik wurde aufgegriffen von Jürgen Habermas 
2001 in der Dankrede zur Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels, desglei-
chen und 2004 in der Diskussion zwischen ihm und dem damaligen Kardinal Joseph Ratzinger 
in der Katholischen Akademie in München. 
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Religion neu aus, oder tut das gar eine im Land neue Religion, so erlebt man derlei 
wie einen soziokulturellen, gesellschaftlichen und – vor allem – politischen Rück-
schritt. Dann kann es wie eine Bürgerpfl icht wirken, sich gegen ihn zu wehren.

Genau das ist ein zentraler Deutungsschlüssel zum Verständnis ostdeutscher 
‚Islamfeindlichkeit‘, wie sie sehr deutlich bei Pegida zum Ausdruck kommt. 
Durchaus nicht in erster Linie nährt sich diese aus einer besonderen Zuneigung 
zur ‚jüdisch-christlichen Abendlandkultur‘. Die Rede von dieser ist selten mehr 
als ein rhetorisches Versatzstück. Was als Islamfeindlichkeit aufscheint, ist viel-
mehr Religionsverachtung schlechthin. Sie trifft das Christentum nur deshalb 
nicht, weil es in Ostdeutschland ohnehin keine fühlbaren gesellschaftsprägenden 
Gestaltungsansprüche mehr erhebt.

Anders verhält es sich mit dem Islam. Jener Islam, der es in die Medien schafft, 
ist in der Regel häßlich und abschreckend wie Boko Ḥarām oder der Islamische 
Staat. Verständlicherweise wünscht ihn sich kaum jemand für Deutschland. Hin-
gegen ist der Islam vieler muslimischer Einwanderer für diese eine Art ‚transpor-
table Heimat‘. Die wird umso wichtiger, je ferner man von seiner ursprünglichen 
Heimat lebt. Solche Religion wird dann auch ernstgenommen – und will von 
anderen respektiert werden. Deshalb hat der Islam für viele Migranten einen sehr 
anderen, sehr viel wichtigeren ‚Sitz im Leben‘, als ihn bei den meisten Deutschen 
das Christentum hat.

Wer nun „religiös unmusikalisch“ ist, wie das aufgrund ihrer biographischen 
Prägungen die allermeisten Ostdeutschen sind, der versteht dann eben nichts von 
der inneren Anziehungskraft des Islam – und auch nichts von dessen seelischen 
Tröstungen für Menschen, die fortan in einer anders geprägten Kultur leben. 
Leicht nimmt er dann die ihm bekannten, auch schrecklichen Ausprägungen des 
Islam für dessen Ganzes – und unterschätzt die Wandlungsmöglichkeiten dieser 
Religion unter den prägenden Bedingungen unserer westlichen Kultur. Auf  diese 
Weise zeigt sich, wie unzureichend die Erfassung eines zentralen Anliegens etwa 
von Pegida mit einem schlichten Begriff  wie ‚Islamfeindlichkeit‘ ist. Im Wesent-
lichen geht es nämlich um die mißlingende Begegnung einer areligiösen Gesell-
schaft mit einer noch nicht erkalteten, sondern im Alltag fühlbare Gestaltungsan-
sprüche erhebenden Religion.

5.3.2.2.3 Verlangen nach ‚Gerechtigkeit‘

Obendrein gehört zu den Tiefenschichten des Pegida-Phänomens tief  empfun-
dener, doch ungern eingestandener Neid. Er läßt sich durchaus als ein ‚Verlangen 
nach Gerechtigkeit‘ rationalisieren. Solcher Neid, zumal in seiner Erscheinungs-
form als besonders intensives Verlangen nach ‚sozialer Gerechtigkeit‘, wuchs im 
Osten parallel zum Wandel der egalitären DDR-Gesellschaft hin zur auf  Kon-
kurrenz gebauten westlichen Gesellschaft. Im Westen fi ndet die Quelle solchen 
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Neidempfi ndens bzw. Gerechtigkeitsverlangens ihr Gegenstück in der sozialen 
Spreizung unseres Landes zwischen kapitalistischen Globalisierungsgewinnern 
und solchen Arbeitnehmern, die – auch durch Einwanderung billiger Arbeits-
kräfte – zur Reallohnstagnation gezwungen wurden. Und obendrein treten nun 
immer mehr Asylbewerber und Bürgerkriegsfl üchtlinge als weitere Gruppe von 
Anspruchsträgern ins Ringen um mehr Gerechtigkeit und um sozialen Ausgleich.

Diese Konkurrenzlage wird einesteils verschärft durch rechtliche und ethische 
Überzeugungen dahingehend, daß Asylbewerber und Bürgerkriegsfl üchtlinge im 
Wesentlichen gemäß – wenn auch minimalen – deutschen Sozialstandards zu be-
handeln sind. Andernteils fällt der jetzige Anstieg der Zuwanderung in eine Zeit, 
da es zur erwarteten Staatspraxis geworden ist, daß die Haushalte von Bund und 
Ländern ausgeglichen zu sein haben. Also wird die Finanzierung von Asylbewer-
bern und Bürgerkriegsfl üchtlingen zum innerstaatlichen Nullsummenspiel: Was 
für Einwanderer ausgegeben wird, steht für andere Zwecke nicht zur Verfügung. 
Eben das nährt vielerlei Empfi ndungen verletzter Gerechtigkeit auf  Seiten derer, 
die zum Steueraufkommen beitragen.

Zum Phänomen Pegida gehört somit auch eine neue Spannungslinie in un-
serer Gesellschaft: Zur Spannung zwischen ‚oben‘ und ‚unten‘ kommt jetzt eine 
weitere Spannung unten hinzu, nämlich die zwischen den ‚kleinen Leuten‘ hier-
zulande sowie den – wie sie letztlich auf  Hartz IV-Niveau gestellten – Asylbewer-
bern, Bürgerkriegsfl üchtlingen, subsidiär Geschützten und Armutsmigranten. 
Existentielle Bedrohungsgefühle werden auf  diese Weise geweckt. Mancher Kitt, 
der in Ostdeutschland nicht nur die Pegida-Sympathisanten verbindet, ist somit 
ein diffuses Gefühl des Zukurzkommens – sei es seit der Wiedervereinigung, sei 
es in der entstehenden Einwanderungsgesellschaft.

5.3.2.2.4 Die Empfi ndung politischer Machtlosigkeit

Im übrigen zeigen demoskopische Umfragen immer wieder, daß viele Bürger ge-
rade Ostdeutschlands meinen, auf  politische Entscheidungen keinen Einfl uß zu 
haben – oder gar Grundlegendes durch Wahlen ändern zu können.14 Eben des-
halb ist es so populär, nun auch Volksabstimmungen zu fordern. Gerade Pegida-
Demonstranten setzen die heutige Lage außerdem oft mit jener zu DDR-Zeiten 
gleich: Schon wieder übersähen Politiker reale Mißstände; sie hörten nicht aufs 
Volk; und die Medien berichteten einfach das, was die Politiker sehen und lesen 
wollten. 1989 hatte man einem solchen Regime auf  der Straße sein Ende bereitet; 
warum also nicht auch jetzt? Und so entstanden ganz illusorische Hoffnungen, 

14 Im Grunde deuteten sich die in Pegida sichtbar werdenden Probleme ostdeutschen Demokra-
tieverständnisses schon lange an; siehe etwa Patzelt, W. J. (2008): Demokratievertrauen und De-
mokratieakzeptanz in den neuen Ländern, in: Vogel, B. (Hg.): Politische Kultur in den neuen Ländern. 
Herausforderungen und Perspektiven, St. Augustin/Berlin (Konrad Adenauer-Stiftung), S. 7 – 36.
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mit Demonstrationen allein könne man in einer repräsentativen Demokratie wie 
der unseren Weitreichendes verändern.

Für das Verstehen des Pegida-Phänomens reicht es aber nicht aus, solch irr-
tümliche Parallelisierungen wie ein Paradoxon zu behandeln. Weiter führt es, 
nachwirkende DDR-Prägungen zu bedenken. Hierzu gehört vor allem die DDR-
typische Trennung von Privatem und Öffentlichem. Sie führte – unter anderem – 
zur Ansicht, echte Demokratie gäbe es im Wesentlichen nur dort, wo die Regie-
renden das vollzögen, was man selbst und seinesgleichen für richtig hält. „Der 
Staat müßte doch …“ – so beginnen viele Vorwürfe an Politiker in Ost wie West. 
Im weitverbreiteten ostdeutschen Denk- und Verhaltensmustern zeigt sich die 
hieraus entstehende Demokratiekritik so: „Wir Bürger haben ein Problem mit 
der drohenden Überfremdung unseres Landes. Ihr Politiker seid an diesem Pro-
blem schuld. Ihr ignoriert es aber, geht es jedenfalls nicht an. Und dagegen wird 
jetzt auf  der Straße demonstriert!“ Im Grunde verlangt man damit von der Poli-
tik nicht mehr als die Erfüllung ihrer Pfl icht: das Sich-Kümmern um solche Pro-
bleme, die man selbst als bedrohlich empfi ndet, von der politischen Klasse aber 
wegdiskutiert oder kleingeredet fühlt. Doch wer – wie etwa Pegida – dann nicht 
bedenkt, daß die eigene ‚Bewegung‘ ja nur ein Teil des Volkes ist und deshalb 
mit anderen Gruppen um politischen Einfl uß zu konkurrieren hat, der erachtet 
dann leicht die Kluft zwischen den eigenen Wünschen und den eintretenden Po-
litikerreaktionen als ‚undemokratisch‘. Auf  diese Weise vermengt sich richtiges 
Fordern mit falschem Urteilen.

Die politische Klasse wiederum verweist bei solchen Repräsentationskonfl ik-
ten gerne auf  parlamentarische Mehrheiten sowie auf  jene frei getroffenen Wahl-
entscheidungen, die zu solchen Mehrheiten geführt haben. Doch nicht ebenso 
gerne mögen Politiker öffentlich in Erwägung ziehen, daß ihr eigenes Politik- 
und Personalangebot womöglich an den Wünschen vieler Wähler vorbeizielt, 
was diese entweder in die Wahlenthaltung oder zum Votieren für Protestparteien 
treibt. Für beide Reaktionen werden dann jene Bürger, die den etablierten Par-
teien innerlich gekündigt haben, von denselben Politikern kritisiert, die solche 
Reaktionen ihrerseits überhaupt erst hervorgerufen haben. Und so entsteht eine 
wechselseitig verursachte Entfremdungs- und Empörungsspirale. Genau in diese 
Stimmungslage hinein wirkt nun die Erinnerung an die Friedliche Revolution: 
Damals gelang es, die Politiker zur Kenntnisnahme nicht nur ihrer eigenen, son-
dern auch der im Volk empfundenen Interessen zu zwingen – und so möge es 
wieder sein. Eben das ist die Hoffnung hinter dem Ruf  „Wir sind das Volk“. Und 
immer mehr gesellt sich ihm folgender Nebenton zu: „Und wir wollen als Volk 
auch so bleiben, wie wir bislang waren – als ein Staatsvolk mit besonderer Kultur 
auf  einem Staatsgebiet mit gesicherten Grenzen und einer Staatsgewalt, die auch 
in Krisenzeiten funktioniert!“
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5.3.2.2.5 Nachwirkende DDR-Deformationen der ostdeutschen Gesellschaft15

Alle jene Faktoren wirken umso wuchtiger, als die zivilgesellschaftlichen Voraus-
setzungen für eine Bewältigung so herausfordernder Wandlungsprozesse in den 
östlichen Ländern immer noch anders sind als in den westlichen. Den – in der 
DDR schwerlich so zu bezeichnenden – ‚vorpolitischen Raum‘ hatten die SED 
und ihre Vorfeldorganisationen, mit Ausnahme von Inseln im kirchlichen Bereich, 
gründlich durchsetzt und dabei die Praxis selbstverantwortlicher Eigeninitiative 
weitgehend wegplaniert. Als die SED und ihre Transmissionsinstitutionen ab 
1989/90 zusammenbrachen, hinterließen sie darum dort, wo eine selbstbewußte 
Zivilgesellschaft wünschenswert gewesen wäre, ein ruinendurchsetztes Brach-
land mit nur wenigen tauglichen Fundamenten für einen Neubau. Obendrein 
war der SED weitgehend die Entbürgerlichung der ostdeutschen Gesellschaft 
gelungen, also nichts weniger als die Erosion der Grundlagen einer freiheitlichen 
Ordnung. Verstaatlichungen und klassenorientierte Personalpolitik hatten über 
die Jahrzehnte hinweg einem selbstbewußten Bürgertum weitgehend seine wirt-
schaftlichen Grundlagen entzogen. Die Flucht bürgerlicher Elitenangehöriger in 
den Westen, solchermaßen nahegelegt und möglich bis zum Mauerbau, hatte au-
ßerdem im klein- und mittelstädtischen Bereich die demographische Basis einer 
bürgerlichen Gesellschaft sehr stark ausgedünnt. Umso leichter konnten darum 
die Bildungsvorstellungen des ostdeutschen Arbeiter- und Bauernstaates auf  die 
Durchsetzung kleinbürgerlich-proletarischer Einstellungs- und Verhaltensmuster 
hinwirken und dabei eine weitgehende Egalisierung von Lebensstilen und gesell-
schaftlichen Normalitätsvorstellungen bewerkstelligen.

Das alles prägte die DDR-Bevölkerung dann über Jahrzehnte hinweg auf  
die Verhaltensanforderungen ihres autoritären und paternalistischen Systems. 
Im Zuge dessen verschwand jene Rolle, auf  welche allein sich ein freiheitliches 
Staats- und Gesellschaftswesen gründen kann: nämlich die eines selbstbewuß-
ten, sich nicht schwach und staatlicher Stützung bedürftig fühlenden Bürgers, der 
deshalb politische Teilhabe nicht vor allem als Fordern und Einfordern versteht, 
sondern in erster Linie dahingehend auffaßt, daß er bereitwillig eigene Fähigkei-
ten, Energie und Zeit in den Dienst anderer stellt.16 Auch die Friedliche Revo-
lution konnte – wider manche Hoffnungen – diese Rolle nicht rasch ins Leben 
zurückrufen: einesteils nicht, weil die Etablierung gesellschaftlicher Rollen nun 
einmal längerer Entwicklungsprozesse bedarf, und andernteils nicht, weil Revo-
lutionszeiten Ausnahmezustände darstellen, die nur schlecht auf  gewöhnliche 
Dauerbelastungen vorbereiten. Doch auch die folgenden Jahre der demokrati-

15 Vgl. unten die Antworten auf  Frage 2 in den Interviews in Kapitel 6 dieses Bandes.
16 In der Schweiz steht diese „citoyenneté“ im Zentrum der Bürgerdefi nition innerhalb der Ver-

fassung sowie im Zentrum des gleichnamigen Integrationsprogramms (vgl. Kapitel 1.2 und 7.3 
dieser Studie).
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schen Konsolidierung waren wenig geeignet, eine solche Bürgerrolle fl ächende-
ckend neu entstehen zu lassen. Arbeitslosigkeit grenzte von solchen persönlichen 
Entwicklungsprozessen nicht wenige von vornherein aus. Noch mehr ehemalige 
DDR-Bürger gerieten in eine oft schockartig erfahrende Phase der Statusunsi-
cherheit und mußten sich überhaupt eine neue Berufs- und Lebensrolle suchen. 
Also waren sie mehr mit sich selbst als mit dem von ihnen möglicherweise mitzu-
gestaltenden Gemeinwesen beschäftigt. Ferner wurde die Anfangsphase ostdeut-
scher Demokratiegründung von der recht unerwarteten Erfahrung einer großen 
sozialen Spreizung geprägt. Einige erlebten sie als Aufstieg, nicht wenige als so-
zialen Abstieg, und überaus viele als Quelle sozialer Ungerechtigkeit. Verbunden 
waren diese Prozesse mit einer höchst verständlichen Dominanz des Materiellen. 
Das alles legte es durchaus nicht nahe, sich außerhalb der – damals oft recht zufäl-
lig zugewachsenen – Rolle eines Berufspolitikers bar materieller Gratifi kationen 
um den Aufbau einer ostdeutschen Zivilgesellschaft zu kümmern. Damit aber 
fehlten bald schon die Vorbilder für sich veralltäglichende Muster ehrenamtlichen 
politischen Engagements.

Außerdem braucht dauerhaftes, nicht auf  materielle Gratifi kationen ausge-
hendes zivilgesellschaftliches Engagement schon auch ein großes Maß an Selbst-
bewußtsein und an Stolz auf  das persönlich bereits Erreichte. Doch beides war in 
den Neuen Ländern nach dem Sturz der SED-Diktatur rar. Viele Leistungsträger 
waren durch ihre Rollen im alten System kompromittiert, während die neuen 
Eliten sich allenthalben mit Westdeutschen konfrontiert fanden, die teils wirklich 
besser als sie auf  die anstehenden Aufgaben vorbereitet waren, oft aber auch 
nicht – und deshalb nur in entsprechender Pose als „Besser-Wessi“ auftraten. 
Dennoch zogen sie an vielen Ostdeutschen sozial nach oben vorbei. Das alles 
unterminierte ostdeutsches Selbstbewußtsein und setzte gar nicht selten einen 
Prozeß kolonialartiger Hospitalisierung in Gang. Doch noch öfter führten solche 
Erfahrungen zu Trotz und Rückzug.

Hinzu kam, daß sich der Vergleichsmaßstab der ostdeutschen Bürgerschaft 
rasch verschob: weg vom Vergleich mit der Bevölkerung in anderen vormals 
real sozialistischen Staaten, hin zu westdeutschen oder allgemein westlichen Stan-
dards. Damit aber geriet man notwendigerweise von einer zu DDR-Zeiten im 
realsozialistischen Rahmen ganz selbstverständlich beanspruchten ‚top dog‘-Po-
sition in die Rolle und in den Habitus eines ‚underdog‘. Damit war der ‚Jammer-
Ossi‘ geboren. Mit dem aber konnte man schwerlich eine selbstbewußte Bür-
gergesellschaft schaffen. Und weil alle diese Verwerfungen und Verletzungen 
natürlich auch im politischen Diskurs vor Augen geführt, skandalisiert und zu 
Bezugspunkten ostdeutscher Selbstverständigung wurden, fand sich in kurzer 
Zeit eine Abwärtsspirale ins Werk gesetzt. Alsbald gehörte es sich für einen Ost-
deutschen nachgerade, sich als schwach, ausgenutzt, hintangestellt, arrogant be-



Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheber-
rechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, 

Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.

© BWV • BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG GmbH

Berlin 2016

249Werner J. Patzelt

EJM 1-2  2016

handelt und sozial verachtet anzusehen – und wenn schon nicht persönlich, dann 
immerhin als Teil einer wie zweitklassig behandelten Konkursmasse. Natürlich 
konnte man dabei keine sonderliche Zuneigung zu jenem System entwickeln, das 
solches offenbar verschuldet hatte: nämlich die Wirtschafts-, Gesellschafts- und 
Staatsordnung der Bundesrepublik Deutschland. Also besitzt diese im Osten 
auch kein ähnlich großes Vertrauenspolster wie im Westen – und eben das macht 
sich bemerkbar in den unterschiedlichen west- und ostdeutschen Reaktionen auf  
die neue, große Herausforderung unseres defi nitiven Übergangs zu einer Ein-
wanderungsgesellschaft.

5.3.2.3 Das Pegida-Phänomen als gesamtdeutsche Herausforderung

Blickt man von diesen soziokulturellen Tiefenschichten her auf  Pegida, so drängt 
sich die Vermutung auf, daß es sich dabei um ein in Ostdeutschland zwar be-
sonders ausgeprägtes, doch auf  die neuen Länder durchaus nicht beschränktes 
Phänomen handelt. Es scheint eher so zu sein, daß der Osten, und zwar aufgrund 
seiner fragilen Umstände, einmal mehr als jene ‚Avantgarde‘17 fungiert, die – wie 
bei der Aufl ösung von gewerkschaftlich gesicherten Arbeitsbeziehungen oder bei 
der zunehmenden sozialen Bindungslosigkeit politischer Parteien – frühzeitig er-
kennen läßt, was bei Fortgang der laufenden Veränderungsprozesse wohl auch 
auf  den Westen zukommen wird.

Das eine sind jene realen Herausforderungen, von denen oben die Rede war. 
Das andere ist der politisch-kulturelle Umgang mit jenen Diskursen, in denen 
solche Herausforderungen politisch folgenreich thematisiert, perspektiviert und 
in legitimierbare Handlungsoptionen umgesetzt werden. Diesbezüglich ist zu er-
kennen, daß viele sinnstiftende Großerzählungen unseres Landes unter Druck 
geraten sind. Damit ist aber eine zentrale Machtfrage erreicht. Denn bei der Aus-
einandersetzung, welche Narration weiterhin als selbstverständlich gelten darf, 
welche andere aber als gleichsam ‚häretisch‘ behandelt werden soll, geht es im 
Kern um die „kulturelle Hegemonie“18 – und darum, wer sie besitzt bzw. gegen 
wen verteidigt. Das Pegida-Phänomen steht nun aber quer zu wichtigen bun-

17 Siehe v. a. Engler, W.: Die Ostdeutschen als Avantgarde, Berlin 2004.
18 Siehe dazu Gramsci, Antonio: Quaderni dal Carcere, Q 9, § 132 vom November 1932: „È ancora 

possibile, nel mondo moderno, l’egemonia culturale di una nazione sulle altre?“, und insbeson-
dere Q 19, § 24: „Dalla politica dei moderati appare chiaro che ci può e ci deve essere una attività 
egemonica anche prima dell’andata al potere e che non bisogna contare solo sulla forza materiale 
che il potere dà per esercitare una direzione effi cace: appunto la brillante soluzione di questi pro-
blemi ha reso possibile il Risorgimento nelle forme e nei limiti in cui esso si è effettuato, senza 
‚Terrore‘, come ‚rivoluzione senza rivoluzione‘ ossia come ‚rivoluzione passiva‘ per impiegare 
un’espressione del Cuoco in un senso un po’ diverso da quello che il Cuoco vuole dire. In quali 
forme e con quali mezzi i moderati riuscirono a stabilire l’apparato (il meccanismo) della loro 
egemonia intellettuale, morale e politica?“
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desrepublikanischen Großerzählungen – etwa zu jenen von der liberalen und 
rundum diskursoffenen pluralistischen Demokratie, vom soziale Gerechtigkeit 
in Aussicht stellenden Wohlfahrtsstaat, vom partnerschaftlichen Verhältnis zwi-
schen Religion und Staat, vom rundum vorteilhaften Wandel einer ‚homogenen 
Volksgemeinschaft‘ hin zu einer ‚multikulturellen Gesellschaft‘. Und eben weil 
es mit den etablierten Großerzählungen unseres Landes nicht so recht zu fassen 
war, löste das Pegida-Phänomen derart heftige, den konkreten Anlaß weit über-
steigende Abwehrreaktionen aus.

Sie ermöglichten es wirklich nicht, mit Pegida zunächst diagnostisch und dann 
gleichsam therapeutisch zurechtzukommen. Kaum war etwa – mit dem recht ein-
stimmig von Politik und Medien vorgetragenen Hinweis auf  unseren angeblich 
alternativlosen Umgang mit Asylbewerbern und Bürgerkriegsfl üchtlingen – der 
konkrete Anlaß der Pegida-Proteste aus dem Bereich akzeptabler Diskurse ausge-
grenzt, tauchten ja gleich weitere Infragestellungen bisheriger bundesdeutscher 
Deutungsselbstverständlichkeiten auf: beim Verhältnis von repräsentativer zu 
plebiszitärer Demokratie, beim Spannungsfeld von europäischer Einigung und 
demokratisch beeinfl ußbarer Nationalstaatspolitik, sowie beim Interessenkon-
fl ikt zwischen westlicher Bündnispolitik und einer appeasement-artigen Haltung 
gegenüber Rußland.

Allein im Deutungsschema von ‚Ausländerhaß‘, ‚Islamfeindlichkeit‘ oder 
‚Rassismus‘ war und ist das alles offenbar nicht zu verstehen, zu erklären oder 
gemeinwohldienlich handzuhaben. Solange man weiterhin gerade das versucht, 
wird es allenfalls gelingen, Pegida aus Dresden zu verscheuchen oder durch Tot-
schweigen kleinzubekommen. Doch verschwinden wird durch derlei Maßnah-
men ganz gewiß nicht, was da im Pegida-Phänomen nur symptomartig sichtbar 
geworden ist. Zu arbeiten wäre deshalb an der Bewältigung jener realen Heraus-
forderungen, welche die Pegida-Demonstranten nicht geschaffen, sondern nur 
vor aller Augen geführt haben. Diese reichen von der gesetzlichen Regulierung 
und administrativen Handhabung der Einwanderung nach Deutschland über den 
Versuch, unsere Einwanderungsgesellschaft kulturell sowie unter fortbestehen-
dem Religionsfrieden zusammenzuhalten, bis hin zur Behebung politischer Re-
präsentationsmängel durch geeignete plebiszitäre Instrumente.

Mit je weniger Arroganz wir uns an solche Arbeit machen und in die sie 
begleitenden Diskurse gehen, um so Besseres wird für unser Land entstehen. 
Westdeutsche Arroganz gegenüber Ostdeutschen ist sogar umso unangemesse-
ner, als sich mehr und mehr zeigt, daß viele ostdeutsche Reaktionen auf  das 
Einwanderungsgeschehen sich kaum von den ostmitteleuropäischen Reaktionen 
in Polen, Tschechien, Ungarn oder der Slowakei unterscheiden. Im Grunde liegt 
nämlich hier gar kein innerdeutscher, sondern ein innereuropäischer Kulturkon-
fl ikt vor. In ihm wird letztlich nichts anderes verhandelt als die folgende Frage: 
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Muss Westeuropas Weg der einzige legitime Entwicklungspfad Europas sein – 
oder darf  auch Ostmitteleuropa ein Recht auf  Bewahrung seiner speziell europä-
ischen Identität haben?

5.3.3 Was wäre in dieser Lage zu tun?

5.3.3.1 Das Gesamtbild der Herausforderungen

Der Wandel eines Landes zu einer Einwanderungsgesellschaft vollzieht sich of-
fenbar nicht ohne Schwierigkeiten. Es ist einfach nicht so, daß sich eine multikul-
turelle Gesellschaft oder eine multiethnische Gesellschaft konfl iktfrei entwickelt 
oder erhält, und es ist auch nicht so, als ob eine Öffnung von Grenzen samt an-
schließender Masseneinwanderung umstandslos zum gesellschaftlichen Zusam-
menhalt von Ansässigen und Zugewanderten führt, falls man nur guten Willens 
eine Willkommenskultur praktiziert.

Im Hintergrund steht eine soziobiologische Tatsache.19 Ergebnisse evoluti-
onsanalytischer Forschung zeigen, daß wir von unserer im Lauf  der Evolution 
entstandenen Natur her so angelegt sind, daß Phänomene wie (reziproker) Altru-
ismus im Tierreich – und bei Menschen: Gemeinschaftsgefühl und Gemeinsinn – 
eine Grenze zwischen ‚Wir‘ und ‚die Anderen‘ voraussetzen. Schärfer formuliert: 
Grenzen sind die Voraussetzung für auf  Dauer stellbares Zusammenhalten. Das ist 
im Übrigen – neben ‚gemeinsamer Abstammung‘, gleich ob real oder fi ktiv – auch 
eine der zwei Ursachen, die aus einer Bevölkerung von nebeneinander lebenden 
Kleingruppen ein aufgrund übergreifender Großstrukturen zusammenhaltendes 
Volk schaffen. Derlei tiefenstrukturelle Prägungen kann man gewiß zivilisieren 
und kulturell überlagern – doch eben nicht beliebig weit, und auch nicht unter 
beliebig großem Streß. Deshalb sollten wir bedenken: Wer Gemeinschaftsgefühl 
und gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern will, muß dafür sorgen, daß die 
Wir-Gruppe gerade nicht grenzenlos wird, denn sonst schwindet Solidarität – 
und zwar auch die mit weiterhin kommenden Flüchtlingen.

Außerdem beruht vieles Vertrauen in einen Staat gerade darauf, daß es ihm 
gelingt, jene Dreiheit aufrechtzuerhalten, welche die Allgemeine Staatslehre so 
formuliert hat: Staatsvolk – Staatsgebiet – Staatsgewalt.20 Doch die deutsche Ein-
wanderungspolitik war zwischen dem Spätsommer 2015 und dem Frühjahr 2016 
eben dadurch gekennzeichnet, daß unser Staat seine Grenzen gar nicht mehr 
selbst sichern wollte; daß er Einwanderer ins Staatsvolk zu integrieren verhieß, 
ohne dieses Staatsvolk zuvor danach gefragt zu haben, wie die einheimische Be-
völkerung ihrerseits zu solchen Vorhaben stünde; und daß er obendrein erklärte, 
gegen in anderen Weltteilen verursachte Flüchtlingsströme könne die Staatsge-

19 Vgl. Kapitel 3 in diesem Band.
20 Jellinek, Georg: Allgemeine Staatslehre (= Recht des modernen Staates, Bd. 1). Berlin 1900.
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walt ohnehin nichts ausrichten. Das untergrub bisheriges Bürgervertrauen allge-
mein in den Staat und speziell in dessen politisch-mediale Führungsklasse.

Derlei fügte sich in Deutschland zudem in die lange21 schon durchgehalte-
ne Tradition einer fehlerhaften Einwanderungs- und Integrationspolitik. Diese 
begann in den 1960er Jahren mit völligem laissez faire bei der Zuwanderung von 
‚Gastarbeitern‘ und deren Familien, und sie setzte sich anfangs der 1990er Jah-
re fort beim Hinnehmen der Doppelherausforderung einer Aufnahme einesteils 
sehr vieler Spätaussiedler, andernteils sehr vieler Gefl üchteter. Stets fehlte es an 
begleitenden Anstrengungen redlicher Integrationspolitik. Noch nicht einmal die 
Tatsache, daß Deutschland zum Einwanderungsland geworden war, wollten viele 
erkennen. Und schon gar nicht wollte man sich auf  eine normative Diskussion 
dessen einlassen, ob man überhaupt ein Einwanderungsland werden wolle – und 
falls ja: zu welchen Bedingungen.

Im Untergrund solcher Unzulänglichkeiten liegen tiefgreifende Brüche deut-
scher politischer Kultur. Da sind die Traumatisierungen Deutschlands durch den 
Nationalsozialismus und seine Verbrechen. Sie lassen vielen – vor allem im Wes-
ten, weniger im Osten – die Vorstellung als ganz abwegig erscheinen, es lohne 
sich überhaupt, so etwas wie ein ‚deutsches Volk‘ oder einen ‚Staat der Deutschen‘ 
aufrechtzuerhalten. Stattdessen wurde die ‚multikulturelle‘ bzw. ‚multiethnische‘ 
Gesellschaft als Überwindung ‚engstirniger Nationalstaatlichkeit‘ attraktiv – ja 
sogar als Möglichkeit, durch ‚Ausdünnung des Deutschen an Deutschland‘ Wich-
tiges zur endgültigen Überwindung des Nationalsozialismus beizutragen. Derlei 
zog natürlich die Debatte um unsere Einwanderungspolitik ganz in den Bann-
kreis des Streits um die richtige Haltung zum Nationalsozialismus – und mehr 
noch: in die Frontstellung zwischen links und rechts.22 Das aber baute ideologi-
sche Fronten auch dort auf, wo man eher pragmatisch mit Herausforderungen 
hätte umgehen könnte.

Da ist außerdem jene – ebenfalls im Westen stärker als im Osten ausgepräg-
te – deutsche Ich-Schwäche, welche zwar die Einwanderung als lohnenswertes 
Ziel hinstellt, durchaus aber nicht die Integration der Eingewanderten in die auch 
ohne sie bestehende Gesellschaft wünscht – und schon gar nicht die Integration 
von Einwanderern in eine ‚deutsche Leitkultur‘. Stattdessen blockte man derlei als 
nachgerade ‚Zwangsgermanisierung‘ ab. Freilich vollzog sich hier inzwischen ein 
gewisser Wandel. Deutschunterricht wird nun gefordert sowie gefördert, und zwar 
gerade so, als ob derlei nicht vor Jahren noch unter dem Verdacht der ‚Deutschtü-
melei‘ gestanden hätte. Ferner wird die früher von der Linken als im Grunde un-
terdrückerisch geschmähte fdGO nun sogar zum verpfl ichtenden Glaubensinhalt 
deutscher Zivilreligion. Und obendrein leuchtet es vielen ein, daß ebenfalls vieles 

21 Vgl. Kapitel 4 in diesem Band.
22 Vgl. Kapitel 1.3 in dieser Studie.
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weitere – von der Mülltrennung bis zur besonderen deutschen Verantwortung für 
nachhaltige Lehren aus den nationalsozialistischen Verbrechen – nachgerade un-
verzichtbar zur in Deutschland aufrechtzuerhaltenden Kultur gehöre.

Dennoch verschreiben wir uns weiterhin unserer widersprüchlichen, nicht 
auf  Nachhaltigkeit angelegten Einwanderungs- und Integrationspolitik. Mit ihr 
gehen wir auf  eine Verbindung von drei jeweils schon für sich höchst brisanten 
Konfl ikten zu. Da entstehen soziale Verteilungskonfl ikte zwischen den ansässi-
gen Steuerzahlen und den – wie deutsche Arbeitslose – auf  Hartz IV-Niveau 
zu versorgenden Gefl üchteten. Solche Verteilungskonfl ikte könnten bald bis zur 
staatlichen Wohnraumbewirtschaftung und zur Hintanstellung freiwilliger kom-
munaler Aufgaben im Bereich von Freizeit und Kultur23 reichen. Da bauen sich 
ethnische Konfl ikte auf  zwischen Teilen der deutschen Bevölkerung und Teilen 
der Zuwanderer, desgleichen Konfl ikte zwischen Gruppen von Einwanderern 
untereinander. Und da wachsen kulturelle Konfl ikte zwischen denen, die ihre 
heimatliche Lebenswelt unverändert erhalten möchten, und zumal jenen – derzeit 
besonders vielen – muslimischen Zuwanderern, auf  welche viele Deutsche alle 
ihre Ängste ob einer ‚kulturellen Entheimatung‘ projizieren. Dabei fehlt es auf  
der einen Seite an der Bereitschaft, Islam von Islamismus zu unterscheiden, und 
auf  der anderen Seite am guten Willen, Sorgen um die Entwicklung des Islam in 
Deutschland und Europa von irrationaler Islamophobie abzuheben.

Verschärfend wirkt in dieser Lage, daß die Erweiterung der Rassismus-Defi -
nition auf  „gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“24 es erlaubt, jegliche Ab-
lehnung von kulturell Anderen als rassistisch zu etikettieren und mit nationalso-
zialistischer Vernichtungspolitik in Zusammenhang zu bringen. Dadurch wird 
es möglich, den Rassismusbegriff  als Kampfbegriff  für sehr viele rein politische 
Konfl ikte zu verwenden, was diese Konfl ikte dann erst recht aufheizt. Und weil – 
wie knapp umrissen – der Konfl ikt um Einwanderung und Integration in seinen 
kulturellen und emotionalen Tiefenschichten als ein Konfl ikt zwischen links und 
rechts, zwischen fortschrittlich und rückschrittlich, zwischen antifaschistisch und 
latenznazistisch geführt wird, läßt sich inzwischen auch noch die Durchschlags-
kraft des Rassismus-Vorwurfs den meisten anderen politischen Mißbilligungen 
zugesellen. Das wird inzwischen auch absichtsvoll so gehandhabt und vergiftet 
dadurch erst recht den Diskurs um die Bewältigung einer zentralen Herausforde-
rung unseres Landes.

In einer solchen Lage aber ist sogar die Aufrechterhaltung eines zentralen 
Merkmals pluralistischer Demokratie gefährdet: Der Bereich des nicht streitigen 

23 Nur in Sachsen ist die Kulturpfl ege kommunale Pfl ichtaufgabe. Vgl. § 2 (1) SächsKRG vom 
20. Januar 1994.

24 Vgl. das an der Universität Bielefeld unter diesem Namen geführte Forschungsprogramm 2002ff. 
www.uni-bielefeld.de/ikg/projekte/GFE.html [28.2.2016].
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Basiskonsenses – Wertkonsens, Verfahrenskonsens, Ordnungskonsens – soll 
möglichst eng gefaßt, der des dem politischen Streit zu Überlassenden hingegen 
möglichst breit gelassen sein. Wir hingegen erleben, daß immer mehr Worte, Ge-
danken und Argumente von den Geboten und Verboten politischer Korrektheit 
unter Strafe gestellt werden – und Strafe dann auch erfolgt, nämlich in Form 
eines demonstrativen Entzugs von Achtung, öffentlichen Auftrittsmöglichkeiten 
oder sogar der berufl ichen Anstellung, und meist sogar unter großem Beifall ei-
nes erheblichen Teils der politisch-medialen Klasse. Im Grunde wird dann nicht 
allein die inhaltliche Position des politischen Gegners bekämpft, sondern bereits 
dessen Präsenz. Vollzieht sich letzteres auch noch bei Demonstrationen im öf-
fentlichen Raum, die durch Gegendemonstrationen zu verhindern immer öfter 
zum Teil unserer – sozusagen – politischen ‚Folklore‘ wird, so gerät die Polizei, 
welche doch die Freiheit aller zu sichern hat, zwischen die Fronten. Und kann sie 
sich dort mangels politischer Unterstützung nicht mehr verläßlich behaupten, so 
nimmt die Autorität des Staates großen Schaden – und zwar gerade jenes Staates, 
dessen Zweck doch gerade die Sicherung von Freiheit ist. Außerdem erodiert 
das Vertrauen in die Demokratie erst recht, wenn deren Willensbildungsprozesse 
schon vorab von solchen Geboten und Verboten politischer Korrektheit kanali-
siert werden, auf  deren Ausgestaltung mediale und politische Eliten einen privile-
gierten Zugriff  haben – und wenn diese Eliten sich zugleich von dem entfernen, 
was breite Teile des Volkes für richtig halten.

5.3.3.2 Konkrete Maßnahmen

Anzusetzen wäre durch konkrete Politik an allen Einzelteilen des beschriebenen 
Gesamtproblems. Das läuft auf  drei zu bewältigende Aufgaben hinaus.

5.3.3.2.1 Zuwanderungs- und Bevölkerungspolitik

Unmittelbar geht es um eine Begrenzung der Zuwanderung nach Deutschland, 
und zwar mit baldiger Wirksamkeit. Einesteils geht es dabei um eine Verringerung 
der Magnetwirkung Deutschlands, andernteils um wirkungsvollen Grenzschutz. 
Eingebettet zwischen beiden Strategien müssen die Verfahren zur Feststellung 
eines Bleiberechts in Deutschland verkürzt, müssen nicht Bleibeberechtigte auch 
abgeschoben werden.

Bei alledem wäre rasch auf  drei sich wohl zerschlagende Fehlhoffnungen zu 
verzichten: andere europäische Staaten nähmen Deutschland ‚seine‘ Flüchtlinge 
ab; die Türkei fungiere ohne so entstehendes politisches Erpressungspotential als 
eine ‚Transferzone‘ und schütze von außen her verläßlich die Südostgrenze der 
EU; und die Auswanderungsursachen in Afrika, im Nahen Osten oder in Asien 
hinein ließen sich in absehbarer Zeit beseitigen. Zu den letzteren gehören näm-
lich Langfristprobleme wie Bürgerkrieg, Staatszerfall, sich immer wieder erneu-
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ernde Armut bei großem Bevölkerungswachstum sowie jener Klimawandel, der 
manche Gegenden der Erde in etlicher Zeit kaum mehr bewohnbar machen wird.

Unter solchen Bedingungen gilt es, mit den Möglichkeiten unserer Staatsge-
walt den Schutz unseres Staatsgebietes wiederherstellen sowie dem Staatsvolk 
die Kontrolle zurückzugeben über eine von ihm selbst gewünschte Umschichtung der 
in Deutschland lebenden – und alsbald von politischen Partizipationsrechten ja 
nicht mehr auszuschließenden – Bevölkerung. Dabei ist es eine rein praktische 
Frage, ob man dauerhaft auf  eine wirkungsvolle Sicherung der EU-Außengren-
zen ausgehen kann, oder ob – gleichsam subsidiär – etliche EU-Länder sich ver-
anlaßt sehen sollten, die Errungenschaften des Schengen-Abkommens zurück-
zunehmen und aufs neue nationale Grenzsicherungsmaßnahmen einzuführen.

Außerdem sollte man das deutsche Demographieproblem in zweifacher 
Hinsicht ernsthafter als bislang diskutieren. Einesteils könnten jene, die um-
fangreiche Einwanderung zum Ausgleich jener ‚Demographielücke‘ wünschen, 
welche die sinkende Kinderzahl pro Frau unserem Land beschert hat, durchaus 
Folgendes bedenken: Ließe sich nicht durch eine frauen- und familienfreundli-
chere Ausgestaltung unserer Arbeitswelt sowie unseres Steuer- und Rentenrechts 
die weit verbreitete Sorge mindern, daß Kinder in unserem Land unvermeidlich 
zum persönlichen Karriere- und Armutsrisiko würden? Falls nämlich gerade dies 
zum Sinken von Deutschlands Geburtenzahlen geführt hätte, ließe sich hier ein 
durch wesentlich weniger Integrationsrisiken führender Weg zur Lösung unse-
res Demographieproblems fi nden. Dabei dürfte die Einführung eines höchst-
persönlichen Elternwahlrechts für noch nicht wahlberechtigte Kinder sehr rasch 
die auf  einen solchen Politikwechsel hinführenden politischen Anreizstrukturen 
schaffen.25 Andernteils wäre es nicht unvernünftig, wenn man in öffentlichen 
Debatten wenigstens erwägen wollte, ob – und wie lange – sich in Deutschlands 
Einwanderungsgesellschaft die kulturell oder sozial bedingten höheren Gebur-
tenraten einzelner Einwanderungsgruppen wohl fortsetzen werden, welche He-
rausforderungen sich daraus für den Fortbestand unserer liberalen westlichen 
Alltagskultur sowie den gesellschaftlichen Zusammenhalt ergeben könnten, und 
ob – derlei antizipierend – wohl andere Umgangsweisen mit dieser Thematik als 
die heute üblichen ratsam sein könnten.26

Im übrigen sollten sich jene keine sonderlich großen Hoffnungen machen, 
die in Deutschlands Demographieproblem eine Chance auf  die Rückführung 
unseres Bevölkerungsstandes auf  drei Viertel oder noch weniger der heutigen 

25 Siehe etwa Meixner, Gerhart (2013): Plädoyer für ein „höchstpersonliches Elternwahlrecht zugunsten des 
Kindes“, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen 44, 2013/2 S. 419 – 426.

26 In dieses Wespennest stach vor wenigen Jahren Thilo Sarrazin mit seinem Buch Deutschland 
schafft sich ab. Wie wir unser Land aufs Spiel setzen, München 2010. Die überaus heftigen Reaktionen 
auf  sein Buch und auf  ihn selbst haben gezeigt, wie mächtige kulturelle Phobien und Tabus in 
dieser Dimension unserer Einwanderungs- und Integrationspolitik am Werk sind.
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Zahlen sehen und sich in schönen Farben ausmalen, wie ein viel weniger zersie-
deltes Deutschland mit einer auf  dem ‚Internet der Dinge‘ basierten Wirtschaft 
aussähe, die vielerlei schwere Arbeit entbehrlich machte und ein bedingungsloses 
Grundeinkommen für alle erlaubte. Gerade ein solches Land würde nämlich an-
gesichts des auf  unabsehbare Zeit weiter zunehmenden Bevölkerungsdrucks in 
den armen Ländern der Welt erst recht viele Einwanderer anziehen. Sie könnte 
man noch viel weniger als heute aufhalten – und hätte sie deshalb als Mitbewoh-
ner oder Neusiedler ebenso zu akzeptieren, wie das einst im weströmischen Reich 
mit den Germanen unvermeidlich wurde. Die idyllischen Zeiten des Westens sind 
jedenfalls vorbei.

5.3.3.2.2 Sicherung und Verbesserung freiheitlicher Demokratie

Sodann geht es um die Sicherung unserer freiheitlichen Demokratie – und zwar 
gerade nicht im Kampfmodus zwischen links und rechts, sondern eben durch 
Verbesserung der bestehenden Demokratie. Hier muß vor allem der folgende Zusam-
menhang verdeutlicht und begriffen werden: Mit der Verbindung von Staatsvolk 
und demokratisch ausgeübter Staatsgewalt haben wir bisher allein im Rahmen 
des ‚Nationalstaates‘ belastbare Erfahrungen gemacht; und deshalb tun wir gut 
daran, nicht leichtfertig den Übergang zu einer ‚postnationalen Demokratie ohne 
Grenzen‘ zu versuchen, die es wagen will, ohne vorgängige soziokulturelle Soli-
darität auszukommen.

Vor dem Hintergrund einer solchen Einsicht läßt sich erkennen, wie fahrlässig 
es ist, Grenzen für unwichtig zu erklären; Einwanderung für eine Art ‚vorüber-
gehendes schlechtes Wetter‘ zu nehmen, obwohl sie sehr große Folgen für In-
nenpolitik und demokratische Repräsentation zeitigt; mit Herausforderungen wie 
dem ‚Übergang zur Multikulturalität und Multiethnizität‘ gleichsam intellektuell zu 
spielen, obschon die Folgen höchst brisant sind;27 oder gar die derzeitige deutsche 
Einwanderungspolitik einem solchen Volk gleichsam aufzuzwingen, das derlei 
entweder nicht will oder immerhin erst einmal danach gefragt werden möchte, mit 
welcher Einwanderungspolitik es mehrheitlich wohl einverstanden wäre.

In diesem Zusammenhang wird auch deutlich, wie wünschenswert es wäre, 
unsere repräsentative Demokratie durch sinnvolle plebiszitäre Instrumente zu 
verbessern – allen voran: durch Einführung eines ‚fakultativen gesetzesaufhe-
benden Referendums‘.28 Dieses Instrument paßt bestens zur repräsentativen De-
mokratie: Das erste Wort haben stets Regierung und Parlament, die ein Gesetz 
initiieren bzw. beschließen; das letzte Wort aber liegt beim Volk, nämlich in Form 
27 Verwendete man zu deren Verdeutlichung einen Begriff  wie „Umvolkung“, so würde die sofort 

aufwallende Empörung anzeigen, in wie tiefe kulturelle Schichten dieser Prozeß eindringt.
28 Siehe hierzu die systematische Erörterung in Patzelt, Werner J. (2011): Welche plebiszitären Instru-

mente könnten wir brauchen? Einige systematische Überlegungen, in: Jahrbuch für direkte Demokratie 
2010, Baden-Baden, S. 63 – 106. 
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einer Volksabstimmung über die Frage, ob das bereits vom Parlament beschlos-
sene Gesetz wirklich in Kraft treten soll. Durch Sammlung einer – eher hoch 
anzusetzenden – Anzahl von Unterschriften durch eine ‚Referendumsinitiative‘ 
könnte dieses ‚letzte Wort‘ auch selbständig ergriffen und anschließend in keiner 
Weise überhört werden. Offenkundig ist dieses Instrument überhaupt nicht vom 
üblichen Einwand betroffen, die Bevölkerung sei mit Aufgaben der Gesetzge-
bung überfordert: Die mögliche Volksabstimmung bezieht sich ja stets auf  ein 
bereits vom Parlament beschlossenes Gesetz. Obendrein würde gerade das fakultative 
Gesetzesreferendum es unnötig machen, daß im Parlament unterlegene Oppo-
sitionsparteien politische Streitfragen vor ein Verfassungsgericht bringen – statt 
vor das Volk, wohin sie in einer Demokratie doch gehören. Und sobald es üblich 
wäre, daß die Deutschen jährlich mindestens einmal eine folgenreiche Entschei-
dung über ein Gesetz zu treffen hätten, also nicht nur alle paar Jahre Prokura 
für das Regierungsgeschäft erteilten, würden gewiß auch praktische politische 
Bildungswirkungen nicht ausbleiben, die unserer so oft steril erregten politischen 
Kultur wohltäten.

5.3.3.2.3 Redliches Debattieren über eine nachhaltige Integrationspolitik

Ferner gilt es, eine aus geschichtspolitischen Verzweckungen herausgelöste De-
batte um eine nachhaltige Integrationspolitik anzustoßen und zu führen. Eines-
teils muß in ihr der Grundwiderspruch unserer Einwanderungs- und Integrati-
onspolitik herausgearbeitet werden, damit er sich anschließend auch lösen lässt. 
Wenn wir nämlich – worauf  humanitär ausgerichtete Argumentationen hinaus-
laufen – an Leib und Leben Verfolgten zeitweisen Schutz in unserem Land bie-
ten wollen, dabei auf  deren alsbaldige Heimkehr zählen und eben deshalb keine 
Obergrenzen der Aufzunehmenden setzen wollen, dann wäre es vernünftig, auch 
in Deutschland – etwa in den recht menschenleeren Gebieten Mecklenburgs 
oder Vorpommerns – große Lager für die Gefl üchteten zu errichten, diese Lager 
möglichst besser als in Jordanien oder der Türkei mit Lebensmitteln und kultu-
reller Infrastruktur auszustatten und sich selbst verwalten zu lassen. Aus ihnen 
könnte dann jeder Gefl üchtete bei entsprechender Entwicklung der Lage leicht 
in sein Heimatland zurückkehren, nämlich ohne den Verlust nennenswerter Be-
kanntschafts-, Freundschafts- und vielleicht auch Familienkreise mit Deutschen. 
Wenn wir hingegen die Integration aller Gefl üchteten anstreben und sie deshalb 
zunächst zu Deutschkursen, anschließend zur Beschäftigungssuche verpfl ichten, 
dann sollten wir gerade nicht damit rechnen, daß es sonderliche Bereitschaft zur 
Rückkehr in Heimatländer mit deutlich schlechteren Lebensperspektiven als in 
Deutschland geben wird – und zwar zumal dann nicht, wenn diese Länder von 
Deutschland weiter entfernt sind als etwa der Balkan. Angesichts eines dann 
entstehenden und von unserem Land sogar geförderten dauerhaften Bleibewil-
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lens eines Großteils der Zugewanderten wäre es dann allerdings nicht sonderlich 
vernünftig, die weitere Einwanderung eher von den Wünschen der noch nicht 
Eingewanderten als von den Interessen der bereits hier Ansässigen abhängig zu 
machen, also: eine Politik der grundsätzlich offenen Grenzen fortzuführen.

Andernteils müßte bei einer redlichen Debatte um eine nachhaltig wirksame 
Einwanderungs- und Integrationspolitik möglichst vielen vor Augen geführt wer-
den, daß der Schlüssel zum Abbau gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit bei 
gleichzeitiger Integration unserer Einwanderungsgesellschaft zu einem solidari-
schen Staatsvolk in sehr tiefen Schichten politischer Kultur liegt. Der eine Gesell-
schaft zusammenhaltende Gemeinsinn entsteht nämlich nicht von selbst – weder 
als ‚Sinn für verbindende kulturelle Gemeinsamkeiten‘ noch als Bereitschaft, ei-
gene Interessen um der mitbürgerlichen Solidarität willen zurückzustellen. Inte-
grierender Gemeinsinn muß vielmehr kultiviert und in Geltung gehalten werden. 
Das aber gelingt nicht ohne Abgrenzung derer, die ohne weitere Vorbedingungen 
zur Solidargemeinschaft gehören werden, von jenen, denen man zwar im Notfall 
und zeitweise hilft, die aber – angesichts begrenzter Ressourcen – nicht auf  Dau-
er gegenleistungslos in fürsorgendes Handeln einbezogen werden sollen.

Außerdem braucht es auch immer wieder diskursiv zu plausibilisierende 
Gründe dafür, warum man mit wem wie weit und wie lange Solidarität üben, 
also gemeinsinnig handeln solle. Mit Blick auf  eingeforderte Solidarität plausi-
bel sind aber meist nur solche Gründe, die einen jeweils bestehenden Zustand 
übersteigen: einesteils hin in Richtung auf  gemeinsam zu verwirklichende Ziele, 
andernteils durch Verweise auf  eine dem hier-und-jetzt praktizierten Miteinander 
ohnehin zugrundeliegende Zusammengehörigkeit. ‚Transzendent‘ im ersten Sinn sind 
oft Zielsetzungen wie kollektiver Erfolg (‚Teamgeist‘), auf  den hin im politisch-
kulturellen Bereich oft Anliegen wie ‚mehr Gerechtigkeit‘, ‚mehr Freiheit‘ oder 
‚mehr Partizipation‘ orientieren. Und transzendent im zweiten Sinn sind Verweise 
auf  gemeinsame Zugehörigkeiten wie jenen zur biologischen Gattung Mensch, 
zur religiösen Umma der Gläubigen29 (im christlichen Bereich ‚Kirche‘30 genannt), 
zu einem – auf  gleichwie fi ktiven ‚Geltungsgeschichten‘31 beruhenden Volk, oder 
zu einer international sich als handelndes Subjekt verstehenden ‚Klasse‘.

29 Das ist der islamische Begriff  für eine übernationale, religiös um die koranische Offenbarung 
gelagerte Gemeinschaft.

30 „Kirche“ ist die Verballhornung des griechischen Begriffs der „kyriaké ekklesía“, d. h. der 
„Volksversammlung um den Herrn“. Aus dem ersten Begriffsbestandteil wurden ‚germanische‘ 
Worte wie Kirche, kerk oder church, aus dem zweiten ‚romanische‘ Worte wie église oder iglesia.

31 Siehe hierzu die Beiträge in Melville, Gert; Vorländer, Hans (2002, Hrsg.): Geltungsgeschichten. 
Über die Stabilisierung und Legitimierung institutioneller Ordnungen, Köln u. a.
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5.3.3.3 Patriotismus als Lösung, nicht als Ursache gesellschaftlicher Integrationsprobleme

Wenn man sodann in politisch-praktischer Absicht danach sucht, was ganz kon-
kret jene Gemeinsinnigkeit schaffen kann, die eine Gesellschaft zusammenzuhal-
ten vermag, und was solche Gemeinsinnigkeit außerdem von plausiblen Trans-
zendenzbehauptungen her in Geltung zu halten vermag,32 so wird man rasch 
auf  das treffen, was man gemeinhin ‚Patriotimus‘ nennt. Dessen Kern sind – 
als zwei Seiten derselben Medaille – der Wunsch, im gemeinsam bewohnten Land 
möge die allgemeine Wohlfahrt gesichert sein, sowie die eigene Bereitschaft, auch 
selbst zum Gemeinwohl beizutragen. Für die Entstehung und Verwirklichung 
eines solchen Wunsches sowie der ihm folgenden Bereitschaft kommt es dabei 
weniger auf  eine gemeinsame Herkunft an als vielmehr auf  die gut begründe-
te Gewißheit, daß man eben eine gemeinsame Zukunft haben wird. Insofern ist 
Patriotismus – wie es auch die Erfahrungen in den klassischen angelsächsischen 
Einwanderungsländern zeigen – das bestmögliche Integrationsmittel gerade ei-
ner Einwanderungsgesellschaft. Patriot ist nämlich, wer mit anderen zusammen 
an einer möglichst guten, gemeinsamen Zukunft baut – und eben das müssen wir 
als Einwanderungsland fortan auch tun.

Was aber wären die zentralen Inhalte eines solchen ‚integrierenden deutschen 
Patriotismus‘?

– Erstens muß er ein auf  unsere freiheitliche demokratische Grundordnung be-
zogener Verfassungspatriotismus sein: eine offen bekundete und allem politi-
schen Handeln zugrunde gelegte Zuneigung zu jener politischen Ordnungs-
form, die Deutschland unter allen Staatsformen, mit denen es unser Land je 
versucht hat, nun wirklich am besten bekommen ist. Verfassungspatriotismus 
ist somit kein ‚linkes Gegengift‘ zu einem gleichsam rechten nationalen Patri-
otismus; er ist vielmehr des letzteren wesentlicher Mitbestandteil.

– Zweitens äußert sich deutscher Patriotismus im politischen Handeln und Spre-
chen aus einem Gesamtverständnis der deutschen Geschichte und Kultur heraus. 
Es wird fruchtbar sein, unser Geschichtsdenken aus der Fixierung auf  den 
Nationalsozialismus zu lösen: Deutschlands Geschichte und deren Lehren 
umfassen einfach mehr als die zwölf  Jahre des deutschen Faschismus. Und sie 
umfassen ebenfalls mehr als die vierzig Jahre der SED-Diktatur.
Es wäre ohnehin sehr merkwürdig, wenn wir von türkischen, syrischen oder 
afghanischen Deutschen verlangten, sich in eine Art Erbschuld zu stellen, 
welche die Namen ‚Nationalsozialismus‘, ‚Holocaust‘ und ‚Kriegsverbrechen‘ 
trägt. Das ist nämlich unsere Geschichte – doch nicht die von Türken, Syrern 
oder Afghanen. Wir werden deshalb schon viel erreicht haben, wenn unsere 

32 Siehe hierzu Patzelt, Werner J. (2013): Transzendenz, politische Ordnung und beider Konstruktion, in: 
ders., Hrsg., Die Machbarkeit politischer Ordnung. Transzendenz und Konstruktion, Bielefeld, S. 9 – 42.



Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheber-
rechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, 

Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.

© BWV • BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG GmbH

Berlin 2016

260 5 Vier Experten-Ansichten

EJM 1-2  2016

neuen Mitbürger aus anderen Teilen der Welt sich überhaupt in die Tradition 
unserer Erbverantwortung dafür stellen, daß nie die Erinnerung an jene Ver-
brechen dahinschwindet – und auch nie der gute Wille, aus den damaligen 
Fehlern zu lernen. Das gilt gerade für die besondere deutsche Verantwor-
tung hinsichtlich der Existenz und Sicherheit des Staates Israel. Außerdem 
führte die Idee ins argumentative Nichts, nur ‚Biodeutsche‘ müßten sich in 
die Traditionslinie deutscher Staatsverbrechen stellen, während ‚Passdeutsche‘ 
von alledem ganz unbetroffen bleiben könnten. Einesteils sind die Kinder 
von ‚Passdeutschen‘ doch in jeder Hinsicht Deutsche; und andernteils wäre es 
wirklich nichts anderes als Rassismus, auch noch in der zweiten Generation 
an irgendeiner sozial folgenreichen Unterscheidung zwischen sozusagen ‚Ein-
gewanderten‘ und ‚echten Deutschen‘ zu unterscheiden.

– Drittens gehört zum Patriotismus der Deutschen die Verbundenheit mit ihrer 
jeweiligen Heimatregion, die innere Bindung an deren Mundart, Landschaft und 
Bräuche. Unter den Einwanderern wird das auf  lange Zeit die innere Bindung 
an ihre Herkunftsländer einschließen. Vor allem in solcher Heimatliebe, die 
unter Einwanderern hoffentlich mehr und mehr die neue Heimat einschließen 
wird, wurzelt jener alltagspraktische Patriotismus der einfachen Leute, denen der 
intellektuelle Zugang zum Patriotismus über Verfassungsprinzipien oder über 
Lehren aus unserer Geschichte fremd und gesucht erscheint. Diesen regionalen 
Patriotismus sollte man aber nie vom auf  die Nation bezogenen Patriotismus 
abkoppeln lassen. Schließlich werden die Einwanderer in unser Land ja nicht 
zunächst einmal Schwaben oder Thüringer werden, sondern eben Deutsche. 
Das verlangt dann aber auch eine klare Vorstellung von dem, was es über den 
Besitz eines bundesdeutschen Passes hinaus bedeuten mag, ein Deutscher zu 
sein: Zugehörigkeit zu einer auch in kulturellen Gemeinsamkeiten lebenden Be-
völkerung – oder nur Teilhabe am gemeinsamen Siedlungsrecht von einander 
fremd bleibenden Ethnien auf  deutschem Staatsgebiet.

– Viertens gehört zu deutschem Patriotismus eine nicht nur tatkräftig ins Werk 
gesetzte, sondern immer wieder auch in ganz selbstverständlicher Weise be-
kundete Zuneigung zum eigenen Land und zu dessen Leuten, zu Deutschlands 
Kultur und zu den Geltungsansprüchen dieses Landes als einer freiheitlichen, 
demokratischen und friedliebenden Nation. Dem Zusammenhalt unserer Ge-
sellschaft wäre in der Tat viel geholfen, würde Patriotismus dieser Art nicht 
nur empfunden, sondern auch immer wieder zum Ausdruck gebracht – näm-
lich in den Symbolen unseres Landes. Zu diesen gehören nicht nur die Flagge 
mit ihrer großen Tradition und die Hymne mit ihrem ethischen Gehalt. Son-
dern zu ihnen gehören auch alte ‚Ikonen‘ wie das Brandenburger Tor – oder 
neue wie das Reichstagsgebäude mit seiner Glaskuppel. Unterm Strich ist es 
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ganz wunderbar, wenn man – beispielsweise – vor türkischen Lokalen sowohl 
die türkische als auch die deutsche Fahne sieht.

Natürlich wird deutscher Patriotismus nie wieder so fl ach sein dürfen, wie er 
früher einmal war, oder wie der Patriotismus in anderen, selbst unzweifelhaft 
freiheitlichen Staaten heute noch zu sein pfl egt. Er muß vielschichtig sein und 
Dinge umschließen, die sich nicht von allein zusammenfügen. Ganz offenkun-
dig kommt ein solcher Patriotismus auch ohne jegliche Form ‚gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit‘ aus – obwohl er doch auf  die Schaffung eines sich als 
zusammengehörig empfi ndenden Volkes abzielt. Und somit erkennt man leicht: 
Patriotismus genau der eben dargestellten Art kann die eingesessene Bevölkerung 
unseres Landes mit den Eingewanderten und weiterhin Zuwandernden zu ei-
nem solidarischen Volk vereinen. Ein deutscher Patriot wird nämlich keine deut-
schen Türken von bundesrepublikanischen Deutschen fernhalten wollen, sondern 
zu erreichen versuchen, daß aus Einwanderern aus vieler Herren Länder türki-
sche Deutsche und griechische Deutsche, syrische Deutsche und vietnamesische 
Deutsche werden. Das ist denn auch der sinnvolle Grundgedanke des vor knapp 
zwei Jahrzehnten neu eingeführten Staatsbürgerschaftsrechts.

Im übrigen wird ebenfalls für unser Land gelten: Daß Deutsche nicht nur 
weiß oder braun, sondern ebenso schwarz, rot oder gelb sein können, wird erst 
dann zum gelebten Alltag werden, wenn den Deutschen – den lange schon an-
sässigen ebenso wie den vor kurzem zugewanderten – wieder in großer Selbstver-
ständlichkeit das Bestehen einer vielgestaltigen, immer schon vieles Mitgebrachte 
verläßlich integrierenden deutschen Kultur bewußt und auch lieb sein wird, also 
einer Kultur, die nicht bloß die Verfassungsprinzipien umfaßt, sondern auch vie-
le Selbstverständlichkeiten unseres Alltagslebens, in die wirklich jeder eintreten 
kann, der ihre Werte und Praxen teilen und seine eigenen Traditionen mit den 
unseren verbinden will. Also kann schon vom Ansatz her der Einwand nicht 
überzeugen, mit der Pfl ege von deutschem Patriotismus betreibe man das Ge-
schäft fremdenfeindlicher Rechtsextremisten.

Es verhält sich vielmehr anders herum: Wer deutschen Patriotismus nicht 
pfl egt, der läßt die so mächtigen, mit ihm verbundenen Gefühle in den Bann-
kreis der Rechten ziehen. Dort droht ihnen nur neuer Mißbrauch – wie in der 
anfangs so populären Diktatur der Nationalsozialisten. Folglich muß es eine 
zentrale Aufgabe aller deutschen Verfassungspatrioten sein, auch nicht den ge-
ringsten Teil von deutschem Patriotismus je wieder exklusiv den Rechtsradikalen 
zu überlassen. Das vor Augen, kann jeder leicht erkennen, an welcher Aufgabe 
gerade er – oder sie – bereits im eigenen Alltagsleben mitwirken könnte, um aus 
unserer Einwanderungsgesellschaft eine weiterhin freiheitliche Demokratie ohne 
ethnisch-kulturelle Konfl ikte sowie ohne auf  solche Konfl ikte gegründeter grup-
penbezogener Menschenfeindlichkeit zu machen. Eben das folgt einer wichtigen 
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Aufforderung des ehemaligen Bundespräsidenten Johannes Rau: Nicht spalten – 
sondern versöhnen! Oder, wie Willy Brand das vielleicht formuliert hätte: zusam-
menwachsen lassen, was zusammengehören kann!

5.3.3.4 Alternativen zum Ernstnehmen von Bürgersorgen 
in unserer entstehenden Einwanderungsgesellschaft?

Allmontäglich war lange Zeit in Dresden unübersehbar: Da bekundeten einige 
Tausend Demonstranten Sorgen ob einer ‚Islamisierung des Abendlandes‘. An-
dere, auch weit über Dresden hinaus, machen sich weiterhin Sorgen um die Ent-
stehung von Parallelgesellschaften in Einwanderungsländern ohne tatsachenfeste 
Integrationspolitik. Wieder andere machen sich Sorgen um die Zukunft der Euro-
zone, weitere um den Frieden an den Ostgrenzen der EU. Zu Beginn der 1980er 
Jahre sorgten sich viele um einen Atomkrieg – und zuvor um das Waldsterben.

Was davon sind echte Sorgen, die man ernstnehmen muß? Was davon einge-
bildete Sorgen, die man abtun sollte? Wer entscheidet über Antworten auf  diese 
Fragen? Und aus welchen Gründen soll man dessen Entscheidungen vertrauen – 
sich also heute ob der Zukunft unserer Einwanderungsgesellschaft nicht sorgen, 
während man gestern ob eines baldigen Atomkriegs höchst angstvoll war? Und 
wie soll man sich zu jenen verhalten, die ‚unbegründete Sorgen‘, ja aufgrund der 
nahegelegten Konsequenzen womöglich ‚gefährliche Sorgen‘ in die Öffentlich-
keit tragen? Sie auslachen? Sie ausgrenzen? Ihnen ‚keine Bühne bieten‘? Sie von 
Straßen und Plätzen verscheuchen? Die Debatte um Dresdens Pegidianer, die 
bisweilen das Hysterische mehr als nur streifte, hat deutlich gezeigt: Dies alles 
sind keine bloß akademischen Fragen. Sie stellen sich wirklich, und die Antwor-
ten auf  sie zerreißen nicht nur Kollegen- und Bekanntenkreise, sondern stören 
auch Freundschafts- und Familienbeziehungen, wenn man keine rationale Weise 
fi ndet, mit ihnen umzugehen. Tatsächlich wurde am Sonderfall von Pegida All-
gemeines sichtbar.

Viele der üblichen Kniffe, unangenehmen Themen aus dem Weg zu gehen, 
versagten da. „Jener, der da echoreich Sorgenthemen vorbringt, hat Dreck am 
Stecken!“ Können aber wohl nur moralisch untadelige Leute sachlich Recht 
haben? „Wie stereotypendurchsetzt, ja gemein ist doch jene Sprache, in der da 
Sorgen formuliert werden!“ Gibt es aber wohl ein ontologisches Form/Inhalts-
Gesetz dahingehend, daß schön Formuliertes richtig, häßlich Formuliertes aber 
falsch ist? „Da stimmen viele ins Feld geführte Fakten nicht!“ Folgt wohl daraus, 
daß jemand sich im Einzelnen vertut, daß er insgesamt Unrecht hat? „Man sehe 
sich nur an, wer alles da mitläuft und Beifall klatscht!“ Ist die Welt so eingerichtet, 
daß nur jene das Richtige erkennen werden, die man mag – und alle jene sich 
täuschen, die man nicht mag?
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Zwar kann man es mit einem argumentum ex auctoritate versuchen: ‚Die‘ Fach-
leute, ‚die‘ kompetenten Politiker, ‚die‘ wichtigsten Intellektuellen sagten nun 
einmal, daß … weshalb man ihnen vernünftigerweise glauben möge! Doch was, 
wenn sich sowohl für das eine wie für sein Gegenteil Fachleute, kompetente Poli-
tiker, Intellektuelle als Zeugen fi nden – und im Internet obendrein jede Menge an 
offi ziellem bis obskurem Bestätigungsmaterial? Zu nicht mehr als bloß Rettungs-
halmen werden dann technokratisches Argumentieren, ideologisches Bekenner-
tum, totredende Besserwisserei.

Natürlich ist es nicht so, daß etwas schon deshalb richtig wäre, weil viele Leute 
es mit lauter Stimme bekunden. Und aus dem Prinzip der Volkssouveränität folgt 
auch nicht, dass mit dem Ruf  „Wir sind das Volk!“ darüber entschieden wäre, 
was sinnvollerweise zu tun sei. Auch hat die major pars noch kaum jemand ernst-
haft mit der sanior pars gleichgesetzt, die Mehreren also nicht mit den Klügeren. 
Nur verhält es sich in Demokratien eben so, daß Eliten – gleich ob in der Politik 
oder sonstwo – zwar das Volk selbstgerecht als jenen ‚großen Lümmel‘ empfi n-
den mögen, der die eigenen Kreise stört und Themen aufbringt, mit denen man 
nicht befaßt werden möchte. Doch ignorieren läßt sich in der Demokratie selbst 
‚lümmelhaftes Volk‘ nicht – und erst recht nicht, wenn man vermutet, es könnten 
auch solche Leuten Lebenserfahrung und konkreten Sachverstand haben, die es 
nicht in die professionelle Politik, nicht in die Feuilletons, nicht zu den Rotariern 
geschafft haben. Nicht nur faktisch ist es in einer Demokratie deshalb unklug, 
Sorgen einfach deshalb abzutun, weil sie ‚von den falschen Leuten‘ oder ‚im fal-
schen Ton‘ vorgebracht werden. Sondern auch normativ gehört sich derlei nicht, 
weil Demokratie selbst als auf  Konkurrenzwahlen gegründete Elitenherrschaft 
nicht um der Eliten, sondern um der Bevölkerung willen besteht.

Gewiß spricht vieles dafür, daß eine repräsentative Demokratie unterm Strich 
bessere Entscheidungen zeitigt als eine direkte Demokratie. Der letzteren mangelt 
nämlich eine wesentliche Leistung von Elitegruppen: unter eigenem politischen Ri-
siko die Sichtweisen und Sorgen der Bevölkerung ins Verhältnis mit dem zu setzen, 
was möglich oder tunlich  ist – teils aufgrund der Natur der Sache, teils aufgrund der 
hier und jetzt nicht zu verändernden Rechtslage, teils aufgrund überzuordnender 
politischer Gesichtspunkte. Also haben gerade ‚besorgte Bürger‘ sehr wenig da-
von, wenn Politiker ihre Sorgen einfach aufgreifen, verstärkten, in Aktionismus 
umsetzen. Doch sie haben ebenso wenig davon, wenn Politiker ihre Sorgen igno-
rieren, kleinreden, abtun.

Der ‚Mittelweg‘ wäre einmal mehr der richtige: auf  Sorgen hören, deren Ur-
sachen thematisieren, Probleme aus den Perspektiven aller Betroffenen ansehen, 
mögliche von sachlich unmöglichen Lösungswegen unterscheiden, Risiken und 
Nebenwirkungen jeder Verfahrensweise abwägen, zielführende Optionen an-
hand offengelegter Wertmaßstäbe beurteilen – und auf  diese Weise solche Politik 
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entwickeln, die nicht nur gut gemeint, sondern auch gut getan ist. Indem Politiker 
aller Ebenen auf  solche Weise die Sorgen und Wünsche von Bürgern redlich 
und offen diskutieren, und wenn sie das alles nicht unverbindlich in Talkshows 
erörtern, sondern höchst verbindlich in ihren Parteien, in den Parlamenten und 
natürlich auch in den Wahlkämpfen: genau dann und dadurch leisten sie jene 
„Veredelung“ des empirisch vorfi ndbaren Volkwillens,33 die Ernst Fraenkel – So-
zialdemokrat, Emigrant während der Nazidiktatur und einer der Gründungsväter 
bundesdeutscher Politikwissenschaft – einst den besonderen Vorteil repräsenta-
tiver Demokratie nannte.34

Eben durch solche Kommunikationsprozesse werden die Teilsichten von be-
troffenen Bürgergruppen und Sachexperten mit der – hoffentlich – überwölben-
den Gesamtsicht von Politikern in herausgehobenen Ämtern abgeglichen. Ent-
lang bewährter Diskursregeln geführt, können derlei Kommunikationsprozesse 
auch Eigen- und Widerständigkeit gegen jene Hysterieneigung und Skandalisie-
rungslust von – heutzutage vor allem: ‚sozialen‘ – Medien entwickeln, die der-
zeit in politischen Diskussionen eine überaus fatale Neigung zur Anpassung an 
gefühlte Mehrheitsmeinungen, ja mitunter zur öffentlichen Heuchelei zeitigen. 
In solchen Kommunikationsprozessen kann außerdem jenen Teilen der Bevöl-
kerung, die – warum auch immer – ihre Sorgen in einer groben, auf  irreführende 
Deutungsperspektiven fi xierten, mit fragwürdigen Signal- und Fahnenwörtern 
durchsetzten Sprache formulieren, eine bessere Alternative zu ihren bisherigen 
Rede- und Denkweisen angeboten werden. Sich darum zu bemühen, wäre genau 
das, was Walter Bagehot einst die ‚teaching function‘ eines Parlaments nannte.

In einer perfekten repräsentativen Demokratie verhielte es sich dann so: Es 
gäbe eine Reihe bewährter, staatstragender Parteien, die zwar unterschiedlichen 
Weltsichten und Prioritäten folgten, doch so weit in ihren Grundwerten und ih-
rer Tatsachenwahrnehmung übereinstimmten, daß kein Bürger vor einem Regie-
rungswechsel wirklich Angst hätte, sondern ihn wie das vielleicht unangenehme, 
doch immer wieder nötige Öffnen von Fenstern zur Winterzeit empfände. Diese 
systemtragenden Parteien wären so sensibel für jene Teile der Gesellschaft, in 
denen sie wurzeln oder ihre Unterstützer fi nden (zwischen links und rechts, zwi-
schen oben und unten usw.), daß sie dort neu aufkommende Ideen, Interessen 
und Problemempfi ndungen rasch bemerkten, diese aus deren Verursachungs-
zusammenhang heraus verstünden, das Aufkommen neuen Handlungsbedarfs 
akzeptierten, aus dem eigenen Werte- und Interessenhorizont zielführende Maß-
nahmen entwickelten, sodann bei der Bürgerschaft um politische Unterstützung 
einkämen und am Ende, vor oder nach Wahlen, problemlösende Entscheidun-

33 Fraenkel 1974 [1964]: S. 119.
34 Zur Verbindung dessen mit einem womöglich „vorgegebenen, objektiv feststellbaren Gesamtin-

teresses“ siehe Fraenkel 1991 [1968]: S. 153.
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gen träfen sowie wirkungsvoll umsetzten. Alle Teile der Bevölkerung wären 
dann durch gerade ihnen gegenüber responsive sowie politisch erprobte Parteien re-
präsentiert; und bei Wahlen ließe sich darüber entscheiden, welchen Kurs – von 
mehreren angebotenen, allesamt halbwegs vernünftigen Lösungswegen – die 
künftige Regierung einschlagen solle. Und falls ein sensibel reagierendes System 
dieser Art seit Jahrzehnten verläßlich funktionierte, gäbe es für die Bürger nicht 
einmal gute Gründe, sich ob einer Verschleppung politischer Entscheidungen 
Sorgen zu machen. Man hätte nämlich erlebt: Ganz normale politische Willens-
bildung reicht aus, um in plausibler Weise auf  Problemlösungen ausgehender 
Politik herbeizuführen.

Zeiten so perfekt funktionierender repräsentativer Demokratie sind aber 
selten. Häufi ger kommt es vor, daß Parteien mit den sie bislang tragenden Be-
völkerungsschichten über Kreuz geraten und beim nächsten Urnengang durch 
Wahlabstinenz oder Stimmvergabe für eine Konkurrenzpartei bestraft werden. 
Es kommt ebenfalls vor, daß bislang bewährte Parteien das Aufkommen neuer 
Probleme nicht wahrhaben oder sich nicht dazu durchringen wollen, neue Her-
ausforderungen durch Beschreiten neuer Wege zu bestehen. Falls in einer solchen 
Lage nennenswerte Teile der Bürgerschaft sehr wohl ein neues Problem aufge-
kommen sehen und sich ernsthaft wünschen, Politiker sollten es angehen, so ent-
steht das, was man eine ‚Repräsentationslücke‘ nennt: Ein Teil der Bürgerschaft 
fühlt sich von den etablierten, die bestehende politische Ordnung tragenden Par-
teien im Stich gelassen. Genau dann öffnet sich Raum für Protest- und Alterna-
tivparteien, können gleichsam brachliegende Politikfelder von neuen politischen 
Kräften bestellt werden.

Tatsächlich dringen in solche Repräsentationslücken immer wieder neue po-
litische Kräfte ein – zunächst auf  der Straße, dann in Wahlkämpfen, vielleicht in 
den Parlamenten, am Ende womöglich in Regierungen. Und je mehr sich Bürger 
sorgen und bei solchen neuen Gruppierungen aufgehoben sehen, auch mit je 
mehr Empörung sie darauf  reagieren, daß etablierte Parteien in einer solchen 
Lage erst recht Diskurs- oder Politikverweigerung betreiben, um so heftigere 
politische Dynamik entsteht. Im schlimmsten Fall gelangen dann Anti-System-
Parteien in die Parlamente, erschweren Regierungsbildung und Gesetzgebung, 
entsteht gar Hoffnung auf  Problemlösungen durch wohlmeinend-autoritäre 
Herrschaft – und polarisiert sich die Öffentlichkeit. In den meisten europäischen 
Staaten gibt es derzeit solche Protestparteien, nicht selten mit beträchtlichen 
Sitzanteilen in den Parlamenten, und oft aus genau den erörterten Gründen. Ist 
das wirklich gut?

Dabei wäre es nicht schwer gewesen, die Vorboten solcher Entwicklungen 
auch in Deutschland zu erkennen und rechtzeitig das Richtige gegen sie zu tun. 
Demoskopische Umfragen zeigten lange schon sinkendes Vertrauen in die etab-
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lierten Parteien; die Wahlbeteiligung nahm ab; Wählerströme entstanden von den 
staatstragenden Parteien weg, teils zu den Nichtwählern, teils zu Protestparteien; 
zu beobachten waren nennenswerte Wählerwanderungen zwischen systemkriti-
schen Parteien; Stimmung breitete sich dahingehend aus, man könne am etablier-
ten Politikbetrieb nichts mehr ändern; es kam zu Demonstrationen, gar mit Ru-
fen wie ‚Volksverräter‘ und ‚Lügenpresse‘ – gemünzt auf  die etablierte politische 
Klasse und die mit ihr vermeintlich symbiotisch verbundenen Massenmedien. 
Das alles war besonders dicht im Umfeld und Nachgang der Massendemonstrati-
onen von Pegida zu beobachten – und beim Aufkommen populistischer Parteien 
zu anderen Zeiten und in anderen Ländern ebenso. Weil derlei aber durch den 
Fortgang eines ungedrosselten Einwanderungsgeschehens nach Europa anhalten 
würde, ist es an der Zeit, eben der Stabilität unserer freiheitlichen Demokrati-
en willen zu solcher Politik zu fi nden, die nicht nur in beschönigenden Reden, 
sondern auch im politisch-gesellschaftlichen Alltag zusammenwachsen läßt, was 
zuvor eben doch nicht so recht zusammengehörte.
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5.4 Abendländische Rationalisierung, Kunst, Integration35

Anton Sterbling, Rothenburg in der Oberlausitz

Die abendländische Rationalisierung führte in die Moderne, brachte die moder-
nen Gesellschaften mit ihren spezifi schen Wertordnungen und Institutionen, mit 
ihrer eigenen Kultur und deren Ausdrucksformen in der Kunst  hervor. Dabei 
war der eu ropäische Aufbruch in die Moderne stets auch von verschiedenen Be-
wegungen der Gegenmoderne36 begleitet, die dem davon bestimmten Zeitalter, 
das trotz ge genteiliger Behauptungen noch keineswegs der Postmoderne gewi-
chen ist,37 ein spannungsgeladenes und ambivalentes Gepräge gaben. Dies zeigt 
sich nicht zu letzt in den widersprüchlichen Tendenzen der Kunst, in der sich in 
den letzten beiden Jahrhunderten moderne Avantgarde und antimodernistische 
Strömungen mitunter schroff  begegneten oder – wie etwa in der deutschen Ro-
mantik38 – eigen tümlich vermischten. Diese Ambivalenzen und die „Zerrissen-
heit“ sind markante Kennzeichen der Moderne, moderner Gesellschaften und 
moderner Menschen, die insbesondere im Spannungsfeld zwischen ihrer Innen- 
und Außengeleitetheit stehen. Dies bestimmt die überaus offenen und weiten 
Integrationskapazitäten modernen Gesellschaften – wie auch einige wenige, aber 
entscheidende Integra tionsanforderungen, die sich in diesen ausmachen lassen. 

Im Folgenden möchte ich einige Stichworte zum Verständnis der abendländi-
schen Rationalisierung und Moderne, zur Kunst in diesem Kontext und eben 
auch zu den integrativen Fähigkeiten moderner Gesellschaften und deren Gren-

35 Dieser Beitrag greift unter anderem eigene Gedanken aus dem Band: Sterbling, Anton (2015): 
Wege der Modernisierung und Konturen der Moderne im westlichen und östlichen Europa, Wiesbaden, auf.

36 Siehe auch: Beck, Ulrich (1996): Das Zeitalter der Nebenfolgen und die Politisierung der Moderne, in: 
Beck, Ulrich; Giddens, Anthony; Lash, Scott: Refl exive Modernisierung. Eine Kontroverse, Frankfurt 
a. M. (S. 19 – 112), insb. S. 58 f. 

37 Anders als es aus der Perspektive avancierter Intellektueller erscheinen mag, ist die Post-
moderne noch nicht zur bestimmenden „Signatur“ der Gegenwart geworden. Zur Postmo-
derne-Diskussion siehe: Lyotard, Jean-Francois (1979): La condition postmoderne, Paris; Welsch, 
Wolfgang (1988, Hrsg.): Wege aus der Moderne. Schlüsseltexte der Postmoderne-Dis kussion, Weinheim.

38 Natürlich war die von dem Bestreben der „Wiederverzauberung der Welt“ geprägte deut sche 
Romantik kulturkritische Reaktion auf  den Rationalismus, die Aufklärung, den auf kommenden 
Industrialismus und die Vorzeichen der Moderne schlechthin. Siehe: Weiß, Johannes: Wieder-
verzauberung der Welt? Bemerkungen zur Wiederkehr der Romantik in der gegenwärtigen Kulturkritik, in: 
Neidhardt, Friedhelm; Lepsius, M. Rainer; Weiß, Johannes (1986, Hrsg.): Kultur und Gesellschaft, 
Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsy chologie, Sonderheft 27, Opladen, S. 286 – 301. 
Denkt man indes beispielsweise an das Werk Ludwig Tiecks oder E.T.A. Hoffmanns so las-
sen sich darin schreibtechnische Elemente und Formen der Wirklichkeitsperzeption fi nden, die 
die Moderne des 20. Jahr hunderts in vielen Hinsichten vorweggenommen haben. Siehe: Kolf, 
Bernd (1975): Ludwig Tieck in seiner Zeit, in: Ludwig Tieck, Cluj-Napoca, S. 265 – 285, insb. S. 271 
und S. 276f. Heißenbüttel, Helmut (1972): Zur Tradition der Moderne. Aufsätze und Anmerkungen 
1964 – 1971, Neuwied-Berlin, insb. S. 7 ff.
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zen ansprechen. Der Blick bleibt dabei vor allem auf  die Kunst als „Leit kultur“ 
der Moderne, auf  ihre Ambivalenzen und ihre gegenwärtigen Fragen gerichtet.

5.4.1 Stichworte zum Verständnis der Moderne

Vorbereitet durch die materiellen und geistigen Entwicklungen der vorausgegan-
genen Jahrhunderte, insbesondere durch die Entfaltung der bürgerlichen Stadt-
kultur, die Renaissance, die protestantische Kulturrevolution und den Durch bruch 
der modernen Naturwissenschaften, wurde der Aufbruch in die Moderne unmittel-
bar durch die Gedanken der Aufklärung, durch den mit der englischen industriel-
len Revolution beginnenden Industrialismus und durch die von der Französischen 
Revolution eingeleitete „Fundamentaldemokratisierung“ der abendländischen 
Gesellschaften geprägt.39 Die Moderne ist insofern ein tiefgrei fendes und umfas-
sendes, in der materiellen wie in der geistigen Kultur, im so zialen, wirtschaftlichen 
und politischen Leben wie in der Kunst markant in Er scheinung tretendes Phäno-
men, das gleichwohl nicht alle sozialen Lebensver hältnisse und Handlungsberei-
che erfaßte und revolutionierte, sondern ganz of fenkundig auf  die Persistenz der 
Tradition traf  – und auch antimoderne Gegen bewegungen auslöste.40 Bei genaue-
rer Betrachtung ist die Überlagerung und Um formung traditionaler Wertbestände, 
Institutionen und sozialer Strukturelemente selbst in den fortgeschrittensten Ge-
sellschaften ein bis heute unabgeschlossener Vorgang. Mehr noch gilt dies für ost- 
und südosteuropäische oder eine Vielzahl außereuropäischer Gesellschaften und 
nicht zuletzt der islamischen Welt.41 Den noch stellt der Durchbruch der Moderne 
ein grundlegend neues und zugleich uni versalhistorisch folgenreiches Moment der 
abendländischen und globalen Ent wicklungen dar.

39 Siehe: Bendix, Reinhard (1968): Modernisierung und soziale Ungleichheit, in: Fischer, Wolfram (Hrsg.): 
Wirtschafts- und sozialgeschichtliche Probleme der frühen Industrialisierung, Berlin, S. 179 – 246; Bendix, 
Reinhard (1982): Freiheit und historisches Schicksal. Heidel berger Max Weber-Vorlesungen 1981, Frank-
furt a. M.; Mannheim, Karl (1967): Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus, Bad Homburg-
Berlin-Zürich.

40 Immer wieder ist nachdrücklich auf  die Persistenz der Traditionalität und das Phänomen der 
partiellen Modernisierung hingewiesen worden. Siehe: Rüschemeyer, Dietrich: Partielle Moderni-
sierung, in: Zapf, Wolfgang (31971, Hrsg.): Theorien des sozialen Wandels, Köln-Berlin, S. 382-396; 
Giordano, Christian; Hettlage, Robert (1989, Hrsg.): Bauerngesellschaften im Industriezeitalter. Zur 
Rekonstruktion ländlicher Lebensformen, Berlin; Sterbling, Anton (1997): Widersprüchliche Moderne und 
die Widerspenstigkeit der Traditionalität, Hamburg. 

41 Zu Ost- und Südosteuropa siehe: Sterbling, Anton (1993): Strukturfragen und Modernisierungs-
probleme südosteuropäischer Gesellschaften, Hamburg; Sterbling, Anton (1997): Kontinuität und Wandel 
in Rumänien und Südosteuropa. Historisch-soziologische Analysen, München; Sterbling, Anton (2001): 
Intellektuelle, Eliten, Institutionenwandel. Untersuchungen zu Rumänien und Südosteuropa, Hamburg; Ster-
bling, Anton (2010): Entwicklungsverläufe, Lebenswelten und Migrationsprozesse. Studien zu ländlichen 
Fragen Südosteuropas. Buch reihe Land-Berichte (Band 5), Aachen; Sterbling, Anton (2012): Ver-
werfungen in Moderni sierungsprozessen. Soziologische Querschnitte, Krämer Verlag, Hamburg.
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Mit dem Schritt in die Moderne hat der langfristig voranschreitende Prozeß 
der Intellektualisierung und der okzidentalen Rationalisierung eine neue Qualität 
gewonnen, die nicht weniger als – in den Worten Max Webers ausgedrückt – die 
„Entzauberung der Welt“ bedeutet. Wie Weber indes nachdrücklich betont, heißt 
dies aber „nicht eine zunehmende allgemeine Kenntnis der Lebensbedingungen, 
unter denen man steht. Sondern sie bedeutet etwas anderes: das Wissen davon 
oder den Glauben daran: daß man, wenn man nur wollte, jederzeit erfahren könn-
te, daß es also prinzipiell keine geheimnisvollen unberechenbaren Mächte gebe, 
die da hineinspielen, daß man vielmehr alle Dinge – im Prinzip – durch Berech-
nen beherrschen könne.“42 Das Wissen oder der Glaube an die prinzipielle Er-
kenn barkeit und rationale Beherrschung der Dinge und das damit verbundene 
ra dikale Veränderungspotential der Moderne stellen eine Möglichkeit des intellek-
tuellen Verhältnisses zur Welt dar, das allerdings keine erschöpfende Antwort 
auf  letzte Sinnfragen des Lebens bietet. Ganz im Gegenteil: Mehr als in vormo-
dernen Kulturen läßt die Frage nach dem Sinn des Lebens und insbesondere die 
Unausweichlichkeit des Todes den modernen, den aufgeklärten Kulturmenschen 
ratlos. Und angesichts solcher, mehr oder weniger bewußter Ratlosigkeit – die 
gewissermaßen als zwangsläufi ges Nebenprodukt der Steigerung der Eigenprob-
lematik und Eigenrationalität einzelner Wert- und Handlungssphären entsteht43 – 
muß die Moderne stets inkonsequent bleiben, muß sie ihren Gegentendenzen, 
die sich nicht zuletzt in der Kunst Ausdruck verschaffen, Raum geben und Zuge-
ständnisse machen. 

Natürlich zeigt sich die Refl exion der Moderne im Hinblick auf  diese not-
wendige Inkonsequenz nicht durchgängig aufgeschlossen, keineswegs mit sich 
versöhnt und auch nicht immer tolerant. Das Sich-nicht-abfi nden-Können mit 
den Inkonsequenzen der Moderne hat indes viele unterschiedliche Ausprägun-
gen. So weit es die Kunst betrifft, so reagiert diese auf  die durch die Moderne 
hervorge brachten oder zumindest sichtbar gewordenen Inkonsequenzen und 
Widersprü che gelegentlich radikal, aber eigentlich nicht intolerant. Die Kunst ist 
in ihrem Verhältnis zur Moderne nicht nur vielfältig gespalten, sondern sie erhebt 
einen emphatischen Erlösungsanspruch auch nur noch selten, und wenn, dann 
zumeist subjektiv gewendet. Wenn die Kunst radikal auf  die Rettung des Ganzen 

42 Siehe: Weber, Max (71988): Wissenschaft als Beruf, in: Weber, Max: Gesammelte Aufsätze zur Wissen-
schaftslehre, Tübingen, S. 582 – 613, vgl. S. 594. Vgl. zur Entwertung von Anschauung und Be-
schreibung der Sichtbaren nach Parmenides Vogt, Matthias Theodor; Kreck, Vladimir (2012): 
Empfehlungen zur Stärkung der sorbischen Minderheit. Europäisches Journal für Minderheitenfragen 
Vol. 5 No. 4. Wien. S. 211 – 430, hier S: 242, unter Bezug auf  ein Manuskript aus dem Nachlaß von 
Paul Feyerabend (2009): Naturphilosophie. Helmut Heim, Eric Oberheim (Hrsg.). Frankfurt a. M.

43 Siehe: Schluchter, Wolfgang (1988): Religion und Lebensführung, Frankfurt a. M. (2 Bde); Schluch-
ter, Wolfgang (1996): Unversöhnte Moderne, Frankfurt a. M.
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setzt, dann bleibt sie sich, bei aller Eigenbedeutung, die sie sich beimißt, in der 
Regel den Grenzen ihrer Geltung bewußt.

Neben und anders als die Kunst sind es vor allem moderne Ideologien, die 
Elemente rationaler Weltdeutung mit Interessen und letzten Wertideen in umfas-
senden Überzeugungssystemen in Einklang zu bringen suchen.44 In den Totali-
tätsansprüchen solcher Ideologien, die nicht zuletzt als unterschiedlich geartete 
Überwindungsversuche der Inkonsequenzen der Moderne zu entziffern sind, 
fi n det aber gleichsam das genaue Gegenteil des Intendierten seinen sinnfälligs-
ten Ausdruck: die unüberwindlichen Widersprüche und Brüche der Moderne. 
Etwas überpointiert kann man sagen: die trotz scheinbarer Geschlossenheit 
unvermeidli chen Aporien moderner Ideologien bringt nicht zuletzt die Hetero-
genität und in nere Widersprüchlichkeit der Moderne und ihre Unmöglichkeit, 
eine geschlosse ne, einheitliche Gestalt wiederzufi nden, zum Ausdruck. 

Die geschichtsmächtigen Ideologien des 19. und 20. Jahrhunderts – meines 
Erachtens spricht vieles dafür, den Begriff  der Ideologie deutlich von dem der 
Religion abzusetzen und eng an den Kontext der Moderne zu binden45 – sind 
selbst Ausdruck veränderter gesellschaftlicher Grundhaltungen und Produkte 
in tellektueller Rationalisierung im Erfahrungshorizont der Neuzeit. Wenn Karl 
Jas pers befi ndet: „Der Mensch ist das Wesen, das nicht nur ist, sondern weiß, daß 
es ist. Selbstbewußt erforscht er seine Welt und verwandelt sie planend. Er ist hin-
durchgebrochen durch das Naturgeschehen, das nur die ungewußte Wiederho-
lung des unwandelbar gleichen bleibt; er ist das Wesen, das nicht schon als Da sein 
restlos erkennbar ist, sondern frei noch entscheidet, was es ist: der Mensch ist 
Geist, die Situation des eigentlichen Menschen seine geistige Situation.“46 – so 
gewinnt diese Aussage im Kontext der Moderne und nicht zuletzt unter dem Ein-
druck der „Entzauberung der Welt“ und angesichts moderner Ideologien eine 
be sondere Relevanz. Denn der Mensch ist zu einem Punkt der Selbsterkenntnis 
avanciert, der ihn seine Macht und zugleich seine Ohnmacht, seine Gestaltungs-
freiheit und seine Abhängigkeit von den selbstgeschaffenen, historisch geworde-
nen Verhältnissen sachlich und illusionsfrei erkennen läßt – zumindest soweit er 
das will, könnte man dem im Sinne Webers hinzufügen. 

Noch eine ganz wichtige Anmerkung ist zur abendländischen Rationalisie rung 
hinzuzufügen: Institutionell bedeutet sie eine ganz spezifi sche Ausprägung der in-

44 Zum Begriff  der Ideologie siehe: Albert, Hans; Topitsch, Ernst (21979, Hrsg.): Werturteilsstreit, 
Darmstadt; Boudon, Raymond (1988): Ideologie. Geschichte und Kritik eines Begriffs, Reinbek bei 
Hamburg; Sterbling, Anton (1994): Gegen die Macht der Illusionen. Zu einem Europa im Wandel, Ham-
burg, insb. S. 58ff.

45 Siehe: Fürstenberg, Friedrich: Ein analytisches Modell zur soziologischen Theorie des 19. Jahrhunderts, in: 
Rüegg, Walter; Neuloh, Otto (1971, Hrsg.): Zur soziologischen Theorie und Analyse des 19. Jahrhun-
derts, Göttingen, S. 22 – 33.

46 Siehe: Jaspers, Karl (1931): Die geistige Situation der Zeit, Berlin-Leipzig, vgl. S. 6.
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stitutionellen Differenzierung und der Regelung interinstitutioneller Kon fl ikte.47 
Ihren Ausdruck fi ndet dies in der Herausbildung einer überschaubaren Zahl 
von gesellschaftlichen Teilsystemen oder – in den Worten Niklas Luh manns48 – 
„Funktionssystemen“, deren Leistungsfähigkeit im Wesentlichen da rauf  beruht, 
daß sie weitgehend autonom ihrer „Eigenrationalität“ und „Eigen problematik“ 
folgen. Eines dieser spezifi schen Funktionssysteme ist das der Kunst.49

5.4.2 Zum Verständnis und den Anliegen der Kunst

Den unzähligen Versuchen, das Wesen der Kunst zu ergründen und auf  den Be-
griff  zu bringen, soll hier kein weiterer hinzugefügt werden. Die Erschließung 
eines essentialistischen oder emphatischen Kunstbegriffes wird hier nicht nur 
deshalb unterlassen, weil die erfahrungswissenschaftliche Sozialisation und die 
positivistisch disziplinierte Sichtweise uns heute geradezu verbietet, nach so et-
was wie dem Wesen der Dinge zu fragen. Auch Gründe des Argumentationsauf-
wandes sprechen für ein bescheideneres Vorgehen. In unserem Überlegungszu-
sammenhang dürfte es durchaus genügen, einige Stichworte aufzugreifen, die 
heute in der Kennzeichnung und Abgrenzung des künstlerischen Tuns und 
Schaf fens geläufi g sind. 

Zum einen wird vertreten – und diesem Standpunkt können wir uns durchaus 
anschließen –, daß eine enge Korrespondenz zwischen Kunst und „Können“ 
be steht. Kunst hieße demnach vor allem Perfektion oder Virtuosität der Ausfüh rung, 
auf  welchen künstlerischen Schaffensakt oder auf  welches Kunstprodukt man 
diese Qualifi zierung auch immer beziehen mag. Von Perfektion oder Vir tuosität 
oder Meisterhaftigkeit der Ausführung läßt sich indes nur sprechen, wenn ein 
spezifi scher Sinnzusammenhang gegeben ist, der das künstlerische Tun als sol-
ches eindeutig identifi zierbar macht; und wenn darüber hinaus ein mehr oder 
weniger verbindliches symbolisches Ausdrucks- oder Regelsystem feststeht, dem 
Bewertungskriterien oder Ideale der Kunstproduktion inhärent sind. Kunst als 
„Können“ zu beurteilen, ist demnach nur möglich, wenn man den „symboli-
schen Code“, das geltende Ausdruckssystem der Kunst, das von Kunstgattung zu 
Kunstgattung, von Stilepoche zu Stilepoche und von Kultur zu Kultur deutlich 

47 Folgt man Lepsius, so läßt sich Webers gesamtgesellschaftliche Institutionenanalyse auf  das 
allgemein formulierbare Ergebnis bringen: „die weltgeschichtliche Sonderentwicklung des Ok-
zidents beruht auf  spezifi schen Differenzierungen in der institutionellen Ordnung und den 
dadurch bedingten inter-institutionellen Konfl ikten.“ Siehe: Lepsius, M. Rainer (1990): Moder-
nisierungspolitik als Institutionenbildung: Kriterien institutioneller Differenzierung, in: Lepsius, M. Rainer: 
Interessen, Ideen und Institutionen, Opladen, S. 53 – 62, vgl. S. 56 bzw. S. 54; Sterbling, Anton (1994): 
Gegen die Macht der Illusionen. Zu einem Europa im Wandel, Hamburg, insb. S. 31ff.

48 Siehe vor allem: Luhmann, Niklas (1984): Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie, Frank-
furt a. M.

49 Siehe: Luhmann, Niklas (1995): Die Kunst der Gesellschaft, Frankfurt a. M.
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variiert, kennt, akzeptiert und bis zu einem gewissen Grade beherrscht. Kunst ist 
aber – und dies gilt gerade in der Moderne ganz besonders – nicht nur Können 
im Sinne kodifi zierter Prinzipien, Regeln und Maßstäbe, sondern auch Können 
im Sinne innovativer Leistungen, bis hin zu solchen Innovationen, die tragende 
Prin zipien der bis dahin geltenden ästhetischen Regelsysteme oder symbolischen 
Co des selbst revolutionieren und umstürzen.50 

In der heute gängigen soziologischen Terminologie könnte man Kunst auch 
als ein in hohem Maße „selbstreferentiell“ konstituiertes und gesteuertes System 
begreifen,51 dem unter den Bedingungen der Moderne starke innovative Tenden-
zen eigen sind. Dies verweist gleichsam auf  ein zweites gängiges Attribut der 
Kunst. Neben Können wird mit Kunst noch eine weiteres Merkmal assoziiert: 
nämlich „künstlich“ im Sinne von artifi ziell, konstruiert, erfunden, gemacht. 
Schon bei Gottfried Benn heißt es, daß ein Gedicht „gemacht“ werde, und noch 
viel ausdrücklicher ist die „Machart“ des Kunstwerks von Walter Benjamin oder 
von Helmut Heißenbüttel, Heinrich Vormweg oder Dieter Wellershoff  bedacht 
und in den Vordergrund der Kunsttheorie und -kritik gerückt worden.52 Neben 
Selbstreferentialität ist also konstruktivistische Selbstrefl exivität ein wichtiger 
und geradezu unverzichtbarer Aspekt moderner Kunstproduktion,53 bei aller Be-
deutung, die die Intuition, Spontanität und Inspiration in den kreativen Aktivitä-
ten der Kunst selbstredend behält.

Der Konstruktivismus, der artifi zielle Charakter des Kunstproduktes ist 
na türlich nicht auf  die moderne Kunst beschränkt. Selbst dann und dort, wo 
„Na türlichkeit“ oder „Realismus“ als bestimmende ästhetische Prinzipien oder 

50 Dort als „Transzendenzstufe II“ bezeichnet, ist dies einer der Kerne des oben in Kapitel 2 die-
ser Studie abgebildeten Schaubilds zum Personaler Enkulturationsprozeß nach Vogt, Matthias 
Theodor: Beitrag der Kultur zur Wohlfahrt. Kleine Erläuterung der beiliegenden Ideenskizze. Aus Vogt, 
Matthias Theodor Vogt (Hrsg. 2000): Kultur im ländlichen Raum. Das Beispiel Mittelsachsen. Kultu-
relle Infrastruktur Band VIII. Leipzig.

51 Siehe: Luhmann, Niklas (1993): Soziologische Aufklärung 5. Konstruktivistische Perspektiven, Opladen; 
Luhmann, Niklas (1995): Die Kunst der Gesellschaft, Frankfurt a. M.

52 „Es gibt keine Wirklichkeit“, heißt es auch bei Benn, „es gibt das menschliche Bewußtsein, das 
unaufhörlich aus seinem Schöpfungsbesitz Welten bildet, umbildet, erarbeitet, erleidet, geis-
tig prägt“. Siehe: Benn, Gottfried: Autobiographische und vermischte Schriften, Band 4, vgl. S. 68. 
Hier zitiert nach: Konstantinovic, Zoran (1973): Phänomenologie und Li teraturwissenschaft. Skizzen 
zu einer wissenschaftstheoretischen Begründung, München, vgl. S. 168. Siehe auch: Benjamin, Walter 
(71973): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner tech nischen Reproduzierbarkeit. Drei Studien zur Kunstsoziologie, 
Frankfurt a. M.; Heißenbüttel, Helmut (1972): Zur Tradition der Moderne. Aufsätze und Anmerkungen 
1964 – 1971, Neuwied-Berlin; Vormweg, Heinrich (1972): Eine andere Lesart. Essays zur neuen Li-
teratur, Neuwied-Berlin; Vormweg, Heinrich (1984): Das Elend der Aufklärung. Über ein Dilemma in 
Deutschland, Darmstadt-Neuwied; Wellershoff, Dieter (1969): Literatur und Veränderung. Versuche 
zu einer Metakritik der Literatur, Köln-Berlin.

53 Siehe: Gerhards, Jürgen (1997, Hrsg.): Soziologie der Kunst. Produzenten, Vermittler und Rezi pienten, 
Opladen.



Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheber-
rechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, 

Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.

© BWV • BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG GmbH

Berlin 2016

273Anton Sterbling

EJM 1-2  2016

kriti sche Bewertungsmaßstäbe gelten,54 wie dies in bestimmten Kunstepochen 
oder Kulturen durchaus der Fall war, drückt die Forderung nach „natürlicher“ 
oder „realistischer Darstellungsweise“ doch gleichsam implizit die Einsicht in das 
„Nichtidentische“, in den künstlichen, den konstruierten, den fi ktiven Charakter 
des Kunstwerkes aus. Die Erfi ndung und Künstlichkeit, die ästhetische Autono-
mie des Kunstwerkes steht auch dann außer Zweifel, wenn diesem noch am 
ehesten zugeschrieben wird, dem „Wahrhaftigen“, dem „Authentischen“ oder 
dem „Wahren“ Ausdruck verschaffen zu können.55 Wer dies indes als Gegensatz 
auffaßt, dem fehlt wohl jeder Sinn für Kunst. 

Die Kennzeichnung der Kunst als Künstliches, Ideelles, Imaginäres und doch 
gleichsam auch als Wahrhaftiges, Einzigartiges, Eigentliches meint aber wohl 
noch etwas anderes, transportiert noch die Erinnerung oder Ahnung an etwas an-
deres mit. Dieses Andere ist der Anspruch der „Aura“, 56 des Nichtprofanen, den 
das Kunstwerk erhebt, und den es gleichsam mit den „religiösen Dingen“ teilt.57 

Um auf  diesem Überlegungsweg aber zu keiner falschen Einseitigkeit zu ge-
langen: Natürlich war und ist Kunst zugleich – wie übrigens auch jede Spielart 
des religiösen Denkens – Auseinandersetzung mit innerweltlicher Wirklichkeit, 
spezifi sche Verarbeitungsform alltäglicher oder außeralltäglicher Lebenserfah-
rungen.58 Der tiefere Abdruck, die Spur ästhetisch transponierter gesellschaftli-
cher Erfahrungen läßt sich ebenso im symbolischen Universum religiöser 
Glau bensvorstellungen wie in der Imaginations- und Darstellungsweise der 
Kunst auf spüren. Und doch sind Religion und Kunst ihrem Anspruch und ih-
rer Seinsweise nach bis heute vom Profanen deutlich geschieden, wenngleich es 
gegenwärtig si cherlich Tendenzen gibt, diese Differenz bis zur Unkenntlichkeit 
einzuebnen. Aber beispielsweise am Widerspruch zwischen der künstlerischen 

54 Siehe: Zmegac, Viktor (21972, Hrsg.): Marxistische Literaturkritik, Frankfurt a. M.; Positionsbestim-
mungen. Zur Geschichte marxistischer Theorie von Literatur und Kultur am Ausgang des 19. und Beginn des 
20. Jahrhunderts, Leipzig 1977; Lukács, Georg (1977): Kunst und objektive Wahrheit. Essays zur Lite-
raturtheorie und -geschichte, Leipzig; Lukács, Georg (1977): Schriften zur Literatursoziologie, Frankfurt 
a. M.-Berlin-Wien. 

55 Siehe: Adorno, Theodor W. (1979): Soziologische Schriften 1, Frankfurt a. M.; Lash, Scott (1996): 
Refl exivität und ihre Doppelungen: Struktur, Ästhetik und Gemeinschaft, in: Beck, Ulrich; Giddens, An-
thony; Lash, Scott: Refl exive Modernisierung. Eine Kontroverse, Frankfurt a. M. S. 195 – 286. 

56 Siehe: Benjamin, Walter (71973): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbar keit. Drei 
Studien zur Kunstsoziologie, Frankfurt a. M. 

57 Siehe: Durkheim, Emile (1899): De la défi nition des phénomes religieux, in: L’année sociologi que, Band 2, 
Paris (S. 1 – 28); Durkheim, Emile (1981): Die elementaren Formen des religiösen Lebens, Frankfurt 
a. M.; Steiner, George (1967): Language and Silence, New York; Gellner, Ernest (1993): Pfl ug, 
Schwert und Buch. Grundlinien der Menschheitsgeschichte, München; Sterbling, Anton (2007): Zur Kul-
turbedeutung der Religion in der deutschen Gegen wartsgesellschaft, in: Sterbling, Anton: Zumutungen der 
Moderne. Kultursoziologische Analysen, Hamburg (S. 75 – 89). 

58 Siehe auch: Hauser, Arnold (21978): Soziologie der Kunst, Darmstadt. 
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Programmatik eines Joseph Beuys’ oder Andy Warhols und der Geltungs- und 
Wirkungsweise ihrer Arbeiten läßt sich gut studieren und erkennen, daß es offen-
sichtlich einen kritischen Punkt in der Profanisierung des Kunstwerkes gibt,59 wie 
schwierig die ser im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit des Kunstwer-
kes und der Kommerzialisierung der Kunst im Sinne einer massenhaft marktfä-
higen Ge brauchsästhetik auch zu bestimmen sein mag. 

Der kritische Scheidepunkt resultiert aus dem unaufhebbar „Nichtidenti-
schen“ zwischen künstlerischer und sozialer Wirklichkeit, auch wenn das Künst-
lerische immer gewöhnlicher und ausstrahlungsloser und das soziale Leben im-
mer künstlicher, selbstinszenierter und spielerischer werden mag.60 Auf  dem 
sig nifi kanten Unterschied zwischen profaner sozialer Wirklichkeit und der be-
sonde ren Sphäre der Kunst zu beharren, heißt nicht nur, den künstlichen Charak-
ter des Kunstwerkes als konstitutives Moment desselben zu betonen. Es bedeutet 
auch, die Möglichkeit einer grundlegenden Opposition zwischen Kunst und so-
zialer Realität zu behaupten – eine Opposition, die sich auch und nicht zuletzt im 
im mer wiederkehrenden Grundmotiv künstlerischer Aufl ehnung oder Welt fl ucht 
Ausdruck verschafft. 

5.4.3 Moderne, Kunst – sowie Kapazitäten und Grenzen 
der Integration moderner Gesellschaften

Die europäische Moderne bietet – gerade auch durch die Kontrapunkte gegen 
einen strengen Rationalismus, durch das Insistieren auf  das „Nichtidentische“, 
das die Kunst in ihrem Kontext setzt – eine weiten Raum der Integration indivi-
dueller und sozialer Lebensvorstellungen und künstlerischer Äußerungsformen 
und ebenso auch religiöser Glaubensüberzeugungen anderer Kulturkreise. Doch 
bleiben dabei zumindest drei ideelle Grundlagen für den Fortbestand der Moder-
ne selbst unabdingbar. 

Erstens: Die Balance der zumindest teilweise widerstrei tenden Wertideen der 
Freiheit,61 Gleichheit, Sicherheit, Menschenwürde, Chan cengleichheit und Soli-
darität, die diese in den gegebenen normativen Vorstellun gen, der Rechtsordnung 
und dem Institutionensystem modernen westlicher Ge sellschaften – und nicht 
zuletzt unserer eigenen staatlich organisierten Gesell schaft der Bundesrepublik 

59 Zur Selbstinszenierung im Kontext moderner Lebensstile siehe auch: Hütten, Susanne/Sterb-
ling, Anton (1994): Expressiver Konsum. Die Entwicklung von Lebensstilen in Ost- und Westeuropa, in: 
Blasius, Jörg; Dangschat, Jens S. (Hrsg.): Lebensstile in den Städten. Kon zepte und Methoden, Opladen, 
S. 122 – 134; Georg, Werner (1998): Soziale Lage und Le bensstil. Eine Typologie, Opladen.

60 Siehe auch: Heißenbüttel, Helmut (1972): Zur Tradition der Moderne. Aufsätze und Anmerkungen 
1964 – 1971, Neuwied-Berlin, insb. S. 329ff.

61 Siehe dazu auch: Sterbling, Anton (2009): Über Freiheit. Allgemeine Refl exionen und Stellung nahmen, 
in: Sterbling, Anton: Krisen und Wandel, Hamburg (S. 87 – 113). 
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Deutschland – gefunden haben. Dieses Spannungs verhältnis normativ und insti-
tutionell auszubalancieren, setzt die angesprochene Ausdifferenzierung und Au-
tonomie wichtiger gesellschaftlicher Funktionssyste me voraus. 

Als ein zweite unabdingbare Voraussetzung erscheint die zentrale Idee der Kri-
tik, die in der Wissenschaft und in der Kunst, ebenso wie gegenüber beste henden 
Herrschaftsverhältnisse, Institutionen, Weltanschauungen und Ideo logien – und 
ebenso auch religiösen Glaubenssystemen – uneingeschränkt wirk sam bleiben 
muß, um gesellschaftliche und politische Fehlentwicklungen rasch und regel-
mäßig korrigieren zu können. Und um jene Innovationen, jene Kreativi tät und 
jene Leistungen62 hervorzubringen, von denen unsere kollektive Anpas sungs-
fähigkeit und unsere Selbststeuerungskapazitäten, unser materieller Wohl stand 
und unsere allgemeine Wohlfahrt und letztlich auch unsere Sicherheit und Über-
lebensfähigkeit entscheidend abhängt. 

Und schließlich drittens das konse quente Festhalten an dieser abendländi schen 
Leitkultur der Moderne, wie groß die kulturelle und religiöse Vielfalt der Gesell-
schaft durch massive Zuwanderun gen auch immer wird. Erst die Akkultu ration 
an bzw. Enkulturation in die Leitkultur der abendländi schen Moderne  stellt deren 
ideellen und materiellen Fortbestand sicher. Die Teilhabe an der Freiheit und 
Wohlfahrt mo derner Gesellschaften setzt indes nicht nur die Akzeptanz, son-
dern auch die af fi rmative subjektive Identifi kation mit de ren Wertgrundlagen und 
Leitkultur voraus. Als einen Weg dorthin, hat die vorliegende Studie in Kapitel 2 
eine Enkulturationstheorie der Kulturaneignung aufgestellt.

Dies schließt zugleich das Bestreben als völlig inakzeptabel aus, eine ideo-
logisch geschlossene oder religiös-funda mentalistisch begründete Herr schafts- 
und Gesellschaftsordnung kurz-, mittel- oder langfristig durchsetzen zu wollen. 
Dies müßte von vornherein als Prämisse und Grundregel für jeden, der in unse-
re freiheitlich-demokratische Gesellschaft aufgenommen werden will, festgelegt 
werden und uneingeschränkt gelten. Die völlig offene Frage bei der deutschen 
„Integrationspolitik“ ist allerdings, ob jeder, der als Migrant vor welchem Hinter-
grund auch immer zu uns kommt, tatsächlich, und im Rahmen seiner Kräfte auch 
vollständig und auf  Dauer angelegt, vom Willen zur Integration getragen wird. 
Oder stellt dies nicht vielmehr eine nicht empirisch begründete und insofern 
unzulässige Grundannahme dar, die partial Integrationsbereiten mit Sicherheit 
nicht gerecht wird?

Die genannten ideellen Grundlagen unserer modernen Gesellschaft, die einen 
denkbar weiten Horizont an Freiheit und an rationalitätsgestützter Leistungsfä-
higkeit begründen, sind auch bei Millionen von Zuwanderern, aus welchen Kul-
turkreisen auch immer, nicht verhandelbar. Dabei muß auch die uneinge schränkte 

62 Vgl. zu den auch volkswirtschaftlichen Effekten von Konsensualität oben Kapitel 1 dieser Studie.
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Freiheit der Kunst, das „Nicht identische“, mit welchen inhaltlichen Bezügen und 
in welchen Gestaltungsfor men auch immer, zum Ausdruck zu brin gen, ein un-
trüglicher Kompaß unserer modernen Kultur und Zivilisation bleiben.
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6 Die Sicht von Verantwortungsträgern 
in Wirtschaft, Politik und Kultur

6.1 Stakeholder oder Verantwortungsträger?

Stakeholder ist der in den Wirtschaftswissenschaften übliche Begriff  für diejeni-
gen, die „eine Aktie [stake] an der betreffenden Sache haben“, sprich ein genuines 
Eigeninteresse an derem (ökonomischen) Erfolg. Unter den Interessegruppen 
werden inzwischen auch Mitarbeiter und Kunden begriffen, dazu Behörden, 
Gewerkschaften, Kritikergruppen; kurz: alle, die in irgendeiner Weise mit dem 
betreffenden Unternehmen zu tun haben. Wer aber alles meint, bezeichnet am 
Ende nichts.

Wir haben uns mit Blick auf  die für Sachsens Gesellschaft, Wirtschaft und 
Politik zentrale Qualität der selbständig wahrgenommenen Eigenverantwortung 
dafür entschieden, den Begriff  der „Verantwortungsträger„ zu benutzen. Verant-
wortung nicht nur in einem institutionellen Sinn, sondern ebenso und mehr im 
Sinne einer Mitverantwortung für die Gesellschaft. 

Im hypothetischen Idealfall einer perfekt solidarischen Gesellschaft bestün-
de diese aus Menschen, von denen jeder einzelne im Sinne der citoyenneté (siehe 
oben Kapitel 1) agiert. Wir sind dankbar, daß gut zwanzig Persönlichkeiten vom 
Vogtland bis in die Oberlausitz sich die Zeit für ein ausführliches Interview (und 
das spätere Gegenlesen der Zusammenfassung) genommen haben. Auf  diese 
Weise ist jenseits der medialen Fremdblicke auf  Sachsen ein beeindruckendes 
Bild entstanden, welche Momente für Verantwortungsträger in Wirtschaft, Politik 
und Kultur im Herbst 2015 handlungsleitend waren und sicher auch künftig sein 
werden.

6.2 Kurzer Methodenbericht

6.2.1 Interviews zur Ermittlung von Vorstellungswelten und subjektiv 
empfunden Integrations- und Enkulturationsproblemen 

mit den Verantwortungsträgern bei Enkulturationsprozessen

Der gängigste Gesichtspunkt für die Auswahl des richtigen Interviewdesigns ist der 
Grad des Vorwissens über den durch das Interview studierten sozialen Sachverhalt.1 
Entsprechend gibt es (i) fokussiertere, (ii) durch theoretisches Vorwissen struktu-
riertere und weniger starke fokussierte sowie (iii) strukturierte Interviewtypen.
1 Zur Vielfalt der Interviewformen siehe (m. w. N.) Helfferich, Cornelia (2011): Die Qualität qua-

litativer Daten: Manual für die Durchführung qualitativer Interviews, 4. Aufl age, VS Verlag für Sozial-
wissenschaften: Wiesbaden, S. 35 ff. und außerdem Misoch, Sabina (2015): Qualitative Interviews, 
Berlin/München/Boston, S. 120 ff.
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Grundsätzlich handelt es sich – wenn man der typologischen Unterscheidungs-
dimension der Befragten folgt – um ‚Experteninterviews‘: und zwar zwischen 
den Polen (a) des an Fachkompetenz gleichwertigen Interviewers (Interviewer 
als Co-Experte) und (b) dem Interviewer mit (weit) niedrigerer Fachkompetenz 
als die des Interviewpartners (ein Interviewpartner mit niedrigerer Fachkompe-
tenz wäre kein Experte, dessen Rat es zu suchen gilt).2 Dies wäre zu differenzie-
ren hinsichtlich einesteils des theoretischen sozial- und kulturwissenschaftlichen 
Vorwissens der Interviewer (i. d. R. höher als jene der Interviewpartners) und 
dem Migrantenenkulturationsprozeß als solchem (i. d. R. niedriger als jene der 
Interviewpartners). Genau daraus schließlich bezieht sich die Legitimation des 
Forschungsprojektes: Anwendungsbezogen jene Daten zu generieren, die es im 
Licht sozial- und kulturwissenschaftlicher Systematisierung braucht, um konkre-
te Handlungsempfehlungen für die Enkulturations- und Integrationspolitik zu 
erarbeiten.

Für den vorliegenden Forschungskontext wurde darum ein Leitfadeninter-
view verwendet. Bei diesem Interviewtyp läßt das Erhebungsinstrument, der 
Leitfaden, hinreichend Freiraum für die Interviewsituation: einerseits kann ent-
sprechend des Vorwissens und der erkenntnisleitenden Vermutungen gezielt zu 
Sachverhalten rund um die Vorstellungswelten und Kulturaneignungsleistung 
von Kunst gefragt werden; andernteils sollen die Interviewten die Gelegenheit 
bekommen, von den Interviewern nicht betrachtete oder übersehene Perspekti-
ven und Zusammenhänge einzubringen.

Die Offenheit des Forschungsprozesses drückt sich auch darin aus, daß der 
Leitfaden selbst zur Disposition stand. Insofern handelt es sich um eine explo-
rative Erhebung, die – dem Umfang der Studie angemessen – über die inhalt-
lichen Daten auch Informationen für sinnvolle weitere Anpassungen des Un-
tersuchungsdesigns für Folgestudien ermöglicht. Es wird also zunächst einmal 
abgesteckt, was enkulturationspolitisch sinnvoll und gut sein kann. Das freilich 
ist zentraler Teil des Studienauftrags: (kultur-)politische Handlungsalternativen 
und -anweisungen zu erarbeiten, um den politischen Prozeß zu befruchten. Au-
ßerdem steht als mögliches Fernziel ein ‚Handbuch interkultureller Öffnung‘, in dem 
systematisch der Erkenntnis- und Wissensstand erfaßt ist.

6.2.2 Wie ließ sich dies in einen Interviewleitfaden für Interviews 
mit Verantwortungsträgern umsetzen?

Entsprechend diesen Ausführungen war ein Interviewleitfaden mit sowohl offe-
nen wie auch theoriegeleiteten Frageformen zu konstruieren. Ein Interviewleitfa-
den entsprechend der theoretischen Vorüberlegungen eröffnet die Konversation, 

2 Siehe zur entsprechenden Typisierung Misoch, Sabina (2015): Qualitative Interviews, Berlin/Mün-
chen/Boston, S. 120 ff.
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indem er sich nach Werten erkundigt, die von den Interviewern für wichtig gehal-
ten werden, und nach Ost-West-Unterschieden fragt. Das erscheint interessant, 
da ein Teil der Gesprächspartner im Westen sozialisiert wurde und nach 1990 
nach Sachsen migrierten, sie haben also eine Kontrastperspektive. Andernteils 
sind es die in Sachsen zu DDR-Zeiten Sozialisierten, die eine Trendperspektive 
einbringen können. Drittens wird nach Migrations- und Migrantenerfahrungen, 
insbesondere hinsichtlich negativ und positiv abweichender Eigenschaften, ge-
fragt. Im vierten Teil geht es speziell um den Beitrag von Kunst und Kultur. Zum 
Abschluss wird Innovationstheoretisches angesprochen und eine offene Schluß-
frage mit der Bitte um Ergänzungen gestellt.

Vermutet wurde, daß wesentliche Inhalte einer ‚europäischen Leitkultur‘ als 
bedeutsam eingeschätzt und in den jeweiligen Organisationen zentrale hand-
lungsleitende Vorstellungen von den Gesprächspartnern benannt werden. Der 
interaktive Erfolg von Deutschen untereinander wie auch zwischen Migranten 
und Deutschen hängt – so die Vermutung – wesentlich von jenen Wert-, Rollen- 
und Handlungsvorstellungen ab, die im Sinne von Montesquieus Geist der Gesetze 
(De L‘esprit des Loix, 1748) der Gesellschaft ein Handlungskorsett verleihen. Dies 
schließt an den in der deutschen Sprache bestehenden Begriff  der ‚Mündigkeit‘ 
(Kant, Adorno) an. Mit diesem lassen sich die Differenz zwischen Untertan und 
dem die Gemeinschaft aktiv mitgestaltenden Bürger gut fassen. Konkretisiert 
auf  das vorliegende Untersuchungsobjekt von Organisationen bedeutet dies: die 
Differenz zwischen dem in der Organisation bloß an sich denkenden, wenig um-
sichtigen, das Gemeinsame nicht im Sinn habenden, in diesem Sinne ‚einfachen‘ 
Mitglied einerseits, und einem sich bewußt als Teil des Ganzen erkennenden 
Mitgestalters der Organisation andererseits. Das setzt Sinn für das Gemeinsame 
ebenso voraus wie – noch elementarer – gemeinsamen Sinn. Infolgedessen war 
die Vermutung leitend, daß egoistische, parochiale, gleichsam im antiken Sinne 
‚idiotische‘ Denk-, Handlungs- und Wertmuster zugunsten einer Citoyenhaftig-
keit von den Gesprächspartnern klar diskriminiert werden. Das läuft auf  eine 
säkularisierte Version der zehn Gebote hinaus, oder anders formuliert: es läuft 
auf  eine praktisch ins Werk gesetzte Aufklärung hinaus.

Hinsichtlich der Vermittlungsrolle von Kunst und Kultur wurde vermutet, 
daß diese von den Gesprächspartnern weithin anerkannt, je nach Berufsperspek-
tive jedoch nicht unbedingt sogleich gesehen wird. Je nach berufl icher Stellung 
und Position werden konkrete Beispiele guter Praxis und die Darstellung von 
Kausalmechanismen bzgl. der Wirkweise von Kunst und Kultur bei der Wer-
tevermittlung und der Werteverfestigung, bzw. allgemein der Vermittlung und 
Verfestigung von Vorstellungswelten, erhofft. Ähnliches kann für die Frage nach 
dem Zusammenhang von Innovationskraft und Heterogenität erwartet werden.
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6.2.3 Wie wurden die Gesprächspartner ausgewählt?

Das Analysekalkül ist – mit John Stuart Mill geschrieben – ein induktiv-konkor-
danzanalytisches: In Bezug auf  die interessierenden Faktoren werden möglichst 
unterschiedliche soziale Wirklichkeitsausschnitte in den Blick genommen. In dem 
Maße wie Gemeinsamkeiten festgestellt werden, kann die – in weiteren Studien 
freilich zu erhärtende – belastbare Vermutung aufgestellt werden, es handele sich 
um zentrale Aussagen über den betrachteten Wirklichkeitsausschnitt: hier die En-
kulturation von Migranten durch Kunst und Kultur. Anders ausgedrückt, verfehlt 
die Frage nach der Repräsentativität von vornherein den Untersuchungszweck: 
nicht möglichst repräsentative Aussagen über eine Grundgesamtheit zu erarbei-
ten ist das Ziel der Untersuchung, sondern Invarianzen, tiefenstrukturell veran-
kerte Gemeinsamkeiten, zentrale Merkmale der Enkulturation von Migranten 
durch Kunst und Kultur festzustellen. Das schließt freilich nicht aus, daß die ge-
fundenen Strukturen insofern qualifi ziert werden, als Typen von Gesprächspart-
ner, deren Sichtweisen oder auch der ‚Enkulturationsmechanik‘ erarbeitet werden 
können. Auf  der Grundlage dieser – etwa auch der Forschung nach allerlei poli-
tischen und kulturellen Universalien zugrundeliegenden – Logik („Was braucht 
es stets, damit X entsteht?“) können sodann festgestellte Varianzen in differenz-
analytische, quasi-experimentelle Forschungsdesigns erforscht werden („Wovon 
hängt ab, daß X unter Bedingung A [ergo einer bestimmten, durch Randbedin-
gungen abgegrenzten Grundgesamtheit] mehr oder minder vorliegt?“). Nicht auf  
Repräsentativität, sondern auf  den theoretischen Ertrag in diesem, auf  Invarian-
zen und weitere differenzanalytische Forschungsdesigns ist darum der qualitative 
Maßstab des MERR-Projektes ausgerichtet.

Konkret wurden folgende 70 Verantwortungsträger angefragt:

– eine Landesbehörde;
– zehn Landräte bzw. Landratsämter;
– sechs Oberbürgermeister;
– elf  Kulturbetriebe;
– zwei Hilfsverbände;
– und 41 Unternehmen.

Davon haben sich an den Interviews die folgenden 21 Verantwortungsträger be-
teiligt, was 30 Prozent der Angefragten entspricht und eine in Interviewstudien 
durchaus übliche Ausschöpfungsquote darstellt.3

3 Wegen des differenzanalytischen Erkenntniskalküls ist ohnehin die üblicherweise über die Aus-
schöpfungsquote zu problematisierende Repräsentativität insofern nicht allein einschlägig, als 
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– Semperoper Dresden: Chefdramaturgin Anna Melcher
– Staatsschauspiel Dresden: Intendant Wilfried Schulz
– Technische Sammlungen Dresden: Direktor Roland Schwarz
– Museum der Westlausitz Kamenz: Museumsleiterin Friederike Koch-Heinrichs
– Gerhard-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau: Dipl.-Kfm. und Kultur-

manager MA Philipp Bormann
– Museum Bautzen: Museumsleiter Dr. Jürgen Vollbrecht
– Theater Junge Generation, Dresden: Intendantin Felicitas Loewe
– Hochschule für Musik und Theater Hamburg: Komponistin Prof. Dr. 

 Barbara Rucha
– Landratsamt Vogtlandkreis. Gleichstellungs-, Integrations- und Frauen-

beauftragte Veronika Glitzner
– Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Dresden e. V.: Vorsitzender Lars 

 Rohwer MdL
– Landratsamt Görlitz: Landrat Dipl.-Ing. Bernd Lange
– Stadtverwaltung Bischofswerda: Oberbürgermeister Prof. Dr. Holm Große
– Stadtverwaltung Meißen: Oberbürgermeister Olaf  Raschke
– Stadtverwaltung Zittau: Oberbürgermeister Thomas Zenker
– Stadtverwaltung Görlitz: Oberbürgermeister Siegfried Deinege
– DEBAG Deutsche Backofenbau GmbH, Bautzen: Geschäftsführer Jost 

Straube
– Hermann Eule Orgelbau GmbH, Bautzen: Geschäftsführerin 

Dipl.- Betriebswirtin Anne-Christin Eule sowie Geschäftsführer und 
Orgelbaumeister Dirk Eule

– Jakob Becker Umweltdienste GmbH & Co. KG, Chemnitz:  
Geschäftsführer Gerold Münster

– Heliatek GmbH Dresden: CTO Dr. Martin Pfeiffer
– Novaled GmbH Dresden: anonymer Interviewpartner, höhere Management- 

Ebene
– Koenig & Bauer AG, Bogenoffsetmaschinen Radebeul: Leiter der gewerbli-

chen Ausbildung Jochen Mann

vor allem sichergestellt sein muß, daß der Pool der Teilnehmenden hinreichend heterogen ist. 
Das jedoch war, wie die Liste der Interviewten zeigt, deutlich der Fall.



Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheber-
rechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, 

Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.

© BWV • BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG GmbH

Berlin 2016

282 6 Die Sicht von Verantwortungsträgern in Wirtschaft, Politik und Kultur

EJM 1-2  2016

6.2.4 Wie wurden die Daten erhoben und ausgewertet? 
Wie valide sind die Befunde?

Erhoben wurden die Daten in aller Regel durch zwei Interviewer (in drei Fällen 
war nur ein Interviewer zugegen). Das Interview wurde mit Zustimmung der 
betreffenden Gesprächspartner aufgezeichnet. In der Regel hat ein Interviewer 
die Gesprächsführung übernommen, während der andere stichpunktartig mit-
schrieb. Anschließend wurde eine an den Oberfragen orientierte Kurzzusam-
menfassung vom mitschreibenden Interviewer verfasst – und seinem Partner zur 
Kontrolle und Verbesserung vorgelegt. Die Tonaufnahmen waren hierzu, neben 
den Mitschriften des protokollierenden Interviewers Grundlage. Die Tonaufnah-
men wurden archiviert und konnten während der Auswertung zur Klärung von 
ggf. unstimmigen oder mißverständlichen Kurzzusammenfassungen zu Rate ge-
zogen werden, anschließend wurden sie gelöscht. Die Kurzzusammenfassungen 
der Interviews fi nden sich in Anhang.

Die Auswertung erfolgte in einer ersten Näherung durch zwei Mitarbeiter, 
die auch als Interviewer tätig waren. Sie lasen die Kurzzusammenfassungen 
querschnittig und verfaßten eine ihnen plausibel erscheinende erste Zusammen-
fassung der Befunde in Bezug auf  die Fragestellungen. Dabei wurden die un-
terschiedlichen Eigenschaften der Gesprächspartner (Beruf, Kontakt mit Mig-
ranten, Ost- oder Westsozialisation etc.) als differenzierende Kategorien in den 
Blick genommen, Probleme festgehalten und für die nächste Iteration der Aus-
wertung festgehalten. Diese bestand aus einer Feedback-Runde aller Interviewer 
zu den querschnittigen Befundzusammenfassungen. Hieraus ergaben sich weite-
re Probleme und Klärungsbedarf, der in weiteren Auswertungsiterationen dieser 
Art geklärt wurde. Offene Fragen wurden festgehalten und sind als weiterführen-
de Problemstellungen jeweils im querschnittigen Befundtext zusammengefaßt. In 
der Weise wurde also eine problemlösende hermeneutische Auswertungsspirale 
in und zwischen den Projektbeteiligten in Gang gesetzt. Die so erhaltenen Befun-
de sind auf  diese Weise – trotz der fehlenden Volltranskripte und Kodierungs-
bemühungen – intern größtmöglich valide, geben im Sinne der differenzanalyti-
schen Betrachtung eines sehr heterogenen Datenmaterials durchaus auch einen 
gewissen Anhalt externer Validität, d. h. der Robustheit der Ergebnisse gegen-
über anderen, nicht explizit untersuchten Verantwortungsträgern und Enkultu-
rationsprozessen. Reichweitenprobleme und weiterer Forschungsbedarf  werden 
unten näher erläutert.

6.2.5 Vorausbemerkung zur Interviewauswertung

Bei einigen Interviews wurden nicht alle Fragen ausdrücklich gestellt, um den 
Gesprächsfl uß nicht über Gebühr zu lenken bzw. zu stören. Inhaltliche Aussa-
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gen, die sich aus den Antworten der Befragten ergaben, wurden jedoch bei der 
Gesamtauswertung der Interviews berücksichtigt und den jeweiligen Themen-
blöcken inhaltlich zugeordnet.

6.3 Auf  welche Werte, Fähigkeiten und 
Merkmale kommt es an?

Frage eins lautete: Bundespräsident Gauck hat in seiner Rede zum 25. Jahrestag stark 
auf  die europäische kulturelle Werteordnung abgehoben: „In einer offenen Gesellschaft kommt 
es nicht darauf  an, ob diese Gesellschaft ethnisch homogen ist, sondern ob sie eine gemeinsame 
Wertegrundlage hat.“ Also: Egal wie vielfältig eine Gesellschaft ist, entscheidend ist eine Art 
Grundkonsens über gemeinsame Werte. Wenn wir das einmal von der ‚Gesellschaft‘ auf  Ihre 
Organisation beziehen: Welche drei bis fünf  Bestandteile eines solchen Grundkonsenses ge-
meinsamer Werte aus unserer europäischen kulturellen Werteordnung halten Sie für besonders 
relevant für Ihre Institution/Unternehmen/Verwaltung? Inwiefern werden diese auch hier bei 
Ihnen durch Ihre Mitarbeiter beigebracht, vorgelebt, verfestigt?

6.3.1 Arbeitsweise/Methode

Bei der Auswertung der Ergebnisse zu Frage 1 wurden zunächst alle genann-
ten Werte bzw. die teils von den Befragten entsprechend weiter interpretierten 
Merkmale und Fähigkeiten dokumentiert und anschließend zu Oberbegriffen zu-
sammengefaßt. Eine perfekte Zusammenführung war nicht immer möglich, weil 
sich die in den Interviews genannten Werte und Eigenschaften teilweise stark 
ähnelten und in Bezug auf  die jeweilige Einrichtung nicht im selben Verständnis 
begründet waren. Es würden wohl viele Interviewpartner nachträglich gewissen 
Punkten zustimmen – bspw. der Religionsfreiheit, Würde oder Mündigkeit.

Die Ergebnisse fi nden sich in der folgenden Tabelle. Zur besseren Vergleich-
barkeit sei im Vorfeld erwähnt, daß die Interviewpartner mit ihrem jeweiligen 
Arbeitsbereich nicht zu gleichen Teilen vertreten sind. Insgesamt wurden 21 In-
terviews geführt, davon acht mit Kulturakteuren bzw. Vertretern von Kulturbe-
trieben (38 Prozent), sieben mit Vertretern einer Verwaltungsinstitution (33 Pro-
zent) und sechs Interviews mit Wirtschaftsunternehmen (29 Prozent). Bei einer 
Gesamtanzahl von 21 Befragungen ist die Verteilung recht ausgewogen und er-
laubt die avisierten explorativen Befunde.
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6.3.2 Betrachtung aller Interview-Partner

genannter Wert bzw. 
Merkmal, Fähigkeit

Häufi gkeit 
(von 89)

absteigende Häufi gkeit 
nach Arbeitsbereich der Befragten

Toleranz 13
Kulturakteur/Kulturbetrieb: 6
Wirtschaftsunternehmen: 4
Verwaltung: 3

Akzeptanz, Achtung und 
Wertschätzung

10
Wirtschaftsunternehmen: 5
Kulturakteur/Kulturbetrieb: 4
Verwaltung: 1

Offenheit (gegenüber Mitmen-
schen, gegenüber Religionen 
und anderen Kulturen)

10
Wirtschaftsunternehmen: 4
Kulturakteur/Kulturbetrieb: 5
Verwaltung: 1

Demokratie 7
Wirtschaftsunternehmen: 3
Kulturakteur/Kulturbetrieb: 2
Verwaltung: 2

gegenseitiger Respekt 6
Wirtschaftsunternehmen: 3
Kulturakteur/Kulturbetrieb: 2
Verwaltung: 1

Gleichberechtigung zwischen 
Mann und Frau

6
Wirtschaftsunternehmen: 2
Kulturakteur/Kulturbetrieb: 2
Verwaltung: 2

offene Diskussionskultur, 
offene Dialogbereitschaft

6
Kulturakteur/Kulturbetrieb: 4
Verwaltung: 1
Wirtschaftsunternehmen: 1

Gleichheit (unabhängig von 
 Herkunft, Sozialisation, 
 Sexualität u. ä.)

5
Kulturakteur/Kulturbetrieb: 2
Verwaltung: 2
Wirtschaftsunternehmen: 1

Abb. 6-1. Tabellarische Aufl istung der am häufi gsten genannten Werte, Merkmale und 
Fähigkeiten aller Befragten (Leitfaden, Frage 1).

Weitere, in dieser Tabelle nicht aufgelistete genannte Werte, sind: Würde (4), 
Empathie (3), freie Meinungsäußerung (3), Neugierde (3), Religionsfreiheit (3), 
humanistisch-christlich geprägte Tradition (2), fl ache Hierarchien innerhalb des 
Betriebs (2), Freiheit der Kunst (1), Freiheit der Wissenschaft (1), Generations-
gerechtigkeit (1), Mündigkeit (1), Stellung der Familie in der Gesellschaft (1) und 
Verbindlichkeit und Verläßlichkeit (1).
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Die genannten Werte mit der Häufi gkeit 1 entfallen zunächst in der Ergebnis-
analyse, sie sind als gesonderte Bemerkungen der einzelnen Akteure zu werten. 
Die 89 Nennungen setzen sich wie folgt zusammen: Kulturakteur/Kulturbe-
trieb 40 (45 Prozent), Verwaltung 21 (24 Prozent) und Wirtschaftsunternehmen 
mit einem Anteil von 28 (32 Prozent). Damit ergibt sich eine klare Mehrheit 
innerhalb der Verteilung der Antworten für die Kulturakteure und Kulturbe-
triebe – allerdings ermöglicht die folgende Aufsplittung der Antworten nach 
den jeweiligen Berufsfeldern, in Hinblick auf  die ungleiche Verteilung, eine gute 
Vergleichbarkeit.

Anhand der recht detaillierten Beschreibung von Werten bzw. Merkmalen 
und Fähigkeiten fällt auf, daß die Interviewten keine einheitliche Defi nition des 
Begriffs verbindet. Dies belegt auch die mehrfache Frage in den Interviews, ob 
es überhaupt eine ‚europäische Kultur der Werte‘ gäbe und was diese beinhalten 
würde.

6.3.3 Betrachtung der einzelnen Akteure

Da die Interviewten sich in ihren Äußerungen bzgl. wichtiger Werte unterschei-
den, lohnt sich eine genauere Analyse der Akteure aus den Bereichen Kunst- und 
Kulturschaffende, Verwaltung und Wirtschaftsunternehmen.

6.3.3.1 Kunst- und Kulturschaffende

Im Rahmen der Untersuchung wurden acht Vertreter aus dem Bereich Kunst und 
Kultur befragt. Fünf  Personen gehören der oberen Hierarchieebene – Direktion 
bzw. Intendanz – an. Eine Befragte ist Chefdramaturgin in einer Oper, eine weite-
re Person Dirigentin und Komponistin und ein Befragter arbeitet als persönlicher 
Referent einer Generalintendanz. Die Interviewpartner dieser Gruppe lassen sich 
folgenden Bereichen zuordnen: Sprech- oder Musiktheater (4), Museum (3) und 
Musikproduktion (1). Bei der Betrachtung der von den Kulturakteuren genann-
ten wesentlichen Bestandteile einer gemeinsamen Wertegrundlage ergeben sich 
nach Anzahl der Nennungen sechs Gruppen. Diese sind in der folgenden Tabelle 
anhand der absteigenden Häufi gkeit ihrer Nennung dargestellt.
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Von Kunst- und Kulturakteuren 
in den Interviews genannte Werte, Merkmale 
und Fähigkeiten

Anzahl der acht Befragten, 
die diesen Wert, das Merkmal 

bzw. die Fähigkeit nannten

Toleranz 6

Offenheit (gegenüber Mitmenschen, Religionen und 
anderen Kulturen)

5

Akzeptanz, Achtung und Wertschätzung 4

offene Diskussionskultur, offene Dialogbereitschaft 4

Neugierde 3

Demokratie 2

Empathie 2

fl ache Hierarchien 2

gegenseitiger Respekt 2

Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau 2

Gleichheit 2

Freiheit der Kunst 1

Freiheit der Wissenschaft 1

humanistisch-christlich geprägte Tradition 1

Mündigkeit 1

Religionsfreiheit 1

Würde 1

Abb. 6-2. Tabellarische Aufl istung der von den befragten Kulturakteuren 
am häufi gsten genannten Werte, Merkmale und Fähigkeiten (Leitfaden, Frage 1).

6.3.3.1.1 Für wichtig befundene Werte der Kunst- und Kulturschaffenden

6.3.3.1.1.1 Toleranz

Die größte Häufi gkeit ergibt sich bei dem Wert bzw. dem Merkmal und der Fä-
higkeit Toleranz. Es muß an dieser Stelle nicht ausgeführt werden, daß diese ein 
zentrales Element der europäischen Kunst und Kultur, insbesondere der Aufklä-
rung darstellt.

6.3.3.1.1.2 Offenheit

Bezogen auf  die Ergebnisse ist Offenheit gegenüber Mitmenschen, Religionen und 
anderen Kulturen im Kunst- und Kulturbereich ebenso von hoher Relevanz. Da 
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Künste unabhängig von nationalen Grenzen agieren und sogar ganze Kulturräu-
me überspringen können, stellt dieser Wert eine Voraussetzung für den kulturel-
len Austausch und dem Wachsen anhand äußerer Einfl üsse dar.

6.3.3.1.1.3 Akzeptanz, Achtung, Wertschätzung, offene Diskussionskultur/ 
Dialogbereitschaft, Demokratie

Akzeptanz, Achtung und Wertschätzung sowie offene Diskussionskultur, offene Dialogbe-
reitschaft sind mit jeweils vier Nennungen ebensooft genannte Werte, Fähigkeiten 
bzw. Merkmale. Sie begründen sich in einer dem Kunstprozesse inne liegenden 
Notwendigkeit der gegenseitigen Achtung – dem Künstler muß durch sein Werk 
die Freiheit gegeben werden, daß er sich uneingeschränkt äußern kann. Alles 
andere würde zu einer strikten Eingrenzung aller künstlerischen Schaffensmög-
lichkeiten führen – daran koppelt sich auch das genannte Merkmal Demokratie mit 
deren juristisch fi xierten Basisrechten der deutschen Gesellschaft. Zum anderen 
bestätigt sich, in Bezug auf  die hohe Relevanz, die Aussage Philipp Bormanns 
und Felicitas Loewes über das Verhältnis von formal notwendigen, allerdings 
wiederrum nicht gelebten Hierarchien innerhalb des Theaterbetriebes. An sich 
existieren in ihren Häusern fl ache hierarchische Strukturen, jedoch liegt dem 
Theater ein immanenter Widerspruch inne – der Theaterbetrieb funktioniert nur 
mit Hilfe von klaren Hierarchien, allerdings wird ebenso der Anspruch von fl a-
chen Hierarchien und dessen Umsetzung verfolgt. Philipp Bormann spricht sich 
für fl ache Hierarchien deutlicher aus als Felicitas Loewe. Laut dem Gespräch ist 
für sie eine auf  Verantwortung basierende Hierarchie von größerer Bedeutung.

Akzeptanz, Achtung und Wertschätzung sowie offene Diskussionskultur, offene Dia-
logbereitschaft sind anerkannte Werte bzw. Merkmale und Fähigkeiten, die für den 
künstlerischen Prozeß elementar sind, jedoch bewegen sich die Beteiligten trotz-
dem in relativ starren Strukturen – bspw. obliegt an den meisten Theatern die 
Entscheidung künstlerischer Fragen dem Intendanten.

6.3.3.1.1.4 Neugierde

Die Neugierde wurde im Rahmen der Interviews ausschließlich von Kulturschaf-
fenden genannt. In Verwaltungsbereichen und den Wirtschaftsunternehmen 
würde man sicherlich nicht von Neugierde sprechen, sondern von einem ‚Interes-
se an den Bestandteilen der Arbeitsaufgaben‘ seitens des Arbeitnehmers. Im Kul-
turbereich impliziert Neugierde ein gewisses Maß an Kreativität – Kreativität im 
Spiel, bei der Ausübung von Kunst, jedoch auch Kreativität im Sektor Manage-
ment. Die Fähigkeit Neugierde zu entwickeln, zu äußern und kreativ umsetzten 
zu können, ist eine der Basisanforderungen an alle Beschäftigungen im Kunst- 
und Kulturmarkt sowie in jeglicher Form der künstlerisch-selbständigen Arbeit.
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6.3.3.1.1.5 Sonstige genannte Werte, Merkmale und Fähigkeiten

Als weitere Werte bzw. Merkmale und Fähigkeiten wurden von zwei der acht Be-
fragten genannt: Demokratie, Empathie, fl ache Hierarchien, gegenseitiger Respekt, Gleich-
behandlung zwischen Mann und Frau, Gleichheit.

Jeweils eine der acht interviewten Personen aus dem Bereich Kunst und Kul-
tur erwähnte noch folgendes als wichtig erachtetes Merkmal: Freiheit von Kunst, 
Freiheit von Wissenschaft, humanistisch-christlich geprägte Tradition, Mündigkeit, Religions-
freiheit und Würde.

Interessant dabei ist, daß – von den acht Personen mit insgesamt 43 Nen-
nungen – lediglich eine Person auf  Würde zu sprechen kam. Die Vermutung liegt 
dabei nahe, daß manche Werte, Merkmale und Fähigkeiten im Kunst- und Kul-
turbereich in der alltäglichen Arbeit als so selbstverständlich erachtet werden, daß 
sie ‚subkutan‘ wirken (vgl. Philipp Bormann, Gerhard-Hauptmann-Theater Gör-
litz-Zittau) und nicht mehr hinterfragt werden. Immerhin ist eine Theaterinsze-
nierung ohne Würde nicht denkbar – sie ermöglicht einen wechselseitigen und 
ggf. gemeinsamen Austausch zwischen Rezipient und Künstler. 

Der mit am häufi gsten genannte Wert bzw. das oft genannte Merkmal Ak-
zeptanz, Achtung und Wertschätzung steht nicht im unmittelbaren Zusammenhang 
zur Würde, da letztere Toleranz voraussetzt – keine Akzeptanz und ebenso nicht 
zwingend eine Wertschätzung. Es gibt zwei differente Ansätze für die Realisie-
rung von Würde, einen religiös-moralischen und einen juristischen Bezug. Bei die-
ser Untersuchung verschwimmen beide Bereiche ineinander und sind nicht mehr 
klar voneinander zu trennen.

6.3.3.1.1.5.1 Zusammenfassung der wichtigen Werte 
für Kunst-/Kulturschaffende

6.3.3.1.1.6 Theater

Auffallend ist, daß die Interviewten aus dem Theaterbereich alle der Auffassung 
sind, daß die Behandlung und Umsetzung von Werten, Merkmalen und Fähigkei-
ten in ihrem Bereich eine andere als im Alltag ist. „Es geht nicht um schützende 
Werte, sondern um Werte, die produktiv nach vorn gerichtet gedacht werden. 
Keine Abwehrrechte, sondern kreative Entfaltungsrechte.“ (Philipp Bormann, 
Gerhard-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau) „Werte an sich haben einen an-
deren Stellenwert, weil wir für unser Publikum, Kinder und Jugendliche, kein 
Teil ihrer Lebensrealität sind.“ (Felicitas Loewe, Theater Junge Generation) „Im 
Grunde sei Theater ein ‚Werteproduktionsunternehmen‘.“ (Wilfried Schulz, 
Staatsschauspiel Dresden).
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6.3.3.1.1.7 Museen

Die Akteure der Museen sind sich zum Großteil sehr einig bzgl. zentraler Wer-
te, Merkmale sowie Fähigkeiten und ihrer Umsetzung im Rahmen der täglichen 
Arbeit. Dabei steht die offene Diskussionskultur und Dialogbereitschaft im Fokus. Eine 
echte ‚Wertegemeinschaft‛ kann nur dann entstehen, wenn die gemeinsamen Wer-
te nicht nur für einen elitären Kreis, sondern für eine möglichst breite Gruppe 
gelten und zugänglich sind (vgl. Friederike Koch-Heinrichs, Museum der West-
lausitz Kamenz). Des weiteren ist der tolerante Umgang mit anderen Meinun-
gen wichtig, ebenso der damit verbundene respektvolle Umgang untereinander 
und einer ausgeprägten Fähigkeit zur Empathie (vgl. Jürgen Vollbrecht, Muse-
um Bautzen). Eine generelle Offenheit sowie das Vorhandensein einer Pluralität 
gleichberechtigter Kulturen, im Gegensatz zu einer Gleichgültigkeit gegenüber 
fremden Kulturen, ist Grundlage der Arbeit (vgl. Roland Schwarz, Technische 
Sammlungen Dresden).

6.3.3.1.1.8 Musikproduktion

Barbara Rucha – als Vertreterin der Musikproduktion – betont für ihre Arbeit 
einerseits die Gleichheit, insbesondere die Gleichheit der Geschlechter, andererseits de-
mokratische Entscheidungsprozesse und Toleranz mit dem Fokus auf  Religionsfreiheit.

6.3.3.1.2 Fazit Kunst-/Kulturschaffende

Als Fazit läßt sich festhalten, daß für die genannten Werte, Merkmale und Fä-
higkeiten im Kunst- und Kulturbereich ein starker Bezug zu der direkten Arbeit 
erkennbar ist. Die Arbeitsweisen des Museums sind noch heute stark mit der 
emanzipatorischen Geschichte verbunden – Öffnung der Sammlungen nach der 
Französischen Revolution, Veränderungen der Galerieräume einschließlich Prä-
sentationsformen, Entwicklung diverser Ausstellungskonzepte, bspw. die Idee 
des White Cube. Ebenso lassen sich im Theaterbereich Bezüge zu den Ideen der 
Aufklärung fi nden, auch eine kritische Refl exion der Entwicklungsschritte des 
bürgerlichen Theaters. Dies zeigt, daß sich Akteure der Kunst- und Kulturarbeit 
mit historisch begründeten Traditionslinien identifi zieren und diese Auseinander-
setzungen in der täglichen Arbeit Einzug halten.



Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheber-
rechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, 

Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.

© BWV • BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG GmbH

Berlin 2016

290 6 Die Sicht von Verantwortungsträgern in Wirtschaft, Politik und Kultur

EJM 1-2  2016

6.3.3.2 Verwaltung

von Akteuren der Verwaltung 
in den Interviews genannte Werte, 
Merkmale und Fähigkeiten

Anzahl der sieben Befragten, 
die diesen Wert, das Merkmal bzw. 

die Fähigkeit nannten

Toleranz 3

Demokratie 2

Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau 2

Gleichheit (unabhängig von Herkunft, Sozialisati-
on, Sexualität u. ä.)

2

Würde 2

Akzeptanz, Achtung und Wertschätzung 1

Empathie 1

freie Meinungsäußerung 1

gegenseitiger Respekt 1

Generationsgerechtigkeit 1

humanistisch-christlich geprägte Tradition 1

offene Diskussionskultur, offene Dialogbereit-
schaft

1

Offenheit (gegenüber Mitmenschen, gegenüber 
Religionen und anderen Kulturen)

1

Religionsfreiheit 1

Stellung der Familie in der Gesellschaft 1

Abb. 6-3. Tabellarische Aufl istung der von den befragten Verwaltungsakteuren am häufi gsten 
genannten Werte (Leitfaden, Frage 1).

Die Befragten der Verwaltung setzen sich aus folgenden Bereichen zusammen: 
Hilfsorganisation (1), Oberbürgermeister (4), Landratsamt (2). Als Befragter einer 
Hilfsorganisation hat sich das Deutsche Rote Kreuz für ein Interview im Rahmen 
des MERR-Projektes bereit erklärt. Zudem wurden die vier Oberbürgermeister 
Thomas Zenker (Zittau), Olaf  Raschke (Meißen), Holm Große (Bischofswer-
da) und Siegfried Deinege (Görlitz) befragt und als Vertreter der Landratsämter 
Landrat Bernd Lange (Görlitz) und die Gleichstellungs-/Integrations- und Frau-
enbeauftragte des Landratsamtes Vogtlandkreis Veronika Glitzner (Plauen).
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6.3.3.2.1 Als wichtig empfundene Werte bzw. Merkmale und 
Fähigkeiten der Verwaltungsakteure

6.3.3.2.1.1 Toleranz

Im Vergleich zu den Antworten der Kunst- und Kulturschaffenden fällt auf, daß 
in der Gesamtheit lediglich zwei Werte bzw. Merkmale und Fähigkeiten weniger 
genannt werden. Demzufolge ist der Grad der Differenzierung ähnlich. Der Wert, 
das Merkmal und die Fähigkeit Toleranz wurde erneut am häufi gsten genannt.

Diese Werte bzw. Merkmale und Fähigkeiten können sich, im Gegensatz zum 
Theater mit seinen auf  die Aufklärung zurückblickenden Traditionslinien, stär-
ker verändern. „Öffentliche Verwaltung ist immer ein Prozeß. Aktuell ist dieser 
Prozeß einem starken Wandel unterworfen, weil neue Herausforderungen auf  
die deutsche Verwaltung zukommen.“ (Siegfried Deinege, Görlitz) Der Görlitzer 
Oberbürgermeister spielt dabei auf  die beständige Notwendigkeit der Anpassung 
an gesellschaftliche und politische Veränderungen an, in dem Interview speziell 
auf  die Situation der Migranten im Landkreis und die damit einhergehenden He-
rausforderungen, aber auch Chancen.

6.3.3.2.1.2 Demokratie

Oberbürgermeister Raschke führt an, daß er das Grundgesetz und die freiheit-
lich-demokratische Grundordnung als Fundament der demokratischen Ordnung 
und des gesellschaftlichen Zusammenlebens sieht. Dabei präzisiert er jedoch 
nicht, was die freiheitlich-demokratische Grundordnung seiner Meinung nach 
explizit beinhaltet. Er nennt in diesem Zusammenhang die Stichworte Meinungs-
freiheit, Gleichstellung zwischen Mann und Frau sowie Beachtung der Stellung der Familie 
innerhalb der Gesellschaft (Olaf  Raschke, Meißen). Für Oberbürgermeister Gro-
ße zählt in diesem Zusammenhang zudem die Vermeidung „(unnötiger) Ideo-
logisierung von lokalen politischen Konfl ikten“ (Holm Große, Bischofswerda).

6.3.3.2.1.3 Gleichberechtigung und Gleichheit

Bei den häufi g genannten Werten bzw. Merkmalen und Fähigkeiten fällt auf, daß 
sie in sich die Gleichberechtigung und Gleichheit des Individuums in sich vereinen bzw. 
in starken Bezug stehen zu dem vom Staat erwünschten und in Gesetzen sowie 
Verordnungen festgehaltenen Rahmenbedingungen des politisch-gesellschaftli-
chen Zusammenlebens. Dies hängt damit zusammen, daß verwaltungstechnische 
Aufgaben meist objektiver Ausprägung sind. Da Verwaltungen im Auftrag von 
Staat bzw. Kommune agieren, lassen sich deren systematische Grundlagen in den 
häufi g genannten Werten wiederfi nden – z. B. die demokratische Struktur der Bun-
desrepublik Deutschland oder die Gleichheit und Würde des Einzelnen.
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Inwieweit diese Charakteristika sich im berufl ichen Alltag der Verwaltung 
wiederfi nden, beschreibt Landrat Bernd Lange wie folgt: „Zentrale Werte für die 
Arbeit im Landratsamt und den zwischenmenschlichen sowie kollegialen Um-
gang sind Toleranz, Akzeptanz und Solidarität – dies zeigt sich in der Gleichheit 
aller Mitarbeiter. Die Würde des Menschen ist unabhängig von seiner berufl ichen 
Funktion und Vorbehalte sind für Gespräche stets ein falscher Ansatz. Zudem 
ist die Arbeitsleistung eines Mitarbeiters nur abrufbar, wenn die gegenseitige Ak-
zeptanz gegeben ist.“ Besonders interessant ist dabei der letzte Satz, da Landrat 
Lange nicht nur die seitens der Leitung geforderten Arbeitsleitungen beschreibt, 
sondern Akzeptanz als Basis eines auf  Gegenseitigkeit basierenden Arbeitspro-
zesses erkennt.

Das Deutsche Rote Kreuz stellt im Rahmen der Betrachtung der Verwaltungen 
eine Besonderheit dar, da alle anderen Gesprächspartner Akteure der Rathäuser 
oder Landratsämter sind. Jedoch zeigen sich anhand der aktuellen Flüchtlingsar-
beit des DRK Parallelen zu den Denk- und Handlungsmustern der kommunal-
politischen Gesprächspartner: „Wir sind konsequent neutral. Ohne die Neutrali-
tät könnten wir nicht zwischen [Parteien] vermitteln und uns um Verletzte oder 
andere Bedürftige (…) kümmern. Diese Dinge bestimmen unsere Arbeit in der 
Flüchtlingshilfe. Diese Vermittlungsfunktion kann man nur tun, wenn man auch 
Wissen über die Kultur und die religiösen Hintergründe der Menschen besitzt. 
Toleranz für Religion ist ein zentraler Wert. Wir wollen zwischen den Religionen 
und zwischen den Nationalitäten (…) als neutraler Ansprechpartner (anerkannt) 
sein.“ (Lars Rohwer, Dresden)

6.3.3.2.1.4 Weiter genannte Werte, Merkmale und Fähigkeiten

Weiterhin kategorisierten die Vertreter der befragten Verwaltungen die folgen-
den Werte als wichtig für die Gesellschaft und ihre Institution: Würde, Akzep-
tanz, Achtung und Wertschätzung, Empathie, freie Meinungsäußerung, gegenseitiger Respekt, 
Generationsgerechtigkeit, humanistisch-christlich geprägte Tradition, offene Diskussionskultur, 
offene Dialogbereitschaft, Offenheit (gegenüber Mitmenschen, gegenüber Religionen und anderen 
Kulturen), Religionsfreiheit, Stellung der Familie in der Gesellschaft.

6.3.3.2.2 Fazit Verwaltungsakteure

Auch bei den Befragungen der Verwaltungsakteure zeigt sich innerhalb der sich 
aus Werten bzw. Merkmalen und Fähigkeiten zusammengesetzten Konstellatio-
nen ein starker Bezug mit den Zusammenhängen ihrer alltäglichen Arbeit und 
der Einordnung ihrer Aufgaben in das staatliche System, welches sie reproduzie-
ren und stets refl ektieren.

Aus den Befragungen der Verwaltungen ergibt sich ein klares Bild hinsichtlich 
ihrer Arbeit, die zum einen auf  dem Verzicht des individuellen Bewertens be-
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ruht, dementsprechend Gleichheit und Gleichberechtigung voraussetzt. Auf  der 
anderen Seite zeigt sich sehr deutlich, daß wie bei den Wirtschaftsunternehmen 
(siehe nachfolgend) eine starke Beziehung auf  staatliche Regelungen innerhalb 
der demokratischen Ordnung erkennbar ist. Dies sollte selbstverständlich sein – 
durch die Ergebnisse der Befragungen ist nachweislich eine Umsetzung dieses 
theoretischen Ansatzes in der Praxis gegeben. Besonders herausstechend ist, daß 
der Wert bzw. das Merkmal, die Fähigkeit zur Würde lediglich seitens der Verwal-
tungsakteure in der vorliegenden Deutlichkeit genannt wurde. Dieser Fakt spricht 
für die starke Verbundenheit mit Gesetzen, in diesem speziellen Fall ist der starke 
Bezug auf  das Grundgesetz wesentlich.

6.3.3.3 Wirtschaftsunternehmen

von Akteuren der Wirtschaftsunternehmen 
in den Interviews genannte Werte, 
Merkmale und Fähigkeiten

Anzahl der sechs Befragten, 
die diesen Wert, das Merkmal bzw. 

die Fähigkeit nannten

Akzeptanz, Achtung und Wertschätzung 5

Toleranz 4

Offenheit (gegenüber Mitmenschen, gegenüber 
Religionen und anderen Kulturen)

4

Demokratie 3

gegenseitiger Respekt 3

freie Meinungsäußerung 2

Gleichberechtigung zw. Mann und Frau 2

Gleichheit (unabhängig von Herkunft, Sozialisa-
tion, Sexualität u. ä.)

1

offene Diskussionskultur, offene Dialogbereit-
schaft

1

Religionsfreiheit 1

Verbindlichkeit und Verlässlichkeit 1

Würde 1

Abb. 6-4. Tabellarische Aufl istung der von den befragten Akteuren der Wirtschaftsunternehmen 
am häufi gsten genannten Werte bzw. Merkmale und Fähigkeiten (Leitfaden, Frage 1).
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6.3.3.3.1 Für wichtig befundene Werte, Merkmale und 
Fähigkeiten der Wirtschaftsunternehmen

6.3.3.3.1.1 Akzeptanz, Achtung und Wertschätzung

Die Akzeptanz, Achtung und Wertschätzung ist die am häufi gsten genannte Grup-
pe zusammengeführter Werte, Merkmale und Fähigkeiten. Dies steht einerseits 
im Zusammenhang mit dem Interagieren zwischen Wirtschaftsunternehmen 
und Geschäftspartnern, andererseits fällt eine Wertschätzung im Umgang mit 
erzeugten Produkten und eine den zwischenmenschlichen Umgang betreffende 
Wertschätzung zwischen den agierenden Personen auf, welche den Weg der Pro-
duktion oder Dienstleistung begleitet.

6.3.3.3.1.2 Toleranz

Wie bereits bei den Kunst- und Kulturakteuren sowie den Verwaltungen ist Tole-
ranz einer der zentralen Werte, Merkmale und Fähigkeiten.

6.3.3.3.1.3 Offenheit 
(gegenüber Mitmenschen, gegenüber Religionen und anderen Kulturen)

Daran knüpft sich ein hohes Maß an Offenheit – eine der Schlüsselqualifi kationen 
beim Agieren innerhalb der globalisierten Wirtschaftswelt und den dazugehören-
den globalen Handelsstrukturen.

6.3.3.3.1.4 Demokratie

Viele Befragte legen zudem einen großen Wert auf  Demokratie, die ihnen zum 
einen Rahmenbedingungen innerhalb der berufl ichen Arbeitsstrukturen ermög-
licht, zum anderen juristische Bestimmungen vorschreibt, jedoch auch zusichert 
(bspw. bezog sich ein Interviewpartner auf  das HGB).

6.3.3.3.1.5 Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau

Die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau ist im Vergleich zu den anderen Be-
fragungsgruppen von ähnlicher Relevanz – dies zeigt, dass dieses Thema in den 
Betrieben etabliert ist und auch zukünftig als wichtig erachtet wird.

6.3.3.3.2 Fazit Wirtschaftsunternehmen

Bei der Analyse der Antworten der Wirtschaftsunternehmen zeichnet sich, im 
Vergleich zu den zuvor ausgewerteten Befragungsgruppen, ein ähnliches Ergeb-
nis ab. Auch sie äußern für die Gesellschaft und ihr Unternehmen wichtige Werte, 
die in Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit stehen. Interessant an der Gruppe der 
Wirtschaftsakteure ist eine besondere Bezugnahme auf  Akzeptanz, Achtung und 
Wertschätzung – dieser Wert, jenes Merkmal und jene Fähigkeit ist im Vergleich zu 
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den Kunst-und Kulturakteuren sowie den Vertretern der Verwaltungen höher, da 
dieser eine Grundlage für die Arbeit innerhalb einer globalisierten Wirtschafts-
welt darstellt. Weiterhin ist für diese Gruppe der Wert bzw. das Merkmal, die 
Fähigkeit zur Offenheit bedeutsam, dieser stellt eine der vielfältigen Grundlagen 
für eine Akzeptanz bzw. Wertschätzung dar. Überdies dürfte Offenheit eine wich-
tige Vorbedingung von auf  Heterogenität und Austausch beruhenden Innova-
tionsprozessen darstellen. Ein herausstechendes Merkmal ist der Wert bzw. die 
Fähigkeit, das Merkmal Demokratie, welches die anderen Gruppen nicht so häufi g 
nannten. Einige Vertreter von Wirtschaftsunternehmen beziehen sich in diesem 
Zusammenhang auf  die Rechtsstaatlichkeit, geltende Gesetze und damit verbun-
dene zugesicherte juristische Rechte und Pfl ichten.

6.3.4 Fazit – Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
der drei befragten Gruppen

Allgemein ist ein Zusammenhang zwischen den als grundlegend und wich-
tig erachteten Werten sowie dem berufl ichen Betätigungsfeld des jeweili-
gen Akteurs feststellbar. Dies ist notwendig, damit sich die jeweiligen Gruppen 
an einer gemeinsamen Wertebasis orientieren können – solche Raster erleichtern 
das zwischenmenschliche Handeln im Alltag. Dies spricht dafür, daß ein ‚gemein-
samer Kodex‛ existiert, der hinterfragt wird und durch Außeneinfl üsse Variatio-
nen unterliegt.

Neben den in ihrer Gesamtheit aufgelisteten Werten sind besonders die drei 
am häufi gsten genannten Werte, Merkmale und Fähigkeiten – Toleranz; Akzep-
tanz, Achtung und Wertschätzung, Offenheit – gemeinsame, verbindende Elemente, 
eine empirisch nachgewiesene Basis der von Bundespräsident Gauck in sei-
ner Rede zum 25. Jahrestag der Deutschen Einheit erwähnten ‚gemeinsamen 
Wertegrundlage‛.4 Diese von der Gesellschaft getragenen Werte bzw. Merkmale 
und Fähigkeiten sind Ausdruck der Kulturen Europas, welche „(…) aus der Be-
gegnung von Jerusalem, Athen und Rom – aus der Begegnung zwischen dem 
Gottesglauben Israels, der philosophischen Vernunft der Griechen und dem 
Rechtsdenken Roms entstanden [sind]. Diese dreifache Begegnung bildet die in-
nere Identität Europas. Sie hat im Bewußtsein der Verantwortung des Menschen 
vor Gott und in der Anerkenntnis der unantastbaren Würde des Menschen, eines 
jeden Menschen, Maßstäbe des Rechts gesetzt, die zu verteidigen uns in unserer 
historischen Stunde aufgegeben ist.“5

4 Vgl. Rede des Bundespräsidenten Joachim Gauck anlässlich des 25. Jahrestags der Deutschen Ein-
heit, 03. Oktober 2015, http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Joachim-
Gauck/Reden/2015/10/151003-Festakt-Deutsche-Einheit.html [09.12.2015].

5 Rede Papst Benedikts XVI. anlässlich seines Besuchs im Deutschen Bundestag, 22. Septem-
ber 2011, http://www.bundestag.de/kulturundgeschichte/geschichte/gastredner/benedict/
rede/250244 [09.12.2015].
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Es ist feststellbar, daß viele Werte bzw. Merkmale und Fähigkeiten zudem 
latent vorhanden sind. Sie werden jeden Tag so unterbewußt kommuniziert und 
geäußert, daß sie als selbstverständlich gelten und deshalb von den Interviewten 
teilweise nicht erwähnt wurden. Ein gutes Beispiel hierfür sind die Werte Mündig-
keit, freie Meinungsäußerung sowie die Freiheit der Wissenschaft und Kunst. Sofern in den 
Interviews seitens der Forscher einzelne Werte, Merkmale und Fähigkeiten nach 
der Beantwortung der Frage erwähnt wurden, bestätigten die Befragten diese und 
antworteten bspw. „Mündigkeit und die Würde des Menschen sind grundlegende 
Dinge, die in meinem Haus als selbstverständlich erachtet werden (…).“ (Felici-
tas Loewe, Dresden). Die von Papst Benedikt erwähnte innere Identität Europas ist 
so fest verwachsen, daß sie als unverrückbarer Bestandteil unserer Kulturkreise 
gesehen wird und Teil des allgemein vernünftigen Schlußfolgerns – einer ‚euro-
päischen‛ Logik – ist.

Neben dem Zusammenhang zwischen Wert und individueller Arbeit zeigt 
sich anhand einer stetigen Bezugnahme auf  Menschlichkeit eine weitere Ge-
meinsamkeit. Dazu gehören bspw. die Werte, Merkmale und Fähigkeiten Würde, 
gegenseitiger Respekt oder auch Toleranz. Auf  dieses, in unserem demokratischen 
System tief  und vielseitig verwurzelte Recht auf  Menschlichkeit berufen sich alle 
Interview-Partner.

Unterschiede lassen sich anhand der Intensität der Verknüpfung zwischen Ar-
beit und den durch das Gesetz direkt vorgeschriebenen Richtlinien erkennen. So 
zeigt sich bei den Kulturakteuren eine stärkere Bezugnahme auf  ideelle Werte, wie 
Neugierde und offene Diskussionskultur, offene Dialogbereitschaft. Das bedeutet nicht, daß 
gesetzliche Regelungen für Kunst- und Kulturschaffende von geringer Relevanz 
für ihre Arbeit sind, aber sie werden zweitrangig gesehen, da man sich allgemein 
auf  die Freiheit der Kunst beruft und diese ein Wesenszug der kreativ-wirtschaft-
lichen Arbeit ist. Im Gegensatz dazu, zeigt sich bei den Verwaltungen und Wirt-
schaftsunternehmen ein sehr deutlicher Bezug auf  gesetzliche Regelungen – der 
genannte Wert, das Merkmal und die Fähigkeit Demokratie spricht dafür, daß die 
Akteure einerseits gesetzliche Rahmenbedingungen, juristische Konsequenzen bei 
Fehlverhalten und die Absicherung durch gesetzlich fi xierte Vereinbarungen in 
einem hohen Maß wertschätzen, andererseits auf  demokratische Grundelemente 
in ihrer Arbeitswelt bestehen – Partizipation der Belegschaft bei Entscheidungen, 
Freiheit und Würde des Menschen, Gleichberechtigung aller, usw.
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6.4 Der Einfl uss des realsozialistischen Experiments 
der DDR auf  die Wertegrundlagen 

der ostdeutschen Gesellschaft

Die Frage 2 des Interviewleitfadens lautete: Wenn man daran denkt, dass in diesem 
Landesteil der Bundesrepublik mit der DDR 40 Jahre ein sozialistisches Experiment 
durchgeführt wurde: Inwiefern, glauben Sie, hat dieses die eben besprochenen, von Ihnen als 
wichtig empfundenen Kulturbestandteile abgeschliffen?

Die Befragten haben hinsichtlich dieser Frage in zwei Richtungen geantwor-
tet, die für die Auswertung wesentlich sind. Zum einen erläuterten sie Verände-
rungen hinsichtlich der, durch den politischen Einfl uß, abgeschliffenen Werte 
bzw. Merkmale und Fähigkeiten und zum anderen Bestandteile, die sich trotz der 
DDR-Politik nicht veränderten.

Bei der Beantwortung der Frage sind Unterschiede hinsichtlich der indivi-
duellen Sozialisation zu erkennen. Eine Befragte wies die Frage aufgrund ihres 
Alters von sich, da sie keine biographischen Bezüge zu der Zeit aufweisen und 
die Frage dahingehend nicht, auf  eigenen Erfahrungen basierend, beantworten 
kann. Teilweise gaben die in Westdeutschland sozialisierten Gesprächspartner zu 
bedenken, daß eine Einordnung aufgrund der ihrer damaligen räumlichen Dis-
tanz schwer fällt. Abgesehen von einer Interviewpartnerin, ist eine kritische Aus-
einandersetzung mit der DDR-Zeit bei allen Befragten feststellbar.

6.4.1 Was veränderte sich durch die Politik der DDR?

Alle Gesprächspartner äußerten sich einstimmig dazu, daß es generell zu einer 
Veränderung des Werteverständnisses durch die DDR-Regierung und deren ge-
sellschaftlichen Auswirkungen in den Ländern der DDR kam. In Bezugnahme 
auf  die politischen Umstrukturierungen der Jahre 1989/90 etablierte sich ein 
Werteverständnis, speziell bei ehemaligen DDR-Bürgern, welches bis heute ak-
tuell ist. Die Auslöser dieses neuen Verständnisses sind in dem politischen Sys-
temwechsel zur Demokratie und den damit verbundenen erweiterten Rechten, 
Pfl ichten und Freiheiten des Individuums zu verorten.

Landrat Bernd Lange erwähnt, daß „[sein] persönliches Werteverständnis (…) 
durch die Politik der DDR verstärkt [wurde], da Ungerechtigkeiten zu spüren wa-
ren und es eine Gerechtigkeitserwartung geben muß, die vom christlichen und 
individuellen Werteverständnis ausgeht.“ 

Weiterhin kommen alle Gesprächspartner zu dem Ergebnis, daß in den Köp-
fen der DDR-Bürger andere Mechanismen und Wertmuster erkennbar waren 
als es sich der Staat wünschte – die gedankliche Freiheit des Individuums, auch 
im Sinne der Distanzierung von diktatorischen Systemen, kann keine politische 
Führung beeinfl ussen. Veronika Glitzner vom Landratsamt Vogtlandkreis ist der 
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Meinung, daß „(…) im Gegensatz zur öffentlichen Meinungsbekundung (…) die 
Gedanken frei [blieben], so daß Werte und Bewertungen von politischen und 
sozialen Verhältnissen gleichsam überwintern konnten.“ 

6.4.1.1 Situation der Gastarbeiter

Ein geringer kultureller Austausch mit anderen Nationen wurde in den Inter-
views vermehrt angesprochen und für diese Zeit als üblich eingeordnet. Beson-
ders der Austausch mit Gastarbeitern verlief  innerhalb der DDR-Gesellschaft 
schleppend bis stagnierend – dadurch war eine Integration der Migranten nicht 
möglich. Auf  die Integrationsbereitschaft der Gastarbeiter wurde seitens Politik 
und Gesellschaft nicht eingegangen. „[Beispielsweise mosambikanischen Gastar-
beitern] sei eine Integration verwehrt worden, so daß sie nicht in dem Umfang 
der DDR-Bürger gesellschaftlich partizipieren konnten. Schwerwiegende Folge 
sei, daß der Osten nie gelernt habe, mit welchen Vor- und Nachteilen Migration 
einhergehe und daß es trotz allem gehen kann.“ (Gerold Münster, Chemnitz)

6.4.1.2 Multi-nationale Einfl üsse auf  die Kulturlandschaft

Ebenso bemerkt der Dresdner Museumsdirektor Roland Schwarz, daß „(ein) 
konkreter kultureller Austausch [in der DDR] (nicht stattfand).“ (Allerdings zeig-
te sich die schwach ausgeprägte Interkulturalität der DDR-Gesellschaft nicht 
nur anhand der Situation der Gastarbeiter, sondern auch im künstlerischen und 
kreativen Bereich. Im Theaterbereich zeigte sich hinsichtlich der heute üblichen 
Interkulturalität innerhalb der Belegschaftsstrukturen eine geringere Ausprägung, 
besonders in den Tanzensembles (Vgl. Philipp Bormann, Görlitz). Es gab be-
kanntlich regen Austausch mit Bruderländern, Staaten der UdSSR u. a. – hin-
sichtlich der kulturellen Diversität waren die kreativ-kognitiven Einfl üsse in ihrer 
Vielfalt beschränkt. In der Gesamtheit führte dieser Mangel zu einer negativen 
Veränderung bzgl. der Offenheit gegenüber Anderen, Fremden.

6.4.1.3 Politisches Engagement der Bürger

Die Kamenzer Museumsleiterin und Archäologin Friederike Koch-Heinrichs ist 
der Meinung, daß auch seitens der Deutschen in der DDR wenige politische 
Partizipationsmöglichkeiten genutzt wurden. „(Das) (politische) Engagement des 
einzelnen Bürgers (…) [war] in der DDR sehr gering ausgeprägt (…). Gleichzei-
tig wurde vieles als ‚von-oben-verordnet‛ wahrgenommen und dementsprechend 
eher negiert. Diese ‚unterentwickelte Mündigkeit‛ wirkt teilweise bis heute nach, 
was sich an der geringen politischen Teilhabe in den Neuen Ländern erkennen 
läßt. Dies trifft allerdings auf  nicht-politisches, kulturelles Engagement nicht zu.“ 
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6.4.1.4 Rollenbild der Frau

Vielen Befragten ist aufgefallen, daß sich das Rollenbild der Frau durchaus ge-
ändert hat, da die Zuschreibung der Frau als Teil der Arbeiterschaft eine der 
zentralen Ideen des Sozialismus war. Diese Erweiterung der Rolleneigenschaften 
bewerteten einige Befragte als Ausbau der Gleichberechtigung zwischen Mann 
und Frau.

Oberbürgermeister Thomas Zenker stellt die Frage, ob aktuelle Debatten 
bzgl. Genderism u. ä. „(…) eine Folge aus der Vergangenheit [sind] oder eine Ent-
wicklung der neuen Möglichkeiten.“ Einige Interviewpartner sind sich darin ei-
nig, daß das Verständnis von Frauen als Berufstätige im Vergleich zur damaligen 
Situation in der Bundesrepublik stärker gepfl egt wurde.

6.4.1.5 Nichtförderung der Eigenverantwortung

Die Interviewpartner stimmten am stärksten überein im Punkt Nichtförderung 
der Eigenverantwortung des Individuums (4 Nennungen). Die Geschäftsführer 
Dirk und Anne-Christin Eule des Unternehmens Herrmann Eule Orgelbau be-
tonen in ihren Ausführungen, daß die für die Gesellschaft relevanten „(…) Wer-
te politisch vorgegeben wurden und die Menschen danach bewertet wurden.“ 
Zudem mußten Verantwortung tragende Personen, bspw. Unternehmer, nach 
den „(…) Werten [der DDR] handeln, um bestehen zu können.“ (Anne-Christin 
Eule, Bautzen) Noch heute können sie bei Mitarbeitern, die in der DDR lebten, 
Differenzen hinsichtlich der Übernahme von Eigenverantwortung feststellen – 
diese sei schwach ausgeprägt. Die Personen sind zwar belastbar, benötigen je-
doch handlungsleitende Impulse seitens einer Führungsperson. Martin Pfeiffer 
erlebte, als gebürtiger Schwabe, das ‚Sozialistische Experiment‘ nicht selbst, kann 
allerdings keine abgeschliffenen Werte bei seinen Mitarbeitern feststellen, wel-
che bis heute transportiert werden. Ähnlich den Unternehmern Eule, stellt er 
allerdings fest, daß „(…) eine Kultur der Eigenverantwortlichkeit abgeschliffen 
[wurde].“ Nicht jeder konnte seine Ideen in das gesellschaftliche und politische 
System einbringen, ein „(…) Individualismus (war) nicht im Sinne eines demo-
kratischen Systems möglich, (…).“ Intendant Wilfried Schulz nimmt bei seinen 
Mitarbeitern, die in der DDR lebten, eine gewisse Dominanz der Sekundärtugen-
den wahr. Dies zeigt sich daran, daß diese Mitarbeiter eine geringere Risikobereit-
schaft aufzeigen und ein hohes Bedürfnis haben, sich stets bei höheren Instanzen 
absichern zu müssen. 

Die Akteure aus dem Theaterbereich sind einstimmig der Meinung, daß das 
Theater eine Nische innerhalb der ostdeutschen Politik und Gesellschaft darstell-
te. Das Theater konnte auf  der „Traditionslinie der Aufklärung, die neben den 
politischen Einfl üssen weiter existierte“ (Philipp Bormann, Görlitz) aufbauen. 
„Jugend- und Kindertheater diente während der DDR-Zeit als Nische und Rück-
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zugsort, auch wenn staatliche Ideen in das Theaterwesen mit einfl ossen. Zentral 
war das Ernstnehmen des Kindes, welches im direkten Bezug zu Werten steht.“ 
(Felicitas Loewe, Dresden)

Jost Straube, als ein Vertreter der Wirtschaftsunternehmen, schrieb den Kir-
chen der DDR ebenso eine Nischenfunktion zu, kritisierte allerdings, „(…) daß 
nicht jeder alle Entwicklungsmöglichkeiten hatte. Gerade [Bürger] aus dem kirch-
lichen Bereich.“ (Jost Straube, Bautzen) Oberbürgermeister Thomas Zenker be-
zeichnet Kirchen der DDR-Zeit als ‚Raum der Freiheit‘ und bemerkt: „Für viele 
junge Menschen waren es zudem Orte, an denen Demokratie direkt ausgeübt 
werden konnte.“

Folgende weitere, die Werte bzw. Merkmale und Fähigkeiten der Gesellschaft 
betreffende Veränderungen nannten die Gesprächspartner im Rahmen der In-
terviews:

Ungleichheit (zeigte sich bspw. anhand unterschiedlicher Entwicklungschan-
cen, je nach gesellschaftlich-sozialem Milieu und politischer Einstellung); De-
mokratieverständnis; Einschränkung der Meinungsfreiheit; Einschränkung der 
Freiheit und individuellen Entfaltungsmöglichkeiten; Individualismus und Ein-
bringen eigener Ideen; Ostdeutsche zeigen ein stärkeres Schutz- und Wärme-
bedürfnis sowie Probleme mit einer gewissen Risikobereitschaft; persönliches 
Werteverständnis wurde gestärkt; stärkeres Heimatgefühl bei ehemaligen DDR-
Bürgern, da diese aus den auf  dem Niedergang der DDR basierenden Verlusten 
gelernt haben und das neu Aufgebaute stärker schätzen; Stärkung des Gerechtig-
keitsempfi ndens.

6.4.2 Was veränderte sich durch die Politik der DDR nicht?

6.4.2.1 Allgemeine Wertekonstellation

Einige Befragte geben an, daß es keine grundlegende Erneuerung der Wertkon-
stellationen gab, weil gewisse Bestandteile über die DDR-Zeit hinweg geistig 
transportiert wurden. Philipp Bormann beschreibt den Fortbestand signifi kanter 
Werte im Theaterwesen wie folgt: „An den großen Linien hat sich nicht so viel 
verändert, was den Theaterbetrieb betrifft, weil selbst wenn die Dinge offi ziell 
anders auf  dem Papier standen, sind sie doch subkutan [wirksam gewesen].“ Be-
fragte der anderen beiden Bereiche, Verwaltung und Wirtschaftsunternehmen, 
äußern sich teilweise ähnlich und sprechen auch von festen Wertekonstellationen, 
die über die Existenz der DDR hinweggetragen wurden und in der Gesellschaft 
durchaus anzutreffen waren.

6.4.2.2 Sonstige unveränderte Wertbezüge während der DDR-Zeit

Im Rahmen der Interviews wurden weitere Wertbezüge genannt, die sich durch 
die Politik und das System der DDR nicht veränderten. Allerdings handelt es sich 



Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheber-
rechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, 

Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.

© BWV • BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG GmbH

Berlin 2016

3016.4 Der Einfl uss des realsozialistischen Experiments der DDR

EJM 1-2  2016

hierbei erneut um Einzelaussagen, daher werden sie zur Vollständigkeit aufge-
führt, jedoch nicht in die Auswertung mit einbezogen. Folgendes wurde geäußert:

Bezug zum christlichen Glauben (im Vergleich zu einer geringeren Gläubig-
keit in den Alten Ländern der Bundesrepublik) und ein allgemeines, auf  den 
Grundlagen des Christentums basierendes Wertesystem; Ernstnehmen des Kin-
des; im Theaterbereich die Fortexistenz eines emanzipatorischen Anspruchs so-
wie das Festhalten an den Traditionslinien der Aufklärung; konsensorientierter 
Pragmatismus; Menschlichkeit und Solidarität als handlungsleitende Prinzipien; 
nicht-politisches, kulturelles Engagement blieb gleich. Zwei Befragte gaben an, 
daß es während der DDR-Zeit in den Schulen zu einer fortbestehenden Bildungs-
vermittlung im Sinne des Humanismus kam – führen dies jedoch nicht explizit aus.

Was veränderte sich durch die Politik der DDR nicht? Häufi gkeit

Fortbestand grundsätzlicher Werte 4

Vermittlung einer Schulbildung im Sinne des Humanismus 2

Bezug zum christlichen Glauben (im Vgl. zu den Alten Ländern) 1

christliche Wertegrundlage 1

Ernstnehmen des Kindes 1

im Theaterbereich: emanzipatorischer Anspruch 1

im Theaterbereich: Traditionslinien der Aufklärung 1

Konsensorientierter Pragmatismus (als „überall auffi ndbare Überlebens-
strategie des Menschen“)

1

Menschlichkeit und Solidarität waren handlungsleitende Prinzipien 1

nicht-politisches, kulturelles Engagement blieb gleich 1

Abb. 6-5. Tabellarische Aufl istung der von den Befragten genannten nicht vom System 
der DDR beeinfl ußten Wertstrukturen.

6.4.3 Fazit

Alle Befragten sind sich gleichwohl darin einig, daß es zu einer Veränderung der 
Konstellation und Wichtigkeit von Werten bzw. Merkmalen und Fähigkeiten so-
wie einer gewissen Entmündigung des Individuums während der DDR-Zeit kam. 
Die Demokratisierungsprozesse ab 1989/90 führten zu einer Art Aktualisierung 
der Wertemuster, jedoch sind sich die darin Befragten einig, daß während der 
Existenz der DDR viele Werte zwar nicht von Seiten des Staates getragen wur-
den und erwünscht waren, in den Köpfen und Lebenswelten der Bevölkerung 
allerdings weiterhin präsent waren. Den Austausch mit fremden Kulturkreisen, 
speziell den kulturellen und sozialen Austausch mit bspw. mosambikanischen 
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Gastarbeitern, bewerten die Interviewpartner als zu gering bis nicht real vorhan-
den. Die Integration dieser Menschen wurde durch diesen Mangel an Offenheit 
seitens der Politik, aber auch seitens der Gesellschaft verhindert und ihre Anwe-
senheit nicht als Chance und Bereicherung verstanden. Jedoch gab es hinsichtlich 
der Emanzipation der Frau in der DDR eine große Offenheit – die Frau als fester 
Bestandteil der sozialistischen Arbeiterwelt wurde, im Vergleich zur Bundesre-
publik, in einem hohen Maße akzeptiert und führte zu einer Gleichberechtigung 
zwischen den Geschlechtern. Weiterhin sind sich die Befragten mehrfach in dem 
Punkt einig, daß den Kirchen und Theatern der DDR eine Nischenfunktion zu-
kam – sie bildeten Orte, an denen man außerhalb staatlicher Restriktionen han-
deln und arbeiten durfte. Trotzdem gab es alltäglich und für die meisten Bürger 
der DDR Einschränkungen hinsichtlich der individuellen Entwicklungschancen, 
bspw. der Studien- und Berufswahl.

Unterschiede waren hinsichtlich der Sozialisation des jeweiligen Befragten 
erkennbar. Die in Westdeutschland sozialisierten Personen schätzten mehrfach 
ein, daß sie diese Frage aufgrund ihrer Distanz und dem Nichterleben ggf. falsch 
oder unzureichend beantworten würden. Zudem gab es Differenzen hinsichtlich 
des Punktes der Übernahmebereitschaft von Eigenverantwortung – einige Inter-
viewpartner sind der Überzeugung, daß viele Ostdeutsche Defi zite hinsichtlich 
dieser Eigenschaft aufweisen, andere bestreiten, daß sich noch heute Differenzen 
zwischen West- und Ostdeutschen dahingehend feststellen lassen.

6.5 Die Vorerfahrung mit Migranten

Der Fragekomplex drei fragte zunächst einmal die Vorerfahrungen mit Migran-
ten ab: Das Megathema des Jahres 2015 ist der große Zustrom an Flüchtlingen und wie wir 
mit ihnen bzw. mit Migration im weiteren Sinn umgehen. Welche Vorerfahrungen haben Sie 
mit Migranten?

6.5.1 Betrachtung der einzelnen Akteure

Da die Interviewten sich in ihren Äußerungen bzgl. wichtiger Werte unterschei-
den, lohnt sich eine genauere Analyse der Akteure aus den Bereichen Kunst-/
Kulturschaffende, Verwaltung und Wirtschaftsunternehmen.

6.5.1.1 Kunst-/Kulturschaffende

Die Befragten aus dem Bereich Kunst und Kultur gaben alle an, über Vorer-
fahrungen mit Migranten zu verfügen. Diese Vorerfahrungen sind berufl icher 
Natur (5 Nennungen), insbesondere die Befragten aus den Schauspielbetrieben 
benennen hier vielfältige Kontakte. Des weiteren haben viele Befragte (7 Nen-
nungen) aus dem Bereich Kultur Erfahrungen im privaten Bereich mit Menschen 
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aus anderen Staaten, sei es durch die eigene Kindheit in den Alten Länder der 
Bundesrepublik mit einem größeren Ausländeranteil oder durch Auslandsauf-
enthalte im Rahmen desStudiums oder durch Reisen. Grundsätzlich bewertet die 
Mehrheit der Befragten die bisherigen Erfahrungen mit Migranten als positiv. Be-
fragte, die in den Alten Ländern aufwuchsen bzw. dort studiert haben, berichten 
von einer Normalität, mit der der große Anteil von Ausländern wahrgenommen 
wurde. Allerdings seien in einigen westdeutschen Großstädten auch Parallelge-
sellschaften wahrgenommen worden – ein Phänomen, daß es so in den Neuen 
Ländern nicht gebe. Die Entstehung dieser Parallelgesellschaft wurde als kritisch 
bewertet, an diesen Stellen müssen Integrationsbemühungen stärker ansetzen. 
Einer der Befragten aus der Untergruppe der Museen stellte die Gegenfrage, was 
denn einen ‚Migranten‛ überhaupt ausmache? Seinem eigenen Verständnis nach, 
beruhend auf  eigenen innerdeutschen Migrationserfahrungen aus der Kindheit, 
seien früher oder später alle Menschen einmal Migranten. Aufgewachsen in West-
deutschland, erlebte diese Person den täglichen Kontakt zu Gastarbeiterfamilien 
in Schule und Freundeskreis als gelebte Normalität.

6.5.1.2 Verwaltung

Bei der Auswertung der Antworten der Befragten aus dem Bereich der Verwal-
tung fällt auf, daß diese im direkten Vergleich zu den Akteuren aus dem Bereich 
Kultur über weniger Vorerfahrungen mit Migranten verfügen. Zwei der insge-
samt sieben Befragten gaben an „sehr wenige“ Vorerfahrungen aufweisen zu 
können. Der überwiegende Kontakt bzw. die Vorerfahrungen mit Migranten sind 
berufl icher Natur, wie fünf  der sieben Befragten angaben. Weitere Erfahrungen 
wurden von wenigen Befragten (2 Nennungen) im Rahmen des Studiums, sowie 
auf  Reisen in andere Länder (2 Nennungen) gemacht. Persönliche Kontakte im 
direkten Freundeskreis wurden von keinem der Befragten genannt, wohingegen 
dies unter den Befragten aus dem Bereich Kultur (5 Nennungen) durchaus häufi g 
der Fall war. Dennoch wurde von den Befragten aus dem Bereich Verwaltung 
Zuwanderung als eher positiv angesehen, je nach Situation in unterschiedlichem 
Maße. Für den Oberbürgermeister der Grenzstadt Görlitz ist „Migration gelebte 
Normalität“ (Siegfried Deinege, Görlitz) und auch Landrat Bernd Lange ist der 
Meinung „Zuwachs kann Reichtum sein“ (Bernd Lange, Görlitz). Insofern wird 
Zuwanderung allgemein als Bereicherung betrachtet, bzgl. der konkreten Ge-
staltung und Auswirkungen bestehen jedoch unterschiedliche Meinungen (siehe 
Auswertung der folgenden Fragen).

6.5.1.3 Wirtschaftsunternehmen

Die befragten Personen aus dem Bereich Wirtschaftsunternehmen bezogen die 
Frage nach Vorerfahrungen mit Migranten jeweils konkret auf  ihr Unternehmen. 
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Dementsprechend gering fi el die Nennung von Erfahrungen aus dem privaten 
Bereich oder aus Kindheit und Jugend aus (0 Nennungen). Vier von sechs Be-
fragten gaben jedoch an, bereits über Erfahrungen mit Migranten innerhalb ihrer 
Betriebe zu verfügen. Hierunter fi elen insbesondere Erfahrungen mit Spätaus-
siedlern sowie mit Personen aus Mittel- und Osteuropa. Wenngleich Migration 
per se nur von einem Befragten ausdrücklich als positiv bezeichnet wurde, so be-
schrieben vier von sechs Befragten die Erfahrungen mit Migranten im Unterneh-
men als positive Erfahrungen. Ungefähr die Hälfte der Befragten kann sich gut 
vorstellen, noch mehr Migranten einzustellen, allerdings scheitern diesbezügliche 
Versuche bislang an bürokratischen Hindernissen. Des weiteren sei die Sprach-
barriere bei der Integration in den Betrieben ein wesentliches Problem. Englisch 
als Arbeitssprache sei nicht ausreichend, da der Austausch auf  Arbeitsebene mit 
den Kollegen und Geschäftspartnern nach wie vor meist auf  Deutsch erfolge.

6.5.2 Wichtigste Erkenntnisse bzgl. der Vorerfahrungen mit Migranten

Es zeigt sich, daß alle Befragten über Vorerfahrungen mit Migranten verfügen, 
jedoch Unterschiede in Bezug auf  Ausmaß und Natur dieser Vorerfahrungen 
bestehen. Während bei den Befragten aus Kunst- und Kulturwirtschaft intensive 
Kontakte zu Migranten auf  berufl icher wie auch privater Ebene bestehen, stehen 
bei den Befragten aus dem Bereich Verwaltung und aus dem Bereich Unterneh-
men eher berufl iche Kontakte und Erfahrungen im Vordergrund.

Das allgemeine Meinungsbild zeigt eine positive Grundeinstellung gegenüber 
Migranten, basierend auf  den bisherigen überwiegend positiven Erfahrungen. 
Insbesondere für Befragte, die in den Alten Ländern sozialisiert wurden, gilt der 
Umgang mit Migranten als Normalität.

6.6 Migranten als Träger problematischer bzw. 
wünschenswerter Vorstellungswelten

Eine weitere Frage im Fragekomplex drei wollte wissen: Wenn wir an die eben be-
sprochenen, wichtigen Kulturbestandteile denken: Haben Sie diesbezüglich abweichende (Wert-)
Vorstellungen bei Ausländern beobachtet? Und: Haben Sie hierbei Dinge beobachtet, die 
wertvoll bzw. wünschenswert und bereichernd sind oder sein könnten?

6.6.1 Betrachtung der einzelnen Akteure

Die vorherige Aufteilung bzgl. berufl ichem Hintergrund der Befragten bleibt be-
stehen.
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6.6.1.1 Kunst- und Kulturschaffende

Die Hälfte der Befragten (4 von 8 Nennungen) aus dem Bereich Kunst und Kul-
tur nannte die Rolle der Frau, insbesondere in der islamischen Kultur, als Punkt, 
an dem abweichende Wertvorstellungen von Ausländern deutlich werden. Eine 
weitere Nennung bezog sich auf  die allgemeine Rollenverteilung innerhalb der 
Familie. Auffällig ist, daß nur einer der Befragten weitere konkrete Themen wie 
Gewalt und Religion nannte. Bei der Beantwortung dieser Frage war der überwie-
gende Grundtenor eher positiver Art, die Mehrheit der Befragten aus dem Be-
reich Kultur verwies auf  ihr Verständnis, daß insbesondere kulturelle Vielfalt – 
auch allgemeiner Art – etwas grundsätzlich Positives sei und eine Bereicherung 
darstelle. Dennoch zeigten sich die Befragten refl ektiert, indem sie betonten, daß 
kulturelle Differenzen durchaus bestehen und der Versuch, diese grundsätzlich 
zu negieren, zum Scheitern verurteilt sei. Interkulturelle Erfahrungen seien nicht 
immer angenehm, aber durch Austausch und Kommunikation könne man Ver-
ständnis auf- und Schwierigkeiten im Umgang miteinander abbauen. Eine stärke-
re Offenheit gegenüber anderen Kulturen sowie die Neugierde auf  bisher unbe-
kannte Erfahrungen sei etwas, was Deutsche von anderen Kulturen noch lernen 
können. Die Befragten teilten den Grundkonsens, daß Integration zwar nur zu 
einem Preis gelinge, aber daß sie eben grundsätzlich gelinge. Es seien immer 
Differenzen zwischen den Kulturen spürbar, die Frage sei entsprechend, wie man 
mit diesen Differenzen umgeht.

6.6.1.2 Verwaltung

Das Antwortspektrum der Befragten aus dem Bereich Verwaltung fi el deutlich 
breiter aus. Zwar wurde auch hier das andere Verständnis der Rolle der Frau 
betont (3 Nennungen), allerdings wurden weitere Aspekte wie bspw. Eigentum, 
Religion, Gewalt, Staatlichkeit sowie allgemein Verhalten in der Öffentlichkeit angege-
ben. Alle diese Begriffe wurden jeweils nur einmal genannt, allerdings spiegeln 
diese konkreten Nennungen die berufl iche Auseinandersetzung mit politischer 
Verwaltung und deren Bedeutung für die Gesellschaft wider.

6.6.1.2.1 Erfahrung durch berufl iche Praxis

Im Gegensatz zu den Befragten aus dem Bereich Kultur schien bei den Befrag-
ten aus dem Bereich Verwaltung ein größeres Bewußtsein für die Komplexität 
der abweichenden Werte in Bezug auf  die freiheitlich-demokratische Grund-
ordnung sowie die aus diesen abweichenden Wertvorstellungen resultierenden 
Konsequenzen vorzuherrschen. Es ist davon auszugehen, daß dieses Bewußtsein 
teilweise aus dem größeren Praxisbezug und der berufl ichen Auseinandersetzung 
mit Integration resultiert.
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6.6.1.2.2 Es gilt die Wertegrundlage des Aufnahmelandes

Allerdings decken auch hier die Einstellungen und Meinungen der Befragten 
ein eher breites Feld ab. Einer der Befragten stützte sich in seinen Antworten 
eher auf  negative Aspekte und warnte vor den Problemen die entstehen würden, 
wenn „einseitige und rückständige Ansichten“ nach Deutschland importiert wür-
den. Ein anderer Befragter äußerte sich dagegen dahingehend, daß fremde gesell-
schaftliche Normen grundsätzlich nur über Konfl ikte erlernt würden. Diese He-
rausforderung, die Funktionsweise unserer Gesellschaft zu erlernen, beschrieb 
auch Lars Rohwer: „Es ist unrealistisch anzunehmen, Migranten würden inner-
halb kürzester Zeit ihr Wertegerüst ablegen. Sie müssen unsere Erfahrungen erst 
noch machen und lernen, daß Europa eben durch seine Werte so erfolgreich ist.“ 
Die Befragten sind sich weitestgehend einig, daß (kulturelle) Vielfalt eine Berei-
cherung ist, allerdings wird von ihnen deutlich stärker betont, daß die Werteord-
nung der Aufnahmegesellschaft für eine erfolgreiche Integration übernommen 
werden muß. Es besteht allgemein Bewußtsein über abweichende Werte und die 
Notwendigkeit des Austausches darüber, allerdings sind bislang eher wenig kon-
krete Ideen zur Realisierung dieses Austausches vorhanden.

6.6.1.2.3 Bereichernde Elemente fremder Kulturen

In Bezug auf  die Frage, welche Aspekte ggf. wünschenswert oder bereichernd 
seien, betonten einige der Befragten die besondere Dankbarkeit, die viele Migran-
ten zeigen würden. Kombiniert mit Aspekten wie Offenheit und Gastfreundschaft 
(jeweils 2 Nennungen), sind dies nach Meinung der Befragten auch für Deutsche 
wünschenswerte Eigenschaften. Auch die kulinarische Vielfalt wurde von einem 
Befragten als Bereicherung für Deutschland gesehen.

6.6.1.3 Wirtschaftsunternehmen

Ebenso nannten die Befragten aus dem Bereich der Wirtschaftsunternehmen das 
andere Rollenverständnis der Frau als abweichende Wertvorstellung (2 Nennungen). 
Weitere Nennungen waren die Rolle der Familie, Religion sowie Staatlichkeit (jeweils 
1 Nennung).

6.6.1.3.1 Sekundärtugenden im Fokus

Anders als die Befragten aus dem Bereich Kultur und der Verwaltung verstan-
den einzelne Befragte die Frage nach Werten als Frage nach allgemeinen posi-
tiven Eigenschaften. Insofern verwiesen diese auf  ihre positiven Erfahrungen 
mit den bei ihnen im Betrieb tätigen Migranten. Genannte Aspekte, die auch als 
‚wünschenswert für die deutsche Gesellschaft‛ angesehen werden, umfaßten da-
bei positive Eigenschaften wie Wißbegierde, Fleiß, Motivation, Pünktlichkeit. Von den 
Befragten, die Migranten in ihrem Betrieb beschäftigen, wurde angegeben, daß 
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diese sich hervorragend in die Unternehmensstrukturen einfügen würden. Einer 
der Befragten gab an, daß die Anwesenheit von Migranten in seinem Betrieb sich 
positiv auf  die Belegschaft auswirke. So habe eine Sensibilisierung für Themen 
wie Geographie, Politik und Geschichte stattgefunden, begründet durch den di-
rekten Austausch mit den Migranten.

6.6.1.3.2 Kulturelle Vielfalt als Wert an sich

Geteilt wurde die Ansicht mit den restlichen Befragten, daß (kulturelle) Vielfalt 
grundsätzlich eine Bereicherung darstelle. Konkrete Aussagen wie „Jede kulturelle 
Interaktion ist ein Gewinn.“ (Jost Straube, Bautzen) unterstreichen dies. Allgemein 
spiegeln die Aussagen der Befragten aus dem Bereich Unternehmen jedoch eine 
deutlich pragmatischere Sichtweise mit dem Thema. Viele Unternehmer haben 
scheinbar akzeptiert, daß die zunehmende Globalisierung des Arbeitsmarktes dazu 
führen wird, daß kulturelle Unterschiede immer bekannter und der Umgang mit 
Menschen anderer Kulturkreise selbstverständlicher werden wird. Konkret bezo-
gen auf  (Wert-)Vorstellungen wird unsere Werteordnung als ‚Pull-Faktor‘ gesehen. 
Sich diese sogleich anzueignen sei nicht einfach, ein Punkt, den alle Befragten tei-
len. Einer der Befragten verwies darauf, daß es als Aufnahmegesellschaft besonders 
wichtig sei anstelle der störenden Ressentiments Orientierungshilfen zu bieten. Das 
Grundgesetz müsse die Grundlage unserer Gesellschaft sein und entsprechend 
auch Migranten vermittelt werden, aber es sei wichtig, daß man aufeinander zugehe.

6.6.2 Abweichende Wertvorstellungen und 
resultierende Herausforderungen

Zwar werden von allen Befragten bei Migranten abweichende Wertvorstellungen 
genannt, und hier als wiederkehrendes Thema die Rolle der Frau, dennoch teilen 
die Befragten grundsätzlich die Einschätzung, daß (kulturelle) Vielfalt ein be-
deutender Wert an sich sei sowie als Bereicherung für die deutsche Gesellschaft 
fungiere. Die Einzelnennungen in Bezug auf  mögliche abweichende Wertvor-
stellungen refl ektieren den berufl ichen Hintergrund der Befragten: Befragte der 
Verwaltung beschäftigt eher die Einstellung bezüglich grundlegender demokrati-
scher und politischer Werte, während hingegen bei Unternehmern teilweise prag-
matischere Ansätze und die konkrete Zusammenarbeit im Vordergrund steht.

6.6.2.1 Das (ost-)deutsche Selbstverständnis der Frau

Häufi gste Nennung abweichender Wertvorstellungen sowie wiederkehrendes Ge-
sprächsthema in der Gesamtheit der Interviews war die Rolle der Frau. Die Mehr-
heit der Befragten nahm Bezug auf  die im Rahmen von Fragekomplex 2 getätig-
ten Aussagen hinsichtlich der Entwicklung eines starken Selbstverständnisses als 
berufstätige und gleichwertige Frau zu Zeiten der DDR. Die auch in der Gesell-
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schaft durch die Medien sehr präsent gehaltene Diskussion um das (vermeintlich 
allseits bekannte) Frauenbild der muslimischen Kulturen wurde in den Interviews 
wiederholt aufgegriffen. Mehre Befragte wiesen auf  die unterschiedliche Ent-
wicklung des Frauenbildes und der Rolle der Frau in der Bundesrepublik und in 
der DDR hin. Das Aufeinandertreffen von diesem über die Jahre erkämpftem 
Selbstverständnis von Frauen in den Neuen Ländern und dem als rückständig 
und einschränkend empfundenen Frauenbild des Islams, schüre Befürchtungen in 
der Gesellschaft. Eine auf  dieses Thema bezogene gegenseitige Aufklärung und 
Schaffung von Klarheit war ein für alle Befragten wichtiges Anliegen.

6.6.2.2 Das Grundgesetz als Wertegrundlage

Allgemein besteht unter den Befragten Einigkeit, daß das Grundgesetz die Wer-
tegrundlage unserer Gesellschaft ist und auch bleiben muß. Allerdings besteht 
auch Bewußtsein darüber, daß die Übernahme dieser Wertegrundordnung keine 
leichte Aufgabe sei und es daher unterstützender Angebote sowie Orientierungs-
hilfen bedarf. Der direkte Kontakt und Austausch, eine gemeinsame Kommu-
nikation sei wichtig. Die Einbindung in sinnvolle Arbeitsverhältnisse könne ein 
Ansatz dafür sein. Die Befragung zeigt, daß Einigkeit darüber besteht, daß die 
Integration von Migranten großer Anstrengungen beider Seiten bedarf, sie je-
doch ‚machbar‛ und zweitens in Form von kultureller Vielfalt für die gesamte 
Gesellschaft bereichernd wirken kann.

6.6.2.3 Vielfalt ist Bereicherung

Alle Befragten sind sich einig, daß Vielfalt grundsätzlich eine Bereicherung darstellt 
und auch fremde Kulturen positive Wertvorstellungen beinhalten. Ebenso zeigt 
sich, daß eine gemeinsame Wertegrundlage als die Grundvoraussetzung für die In-
tegration von Migranten in unsere Gesellschaft verstanden wird. Zur Etablierung 
dieser Wertegrundlage bedarf  es Offenheit und Kommunikation auf  beiden Seiten.

6.7 Die Rolle von „Kunst und Kultur“ in der Wertaneignung 
von Migranten

Der Fragekomplex vier legt den Schwerpunkt auf  die Weitergabe von (Wert-)
Vorstellungen und die dabei mögliche Rolle von Kunst- und Kulturprojekten. 
Weiterhin wurde nach Erfahrungen mit den (Wert-)Vorstellungen anderer Kultu-
ren gefragt. Die Einzelfragen lauteten:

4. Die Bestandteile unserer europäischen Kultur, deren (Wert-)Vorstellungen, kommen ja ir-
gendwo her:

a. Was glauben Sie, wie diese (Wert-)Vorstellungen – effektiv – weitergegeben werden?
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b. Sind es nicht auch bildende Kunst, Literatur, Theater, die diese (Wert-) Vorstellungen ver-
mitteln, weitergeben?

c. Können Sie sich vorstellen, daß Kunst- und Kulturprojekte bzw. Kunst- und Kulturpolitik 
helfen können, diese für wesentlich gehaltenen Kulturbestandteile/(Wert-)Vorstellungen zu 
transferieren?

d. 1) Wenn Sie jetzt einmal über Europa hinausdenken: Kennen Sie Kunst und Kultur, die 
Ihnen (Wert-) Vorstellungen fremder Kulturen vermittelt hat?
2) Anders gefragt: Denken Sie auch, daß in anderen Kulturen Kunst und Kultur (Wert-) 
Vorstellungen vermittelt, die für uns bereichernd sein könnten?

Bei der Frage nach der Weitergabe von (Wert-) Vorstellungen wurden keine Ant-
wortmöglichkeiten vorgegeben. Viele Begriffe wurden unabhängig voneinander 
mehrfach genannt, daher ist anzunehmen, daß die Befragten einigen weiteren 
hier aufgeführten aber von ihnen nicht direkt genannten Begriffen nachträglich 
zustimmen würden.

6.7.1 Zusammensetzung der Äußerungen

Die Zusammensetzung der Nennungen für die Gesamtheit der Interviews in ta-
bellarischer Form präsentiert sich folgendermaßen:

Weitergabe von Werten, 
bzw. Merkmalen und Fähigkeiten 
über/durch

Antworten der Befragten aus dem Bereich

Gesamt
(21)

Kultur 
(8)

Verwaltung
(7)

Unternehmen
(6)

Familie (Eltern/Großeltern) 14 7 2 5

Freunde 5 2 1 2

Sportvereine 4 2 1 1

Bildungseinrichtungen (Kinder-
gärten/Schulen)

11 5 3 3

Theater 11 5 3 3

Literatur 7 5 2 /

Oper 3 2 / 1

Bildende Kunst 7 5 1 1

Musik/Konzerte 6 3 2 1

Kirchen 1 / / 1

„moderne Medien“ i. S. v. Social Media 3 2 / 1

Abb. 6-6. Weitergabe von Werten, bzw. Merkmalen und Fähigkeiten.
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6.7.2 Die häufi gsten Nennungen zur Wertweitergabe

Die von allen Befragten mit Abstand am häufi gsten genannte Form der Weiter-
gabe von (Wert-) Vorstellungen geschieht im Rahmen der (engeren) Familie, kon-
kret durch die Beziehung zu Eltern und Großeltern. Zweithäufi gste Nennung ist 
die Vermittlung von (Wert-) Vorstellungen durch Kindergärten, Grundschulen, 
Fach- und Oberschulen (allgemein durch Bildungseinrichtungen). Das weitere 
soziale Umfeld, namentlich Freunde bzw. Einrichtungen wie z. B. der Sportver-
ein, spielt im direkten Vergleich eine untergeordnete Rolle.

6.7.3 Die Bedeutung von Kunst und Kultur für die Wertevermittlung

Der Frage 4 b, ob nicht auch bildende Kunst, Literatur und Theater entspre-
chende (Wert-) Vorstellungen vermitteln, stimmte ein Großteil der Befragten zu. 
Erwartungsgemäß fi el insbesondere die Zustimmung unter den Befragten aus 
dem Bereich Kultur entsprechend deutlich aus. Die Befragten aus dem Bereich 
Verwaltung und Unternehmen gestanden Kunst und Kultur ebenfalls Bedeutung 
bei der Vermittlung von Werten zu. Insbesondere Musik (6 Nennungen) wurde 
als Möglichkeit, fremde Kulturen kennenzulernen und über gemeinsame Kon-
zerte Werte zu vermitteln, genannt. Soziale Medien spielen hingegen laut Aussage 
der Befragten eine eher geringe Rolle bei der Wertvermittlung (3 Nennungen). 
Auffällig ist, daß nur ein Befragter explizit die Kirchen als Akteure und Orte der 
Wertevermittlung benannte.

6.7.4 Betrachtung der einzelnen Akteure

Die vorherige Aufteilung wird auch an dieser Stelle beibehalten.

6.7.5 Kunst- und Kulturschaffende

Die Antworten der Befragten aus dem Bereich Kultur zeigen eine refl ektierte 
Einstellung gegenüber den Aufgaben, Mechanismen und Möglichkeiten von 
Kunst und Kultur. Grundlegend für die Wertevermittlung sei auch die Vermitt-
lung von Offenheit für Kunst und Kultur im Elternhaus. Kulturprojekte kön-
nen auf  diesen Werten aufbauen und diese festigen. Kulturinstitutionen dienen 
von daher auch der Vervielfältigung von Werten. Einzelne Befragte sehen in der 
Weitergabe des europäischen Wertekonsenses die Hauptaufgabe hiesiger Kunst- 
und Kulturpolitik. Einigkeit besteht darüber, daß beim Thema Kunst und Kultur 
die aktive Partizipation entscheidend sei. Um erfolgreich und wirklich erfahrbar 
zu sein, müsse Kunst und Kultur einerseits Menschen einbinden, andererseits 
spiele das aktive Gestalten, das Sich-Einbringen eine große Rolle. Bezogen auf  
das Thema Integration von Migranten befähigt insbesondere die Auseinanderset-
zung mit regionalen und landestypischen Aspekten dazu, einen Zugang zu Kultur 
und zugrundeliegenden Werten zu erlangen.
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6.7.6 Die Bedeutung des eigenen Umfelds

Ganz allgemein ist das jeweilige Umfeld entscheidend für die Prägung eigener 
Werte. Dies geschieht auf  vielfältige Weise und stellt somit auch eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe dar. Kunst und Kultur bilden in diesem Rahmen stets 
auch eine Plattform für Diskurs und regen insofern auch zur gesellschaftlichen 
Teilhabe an, indem sie neue Räume für die zivilgesellschaftliche Diskussion 
schaffen. Die vermehrte Arbeit mit und für Migranten liegt insofern im Selbst-
verständnis eines ‚Werteproduktionsunternehmens‘ (Wilfried Schulz, Dresden) 
wie bspw. eines Theaters.

6.7.7 Globale Sichtweise auf  Kunst und Kultur

Für die meisten der Befragten steht außer Frage, daß die Sichtweise in Bezug auf  
Kunst und Kultur stets nur global sein kann. Allgemein sei der Wertekontext in 
der Kunst komplex vollzogen – eine Weltwertegemeinschaft durch Kunst über 
kulturelle und politische Grenzen hinaus begünstigt die Entstehung von künstle-
rischen Werken. Die Auseinandersetzung mit kulturellen Unterschieden kann so 
für die eigene (kulturelle) Identität sensibilisieren.

6.7.8 Berufl iche Notwendigkeit – inhaltliche Selbstverständlichkeit

Für die Mehrzahl der Befragten aus dem Kulturbereich stellt die Beschäftigung 
mit Kunstwerken, Musik, Theaterstücken, Literatur, etc. aus dem Ausland eine 
berufl iche Notwendigkeit und eine inhaltliche Selbstverständlichkeit dar. Diese 
Art von Transmissionserfahrungen ist Grundbedingung für interkulturellen Aus-
tausch. Auf  den Punkt gebracht bedeutet das: „Fremdheit ist in der Kunst und 
Kultur eben positiv.“ (Wilfried Schulz, Dresden).

6.7.9 Verwaltung

Zustimmung fand Frage vier auch unter den Befragten aus dem Bereich Verwal-
tung. Kunst- und Kulturprojekte haben eindeutig eine wertvermittelnde Aufgabe. 
Entscheidend sei jedoch, daß möglichst viele Menschen angesprochen und ein-
gebunden werden.

6.7.10 Einbindung statt Provokation

Wenn durch ein vielfältiges Kunst- und Kulturprogramm Menschen einbezogen 
werden, dann können durch die bildenden Künste, Literatur und Theater Werte 
und Vorstellungswelten vermittelt werden. Kunst schafft ein verbindendes Er-
lebnis zwischen Menschen, solange nicht permanent der Versuch unternommen 
werde durch Provokation Grenzen auszuloten. Für die Integration sei es nicht 
erforderlich, daß die diversen Alltagskulturen sich immer stärker angleichen. 
Wichtig sei vielmehr, daß man sich seiner eigenen Werte bewußt ist und diese 
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auch bewußt vertritt. Dies ist die Grundlage für einen offenen Dialog zwischen 
verschiedenen Kulturen und auch innerhalb einer Gesellschaft.

6.7.11 Persönliches Vorleben ist wichtig

Neben Kunst- und Kulturinstitutionen und ihren Projekten wurde auch das 
persönliche Vorleben von Werten bzw. Merkmalen und Fähigkeiten als wichtige 
Form der Wertvermittlung genannt. Vertrauen anderen gegenüber ist der Anfang 
für ein erfolgreiches Miteinander. Da eine Wertevermittlung jeden Tag neu im 
alltäglichen Leben und Miteinander vonstatten geht, müssen mehr Maßnahmen 
für die Integration unternommen werden, um Begegnungen zu ermöglichen und 
zu gestalten. Sportvereine und andere Angebote wurden, neben Kunst- und Kul-
turprojekten, für solche möglichen Begegnungsstätten genannt.

6.7.12 Das Grundgesetz als Wertegrundlage

Mehrere der Befragten aus dem Bereich Verwaltung betonten die Notwendigkeit 
einer Wertevermittlung auf  Grundlage des Grundgesetzes, wobei allgemein eine 
recht positive Einstellung zum Thema Migration erkennbar war. Landrat Bernd 
Lange stellte fest „Zuwachs kann Reichtum sein“ (Bernd Lange, Görlitz).

6.7.13 Wirtschaftsunternehmen

Den Wert der Familie als unmittelbare soziale Gemeinschaft, in deren Rahmen 
Werte vermittelt werden, betonte auch die Gruppe der Befragten aus dem Be-
reich Wirtschaftsunternehmen. Neben der Familie nannte einer der Befragten die 
Bedeutung der Kirchen als hauptverantwortliche Wertevermittler. Es sei wichtig, 
daß die Kirchen im öffentlichen Dialog präsent seien, nicht zuletzt um dadurch 
auch das eigene Selbstverständnis zu stärken.

6.7.14 Theater und Kunst als bedeutende Wertevermittler

Auch der Kunst, dem Theater und hier besonders dem Sprechtheater maßen ein-
zelne Befragte einen hohen Stellenwert bei. Diese böten als einzige die Gelegen-
heit zu beobachten, wie gesellschaftliche Konfl ikte in den Diskurs gebracht und 
in refl ektierbaren Präsentationen aufbereitet werden. Deutlich wurde die Wert-
schätzung der europäischen Geschichte, denn diese habe gelehrt, auch Kunst, die 
nicht den eigenen Geschmack trifft, zu akzeptieren. Die Betrachtung von Kunst-
freiheit als eine Errungenschaft, als einen Wert an sich, sei nicht zu unterschät-
zen. Diskutiert wurde auch eine Erweiterung des Kunstbegriffs, in dem Sinne, 
daß Kunst auch Projektarbeit sein kann, bei der Integration gelebt wird. Durch 
die direkte Einbeziehung von Rezipienten können Wertvorstellungen vermittelt 
werden, ohne diesen partizipativen Charakter sei eine Wertevermittlung hingegen 
eher schwierig, nicht zuletzt aufgrund der Sprachbarriere.
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6.7.15 Gemeinschaft statt verstärkter Individualisierung

Einer der Befragten aus dem Bereich Wirtschaftsunternehmen verdeutlichte sei-
ne Ansicht, daß ein Resultat der hohen Individualisierung unserer Gesellschaft 
ein Verlust an Gemeinschaftssinn ist. Bei anderen Kulturen sei dieser Gemein-
schaftssinn stärker ausgeprägt. Gleichzeitig sei es aber aufgrund der hohen He-
terogenität der Zuwanderung grundsätzlich eher illusorisch, daß ein einheitlicher 
Wertekanon entstehe. Dennoch müsse man Möglichkeiten der gegenseitigen Ein-
blicknahme sowie eine gleichberechtigte Chancenkultur schaffen, bspw. durch 
Theaterbesuche oder gemeinsame Feiern und sonstige Veranstaltungen.

6.7.16 Wertevermittlung im täglichen Miteinander

Es gab Übereinstimmungen zwischen den Befragten aus dem Bereich Verwal-
tung und denen aus dem Bereich Wirtschaftsunternehmen bzgl. der Nennung 
von Wertevermittlung durch persönliches Vorleben. Beide Befragten betonten, 
daß eine Weitergabe von Werten im täglichen Miteinander passiere. Erst durch 
Vorleben oder eigenes Erleben fi ndet eine Verinnerlichung von Werten statt. 
Auch die Relevanz des sozialen Umfelds für die Wertevermittlung bei fehlendem 
familiärem Umgang wurde thematisiert. Bei vielen Migranten sei es problema-
tisch, daß sie ohne ihre Familien in ein neues Lebensumfeld kommen. Dement-
sprechend wichtig werden in diesen Situationen der neue Freundeskreis sowie 
der Erstkontakt mit dem Aufnahmeland. Insbesondere dieser Erstkontakt kann 
weitreichende Folgen für die weitere Integrationsbereitschaft haben.

6.7.17 Bewusstsein für eigene Werte stärken

Allgemein stimmten die Befragten aus dem Bereich Wirtschaftsunternehmen mit 
allen restlichen Befragten darin überein, daß das Selbstverständnis der eigenen 
Werte gestärkt werden müsse, ob durch Familien oder Kirchen, um dann selbst-
bewußt in einen offenen Dialog eintreten zu können. Das tägliche Miteinander 
sei entscheidend und insofern sei es für jeden Einzelnen wichtig, sich seiner eige-
nen Werte bewußt zu sein und diese auch konkret vorzuleben.

6.7.18 Offenheit für bereichernde Aspekte fremder Kulturen

Grundsätzlich wurden auch verschiedene Aspekte fremder Kulturen genannt, die 
als bereichernd empfunden werden. Um dies aber überhaupt empfi nden zu kön-
nen, bedarf  es wechselseitiger Offenheit, ohne daß man dem anderen seine eige-
nen Wertvorstellungen aufdränge. Wenn man mit Geduld und Empathie in den 
Austausch mit fremden Kulturen tritt, kann es sehr inspirierend sein, zu sehen, 
welche anderen Herangehensweisen an teilweise gleiche Sachverhalte bestehen. 
Durch Reisen könne man erfahren, daß ein friedliches Miteinander der Kulturen 
historisch und auch aktuell durchaus funktioniere. Das stärkere Gemeinschafts-
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gefühl sowie die Gastfreundschaft anderer Kulturen wurden ebenso als positive 
Aspekte anderer Kulturen verstanden.

6.7.19 Fazit

Grundsätzlich bestätigen die Antworten aller Befragten auf  die Frage nach der 
Herkunft der Bestandteile unserer ‚europäischen Werteordnung‛ die zugrunde-
liegende Annahme, daß Kunst- und Kulturpolitik durchaus Bedeutung bei der 
Wertevermittlung zugemessen wird. Alle Befragten betonten die Bedeutung der 
Familie und des persönlichen Vorlebens bei der Weitergabe und Verinnerlichung 
von Werten. Dennoch zeigten sich sehr refl ektierte Ansichten bei Befragten aus 
allen Bereichen über die klare Aufgabe von Kunst und Kultur, gemeinsame Werte 
weiterzugeben. Wiederholt wurde persönliche, wie auch gesellschaftliche Offen-
heit als Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen interkulturellen Austausch 
genannt. Die Mehrheit der Befragten stimmte der Aussage zu, daß fremde Kul-
turen durchaus bereichernde Elemente hätten und verwiesen auf  Aspekte wie 
Gastfreundschaft und Neugierde. Aktives Erleben von Kunst und Kultur fördere 
die Integration – die Mehrheit der Befragten zeigte sich einig in der Ansicht, 
daß durch ein aktives Teilnehmen an Kunst- und Kulturprojekten eine Vermitt-
lung von Werten durch das eigene Erfahren dieser erfolge. Durch ein vielfältig 
gestaltetes Kunst- und Kulturprogramm können Menschen einbezogen werden 
und gemeinsam in einen offenen Dialog über eigene Wertvorstellungen treten. 
Wichtig ist, daß man sich der eigenen Werte bewußt ist, aber die Vielfalt von un-
terschiedlichen Sichtweisen als Bereicherung versteht. Kunst und Kultur funktio-
niert in diesem Rahmen als verbindendes Erlebnis zwischen den Menschen. Ein 
gemeinsames Erfahren von Theaterstücken, bildender Kunst, Literatur oder be-
sonders auch Musik stiftet Identität und fördert den Austausch über eigene und 
fremde Wertvorstellungen. Entscheidend ist, daß die die Angebote von Kunst 
und Kultur partizipativen Charakter haben und somit für möglichst viele Men-
schen direkt erfahrbar sind. Neben dem familiären Umfeld und dem Vorleben 
von Werten im täglichen Miteinander haben somit auch Kulturinstitutionen die 
Aufgabe, Werte zu vermitteln und zu festigen.

6.8 Die Bedeutung kultureller Heterogenität für Sachsen

Im Rahmen von Frage fünf  wurde die Bedeutung kultureller Heterogenität für 
den Wirtschaftsstandort Sachsen untersucht. Sie lautete: Wenn wir jetzt zum Ab-
schluß noch an die Innovationskraft Sachsens denken: Die Sachsen waren ja schon immer 
recht erfi nderisch und Sachsen ist seit tausend Jahren ein Einwanderungsland: Wie notwendig 
glauben Sie ist kulturelle Heterogenität für Sachsen als Hochtechnologiestandort?
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Hier äußerten die Befragten eine Vielzahl unterschiedlicher Beispiele für be-
reichernden Austausch.

6.8.1 Betrachtung der einzelnen Akteure

Im Folgenden werden einige der wichtigsten Aussagen widergegeben, getrennt 
nach den bekannten berufl ichen Oberkategorien.

6.8.1.1 Kunst- und Kulturschaffende

Philipp Bormann, Kulturmanager und persönlicher Referent des Intendanten am 
Gerhard-Hauptmann-Theaters Görlitz-Zittau sagte: „Görlitz als Ort wäre ohne die 
Handelsstraßen, ohne den interkulturellen Austausch und den Innovationstrans-
fer und Ideentransfer nicht zustande gekommen und das gilt natürlich auch für 
den ganzen Freistaat. Fortentwicklung kann immer nur durch äußere Einfl üsse 
generiert werden“. (Philipp Bormann, Görlitz) Friederike Koch-Heinrichs, Mu-
seumsleiterin des Museums der Westlausitz in Kamenz, betonte: „Sachsen ist sowohl 
Einwanderungs- als auch Abwanderungsland und vor dem Hintergrund einer 
globalisierten Welt ist die Innovationskraft, die Zuwanderer mitbringen, essen-
tiell.“ (Koch-Heinrichs, Kamenz) Felicitas Loewe, Intendantin des theater junge 
generation verwies darauf, daß Hochtechnologie Barrierefreiheit brauche. Unab-
hängig von der Herkunft sei eine gewisse Art des Denkens und gute Qualifi kation 
notwendig: „Die Komplexität der Welt erfordert generell die Suche nach Spezi-
alisten, dies ist lebensnotwendig für uns alle“. (Felicitas Loewe, Dresden) Auch 
die Komponistin Barbara Rucha bemerkte im Rahmen des kurzen Telefon-Inter-
views, daß kulturelle Heterogenität als Grundvoraussetzung für Innovationskraft 
und Vielfalt als eine Voraussetzung für Kreativität anzusehen sei.

6.8.1.1.1 Migranten als Innovatoren

Der Direktor der Technischen Sammlungen Dresden, Roland Schwarz davon, daß ins-
besondere Einwanderer häufi g stark motiviert sind, die Rolle von Innovatoren in 
einer Gesellschaft zu übernehmen, da sie eigene Ideen und andere Sichtweisen 
mitbringen. Dieses Potential müsse man grundsätzlich nutzen. Kulturelle Hete-
rogenität ist daher essentiell, sowohl unter dem Aspekt der Innovationsfähigkeit 
als auch unter dem Gesichtspunkt der Vermarktung von Industrie und Kultur.

6.8.1.2 Verwaltung

Trotz teilweise sehr kritischer Ansichten zur aktuellen Situation mit Migranten 
in Meißen äußerte sich Oberbürgermeister Olaf  Raschke sehr deutlich auf  die 
Frage nach der Bedeutung kultureller Heterogenität: „Abschottung wäre für un-
ser Land tödlich“ (Olaf  Raschke, Meißen). Als positives Beispiel in Bezug auf  
Wissenstransfer und kulturellen Austausch beschreibt OB Raschke das früher 
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deutlich verbreitetere Prinzip der ‚Walz‘ unter Handwerkern. Diese zogen auf  
Wanderschaft, um in der Fremde Neues dazuzulernen, ihren Horizont und ihr 
Können zu erweitern und dieses dann nach ihrer Rückkehr in der Heimat anzu-
wenden. Abseits vom Handwerk kann sich OB Raschke dies ebenso bei jungen 
Leuten vorstellen, die im Rahmen eines Auslandssemesters oder durch Berufs-
tätigkeit im Ausland fachliche und kulturelle Erfahrungen sammeln. Als Parade-
beispiel nennt er die Produktion von ‚Meißner Porzellan‘. Heute liegt der Haupt-
abnehmermarkt in Asien, was dazu führt, daß ein Großteil der 600 in diesem 
Wirtschaftszweig Beschäftigten einen entsprechenden kulturellen Bezug besitzt. 
Auch gehen viele Erfi ndungen sowie der Handel generell auf  intensive Beziehun-
gen mit dem Ausland zurück.

6.8.1.3 Wirtschaftsunternehmen

Eher praxisbezogen schätzte Jochen Mann, Leiter des Bereichs Gewerbliche 
Ausbildung bei der Firma Koenig & Bauer, Bogenoffsetmaschinen Radebeul die Situ-
ation ein: von herausragender Bedeutung sei, daß es ohne Zuwanderung nicht 
möglich sei, das gegenwärtige Lebensniveau zu halten. Gerade die hochqualifi -
zierten Angestellten, die von der TU Dresden oder der HTW kämen, würden in 
absehbarer Zukunft häufi ger einen Migrationshintergrund aufweisen. Der Aus-
sage, daß Migration grundsätzlich bereichernd wirke, stimmte Gerold Münster, 
Geschäftsführer der Becker Umweltdienste zwar zu, wie auch die Hochtechnologie 
grundsätzlich von der Zuwanderung profi tiere.

6.8.1.3.1 Gezielte Einwanderungspolitik gegen den Fachkräftemangel

Den gegenwärtigen Einwanderungsströmen rechnet er jedoch keine fördernde 
Wirkung zu. Besser geeignet sei eine gezielte Einwanderungspolitik, bei der Fach-
kräfte angeworben würden. Eine rein zufällige Einwanderung bringe den Hoch-
technologiestandort kurzfristig nicht voran. Dem stimmte auch Martin Pfeiffer, 
CTO der Heliatek, zu. Hochtechnologiebetriebe, aber auch die sächsischen Hoch-
schulen, sind seiner Meinung nach abhängig von einer Heterogenität des Landes, 
da sie sonst in die absolute Provinzialität abrutschen würden. Dies würde bedeu-
ten, daß man zum einen keine guten internationalen Mitarbeiter/Studierenden 
bekommt, zum anderen aber auch keine hochqualifi zierten deutschen Mitarbeiter. 
Als Folge dessen würde sich die Industrie, Forschung und Technik in Sachsen 
deutlich verändern. Seit jeher gab es in Sachsen einen regen Austausch mit Musi-
kern, Künstlern und z. B. auch Architekten. Sächsische Könige ließen sich von den 
asiatischen Kulturkreisen inspirieren, es gab Austausch mit der Türkei. Gegenwär-
tig befi ndet sich Sachsen seiner Einschätzung nach mit der Pegida-Bewegung auf  
einem gefährlichen Weg. Abgesehen davon, daß die „sächsische Kultur“, die von 
Befürwortern der Bewegung als umkämpft und stark gefährdet angesehen wird, 
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in diesem Sinne nicht existiere, weil sächsische Kultur europäische Kultur ist, habe 
die Bewegung einen negativen Einfl uß. Dies zeigt sich bspw. darin, daß Arbeitneh-
mer, aber auch Investoren, im Raum Dresden abgeschreckt werden.

Der Geschäftsführer der DEBAG Backofenbau, Jost Straube, fi ndet Einwande-
rung – unabhängig vom jetzigen Zeitpunkt – uneingeschränkt wichtig. Einwan-
derung hat seiner Einschätzung nach grundsätzlich positive Auswirkungen auf  
Industrie und Innovation.

6.8.1.3.2 Heterogenität als bereicherndes Element auch jenseits 
des Ökonomischen

Nach Meinung von Wilfried Schulz, Intendant des Staatsschauspiels Dresden: sei 
eine Dominanz der Ökonomie grundsätzlich problematisch, daher sei zu hinter-
fragen, aus welchen Motiven man sich mit Migranten auseinandersetzt. Natürlich 
gäbe es aufgrund von Aspekten wie Kreativitätsanstößen, anderen Sichtweisen, 
Kritik von außen, etc. eine Reihe von Gründen, warum Heterogenität gut für die 
Innovationskraft ist, diese dürfen aber nicht über die Tatsache dominieren, daß 
die kulturelle Heterogenität zu einem besseren Leben führen kann, so der Inten-
dant. Dementsprechend sei es sei zutiefst christlich, sich mit Integration – soweit 
es möglich ist – abzumühen. Wilfried Schulz weist auf  das ‚Potlatch-Prinzip‘ hin: 
Jenes wechselseitige Übertrumpfen beim Schenken, wie es bei den Ureinwoh-
nern der nordwestlichen Pazifi kküste üblich war. „Das Sich-Verschenken ist ein 
wichtiger Topos: (Es) gewinnt (derjenige), der am meisten weggibt.“ (Wilfried 
Schulz, Dresden)

6.8.2 Fazit zur Bedeutung kultureller Heterogenität

Alle Befragten stimmten darin überein, daß kulturelle Heterogenität von großer 
Bedeutung für die Innovationskraft Sachsens ist. Ohne Einwanderung und wei-
tere Formen des Austausches geht sowohl dem Industrie- wie auch dem Wissen-
schaftsstandort Sachsen überlebenswichtiges Potential verloren. Die Hochtech-
nologie ist auf  gut ausgebildete internationale Fachkräfte angewiesen und auch 
andere Bereiche profi tieren vom Austausch mit fremden Kulturen. Die aktuelle 
Zuwanderung durch die hohen Flüchtlingsströme kann dabei nur bedingt die Pro-
bleme des demographischen Wandels lösen, da nicht alle jetzt Ankommenden 
Hochqualifi zierte sind. Weiterhin seien zentrale Aufgaben Maßnahmen für die 
(Aus-)Bildung von Menschen. Die Befragten sind weiterhin der Meinung, daß kul-
turelle Vielfalt neben den auf  der Hand liegenden Vorteilen für den Wirtschafts-
standort Sachsen auch auf  individueller Ebene bereichernd ist. Die gemeinsame 
positive Gestaltung eines vielfältigen Miteianders ist dabei entscheidend.
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6.9 Beispiele guter Praxis in Sachsen aus Sicht 
der Verantwortungsträger

Im folgenden werden Beispiele positiver Integrationsmaßnahmen durch Verwal-
tungen, Unternehmen oder Kulturinstitutionen beschrieben, die die Befragten im 
Rahmen der Interviews als bereichernd betrachteten. Der Methodik der Interview-
auswertung im vorherigen Kapitel folgend, wird eine inhaltliche Aufteilung der 
Äußerungen nach den berufl ichen Hintergründen der Befragten vorgenommen.

6.9.1 Kunst und Kulturakteure

Die befragten Akteure der Kunst- und Kulturschaffenden weisen alle ein hohes 
Maß an kultureller und ethnischer Mischung innerhalb der Mitarbeiter- sowie 
ihrer Publikumsstruktur auf. Bspw. beschäftigt die Semperoper Dresden Menschen 
aus insgesamt 52 Nationen (Vgl. Anna Melcher, Dresden). Dies ist Ausdruck des 
elementaren Charakteristikums der Theater – ein zwischenmenschliches Inter-
agieren, basierend auf  Würde und Gleichheit, fi ndet jeden Tag aufs Neue statt. 
Dabei setzen alle Befragten auf  die Anerkennung des Mehrwertes durch kultu-
relle Vielfalt – diese sei ein Katalysator der künstlerischen Schaffensprozesse, 
aber auch Grundlage der gesellschaftsbeeinfl ussenden Intensität, die von Theater 
ausgehen kann.

Phillip Bormann, Kulturmanager am Gerhard-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau, 
sprach im Rahmen des Interviews von dem zwingend erforderlichen Integra-
tionswillen seitens der Beschäftigten und einer Bereitschaft zur Unterordnung 
innerhalb der Theaterhierarchien – nur dadurch wird dem Individuum eine per-
sönliche Entfaltung ermöglicht. Die in der Analyse erwähnte Nischenfunktion 
des Theaters während der DDR-Zeit, besteht heute in einer veränderten Form 
fort – so beschreibt Felicitas Loewe die Projekte und Aufführungen an ihrem 
Haus als ‚Laborsituation‛, in der Kinder und Jugendliche fernab von den durch 
die Gesellschaft getragenen Bewertungsmustern – bspw. äußere Erscheinung, 
soziales Milieu, Herkunftsland – spielend agieren, um wiederrum das Erlernte 
und Ausprobierte in die Gesellschaft hineintragen zu können (Felicitas Loewe, 
Dresden). Genau dieser Ansatz wird seitens des theater junge generation in die Arbeit 
außerhalb des Hauses in Dresdner Flüchtlingsunterkünfte transportiert. Jeden 
Montag basteln dort Mitarbeiter des tjg mit Migranten und in Anlehnung an die 
erwähnte ‚Laborsituation‘ ergibt sich, durch den direkten Kontakt und Interak-
tionen, ein offenes theatrales Spiel zwischen den Anwesenden. Dem Theater 
kommt damit, als bewährte Refl exionsfl äche und in der Funktion eines Spiegels 
des gesellschaftlichen Lebens, die Rolle des ‚Interpréteurs‛ zu. Theater hat die 
Kraft und Möglichkeit uns gesellschaftliche Mißstände direkt vor die Augen zu 
führen. Demnach wird es stets in einer Best-Practice-Analyse Platz fi nden.
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Das Museum der Westlausitz in Kamenz, stellvertretend für die vergleichbaren 
Aussagen aller Befragten aus dem Museumsbereich, sieht in seiner Arbeit die 
gesellschaftliche Integration durch Teilhabe in Bezug auf  kulturelle Tradition als 
Kernaufgabe der gesellschaftlich relevanten Arbeitsweise. Wie die Theater versu-
chen ebenso die Museen alle Schichten der Bevölkerung, unabhängig von ihrer 
Herkunft, einzuladen und an der Auseinandersetzung mit präsentierten Inhalten 
teilhaben zu lassen (Vgl. Friederike Koch-Heinrichs, Kamenz). Kompetenz und 
Charakter sind auch bei den Technischen Sammlungen Dresden in der täglichen Arbeit 
wichtiger als hierarchische Zuordnungen innerhalb des Kulturbetriebes (Vgl. Ro-
land Schwarz, Dresden). 

Jürgen Vollbrecht, ausgebildeter Archäologe und Museumsleiter des Museum 
Bautzen, erachtet Lern- und Bildungsorte – bspw. sein Museum – als möglichen 
Kanal eines Transfers von gesellschaftlich als elementar erachteten Werten. Da 
für ihn die gemeinsame Sprache einen wesentlichen Beitrag zur Integration von 
Migranten leistet, könnte er sich neben einer aktiven Beteiligung von Migran-
ten (Ausführungen siehe Interview) einen Lernort für die deutsche Sprache in 
seinen Räumlichkeiten vorstellen. Die Sprachlehrer müßten gefunden werden, 
die Räumlichkeiten stehen dafür in seinem Haus zur Verfügung. Eine weitere 
Zukunftsidee ist das gemeinschaftliche Kochen auf  einem der öffentlichen Plätze 
Bautzens, inklusive Verkauf  von Gerichten aus den Herkunftsländern der Mig-
ranten. Jürgen Vollbrecht setzt darauf, daß neben anderen kulturellen Aktivitäten 
gemeinsames Essen Kulturen zusammenbringen kann. 

Ein weiteres positives Beispiel für die Ermöglichung persönlicher Begegnung 
zwischen Migranten und Aufnahmegesellschaft ist die Veranstaltung Weltoffenes 
Dresden – Kulturfestival in Containern, die im Februar 2015 stattfand. Durch Aktio-
nen – wie die von der Technischen Sammlung Dresden organisierten Photogra-
phie-Ausstellung, mit in Container ausgestellten Arbeiten von Migranten – wird 
ein Einblick in die Sichtweise der hier Angekommenen ermöglicht. Der Aus-
tausch über verschiedene Realitäten, über die eigene Perspektive und den sich 
daraus ableitenden Einfl uß auf  unser Handeln ist eine wichtige Aufgabe für beide 
Seiten. Als Plattform für diese Art des Austausches können auch Kultureinrich-
tungen, bspw. Museen, dienen. In diesem Sinne ist es positiv zu bewerten, daß 
eine Reihe von Museen in Dresden, aber auch in anderen Landesteilen, Migran-
ten kostenlosen Eintritt in ihre Ausstellungen bieten und in zahlreichen Fällen 
sogar Fahrtkosten für eine Anreise übernehmen. 

Ein Beweis für die These von Zuwanderung als Bereicherung ist das geplante 
Sonderprojekt der Technischen Sammlungen Dresden zum Thema Mathematik 
in der islamischen Hochkultur. Obwohl Mathematik oftmals als ‚Weltsprache‘ 
angesehen wird (vgl. Roland Schwarz, Dresden), ist diese, historisch betrachtet, 
stark kulturell geprägt. Um diese kulturellen Besonderheiten zu verdeutlichen, 
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sucht das Museum die enge Kooperation mit einem syrischen Mathematiker. 
Dieser direkte Austausch wird erst möglich, wenn man direkten Zugang zu Men-
schen aus fremden Kulturen hat und so, neben den oft zitierten Unterschieden, 
eben auch umfassende Gemeinsamkeiten entdeckt.

Die befragten Kunst- und Kulturakteure verweisen außerdem auf  die Maß-
nahmen des Staatsschauspiels Dresden, die derzeit Lessings Nathan der Weise mit eng-
lischen und arabischen Übertiteln spielen. Hiervon profi tieren die anwesenden 
Arabisch sprechenden Gäste und gleichzeitig weckt es bei den Einheimischen 
ein Bewußtsein für Multilingualität. Das Staatsschauspiel Dresden arbeitet wei-
terhin eng mit dem Flüchtlingsrat zusammen, um auch konkret Ankommende 
einzuladen. In der Bürgerbühne wird derzeit das Stück Morgenland auf  Arabisch, 
Deutsch und Englisch, mit jeweiligen Übertiteln gespielt. Beim Montagscafé im 
Kleinen Haus fi ndet seit September jeden Montag von 15 bis 22 Uhr ein Thea-
terworkshop mit Tanz, Gesprächen, Theatereinlagen etc. statt.

Durch die enge Kooperation mit dem Flüchtlingsrat erreichen die Maßnah-
men des Staatsschauspiels Dresden Menschen, die auf  der Suche nach Orientie-
rung in ihrer neuen Lebenswelt sind. Die frühzeitige Vermittlung von grundle-
genden Werten im Sinne der Aufklärung ist durch Stücke wie Nathan der Weise 
in der jeweiligen Landessprache von immenser Bedeutung. Hieran werden die 
Möglichkeiten, aber auch Verpfl ichtungen von Kunst- und Kulturinstitutionen 
ersichtlich.

6.9.2 Verwaltungsakteure

Für den Görlitzer Oberbürgermeister Siegfried Deinege arbeitet Verwaltung ei-
nerseits als Dienstleister, andererseits ist sie ‚Wächter‛ über die Einhaltung von 
Normen. Dabei agiert sie mit Respekt und bietet u. a. Hilfe für diejenigen Men-
schen, die ihre Probleme nicht (mehr) selbst regeln können. Eine individuelle 
Klärung der Sachverhalte ist dabei zentrale Aufgabe der Stadtverwaltung. Ähn-
lich wie andere Akteure der Verwaltungen, sieht OB Deinege bei der Integration 
von Kindern die Bildungseinrichtungen in der Pfl icht, die Industrie bei der teils 
schwierigen Integration von Erwachsenen mittels Arbeit. Hierfür wäre es be-
sonders wünschenswert, basierend auf  Daten zum Altersdurchschnitte in den 
einzelnen Berufsgruppen, eine Art Fachkräftekatalog aufbauen zu können. Hin-
sichtlich des kulturellen Austausches zeigt sich ein großes Potential in der Stadt 
Görlitz, speziell bei dem regen Austausch mit polnischen Künstlern (z. B. Tanz-
projekte, Ballettaufführungen, Kunstausstellungen).

Veronika Glitzner hat in ihrer Position als Gleichstellungs-/Integrations- und 
Frauenbeauftragte des Landratsamtes Vogtlandkreis folgende Beispiele guter Pra-
xis kennengelernt: im Plauener Kultur- und Familienzentrum Kunststudio  Schöne 
Welt e. V. werden Werte in spielerischer Art über ein Laientheater vermittelt, 
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Rockkonzerte können Enkulturationsprozesse anstoßen und über das Netzwerk 
Migration und Flüchtlinge des Vogtlandkreises, in dem sie aktiv mitarbeitet, werden 
Sportkurse und von Ehrenamtlichen angebotene Sprachkurse vermittelt sowie 
Flüchtlingen Hilfe im Alltag angeboten (Arztbesuche, Behördengänge, Einkauf, 
u. w.) Dieses Netzwerk besteht derzeit aus 57 sozialen, kirchlichen und weiteren 
Akteuren aus dem Landkreis, 46 ehrenamtliche Betreuer helfen Flüchtlingen bei 
der Bewältigung sozialer und bürokratischer Aufgaben.

Holm Große, Oberbürgermeister der Stadt Bischofswerda, hat mit einem 
Mitarbeiter das integrierte Konzept Bildungszentrum für Integration entworfen. Ziel 
ist eine Abbildung der Bewegungen von Flüchtlingen, die staatlichen Initiativen 
bei Integrationsversuchen helfen soll – Angebot von Sprachkursen, Schülerpro-
jekt für Flüchtlinge (Asylonauten), ein Film für Migranten zur Orientierung in Bi-
schofswerda, die Integration der Christen in die katholische Kirche, die Interkul-
turelle Woche. Im Moment wird alles über Ehrenamtliche geleistet, da monetäre 
Mittel fehlen. Wichtig wäre laut Große, daß die Flüchtlinge möglichst länger am 
selben Ort verblieben, um den Kontakt mit der lokalen Gesellschaft dauerhaft 
herstellen zu können – aber auch um Kontakt zu Unternehmen aufzubauen. 
Dann wären die Möglichkeiten einer Beheimatung gegeben. Bernd Lange und 
Holm Große überschneiden sich gedanklich in einigen Punkten.

Die Arbeit am Landratsamt Görlitz ist laut Landrat Bernd Lange von der 
Gleichheit unter den Mitarbeitern als Ausdruck von Toleranz, Akzeptanz und 
Solidarität geprägt. Er hat in seinem Landkreis ein innovatives System entwi-
ckelt, mit dessen Hilfe Enkulturation und Integration bei ankommenden Mi-
granten ermöglicht bzw. erleichtert werden soll. Asylbewerber geben freiwil-
lig Angaben bzgl. ihres erlernten Berufs, den individuellen Erwartungen und 
Interessen. Diese Daten werden gesammelt und in das Netz – bestehend aus 
Verbindungen zur Berufsschule, IHK und Sportvereinen – eingefl ochten. Laut 
Bernd Lange ist dabei das zentrale Anliegen die Vermittlung von Asylbewerben 
(in Arbeit, an lokale Sportvereine, u. w.) und eine gelungene Integration durch 
Sprache sowie Arbeit. Zum Zeitpunkt des Interviews läge die Rate auf  Aner-
kennung bei ca. 40 Prozent, für Januar 2016 erwarte er bereits ca. 60 Prozent. 
Nicht nur Migranten lernen so die Aufnahmegesellschaft bzw. ihre neue Heimat 
schneller und folglich mit einer Reduzierung von Konfl iktpotential kennen, auch 
Deutsche können sich mit ihnen auf  einer persönlichen Ebene (Bsp. Fußballver-
ein) treffen und Bekanntschaften bzw. Freundschaften knüpfen. Mittels dieser 
Integrationsbemühungen wird auch bewußt versucht den Landkreis Görlitz für 
Migranten attraktiver zu gestalten – am Beispiel der Stadt Niesky schätzt 
Landrat Bernd Lange momentan, daß lediglich 2 – 3 Prozent der Migran-
ten auf  Dauer bleiben werden (Abwanderungen in größere Städte Deutsch-
lands, zu Bekannten, usw.).
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Die befragten Verwaltungsakteure schilderten weiterhin erhebliche Bemühun-
gen im Landkreis Zittau in Bezug auf  potentielle Enkulturationsmöglichkeiten. 
Migranten und Deutsche werden in kleinräumlichen Strukturen zusammenge-
führt, ähnlich wie in dörfl ichen Konstellationen. Der Landkreis hat Wohnheime 
geschaffen, in denen Migranten ein bis drei Wochen unterkommen, um danach 
dezentral untergebracht zu werden. Der Eingliederung geht eine Prüfung diver-
ser Faktoren voraus: baulicher Zustand der Immobilie, Kriminalstatistiken der 
Polizei für das ausgewählte Wohngebiet u. w. werden erfaßt. Gleichzeitig wird 
mit den Ansässigen zusammengearbeitet und diese werden darauf  vorbereitet, 
den Migranten die Bedeutung der sozialen Strukturen und Verhaltensweisen in 
ihrem neuen Lebensumfeld zu erklären. Dies hat zum Ziel, daß Strukturen ver-
hindert werden sollen, die bspw. in Heimen zwangsläufi g entstehen (Hierarchien, 
begrenzte Lern- und Lehrsituationen). Wenn Migranten ausschließlich unter sich 
bleiben, können sie nur über Konfl ikte die neue Gesellschaft kennenlernen und 
begreifen, was innerhalb der sozialen Strukturen gewollt und was unerwünscht 
ist. Die Umsetzung der Idee, Migranten sozial-gesellschaftliche Differenzen in 
Zusammenarbeit und durch die Ansässigen zu vermitteln, ist ein Versuch für 
die Herausbildung eines Gemeinschaftsgefühls, welches das Fundament für eine 
gelungene Integration bilden kann.

6.9.3 Wirtschaftsakteure

Seitens der Wirtschaftsunternehmen stechen zwei Betriebe heraus, die sich im be-
sonderen Maße für die Beschäftigung von Auszubildenden mit Migrationshinter-
grund bemühen und während der Interviews von äußerst positiven Erfahrungen 
mit ihnen berichteten. Inwieweit sich dabei Enkulturationsprozesse ermöglichen 
bleibt fraglich, jedoch sind sich die Befragten in dem Punkt einig, daß neben 
Sprache der Arbeit eine bedeutende Rolle im Prozeß der Integration zukommt. 

Die Herrmann Eule Orgelbau GmbH ist in ihrem Produktionsfeld ein renom-
miertes Unternehmen und agiert durch die vielseitigen Geschäftsbeziehungen im 
globalen Weltmarkt. Laut der Interviewpartner ist eine solch qualitativ hochwer-
tige Ausbildung, wie sie sie bieten, nur in der Region möglich (vgl. Anne-Christin 
und Dirk Eule, Bautzen) – dies zeigt sich anhand der Tatsache, daß sie auch 
Migranten in ihrem Unternehmen zu Orgelbauern ausbilden. Die Personen, eine 
Chinesin und ein Koreaner, zeichnen sich durch ein hohes Maß an Disziplin, 
Genauigkeit und Interesse am Beruf  aus. Dabei bewertet die Geschäftsführung 
den Fakt als positiv, daß der Koreaner nach seiner bestandenen Meisterprüfung 
in sein Heimatland zurückkehren möchte, um dort als Orgelbauer zu arbeiten. 

Ebenso weist die Koenig & Bauer Group eine starke international ausgerichte-
te Arbeitsweise auf. Als klares Zeichen gegen Fremdenhaß stellten sie während 
diesen Jahres zusätzlich zwei pakistanische Flüchtlinge als Auszubildende ein. Ar-
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beit sei ein „enorm wichtiges Mittel der Integration“ (Jochen Mann, Radebeul), 
zudem werden die Auszubildenden für den Umgang mit Migranten sensibilisiert 
und können an Austauschprogrammen teilnehmen (Leonardo-Programm).



Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheber-
rechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, 

Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.

© BWV • BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG GmbH

Berlin 2016



Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheber-
rechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, 

Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.

© BWV • BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG GmbH

Berlin 2016

EJM 1-2  2016

7 Handlungsempfehlungen für eine erneuerte 
Migrations- und Integrationspolitik

7.1 Handlungsvorschlag I: 
Vorstellungswelten der sächsischen Aufnahmegesellschaft 

Landesausstellung und Landesmuseum „Innovation und Integration – 
Zwölfhundert Jahre sächsische Erfolgsgeschichte“

7.1.1 A Zielsetzung

In den vergangenen Monaten war zu beobachten, was passiert, wenn sinnstiften-
de Großerzählungen Deutschlands unter Druck geraten und neu ausgehandelt 
werden müssen. Diese Neuaushandlung eröffnet eine Machtfrage: Wer besitzt 
die „kulturelle Hegemonie“, die deutschen bzw. in diesem Fall die sächsischen 
Großerzählungen zu prägen? 

Folge der Passungsmängel zwischen Großerzählungen und wahrgenomme-
nem Alltag sowie der evozierten Machtfrage waren einerseits die bekannten Ab-
wehrreaktionen auf  den gefühlten Ist-Zustand des Landes, andererseits deren 
politische Verwertung sowie die bürgerschaftlichen, medialen und politischen 
Reaktionen auf  Abwehrreaktionen und Verwertung. Die Landtagswahlen vom 
März und September 2016 haben die aus nicht mehr verbindlichen Großerzäh-
lungen resultierenden unmittelbaren Folgen für das Parteiensystem eindrücklich 
aufgezeigt. Für Sachsen bedeutet dies Handlungsbedarf. Mit Blick auf  2019 ist er 
akut zu nennen. 

Eigene Zurückhaltung des Staates bei sinnstiftenden Großerzählungen ist – 
nicht erst nach der Erfahrung zweier Diktaturen – ein selbstverständliches Ge-
bot. Im Rückblick auf  die Genese freiheitlich-demokratischer Grundordnungen 
formulierte Ernst-Wolfgang Böckenförde deren Dilemma: 

Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren 
kann. Das ist das große Wagnis, das er, um der Freiheit willen, eingegangen ist. Als freiheitlicher 
Staat kann er einerseits nur bestehen, wenn sich die Freiheit, die er seinen Bürgern gewährt, von 
innen her, aus der moralischen Substanz des einzelnen und der Homogenität der Gesellschaft, 
reguliert. Anderseits kann er diese inneren Regulierungskräfte nicht von sich aus, das heißt mit 
den Mitteln des Rechtszwanges und autoritativen Gebots zu garantieren suchen, ohne seine 
Freiheitlichkeit aufzugeben und – auf  säkularisierter Ebene – in jenen Totalitätsanspruch zu-
rückzufallen, aus dem er in den konfessionellen Bürgerkriegen herausgeführt hat.1 

Der Staat bedarf  daher engagierter Mittler. Am Ende der DDR hatten 1988/89 
Kirchen und Kultureinrichtungen den heute fast vergessenen Vorbereitungsraum 

1 Böckenförde, Ernst-Wolfgang: Staat, Gesellschaft, Freiheit. 1976, S. 60.
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für die Friedliche Revolution geboten. Heute käme es darauf  an, die vielfälti-
ge Bürgerschaft Sachsens selbst in die kritische Ausformulierung der geistigen 
Grundlagen des Freistaates, seiner Kommunen und des bürgerlichen Miteinan-
ders einzubeziehen. 

Landesausstellungen bieten dafür das Potential. Voraussetzung wäre, daß sie 
das Format professioneller Vorgaben für ein rein passiv bleibendes Publikum 
überwinden (wie dies in Sachsen 1998, 2004, 2011 der Fall war und nach den 
bisherigen Planungen auch für 2020 der Fall sein könnte). Voraussetzung wäre, 
daß sie übergehen zu Formen aktiver Partizipation. Mit der hier vorgeschlagenen 
Landesausstellung „Innovation und Integration – zwölfhundert Jahre säch-
sische Erfolgsgeschichte“ würde der Freistaat Sachsen eine bundesweite Vor-
reiterrolle für ein solch grundhaft neuartiges Format und eine Rückbindung von 
Kulturpolitik an das Böckenförde-Theorem einnehmen.

Die hier vorgeschlagene Landesausstellung würde gleichzeitig den Nukleus 
für ein interaktives Landesmuseum neuen Stiles bilden. Mit seiner Schweinfurter 
Landesausstellung „Main und Meer“ (2013) hat Bayern gezeigt, wie erfolgreich 
eine Verbindung von Herausforderungen an Natur- und Technikwissenschaften 
mit Kultur- und Kunstgeschichte bei einem breiten Publikum sein kann. Nach ei-
nem gründlichen Blick auf  die historischen Innovationsimpulse von „Bürgertum 
und Industrie im Limbacher Land“ resümiert Andreas Eichler: 

So ist Politik als Kulturpolitik, als aktive Verbindung der Gegensätze von Bewahren und Erneu-
ern, Voraussetzung für die Zukunft der mitteldeutschen Landkreisräume. Es geht um die Ermu-
tigung der Menschen zur Kultur der Selbständigkeit. Es geht darum, die Fiktionen von „Größe 
und Wachstum“ aufzugeben und zukünftig Stabilität wieder durch Vielfalt und Innovationskraft 
zu begründen.2

Eine „Ermutigung der Menschen zur Kultur der Selbständigkeit“ wäre eine Kul-
turpolitik neuen Stils. 

7.1.2 B Begründung

Ein Rückblick auf  tausend Jahre und mehr sächsischer Landesgeschichte3 zeigt 
einen unaufhebbaren Konnex zwischen zwei Charakteristika: (1) Sachsen bril-
lierte oft und oft mit Innovationen, die seine Bürger entwickelten. (2) Migration 

2 Eichler, Andreas (2016): Bürgertum und Industrie im Limbacher Land, Sächsische Heimatblätter, 3 | 
2016, S. 240 – 252, hier S. 251. Vgl. Eichenthal, Johannes: Kulturpolitik und Wirklichkeit. Bericht 
über die Tagung „Zukunft der Kultur im ländlichen Raum“ der Sächsischen Kulturstiftung am 
11. April 2016 im Festspielhaus Hellerau. Litterata 04 | 2016.

3 Die hier vorgeschlagenen zwölfhundert Jahre beziehen sich nicht auf  ein konkretes historisches 
Datum. Das Jahr 929 mit der Gründung der Burg Meißen durch Mark Meißen würde „elfhundert 
Jahre“ bieten, aber die wichtige Epoche der slawischen Besiedelung des Territoriums ausblenden. 
„Tausend Jahre Erfolgsgeschichte“ wären mißverständlich. „Zwölf“ wiederum, eben deshalb 
auch die symbolische Zahl der Sterne auf  der Europa-Flagge, steht für das In-sich-Runde.
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ist kein Ausnahmefall oder gar Ausnahmezustand, sondern der Regelfall. Alle 
Einwohner Sachsens sind Eingewanderte bzw. deren Nachfahren in einem vor 
1.500 Jahren praktisch menschenlosen Gebiet. In ihm wurden über Jahrhunderte 
hinweg Integrationsstrategien entwickelt und praktiziert. 

In ihrem Geleitwort zu dieser Studie schreibt Rita Süssmuth und skizziert 
damit den Vermittlungsauftrag der hier vorgeschlagenen Landesausstellung:

Migration nach Deutschland ebenso wie Emigration aus Deutschland gehören zu unserer Ge-
schichte. Der Neugier auf  unser Land oder der Neugier unserer Vorfahren auf  andere Länder 
wurden erst seit dem 19. Jahrhundert durch das Aufkommen des Nationalstaats künstlich Gren-
zen gesetzt. Auch die tragischen Zeiten der großen Seuchen und der brutalen Kriege haben auf  
ihre Weise zu erzwungener Mobilität nach und von Deutschland beigetragen. Bedauerlicher-
weise vermitteln viele Schulbücher Migration und Mobilität als Grundkonstanten unserer Ge-
schichte nur wenig. Ein Fließgleichgewicht ist jedoch nur möglich, wenn in Elbe, Pleiße, Neiße und 
den anderen deutschen Flüssen stets frisches H2O ankommt. Deutschland ist groß geworden 
durch seine innere Dynamik, dies ist seine Konstante. Ein es-war-schon-immer-so hat es in der 
deutschen Geschichte nie gegeben, und kann es auch gar nicht gegeben haben.

Der objektive Befund eines Fließgleichgewichts als Grundkonstante deutscher 
Geschichte steht jedoch quer zum selektiven Geschichts- und Gesellschaftsver-
ständnis in Teilen der deutschen Gesellschaft. Wer sich eine Nation als mythische 
Größe vorstellt, die schon seit Ewigkeiten existiere und Stabilität aus ihrer Un-
veränderlichkeit beziehe, kann mit der Offenheit eines Fließgleichgewichts wenig 
anfangen. Und vielleicht noch weniger mit den Anforderungen, die die Freiheit 
täglich aufs neue an den Einzelnen stellt. („Das ist der Weisheit letzter Schluß: / 
Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, / Der täglich sie erobern muß. /… / 
Solch ein Gewimmel möcht‘ ich sehn, / Auf  freiem Grund mit freiem Volke 
stehn.“ Goethe: Faust II, 5. Akt). 

Ganz anders als die Großerzählung von der erfolgreichen Eingliederung 
14 Millionen Ostvertriebener nach 1945 dies gerne sehen möchte, gibt der Band 
Kalte Heimat: die Geschichte der deutschen Vertriebenen nach 1945 von Andreas Kos-
sert (2008) ein bedrückendes Bild der tatsächlichen Integrations-Verweigerung 
ihnen gegenüber. Der Roman Landnahme von Christoph Hein (2004) schildert die 
Schicksale in SBZ und DDR. „Angekommen bist Du, wenn Du unter der Erde 
liegst“, faßt der Volksmund das damalige Verhalten der Alteingesessenen in Ost 
wie West zusammen. In den Unwillkommens-Unkultur-Ängsten mancher fi n-
det es sich derzeit gespiegelt. 

Der objektive Befund eines Fließgleichgewichts als Grundkonstante deutscher 
Geschichte steht aber mindestens ebenso quer zum selektiven Geschichts- und 
Gesellschaftsverständnis des bewußt antibürgerlichen Arbeiter- und Bauern-Er-
ziehungssystems der DDR, das notwendigerweise tiefe Spuren im Selbstverständ-
nis weiter Teile der sächsischen Bevölkerung hinterlassen hat. Die Techniken der 
„Zersetzung“, die an der Juristischen Hochschule des Ministeriums für Staatssi-
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cherheit (Campus Golm der heutigen Universität Potsdam) erforscht und gelehrt 
wurden, und der Stasi-Bereich „Operative Psychologie“ sind ja nur die Spitze 
eines Eisberges der Volksbeeinfl ussung im System Margot Honecker. Wer nicht 
gelernt hat,4 im Fremden den Anderen zu sehen, den selbstbewußten Nachbarn 
im „Polacken“, den zielstrebigen Vietnamesen im „Fidschi“,5 nicht den Men-
schen in den gerade einmal 180.000 Ausländern oder 1 % der Wohnbevölkerung, 
der tut sich mit Offenheit schwer. 

Die Ausländerindifferenz schlug sich 2015 in Xenophobie und zahlreichen An-
schlägen nieder, bei denen Sachsen einen traurigen Spitzenplatz einnimmt.6 Aber 
sie schlug sich schon 1991 in den Ausschreitungen von Hoyerswerda nieder (die 
den gesamtdeutschen Blick auf  Mölln 1992 und Solingen 1993 ebensowenig ver-
stellen sollten wie den Blick auf  die vom Verfassungsschutz für 2014 auf  27.200 
eingeschätzte Zahl Linksextremer mit 867 Gewalttaten versus 22.150 Rechtextre-
mer mit 990 Gewalttaten).7 Eine nachhaltige sächsische Landespolitik zur Ursachen-
beseitigung hat es in den 25 Jahren zwischen 1991 und 2015 nicht gegeben.

Die geistigen Grundlagen des Staates aber können nicht einfach dem Selbst-
lauf, den Erkenntnissen innerhalb der Funktionseliten und den schwachen Kräf-
ten einer Landeszentrale für politische Bildung überlassen werden. Sie müssen 
von allen Mitgliedern der Gesellschaft geteilt werden. Aus diesem Grund wird 
hiermit vorgeschlagen, den in der sächsischen Bevölkerung weitgehend positiv 
besetzten Begriff  der Innovation aufzugreifen und ihn mit dem – wohlgemerkt 
nur in Teilen der Bevölkerung negativ besetzten – Begriff  der Integration zu 
verbinden.

Eine Landesausstellung im Wortsinn umfaßt die gesamte Landesfl äche, sprich 
potentiell alle Gemeinden und Gemeindeteile. An vielen Orten gibt es bereits 
aktive Heimatvereine, die dem Gewordensein ihres Gemeinwesens nachspüren. 
Im Rahmen einer dezentral angelegten Landesausstellung könnten sie ermuntert 
werden, unter den beiden Stichworten Innovation und Integration – 1.200 Jahre sächsi-

4 Lubanda, Gabriele (2012): Politische Beschlüsse zu Ausländerinnen und Ausländern in der DDR – eine 
exemplarische Übersicht. Vgl. die Materialien auf  www.auslaender-in-der-ddr.com.

5 Der in Westdeutschland so gehörte und dementsprechend vielbelachte Ausdruck „Fidschi“ für 
vietnamesische Arbeitskräfte wird regelmäßig falsch verstanden. Die sächsische Aussprache des 
Landesnamens ist Fīdsch’nam (mit f statt v und langem ī ohne ë ); mit den Fidschi-Inseln hat dies 
nichts zu tun.

6 Bei den gewaltsamen Angriffen auf  Asylunterkünfte 2015 im Bundesvergleich lag Sachsen mit 
1,82 Angriffen pro 100.000 Einwohner beim zehnfachen Wert von Bayern (0,17), Hessen (0,16) 
oder Nord-Rhein-Westfalen (0,15). Quelle: Kriminalpolizeilicher Meldedienst, Stand 31. Januar 
2016. Zitiert bei Mackenroth, Geert: Statistik, Zahlen und Fakten. Worüber reden wir? Dresden, 
31. Mai 2016. Vgl. den Jahresbericht 2015 des Sächsischen Ausländerbeauftragten an den Land-
tag (Drs. 6/6019) vom 26.08.2016; sab.landtag.sachsen.de/dokumente/sab/SAB_JB_2015_
WEB_250816.pdf  [26.08.2016].

7 Statista, Hamburg 2016, nach BMI [18.03.2016].
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sche Erfolgsgeschichte dem technischen, dem künstlerischen, dem sozialen und dem 
wirtschaftlichen Fortschritt nachzuspüren, der ihre Heimat geprägt hat, ebenso 
den unterschiedlichen Migrationswellen von Einwanderung, Binnenwanderung 
und Auswanderung der Menschen, die ihre Heimat nicht weniger geprägt hat. 

Das Projekt der Landesausstellung begegnet dem oben in Kapitel 5.3 von 
Werner J. Patzelt herausgearbeitetem Problem der Ich-Schwäche, das ursächlich 
für die aktuellen politischen Verwerfungen ist. Clemens Sedmak8 lenkt den Blick 
auf  den Resilienzaspekt von Kultur – am Negativ-Beispiel der chinesischen Kul-
turrevolution, für die Erosion von Resilienzressourcen durch politische Mittel, 
und am Positivbeispiel von „stories of  identity and transformation“ als Resilienz-
quellen indigener Völker in Kanada:

Narrative resilience … has a communal or collective dimension, maintained by the circulation 
of  stories invested with cultural power and authority, which the individual groups can use to 
articulate and assert their identity.9

Das Deutsche Historische Museum sah sich vor die Schwierigkeit gestellt, daß man 
nicht per Kanzlerbeschluß alles historisch Wichtige quasi auf  Knopfdruck erwer-
ben kann. Es hat sich eindrucksvoll aus der Affäre gezogen mit seinem Lebendigen 
Museum Online (LeMO – www.dhm.de/lemo). Hier wird in Bild- und Tondoku-
menten und in Kommentaren Geschichte greifbar gemacht.10 Etwas Vergleichba-
res gibt es bislang für Sachsens Geschichte nicht; generell die dezentral angelegte 
Schau einer Landesgeschichte in der gesamten Republik noch nicht! Wer, wenn 
nicht die Bürger selbst, sollte diese leisten können?

Das zugrundeliegende Internet-Format wäre zentral zu entwickeln und zent-
ral technisch zu betreuen. Die Eingabe der Dokumente kann lokal vollzogen wer-
den. Vergleicht man die etwas problematische Aufbaugeschwindigkeit des LeMO 
einerseits mit der vorbildlich schnellen der Bibliotheca Augustana (Kommunika-
tionsdesigner Ulrich Harsch)11 oder anderseits mit der unendlich mühsamen des 
Münchner Digitalisierungszentrums,12 so wird deutlich, daß die Benutzerfreund-
lichkeit von komplexen Vorhaben möglich, aber nicht einfach zu erreichen ist.

Aus drei Gründen würde es sich empfehlen, das Zentrum der Landesaus-
stellung in Leipzig einzurichten. Erstens ist nach Marienstern, Torgau, Görlitz, 
Zwickau/Chemnitz die osterländische Hauptstadt an der Reihe bei den Landes-
ausstellungen. Zweitens ist Leipzig deutlich vor Berlin der entscheidende Ort für 

8 Sedmak, Clemens (2016): Konnektivität. Sozialethische Aspekte von Resilienz. MThZ 67, im Druck.
9 Kirmayer, L.J., Dandeneau, S., Marshall, E., Kahentonni Phillips, M., Jessen Williamson, K. 

(2011): Rethinking Resilience From Indigenous Perspectives, in: The Canadian Journal of  Psychiatry 
56,2, 84 – 91, hier S: 86. Zitiert nach Sedmak.

10 Vergleiche unten den Hinweis auf  das Schweizer Historische Museum in Kapitel 7-3.
11 hs-augsburg.de/~harsch/augustana.html. [12.03.2016].
12 www.muenchener-digitalisierungszentrum.de. [12.03.2016].
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die Friedliche Revolution und die Durchsetzung des Prinzips Freiheit gewesen. 
Es hat vom Deutschen Bundestag den Zuschlag für ein Freiheitsdenkmal er-
halten und ringt derzeit noch um eine adäquat-nachhaltige Form. Vorbereitung, 
Durchführung und Nachbereitung der hier vorgeschlagenen Landesausstellung 
wären als Freiheitsdenkmal neuartigen Formates bestens geeignet. Drittens ver-
fügt es mit der Universitätsbibliothek und insbesondere derem Direktor, dem 
Philosophiehistoriker Ulrich Johannes Schneider, über einschlägige Expertise für 
Geschichte und deren Digitalisierung. 

Zielstellung des Prozesses könnte der 9. Oktober 2023 sein. Wenn die Evan-
gelische Kirche zehn Jahre für ihre Luther-Dekade benötigt, sollte Sachsen nicht 
mehr als anderthalb Legislaturperioden benötigen. Jedenfalls sollte die nächste 
Legislaturperiode 2019 – 2024 von einem landesweiten Prozeß der Arbeit an den 
Freiheitsimpulsen und einer entsprechenden Groß-Erzählung geprägt sein.

7.1.3 C Alternativen

Aufwuchs der außerdemokratischen Kräfte bei der Landtagswahl 2019.13

7.1.4 D Kosten

Die Kosten der reinen Medien-Kampagne „So geht sächsisch“ wurden vielfach 
problematisiert. Auf  das zwischenzeitlich entstandene doppelte Mißverständnis „So 
vergeht Sachsen“ und „Pegida – so geht Sachsen“ ist hinreichend hingewiesen worden. 
Die Mittel könnten sinnvoll umgewidmet werden. Sie wären hinreichend für:

Erstens ca. 3 Mio. Euro Projektmittel p.a. zugunsten der sächsischen Heimat-
vereine. Zweitens 20 Historikerstellen (10 1,0-VZÄ-Post-doc, 20  0,5-VZÄ-Prä-
doc) zu deren Beratung sowie Lektorierung der dort entstehenden Texte und 
die Erarbeitung einer Landesgeschichtlichen Enzyklopädie als Referenz für die 
Heimatvereine; 5 Informatiker- und Bildgraphikerstellen; 5 Organisations- und 
Kommunikationsstellen. Drittens Projektmittel für externe Aufgaben, Veranstal-
tungen und den Aufbau einer Leipziger Dauerausstellung. 

Nach Ablauf  der Aufbauarbeiten sind Mittel für technische und inhaltliche 
Betreuung, Dauerausstellung und Einzelausstellungen nach dem Vorbild des 
LeMO einzukalkulieren.

7.1.5 E Aufgabenzuordnung

Sächsische Staatskanzlei

13 „Die Wahlergebnisse werden uns durchrütteln“. Michael Geisler, Landrat im Kreis Sächsische Schweiz/Osterz-
gebirge, über leere Asylheime und aggressive Stimmung. Sächsische Zeitung Dresden, 29. August 2016.
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7.2 Handlungsvorschlag II: Vorstellungswelten 
der Migranten (Bundesfreiwilligendienst Integration)

7.2.1 A Zielsetzung

Die vom Migranten zu vollziehende Integrationsmühe läßt sich, frei nach 
Schleiermacher, mit dem Bild einer hermeneutischen Helix beschreiben. 
In immer neuen Jahreskurven weiten sich der Blick auf  Kultur und Gesellschaft 
und das Verständnis für sie, bis sie ein zureichendes Bild auf  Sachsen, auf  seine 
Menschen und auf  die Bedingungen, unter denen diese agieren, ergeben. 

Aufgabe der Landespolitik ist es, hierfür adäquate Stimuli zu formulieren. 
Aufgabe der Kommunalpolitik ist es, die Integration zu ermöglichen. Integration 
fi ndet entweder lokal statt oder sie fi ndet nicht statt. Aufgabe der Bundespolitik 
ist es, Strukturvoraussetzungen für das Landes- und Kommunalengagement zu 
schaffen.

Abb. 7-1. Hermeneutische Helix. Graphik: Günther Neumann, 
Bayerischer Landesbeauftragter für den Computereinsatz im Deutschunterricht, 24. April 2015. 

Vgl. Thiel, Christian (1973): Was heißt ‚wissenschaftliche Begriffsbildung‘? 
In: Hart, Dietrich (Hrsg.): Propädeutik der Literaturwissenschaft. München. S. 95 – 125.

Für die von der Fachwelt als „Emotionslogik im Migrationsprozeß“ bezeichne-
te subjektive Seite des Ankommenden ist die „Phase der kritischen Integrati-
on“ mit ihrer erhöhten Vulnerabilität entscheidend, die Phase der „Kulturellen 
Adoleszenz“. Nach dem Honeymoon der Freude über die erfolgreiche Ankunft im 
neuen Land überwiegen Angst vor dem Fremden, Auseinandersetzung mit dem 
Fremden, Trauer um Verluste. Erst allmählich werden sie durch Erfolgsgefühle 
und Befriedigungsgefühle abgelöst und führen im Glücksfall zu einer inneren 
Akzeptanz der Sekundärkultur: zu einem auch geistig-seelischen Ankommen des 
Migranten in seiner „Neuen Heimat“. Man muß nicht in die Brüsseler oder Pa-
riser Banlieues blicken, um zu wissen, daß die Integration auch scheitern und 
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daß dieses Scheitern dann über Generationen weitergegeben werden kann. Dies 
wiederum hat gravierende Folgen für die Betroffenen, aber ebenso für die innere 
Kohäsion des Gastlandes und sein politisches und soziales sowie sein Innova-
tions-System.

Abb. 7-2. Emotionslogik im Migrationsprozeß. Quelle: Wielant Machleidt, Zentrum 
Psychologische Medizin, Medizinische Hochschule Hannover (2009): Migration und seelische 

Gesundheit. Fachtagung Caritasverband für den Landkreis Peine, Projekt Salud.

Aufgabe der Integrationspolitik ist es, das „Ankommen“ systemisch zu unter-
stützen. Dies kann mit einer Vielzahl spontaner Angebote nicht gelingen. Viel-
mehr bedarf  die Integration eines systematisierenden Rahmens mit allseits klar 
verständlicher innerer Logik, sie braucht Gratifi kationsmechanismen und Sank-
tionsschemata. Kinder brauchen Grenzen (Jan-Uwe Rogge), Erwachsene brau-
chen – wohlgemerkt: erreichbare – Ziele. Benötigt wird ein Rahmen für (a) die 
individuelle Enkulturation des Migranten, ebenso aber auch (b) für Zivilgesell-
schaft und Kultureinrichtungen etc., die gerade in Sachsen viel good will aufbrin-
gen, aber (noch) nicht Teil einer Gesamtlogik mit dem Ziel einer nachhaltigen 
Integration von Migranten sind. 

Liest man in Ruhe die Interviews mit den Verantwortungsträgern aus Wirt-
schaft, Politik und Kultur, die in diesem Band wiedergegeben sind, mit ihrer 
Fülle von Anregungen, so erkennt man bereits Grundrisse eines Integrations-
progamms, hier am Beispiel Sachsen. Wenn sich dieses auf  Mechanismen des 
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Bundesfreiwilligendienstes (siehe unten) stützt, könnte es drei Zweckstellungen 
erfüllen: 

– die Berufsvorbereitung durch Eingliederung in ein Unternehmen;
– die Enkulturation in das deutsche Wertesystem durch Sprachkurse, künstle-

rische Workshops und Staatsbürgerkundeseminare für Kultur, Geschichte, 
Gesellschaft;

– das ‚Andocken‘ in der Zivilgesellschaft durch Mitmachen in einem Sport ver-
ein sowie durch Tätigwerden in einer gemeinnützigen Einrichtung.

7.2.2 B Begründung

7.2.2.1 § 18 Bundesfreiwilligendienst (eingefügt 24.10.2015)

2011 hat die Bundesregierung durch die Einführung eines Bundesfreiwilligen-
dienstes einen Teil der Kollateralschäden nach Abschaffung des Pfl ichtwehr-
dienstes und damit des Pfl ichtersatzdienstes zu lindern gesucht. 

Das Land Sachsen ist mit einer Quote von 9,10 % (3.306 Personen, darun-
ter 1.934 Frauen und 1.372 Männer)14 beim BFD stark überrepräsentiert; fast 
das Doppelte gegenüber seinem Bevölkerungsanteil von 4,99 % an der bundes-
deutschen Bevölkerung. Diese hohe Quote deutet auf  eine besonders positive 
Verwurzelung des BFD unter den Sachsen. Offensichtlich entfaltet hierzulan-
de − ungeachtet aller gesellschaftlichen Veränderungen und neben Entschei-
dungsängsten junger Menschen bzw. Hoffnungen auf  eine Perspektive durch Ar-
beit − die Gründungsidee von 1954 für das Freiwillige Soziale Jahr (ursprünglich 
ein Freiwilliges Diakonisches Jahr) besondere Wirkung. 

„Ihr jungen, gesunden Menschen von 18 Jahren ab, gebt ein Jahr Eures Lebens zum Dienst 
für sie [Kranken und Pfl egebedürftige]! … man lebt nicht bloß vom Verdienen. Ihr werdet 
Euer Auskommen haben und ein Taschengeld, von dem man gut leben kann. Auch warten 
Menschen auf  Euch, die Euch in eine Gemeinschaft des Lebens aus dem Wort, des Dan-
kes und Lobes aufnehmen möchten“ (Hermann Dietzfelbinger).15

Der Bundesfreiwilligendienst beruht auf  einer vertraglichen Vereinbarung 
zwischen Dienstleistendem und Träger einerseits, zwischen Träger und Bund 
andererseits, dieser vertreten durch das Bundesamt für Familie und zivilge-
sellschaftliche Aufgaben. Der Dienstleistende erhält ein frei auszuhandelndes 
Taschengeld, bei einer 40 h-Woche maximal 363 EUR. Wohnt er außerhalb 

14 Übersicht über die Anzahl der Freiwilligen im BFD nach Ländern und Geschlecht. Quelle: 
www.bundes-freiwilligendienst.de/bfd/ [20.12.2015]

15 Dietzfelbinger, Hermann (1954): Aufruf  anläßlich der Hundertjahrfeier der Diakinissenanstalt Neuen-
dettelsau. Zitiert nach: Becker-Lenz, Roland (2004): Eigeninteresse und Gemeinwohlbindung im Freiwil-
ligen Sozialen Jahr. Adoleszenzkrisenbewältigung und sittliche Vergemeinschaftung als Motivation der Freiwil-
ligen. Bern u. a., 31.
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des Elternhauses, kommen gemäß Sozialversicherungsentgeltverordnung ein 
Verpfl egungsgeld von 229 EUR und Unterkunftskosten von 223 EUR hin-
zu. Maximal ergibt sich eine Geld- und Sachleistung von 815 EUR. Auf  diese 
Summe müssen die üblichen Sozialversicherungsbeiträge gezahlt werden, für 
Sachsen aktuell ein Satz von 38,65 %. Die maximalen Kosten liegen folglich bei 
1.129 Euro hierfür.

Teil des Bundesfreiwilligendienstes sind Seminare in kleinerem Umfang, 
setzt man 80 h bei einer Gruppengröße von durchschnittlich 25 Personen und 
einem Lehransatz von 40 EUR pro Seminarstunde an, ergeben sich geschätzte 
128 EUR Seminarkosten. Von den Gesamtkosten von max. 1.258 EUR pro 
Monat übernimmt das Bundesamt maximal 350 EUR, bei der Einsatzstelle (die 
mit dem Träger nicht identisch sein muß) verbleiben maximal 908 EUR entspre-
chend einem Aufwand von max. 5,22 EUR pro Einsatzstunde des Dienstleis-
tenden oder knapp der Hälfte der Mindestlohnkosten (und minimal 2,33 EUR, 
falls als Taschengeld 0 EUR vereinbart wurden).

Bundesfreiwilligendienst 
Gesetz über den Bundesfreiwilligendienst 28.04.2011, 
letzte Änderung Art. 5 Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz vom 20. Oktober 2015

Dienstleistender max. 815

Taschengeld max. 363

Verpfl egung gemäß Sozialversicherungsentgeltverordnung 
(§ 2 Abs. 1 SvEV 18.11.2015)

229,00 € 

Unterkunft 223,00 € 

Sozialversicherungen max. 315

RV 18,70% max. 152

KV 14,60% max. 119

PV-Sachsen 2,35% max. 19

AV 3,00% max. 24

Kosten Seminare Sprache, Staatsbürgerkunde, Kunst, Sport geschätzt 128

Gesamtkosten max. 1.258

Bund (Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben) max. 350

verbleibende Kosten Einsatzstelle max. 908

Abb. 7-3. Kostenrahmen Bundesfreiwilligendienst pro Person. Gesetz über 
den Bundesfreiwilligendienst 28.04.2011, letzte Änderung Art. 5 Asylverfahrensbeschleunigungs-

gesetz vom 20. Oktober 2015. Eigene Darstellung IKS.
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Seit dem 24.10.2015 ist auch ein Einsatz von Flüchtlingen selbst im Bundes-
freiwilligendienst möglich. Es kann sich dabei um einen anerkannten Asylbe-
rechtigten nach Art. 16a Grundgesetz handeln, eine Person mit internationalem 
Schutz nach der Richtlinie 2011/95/EU bzw. § 3 Asylgesetz (ob auch subsidiär 
Schutzberechtigte nach § 4 Asylgesetz oder Geduldete berechtigt sind, wäre zu 
prüfen) oder um einen Asylbewerber, bei dem ein rechtmäßiger und dauerhafter 
Aufenthalt zu erwarten ist.

Entscheidend in unserem Zusammenhang ist die Differenzierung des Ge-
setzgebers, daß ein Flüchtlingsbezug entweder (Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1) gegeben 
ist durch einen Einsatzplatz mit Flüchtlingsbezug oder (Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2) 
durch das Tätigwerden eines Flüchtlings selbst. Wenn ein Flüchtling selbst als 
‚Bundesfreiwilligendienstleistender‘ tätig wird, bedarf  es mithin keines Einsatz-
platzes mit weiterem Flüchtlingsbezug. 

Das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben hat hierzu 
am 16.11.2015 ein Merkblatt veröffentlicht. Aus diesem ist die o. g. gesetzliche 
Festlegung nicht mit gleicher Klarheit ersichtlich; entscheidend ist aber der Wille 
des Gesetzgebers.

7.2.2.2 Wochenplan

Wie nun könnten die zahlreichen Anregungen zu einer gelingenden Enkultura-
tion aus den ersten Kapiteln dieser Studie in konkrete Handlungsfelder übersetz 
werden? Ein sich über regelmäßig zwölf  (min. neun, max. 15) Monate erstrecken-
der Wochenplan für eine Regelarbeitswoche von 40 h könnte wie folgt aussehen: 

7.2.2.2.1 Berufsvorbereitung

20 h Tätigkeit in einer gemeinwohlorientierten Einsatzstelle. Grundlegend für 
das deutsche Gesellschafts- und Individuenverständnis ist jene Würde, die dem 
Einzelnen durch seine Arbeit innerhalb eines unternehmens- oder netzwerkspe-
zifi schen Kollektivs verliehen wird. Auf  ein Verständnis für diese Auffassung von 
Arbeit zielt hier die berufsvorbereitende Tätigkeit. 

Da gemäß Art. 14 Abs. 2 GG ausnahmslos jede juristische Person dem Ge-
meinwohl verpfl ichtet ist, kann jedes Unternehmen und jede Verwaltung als Ein-
satzstelle im Sinne des BFD-Gesetzes fungieren; ebenso ein gemeinnütziger Ver-
ein, sofern er einen hinreichenden Personalstamm an Vollbeschäftigten aufweist. 

Sinnvollerweise würde das Unternehmen den Freiwilligen jeweils den gan-
zen Morgen bis zur Mittagspause beschäftigen, so daß u. a. die Eintaktung in 
den deutschen Regeltagesablauf  gewährleistet wird. Durch den Vertrag zwischen 
Träger, Einsatzstelle und Freiwilligen wird gewährleistet, daß nach Ablauf  der 
Probezeit die volle Einsatzdauer abgeleistet wird. Die Tätigkeit dient auch der 
Knüpfung zwischenmenschlicher Kontakte innerhalb hierarchischer Systeme.
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7.2.2.2.2 Wertesystem Deutschland

a) 4 h Sprachkurs = 1 Nachmittag, davon 2 unterwegs zum Studium von All-
tags- und Festsituationen, 2 für deren Vorbereitung und Auswertung sowie 
für Grammatik, Lexik etc. Ziel der regelmäßig 160 Unterrichtsstunden ist die 
Verbesserung des Sprachniveaus um 1, ev. auch 2 Stufen des Europäischen 
Referenzrahmens, also von Null auf  A1 etc.16

b) 2 h = 1 halber Nachmittag Rollenspiele in Zusammenarbeit mit einer Schule. 
Das Fach „Darstellendes Spiel“ ist in den sächsischen Schullehrplänen enthal-
ten, wird aber kaum angeboten. Mit den Zusatzmitteln aus dem Integrations-
Programm (siehe unten) könnten Gruppen von je 10 Schülern plus 10 BFD-
Freiwilligen gebildet werden, die unter Anleitung eines Deutschlehrers, eines 
professionellen Theaterregisseurs oder eines Kommunikationsfachmanns die 
Rollen in der deutschen Gesellschaft spielerisch erforschen: Frau & Mann, 
Schüler & Lehrer, Bürger & Penner, Polizist & Sponti, Parlamentarier & Wut-
bürger etc. Diese Rollenspiele wären auch für die sächsischen Schüler ein we-
sentlicher Gewinn! Durch die teils vorsprachliche Anlage der Spiele fallen feh-
lende Sprachkenntnisse nicht zu sehr ins Gewicht.

c) 2 x 2 h = 2 halbe Nachmittage Künstlerischer Workshop in Zusammenar-
beit mit einer Musikschule, einer Kultureinrichtung, einem Kulturverein. Wie 
oben dargestellt, ist Kultur das einer Gesellschaft gemeinsame Substrat im-
materieller Grundüberzeugungen. Sie umfaßt einen Wertekanon und einem 
daraus sich ergebenden Katalog von negativen oder positiven Sanktionen. 
Kunst ist, es sei hier wiederholt, nicht gleich Kultur; Kunst ist gleich in wel-
cher Erscheinungsform ein Synonym für die Auseinandersetzung mit geisti-
gen Inhalten, konkret die eigenständige geistige Auseinandersetzung mit kul-
turellen Rahmenbedingungen. Kein anderes Medium der Bildung ist besser 
dafür geeignet, das hinter den Artikeln 1 – 19 Grundgesetz stehende Rechts-, 
Gesellschafts- und Solidaritätsverständnis sinnlich erfahrbar und kognitiv er-
faßbar zu machen. 

d) 4 h = 1 Nachmittag Staatsbürgerkunde Kultur, Geschichte, Gesellschaft. Sie 
vermitteln auf  der Grundlage des in den Künstlerischen Workshops sinnlich 
Erfahrenen und kontextualisieren das rationale Verständnis der europäischen 
Leitkultur und ihrer spezifi schen Anforderungen an Einzelnen, Gruppen und 
Gesellschaft. Der teils objektiv falsche Fragekatalog der Einbürgerungstest-

16 Die Studentin Laura Mai, Technische Universität Dresden, wies auf  die Möglichkeit hin, Stu-
denten vorrangig aus den Bereichen Lehramt, Sozialpädagogik, Germanistik hierbei einzusetzen 
und ihnen hierfür Anreize, z. B. durch Vergabe von Credit-Points, zu schaffen.
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verordnung17 (beispielsweise gibt es im Grundgesetz keine „Bundesländer“) 
blendet deutsche Geschichte, die keine politische Geschichte ist, und Landes-
kunde in einem anschaulichen Sinn vollständig aus; vergleiche dagegen den 
schweizerischen Einbürgerungstest, der u. a. nach „Historischen Schlüssel-
ereignisse (Ursachen, Folgen)“ und „Bedeutsamen Orte, Personen, Traditio-
nen“ fragt.18 Ob der aus DDR-Zeiten negativ bekannte Begriff  Staatsbürger-
kunde angemessen ist bzw. mit einem neuen Sinn versehen werden kann, wird 
unten in dieser Studie (Kapitel 7-3-C) zu diskutieren sein.

7.2.2.2.3 Zivilgesellschaft

a) 2 h = 1 Abend Mitgliedschaft in einem Sportverein. Auch ohne vertiefte 
Sprachkenntnisse können hier Gemeinschaft und Regelkodex im Spiel erfah-
ren und zwischenmenschliche Kontakte jenseits von Hierarchien geknüpft 
werden. 

b) 2 h = 1 halber Nachmittag Arbeit in einer gemeinnützigen Einrichtung. 
Grundgedanke der deutschen Gesellschaft ist die Solidarität, die hier kon-
kret erfahren und selbst aktiv ausgeübt werden kann.19 Zwischenmenschliche 
Kontakte in einem erfahrungsgemäß fl üchtlingsfreundlichen Ambiente kön-
nen geknüpft werden.

7.2.2.3 Anreiz für die freiwillige Teilnahme von „Flüchtlingen“ 
am BFD Integration 

Eine entscheidende Frage ist die Freiwilligkeit. Wie der Name schon sagt, ist der 
Bundesfreiwilligendienst an eben die Freiwilligkeit gebunden. Dies korrespondiert 
mit den außerordentlich hohen inneren ‚Gestehungskosten‘ (wie die Wirtschafts-

17 „Es handelt sich um insgesamt 310 Fragen, davon 300 allgemeine Fragen (Teil I) aus den 
Themenfeldern des Rahmencurriculums zum Einbürgerungskurs ‚Leben in der Demokratie‘, 
‚Geschichte und Verantwortung‘, ‚Mensch und Gesellschaft‘; und 10 landesbezogene Fragen 
(Teil II), die nur für das jeweilige Bundesland zu beantworten sind.“ Verordnung zu Einbürge-
rungstest und Einbürgerungskurs – EinbTestV vom 5. August 2008, BGBl. I S. 1649, geändert 
durch Artikel 1 der Verordnung vom 18. März 2013, BGBl. I S. 585, auf  der Grundlage von 
§ 10 Abs. 7 des Staatsangehörigkeitsgesetzes, eingefügt durch Artikel 5 Nr. 7 Buchstabe c des 
Gesetzes vom 19. August 2007 (BGBl. I S. 1970; vgl. www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/
einbtestv/gesamt.pdf. Der Fragenkatalog ist als Selbsttest eingestellt unter de.wikibooks.org/
wiki/Staatsb%C3%BCrgerkunde_Deutschland [20.12.2015]. 

18 Vgl. bspw. www.einbuergerungstest-aargau.ch/ [20.12.2015].
19 Die Studenten Maximilian Wenzel und Jonas Schmid, Technische Universität Dresden, weisen 

auf  die Möglichkeit hin, Synergieeffekte der Bereiche Ehrenamtspolitik und Integrationspolitik 
zu nutzen, indem innerhalb der Kreisverwaltungen Ehrenamtszentralen eingerichtet werden. 
Mit ihnen könnten einerseits Gefl üchteten niederschwellige ehrenamtliche Betätigungsmöglich-
keiten vermittelt werden, andererseits das Ehrenamt der deutschen Bevölkerung auch jenseits 
der Integrationsaufgaben unterstützt werden.
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wissenschaft sagen würde) für den Erwerb einer kulturellen Zugehörigkeit zur 
Aufnahmegesellschaft: In der Auseinandersetzung mit dem Fremden muß der Mi-
grant seine Angst vor dem Fremden, seine Trauer um Verluste und vor allem seine 
gesammelten Refl exe aus der Primärkultur überwinden. Dies setzt eine außeror-
dentlich hohe intrinsische Motivation voraus; Zwangsmomente verbieten sich.

Eine Lösung liegt in einer klaren Perspektive, die sich mit eben der Teilnahme 
am hier diskutieren Integrationsprogramm verbindet und das Handeln auf  das 
Fernziel Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft orientiert. Vorgeschlagen wird 
daher, auf  Bundesebene mit Blick auf  § 37 Abs. 3 Satz 2 Staatsangehörigkeitsge-
setz eine Art von Punktesystem einzuführen. Bei einhundert Punkten wäre die 
Staatsbürgerschaft erlangt. 

Von diesen könnten die ersten 30 im Rahmen eines erfolgreichen Absolvierens 
des Bundesfreiwilligendienstes erreicht werden: für die Sprachkursabschlußprü-
fung, die Rollenspiele, die Workshop-Abschlußarbeiten, die aktive Mitwirkung in 
Sportverein und gemeinnütziger Einrichtung je 5. Das Betriebszeugnis über die 
20 h pro Woche im Unternehmen wäre eine Vorleistung, von der die Validierung 
dieser „credits“ abhängt. Die Abschlußsprachprüfung auf  dem Niveau B 2 gäbe 
nach einigen Jahren weitere 40 credits, so daß Anreize für einen kontinuierlichen 
Spracherwerb auf  hohem Niveau auch in den Folgejahren bestünden. Die rest-
lichen 30 credits schließlich wären durch aktive Mitwirkung an der kommunalen 
Integrationspolitik in einem noch zu fi ndenden Verfahren zu erlangen. 

Der „Anspruch auf  Einbürgerung“20 entsteht, wenn die folgenden Voraus-
setzungen vorliegen:

1. Unbefristetes Aufenthaltsrecht der Aufenthaltserlaubnis zum Zeitpunkt der 
Einbürgerung 

2. Seit acht Jahren gewöhnlicher und rechtmäßiger Aufenthalt in Deutschland 
3. Lebensunterhaltssicherung (auch für unterhaltsberechtigte Familienangehörige) 

ohne Sozialhilfe und Arbeitslosengeld II 
4. Ausreichende Deutschkenntnisse 
5. Kenntnisse über die Rechts- und Gesellschaftsordnung sowie die Lebensver-

hältnisse in Deutschland („Einbürgerungstest“) 
6. Keine Verurteilung wegen einer Straftat 
7. Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung des Grundge-

setzes der Bundesrepublik Deutschland 
8. Verlust bzw. Aufgabe der alten Staatsangehörigkeit 

20 www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/BeauftragtefuerIntegration/
Staatsangehoerigkeit/anspruchseinbuergerung/_node.html;jsessionid=D260E9EC38954AD9
2518C327B8B9D314.s3t2
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All dies allerdings setzt voraus, daß in einem erneuerten Einwanderungsrecht 
die Möglichkeit eines Wechsels von der Flüchtlings- in die Arbeitsmigration und 
damit in die Integration überhaupt erst möglich gemacht worden ist. 

Ein Anreiz für die freiwillige Teilnahme am BFD Integration könnte darin beste-
hen, daß hiervon

– Zf. 2 (rechtmäßiger Aufenthalt) und Zf. 3 (keine Lebensunterhaltsunterhalts-
sicherung) für das gesamte BFD-Jahr bereits als positiv bestätigt anerkannt 
würden;

– Zf. 5 (der Einbürgerungstest) in die Abschlußprüfung der Staatsbürgerkunde 
Kultur, Geschichte, Gesellschaft am Ende des BFD-Jahres integriert würde;

– die Teilnahme am BFD Integration (30 cp) sowie die weiteren oben genann-
ten Leistungen (70 cp) nach § 37 Abs. 3 Satz 2 Staatsangehörigkeitsgesetz 
(StAG) zu einer Verkürzung der Achtjahresfrist auf  sechs Jahre qualifi ziert, 
sprich auf  fünf  Jahre nach Ende eines erfolgreichen BFD-Jahres.

Nach dem BFD-Jahr stünden Anerkennung eines ausländischen Diploms etc. und 
sofortige Arbeitsaufnahme oder aber Lehre, Berufsausbildung oder Studium und 
spätere Arbeitsaufnahme. In jedem Fall müßte durch die erheblichen Kommuni-
kationsmöglichkeiten auf  berufl icher und zivilgesellschaftlicher Ebene im BFD-
Jahr die Wahrscheinlichkeit eines Sozialhilfebezugs erheblich gemindert sein.

Wenn, wie vorgeschlagen, der Rhythmus des Schuljahres – in unserem Bei-
spiel des sächsischen – den Rhythmus des BFD-Jahres bestimmen würde, hieße 
das nicht, daß eine laufende Aufnahme nicht auch etwa im Zweimonatstakt mög-
lich wäre; die Unregelmäßigkeit und Unvorhersehbarkeit sowohl von Migrations-
zeitpunkten als auch Anerkennungsverfahren lassen eine andere Lösung nicht zu. 
Da Sprachkurse etc. in den Schulferien aussetzen würden, böten die Schulferien 
(bzw. Teile derselben: Unternehmen bieten 5 Wochen Regelurlaub, die Schulen 
13) Raum für Reisen der Freiwilligen zu Verwandten und Landsleuten im weite-
ren Deutschland und im europäischen Ausland. Dabei könnten sie idealiter als 
Botschafter der sächsischen Willkommenskultur wirken und das durch Pegida, 
Legida etc. erheblich eingebräunte Außenbild des Freistaates zu säubern helfen – 
wer, wenn nicht die Flüchtlinge selbst, könnte dies leisten?

Wie aus Daten der Bundesagentur für Arbeit vom Dezember 2015 hervor-
geht, gibt es eine erhebliche Binnenmigration innerhalb Deutschlands. Sobald 
sie weiterreisen dürfen oder können, zieht es Flüchtlinge zu bereits ansässigen 
Landsleuten und Familienangehörigen. Dies zeigt bereits ein Kernproblem der 
Integration: sie stammen überwiegend aus familiar geprägten Gesellschaften und 
sollen sich nun in ein auf  individueller Leistung basierende Hochtechnologiege-
sellschaft integrieren. Über 50 % der erfaßten erwerbsfähigen Personen konzen-
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trieren sich auf  nur 33 von 402 deutschen Stadt- und Landkreisen. In Sachsen 
ist dies lediglich Leipzig, Dresden erfährt mit 2 – 3 Personen pro 1.000 Personen 
Wohnbevölkerung eine gewisse Nachfrage, der Rest Sachsens wäre absehbarer-
weise weitgehend wieder von Flüchtlingen entleert. Man kann das in gewissen 
Kreisen als Verheißung sehen. Objektiv jedoch wäre dies fatal für die auf  In-
novationsimpulse und Resilienzstärkung verwiesenen Mittel- und Kleinstädte 
Sachsens. Art. 5 Zf. 3 Integrationsgesetz vom 31. Juli 2016 mit dem neuen § 12a 
Wohnsitzregelung im Aufenthaltsgesetz n. F. hat nun in dessen § 12a (1) für drei 
Jahre eine Zuweisung auf  die Länder ermöglicht, was für sich gesehen das aus der 
Graphik erhellende Problem nur bedingt löst. In § 12a (2) Aufenthaltsgesetz n. 
F. wird jedoch auch eine behördliche Wahl eines bestimmten Wohnortes ermög-
licht. Dies bietet in der Tat eine Chance.

Abb. 7-4. Räumliche Verteilung von gemeldeten erwerbsfähigen Flüchtlingen 
aus acht nicht-europäischen Asylzugangsländern. Quelle: Bundesagentur für Arbeit. 

Graphik: FAZ 09.12.2015.

Da Politik sinnvollerweise antizyklische Anreize setzen sollte, wäre eventuell zu 
überlegen, das Programm Bundesfreiwilligendienst Integration auf  resilienz-
stärkungsbedürftige Landkreise zu beschränken und den ohnehin vorhandenen 
Zuzug in die Metropolstädte nicht noch zu verstärken. Hierbei sollten die Mit-
telstädte und die größeren Kleinstädte im Zentrum stehen, da sich hier die In-
tegrationsseminare an den Nachmittagen ohne größeren Fahraufwand realisieren 
ließen. 
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7.2.2.4 Die Freiwilligen Feuerwehren als Beispiel 
für eigenes bürgerschaftliches Engagement und Eigen-Integration von Migranten

Unter dem Stichwort „Würde und Eigen-Integration durch eigenes bürgerschaft-
liches Engagement“ weisen die Studentinnen Mara Honermann und Maraike 
Mirau, Technische Universität Dresden, auf  die Möglichkeiten der Freiwilligen 
Feuerwehr hin, zur Enkulturation beizutragen. Sie schlagen vor, dies gezielt zu 
untersuchen und in eine Neufassung des Abschlußberichtes der Arbeitsgruppen 
Freiwilligen Feuerwehr mitaufzunehmen.21 

Die Einbeziehung von Migranten könnte gleichzeitig eine Lösung für das 
Problem des Mitgliederschwundes darstellen. Insbesondere seit dem Aufgrund 
des Wehrrechtsänderungsgesetz von 2011 – mit dem Kollateraleffekt einer Aus-
setzung des Feuerwehrdienstes als Ersatzleistung ähnlich wie bei der Polizei – 
suchen die freiwilligen Helfer in den 426 sächsischen Gemeinden händeringend 
nach engagiertem Nachwuchs. Angesichts einer rund hälftigen Verteilung der 
Asylbewerber von 2015 auf  Minderjährige und Erwachsene ist für Integrations-
fragen das Eintrittsalter für die Freiwillige Feuerwehr besonders relevant – ab 
acht Jahren werden Interessierte aufgenommen.

Das Einsatzgeschehen der Feuerwehren wuchs von 29.177 Einsätzen (1990) 
auf  148.326 (2010) kontinuierlich an.22 Den Freiwilligen Feuerwehren kommt da-
bei insofern eine große Bedeutung zu, als nur in den acht fl ächenmäßig größten 
Städten Sachsens Berufsfeuerwehren ansässig sind. Den 4.055.274 sächsischen 
Bürgern helfen in Notfällen 44.010 aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerweh-
ren; 11.898 Personen sind Mitglieder der Jugendfeuerwehren.23

Innerhalb des jeweiligen Ortsverbandes der Freiwilligen Feuerwehr könnten die Migranten lang-
sam an ihre Tätigkeiten herangeführt werden. Aufgaben wie das Verteilen von Essen, Decken und 
Kleidung böten die Möglichkeit, mit den ehrenamtlichen Helfern, als erste Ansprechpartner in der 
neuen Heimat, näher in Kontakt zu treten und aktiv das Leben in den Flüchtlingsunterkünften 
mitzugestalten und zu koordinieren. Dies würde auch dem Problem entgegenwirken, daß viele 
Immigranten über „organisierte Langeweile“ in den Unterkünften klagen. 

Nachdem die Formalitäten über den Verbleib geklärt sind und die Asylbewerber ein Aufent-
haltsrecht erhalten haben, werden die Möglichkeiten und die Aufgaben innerhalb der Freiwilligen 
Feuerwehr ausgebaut. Die Immigranten bekommen die Gelegenheit an Weiterbildungen, z. B. in 
medizinischer Erstversorgung oder Katastrophenschutz, teilzunehmen, als Mitglied den regelmäßi-
gen Sitzungen beizuwohnen und Verantwortung z. B. in der Gerätewartung oder bei dem wöchent-
lichen Funktionstest der Sirenen übertragen zu bekommen. Im Ergebnis gestaltet sich die Zusam-
menarbeit der Freiwilligen Feuerwehr und der Asylbewerber als ein Gewinn für alle Beteiligten.

Zum einen kann sie als eine Basis für gemeinsame Rituale, gegenseitige Akzeptanz und Angst-
bewältigung angesehen werden kann. Die Immigranten können durch ihre Mitarbeit in einer eh-
renamtlichen Institution der ansässigen Bevölkerung zu demonstrieren, daß sie sich in die Ge-

21 feuerwehr.sachsen.de/download/feuerwehr/Abschlussbericht_der_AG_FF_Sachsen_2020.pdf.
22 www.feuerwehr.sachsen.de/7496.htm
23 Per 31.12.2013.
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meinschaft einbringen und im Notfall auch für diese Hilfe leisten wollen. Zum Beispiel könnten 
sie sich im Bereich der Alters- und Ehrenabteilung mit 20.153 anderen Mitgliedern einbringen. 

Ebenso haben die Asylbewerber dadurch auch Gelegenheit ihre „Berührungsängste“ mit 
der deutschen Kultur zu überwinden und ihre Sprachkenntnisse auszubauen. Darin besteht 
auch die einzige Herausforderung unserer Handlungsempfehlung, da sich die Asylbewerber 
frühzeitig mit der neuen Sprache auseinandersetzen müßten, um von Anfang an die Möglichkeit 
haben, an allen Aktivitäten und Weiterbildungen der Freiwilligen Feuerwehr teilzunehmen. Für 
die teilnehmenden Immigranten einen Landkreis sollte es möglich sein, übergreifenden Sprach-
unterricht in Kooperation mit Volkshochschulen oder Universitäten anzubieten. Das Engage-
ment könnte im sprachlichen Bereich als Teilbereich von Prüfungsleistungen gewertet werden. 
Ergänzend kann auch ein Verweis auf  den Handlungsvorschlag 7.2.2.3 dieser Studie angeführt 
werden, welcher die Entlohnung der Sprachkursteilnahme mit Credits vorsieht. 

Zum anderen bietet die Freiwillige Feuerwehr eine gute Plattform um neue Kontakte zu 
knüpfen, vielleicht im späteren Verlauf  auch Kontakte, die für die berufl iche Zukunft der Im-
migranten von Bedeutung sind. Viele lokale Unternehmer sind selbst Teil der ehrenamtlichen 
Tätigkeit und wie in vielen Teilen Deutschlands auf  der Suche nach ambitionierten Auszubil-
denden. Die Aufgabenverteilung hängt nicht vom Geschlecht ab; Frauen sind 3.717 der aktiven 
Mitglieder 2013. Hierdurch und durch ihre breitgefächerte Altersstruktur ermöglicht die Frei-
willige Feuerwehr gute Enkulturationsprozesse für Immigranten. 

Schließlich kann so ein Beitrag dazu geleistet werden, die Asylbewerber im ländlichen Raum 
zu halten. Durch ihre Mitgliedschaft können sie eine Bindung zu ihrer neuen Umgebung und zu 
ihren Mitmenschen aufbauen. 

7.2.2.5 Deutsche Teilnehmer am BFD Integration 

Bislang war nur von § 18 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 Bundesfreiwilligendienst (Tä-
tigwerden eines Flüchtlings selbst) die Rede, nicht von Halbsatz 1 (Einsatzplatz 
mit Flüchtlingsbezug), also den deutschen Teilnehmern am Bundesfreiwilligen-
dienst Integration. Die – in unserem Beispiel – Sachsen nach dem Königsteiner 
Schlüssel zustehenden 500 unter den 10.000 für § 18 neugeschaffenen Plätzen 
sollten insbesondere für junge Menschen aus Sachsen oder mit Interesse an Sach-
sen reserviert werden, die sich an Sachsens Kommunen unter professioneller 
Verwaltungsleitung um das Integrationsprogramm vor Ort sowie um andere As-
pekte der Integration kümmern. 

Der hier vorgeschlagene Bundesfreiwilligendienst Integration Sachsen bildet 
sinnvollerweise nur ein Element einer konzertierten Landes- und Kommunalpo-
litik zu Integrationsfragen. Er soll und kann nicht die Gesamtheit der Flüchtlinge 
im Land erreichen, für die auch andere Maßnahmen gefunden werden müssen.

7.2.3 C Kosten

7.2.3.1 Primärer Aufwand

Die Kosten für einen Integrationskurs beziffert das Institut der Deutschen Wirt-
schaft24 auf  2.000 EUR pro Person. Diese Angabe erscheint auch für den hier 

24 Axel Plünnecke, Die Zeit, Hamburg, vom 21.10.2015.
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vorgeschlagenen Ansatz Integrationsprogramm realistisch. Seine Verknüpfung 
mit dem Schuljahr ist essentiell, da der Jahresrhythmus des Landes wesentlich 
vom Schuljahr und seinen Ferienterminen abhängt. Auf  diese Weise wird der 
BFD-Freiwillige in den Landesrhythmus enkulturiert. 

Ausgehend von 365,248 Kalendertagen pro Jahr entsprechend 52,178 Wochen 
pro Jahr und 4,348 Wochen pro Monat sowie einem Volumen von 39,035 Schul-
wochen in Sachsen, ergibt sich eine Anzahl von 8,977 Monaten des sächsischen 
Schuljahres, für die Vergütungen der Sprachkurse, Seminare, Workshops und 
Sportveranstaltungen anfallen. 

Bei einem Regelansatz von 40 EUR pro Unterrichtsstunde und einer Grup-
pengröße von 20 in Sprachkurs, Staatsbürgerseminaren und Sportverein sowie 10 
in Rollenspiel und Workshop sowie einem mit 15 % veranschlagten Organisati-
onsaufwand ergibt sich ein Kostenansatz von 1.975,19 EUR pro Person und Jahr 
bzw. von 164,60 EUR pro Kalkulationsmonat (1/12 des Jahresansatzes).

Mögliche Kosten 
Integrationsprogramm 
pro Person 
(am Beispiel Sachsen)

Zweck Gruppen-
größe

Lehr-
auftrag/

UE

Kosten 
pro 

Monat 
(4,34 

Wochen)

Kosten 
pro 

Schuljahr              
(8,97 

Monate)

20 h
gemeinwohlorientierte 
Einsatzstelle (Unterneh-
men, Art. 14 Abs. 2 GG)

Berufs-
vorbereitung

1 – nd

4 h Sprachkurs
Werte system 
Dt.

20 40,00 € 34,79 € 312,28 €

2 h Rollenspiel (Schule)
Werte system 
Dt.

10 40,00 € 34,79 € 312,28 €

4 h
Künstlerischer Workshop 
(Musikschule, Kulturein-
richtung, Kulturverein)

Werte system 
Dt.

10 40,00 € 69,57 € 624,57 €

4 h
Staatsbürgerkunde 
Kultur, Geschichte, 
Gesellschaft

Werte system 
Dt.

20 40,00 € 34,79 € 312,28 €

2 h Sportverein
Zivilgesell-
schaft

20 40,00 € 17,39 € 156,14 €

4 h
gemeinnützige 
 Einrichtung

Zivilgesell-
schaft

1 – nd

Organisations aufwand 15% 28,70 € 257,63 €

40 h Wochenarbeitszeit 220,02 € 1.975,19 € 

Vergleichskosten für Integrationskurs lt. Institut der Dt. Wirtschaft, Axel Plünnecke, Zeit 21.10.2015 2.000,00 € 

Abb. 7-5. Mögliche Kosten Integrationsprogramm pro Person.
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7.2.3.2 Lastenverteilung

Wie nun können diese Kosten sowie die Kosten der Lebenshaltung der Teilneh-
mer getragen werden und von wem? 

Deutschlands Kommunen sehen sich aktuell vor die Schwierigkeit gestellt, 
daß die Kosten pro Asylbewerber während der Bearbeitungszeit des Antrages 
deutlich höher liegen als die vom Bund gewährte Ausgleichszahlung von 670 
EUR. Die Stadt Hamm hat im Herbst 2015 Aufwendungen von 1.000 EUR er-
rechnet, dies ergibt einen Fehlbetrag von 330 EUR p. m./3.960 EUR p. a. pro 
Asylbewerber zulasten der kommunalen Kasse. 

Rechtlich ist hierzu anzumerken, daß aufgrund der ausschließlichen Gesetz-
gebungskompetenz des Bundes über „die Ein- und Auswanderung und die Aus-
lieferung“ nach Art. 73 Abs. 1 Zf. 3 Grundgesetz an sich auch die Vollkosten 
einschließlich Verwaltungsaufwand während des Asylantragsbearbeitungsverfah-
rens vom Bund zu tragen wäre. Art. 120 GG legt im übrigen wörtlich fest, ohne 
daß ein anderer als historischer Bezug zum Zweiten Weltkrieg festzustellen wäre: 
„(1) Der Bund trägt die Aufwendungen für […] die […] inneren und äußeren 
Kriegsfolgelasten.“ So gesehen könnten die Länder die Vollkosten kriegsbedinger 
Migration beim Bund anmelden. Rechtsinterpretationen sind jedoch das eine. 
Politisch gestaltet sich die Durchsetzung dieses Anspruchs bekanntlich schwierig. 

Monatliche Kosten pro Flüchtling 2015 
am Beispiel der Stadt Hamm

Kosten Bund Stadt 

1.000 € 670 € 330 €

Grundleistungen wie Ernährung und Taschengeld 300 € 260 € 40 €

Städtisches Personal wie Hauswarte, Sozialarbeiter und 
Verwaltungsbeschäftigte

290 € 290 €

Krankenhilfe 220 € 220 €

Unterkünfte wie Übergangswohnheime oder 
eigener Wohnraum

190 € 190 €

Abb. 7-6. Monatliche Kosten pro Flüchtling 2015 am Beispiel der Stadt Hamm. Quelle 
der Kosten: de.statista.com/statistik/daten/studie/453565/umfrage/kosten-pro-fl uechtling-

und-monat-in-deutschland [20.12.2015]. Eigene Darstellung IKS.

Für einen „Flüchtling“ im Sinne von § 18 Bundesfreiwilligendienstgesetz gibt es 
vier Möglichkeiten im Sinne des Berufsausbildungsförderungsgesetzes (BAföG): 

1. er ist minderjährig; dann ist er in der Regel schulpfl ichtig und kann am BFD 
nicht teilnehmen;
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2. er verfügt über einen Regelschul-Abschluß und würde gem. BAföG als Teil-
nehmer eines Berufsfachschulklasse eingestuft werden (538 EUR); 

3. er verfügt über einen höheren Abschluß und würde gem. BAföG als Teilneh-
mer eines Fachschulklasse eingestuft werden (645 EUR); 

4. er verfügt über das Abitur und würde gem. BAföG als Student eingestuft wer-
den (670 EUR).

Für die folgende Kalkulation wird davon ausgegangen, daß die Interessenten je 
zur Hälfte in die Gruppen 2 und 3 gehören.25 Nach Abzug des Bundeszuschusses 
von 350 EUR pro Personenmonat ergeben sich Kosten für die Einsatzstelle von 
560 EUR bzw. 708 EUR, gemittelt 690 EUR. Dies entspricht einem Aufwand 
von brutto 3,97 EUR pro Einsatzstunde für den Betrieb, also etwa einem Drittel 
des Mindestlohnaufwands.

Bundesfreiwilligendienst 
Gesetz über den Bundesfreiwilligendienst 28.04.2011; 
letzte Änderung Art. 5 Asylverfahrensbeschleunigungs-
gesetz vom 20. Oktober 2015

BAFöG-Satz 
Fachschul-

klassen

BAFöG-Satz 
Berufsfach-
schulklassen

Dienstleistender 645,00 € 538,00 €

Taschengeld 193,00 € 86,00 €

Verpfl egung gemäß Sozialversicherungsentgeltver-
ordnung (§ 2 Abs. 1 SvEV 18.11.2015)

229,00 € 229,00 €

Unterkunft 223,00 € 223,00 €

Sozialversicherungen 249,29 € 207,94 €

RV 18,70% 120,62 € 100,61 €

KV 14,60% 94,17 € 78,55 €

PV-Sachsen 2,35% 15,16 € 12,64 €

AV 3,00% 19,35 € 16,14 €

Kosten Seminare Sprache, Staatsbürgerkunde, Kunst, Sport 164,60 € 164,60 €

Gesamtkosten 1.058,89 € 910,54 € 

Bund (Bundesamt für Familie u. zivilges. Aufgaben) 350,00 € 350,00 € 

verbleibende Kosten Einsatzstelle 708,89 € 560,54 € 

Abb. 7-7. Kostenrahmen Bundesfreiwilligendienst unter Anwendung des BAföG-Satzes 
für Berufsfachschulklassen bzw. Fachschulklassen. Eigene Darstellung IKS.

25 Auf  das schwierige Problem der Anrechenbarkeit von Bildungsabschlüssen aus den Asyl-
hauptherkunftsländern sei verwiesen, das ohnehin einer Klärung bedarf.
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Es kann davon ausgegangen werden, daß es einerseits im Interesse des Landes 
liegt, seine Kommunen von den Kosten der Asylbewerber-Unterbringung und 
-Versorgung zu entlasten. Andererseits liegen die Innovationsimpulse, die von ei-
ner glückenden Integration ausgehen, im unmittelbaren Interesse der Unterneh-
men. Letztere erhalten für einen Monatseinsatz von durchschnittlich 350 EUR 
gute Presse, einen anfangs sicher bedingt, im Laufe des Jahres aber zunehmend 
besser einsatzbaren und evtl. auch künftigen 0,5 VZÄ-Mitarbeiter, interkulturelle 
Kompetenz auch für die Mitarbeiter und damit einen mittelbaren Innovations-
schub für ihre Firma. Insofern könnte versucht werden, die verbleibenden Kos-
ten hälftig zwischen dem Land und den konkreten Einsatzstellen zu teilen. 

7.2.3.3 Anzahl der voraussichtlichen Interessierten

Wie hoch ist die Anzahl der voraussichtlichen Interessierten an einem solchen 
Bundesfreiwilligendienst Integrationsprogramm (hier am Beispiel Sachsen)? 

Bei gut einer Million26 Asylbegehrenden in der Bundesrepublik 2015 und ei-
ner Gesamtschutzquote von 31,5 % sowie einem Königsteiner Schlüssel in Sach-
sen 2015 von 5,08386 liegt die Zahl der erfolgreich asylbegehrenden Personen 
Sachsen 2015 (auf  1 Million gerundet) bei 16.014. Die Verbleibquote in Sachsen 
beläuft sich bei äußerst optimistischer Schätzung (OB Deinege, Stadt Görlitz) 
auf  50 %, andere gehen fürs erste von vielleicht 3 % aus (LR Lange, Landkreis 
Görlitz). Setzt man in einer wiederum optimistischen Schätzung den Anteil Inte-
ressierter am Integrationsprogramm mit 50 % an, ergibt sich eine Zahl von 4.004 
Interessierten am Integrationsprogramm. Dies würde 33 Mio. Gesamtkosten 
per annum ergeben, von denen der Bund theoretisch 16,8 Mio. EUR tragen wür-
de, so daß 16,3 Mio. EUR verbleiben würden, sprich je 8,1 Mio. EUR für Sachsen 
bzw. die Unternehmen. Die Kommunen wären Träger der Maßnahmen, müßten 
sich aber an den Kosten über den Verwaltungsaufwand für die Verträge mit den 
Unternehmen hinaus nicht beteiligen.

Setzt man in einer Vergleichsrechnung die für die Stadt Hamm ermittelten 
Kosten an, würden sich für 4.004 Personen bzw. 48 Mio. EUR Gesamtkosten 
ein Bundesaufwand von 32 Mio. und ein Kommunalaufwand von rund 16 Mio. 
EUR ergeben. Diese Vergleichsrechnung macht deutlich, daß es im unmittelba-
ren Interesse des Bundes wäre, die derzeit vorgesehene Gesamtgrößenordnung 
von 10.000 BFD-Stellen mit Flüchtlingsbezug substantiell zu erhöhen, um ein zu-
sätzliches Modellvorhaben in Sachsen zu ermöglichen. Die Vergleichsrechnung 
macht weiter deutlich, daß es im unmittelbaren Interesse von Freistaat sowie 
sächsischen Kommunen und Unternehmen wäre, ein solches Modellvorhaben 
anzugehen.

26 1,1 Millionen lt. www.zeit de/news/2016-01/06/deutschland-de-maizire-bestaetigt-11-millione n-
fl uechtlinge-in-2015-06104803 [11.04 2016].
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Mögliche Kosten 
Integrationsprogramm Sachsen 
p. a.

BAföG-Satz 
Fach-
schulklassen

BAföG-Satz 
Berufsfach-
schulklassen 

1.000.000 Asylbegehrende Bundesrepublik 2015

31,5 % Gesamtschutzquote

5,08386 Königsteiner Schlüssel Sachsen 2015

16.014
Erfolgreich Asylbegehrende Sachsen 2015 
(Prognose)

50 %
Verbleibquote in Sachsen 
(äußerst optimistische Schätzung)

50 %
Anteil Interessierte an Integrationspro-
gramm (optimistische Schätzung)

4.004
Interessierte an Integrationsprogramm 
Sachsen (Schätzung)

50 % 50 %

Kosten pro Jahr pro Teilnehmer 9.171,73 € 7.391,47 €

Gesamtkosten pro Jahr 33.155.707,82 €

Bund (Bundesamt für Familie u. zivilges. Aufgaben) 16.814.866,95 €

verbleibt 16.340.840,87 €

Gesamtkosten pro Jahr Sachsen 8.170.420,43 € 50 %

Gesamtkosten pro Jahr Einsatzstellen 8.170.420,43 € 50 %

Gesamtkosten pro Jahr Kommunen – € 0 %

Vergleichsrechnung Kosten Hamm 48.042.477,00 €

davon Bund 32.188.459,59 €

davon Kommunen 15.854.017,41 

Abb. 7-8. Mögliche Kosten Integrationsprogramm Sachsen pro Jahr. 
Eigene Darstellung IKS.
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Die Rückfl üsse in das sächsische System der Volkshochschulen, Schulen, Künst-
ler und Sportvereine betragen 7,9 Mio. EUR und machen 24 % des Gesamtan-
satzes aus:

1.250.239,12 € Mittel für Sprachlehrer

1.250.239,12 € Mittel für Dozenten Rollenspiele a.d. teilnehmenden Schulen

2.500.478,24 € Mittel für Künstler und Fachleute kulturelle Bildung

1.250.239,12 € Mittel für Dozenten Kultur, Geschichte, Gesellschaft

625.119,56 € Mittel für Sportvereine

1.031.447,27 € 15 % Organisationsmittel für sächsische Landesagentur Kulturintegration

7.907.762,43 € 
Mittel für Sprachkurse etc. 
(24 % des Gesamt-Integrationsansatzes) 

Abb. 7-9. Schema der Rückfl üsse in das sächsische System der Volkshochschulen, Schulen, 
Künstler und Sportvereine. Eigene Darstellung IKS.

7.2.4 D Aufgabenzuordnung

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend; Landesintegrations-
ministerium
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7.3 Handlungsempfehlung III: 
Eckpunkte für die Diskussion 

einer sächsischen Staatsbürgerschaft

7.3.1 A Zielsetzung

Wie faßt das Recht die Beziehung zwischen Mensch und Raum? Was ergibt ein 
Vergleich der vier deutschsprachigen Staaten seit 1945? Welche konkrete Hand-
lungsempfehlung läßt sich aus Kapitel 1.3 dieser Studie (Die Vorstellung „rechts“ – 
ein Aspekt der kulturellen Fundierung des politischen Raums) gewinnen? Dieses hatte die 
politische Dimension der Beziehung zwischen Mensch und Raum verfolgt und 
sie in einen Komplementärzusammenhang mit den intrapersonalen Beziehungen 
gestellt, in denen sich Solidargemeinschaften realisieren. 

Die einfachste aller Fragen ist fast schon die schwierigste: Wohin genau wurde 
und wird jemand eingebürgert, der sich erfolgreich um Einbürgerung bemüht 
hat? Die Vorsilbe ein- bezeichnet ja eine Richtung, die Endsilbe -ung einen Prozeß, 
folglich muß es einen anschließenden Zustand des Bürgerseins geben. Wie wird in 
der gegenwärtigen Bundesrepublik die Essenz des Gemeinwesens, die Citoyenneté 
(siehe unten Schweiz) gefaßt? Wie eine „Landesbürgerschaft“ (siehe unten Ös-
terreich)? Kurz: wie wird die Staatsangehörigkeit konkretisiert? Wie weit liegt den 
deutschen Regelungen ein lebensumfeldbezogener Begriff  von Bürgerschaft zu-
grunde? Und nicht zuletzt: wie weit entsprechen die niedergelegten Regelungen 
der faktischen Abstraktionsbereitschaft der deutschen Bevölkerung, bzw. anders 
formuliert: wie weit überfordern sie diese?

Um es vorwegzunehmen: bei den Verfassungsänderungen nach der Wieder-
vereinigung am 3. Oktober 1990 wurde das Verdikt der Allierten bei der Entste-
hung des Grundgesetzes zu einer seiner zentralen Passagen ebenso wenig be-
dacht wie die Rechtsfolgen der Länderaufl ösung unter den Nationalsozialisten. 

Arbeitshypothese des folgenden ist, daß sich hieraus eine empfi ndliche Leer-
stelle ergeben hat. Diese macht eine Vergewisserung der eigenen Identität27 
schwierig und führt damit zu jener Angst um die eigenen Identität, die in der 
medialen Überapostrophierung der ‚Flüchtlingskrise‘ mit Macht in die Hörbar-
keit drängte und bei den Landtagswahlen seit März 2016 zum Zuspruch für die 
Alternative für Deutschland maßgeblich beigetragen haben könnte. Mit der gängigen 
nationalen Symbolpolitik ist diese Leerstelle nicht zu beheben. 

Als Handlungsempfehlung wird angeregt, eine offene und viele miteinbezie-
hende kritische Diskussion zu den Rechtsbeziehungen zwischen Mensch und 
Raum unter dem – gewißlich viele überraschenden – Stichwort einer „Landes-

27 Vgl. Werner Patzelt in Kapitel 5.3 dieser Studie: „Da ist außerdem jene – ebenfalls im Westen 
stärker als im Osten ausgeprägte – deutsche Ich-Schwäche, welche zwar die Einwanderung als 
lohnenswertes Ziel hinstellte, durchaus aber nicht die Integration der Eingewanderten.“
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bürgerschaft“ zu führen. Eigentlich sogar, mit Blick auf  die Schweiz, das einer 
„Kommunalbürgerschaft“ ganz im ursprünglichen Sinne des Wortes „Bürger“. 
Vergewisserung sollte bei den kleineren, den vertrauten Einheiten beginnen (de-
ren Rechtsfähigkeit die lombardischen Städte gegen Barbarossa einst durchgesetzt 
hatten), nicht auf  der in Deutschland sekundärstaatlichen Ebene des Bundes.

7.3.2 B Begründung 

7.3.2.1 Den föderalen Aufbau Deutschlands besser verstehen durch einen Vergleich 
mit seinen östlichen und westlichen Nachbarn

Der föderale Aufbau der Bundesrepublik Deutschland aus 16 Ländern und 
ihrem Bund (den zwei Staatsebenen) sowie den Gemeinden und Gemeinde-
verbänden (der kommunalen Ebene) ist, auch aufgrund medialer Verkürzun-
gen, in seinen Vorzügen häufi g und vielleicht sogar überwiegend unbegriffen. 
Wenn aber die Substanz eines Staates vielen Bürgern unbegreifl ich bleibt, wie 
können sich dann Raumbezug und Identität entfalten? Oft sind Sätze zu lesen 
und zu hören wie „Das gegenwärtige föderale System ist aus Sicht einer er-
drückenden Mehrheit der Eltern willkürlich und ungerecht“.28 Führen wir uns 
demgegenüber kurz vor Augen, was es bedeutet, daß im Dreiebenen-System 
des bundesdeutschen Föderalismus gegenwärtig 81.174.000 Menschen auf  
357.340 km² bei einer Bevölkerungsdichte von 227 Einwohnern pro km² in 
einem gemeinsamen Solidar- und Rechtssystem friedlich zusammenleben.

28 „Bildungsforscher Klaus-Jürgen Tillmann von der Universität Bielefeld anläßlich der Vorstel-
lung [einer] Studie“, zitiert von Focus, München 10. September 2014. 

 Vergleiche Bundesleitung des dbb beamtenbund und tarifunion (Hrsg.): Bürgerbefragung Öffent-
licher Dienst. Einschätzungen, Erfahrungen und Erwartungen. Daten/Analyse: forsa Gesellschaft für 
Sozialforschung und statistische Analysen mbH, Umfrage Juli 2016. Berlin 2016. Hier insbeson-
dere die „Meinungen zum Föderalismus“ S. 24 – 38.

 Unsere These, daß der Föderalaufbau weitgehend unbegriffen ist, wird von der Studie gestützt: 
„Die Bundesbürger wurden gebeten, einige der Aufgaben zu nennen, über die jedes Bundesland 
eigenständig entscheiden kann. Auffallend viele – 33 Prozent der Befragten – können überhaupt 
keinen Bereich nennen, über den jedes Bundesland eigenständig entscheiden kann.“ (S. 31). 
Bei den gegebenen Antworten wiederum liegt die Fehlerquote teils um und über 90 % (Polizei, 
Kultur, Kinderbetreuung)! Selten hat eine Studie gezeigt, wie wenig transparent Deutschlands 
politisches System für seine Bürger ist.

 Dessenungeachtet wollen der Studie zufolge 67 % der Befragten die Gliederung in 16 Länder 
(irrtümlich als Bundesländer tituliert) belassen, 30 % die Zahl verringern, bei FDP-Anhängern 
und über 60-Jährigen fast die Hälfte, bei den Arbeitern nur 18 %. „Häufi ger als der Durchschnitt 
aller Bundesbürger wiederum sind die über 60-Jährigen, die Hauptschulabsolventen, die Ost-
deutschen, die AfD-Anhänger und die Nichtwähler für eine stärkere Zentralisierung zugunsten 
des Bundes.“ (S. 29).
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Der Ausnahmecharakter dieser Gemeinsamkeit läßt sich am einfachsten ver-
stehen durch einen kurzen Blick auf  unsere östlichen Nachbarn. Beginnen wir 
im Deutschland nach der Wiedervereinigung mit der Sprache. Es gibt drei große 
Sprachgruppen des Deutschen: das Niederdeutsche, das Mitteldeutsche und das 
Oberdeutsche, und nicht wenige der Einwohner benutzen untereinander eine 
andere Umgangssprache als das Deutsche. Aber Amtssprache für das Gesamtter-
ritorium ist Deutsch, genauer gesagt die moderne Form des Kanzleisächsischen, 
die wir als „Hochdeutsch“ kennen und deren Weiterentwicklung durch Martin 
Luther wir 2017 feiern werden. 

Wenden wir nun den Blick nach Osten und Südosten. Dort leben überwie-
gend slawische Völker; wie bei uns gibt es außerhalb der jeweiligen Titularethnie 
zahlreiche Minderheiten. Nehmen wir nun diejenigen Staaten heraus, in denen 
Amtssprache eine Varietät des West-, Süd- oder Südostslawischen ist (also welt-
weit sämtlicher Staaten mit slawischer Amtssprache abgesehen von der Rußlän-
dischen Föderation, der Ukraine und von Weißrußland). Dort leben gegenwärtig 
82.858.949 Menschen auf  818.420 km²; die Bevölkerungsdichte beträgt 101 Ein-
wohner pro km².

Gemessen an der Summe der west-, süd- und südostslawischen Staaten weist 
Deutschland eine praktisch identische Einwohnergröße auf  (98 % der ersteren). 
Diese Einwohner verteilen sich allerdings auf  knapp die Hälfte des Territoriums 
(44 %). Dies entspricht einer Einwohnerdichte von 224 % gegenüber der west- 
und südslawischen.
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Bevölkerung
(2015 bzw. 2013)

Fläche
(in km²)

Bevölkerungs-
dichte (E/km²)

Deutschland 81.174.000 357.340 227,2

Summe West-, Süd-, Südostslawen 82.858.949 818.420 101,2

Polen 38.005.614 312.679 121,5

Tschechien 10.538.275 78.867 133,6

Bulgarien 7.202.198 111.002 64,9

Serbien 7.120.666 88.361 80,6

Slowakei 5.421.349 49.035 110,6

Kroatien 4.225.316 56.594 74,7

Bosnien und Herzegowina 3.791.622 51.197 74,1

Mazedonien 2.065.769 25.713 80,3

Slowenien 2.062.874 20.273 101,8

Kosovo 1.800.000 10.887 165,3

Montenegro 625.266 13.812 45,3

Deutschland zu W-, S-, SO-Slawen 98% 44% 224%

Abb. 7-10. Vergleich der Einwohner und der Fläche der Bundesrepublik Deutschland mit der 
Summe der west-, süd- und südostslawischen Staaten. Eigene Darstellung IKS 2016.

Die bundesrepublikanische Sprech-Vielfalt unterhalb der Ebene der drei Haupt-
linien von Süddeutschem, Mitteldeutschem und Norddeutschem ist bemerkens-
wert. Es gibt die schwäbisch-fränkisch-pfälzisch-sudetisch-bairische Mundart-
Heteronomie im „bayerisch“ verwalteten Freistaat (mit „y“, nicht „bairisch“ mit 
„i“ und ohne „e“). Es gibt das Hochalemannische im Südwesten (um nicht zu 
reden vom Höchstalemannischen in dem hier gar nicht mitgerechneten Fürs-
tentum Liechtenstein, dem Wallisischen in der erst 1648 aus dem Staatsverbund 
ausgeschiedenen Eidgenossenschaft, dem Südbairischen im erst 1918 aus dem 
Staatsverband mit dem Hochdeutschen ausgeschiedenen Südtirol, oder dem 
Südostbairischen im erst nach 1918 dazugekommenen Burgenland). Es gibt eine 
breite mitteldeutsche Dialektvielfalt vom Moselfränkischen (die deutsche Bun-
desfestung in Luxemburg wurde erst 1867 geschleift; nur in einem kleinen Ge-
biet von Lothringen, südwestlich einer Linie Saarburg-Metz, gibt es französische 
Ortsnamen, die älter als 200 Jahre sind) über das Hessische und Thüringische 
bis zum Osterländischen, Meißnischen, Oberlausitzischem und Westschlesischen 
(das Schlesische selbst samt dem Wasserpolnischen wurde 1945 von den Ver-
triebenen nach Westen getragen und ist folglich jetzt am Aussterben). Es gibt 
das Saterfriesische im Nordwesten (das Westfriesische ist ebenfalls erst 1648 aus 
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dem Staatsverbund ausgeschieden). Es gibt das Usedomer Niederdeutsche (das 
Ostpreußische und das Pommersche ist aus besagten Gründen am Aussterben).

Die Abweichungen innerhalb dieser bundesrepublikanischen Sprech-Vielfalt 
entsprechen ohne weiteres den Abweichungen zwischen dem Masurischen in 
Nordwestpolen einerseits und der kosovarischen Varietät des Serbischen ande-
rerseits. Der Laie hält dies für völlig unterschiedliche Sprachen. Der Fachmann 
hört die Verwandtschaften und erklärt dem Laien, daß die Differenz zwischen 
„Dialekt“ und „Sprache“ nach der originellen Bemerkung von Max Weinreich 
davon abhängt, ob es eine Kriegsfl otte gibt, die den Dialekt beschützt und ihn 
zur Amts-Sprache erhebt: 

אַ ש פּראַך איז אַ דיאלַעקט מיט אַן ארַמיי און פֿל אָט
„a schprach is a dialekt mit an armej un fl ot“.29

Wer aber nun würde von Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, dem Kosovo, 
Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Polen, Serbien, der Slowakei, Slowenien und 
Tschechien allen Ernstes fordern, sie mögen sich endlich und sofort eine gemein-
same Verfassung geben, die den Gliedstaaten nur das Recht der Biersteuer beläßt? 
Wer würde von ihnen fordern, sie mögen ein einheitliches Schulsystem einführen, 
möglichst mit Zentralabitur? Wer würde von ihnen fordern, sie mögen alle po-
litischen Nachrichten auf  eine einzige Tagesschau konzentrieren. In der täglich ein 
Drittel der Sendezeit der Darstellung des Regierungsgeschicks der Kanzlerin des 
West- und Südwestslawischen Bundes vorbehalten ist und Prag, Bratislava, Sofi a 
und die weiteren ehemaligen Hauptstädte nur im Katastrophenfall vorkommen? 

Wohl ausnahmslos jeder würde auch nur den Gedanken, solcherart Forderun-
gen zu erheben, als absurd, voraussetzungslos, politisch tödlich bezeichnen und 
von sich weisen.

Die moralischen wie politischen Folgekosten solcher Zwangsunitarisierungen 
sind erheblich, wie der Blick auf  Frankreich und die Wurzel seiner Staatsbildung 
zeigt. In ihm ist heute der Front National mit seiner nationalkonservativen, EU-, 
globalisierungs- und fl exibilisierungskritischen Programmatik besonders stark 
in – aus Hauptstadtperspektive – peripheren und ‚komisch sprechenden‘ Regio-
nen wie dem Elsaß oder dem Roussillon.30

Bis zum 17. Jahrhundert korrespondierte im ‚Heaxagon‘ sprachliche Hete-
rogenität (nur etwa 15 % der Bevölkerung sprachen noch 1789 Französisch, die 

29 Weinreich, Max: ע ײַט אונדזער פֿון  פּר אָבלעמען די און ייוׅו אָ דער. Rede auf  der Jahreskonfrernz des Yidis-
her Visnshaftlekher Institut, New York 5. Januar 1945. Publiziert in: Der YIVO un di problemen fun 
undzer tsayt | צ ײַט אונדזער פֿון  פּר אָבלעמען די און ייוׅו אָ דער in: yivo bleter, Januar – Juli 1945, S. 13.

30 Ein gemeindegenaues Bild der Regionalwahlen 2015, bei denen der FN teil 85 % errang, bietet 
static.lexpress.fr/medias_10696/w_960,h_537,c_crop,x_0,y_96/w_1520,h_855,c_fi ll,g_north/
v1449218273/projection-des-intentions-de-vote-au-premier-tour-des-elections-regionales-en-
noir-le-front-national_5476584.jpg [24.08.2016].
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überwiegende Mehrheit sprach Baskisch, Okzitanisch, Korsisch, Provenzalisch, 
Alemannisch, Bretonisch etc.) mit politischer und administrativer Heterogenität. 

Unter Kardinal Amand-Jean du Plessis de Richelieu (1585-1624-1642), wurde 
das Land durch Patron-Klientel-Beziehungen aus der Hauptstadt heraus verein-
heitlicht; hinzu kam die totalitäre Züge tragende Durchsetzung des Pariser Dia-
lektes als Amts-, Verwaltungs- und Schulsprache, mit dem ausdrücklichen Ziel, 
die bis dato identitätsstiftenden Dialekte und Sprachen im Zuge der Franzosen-
bildung zu stigmatisieren und möglichst auszurotten. 

Nachdem Ludwig XIII. „le bon ordre | die gute Ordnung“ in (i) Handel, (ii) 
Armee, (ii) Finanzen sowie (iv) „en réformant le luxe | durch Reform des Lu-
xus“ wiederhergestellt hatte, wie er in seinem Gründungspatent für die Académie 
française von 1635 schreibt, ging er unter dem Mantel der Kulturpolitik an die 
Sprachpolitik: 

C’est pourquoi, lui [Richelieu] ayant fait connoître notre intention, il Nous a représenté qu’une 
des plus glorieuses marques de la félicité d’un État étoit que les sciences et les arts y fl eurissent 
et que les lettres y fussent en honneur aussi bien que les armes, puisqu’elles sont un des prin-
cipaux instruments de la vertu, qu’après avoir fait tant d’exploits mémorables, Nous n’avions 
plus qu’à ajouter les choses agréables aux nécessaires et l’ornement à l’utilité. | [Nachdem] er 
[Richelieu] Uns bedeutet hat, daß einer der glorreichsten Marker des Staatsglücks es sei, 
wenn Wissenschaften und Künste blühten und wenn die Sprachkunstwerke in gleicher Ehre 
gehalten würden wie die Waffen, da sie eines der Hauptinstrumente der Tugend sind, […] 
mußten wir nur noch das Angenehme mit dem Notwendigen und das Schmückende mit dem 
Nützlichen verbinden.31

Die Antidezentralpolitik verstärkte sich unter den Regierungen von Ludwig XIV. 
und XV., bis es zu sichtbaren Problemen mit diesem Politikentwurf  und zur 
Französischen Revolution kam. Erst 1983 ergriff  Frankreich eine erste große 
Regionalisierungsoffensive, nachdem de Gaulle mit seinem – in dieser Hinsicht 
sehr weitgehenden – Gesetzentwurf  in dem berüchtigten Referendum von 1969 
scheiterte. 2002 und 2004 kamen weitere Regionalisierungsgesetze hinzu, die 
2016 durch den ahistorischen Neuschnitt der nun 13 binnenländischen Regionen 
ad absurdum geführt worden sind. Fluchtpunkt dieser Reformen war einesteils 
immer auch, die funktionale Erfordernis das Riesenlandes dezentral zu steuern; 
andernteils spielten – als „Marker des Staatsglücks“ – identitätspolitische und 
gerade auch die Sprache betreffende Überlegungen eine treibende Rolle.

Daß selbst das zentralstaatliche Frankreich sich dem – übrigens globalen – 
Trend zu mehr Subsystem-Autonomie (britisch „devolution“) nicht entziehen 
konnte, läßt sich ermessen, wie nachgerade absurd die Forderung nach einer Uni-
tarisierung einer staatlich verfaßten Gesellschaft und ihrer Kultur (bzw. genauer 
gesagt: ihrer Kulturen) eigentlich ist.

31 www.academie-francaise.fr/sites/academie-francaise.fr/fi les/statuts_af_0.pdf, [24.08.2016]
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In Deutschland aber sind Forderungen nach einer Zwangsunitarisierungen an 
der Tagesordnung. Dies ist die unmittelbare Folge des später nicht korrigierten 
Eingriffs der Nationalsozialisten in den deutschen Staatsaufbau (siehe unten). Dessen 
langer Schatten bestimmt die Vorstellungswelt vieler Deutschen bis heute.

7.3.2.2 Das räumliche, zeitliche und personale „Offensein“ der Bundesrepublik von 1949

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland war ursprünglich als „Provi-
sorium“ für ein örtliches, temporales und personales „Staatsfragment“32 in einer 
denkbar schwierigen Phase deutscher Staatlichkeit konzipiert. Vorangegangen 
war die Expansion des NS-Staates mit ihrer Ideologie militärpolitisch prinzipiell 
unbestimmter Grenzen, ihrem Ewigkeitsanspruch,33 und ihrer Doppelung34 von 
Staatsangehörigkeit und Volkszugehörigkeit.35

In seiner – eine ganze Theorie des „Staatsfragments“ entfaltenden – Grund-
satzrede vor dem Parlamentarischen Rat sprach Carlo Schmid am 8. September 
1948 explizit von einem „räumliche[n] Offensein“, das „nicht durch sich sel-
ber ausgeschlossen“ sei.36 Wie ist letzteres zu verstehen? (Das stenographische 

32 Vgl. unten die ausführliche Wiedergabe der Rede von Carlo Schmid vor dem Parlamentarischen 
Rat am 8. September 1948. 

33 „Das ‚ewige Reich‘ in der Zeit wird als Endphase der nationalsozialistischen ‚Heilsgeschich-
te‘ gesetzt und insofern als Endphase der für Nationalsozialisten relevanten Geschichte über-
haupt.“ Klaus Vondung: Revolution als Ritual. Der Mythos des Nationalsozialismus. In: Härtl, Ursula; 
Stenzel, Burkhard; Ulbricht, Justus H. (Hrsg.): „Hier, hier ist Deutschland …“ Von nationalen Kul-
turkonzepten zur nationalsozialistischen Kulturpolitik. Herausgegeben im Auftrag der Gedenkstätte 
Buchenwald und der Stiftung Weimarer Klassik. Göttingen 1997, S. 30.

34 Dieser Doppelungspfad führte in § 1 (2) Bundesvertriebenengesetz vom 22. Mai 1953 zu einer 
erstaunlichen, und später um China ergänzten, Liste von Territorien: „§ 1 (1) Vertriebener ist, 
wer als deutscher Staatsangehöriger oder deutscher Volkszugehöriger seinen Wohnsitz in den 
zur Zeit unter fremder Verwaltung stehenden deutschen Ostgebieten oder in den Gebieten 
außerhalb der Grenzen des Deutschen Reiches nach dem Gebietsstande vom 31. Dezember 
1937 hatte […] (2) Vertriebener ist auch, wer als deutscher Staatsangehöriger oder deutscher 
Volkszugehöriger […] Zf. 3. […] die zur Zeit unter fremder Verwaltung stehenden deutschen 
Ostgebiete, Danzig, Estland, Lettland, Litauen, die Sowjetunion, Polen, die Tschechoslowakei, 
Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Jugoslawien, Albanien [später: oder China] […].“

35 § 6 Volkszugehörigkeit des Bundesvertriebenengesetzes vom 22. Mai 1953 defi nierte später 
„Deutscher Volkszugehöriger im Sinne dieses Gesetzes ist, wer sich in seiner Heimat zum deut-
schen Volkstum bekannt hat, sofern dieses Bekenntnis durch bestimmte Merkmale wie Abstam-
mung, Sprache, Erziehung, Kultur bestätigt wird.“

36 Carlo Schmid, Rede vor dem Parlamentarischen Rat am 8. September 1948, eigene Transkription IKS 
2016, Minute 51:50 des Mitschnitts.. Vgl. StenBer. S. 70 ff. 

 „[44:32] Auch die jetzt freigegebene Schicht der ursprünglich voll gesperrten deutschen Volks-
souveränität ist nicht das Ganze, sondern nur ein Fragment. Und daraus ergibt sich folgende 
praktische Konsequenz: Um einen Staat im Vollsinn zu organisieren, muß sich die Volkssouve-
ränität in ihrer ganzen Fülle auswirken können. Wo nur eine fragmentarische Ausübung möglich 
ist, kann auch nur ein Staatsfragment organisiert werden. […] 

 [49:54] Aber über folgende Dinge sollte Einigkeit erzielt werden können: 
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Protokoll des Rates zitiert fälschlicherweise „Hier ist räumliches Offensein mög-
lich“, was ja leichter verständlich wäre.) 37

Der in Tübingen lehrende Verfassungsrechtler Schmid bezog sich implizit auf  
die Staatsdefi nition von Georg Jellinek.38 Zu ihr wurde oben in Kapitel 1 dieser 
Studie kritisch ausgeführt: „Staaten haben im physischen Sinn keine materielle 
Realität. Es gibt auch keine allgemein akzeptierte Staatsdefi nition, nur hilfsweise 
wird (noch immer) auf  die [ Jellineksche] Dreiheit von Staatsvolk – Staatsge-
biet – Staatsgewalt zurückgegriffen. Faktisch handelt es sich um eine abstrakt-
immaterielle, solidarische Rechtsgemeinschaft.“

Die Väter (und wenigen Mütter) des Grundgesetzes konnten aber nicht war-
ten, bis sich Grenzen ergeben hatten, aus denen wiederum ein vollgültiger Staat 
(im Sinne Jellineks) sich ergeben hätte. Sie erarbeiteten die Grundlagen für eine 
Rechtsgemeinschaft mit drei Besonderheiten. Erstens in der räumlichen Dimen-
sion: Das Grundgesetz wurde zunächst einmal für das Gebiet der drei Westzonen 
konzipiert, aber stets mit Blick auf  einen späteren Beitritt weiterer Gebiete,39 da-
bei die Fragen der ‚Ostgebiete‘ vom Gebietsstand 1937 tunlichst offenlassend.40 
Ein „Staat im Vollsinn“ hätte – jedenfalls im Sinne seiner Jellinekschen Defi ni-
tionslogik – ein „räumliches Offensein […] durch sich selber ausgeschlossen“. 

Zweitens in der zeitlichen Dimension: Der Schlußartikel 146 alte Fassung GG 
setzt zwar für die Gültigkeit ein klares temporales Limit, es ist ein, wenn man so 

 Erstens: Das Grundgesetz für das Staatsfragment muß gerade aus diesem seinen inneren Wesen 
heraus seine zeitliche Begrenzung in sich tragen.

 Zweitens: Für das Gebiet eines echten, vollen Staates ist charakteristisch, daß dieses Gebiet 
geschlossen ist, daß also nichts hineinragen und nichts aus diesen Grenzen hinausragen kann 
an hoheitlicher Möglichkeit. Beim Staatsfragment ist dies anders und mag dies anders sein. Hier 
ist räumliches Offensein nicht durch sich selber ausgeschlossen. Und das wird sich in unserer 
Arbeit in einem doppelten Sinne niederschlagen können und, wie ich glaube, müssen. 

 Dieses Grundgesetz muß eine Bestimmung enthalten, auf  Grund derer jeder Teil des deutschen 
Staatsgebietes, der die Aufnahme wünscht, auch aufgenommen werden muß; wobei die Frage 
noch zu klären sein wird, wie dies geschehen soll und ob hier Bedingungen aufgestellt werden 
sollen. Ich glaube, und damit komme ich zum zweiten, daß man die Aufnahme so wenig er-
schweren sollte als möglich. [52:34]“

37 Dem Stenographenfehler schließen sich, soweit ersichtlich, die meisten bürgerlichen Verweise 
an. Als Beispiel unter einigen: die Sozialdemokratische Partei Deutschlands; www3.spd.de/link 
ableblob/5652/data/rede_carlo_schmid.pdf. Nicht aber schließen sich die von Reichsbürgern 
und anderen vom Verfassungsschutz beobachteten Gruppierungen an. Als Beispiel unter vielen: 
der „Freistaat Preußen“; www.freistaat-preussen.org

38 Jellinek, Georg (1900): Allgemeine Staatslehre (= Recht des modernen Staates, Bd. 1). Berlin.
39 Art. 23 GG angewandt 1957 für das Saarland und 1990 für die gerade wiedergegründeten Län-

der auf  dem vormaligen Gebiet der Sowjetischen Besatzungszone.
40 In den westdeutschen Schulatlanten noch Jahrzehnte nach 1949.
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will, ‚Anti-Ewigkeits-Artikel‘, allerdings ist dieses notwendigerweise unbestimmt 
im Datum.41 

Drittens in der Personaldimension: Erst ganz am Ende des Grundgesetzes, 
im Abschnitt XI. Übergangs- und Schlußbestimmungen, fi ndet sich in Art. 116 
GG die Legaldefi nition derjenigen Menschen, die sich zur Rechtsgemeinschaft 
der Bundesrepublik zusammenschließen. Sie werden als „Deutsche[r] im Sinne 
dieses Grundgesetzes“ bestimmt,42 bestehend aus den beiden Gruppen (i) Per-
sonen mit deutscher Staatsangehörigkeit, bei denen mithin in etwas zweifelhafter 
Logik das ‚Deutsch-Sein‘ aus ihrem rechtlichem Status abgeleitet wird, und (ii) 
den Personen „deutscher Volkszugehörigkeit“, die aus einem nicht abschließend 
genannten Territorium auf  den Gebietsstand vom 31. Dezember 1937 gefl üchtet 
sind bzw. vertrieben wurden. Auch hier also liegt „Offensein“ – über das Gebiet 
der Bundesrepublik von 1949 hinaus – vor.

Wie nun verhält sich dieses umfassende „Offensein“ zur Beziehung zwischen 
Mensch und Raum?

7.3.2.3 Der Begriff  „Staatsbürger“ im Grundgesetz

Das Grundgesetz ist in einem zentralen Punkt durch seine Entstehung als „Pro-
visorium“ für ein „Staatsfragment“ charakterisiert. Weder faßt es nach schwei-
zerischem Vorbild die Essenz des Gemeinwesens, die Citoyenneté, noch nach 
österreichischem Vorbild die „Landesbürgerschaft“, noch konkretisiert es die 
Staatsangehörigkeit. 

Zentralbegriff  des Grundgesetzes ist, wie ausgeführt, der oder die „Deut-
sche“.43 Den Begriff  „Staatsbürger“ kennt es nicht (oder den Begriff  „Bürger“ 

41 Der Ewigkeits-Fiktion unterliegt fast das gesamte deutsche Gesetzeshandeln. Wenn man die 
Anregungen von Werner J. Patzelt in Kapitel 5.3 dieser Studie hypothetisch weiterdenken möch-
te, wäre als Gegenentwurf  eine grundsätzliche Beschränkung von Gesetzen auf  eine Dauer von 
z. B. sieben Jahre denkbar (entsprechend der von manchen angenommenen Verdoppelung unse-
res Wissens um die Welt). Eine automatisch angesetzte Evaluation z. B. im vierten Jahr hätte eine 
gegebenenfalls umfangreiche Bürgerbefragung zu beinhalten, dito die ebenfalls automatische 
Befassung der zuständigen Parlamentsausschüsse im darauffolgenden Jahr eine Bürgerbeteili-
gung. Ein solches – derzeit sicher undenkbares – System würde die aktuellen Erkenntnisse der 
Resilienzforschung (siehe oben Kapitel 0.3.3 dieser Studie) in den Legislativraum hineintragen. 
Dessen Prozedere hat sich gegenüber der Kaiserzeit nicht grundlegend geändert. Wohl aber 
sind Alphabetisierungsquote, Informationsbreite und Mitgestaltungsbereitschaft der Bevölke-
rung sprunghaft gestiegen.

42 Art. 116 GG in der bis heute gültigen Fassung vom 23. Mai 1949: „(1) Deutscher im Sinne 
dieses Grundgesetzes ist vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelung, wer [ i] die deutsche 
Staatsangehörigkeit besitzt oder [ ii a] als Flüchtling oder Vertriebener deutscher Volkszugehö-
rigkeit oder [ ii b] als dessen Ehegatte oder Abkömmling in dem [sic!] Gebiete des Deutschen 
Reiches nach dem Stande vom 31. Dezember 1937 Aufnahme gefunden hat.“

43 Jeweils im Plural in Präambel, Art. 8, 9, 11, 12, 16, [1968: 20,4], 33, 54, 116. Daneben „das deut-
sche Volk“ (Präambel, Art. 1, 56, 116, 139, 146) bzw. „das Volk“ (Art. 20, 21, 28, 38). 
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wie in der DDR-Verfassung), jedenfalls beide nicht direkt. Ersteren kennt er 
allenfalls indirekt in Art. 33 (1) „staatsbürgerliche Rechte und Pfl ichten“, hier 
mit dem wichtigen Verweis „in jedem Lande“. Mit Land sind nota bene Hessen, 
Schleswig-Holstein etc. aus Art. 20 GG gemeint. Zweiteren kennt es, ebenfalls 
indirekt, in Art. 33 (3) mit der voraussetzungslosen Differenzierung „Der Genuß 
bürgerlicher und staatsbürgerlicher Rechte …“. Die „Staatsangehörigkeit“ wird, 
wie oben ausgeführt, in Art. 116 als Voraussetzung für das „Deutscher-Sein“ 
genannt (Deutscher ist, wer …), aber an keiner Stelle positiv gefaßt. Wohl aber 
in Art. 16 negativ (Verbot des Entzuges; vgl. unten Biermann und die DDR). 

Art. 16. (1) Die deutsche Staatsangehörigkeit darf  nicht entzogen werden. Der Verlust der 
Staatsangehörigkeit darf  nur auf  Grund eines Gesetzes und gegen den Willen des Betroffenen 
nur dann eintreten, wenn der Betroffene dadurch nicht staatenlos wird. (2) Kein Deutscher darf  
an das Ausland ausgeliefert werden. Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. 

Art. 33. (1) Jeder Deutsche hat in jedem Lande die gleichen staatsbürgerlichen Rechte und 
Pfl ichten. (3) Der Genuß bürgerlicher und staatsbürgerlicher Rechte […] sind unabhängig von 
dem religiösen Bekenntnis.

Die Zuständigkeitsebene wird in Art. 73, 74 geregelt. 

Art. 73. Der Bund hat die ausschließliche Gesetzgebung über: 2. die Staatsangehörigkeit 
im Bunde;

Art. 74. Die konkurrierende Gesetzgebung erstreckt sich auf  folgende Gebiete: 8. die Staats-
angehörigkeit in den Ländern [1994 aufgehoben];

Ohne größeren Kommentar wurde 1994 Art. 74 Zf. 8 aufgehoben. Die Tragweite 
dieser Aufhebung ist wenigen bewußt und läßt sich mit einem kurzen Blick in die 
Rechtsgeschichte doch einfach begreifen. 

7.3.2.4 Die nie vollzogene Sonderrolle des Art. 6 Verfassung des Freistaates Bayern

Wie ein erratischer Körper steht Art. 6 Verfassung des Freistaates Bayern vom 
2. Dezember 194644 in der Verfassungswirklichkeit der deutschen Länder und 
ihres Bundes. Er und Art. 7,8 BV bestimmen:

Artikel 6. (1) Die Staatsangehörigkeit wird erworben 1. durch Geburt; 2. durch Legitimation; 3. 
durch Eheschließung; 4. durch Einbürgerung. 
(2) Die Staatsangehörigkeit kann nicht aberkannt werden. 
(3) Das Nähere regelt ein Gesetz über die Staatsangehörigkeit. 
[ Dieses Gesetz ist allerdings niemals ergangen.]

Artikel 7. (1) Staatsbürger ist ohne Unterschied der Geburt, der Rasse, des Geschlechts, des 
Glaubens und des Berufs jeder Staatsangehörige, der das 18. Lebensjahr vollendet hat. (2) Der 
Staatsbürger übt seine Rechte aus durch Teilnahme an Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerent-

44 Verfassung des Freistaates Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember 
1998 (GVBl. S. 991) BayRS 100-1-I, zuletzt geändert durch § 1 ÄndG vom 11. 11. 2013 (GVBl. 
S. 642).
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scheiden sowie Volksbegehren und Volksentscheiden. (3) Die Ausübung dieser Rechte kann von 
der Dauer eines Aufenthalts bis zu einem Jahr abhängig gemacht werden.

Artikel 8. Alle deutschen Staatsangehörigen, die in Bayern ihren Wohnsitz haben, besitzen die 
gleichen Rechte und haben die gleichen Pfl ichten wie die bayerischen Staatsangehörigen.

Angemerkt sei, daß aus heutiger Sicht Artikel 7 (2) unvollständig erscheint. Pas-
sender wäre wohl etwa: „Der Staatsbürger übt seine Rechte aus durch freie Rede 
und die aktive Teilnahme am Diskurs über alle Angelegenheiten der res publica.“ 
Denn es ist ja sein Recht, nicht nur zu wählen, sondern an der Formulierung der 
zu wählenden Alternativen mitzuwirken – und es ist überdies eines, auf  das bür-
gertheoretisch seit der Antik zentral Wert gelegt wurde, ja es ist die Essenz des 
staatsbürgerlichen Daseins.

Wie dem auch aus heutiger Sicht sei. Drei Jahre nach Verabschiedung der 
Bayerischen Verfassung verwies, wie bereits angedeutet, Art. 33 (1) Grundgesetz 
auf  die lange und damals gerade seitens Bayerns stark bestrittene Entwicklungs-
linie von Staatsbürgerschaft und Staatsangehörigkeit im Verlauf  eines das späte 
19. Jahrhundert bestimmenden und weder heute abgeschlossenen noch künftig 
abzuschließenden Unitarisierungsprozesses. 

Zentraler Ausgangspunkt ist das „gemeinsame Indigenat“ von Art. 3 Verfas-
sung des Norddeutschen Bundes 1867 bzw. wortgleich des Deutschen Bundes 
1870 (in eckigen Klammern: Reichsverfassung 1871):

1Für den ganzen Umfang des Bundesgebiete [Für ganz Deutschland] besteht ein gemeinsames 
Indigenat mit der Wirkung, daß der Angehörige (Unterthan, Staatsbürger) eines jeden Bundes-
staates in jedem anderen Bundesstaate als Inländer zu behandeln und demgemäß zum festen 
Wohnsitz, zum Gewerbebetriebe, zu öffentlichen Ämtern, zur Erwerbung von Grundstücken, 
zur Erlangung des Staatsbürgerrechtes und zum Genusse aller sonstigen bürgerlichen Rechte 
unter denselben Voraussetzungen wie der Einheimische zuzulassen, auch in Betreff  der Rechts-
verfolgung und des Rechtsschutzes demselben gleich zu behandeln ist. 2In der Ausübung die-
ser Befugniß darf  der Bundesangehörige weder [Kein Deutscher darf  in der Ausübung dieser 
Befugniß] durch die Obrigkeit seiner Heimath, noch [oder] durch die Obrigkeit eines anderen 
Bundesstaates beschränkt werden. 3Diejenigen Bestimmungen, welche die Armenversorgung 
und die Aufnahme in den lokalen Gemeindeverband betreffen, werden durch den im ersten 
Absatz ausgesprochenen Grundsatz nicht berührt. 

In der Sache ist es leicht nachzuvollziehen. In föderaler Sicht ist die historisch 
bestens belegte Grundvorstellung – um hier das aus einer vergleichbaren Posi-
tion kommende Österreich zu zitieren – die Landesbürgerschaft in einem der 
„selbständigen Länder“, die gemeinsam die Bundesrepublik bilden. Das Ter-
ritorium der Bundesrepublik außerhalb der Länder, die das Grundgesetz für sich 
anwenden, ist Null. (Da die mathematische Breite des Grenzstreifens Null ist). 
Damit entfällt für die Ebene des Bundes, ohne die Länder betrachtet, im Sinne 
der Drei-Elemente-Lehre von Georg Jellinek eine der drei Staatskonstituenten!
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Dies ist ein entscheidender Unterschied zur Situation insbesondere 1871 
(Verfassung des Deutschen Reiches). Nachdem Frankreich Preußen den Krieg 
erklärt hatte, konnte Bismarck den Bündnisfall ausrufen und zusammen mit den 
siegreichen Fürsten im Spiegelsaal von Versailles das Deutsche Reich ausrufen, 
zu dem nun auch das besetzte Elsaß gehörte. Dies war keinem der deutschen 
Länder, hier in ihrer Eigenschaft als „Bundesstaaten“ des Reiches, zugeordnet, 
sondern wurde vom Reich reichsunmittelbar verwaltet. Für die Deutschen dort 
mußte nun ein spezieller Status geschaffen werden, ergänzend zur tradierten Zu-
gehörigkeit von Deutschen zu den Einzelstaaten. In dem folgenden verwickelten 
und vor allem langwierigen Diskussions- und Nichtentscheidungsprozeß melde-
ten sich außerdem Deutsche aus den Kolonien zu Wort, die ebenso wie die ins 
ferne Ausland entsandten Angehörigen der Streitkräfte für lange Zeit ihrem je-
weiligen Heimatstaat fernbleiben mußten und von diesem auch schlecht weltweit 
vertreten werden konnte. 

Am Ende des langen Diskussionsprozesses stand das Reichs- und Staatsange-
hörigkeitsgesetz vom 22. Juli 1913. Es regelte in knappstmöglicher Form das Ent-
scheidende für die beiden Problemkreise der Bundesstaaten und der externen 
Reichsgebiete: (i) Wer ist „Deutscher“? Antwort: Wer Staatsangehöriger in einem 
der Bundesstaaten ist. (ii) Wo liegt Elsaß-Lothringen im Sinne dieses Gesetzes? 
Antwort: Es ist ein virtueller Bundesstaat. (iii) Was ist mit den Deutschen in den 
„Schutzgebieten“? Antwort: Im Sinne dieses Gesetzes sind sie Inländer, oder 
anders ausgedrückt; sie sind ‚Nicht-Nicht-Inländer‘:

§ 1. Deutscher ist, wer die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaat (§§3 bis 32) oder die un-
mittelbare Reichsangehörigkeit (§§ 33 bis 35) besitzt. § 2. Elsaß-Lothringen gilt im Sinne dieses 
Gesetzes als Bundesstaat. Die Schutzgebiete gelten im Sinne dieses Gesetzes als Inland.

Nun wurde zwar § 2 Satz 1 RuStAG durch Art. 51 Vertrag von Versailles gegen-
standslos (Elsaß-Lothringen wurde an Frankreich abgetreten), ebenso § 2 Satz 2 
RuStAG durch Artikel 119 Vertrag von Versailles (Deutschland verzichtete zu-
gunsten der alliierten Siegermächte auf  seine Schutzgebiete). Abgesehen davon, 
wurde das RuStAG vom Ausgang des Krieges nicht berührt. 

Streng genommen hätte man nach dem Wegfall jeglicher Reichssangehörigkeit 
den Titel des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes verkürzen müssen auf  ein Staats-
angehörigkeitsgesetz. Das tat man aber nicht, und dies wiederum wurde zur Steilvor-
lage für den Nationalsozialismus.

7.3.2.5 Der (später nicht rückgängig gemachte) Eingriff  des Nationalsozialismus 
in den föderalen Aufbau Deutschlands

Oben hatten wir gefragt: Wer aber nun würde von Bosnien und Herzegowina, 
Bulgarien, dem Kosovo, Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Polen, Serbien, der 
Slowakei, Slowenien und Tschechien allen Ernstes fordern, sie mögen sich end-
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lich und sofort eine gemeinsame Verfassung geben, die den Gliedstaaten nur das 
Recht der Biersteuer beläßt? Und wir hatten gefolgert: Wohl ausnahmslos jeder 
würde auch nur den Gedanken, solcherart Forderungen zu erheben, als absurd, 
als voraussetzungslos, als politisch tödlich bezeichnen und von sich weisen.

Aber eben das war es, was die Nationalsozialisten 1934 mit ihrem Gesetz über 
den Neuaufbau des Reichs vom 30. Januar 1934 (RGBl. I. S. 75) und der wenige Tage 
darauf  ergangenen Verordnung über die deutsche Staatsangehörigkeit vom 5. Februar 
1934 unternahmen. In ihr wurde bestimmt: „§ 1. (1) Die Staatsangehörigkeit in 
den Ländern fällt fort. (2) Es gibt nur noch eine deutsche Staatsangehörig-
keit (Reichsangehörigkeit).“ Was im Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes 
der absolute Ausnahmefall war, die Reichsangehörigkeit der Elsaß-Deutschen 
und der Deutschen in den Schutzgebieten (Kolonien), und was seit Versailles 
1919 ohnehin nichtig geworden war, die Reichsangehörigkeit, wurde hier unter dem 
irreführenden Rubrum „Staatsangehörigkeit (Reichsangehörigkeit)“ zum Nor-
malfall erklärt. 

Der bisherige Normalfall wurde ersatzlos gestrichen, nämlich die auf  der Ei-
genstaatlichkeit der Länder beruhende Staatsangehörigkeit ohne „unmittelbare Reichs-
angehörigkeit“. Das ist kein coup d’état (Staatstreich), sondern ein Koupieren von 
Staaten (und wurde 1952 von der DDR kopiert).

Und als im Mai 1945 das nationalsozialistische Regime vorbei war, als zu-
nächst die Kommunen ihre Arbeit wiederaufnahmen, sprich sich um Trümmer-
beseitigung und erste Lebensmittelversorgungen kümmerten, als dann auf  alli-
ierten Befehl in wenigen Monaten auch die einzig verbliebene Staatsebene, die 
Länder, ihre Arbeiten aufnahmen und sich Verfassungen gaben, was passierte da 
mit der Frage der auf  der Eigenstaatlichkeit dieser Länder beruhenden Staatsan-
gehörigkeit ohne „unmittelbare Reichsangehörigkeit“? Dauerte es Monate oder 
dauerte es doch etwas länger, bis der erste badische oder bayerische oder säch-
sische oder schleswig-holsteinische Paß ausgestellt werden konnte, wie dies vor 
1934 der gesetzlich geregelte Normalfall war?

7.3.2.6 Art. 74 Zf. 8 GG

Auf  Kleisthenes (Athen 508 v. Chr.) geht der Rechtsgrundsatz jus sanguinis zurück, 
der die Staatsangehörigkeit von der „Bluts“-Verwandtschaft her konstituiert. Er 
wurde vom altrömischen Recht übernommen, wurde im postrevolutionären 
Frankreich 1804 gegen den Widerstand Napoleons in den Code Civil aufgenom-
men, und wurde im Deutschen Reich 1913 zur Grundlage des Reichs- und Staats-
angehörigkeitsgesetzes. Er gilt entgegen der Behauptung Heribert Prantls45 und 
manch anderer Diskutanten in der Mehrzahl der außeramerikanischen Staaten 

45 Heribert Prantl (1994): Deutschland, leicht entfl ammbar. München. Hier Kap. 3: Doppelte Staatsbür-
gerschaft.
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der Welt. Deutschland ergänzte den Rechtsgrundsatz jus sanguinis bei der Reform 
des Staatsangehörigkeitsrechts zum 1. Januar 2000 um das Geburtsort- oder Ter-
ritorialprinzip (jus soli). Es ist in Frankreich seit 1515 belegt und wurde dort 1889 
wieder partiell eingeführt.

Ein Blick in die Rechtsgeschichte der deutschen Territorialstaaten zeigt aber 
sofort, daß der 2000 in Deutschland aggressiv ausgefochtene Kampf  um das 
Primat zwischen sanguinis und soli vollständig sinnlos ist. Die Realität des deut-
schen Verwaltungshandelns war in aller Regel bestimmt von einer pragmatischen 
Verwendung beider Möglichkeiten. Dies kommt in Artikel 6 Bayerische Verfas-
sung bestens zum Ausdruck: „(1) Die Staatsangehörigkeit wird erworben 1. durch 
Geburt; 2. durch Legitimation; 3. durch Eheschließung; 4. durch Einbürgerung.“ 

Mit Zf. 1 „Geburt“ ist die rechtliche Anerkennung der väterlichen Linie in 
Namen und Erbrecht gemeint. Dieser gleichgestellt sind Zf. 2 die Erklärung zu 
Kindesstatt durch den neuen rechtlichen Vater sowie Zf. 3 die Aufnahme der 
Gattin in die auctoritas des Gatten (altrömischer Rechtstradition folgend wird die-
ser Autoritätsübergang mit der Todesfarbe Weiß beim Schleier symbolisiert, was 
heute vermutlich nicht allen Bräuten bewußt ist). Es geht nur um ein Rechtsinsti-
tut, nicht um die DNA. Und Zf. 4 schließlich hat mit jus sanguinis genauso wenig 
zu tun wie Zf. 2 und Zf. 3. Der bayerische Staat hat, wenn man so will, zu ¼ ein 
sanguinis-Institut konstruiert, zu ¾ ein soli-Institut. 

Dies kommt nicht von ungefähr und ist 1946 auch nicht aus der Luft heraus 
erfunden worden. Die Regelung ist praktisch wortgleich nicht nur mit dem § 2 
Reformentwurf  Reichsangehörigkeitsgesetz der Demokratischen Partei von 1927. Sie 
stimmt sinngemäß mit zahlreichen anderen Regelungen in den Bundesstaaten 
nach 1870 überein; ihre Zf. 4 mit dem unten zitierten Art. 20 Verfassung der Helve-
tischen Republik von 1798 („Der Fremde wird Bürger, wenn er zwanzig Jahre lang 
nach einander in der Schweiz gewohnt, wenn er sich nützlich gemacht hat, und 
wegen seiner Aufführung und Sitten günstige Zeugnisse aufweisen kann.“) oder 
mit dem ebenfalls unten zitierten § 29 des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches von 
1811 („Fremde erwerben die Oesterreichische Staatsbürgerschaft durch Eintre-
tung in einen öffentlichen Dienst; durch Antretung eines Gewerbes, dessen Be-
treibung die ordentliche Ansässigkeit im Lande nothwendig macht; durch einen 
in diesen Staaten vollendeten zehnjährigen ununterbrochenen Wohnsitz, jedoch 
unter der Bedingung, daß der Fremde diese Zeit hindurch sich wegen eines Ver-
brechens keine Strafe zugezogen habe.“).

Letztlich stammt die Regelung des Art. 6 BV aus dem Kameralismus des 
18. Jahrhunderts, der ganz pragmatisch von Bevölkerungszunahme durch Frem-
de als Gewinn für Staat und Gesellschaft ausging. (Vor diesem Hintergrund ha-
ben wir in diese Studie einen Auszug aus dem Werk des Kameralisten Justi inte-
griert). Es spricht für die aufklärungsbewußte Tradition der bayerischen Juristen, 
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daß sie 1946 den Spuk des ‚reinen Blutes‘ so schnell und gründlich abschüttelten 
und sich des zukunftsweisenden Alten besannen. 

Ganz jedoch gelang es nicht, den Schatten des Nationalsozialismus abzuschüt-
teln. Eine vielschichtige Diskussion, die hier nicht wiedergegeben werden kann, 
kam nie soweit zum Abschluß, daß das zu Art. 6 (3) BV gehörige Gesetz je hätte er-
lassen werden können. Die juristischen Fakten46 sind in beiden Sichtweisen schnell 
benannt: die Alliierten haben das Gesetz über den Neuaufbau des Reichs vom 30. Januar 
1934 für ungültig erklärt. Damit sind die vorherigen Regelungen wieder in Kraft 
getreten (einen Rechtsnachfolger für das Deutsche Reich, der in der Angelegenheit 
hätte neues Recht schaffen können, gab es unter den Alliierten ja erst einmal nicht). 
Damit wiederum verlor auch die auf  dem Neuaufbau-Gesetz basierende Verordnung 
über die deutsche Staatsangehörigkeit von 1934 ihre Wirksamkeit. Es oblag den Ländern 
(Baden und andere handelten neben Bayern entsprechend), qua Eigenstaatlichkeit 
die in ihre Zuständigkeit fallende Staatsangehörigkeit zu regeln (und damit war stets 
und ausschließlich die rechtliche Zugehörigkeit einer Person zu einem der Territo-
rialstaaten gemeint, niemals zum Reich bzw. später dann zum Bund). 

Als dann einige Jahre später für das „Staatsfragment“ Bundesrepublik das 
konstitutionelle „Provisorium“ Grundgesetz verabschiedet wurde, da sah sich 
diese Bundesrepublik vor die praktisch nicht zu bewältigende Herausforderung 
gestellt, daß sie laut Präambel und in Hinführung auf  das Fernziel der Wiederver-
einigung „aller Deutschen“ nach Art. 146 GG alte Fassung (i) einerseits handeln 
mußte für diejenigen Deutschen, die bereits in Ländern versammelt waren, die 
das Grundgesetz auf  sich anwenden wollten und nach dem Willen ihrer jeweiligen 
Besatzungsmacht auch anwenden durften. Für die Deutschen in dem, was dann 
als Westdeutschland galt, und was doch eigentlich das westliche Norddeutschland 
des Plattdeutschen war, die verschiedenen Rheinlande mit Hessen des westlichen 
Mitteldeutschen sowie das ganze Süddeutschland mit dem Alemannischen und 
Bairischen; für diese Deutschen also in den Besatzungszonen der Briten, Franzo-
sen und US-Amerikaner wurde Art. 74 Zf. 8 GG erdacht: 

Art. 74. Die konkurrierende Gesetzgebung erstreckt sich auf  folgende Gebiete: 8. die Staatsan-
gehörigkeit in den Ländern [1994 aufgehoben];

(ii) Was aber mit den Deutschen in den Ländern Sachsen, Thüringen und Sach-
sen-Anhalt (nach einem Rundfunksender der 20er-Jahre etwas willkürlich Mit-
teldeutschland genannten) sowie Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern? 
Was mit den Menschen in der Viermächte-Zone Berlin? Für sie wurde Art. 73 

46 Vgl. ausführlich Thedieck, Karl (1989): Deutsche Staatsangehörigkeit im Bund und in den Ländern. 
Genese und Grundlagen der Staatsangehörigkeit in deutschlandrechtlicher Perspektive. Berlin. – Die (mit 
summa bewertete) Dissertation wurde im Frühjahr 1989 publiziert, ist mithin ein seltenes 
und gerade im historischen Abstand besonders lesenwertes Dokument für das Rechtsden-
ken vor Vollzug der Wiedervereinigung.
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GG erdacht, wie 1913 für die Menschen in Elsaß-Lothringen und den Schutz-
gebieten. War denn nicht eine Schutzfunktion zwingend notwendig auch für die 
Menschen in den „verlorenen Ostgebieten“ in Ostpreußen, Danzig, Pommern, 
Schlesien, den Sudeten, deren Wiederinbesitznahme für Jahrzehnte Staatsräson 
bleiben sollte, ebenso wie für die Menschen, die von der Wolga, aus Ungarn, aus 
Rumänien teils nach Jahrhunderten den Weg zurück fanden? Und da die Länder 
für ihre Menschen auf  ihrem Territorium zu sorgen hatten, wer als eben der 
Bund sollte sich denn um die anderen auf  den weiteren Territorien, auch wenn 
sie vorerst nicht zur Bundesrepublik gehören sollten, kümmern? 

So wie früher das Reich sich um die Deutschen ist Ost-Afrika kümmerte, 
bestimmte nun 1949 das Grundgesetz: 

Art. 73. Der Bund hat die ausschließliche Gesetzgebung über: 2. die Staatsangehörigkeit im Bunde;

Es kann nicht klar genug herausgestellt werden, daß Art. 73 Zf. 2 GG an die 
vormalige Reichszuständigkeit für die Nicht-Bundestaaten außerhalb des 
Bundesgebietes anknüpft. Es handelt sich um einen Reserveparagraph des Staats-
fragments für den Fall einer territorialen Veränderung außerhalb der Länder, die 
1949 ihren Bund gründeten. Mit der originären Staatsbürgerschaft auf  dem Bun-
desgebiet selbst hat dieser Artikel nichts zu tun. Sie zu regeln war (wie vor 1934) 
nach Art. 74 (8) GG Aufgabe der Länder höchstselbst. 

Die Allierten hatten Veto gegen eine Fortführung der Einebenen-Staatsbür-
gerschaft der NS-Zeit eingelegt und Art. 74 (8) GG durchgesetzt. Der später 
unter Intellektuellen so viel gerühmte „Verfassungspatriotismus“47 hat eine histo-
risch überaus simple Wurzel.

7.3.2.7 Effekte der Unitarisierung 

Wer konnte ahnen, daß nicht nur in der „Bundesfi nanzverfassung“,48 die langfris-
tig (i) dem Bundesfi nanzminister das Königsrecht und (ii) den Ländern den Kat-
zentisch und (iii) den Kommunen gar keinen Platz bei der Entscheidungsfi ndung 
über die Steuereinnahmen verschaffen sollte; wer sollte ahnen, daß auch in dem 
kleinen Art. 74 (8) GG der Teufel der Unitarisierung nur so lauerte? 

Die andere juristische Sichtweise nämlich sah gar keinen Anlaß, den Ländern 
das von den Nationalsozialisten geraubte Paßrecht und Staatsangehörigkeitsrecht 
und Staatsbürgerrecht wiederzugeben. Bayern sah sich mangels Einigkeit im Län-
derkreis oder auch nur im Freistaat am Erlaß seines Ausführungsgesetzes zu Art. 

47 Sternberger, Dolf: Verfassungspatriotismus. Frankfurt a. M. 1990. Müller, Jan-Werner: Verfassungs-
patriotismus. Berlin 2010.

48 So die Formulierung des Verfassungskonvents auf  Herrenchiemsee, nach Seeebohm ein „Pfahl 
im Fleich der Länder“. Vgl. Deutscher Bundestag und Bundarchiv (Hrsg.): Der Parlamentarische 
Rat 1948 – 1949. Akten und Proktolle. Band 2, Der Verfassungskonvent auf  Herrenchiemsee. Be-
arbeiter von peter Bucher. Boppard am Rhein 1981, S. 236 bzw. XXXV.
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6 (3) BV gehindert. 1994 dann wurde Art. 74. Zf. 8 GG im Zuge komplexer 
Diskussionen aufgehoben. Übrig blieb Art. 74 GG. Und wer sich, ohne sich die 
Mühe wenigstens eines fl üchtigen Blickes in die Entwicklung des Staatsangehö-
rigkeits- und Staatsbürgerrechtes zu machen, mit der Frage deutscher Staatsange-
hörigkeit beschäftigen will, der landet ganz automatisch beim Bund. Wer, wenn 
nicht er, könnte zuständig sein, fragt sich der Laie? Und die Unitarisierungsfreu-
digen unter den Juristen gaben ihm oder ihr gerne und für Jahrzehnte recht. 

Heute aber weist sich plötzlich, daß Deutschland ein Problem hat. Gar nicht 
so sehr mit den Migranten, diese waren nur der Auslöser. Plötzlich zeigt sich in 
der Mobilisierung von einem Dutzend – und in Sachsen-Anhalt auch von zwei 
Dutzend – Prozent bisheriger Nicht- oder Normwähler, daß es mit der Veranke-
rung einer letztlich bloß abstrakten Verfassung in der Alltagswelt der Deutschen 
nicht so weit her ist, wie dies die Parteien bislang glauben zu dürfen meinten. 

Für Ausländer ist in der Bundesrepublik der „Anspruch auf  Einbürgerung“49 
klar geregelt. Er entsteht, wenn die folgenden Voraussetzungen vorliegen:

1. Unbefristetes Aufenthaltsrecht der Aufenthaltserlaubnis zum Zeitpunkt 
der Einbürgerung 

2. Seit acht Jahren gewöhnlicher und rechtmäßiger Aufenthalt in Deutschland 
3. Lebensunterhaltsunterhaltssicherung (auch für unterhaltsberechtigte 

 Familienangehörige) ohne Sozialhilfe und Arbeitslosengeld II 
4. Ausreichende Deutschkenntnisse 
5. Kenntnisse über die Rechts- und Gesellschaftsordnung sowie 

die Lebensverhältnisse in Deutschland („Einbürgerungstest“) 
6. Keine Verurteilung wegen einer Straftat 
7. Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung 

des Grund gesetzes der Bundesrepublik Deutschland 

8. Verlust bzw. Aufgabe der alten Staatsangehörigkeit 

Nachdenklich macht jedoch, daß es wohl einen „Anspruch auf  Einbürgerung“ 
und einen „Einbürgerungstest“ gibt, aber keine Regelung der Staatsbürgerschaft. 
Weder für Deutsche noch für solche, die es erst werden wollen. 

Die Angst so erheblicher Bevölkerungsteile um ihre eigene Identität und die teils 
verzweifelt zu nennenden Suche nach Vergewisserung eben dieser Identität machen 
deutlich, daß es Zeit geworden ist, eine kritische Diskussion für einen lebensum-

49 www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/BeauftragtefuerIntegration/
Staatsangehoerigkeit/anspruchseinbuergerung/_node.html;jsessionid=D260E9EC38954AD
92518C327B8B9D314.s3t2; www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/Be 
auftragtefuerIntegration/Staatsangehoerigkeit/anspruchseinbuergerung/_node.html;jsessionid
=D260E9EC38954AD92518C327B8B9D314.s3t2 [03.04.2016].
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feldbezogenen Begriff  von Bürgerschaft zu führen, die der faktischen, sprich: über-
wiegend gering ausgebildeten Abstraktionsbereitschaft der deutschen Bevölkerung 
entspricht. Die Beziehung zwischen Mensch und Raum bedarf  einer stringenteren 
Regelung – und zwar einer, wie sie auch andernorts Usus ist (z. B. Schweiz, Öster-
reich, Frankreich; vgl. die Dokumentation im Anhang dieses Kapitels).

7.3.2.8 Fazit: Was heißt nun die Frage einer sächsischen oder 
bayerischen Staatsbürgerschaft für eine Einbindung der „Rechten“ 

in eine proaktive Integrationspolitik?

Was ist von einem Staat zu halten, der in seiner Verfassung die Essenz des Ge-
meinwesens, die Citoyenneté, nicht faßt und in der Frage einer Ertüchtigung zu 
bürgerlicher Souveränität aussagenlos bleibt? (An die Schweizerische Verfassung 
sei erinnert: „Jede Person nimmt Verantwortung für sich selber wahr und trägt 
nach ihren Kräften zur Bewältigung der Aufgaben in Staat und Gesellschaft bei“). 

Was ist von einem Staat zu halten, der eine „Landesbürgerschaft“ negiert? 
(Der aber auch keine „Bundesbürgerschaft“ an deren Stelle setzt, vielleicht auch 
deswegen, weil der landsmannschaftliche Kreis für eine solche allzugroß und jen-
seits aller unmittelbaren Erfaßbarkeit ausfallen müßte?) Was ist von einem Staat 
zu halten, der auch die Staatsangehörigkeit nicht konkretisiert? Wie soll da die 
Verbindung zwischen Mensch und territoire sinnlich erfaßbar werden können und 
als gelebte Verantwortung umgesetzt werden?

In der Ohren ‚ortloser‘ Progressisten klingt es seltsam, wenn die Niedersach-
sen ihren Refrain anstimmen: „Wir sind die Niedersachsen, / Sturmfest und erd-
verwachsen“. Sicher schließt der Text von Hermann Grote (vermutlich um 1926) 
nahtlos an ‚Tümeleien‘ des 19. Jahrhunderts und an Befangenheiten der 20er-
Jahre an; einer historischen Kritik hält er nicht stand. Aber es ist doch erstaunlich, 
daß aus den Reihen der Berliner Koalition sich noch keiner gegen die Invektiven 
des bayerischen Ministerpräsidenten gewandt hat und ihm den Refrain aus dessen 
offi zieller Bayernhymne entgegenschmetterte. Dort heißt es zur Zeit in Strophe 
zwo: „Daß mit Deutschlands Bruderstämmen / einig uns ein jeder schau!“.50 

Wie könnte ein in die heutige Zeit passendes Instrumentarium aussehen? Wie 
der Inhalt einer – horribile dictu | kaum wagt man dies im Nachfolgegebiet der 
DDR auszusprechen – ‚Staatsbürgerkunde‘, die (um mit dem Kanton Basel Stadt 
zu sprechen) „mit den allgemeinen Lebensgewohnheiten und wichtigen öffentli-

50 Im Original von 1860/1861 hatte Michael Öchsner martialisch formuliert: „Daß mit Deutsch-
lands Bruderstämmen / einig uns der Gegner schau!“ 1948 dachte Joseph Maria Lutz in der 
Froschperspektive und in den vier mit Napoleon und anderen zusammengewürfelten Stämmen: 
„Daß vom Alpenland zum Maine / Jeder Stamm sich fest vertrau!“
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chen Institutionen in Gemeinde, Kanton und Bund vertraut macht, die schweize-
rische Demokratie bejahen und die geltende Rechtsordnung respektieren“ läßt?51 

Zusammengefaßt: Die Flüchtlingskrise des Jahres 2015 führt zu erstaunli-
chen Herausforderungen, wenn man sich näher mit den Problemen beschäftigt, 
über die Deutsche zu klagen Anlaß sehen, und die gar nicht in erster Linie mit 
den Migranten zu tun haben. Wohl aber mit dem Problem mancher Deutschen, 
anzukommen in der eigenen deutschen Lebenswelt. Möglicherweise ist die Auf-
gabe, Migranten zu integrieren, ein guter Anlaß, auch dieses zu leisten.

7.3.3 C Dokumentation: Die Beziehung zwischen Mensch und 
Raum im Recht der Schweiz, Österreichs, der DDR sowie 

im Post-Sozialismus

7.3.3.1 Verfassungen 

Nach 1945 gab es in vier verschiedenen deutschsprachigen (oder mehrheitlich 
deutschsprachigen) Territorien verfassungsrechtliche Regelungen für die Bezie-
hung zwischen Mensch und Raum: 

– in der Schweiz (Bundesverfassung von 1874, aktuell die Bundesverfassung 
von 1999); 

– in Österreich (nach herrschender Auffassung und ständiger Rechtspre-
chung ist die Verfassung von 1929 ab Mai 1945 wieder wirksam geworden, 
1955 wurde eine Neuregelung möglich);

– in DDR und Bundesrepublik (1949);
– Gesamtdeutschland (1990; geringe Modifi kation des Grundgesetzes 1992).

7.3.3.1.1 Regelung in der Schweiz

Die Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft52 ist von einer 
stringenten Logik gekennzeichnet. Sie kennt den Begriff  der Staatsangehörigkeit 
nicht. Grundvorstellung ist die Bürgergemeinde, von ihr geht das „Bürgerrecht“ 
aus. Die Gesamtheit der Bürgerinnen und Bürger bildet das Schweizervolk. Die-
ses und die Kantone bilden die Schweizerische Eidgenossenschaft. 

51 Vergleiche die kritischen Fragen zum deutschen Einbürgerungstest im Zusammenhang der Ge-
staltung eines Wochenplanes im Vorschlag eines Bundesfreiwilligendiensts Integration in Kapitel 7.2 
dieser Studie.

52 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (Stand am 1. Ja-
nuar 2016)

 Art. 1 Schweizerische Eidgenossenschaft: Das Schweizervolk und die Kantone […] bilden die 
Schweizerische Eidgenossenschaft. 

 Art. 5a Subsidiarität [Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, in Kraft seit 
1. Jan. 2008]: Bei der Zuweisung und Erfüllung staatlicher Aufgaben ist der Grundsatz der Sub-
sidiarität zu beachten.
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Zentral ist Artikel 6, der die Citoyenneté umschreibt: „Jede Person nimmt 
Verantwortung für sich selber wahr und trägt nach ihren Kräften zur Bewältigung 
der Aufgaben in Staat und Gesellschaft bei.“ Der Einzelne ist damit Grundpfeiler 
der (2008 neu in die Verfassung aufgenommenen) Subsidiarität in der (absteigen-
den) Rang- und Reihenfolge Bürger → Bürgergemeinde → Kanton → Bund. 
Art. 1: „Das Schweizervolk und die Kantone […] bilden die Schweizerische Eid-
genossenschaft“. Einen Bürgereid auf  die Bürgergemeinde gibt es, soweit er-
sichtlich, nicht mehr.

Gegenbegriff  der Bundesverfassung zu den „Schweizerbürgerinnen oder 
Schweizerbürgern“ sind die „Ausländerinnen und Ausländer“. Ihre „Aufnahme 
in das Bürgerrecht“ bspw. im Kanton Basel Stadt setzt unter anderem53 voraus, 
„dass die Bewerberinnen und Bewerber mit den allgemeinen Lebensge-
wohnheiten und wichtigen öffentlichen Institutionen in Gemeinde, Kan-

 Art. 6 Individuelle und gesellschaftliche Verantwortung: Jede Person nimmt Verantwortung für 
sich selber wahr und trägt nach ihren Kräften zur Bewältigung der Aufgaben in Staat und Ge-
sellschaft bei.

 Art. 37 Bürgerrechte: 1 Schweizerbürgerin oder Schweizerbürger ist, wer das Bürgerrecht einer 
Gemeinde und das Bürgerrecht des Kantons besitzt.

 Art. 38 Erwerb und Verlust der Bürgerrechte: 1 Der Bund regelt Erwerb und Verlust der Bür-
gerrechte durch Abstammung, Heirat und Adoption. Er regelt zudem den Verlust des Schweizer 
Bürgerrechts aus anderen Gründen sowie die Wiedereinbürgerung. 2 Er erlässt Mindestvor-
schriften über die Einbürgerung von Ausländerinnen und Ausländern durch die Kantone und 
erteilt die Einbürgerungsbewilligung. 3 Er erleichtert die Einbürgerung staatenloser Kinder.

 Art. 39 Ausübung der politischen Rechte: 1 Der Bund regelt die Ausübung der politischen 
Rechte in eidgenössischen, die Kantone regeln sie in kantonalen und kommunalen Angelegen-
heiten. 2 Die politischen Rechte werden am Wohnsitz ausgeübt. Bund und Kantone können 
Ausnahmen vorsehen. 3 Niemand darf  die politischen Rechte in mehr als einem Kanton aus-
üben. 4 Die Kantone können vorsehen, dass Neuzugezogene das Stimmrecht in kantonalen und 
kommunalen Angelegenheiten erst nach einer Wartefrist von höchstens drei Monaten nach der 
Niederlassung ausüben dürfen.

53 Gesetzliche Voraussetzungen für die „Aufnahme in das Bürgerrecht“ bspw. im Kanton Basel 
Stadt sind u. a. 12 Jahre tatsächlicher Wohnsitz in der Schweiz, wovon 3 in den letzten 5 Jahren 
vor Einreichung des Gesuchs, sowie 2 Jahre Wohnsitz in der jeweiligen Gemeinde innerhalb des 
Kantons Basel-Stadt (unmittelbar vor der Anmeldung). 

 Die Aufnahme in das Bürgerrecht setzt weiter voraus, dass die Bewerberinnen und Bewer-
ber: einen guten Leumund besitzen; mit den allgemeinen Lebensgewohnheiten und wichtigen 
öffentlichen Institutionen in Gemeinde, Kanton und Bund vertraut sind, die schweizerische 
Demokratie bejahen und die geltende Rechtsordnung respektieren; ihren privaten und öffent-
lich-rechtlichen (Zahlungs-) Verpfl ichtungen nachkommen; nachweislich über Kenntnisse der 
deutschen Sprache in Wort und Schrift verfügen, welche die Kommunikation im Alltag und mit 
öffentlichen Institutionen, respektive Behörden, ermöglichen (Sprachstandanalyse). 

 Es sind mindestens die folgenden Kompetenzstufen des Gemeinsamen Europäischen Refe-
renzrahmens für Sprachen zu erfüllen: Im mündlichen Ausdruck die Kompetenzstufe B 1. Im 
schriftlichen Ausdruck die Kompetenzstufe A 2.1. Im Lesen die Kompetenzstufe A 2.2.“ 
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ton und Bund vertraut sind, die schweizerische Demokratie bejahen und 
die geltende Rechtsordnung respektieren“.

In der Verfassung der helvetischen Republik vom 12. April 1798 (hier war der 
Gegenbegriff  zum „Bürger“ der „Fremde“) hatte es geheißen:

Art. 4. Die zwei Grundlagen des öffentlichen Wohls sind die Sicherheit und die Aufklärung. Die 
Aufklärung ist dem Wohlstand vorzuziehen.

Art. 14: Der Bürger ist sich dem Vaterlande, seiner Familie und den Bedrängten schuldig. 
Die Freundschaft ist ihm heilig; er opfert ihr aber keine Pfl ichten auf. Er schwört allen 
persönlichen Hass und alle Eitelkeit ab. Er will nur die moralische Veredlung des mensch-
lichen Geschlechts, er ladet ohne Unterlass zur süssen Bruderliebe ein; sein Ruhm ist die 
Achtung guter Menschen, und sein Gewissen entschädigt ihn, wenn man ihm ungerechter 
Weise diese Achtung versagt.54

Dies ist die historische Wurzel des heutigen Artikels 6 BV („Jede Person nimmt 
Verantwortung für sich selber wahr und trägt nach ihren Kräften zur Bewältigung 
der Aufgaben in Staat und Gesellschaft bei“). Die Sprache mag eine andere sein; 
der Grundbefund, daß Freiheit die Mitwirkung aller erfordert, ist der gleiche.

7.3.3.1.2 Regelung in der Republik Österreich

Das österreichische Bundes-Verfassungsgesetz55 kennt den Begriff  der Staatsan-
gehörigkeit für Österreicher nicht.56

Grundvorstellung ist die Landesbürgerschaft in einem der „selbständigen 
Länder“, die gemeinsam den „Bundesstaat„ bilden (Art. 2, Abs. 2 B-VG).57 Da-

54 Verfassung der helvetischen Republik vom 12. April 1798 
 Art. 2: Die Gesammtheit der Bürger ist der Souverain oder Oberherrscher.
 Art. 19. Alle diejenigen, welche jetzt wirkliche Bürger einer regierenden oder Munizipalstadt, 

eines unterworfenen oder freien Dorfes sind, werden durch gegenwärtige Konstitution Schwei-
zerbürger. Ebenso diejenigen, welche das ewige Hintersässrecht hatten, und alle in der Schweiz 
geborene Hintersässen. 

 Art. 20. Der Fremde wird Bürger, wenn er zwanzig Jahre lang nach einander in der Schweiz 
gewohnt, wenn er sich nützlich gemacht hat, und wegen seiner Aufführung und Sitten günstige 
Zeugnisse aufweisen kann. Er muss aber für sich und seine Nachkommen auf  jedes andere Bür-
gerrecht Verzicht leisten, er muss den Bürgereid ablegen, und sein Name wird in das Register 
der Schweizerbürger, welches in dem Nationalarchiv niedergelegt wird, eingeschrieben. 

 Art. 21. Der in der Schweiz wohnhafte Fremde ist den nämlichen Aufl agen, der Wache und der 
Miliz unterworfen, wie der Bürger. 

55 Bundes-Verfassungsgesetz von 1929 i. d. Fassung vom 03.04.2016
56 nur in Art. 23a (1) als Verweis auf  das Wahlrecht zum Europäischen Parlament von „Staatsan-

gehörigen“ anderer EU-Mitgliedsstaaten („Die Mitglieder des Europäischen Parlaments werden 
[…] entweder die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen […] oder die Staatsangehörigkeit 
eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen […] gewählt“).

57 Art. 3 B-VG spricht im großen Unterschied zu Deutschland auch von „Bundesländern“
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rauf  aufbauend, stipuliert Art. 6. (1) „Für die Republik Österreich besteht eine 
einheitliche Staatsbürgerschaft.“58

Bürgerliche Pfl ichten werden, anders als in der Schweiz, im B-VG nicht geregelt.

Artikel 6. (1) Für die Republik Österreich besteht eine einheitliche Staatsbürgerschaft. (2) Jene 
Staatsbürger, die in einem Land den Hauptwohnsitz haben, sind dessen Landesbürger; die Lan-
desgesetze können jedoch vorsehen, dass auch Staatsbürger, die in einem Land einen Wohnsitz, 
nicht aber den Hauptwohnsitz haben, dessen Landesbürger sind. 

Artikel 11. (1) Bundessache ist die Gesetzgebung, Landessache die Vollziehung in folgenden 
Angelegenheiten: 1. Staatsbürgerschaft; […] 

Historisch gehen die Festlegungen des B-VG zur Staatsbürgerschaft wesentlich 
auf  die Art. 28 ff. des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches (1811) zurück, die die 
Fähigkeit von Staatsbürgers und Fremden zu Rechtsgeschäften bestimmen; nur 
der Bürger kann solche betreiben.59

Zentrale Aufgabe der mittelalterlichen Gemeinde war das Armenrecht. Das 
kaiserliche Patent vom 24. April 1859, enthaltend das Gemeinde-Gesetz defi nierte den 
Begriff  Heimatrecht (Zuständigkeit) dahingehend, daß darunter das Verhältnis, 
kraft dessen jemand in Absicht auf  seine Person einem Gemeindeverband bleibend 
angehört, zu verstehen ist. Mit dem Heimatrecht konnte ein Anspruch auf  soziale 
Versorgung im Falle von Armut oder Not geltend gemacht werden. 1939 wurde 
es aufgehoben und nach 1945 durch den Nachweis der Staatsbürgerschaft ersetzt.

Der Begriff  der Heimat kommt nach Klose von griechisch Hestia (Eστία, io-
nisch Eστίη. lat. Vestia ), Herd: der Begriff  verweist auf  „den kreisförmigen Herd 
in der Mitte des Hauses, den in sich geschlossenen Raum, der die Beziehung zu 

58 Ausführlich zum österreichischen Staatsbürgerschaftswesen die Dokumentation der Salzburger 
Landesregierung unter www.salzburg.gv.at/572-pdf-fg_staatsbuergerschaft2007_bergmueller_
poier.pdf  [03.04.2016]

59 §. 28. [Marginalie: V. Aus dem Verhältnisse eines Staatsbürgers.] Den vollen Genuß der bür-
gerlichen Rechte erwirbt man durch die Staatsbürgerschaft. Die Staatsbürgerschaft in diesen 
Erbstaaten ist Kindern eines Oesterreichischen Staatsbürgers durch die Geburt eigen.

 §. 29. [Marginalie: Wie die Staatsbürgerschaft erworben] Fremde erwerben die Oesterreichische 
Staatsbürgerschaft durch Eintretung in einen öffentlichen Dienst; durch Antretung eines Gewer-
bes, dessen Betreibung die ordentliche Ansässigkeit im Lande nothwendig macht; durch einen in 
diesen Staaten vollendeten zehnjährigen ununterbrochenen Wohnsitz, jedoch unter der Bedingung, 
daß der Fremde diese Zeit hindurch sich wegen eines Verbrechens keine Strafe zugezogen habe.

 §. 32. [Marginalie: wie sie verloren werde] Der Verlust der Staatsbürgerschaft durch Auswande-
rung, oder durch Verehelichung einer Staatsbürgerin an einen Ausländer, wird durch die 
Auswanderungs-Gesetze bestimmt.

 §. 33. [Marginalie: Rechte der Fremden.] Den Fremden kommen überhaupt gleiche bürger-
liche Rechte und Verbindlichkeiten mit den Eingebornen zu, wenn nicht zu dem Genusse 
dieser Rechte ausdrücklich die Eigenschaft eines Staatsbürgers erfordert wird. Auch müs-
sen die Fremden, um gleiches Recht mit den Eingebogen zu genießen, in zweifelhaften Fäl-
len beweisen, daß der Staat, dem sie angehören, die hierländigen Staatsbürger in Rücksicht 
des Rechtes, wovon die Frage ist, ebenfalls wie die seinigen behandle.
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sich selbst symbolisiert.“60 Heimat ist nach dieser Lesart der wärmende Ort, dem 
mit der größten Chance, angenommen zu sein so wie man ist. In der historischen 
Verbindung mit der Armenfürsorge wäre Heimat dergestalt auch als Refugium, 
gleichsam als Netz für den Gescheiterten, zu verstehen. Das Leben vom Schei-
tern her zu denken, hat für moderne Seelen, die in zunehmend allen Lebensbe-
reichen Wagnisse einzugehen haben, vielleicht die größte Plausibilität. Heimat 
ist der Ort, wo einer hin zurückkehren kann, wenn er gescheitert ist, weil ihm 
da ‚geholfen wird‘. Dehnt man den Armutsbegriff  noch etwas aus und versteht 
darunter nicht nur die materielle Not, sondern auch die Bindungs- und Ortlo-
sigkeit (gescheitert im Sinne eines anderswo-nicht-heimisch-geworden-sein), be-
kommt der Begriff  den Sinn einer holistisch-existentiellen Rückfallposition. Es 
ist der Ort, in dem das In-der-Welt-Sein noch am ehesten erträglich, vielleicht 
sogar freudig sein kann. Hier liegt ein möglicher Nexus zwischen dem genuinen 
Bürgersein und der Heimat; und dieser wiederum ist anschlußfähig an die existen-
tiellen Grundbedürfnisse der sich ortlos fühlenden bzw. sich von ortlosen Eliten 
nicht genügend vertreten fühlenden Menschen in unserem Land. Die Kehrseite 
dieser wärmenden, tragenden, sichernden Heimatbezüge wäre in Nietzsches be-
wegendem Gedicht „Die Krähen schrei’n“ zu sehen, mit den schaurigen, weil Ab-
gründe zeichnenden Zeilen aus Strophe eins: „Wohl dem, der jetzt noch – Heimat 
hat!“ und – gesteigert – im Schlussakkord „Weh dem, der keine Heimat hat!“.

7.3.3.1.3 Regelung in der Deutschen Demokratischen Republik 

Die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik vom 7. Oktober 194961 
kennt nur den Begriff  „Bürger“, den Begriff  Staatsbürger kennt sie nicht. Sowohl 
„Deutschland“ wie die „deutsche Staatsangehörigkeit“ werden als Alleinvertre-
tungsanspruch formuliert. Der Aufbau ist föderal mit Ländern, die eine Län-

60 Klose, Joachim: Heimatschichten, in: ders. (Hrsg.): Heimatschichten: Anthropologische Grundlegung 
eines Weltverhältnisses, Wiesbaden 2013. S. 26.

61 Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik vom 7. Oktober 1949 (aufgehoben durch 
die Verfassung der DDR vom 6. April 1968.)

 Art. 1. (1) Deutschland ist eine unteilbare demokratische Republik; sie baut sich auf  den deut-
schen Ländern auf. (2) Die Republik entscheidet alle Angelegenheiten, die für den Bestand und 
die Entwicklung des deutschen Volkes in seiner Gesamtheit wesentlich sind; alle übrigen An-
gelegenheiten werden von den Ländern selbständig entschieden. (3) Die Entscheidungen der 
Republik werden grundsätzlich von den Ländern ausgeführt. (4) Es gibt nur eine deutsche Staats-
angehörigkeit.

 Art. 3. (1) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. (2) Jeder Bürger hat das Recht und die Pfl icht 
zur Mitgestaltung in seiner Gemeinde, seinem Kreise, seinem Lande und in der Deutschen De-
mokratischen Republik. [Art. 2. (2) wurde 1974 ersetzt durch: „Alle politische Macht in der Deutschen 
Demokratischen Republik wird von den Werktätigen ausgeübt. Der Mensch steht im Mittelpunkt aller Be-
mühungen der sozialistischen Gesellschaft und ihres Staates. Das gesellschaftliche System des Sozialismus wird 
ständig vervollkommnet.“ ]

 Art. 71. (1) Zur Vertretung der deutschen Länder wird eine Länderkammer gebildet.
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derkammer bilden; die oberste Ebene wird als „Republik“ gefaßt, der keinerlei 
Exekutivrechte zustehen. 

Kurze Zeit später schlug die DDR eine aberwitzige Volte in der Frage der 
Gleichberechtigung der Frau. (Vergleiche zum ‚Fortschritt‘ den Verlust der Staats-
bürgerschaft durch „Verehelichung einer Staatsbürgerin an einen Ausländer“ im 
oben zitierten habsburgischen Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches von 1811). Die 
Anordnung über die Gleichberechtigung der Frau im Staatsangehörigkeitsrecht 
vom 30. August 1954 stipuliert: „§ 1. Eine Ausländerin oder Staatenlose, die mit 
einem Deutschen die Ehe eingeht, erwirbt durch die Eheschließung nicht [HvA] 
die deutsche Staatsangehörigkeit.“ 

Die Begründung hat es in sich: „Die Verfassung der Deutschen Demokrati-
schen Republik hat die Gleichberechtigung von Mann und Frau im gesellschaft-
lichen Leben festgelegt und alle Rechtsnormen aufgehoben, die die Frau gegen-
über dem Mann benachteiligen.“ Dies dürfte der einzige Fall sein, in dem der 
Erwerb einer deutschen Staatsangehörigkeit (hier durch die ausländische Ehefrau 
eines Deutschen nach dem Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz vom 22. Juli 
1913) in einem Gesetzestext als „Nachteil“ bezeichnet wird. (Logisch wäre es 
gewesen, Geschlechtergerechtigkeit walten und auch den ausländischen Ehe-
mann einer Deutschen in den Genuß der Staatsangehörigkeit kommen zu lassen.)

Die Beziehung von Mensch und Raum kann auch eine negative sein, der staat-
lich angeordnete Verlust von Heimat. Fatale Folgen für Wolf  Biermann und an-
dere sollte der Ausbürgerungsparagraph § 9 lit. c Gesetz über die Staatsbürgerschaft 
der Deutschen Demokratischen Republik (Staatsbürgerschaftsgesetz) vom 20. Februar 1967 
entfalten.62

62 [Präambel] Mit der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik entstand in Überein-
stimmung mit dem Völkerrecht die Staatsbürgerschaft der Deutschen Demokratischen Repu-
blik. Sie ist Ausdruck der Souveränität der Deutschen Demokratischen Republik und trägt zur 
weiteren allseitigen Stärkung des sozialistischen Staates bei. Die Staatsbürgerschaft der Deut-
schen Demokratischen Republik ist die Zugehörigkeit ihrer Bürger zum ersten friedliebenden, 
demokratischen und sozialistischen deutschen Staat, in dem die Arbeiterklasse die politische 
Macht im Bündnis mit der Klasse der Genossenschaftsbauern, der sozialistischen Intelligenz 
und den anderen werktätigen Schichten ausübt.

 § 1. Staatsbürger der Deutschen Demokratischen Republik ist, wer (a) zum Zeitpunkt der Grün-
dung der Deutschen Demokratischen Republik deutscher Staatsangehöriger war [etc.]

 § 2. (1) Die Staatsbürgerschaft der Deutschen Demokratischen Republik garantiert den Bürgern 
der Deutschen Demokratischen Republik die Wahrnehmung der verfassungsmäßigen Rechte 
und fordert von ihnen die Erfüllung der verfassungsmäßigen Pfl ichten. (2) Die Deutsche De-
mokratische Republik gewährt ihren Bürgern Schutz und unterstützt sie bei der Wahrnehmung 
ihrer Rechte außerhalb der Deutschen Demokratischen Republik.

 § 4. Die Staatsbürgerschaft der Deutschen Demokratischen Republik wird erworben durch (a) 
Abstammung; (b) Geburt auf  dem Territorium der Deutschen Demokratischen Republik; (c) 
Verleihung.
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7.3.3.2 „Staatsbürgerkunde“ und Einbürgerungstests bzw. Einbürgerungsverweigerung 
7.3.3.2.1 Regelung in der Schweiz

Es gibt nicht wenige Politikfachleute, die eine Helvetisierung Europas fordern. 
Nachdenklich sollte in jedem Fall stimmen, daß die im europäischen Maßstab 
wohl führenden Heterogenitätsexperten63 Europas, die Schweizer, nicht Teil der 
Europäischen Union sein wollen. Sie können deshalb Heterogenitätsexperten 
sein, weil sie auf  der lokalen Ebene auch rechtlich so verwurzelt sind, wie dies 
in Deutschland dem historischen Preußen suspekt war und dem heutigen Main-
stream unwichtig erscheint. Entscheidend in der Schweiz ist die umfassende Ver-
mittlung des politischen Systems. 

In der Eidgenossenschaft ist der Begriff  „Staatsbürgerkunde“ seit gut einhun-
dert Jahren dominant, zuvor der Begriff  „Bürgerkunde“.64 Die Vermittlung bür-
gerlicher Mitgestaltung ist regulärer Teil des Schul-Lehrplanes der Sekundarstufe 
I und II, in den Berufsschulen als eigenständiges Fach, sonst zumeist im Rahmen 
des Geschichtsunterrichts. Beispielsweise stellt das Erziehungsdepartement des 
Kantons Basel-Stadt auf  dem Basler Bildungsserver online zur Verfügung:

(i) das Historische Lexikon der Schweiz:65

Es wird parallel in den drei Sprachen Deutsch, Französisch und Italienisch erarbeitet. Jeder Ar-
tikel ist in der Sprache seines Autors abgefasst (Originalsprache) und wird in die anderen beiden 
Sprachen übersetzt. Das HLS eignet sich hervorragend für selbstständige [sic] Recherchen der 
Schülerinnen und Schüler. Es bietet Artikel zu allen Gebieten der Geschichtswissenschaft, also 
auch zu Familiennamen, Orten, Persönlichkeiten. 

Die Handlungsempfehlung für eine spezifi sch modellierte Landesausstellung 
in Kapitel 7.1 dieser Studie greift diesen Grundansatz auf. 

 § 9. Die Staatsbürgerschaft der Deutschen Demokratischen Republik geht verloren durch (a) 
Entlassung; (b) Widerruf  der Verleihung; (c) Aberkennung.

63 Allerdings vor allem auf  ihrer Bundesebene. Auf  der Kantonsebene bzw. – in den vier offi ziell 
mehrsprachigen Kantonen – auf  der Gemeindeebene gilt dagegen im Regelfall das (sprachliche) 
Homogenitätsprinzip. Vgl. Pfeil, Beate Sibylle, Editorial zu Europäisches Journal für Minder-
heitenfragen 3/4-2015, S 150-152. Dort u. a. Verweis auf  den einschlägigen Beitrag von Barbla 
Etter im gleichen Heft..

64 In der Schweiz wie im weiteren deutschen Sprachraum herrschte der Begriff  „Bürgerkunde“ 
vor, verschwand dann jedoch in Deutschland mit der Verdrängung der „politischen Unterwei-
sung“ nach 1848 aus der Diskussion, konnte sich in der deutschen Schweiz bemerkenswert lan-
ge halten. In der Zeit vor dem ersten Weltkrieg setzte sich schließlich die Parallelität der Begriff  
„Staatsbürgerkunde“ und „instruction civique„ durch. Diese Übersetzung kann auch für die Ge-
genwart als noch immer gültig angesehen werden. Quakernack, Jürgen (1991): Politische Bildung 
in der Schweiz: ein republikanisch-demokratisches Musterbeispiel? Schriften zur politischen Didaktik; Bd. 
18. Opladen. S. 11.

65 www.edubs.ch/publikationen/links/historisches-lexikon-der-schweiz/view [03.04.2016]
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(ii) Civicampus,66 gemeinsam mit dem Internetdienst der Parlamentsdienste und 
auch im graphischen Auftritt bemerkenswert gut auf  die Zielgruppe hin ent-
wickelt.

Abb. 7-11. Civicampus, das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen dem Internetdienst 
der Parlamentsdienste und dem Verlag Fuchs. Basis für Inhalt und Konzept ist das Buch 

„Der Staat“ von Jakob Fuchs und Claudio Caduff. Quelle: www.civicampus.ch [03.04.2016]

Zahlreiche Kantone stellen Unterlagen für den Einbürgerungstest online. Die 
Fragen sind für einen Bundesdeutschen ohne spezielle Vorbereitung vermut-
lich kaum zu beantworten; spiegeln also die Anforderung „Ankommen in der 
Schweizer Lebenswelt“ gut wieder.

66 www.civicampus.ch [03.04.2016], vgl. www.juniorparl.ch/CiviCampus [03.04.2016].
 Interaktives Lernen: Nutze Civicampus für Selbststudium, im Einsatz in der Schule oder als 

Ergänzung zu Lehrmitteln! Interaktiv kannst du in neun Themenblöcken das wichtigste staats-
bürgerliche Grundwissen erarbeiten. Mit zusätzlichen Funktionen wie dem Notizbuch und dem 
Forum wird das Lernen unterstützt und ein Austausch mit Anderen möglich. Die einzelnen 
Module lassen sich unabhängig von den anderen durcharbeiten und testen.

 Überprüfe dein Wissen: Sobald ein Themenblock durchgearbeitet ist, kannst du in der Civi-
campus Academy das neu erlernte Wissen überprüfen. Zur Auswahl stehen dort einfachere und 
schwierigere Fragen.

 Tausche dich mit anderen aus: Ergänzend zu den Themenblöcken hast du die Möglichkeit, dich 
im Forum mit Anderen auszutauschen, Unklarheiten zur Diskussion zu stellen, oder selbst zur 
Lösung von kniffl igen Fragen beizutragen. Wichtige oder interessante Seiten können in dem 
Notizbuch hinterlegt und dazu Anmerkungen angefügt werden.
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7. Welche beiden Kantone verbindet der Gotthardtunnel? 

A Glarus und Uri C  Graubünden und Tessin 
B Uri und Graubünden D Tessin und Uri

8. Welche traditionelle Schweizer Sportart wird hier dargestellt? 

A Hornussen C  Schweizer Golf
B  Schwingen D  Steinstossen

 

9. Welches sind die zwei Amtssprachen des Kantons Bern? 

A Deutsch und Französisch C  Deutsch und Berndeutsch (Mundart) 
B Französisch und Italienisch D Deutsch und Englisch

10. Welches ist das Wappen des Kantons Uri? 

       A                     B                      C                      D

11. Was ist die Hauptreligion in der Schweiz? 

A Hinduismus C  Christentum 
B Islam D Judentum

12. Wann wurde das Frauenstimm- und wahlrecht auf Bundesebene eingeführt? 

A 1971 C  1979 
B 1945 D 1919

Abb. 7-12. Auszug aus Unterlagen für den Einbürgerungstest. 
Quelle: www.bwk.ch/fi les/2013-12-20-testversion-einbuergerungstest.pdf  [03.04.2016]

7.3.3.2.2 Regelung in der Republik Österreich

An den heutigen österreichischen Schulen ist Staatsbürgerkunde in Verbindung 
mit Rechtslehre bzw. Rechtskunde Pfl ichtfach an den mittleren und höheren 
Lehranstalten (z. B. Handelsschulen). An Berufsschulen gibt es nach westdeut-
schem Vorbild ein Pfl ichtfach mit der Bezeichnung politische Bildung; in der 
Oberstufe der allgemeinbildenden höheren Schulen kann politische Bildung als 
Zusatzfach gewählt werden. 67 

Seit 1978 gibt es Politische Bildung als Unterrichtsprinzip an Österreichs Schulen. Der Grund-
satzerlass Politische Bildung aus 1978 wurde 2015 aktualisiert. Er bietet den inhaltlichen, didak-
tischen Rahmen für den fächerübergreifenden Unterricht. Politische Bildung ist demnach ein 
aktiver Beitrag zur Gestaltung der Gesellschaft und zur Verwirklichung der Demokratie. 

67 Übersicht der Lehrpläne unter: www.politik-lernen.at/content/site/basiswissen/politischebil 
dung/lehrplaene/index.html [03.04.2016]
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Die Unterlagen zur Vorbereitung des Einbürgerungstestes sind im historischen 
wie im staatskundlichen Teil tendenziell anspruchsvoll:

Abb. 7-13. Auszug aus den Unterlagen zur Vorbereitung des Einbürgerungstestes. 
www.staatsbuergerschaft.gv.at/index.php?id=36 [03.04.2016]

7.3.3.2.3 Regelung in der Deutschen Demokratischen Republik 

Die Vermittlung des „Klassenstandpunkts“ stand im Mittelpunkt des DDR-
Erziehungs-, Ausbildung- und Wissenschaftssystems. An den Schulen wurde er 
mit einem erheblichen Stundenvolumen (unter dem aus Vorkriegs- und Weima-
rer Zeit tradierten Begriff  „Staatsbürgerkunde“) ab 1969 von der 7. bis zur 10. 
Klasse an den Polytechnischen Oberschulen POS sowie in der 11. und 12. Klas-
se an den Erweiterten Oberschulen EOS vermittelt.68 Anschließend war an den 
Universitäten, Hochschulen und Fachschulen Marxismus-Leninismus (ML) ein 
verbindliches Studienfach mit Pfl ichtlehrveranstaltungen und -prüfungen sowie 
Teilnahmepfl icht auch für den Lehrköper. Zur volkswirtschaftlichen Dimensi-
on dieses Aufwandes haben sich keine Daten ermitteln lassen; einschließlich der 
Freistellung der Betriebe zu den Aufmärschen und Sonderveranstaltungen dürfte 
die Vermittlung der sozialistischen Ideale einen erheblichen Anteil am BIP ein-
genommen haben. Der Indoktrinationslogik des folgenden Schaubildes für die 8. 
Klasse ist wenig hinzuzufügen; auf  die unter Umständen lebenslange Prägekraft 
solcher Simplifi zierungen ist hinzuweisen:

68 Literaturhinweise bei Grammes, Tilman; Schluß, Henning; Vogler, Hans-Joachim (2006): Staats-
bürgerkunde in der DDR. Ein Dokumentenband. Wiesbaden.
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Sklaven-
halterstaat

Feudal-
staat

Bürgerlicher 
Staat

Sozialistischer 
Staat

Macht-
instrument der 
Sklavenhalter

Macht-
instrument der 
Feudalherren

Macht-
instrument der 
Bourgeoisie

Machtinstrument der Arbeiterklasse und 
aller anderen Werktätigen unter Führung 
der marxistisch-leninistischen Partei

Produktions-
mittel sind 
Eigentum der 
Sklavenhalter

Produktions-
mittel sind 
Eigentum der 
Feudalherren

Produktions-
mittel sind 
Eigentum der 
Kapitalisten

Produktionsmittel sind Eigentum 
des Volkes

Ausbeutung 
der Sklaven

Ausbeutung der 
feudalabhängi-
gen Bauern

Ausbeutung 
der Arbeiter

Ausbeutung beseitigt

festes Bündnis der Arbeiterklasse mit 
der Klasse der Genossenschaftsbauern, 
mit den Angehörigen der Intelligenz und 
allen anderen Schichten des Volkes

Abb. 7-14. Nach Schieck, Dana [o. J.]: Nachbildung eines Schemas aus: 
Beil, Herbert; Bock, Werner; Büchner-Uhder, Willi (Leitung, 1984): Staatsbürgerkunde, Klasse 8, 
Volk und Wissen, Volkseigener Verlag, Berlin 1984, S. 6. www.ddr-geschichte.de [03.04.2016]

Allgemein bekannt ist, daß zwischen 1950 und 1990 etwa 5,2 Millionen die DDR 
in Richtung Bundesrepublik verließen und dort umgehend die deutsche Staatsan-
gehörigkeit bestätigt erhielten, wenig bekannt ist, daß im gleichen Zeitraum gut 
eine halbe Million Menschen den umgekehrten Weg wählten. Von der DDR-Be-
völkerung wurde den Übersiedlern aus dem Westen häufi g „unterstellt, kriminell 
zu sein oder asozial, Menschen, die eben dorthin gingen, wo sie sich die meisten 
Vorteile und die wenigsten Widerstände versprachen.“69 Zu den Einbürgerungs-
prozeduren ließen sich keine Daten ermitteln. 

Die Migranten aus den bilateralen Arbeitsabkommen (mit Ungarn, Polen, Bulga-
rien, Angola, Mosambique, Kuba, Vietnam, Mongolei und China) sollten für einen 
Einsatz von 3,5 bis max. 7 Jahre bleiben, eine Einbürgerung war nicht vorgesehen.

7.3.3.2.4 Können Fragen der Freiheitlich-Demokratischen Grundordnung 
dem Selbstlauf  überlassen werden?

Man sollte an dieser Stelle einmal innehalten und überlegen, was der Beitritt der 
wiedergebildeten Länder Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, halb Berlin, Bran-
denburg und Mecklenburg-Vorpommern zum westdeutschen Rechtskreis des 
Grundgesetzes und all der ihm angeschlossenen Normen indoktrinationstechnisch 
bedeutete. Mit Ausnahme noch nicht einmal der äußerst Hochbetagten hatte die 

69 Stöver, Bernd (2009): Zufl ucht DDR. Spione und andere Übersiedler. München. – Vgl. auch Elsner, 
Eva-Maria; Elsner, Lothar (1994): Zwischen Nationalismus und Internationalismus: über Aus-
länder und Ausländerpolitik in der DDR 1949 – 1990; Darstellung und Dokumente. Rostock.
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gesamte Bevölkerung ein Erziehungs- und Berufswirklichkeitssystem massiver In-
doktrination durchlaufen, für das der sozialistische Staat wie dargestellt erhebliche 
Teile seines BIP aufwandte und das via Pfl ichtprüfungen in Staatsbürgerunterricht 
und ML (Marxismus-Leninismus) aufstiegsentscheidend war und mindestens ein 
Mitschwimmen erforderte. 

Wer selbst einmal in der Schule war oder wer gar unterrichtend tätig war, der 
weiß, daß die Physik von Dingen dem Energieerhaltungssatz folgt und die Physik 
von Menschen dem Energievermeidungssatz. Genauer gesagt: das Aufsparen von Ener-
gie für die subjektiv wichtigen Angelegenheiten. Und dies war in der Endphase der 
Republik für viele zehntausende Menschen tatsächlich die Repressionspolitik; für 
6.000 in die Prager Botschaft Gefl üchtete, die dann durch Genscher freigehandelt 
wurden, und für ebenfalls 6.000 in der Warschauer Botschaft (die mangels Icon heute 
fast vergessen sind), für 700 am ungarischen Zaun schon im August, vor allem aber 
in den Monaten und Jahren zuvor für die vielen Zehntausende im gehegten Raum, 
den Kirchen und Kultur boten, und aus dem sich der gewaltfreie Widerstand for-
men sollten. Aber auch 70.000 Leipziger und Umlandbürger am 9. Oktober 1989 
oder selbst 500.000 Berliner und Umlandbürger am 4. November sind genausowe-
nig einhundert Prozent der Bevölkerung, wie es die DDR-Führung geschafft hatte, 
restlos alle zu indoktrinieren (auch wenn für Saalfeld 5,7 % der Bevölkerung70 und 
für Rostock noch weit höhere Anteile der Bevölkerung als „Auskunftspersonen“ 
weit über die Informellen Mitarbeiter hinaus nachgewiesen werden konnten). 

Blühende Landschaften, Reisefreiheiten und Renten mit Kaufpotential ver-
sprochen zu bekommen, ist etwas ganz anderes, als sich kritisch vor den Spiegel 
zu stellen und sich zu überlegen, ob das über Jahrzehnte so mühsam und so er-
folgreich Gelernte nicht einer Totalrevision zu unterziehen wäre. Immerhin sind 
dies die Grundlagen des Miteinanders außerhalb der Familie. Und man darf  nicht 
vergessen, wie statt der blühenden Landschaften erst einmal der Totalabbau der 
industriellen Arbeitsplätze folgte. Der da noch verbleibende Mut der Bevölkerung 
läßt sich über rund sieben Jahre hinweg an den Fertilitätsquoten studieren. Seine 
Energie brauchte man da für subjektiv und objektiv durchaus wichtigere Angele-
genheiten als für politische (Selbst-)Bildung. 

Was aber tat der Freistaat Sachsen? Letztlich folgte auch er dem Energiever-
meidungssatz. Er überließ nicht nur die Fragen der Freiheitlich-Demokratischen 
Grundordnung FDGO dem Selbstlauf, sondern tat auch so gut wie alles, um dem 
(notwendigerweise überwiegend übernommenen und zuvor vom sozialistischen 
System mit besonderer Aufmerksamkeit behandelt gewesenen) Lehrerpersonal die 

70 Müller-Enbergs, Helmut (2015): Die Stasi nutzte neben den „inoffi ziellen Mitarbeitern“ auch „Aus-
kunftspersonen“ – Der Fall Saalfeld, in: Deutschland Archiv, 24.6.2015, auch: www.bpb.de/208361 
[03.04.2016]. Zuerst Schmidt, Andreas (1992): Auskunftspersonen, in: Schädlich, Hans-Joachim 
(Hrsg.): Aktenkundig. Berlin, S. 173 – 194,



Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheber-
rechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, 

Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.

© BWV • BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG GmbH

Berlin 2016

3797.3 Handlungsempfehlung III

EJM 1-2  2016

Freude am neuen System zu vergällen. Fünfundzwanzig Jahre danach ist die Freude 
groß, daß bei PISA (das mit politischer Mündigkeit ebensowenig zu tun hat wie der 
Human-Development-Index mit der Frage des Lachenkönnens) vorzeigbare Er-
folge vorliegen. Bei Pegida und Legida aber scheint die Freiheitlich-Demokratische 
Grundordnung irgendwie nicht angekommen zu sein.

Wie könnte ein System politischer Bildung aussehen, das sich bei Georg Ker-
schensteiner71 und seiner Reformpädagogik Rat holt? Das den Lehrerinnen und 
Lehrern, den Kindergärtnerinnen und Kindergärtnern bedeutet, daß es ganz we-
sentlich auf  ihre Erziehung der Kinder zu geistiger Selbständigkeit ankommt und 
daß sie hierfür unsere ganze Achtung verdienen? Ein System, das in den Mittel-
punkt von Bildung die Beziehung zwischen Mensch und Raum stellt? Wäre das 
wirklich ein „rechtes“ Schulsystem? 

Die konservative und die linke Kapitalismuskritik scheinen in ihrer kritischen 
Betrachtung der Moderne immerhin insoweit zu konvergieren, daß ökonomische 
Flexibilisierung und fortgesetzte Steigerung- und Beschleunigung der Ortlosigkeit 
Vorschub leistet. Unter Linksintellektuellen kommt hier – für die Mensch-Raum-
Beziehungsbildung – der Begriff  der Entfremdung ins Spiel. Der Wirtschafts-Libe-
ralismus seinerseits gerät allerdings auch mit dem Citoyen-Liberalismus an genau 
diesem Punkt in Konfl ikt: Denn ortlose Menschen können keine Bürger sein. Inso-
fern wären die vielfältigen Protestbewegungen der letzten Jahre (z. B. Stuttgart 21, 
Pegida etc.) oder zumindest die Sympathie, die ihnen schließlich auch zu Teil wurde, 
wenigstens subkutan auch als Aufstand von Bürgern gegen ortlose und in diesem 
Sinne nicht-bürgerliche Eliten zu deuten.72 Das aber läßt im Sinne von Kapitel 1.3 
dieser Studie fragen: Wäre ein Mensch-Raum-Beziehungsbildungssystem also wirk-
lich ein „rechtes“ System? Oder ist es nicht genauso „links“ und „liberal“?

7.3.4 D Kosten

Den vergleichsweise geringen Kosten für eine Landesbürgerschaft und deren 
Vorbereitung wären die überaus großen Gewinne durch Konsensualität73 gegen-
überzustellen.

71 Georg Kerschensteiner (1854 – 1932; 1895 zum Münchner Stadtschulrat gewählt) ist in Enkul-
turationsfragen eine hochinteressante historische Bezugsgröße. Er ist sowohl der Gründer der 
heutigen Berufsschulen (im „ Medium der Wirklichkeit “) als auch der erste, der die Forderung 
einer politischen Bildung für alle erhob. In Die staatsbürgerliche Erziehung der deutschen Jugend (1901, 
zahlreiche Aufl agen bis 1931) forderte Kerschensteiner eine Verbindung zwischen Charakterbil-
dung und Erziehung zum Staatsbürger. Sein zentraler Ansatz seiner Reformpädagogik war, die 
Kinder nicht passiver Belehrung zu unterziehen, sondern Wollen und Können zu lehren sowie 
ihre Selbsttätigkeit zu fördern.

72 Vgl. hierzu Rosa, Hartmut (2013): Beschleunigung und Entfremdung. Entwurf  einer kritischen Theorie 
spätmoderner Zeitlichkeit, Berlin, sowie neuerdings ders. (2016): Resonanz: Eine Soziologie der Weltbe-
ziehungen, Berlin 2016.

73 Vgl. Kapitel 1 dieser Studie.
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7.4 Handlungsempfehlung IV: 
Erarbeitung eines komplexeren Zugangs 

zu Integrationsfragen und zur interkulturellen Öffnung

7.4.1 A Zielsetzung

Ziel der Politik sollte es sein, mittelfristig zu einer Übersicht von konkreten – zi-
vilgesellschaftlichen und politischen – Praxen und Prägefaktoren gelingender Kul-
turaneignung von Migranten zu gelangen. 

Dafür ist ein dreifaches Forschungsprogramm abzuschreiten: Erstens die 
Theorie der Kulturaneignung. Zweitens die – u. a. hieraus abzuleitende – Adres-
satenorientierung der Kulturaneignung. Und drittens konkrete Praxen der Kul-
turaneignung und deren evaluative Analyse. 

Ausgehend von der Tatsache, daß Kulturaneignung von Migranten – wie nicht 
zuletzt dies theoretischen Überlegungen Kapitel 2 dieser Studie wie auch die Aus-
sagen der Interviewpartner in Kapitel 6 zeigten – ein bidirektionaler Prozeß zwi-
schen Migranten und Aufnahmegesellschaft ist, ist die grundlegende Operation 
bei beiden Parteien eine der interkulturellen Öffnung.

Die Handlungsempfehlung wird aufgrund ihrer grundsätzlichen Bedeutung 
im Folgenden hier nur in groben Zügen geschildert. Für den hier skizzierten 
Grundansatz vergleiche die Schlußbemerkung im Editorial von Beate Pfeil zur 
vorliegenden Publikation:

Hervorzuheben an der hiermit erstpublizierten Studie ist, daß sie dem derzeitigen „technokrati-
schen [und] ökonomistischen Reduktionismus“ der Europäischen Union (Peter Strohschneider, 
DFG)74 eine „kulturelle Vielfalt“ auch in den für die Studie herangezogenen Wissenschafts-
disziplinen entgegensetzt und den populistisch nutzbaren Vereinfachungsstrategien eine hohe 
Komplexität ‚alter Schule‘. Damit zeigt sie die Unverzichtbarkeit gerade auch der Geistes-, So-
zial- und Rechtswissenschaften bei der Suche nach „real solutions“ für „real problems“ (EU-
Forschungskommissar Carlos Moedas).75

Mit ihrem weiten Blick auf  die historischen Entwicklungspfade unseres heutigen politi-
schen und sozialen Denkens liefert die Studie eine Fülle an Bausteinen zur konstruktiven Ge-
staltung der „Einen Welt“ im Zeichen kultureller Vielfalt. So könnte, ja so sollte ein neues 
Nachdenken aussehen.

74 Strohschneider, Peter: Rede auf  der Festveranstaltung im Rahmen der Jahresversammlung der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft am 5. Juli 2016 in Mainz. S. 5, 6.

75 Moedas, Carlos: RTOs: Collaborative Laboratories for Open Innovation, Lisbon 6 May 2016. https://
ec.europa.eu/commission/2014-2019/moedas/announcements/rtos-collaborative-laborato 
ries-open-innovation_en [27.08.2016].
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7.4.2 B Begründung

7.4.2.1 Grundlagenforschung: 
Die Perspektiven interkultureller Öffnung

Zielstellung ist eine praxistaugliche und in der Praxis anwendbare Theorie der 
Kulturaneignung, die speziell auch die Enkulturation, d. h. die präkognitiv, sinn-
lich, proaktive Weise der Kulturaneignung im Blick behält und diese mit den do-
minierenden Sozialisations- und Akkulturationsperspektiven zusammenbringt. 
Hierbei sollen einschlägige Ursachengefüge von Migration und Kulturaneignung 
in der Fluchtlinie der in Kapitel 2 dargestellten Metatheorie – über das Exemp-
larische hinaus – verortet und aufeinander bezogen werden. Die betreffenden 
Theorien können in einer intellektuellen Matrix von Kausalfaktoren für (i) die 
Wanderungsentscheidung (Migration), (ii) die unbewußte Aufnahme von hand-
lungsleitenden Vorstellungswelten der Migranten (Enkulturation), (iii) die mehr 
oder weniger bewußten Anstrengungen der Ankommenden, sich in die Gesell-
schaft der Aufnehmenden zu integrieren (Akkulturation) bzw. (iv) Mischformen, 
und schließlich (v) die Ergebnisse dieser Prozesse für die jeweiligen Migranten 
und deren Wechselwirkung mit der Aufnahmegesellschaft verbinden (z. B. posi-
tive und negative Segregation etc.). Daß hierbei der vorstellungsweltlichen Ebene 
eine zentrale Bedeutung als zentraler ersten Arbeitshypothese zugemessen wer-
den kann, ist oben hinreichend deutlich geworden. Diese ‚intellektuelle Matrix‘ 
lässt sich nun ihrerseits darauf  hin konturieren, inwieweit Vorstellungswelten, 
d. h. Sinn-, Deutungs-, Norm-, Wert- und Erfahrungsmuster als Kausalfaktoren 
dem aktuellen Forschungsstand nach überhaupt bedeutend sind und welchen 
Rang dergleichen (vermeintlich) ‚weiche‘ Faktoren im Gefüge mit den (vermeint-
lich) ökonomisch und politisch ‚harten‘ Faktoren (z. B. Einkommenserwartung 
der Wanderungsentscheidung) spielen.

Außerdem werden die für den Fortgang dieser Forschungen im zweiten und 
dritten Teil notwendigen Nexūs deutlich, und zwar mit den Diskursen zur Er-
folgsbedingungen von zivilgesellschaftlichen Initiativen, deren Auswirkungen 
(etwa hinsichtlich der Stiftung von Transzendenz und Gemeinsinn oder Sozialka-
pital), der Stabilisierungs- und Ordnungsleistung von Großgesellschaften sowie 
auch dem konstruktiven, ja systemstabilisierenden Umgang mit Pluralismus und 
Protest. Auf  diese Weise soll eine Landkarte mit ‚Findeorten‘ (Topoi) erarbeitet 
werden, mittels derer die Praktiker bzw. ‚Stakeholder‘ von Kulturaneignungspro-
zessen (Verwaltungen, Politiker, Vereine, Verbände, Bürgerinitiativen, Schulen, 
Theater, Museen, Kunst galerien und Unternehmen) sich den Prozessen von Mi-
gration und Enkulturation analytisch, kommunikativ, aber eben auch emotional, 
wünschenswert lösungsorientiert, evaluativ-steuernd und – ganz allgemein – ins-
piriert zuwenden können.
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7.4.2.2 Auf  dem Weg zu einer komplexen kulturwissenschaftlichen Typologie 
der Ankommenden: Adressatenorientierung in der interkulturellen Öffnung

In diesem zweiten Schritt sollen einesteils Migranten typisiert werden, und zwar 
dergestalt, daß deren Einordnung Rückschlüsse auf  die mitgebrachten kulturellen 
Sinn-, Deutungs-, Norm-, Wert- und Erfahrungsmuster ermöglicht. Eine solche 
Typologie muss folglich das kulturhistorische Gewordensein zur Grundlage ihrer 
Überlegungen machen, und mittels diesem aufzeigen, wie tiefl iegend und iden-
titätsstiftend die entsprechenden handlungsleitenden Vorstellungen im Habitus 
der Migranten verortet ist. In der Folge lässt sich einschätzen, wie anschlußfähig 
diese mitgebrachte Kultur zu der hiesigen ist, d. h. wie kompatibel sie mit einem 
stimmigen Katalog von Inhalten der „europäischen Leitkultur“ (und deren deut-
schem Akzent) ist. Mittels eines Katalogs an migrantentypenspezifi schen Vorstel-
lungswelten sind nicht nur kulturelle Nähe- und Distanzverhältnisse und mithin 
viel differenziertere Abschätzungen darüber möglich, wie groß die Anstrengun-
gen sein werden und mit welchen Schwierigkeiten zu rechen ist, wenn wir jene 
integrieren wollen, die zu uns kommen. Es sind auch viel bessere Vorverständnis-
se von den Kulturen der Ankommenden an die integrationspolitischen Akteure 
vermittelbar, und es sind viel genauere Interventionen zur Kulturaneignung und 
Integration dieser Migranten möglich. Beides dürfte die Chancen einer friedli-
chen, fruchtbaren und innovationsfördernden interkulturellen Öffnung erheb-
lich mehren – gerade auch vor dem Hintergrund des festgestellten Trends, daß 
Migranten in Zukunft infolge heterogenerer Motivlage und Herkunftsregionen 
auch heterogener in ihrer Eigenschaft als Adressaten der hiesigen Kulturaneig-
nungssysteme werden.

Hinsichtlich der betrachteten Theorien aus dem ersten Schritt (Kapitel 3) 
können durch die konkrete inhaltliche Ausprägung der Vorstellungswelten die 
entfaltete Theoriematrix faßbar inhaltlich aufgeladen werden. Dies entspricht – 
mathematisch geschrieben – dem Einsetzen von konkreten Werten in eine Para-
metergleichung. Außerdem werden damit die im folgenden zu beschreibenden 
Praxisbeispiele um spezifi sche Erfahrungen mit Migranten angereichert, also 
eine gewisse Adressaten- bzw. Zielgruppenorientierung erreicht, die ihrerseits die 
Arbeit von Praktikern, konkret also zum Beispiel Ausländerbeauftragten, Asyl-
entscheidern, Polizisten, Kommunalpolitikern, Bürgerinitiativen etc. ebenso ver-
einfachen kann wie die Arbeit der Lehrer, Universitätsdozenten und der Kunst- 
und Kulturschaffenden. 

Diese Überlegungen müssten drei primär typenbildenden Dimensionen um-
fassen: die Ethnie, die Konfession, der Herkunftsstaat. Die Ethnie ist hierbei die 
erste Schicht im Geschichte kollektiver Identitäten und Orientierungsmuster: Sie 
ist ja, wie etwa die Ethnien der Berber, der Kurden, der Araber oder Paschtunen 
illustrieren, bereits vor deren monotheistischer Umprägung und Weiterentwick-
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lung durch den Islam in der Welt entstanden und grundgeprägt. Es ist darum 
völlig verfehlt, zum Beispiel die islamische, jedoch auch die christliche Welt, nur 
anhand von Konfessionen scheiden zu wollen. 

Die Kategorisierung der Konfession bildet erst die zweite, historisch der Eth-
niebildung nachgelagerte Differenzierungsdimension. Diese wäre zudem für alle 
drei monotheistischen Buch- bzw. Offenbarungsreligionen erheblich zu diffe-
renzieren, z. B. christlich (anhand orientalisch-monophysitisch etc., byzantinisch-
orthodox, katholisch, reformiert, lutheranisch, uniert, freikirchlich, evangelikal 
etc., teils vor dem Hintergrund der Nationalkirchen) oder islamisch (sunnitisch, 
schiitisch, drusisch, alevitisch, alawitisch, ibaditisch etc.) – und sodann jeweils 
innerhalb der Konfessionen die jeweiligen Rechts- bzw. theologischen Schulen 
(z. B. Hanafi ten, Hanbaliten, Maliki, Schafi iten bei den Sunniten). Da es hier aber 
nicht um Theologie geht, wären u. a. die konfessionstypischen Muster von Offen-
heit oder Reklusion sowie die konfessionsinhärenten Fehdehaltungen relevant.

Weiter wären drittens die Sinn-, Deutungs-, Norm-, Wert- und vor allem Er-
fahrungsmuster der jeweiligen Staaten zu erheben, aus denen die Migranten zu 
uns kommen – um etwa die sunnitischen Kurden hinsichtlich ihrer Vorprägung 
durch die Türkei oder das Assad- bzw. Hussein-Regime zu differenzieren. 

Eine solche Typologie ist nur als kulturhistorische Typologie denkbar, weil 
nur durch diese sichtbar wird, welche Vorstellungswelten zuerst und prägend für 
die Aufnahme der im Verlauf  der Geschichte hinzugekommenen Vorstellungs-
welten war. Das wiederum ist nicht jene Herkulesaufgabe, als die sie zunächst 
erscheint, kann sich dieses Unterfangen doch auf  viele beschreibende und ent-
wicklungsgeschichtliche Arbeiten zu den Ethnien, Konfessionen und Staaten 
bzw. Staatsbildungsversuchen stützen.

Sodann wäre für jeden der Typen inhaltlich zu beschreiben, wie nahe oder 
entfernt die Kultur hinsichtlich tragender Topoi der europäischen Leitkultur ist, 
etwa insb. hinsichtlich politischer Topoi (Verhältnis Privatheit zu Öffentlichkeit, 
Idee der Staatlichkeit, Herrschaftsgebiet und -struktur, Gewaltmonopol, Laizität, 
Gewaltenpluralismus, gesellschaftlicher Interessen- und Wertepluralismus, Libe-
ralismus, Partizipationsmuster, vertikale Gewaltenteilung, formale und materia-
le Rechtstaatslichkeit, Geschlechterverhältnisse) und sodann im weiteren wirt-
schaftlicher, rechtlicher, wohlfahrtsbetreffender, bildungs- und kulturpolitischer 
sowie ökologischer und naturverhältnismäßiger Topoi. 

Die Nähe und Distanz in diesen konkreten Bereichen können ihrerseits ent-
lang der europäischen Leitkultur systematisch erweitert und vor allem mit Ge-
wichten versehen werden: Nicht alles wird ja zur Integration gleich bedeutsam 
sein, und keinesfalls muss und darf  mit der Kulturaneignung eine Gleichschal-
tung der Ethnien angestrebt werden. Denn genau durch diesen europäisch-leit-
kulturellen Sinn-, Deutungs-, Norm-, Werte- und Erfahrungskonsens ist jener ge-
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meinsame Nenner beschrieben, auf  dem die kulturelle Diversität, die Europa als 
Kontinent so besonders macht, nachhaltig möglich werden, gepfl egt werden und 
um die Diversität der Ankommenden bereichert werden kann. An die wesentlich 
von der Bundesrepublik vorangebrachte und von ihr nun auch im Inneren anzu-
wendende UNESCO-Konvention zur Kulturellen Diversität sei erinnert. 

Nicht zuletzt würde über eine solche komplexe, kulturhistorisch informierte 
Typologie auch deutlicher, ob und warum bestimmte Migranten als Problem-
gruppen einzuschätzen sind, v. a. jedoch würde sachgerechter und differenzierter 
über vermeintliche Problemgruppen wie die Türken oder die Moslems nachge-
dacht werden können.

Schließlich wäre als sekundäre typenbildende Dimension, gleichsam als Ak-
zent der aus den vier primären typenbildenden Dimensionen, eine milieuspezifi sche 
Unterscheidung zu treffen: Denn es ist zu erwarten, daß Menschen aus ethnie-
spezifi sch-konfessional-nationalspezifi sch gebildeteren, wohlhabenderen Milieus 
eine weniger große kulturelle Distanz aufweisen als bildungsferne und arme Teile 
der Bevölkerung. Mit Anton Sterbling sei an die große Bedeutung der Hajnal-
Linie auch innerhalb unseres Kontinentes erinnert.

Die Plausibilierung eines Zusammenhangs zwischen kultureller Nähe und Di-
stanz zur europäischen Leitkultur einesteils und dem jeweiligen Typ aus Ethnie, 
Konfession, Staat und Milieu wäre schließlich – wenigstens stichprobenartig – zu 
validieren: Hier kommen einsteils Interviews mit jenen Praktikern in Kontakt, 
die ohnehin schon im Feld als Stakeolder von Migranten-Kulturaneignungspro-
zessen tätig sind. Im Mittelpunkt aber stünden Interviews und Befragungen mit 
Migranten, um die Vorstellungswelten der Ankommenden besser verstehen und 
das Paßfähigkeitsdifferential differenziert ermessen zu können.

7.4.2.3 Datenlage 

Die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geführten Statistiken sowie 
deren öffentliche Verfügbarkeit erlauben zu Fragen der kulturellen Integration 
der „Flüchtlinge“ maximal eine Art Blindfl ug. 

Oberbürgermeister Olaf  Raschke äußerte im Interview76 seinen Unmut dar-
über, daß man grundsätzlich nichts über die Menschen wisse, die zurzeit in Mei-
ßen ankommen. Die Registrierung fi nde beim BAMF statt, zugewiesen würden 
die Menschen über die Länder an die Landkreise. Diese entschieden über die 
Unterbringungsbehörden. Die Gemeinden helfen schlußendlich nur bei den Un-
terbringungsmöglichkeiten. Die Kommune habe keinerlei Kenntnisse über den 
Bildungsstand, die Berufserfahrungen oder andere Fähigkeiten der Flüchtlinge. 
Eine Integration in den Arbeitsmarkt nach Qualifi kation und Bedarf  sei demzu-

76 Siehe Kapitel 6 dieser Studie.
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folge gar nicht möglich. Mit diesem Unmut steht Olaf  Raschke nicht alleine; eine 
Verbesserung des Datenmaterials ist dringend erforderlich.

Als Ausgangspunkt einer differenzierteren Erfassung der einschlägigen Wirk-
lichkeitsausschnitte ist mit Blick auf  die zu ergreifenden integrationspolitischen 
Maßnahmen eine Verbesserung der Datenlage erforderlich. Diesbezügliche An-
fragen an das BAMF hat dieses mit Hinweis auf  fehlende personelle Kapazitäten 
abgelehnt; außerdem wurde geäußert, daß eine Aufarbeitung der in den Migrati-
onsberichten zum Beispiel dargestellten Daten nicht in üblichen EDV-Formaten 
verfügbar gewesen wären. 

Ganz allgemein muss die nunmehr offi ziell auch vollzogene Neuausrichtung 
Deutschlands als Einwanderungsland auch mit der nötigen Aufrüstung bezüglich 
der Datenerhebung und -verwaltung einhergehen. Hier ist auch zu erwägen, durch 
die Datenpraxis anderer Ländern zu lernen, etwa in Kanada oder in Frankreich.

(1) Es müssen jene Daten, die das BAMF zu den Flüchtlingen besitzt überhaupt 
erst einmal zugänglich gemacht werden – und zwar in einer Weise, daß we-
nigstens lagebeurteilende Kreuztabellierungen möglich werden. Nur so kann 
migrantentypologisch sinnvoll nach Kombinationen aus Herkunftsland, Kon-
fession, Ethnie unterschieden werden.

(2) Hinsichtlich der Ethnien ist zu fordern, daß bei Großethnien (z. B. Paschtu-
nen, Berber, Araber) ggf. einschlägige Stämme erfaßt werden. 
Hinsichtlich der Konfessionen bzw. der Kirchenzugehörigkeit bei Judentum, 
Christentum und Islam wären die Konfessionen im Sinne der vorgelegten Über-
legungen besser zu unterscheiden. Es kann nicht angehen, daß Christen aus Eri-
trea mit Christen aus Serbien in die gleiche Gruppe eingeordnet werden. Es ist 
ein Mangel nicht nur der integrationspolitischen Überlegungen, sondern 
auch der Integrationsforschung, daß Kulturvariablen zu wenig Bedeu-
tung beigemessen wird. Es ist aber sehr wahrscheinlich die spezifi sche Kon-
fi guration aus Konfession, Ethnie und Herkunftsland (sowie der sozialen Lage 
bzw. der Milieus), die für eine zielgenaue Integration gewußt werden müssen.

(3) Es ist unerläßlich, alle ankommenden Zuwanderer, besonders die Flüchtlinge 
und Asylbewerber, möglichst in Tuchfühlung zur Herkunft (Land, Konfessi-
on, Ethnie) hinsichtlich ihrer sozialen Lage bzw. Milieu zu klassifi zieren. Da es 
spezifi sche Studien zur den Milieus in den Herkunftsländern nicht gibt (und 
der Ansatz für eher traditionaler Gesellschaften und Gemeinschaften schlech-
terdings nicht anwendbar ist) sollte die spezifi sche Einordnung wenigstens 
der sozialen Lage (erste zur Milieubildung herangezogene Dimension) erfaßt 
werden. Das bedeutet wenigstens Bildungs- und Ausbildungsstand und Beruf  
sowie – optimal – auch die ungefähre Stellung in der Herkunftspyramide in der 
Herkunft (z. B.: Land, ethniespezifi scher Landesteil).
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(4) Verfügbarkeit und bessere Aufarbeitung – vorbildhaft wie bei Bundesamt für 
Statistik – von Daten für (i) die Entscheidungen über Asylanträge vor dem Jahr 
1990, sowie wenigstens zwischen 1989 und 2013 Daten zu (ii) dem Alter und dem 
Geschlecht von Asylsuchenden, (iii) der Religionszugehörigkeit von Asylsu-
chenden, (iv) dem Bildungsgrad von Asylsuchenden, (v) der ethnischen Zusam-
mensetzung von Asylsuchenden. Wiederum sollten die angesprochenen Kreuz-
tabellierungen entweder möglich sein oder entsprechend publiziert werden.

(5) Konkrete Informationen zur Entwicklung der Asylbewerber- und Flücht-
lingszahlen im jeweiligen Land. Hier sind die bereitgestellten Informationen 
der zentralen Akteure noch immer vergleichsweise lückenhaft. In diesem Zu-
sammenhang wären Zeitreihen über Asylbewerberzahlen, deren Alter, Ge-
schlecht, Religionszugehörigkeit, Ethnie, Konfession, soziale Lage und Her-
kunftsland von Asylsuchenden notwendig. Außerdem wäre notwendig die 
Verteilung – differenziert nach den genannten Merkmalen – auf  die Kommu-
nen (möglichst Landkreise und Gemeinden). 

(6) Besonders wichtig wären Daten zur (Binnen-)Wanderung der Asylbewerber 
und Flüchtlinge, um die Agglomerationssprozesse und Durchsatzgrößen bes-
ser zu verstehen.

(7) Für die allgemeine Migrationsstatistik sind folgende Datenlücken – sofern 
prinzipiell verfügbar – möglichst zu schließen. 

a. Für die Zeit vor 1990 die (i) Zu- und Fortzüge nach Herkunfts- bzw. Ziel-
ländern über die Grenzen Deutschlands (vgl. Migrationsbericht 2013, 
S.174 – 178); (ii) Merkmale Geschlecht, Alter, Religion und Ethnie der Zu- 
bzw. Fortgezogenen; (iii) die Darstellung ausgewählter Staatsangehörigkei-
ten (vgl. Migrationsbericht 2013, S.183 – 185).

b. Für die Zeit vor 2004 Zu- und Fortzüge über die Grenzen Deutschlands, 
jeweils Gesamt, sowie darunter befi ndliche Ausländer, nach Ländern der 
Bundesrepublik vor 2004 geben (vgl. Migrationsbericht 2013, S. 188 – 189).

c. Daten zur Religionszugehörigkeit und die ethnische Zusammensetzung der 
Zuwanderer in Deutschland für den Zeitraum 1960 – 2015.

d. Daten zur Vermittlungen von Gastarbeitnehmern in Deutschland nach Her-
kunftsländern vor 1990 (vgl. Migrationsbericht 2013, S. 198).

e. Daten zur Zahl der Studienanfänger (Bildungsausländer) nach ausgewählten 
Staatsangehörigkeiten vor 1999 (vgl. Migrationsbericht 2013, S. 202).

f. Daten zu erteilten Visa zum Zweck des Ehegatten- und Familiennachzugs 
nach Deutschland vor 1998 (vgl. Migrationsbericht 2013, S. 210).
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g. Daten zum Familiennachzug nach ausgewählten Staatsangehörigkeiten vor 
2001 (vgl. Migrationsbericht 2013, S. 211).

h. Daten zum Zuzug von (Spät-)Aussiedlern und deren Familienangehörigen 
nach Deutschland nach Altersgruppen vor 1991 geben (vgl. Migrationsbe-
richt 2013, S. 214).

i. Daten zu (Spät-)Aussiedlern bzgl. der Merkmale Herkunft, Geschlecht, Re-
ligion, Ethnie für den Zeitraum 1991 – 2015.

j. Daten zu Fortzügen von Ausländern nach Aufenthaltsdauer vor 2006 (vgl. 
z. B. Migrationsbericht 2006, S. 275; Migrationsbericht 2007, S. 263; etc.).

k. Daten zur Abwanderung von Drittstaatsangehörigen nach dem letzten Auf-
enthaltsstatus vor 2008 (vgl. Migrationsbericht 2008, S. 310; Migrationsbe-
richt 2009, S. 293; etc.).

l. Daten zu Fortzügen von Deutschen nach Altersgruppen und ausgewählten 
Zielländern vor 2008 geben (vgl. Migrationsbericht 2008, S. 313).

m. Abwanderungsspezifi sche Daten bezüglich der Merkmale Religionszugehö-
rigkeit und Ethnische Zusammensetzung für den Zeitraum 1960 – 2015.

n. Daten zur Altersstruktur der deutschen und ausländischen Bevölkerung 
vor 2006 (vgl. Migrationsbericht 2006, S. 300; Migrationsbericht 2007, 
S. 289; etc.).

o. Daten zur ausländischen Bevölkerung nach Staatsangehörigkeit und Aufent-
haltsdauer vor 2007 (vgl. Migrationsbericht 2007, S. 293).

p. Daten zur ausländische Bevölkerung/Bevölkerung mit Migrationshinter-
grund nach Bundesländern vor 2006 (vgl. Migrationsbericht 2006, S.303).

q. Daten über die Altersstruktur der deutschen und ausländischen Bevölke-
rung vor 2006, für 2007, sowie für 2012 geben (vgl. z. B. Migrationsbericht 
2007, S.296; Migrationsbericht 2008, S. 336; etc.).

r. Daten über die Ausländische Wohnbevölkerung nach ausgewählten Staats-
angehörigkeiten und Geschlecht/bzw. Geburtsland vor 2006, bzgl. des 
Merkmals Geschlecht für 2007, sowie für 2010 (vgl. Migrationsbericht 2006, 
S. 302; Migrationsbericht 2008, S. 337; etc.).

s. Daten über die Ausländische Bevölkerung nach Staatsangehörigkeit und 
Aufenthaltsdauer vor 2006, sowie für 2007 (vgl. Migrationsbericht 2007, 
S. 297; Migrationsbericht 2009, S. 323 – 324; etc.).

t. Daten über Einbürgerungen nach ausgewählten Herkunftsstaaten vor 1995 
(vgl. Migrationsbericht 2005, S. 172).

u. Einbürgerungsspezifi sche Daten bzgl. der Merkmale Religion, Alter, Ge-
schlecht, Ethnie für den Zeitraum 1960 – 2015.
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v. Daten über die Ausländische Bevölkerung in Ländern, Regierungsbezirken 
und Kreisen allgemein und nach Häufi gkeit der Staatsangehörigkeit vor 
2012 für das Bundesland Sachsen (vgl. Mikrozensus 2012 – 2014, sowie AZR 
2012 – 2014).

w. Daten über die Merkmale Religion, Ethnie, Geschlecht und Alter der auslän-
dischen Bevölkerung in den Ländern.

x. Daten über Zu- und Fortzüge in die Staaten der Europäischen Union sowie 
in die Schweiz und Norwegen nach Herkunftsländern vor 1990 (vgl. Migra-
tionsbericht 2013, S. 225 – 226).

y. Daten über Zu- und Fortzüge in die Staaten der Europäischen Union sowie 
in die Schweiz und Norwegen nach den Merkmalen Geschlecht, Alter, Eth-
nie, Religion und Herkunftsländern vor 1990-2015.

z. Daten über die Feststellungen von unerlaubt eingereisten Ausländern an den 
deutschen Grenzen und Zurückschiebungen vor 1990 (vgl. Migrationsbe-
richt 2013, S. 233).

aa. Daten über die Merkmale Religionszugehörigkeit, Ethnie, Alter Geschlecht 
bei unerlaubt eingereisten Ausländern an den deutschen Grenzen und Zu-
rückschiebungen für den Zeitraum 1950 – 2015.

7.4.2.4 Die Praxis der interkulturellen Öffnung

Im einem parallelen Forschungsschritt sollen Beispiele guter Praxis inventarisiert, 
modellhaft durchgeührt, hinsichtlich der in den beiden vorhergehenden Schrit-
ten erarbeiteten Ursachen kommentiert und – ganz enscheidend – schließlich 
so aufgearbeitet werden, daß eine von Praktikern und Stakeholdern gewünschte 
Nachahmung bzw. Inspiration für eigene Praxis ermöglich wird.

Es handelt sich dabei also um einen ‚Lernort‘ interkultureller Öffnung, der 
jenseits der Theorie und der migrantentypologisierenden Empirie konkret und 
praktisch macht, im gewissen Sinne sogar überprüft, was dort an Perspektiven 
und Aussagen bereitgestellt wurde. 

Bei den zu ex post zu untersuchenden Projekten kann es sich um zivilgesell-
schaftlichen und kommunalpolitischen Initiativen zum Erlernen der deutschen 
Sprache etwa schon in Erstaufnahmeeinrichtungen ebenso handeln wie um einen 
gemeinnützigen Schulverein zur Begegnung mit Migrantenkindern, ein Musikfes-
tival oder eine internationale Theaterinitiative, kulinarische interkulturelle Aben-
de, Gebetskreise, eine gemeinnützige Initiative zur Verarbeitung von Flucht- und 
Kriegstraumata und anderes, in denen die Zivilgesellschaft auf  die Migranten 
zugegangen ist oder umgekehrt, in denen Migranten auf  die Zivilgesellschaft zu-
gegangen ist. Wichtig ist, daß es ganz konkrete Projekte sind, die durch handeln-
de Personen und deren Probleme auch dargestellt und vertreten werden können.
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Bei den zu ex ante zu untersuchenden Projekten sind die theoretischen Befun-
de aus den Forschungen zu einer Matrix umzubilden, die eine genauere Erfassung 
der Vorstellungswelten erlaubt. Dies ist nicht nur eine neuartige und anspruchs-
volle Aufgabe für die Forschung, sondern auch ein wesentlicher Beitrag zu einer 
Erneuerung der deutschen Kunstlandschaft in Zeiten der Einen Welt (siehe unten 
die folgende Handlungsempfehlung).

Es wären vier – wesentlich praktische – Einsichten aus einem so konzipierten 
Sichtungs- und Forschungsprogramm zu erwarten.

a) Die vielen zivilgesellschaftlichen, vor allem lokalen politischen Initiativen ha-
ben gegenüber den (vermeintlichen) Problemen mit Migranten den Nach-
teil, daß sie – gleichsam als die Mitochondrien einer interkulturellen Öffnung, 
Kulturaneignung und Integration – ihre Arbeit nicht sonderlich medienwirk-
sam darstellen können: Sie sind in aller Regel klein, unspektakulär, zuweilen 
punktuell, jedoch in ihrer Summe höchst wirksam, ja unerläßlich. Folglich 
besteht ein – gerade auch für die politische Kommunikation, wie sie in Reden 
und politischen Pamphleten zu leisten wäre – schwerwiegendes und vermut-
lich auch weitgehend unsachliches Mißverhältnis zwischen Problemwahrneh-
mung einerseits und der Wahrnehmung von erfolgreicher Problembewälti-
gung andererseits. Schon von daher ist ein Inventar vor allem guter Praxis 
eine notwendige Korrektur der Wahrnehmung, verhilft zu einer adäquateren 
Darstellung der Sachverhalte und schafft Mut, wo Verzagtheit sachlich gar 
nicht gerechtfertigt erscheint.

b) Zudem würde die Darstellung konkreter Praxis in geradezu beseelender Wei-
se aufzeigen, wie wenig die Rede auch im Integrationsdiskurs vom Mangel 
an Alternativen, wie wenig das Gefühl der Ohnmacht berechtigt ist, und – 
demgegenüber – wie viele ganz konkreten Handlungsspielräume nicht (nur) 
irgendeine in Dresden, Berlin oder Brüssel sitzende Regierung hat, sondern 
eben gerade auch vor Ort sich bereits auftun und im Grunde jederzeit – und 
prinzipiell auch von jedem – genutzt werden können. 

 Es gehört zu den besonderen Chancen der sogenannten Flüchtlingskrise, daß 
die so vielfältig entfalteten Initiativen nicht nur integrationspolitische Schub-
kraft, sondern darüber hinaus auch die Zivilgesellschaft aktivierende Wirkung 
entfacht haben. Dabei könnte eine solche Aktivierung der Zivilgesellschaft 
sogar nicht nur das soziale Band zwischen Deutschen und Migranten nach-
haltig stärken, sondern auch jenes zwischen den Deutschen selbst, die in ihrer 
Hilfe für Flüchtlinge oder in der integrierenden Begegnung mit Arbeitsmig-
ranten zu Bürgern im Sinne des Citoyen werden, oder sich (wieder) überhaupt 
als solche erfahren.
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c) Die betrachteten Projekte wären mit den Theoriemodellen aus dem ersten 
Forschungsschritt in der Weise zusammenzubringen, daß ein Katalog, bzw. ein 
Leitfaden wichtiger, zu beachtender Faktoren erstellt werden kann, der – etwa in 
der Art einer Checkliste – das bürgerschaftliche Engagement wiederum in abs-
trakter Weise anleiten kann.77 In der Zusammenschau aus motivierendem Blick 
auf  Projekte, die ja nicht irgendwer irgendwo, sondern Deutsche und andere 
Europäer, ins Werk gesetzt und mehr oder minder erfolgreich betrieben haben 
und dem Blick auf  eine weite Empirie integrierende Theoriebildung ergibt sich 
die im Grunde maximal vor dem Hintergrund des Wissensstandes mögliche 
Chance, nachhaltig erfolgreich Migranten an unsere Kultur heranzuführen.

Daß dergleichen gelingen kann, zeigt sich zum Beispiel auch im Feld 
ökologisch-nachhaltiger, auf  soziale und ökologische Ressourcenschonung 
gerichtete Intitiativen, die sowohl wissenschaftlich wie auch im Modus der 
Narrative, des Geschichtenerzählens, von Harald Welzer bzw. der Stiftung 
FUTURZWEI. Stiftung Zukunftsfähigkeit zusammengetragen, verbreitet, 
motivierend dargestellt und hinsichtlich ihrer Voraussetzungen und Folgen 
analysiert werden. Es wäre darum möglich, die Darstellung erfolgreicher Pro-
jekte mit einer Kausalanalyse mittels Einzelfallauswertung, evaluativer Beglei-
tung und experimenteller Sozialwissenschaft zu erarbeiten.78

d) Zudem würde an den Problemen, vielleicht auch dem beobachteten Schei-
tern solcher Initiativen sichtbar, was Landes-, Bundes- und Europapolitik an 
Politiken unterstützend leisten kann: sowohl in materieller, ideeller wie auch 
regulatorischer Sicht. Dies können Anregungen dafür sein, was durch Po-
litiker und Personen des öffentlichen Lebens in sinnstiftenden Reden und 

77 Vgl. die Anleitung von Rob Hopkins zum Umbau der Städte in nachhaltige ‚Transition Towns‘: 
Hopkins, Rob (2011): The Transitions Companion: Making Your Community More Resilient in Uncertain 
Times.

78 Siehe Welzer, Harald, Rammler, Stephan (Hg.), 2012, Der FUTURZWEI Zukunftsalmanach 2013. 
Geschichten vom guten Umgang mit der Welt, Frankfurt am Main: Fischer-Taschenbuch-Verlag sowie 
Welzer, Harald; Giesecke, Diana; Tremel, Luise (Hg.): FUTURZWEI Zukunftsalmanach 2015/16: 
Geschichten vom guten Umgang mit der Welt, Frankfurt a. M.: Fischer-Taschenbuch-Verl. Die wissen-
schaftliche Auswertung: Kny, Josefa / Schmies, Maximilian / Sommer, Bernd / Welzer, Harald 
/ Wiefek, Jasmin, 2015, Von der Nische in den Mainstream, Berlin: Umweltbundesamt (vgl. auch Fa-
ber, Kerstin, Oswalt, Philipp, 2013, Raumpioniere in ländlichen Regionen: Neue Wege der Daseinsvorsor-
ge, Dessau, Edition Bauhaus). Wichtige Forschungsfelder und Theorie rund um die Governance-
Ansätze ließen sich zur Erhellung von Erfolgsfaktoren guter Praxis ebenso nutzen wie Theorien 
der Institutionengenese und Stabilisierung oder der Forschungen rund um die Erfolgsbedin-
gungen von zivilgesellschaftlichen Initiativen bzw. Bildung von Sozialkapital. Zudem läßt sich 
hier in fruchtbarer Weise an die kommunale Integrationsforschung anschließen, die ihrerseits 
einesteils etabliert und andernteils von dem skizzierten Forschungsprogramm wünschenswerte 
Richtungsimpulse bekommen könnte. Vgl. zur Darstellung und Kritik der kommunalen Integ-
rationsforschung Geseman, Frank, 2010, Zur Integrationsforschung in Deutschland, Berlin: Friedrich-
Ebert-Stiftung: Politische Akademi, S. 22ff.
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Präambeln immer wieder angesprochen gehört;79 es kann sich auch um die 
möglichst punktgenaue Zuweisung von Mitteln, etwa durch gezielte Förder-
programme handeln; damit gemeint sein könnten Weiterbildungsmaßnah-
men für politische Akteure oder Verwaltungsakteure bzw. Angestellte des 
öffentlichen Dienstes; und natürlich mag dies solche Anpassungen von Re-
gelungen in Bezug auf  Standards, Genehmigungen, Haftungen etc. betreffen, 
die gesellschaftliches Engagement zumindest nicht behindern würden, viel-
leicht regelrecht unterstützend und einladend wirken können; es könnte dies 
schließlich auch reichen bis hin zu Leitfäden, die von Seiten der verschiedenen 
Verwaltungsgliederungen herausgegeben werden, und zwar darüber, wie kon-
kret gesellschaftliches Engagement in Kommune X oder Landkreis Y initiiert 
und auf  Dauer gestellt werden kann. 

Aus der in diesem Forschungsabschnitt beschriebenen Praxis heraus, werden Al-
ternativen politischer Inhalte deutlich und generierbar, die auf  ihre Art gesell-
schaftlichen Wandel unterstützen und weiter antreiben können. Das wäre dann 
auch im Einklang mit historischen Erfahrungen von Gesellschaftswandel, in 
dem soziale Bewegungen und zivilgesellschaftliche Politik, lokale Problemlagen 
und -lösungsversuche zur nationalen Politik aggregiert worden sind: im Arbeits-
schutz, in der Armenfürsorge, in der Gesundheitsversorgung, der Fraueneman-
zipation, der Emanzipation von ethnischen Minderheiten usw.80 Treffend darum 
auch die Feststellung des Rats für Migration auf  seiner Jahrestagung:

Die Migrationsforschung muß sich von der Fokussierung auf  die nationale Ebene trennen: 
Stattdessen scheint Vieles, wenn nicht Entscheidendes, auf  städtischer beziehungsweise lokaler 
Ebene stattzufi nden. Hier vollzieht sich Migrationspolitik, hier wird sie gemacht und nicht nur 
gedacht. Das Problem aber ist: Wir alle – samt Medien – starren darauf, was auf  nationaler 
Ebene geschieht. Wir affi rmieren damit eine Staats- statt einer Gesellschaftszentrierung.81

Kulturhistorisch gesprochen, hat der Erste Weltkrieg einen hundertjährigen 
Schatten geworfen: den Glauben, der Staat solle richten, was zuvor Sache des 
Einzelnen, der lokalen Gemeinschaft, des Unternehmens war.82 Wie die Initiati-

79 Vgl. hierzu oben das Empfehlungsfeld III.
80 Fritzsche, Erik (2015), Wo bitte geht es zur Postwachstumsgesellschaft? – Politischer Wandel zwischen Füh-

rung durch Eliten und dem ‚Druck der Straße‘, in: Modereco e.V. – Verein zur Förderung maßvoller 
Wohlstandsmodelle, online abrufbar unter: www.modereco.de/wissenswertes/wo-bitte-geht-
es-zur-postwachstumsgesellschaft-politischer-wandel-zwischen-fuehrung-durch-eliten-und-
dem-druck-der-strasse/, [16.12.2015]; siehe insb. auch Welzer, Harald; Sommer, Bernd, 2014, 
Transformationsdesign: Wege in eine zukunftsfähige Moderne, München: oekom verlag.

81 Schiffauer, Werner (2014): Migration neu denken – ein Diskussionspapier, in Rat für Migration e. V. 
(Hrsg.): Dokumentation der Tagung Migrations- und Integrationspolitik heute, Berlin.

82 Vgl. oben Kapitel 1 dieser Studie. Zumindest verwiesen sei darauf, daß der deutsche Etatismus 
noch tieferer Wurzeln hat: nach dem Dreißigjährigen Krieg wurde der Landeswiederaufbau von 
oben, eben landesväterlich betrieben.



Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheber-
rechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, 

Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.

© BWV • BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG GmbH

Berlin 2016

392 7 Handlungsempfehlungen für eine erneuerte Migrations- und Integrationspolitik

EJM 1-2  2016

ven so vieler bewiesen haben und weiter beweisen, ist die sogenannte Flüchtlings-
krise eine klare Chance, ganz im Sinne von Sombart und Schumpeter, die letztlich 
fatale Staatsgläubigkeit, hypostasiert im Staatssozialismus, zugunsten einer akti-
ven Citoyenneté zu überwinden.

7.4.2.5 Fazit 

Wie auch in der vorliegenden Studie würde in diesem Forschungsprogramm Grund-
lagenforschung mit empirischer Forschung und Anwendungsbezug verzahnt, 
gleichsam als würde man das Floß während der Fahrt bauen. Angesicht der im-
mensen Herausforderung, vor denen die deutsche Gesellschaft durch die „nationale 
Aufgabe Integration“ (Angela Merkel) steht, ist dies nur sinnvoll und notwendig.

Unter anderem ließen sich alle drei oben genannten Forschungsanstrengun-
gen mit der Zeit hervorragend in einem Handbuch in drei Bänden zusammen-
fassen. Daraus ergäbe sich nicht nur ein hochaktuelles Nachschlagewerk für 
Praxisnützliches bei der Kulturaneignung von Migranten und – als deren Vor-
aussetzung – der interkulturellen Öffnung unserer Gesellschaft(en). Die dabei 
gemachten Erfahrungen, die beobachteten bzw. operativ implementierten und 
dadurch verbreiteten sozialen Praxen, Modellvorhaben, zivilgesellschaftlichen 
und lokal-politischen Engagements bis hin zu den möglichen Impulsen in die 
regionale, nationale und europäische Politik, lassen ein sektorales, horizontales 
und die Theorie-Praxis-Verbindung betreffendes Zusammenwachsen von Wis-
sensbeständen überhaupt erst entstehen. Dies sind sowohl nach dem Stand der 
Wissenschaftstheorie als auch der Theorien der Wissensproduktion und -verwen-
dung (Wissenschaftssoziologie) die besten Voraussetzungen dafür, daß Probleme 
nachhaltig angegangen und gelöst werden können. Genau dies ist der Integrati-
onspolitik nur zu wünschen.

7.4.3 C Kosten

Gesellschaftliche Bedeutung und Umfang der zu leistenden Arbeiten entsprechen 
grosso modo mindestens denen des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik in 
Frankfurt Main mit derzeit 90 Mitarbeitern, mit dem im übrigen künftig eng zu 
kooperieren sein wird. Die weltweiten Migrationsströme werden nicht abnehmen, 
sondern tendenziell zunehmen. Es bedarf  neuen Wissens, mit dieser Herausfor-
derung nachhaltig umzugehen und sie für eine Resilienzstärkung zu nutzen.

7.4.4 D Aufgabenzuordnung

Bundesministerium für Bildung und Forschung, 
betreffendes Landeswissenschaftsministerium
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7.5 Handlungsempfehlung V: 
Hilfe zu leisten für den Aufbau 

einer gemeinwohlverantwortlichen Zivilgesellschaft 
in den Ländern des globalen Süden durch Gründung einer 

„Eine-Welt-Universität“

7.5.1 A Hintergrund: Armut in der Welt

Abb. 7-15. Absolute poverty is defi ned as living on the equivalent of  US$2 a day or less. 
Territory size shows the proportion of  all people living on less than or equal to US$ 2 

in purchasing power parity a day. In 2002, 43 % of  the world population lived on this little. 
This money has to cover the basics of  food, shelter and water. Medicines, new clothing, 

and school books would not be on the priority list. In both Nigeria and Mali, 
9 of  every ten people survives on less than US$ 2 a day. 

Quelle: www.worldmapper.org/display.php?selected=180
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National estimates of  the percentage of  the population falling below the poverty line

CIA-Factbook, Stand 31.05.2016

1 Liberia 80% 24 Madagaskar 50%

2 Tschad 80% 25 Lesotho 49%

3 Sierra Leone 70% 26 Gambia 48%

4 Nigeria 70% 27 Kamerun 48%

5 Suriname 70% 28 Guinea 47%

6 Swasiland 69% 29 Burkina Faso 47%

7 Burundi 68% 30 Kongo 47%

8 Simbabwe 68% 31 Sudan 47%

9 São Tomé und Príncipe 66% 32 Bolivien 45%

10 Kongo, Demokratische Republik 63% 33 Ruanda 45%

11 Niger 63% 34 Kenia 43%

12 Sambia 61% 35 Nicaragua 43%

13 Honduras 60% 36 Côte d´Ivoire 42%

14 Komoren 60% 37 Dominikanische Republik 41%

15 Haiti 58% 38 Belize 41%

16 Guatemala 54% 39 Timor-Leste 41%

17 Jemen 54% 40 Angola 41%

18 Senegal 54% 41 Mauretanien 40%

19 Malawi 53% 42 Äthiopien 39%

20 Mexiko 52% 43 Gazastreifen 39%

21 Mosambik 52% 44 Grenada 38%

22 Südsudan 51% 45 Benin 37%

23 Eritrea 50% 46 Papua-Neuguinea 37%

Abb. 7-16. National estimates of  the percentage of  the population falling below the poverty line. 
Quelle: CIA-Factbook, Stand 31.05.2016

7.5.2 B Zielsetzung

Pull-Faktoren sind das eine, sprich die Attraktivität des Rechts- und Wirtschafts-
raums Europa und mit ihm Deutschland. Angesichts der künftig zu erwarten-
den Migrationsströme, die sich durchaus zu einer krisenhaften Infragestellung 
der aktuellen politischen Strukturen auswachsen könnten, gilt es aber eben so 
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sehr die Push-Faktoren in die politische Agenda mitaufzunehmen, konkret Hilfe 
zu leisten für den Aufbau einer gemeinwohlverantwortlichen Zivilgesellschaft in 
den Ländern des globalen Süden durch Gründung einer Eine-Welt-Universität (im 
folgenden EWU).

Mit ihren Mitteln könnte eine solche EWU beitragen zur Umsetzung der von 
der Vollversammlung der Vereinten Nationen im September 2015 beschlossenen 
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung.83 Im Vorfeld der Agenda 2030 hat das Bun-
desministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung den Be-
griff  der „Einen Welt“ prominent besetzt. Die Zukunftscharta84 wurde beim Zu-
kunftsforum „EINEWELT – Unsere Verantwortung“ am 24. November 2014 
in Berlin feierlich an die Bundeskanzlerin überreicht. Im europäischen Maßstab 
hätte eine „Eine-Welt-Universität“ ein herausragendes Alleinstellungsmerkmal 
unter dem Gesichtspunkt, nachhaltig zu einer Verringerung der Push-Faktoren in 
den Herkunftsländern der Flüchtlingsströme beizutragen. 

Übergreifende Elemente aus der Zukunftscharta wären Sozialethik (im üb-
rigen fast so etwas wie eine deutsche Spezialität), Komplexitätsreduktions-
kompetenz, Alteritäts- und Alienitätskompetenz, Ambiguitätskompetenz 
jenseits binärer Schwarz-Weiß-Logik85 sowie Kenntnisse der kulturellen und 
religiösen Vielfalt unserer Welt. Es gilt der Satz aus dieser Studie: Ohne kul-
turelle Kompetenz keine interkulturelle Kompetenz.

Es ist gute Tradition der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, in Köpfe 
zu investieren. Eine Enkulturation,86 ein selbsttätiges Hineinwachsen künftiger 

83 www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
84 Aus der Zukunftscharta lassen sich zentrale Anregungen für die inhaltlichen Aufgaben der Eine-

Welt-Universität gewinnen. Ihre acht Handlungsfelder lauten:
 1. Ein Leben in Würde weltweit sichern
 2. Natürliche Lebensgrundlagen bewahren und nachhaltig nutzen
 3. Wirtschaftswachstum mit Nachhaltigkeit und menschenwürdiger Beschäftigung verbinden
 4. Menschenrechte und gute Regierungsführung fordern und fördern
 5. Frieden schaffen, menschliche Sicherheit stärken
 6. Kulturelle und religiöse Vielfalt respektieren und schützen
 7. Innovationen, Technologien und Digitalisierung für transformativen Wandel nutzen
 8. Die neue globale Partnerschaft und Multi-Akteurs-Partnerschaften für die Umsetzung ent-

 wickeln.
 In Punkt 6 (Kulturelle und religiöse Vielfalt respektieren und schützen) setzt sich die Zukunfts-

charta deutlich von der Agenda ab und bringt eine spezifi sch europäische, in der Zwischenzeit im 
Rahmen der UNESCO-Konvention Kulturelle Vielfalt auch in das internationale Vertragsrechte 
eingegangene Perspektive ein. Vgl. www.bmz.de/de/mitmachen/zukunftscharta/index.html; 
www.zukunftscharta.de [23.01.2016].

85 Mit dem Kasseler Makrosoziologen Heinz Bude formuliert und mit Günter Nooke um die 
Ambigutitätskompetenz ergänzt. Bude sprach neben Komplexitäts- und Alteritätskompetenz 
von (3) wirtschaftswissenschaftlicher Alphabetisierung und (4) Medienkompetenz.

86 Siehe ausführlich Kapitel 2 dieser Studie.
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Akteure in die Normen der globalen Verantwortungsgemeinschaft (Stichworte 
wären z. B. transnationales Regieren, interkulturelle Verständigung, globale Ar-
mutsbekämpfung, Ressourcenschutz) wäre besonders gut möglich durch ein 
gemeinsames Studium mit gleichermaßen motivierten jungen Persönlichkeiten 
aus Deutschland und anderen europäischen Ländern. Umgekehrt wären letztere 
ihrerseits nach einem gemeinsamen Studium besonders qualifi ziert, sich vor Ort 
sowie in den internationalen Organisationen für die Ziele von Zukunftscharta 
EINEWELT – Unsere Verantwortung und der Agenda 2030 für nachhaltige Entwick-
lung einzusetzen.87 

Die Leitidee der Eine-Welt-Universität besteht darin, Menschen aus außer-
europäischen Regionen mit besonderem Entwicklungsbedarf  (50 %), zusammen 
mit Studierenden aus Deutschland und dem weiteren Europa (50 %), in einem 
christlich geprägten Umfeld an einer Einrichtung mit Forschung und Lehre das 
selbsttätige Hineinwachsen in Normen unserer und der globalen Verantwor-
tungsgemeinschaft zu ermöglichen. Wie schwierig dies alleine schon innerhalb 
der EU 27 ist, zeigen die gegenwärtigen Konfl ikte nachdrücklich. Die säkulare 
Demokratie basiert wesentlich auf  Mündigkeitsprinzipien.88 Mit Böckenförde89 
sei daran erinnert, daß der freiheitliche Staat die Voraussetzungen, auf  denen er 
beruht, nicht selber zu schaffen in der Lage ist.90 

Neben der fehlenden Nachhaltigkeit der Bödenbewirtschaftung ist das Feh-
len der Grundlagen bürgerlichen Eigenwirtschaftens und bürgerlicher Mitver-
antwortung in den Ländern des globalen Südens einer der zentralen Push-Fak-

87 Auch der aus dem Bericht der Bundesregierung zur deutschen Personalpräsenz in internationalen Organisa-
tionen erhellende Exzellenzbedarf  deutet nachdrücklich darauf  hin, daß es der Bundesrepublik 
mit ihrer immer größeren Verantwortung innerhalb der Staatengemeinschaft offensichtlich an 
einer geeigneten Bildungsstätte mit einem Blick auf  den ‚Süden‘ der Weltgemeinschaft und in 
Überwindung des Euroatlantik-Zentrismus fehlt: „Das Ziel der Bundesregierung, den deut-
schen Personalan teil in internationalen Organisationen und europäischen Institutionen zu er-
höhen, gilt in qualitativer und in quanti tativer Hinsicht.“ Beispielsweise stellt Deutschland bei 
einem Bevölkerungsanteil von 16,25% und einem Haushaltsanteil von 20% lediglich 10,25% 
des Personals im höheren Dienst der EU. „Bei strukturell ungünstiger werdenden Rahmenbe-
dingungen haben deutsche Kandidaturen und Bewerbungen nur dann realistische Erfolgsaus-
sichten, wenn sie strategisch langfristig konzipiert und innerhalb der Bundesregierung stringent 
koordiniert und hochrangig politisch begleitet werden.“ Dritter Bericht der Bundesregierung zur deut-
schen Personalpräsenz in internationalen Organisationen. Drucksache 17/11942, 19. 12. 2012, S. 21.

88 Zur gesellschaftlichen Einbeziehung von Frauen und zur Abgrenzung von familiarer und in-
nerethnischer Gebundenheit vergleiche die von John Hajnal für Westeuropa versus Osteuropa 
entdeckten Heiratsmuster. Hajnal, John (1965): European marriage pattern in perspective. In: Glass, 
D.V.; Eversley, D.E.C. (eds.): Population in History: essays in historical demography. Chicago, Illinois, 
S. 101 – 43.

89 Vgl. Kapitel 1 dieser Studie.
90 Böckenförde, Ernst-Wolfgang (1976): Staat, Gesellschaft, Freiheit. Frankfurt am Main, S. 60. Vgl. 

das ausführliche Zitat oben unter 7.1.
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toren für die aktuellen Migrationsströme von 60 Millionen Menschen weltweit. 
In sechs Jahrzehnten postkolonialer Selbständigkeit ist es weder den staatlichen 
Verantwortlichen vor Ort noch der öffentlichen Entwicklungshilfe91 im Umfang 
von fast fünf  Billionen Dollar seit 1960 gelungen, den Teufelskreis aus Nepo-
tismus, klientelistischer Korruption und Neo-Patrimonialismus zu durch-
brechen und eine stabile Zivilgesellschaft zu entwickeln. Jungen Menschen aus 
Ländern des globalen Südens ebenso wie aus Deutschland und dem weiteren 
Europa ein vertieftes Verständnis dieses Kreises zu vermitteln und Gegenkräfte 
aufzubauen, ist das Gründungsanliegen der EWU. 

Die EWU weiß sich dabei in erster Linie der Humboldtschen Einheit von 
Lehre und Forschung verpfl ichtet, sprich: einer in die Lehre eingebetteten For-
schung (und nicht einer autistisch neben ihr betriebenen); ebenso dem Pestalozzi-
schen Anliegen eines ganzheitlichen Ansatzes bei der Vermittlung der Zielgröße 
EINEWELT – Unsere Verantwortung. Dem tragen die Trimesterstruktur in einer 
lebendigen Abwechslung von Studien- und Praxistrimestern, der Gesamtablauf  
mit seinem Wechsel von Studieren in Deutschland und Aufenthalten in den 
Ländern des globalen Südens sowie die Lehrveranstaltungsformen und -inhalte 
Rechnung.

Ohne die eigene Kultur zu verstehen, werden auch andere Kulturen nicht ver-
standen werden. Und diese sind immer stark von Religion geprägt. Zunehmend 
sind gesellschaftlich-politische Konfl ikte von religiösen Faktoren determiniert. 
Mithin erfordert ein Verständnis der Konfl iktursachen auch religiöse und insbe-
sondere interreligiöse Diskursfähigkeit. 

Dies stellt die Weltkirchen ihrerseits von besondere Herausforderungen, in-
tern wie extern, die neue Formen universitärer Bildung und Ausbildung erfor-
dern. Die Kirchen hatten seit ca. 1960, im Zusammenhang der Dekolonisisierung, 
eine Vorreiterrolle bei der weltweiten Armutsbekämpfung durch Bildung, Kultur 
und Gesundheitswesen übernommen. Nun ringen sie darum, jenseits von euro-
zentristischen Missionsmodellen, diese Ansätze in interdisziplinär ausgerichteter 
Theologie, Ethik und Entwicklungstheorie konzeptionell weiterzuentwickeln. 
Ureigenstes Anliegen der Kirchen ist es, „den armen Ländern der südlichen Erd-
hälfte eine partnerschaftliche Zusammenarbeit anzubieten, um existentielle Nöte 
der Menschen und soziale Ungerechtigkeiten zu mildern oder zu beseitigen.“92 
Im EWU-Konzept wird deshalb der Funktion der beiden christlichen Kirchen im 
Zusammenspiel von Staat und Zivilgesellschaft besondere Bedeutung zugemes-

91 „Die rund 50 Milliarden Dollar, welche die ausländischen Firmen, die Afrikas Ressourcen 
ausbeuten, jährlich an Mitteln abführen, halten sich etwa die Waage mit den 55,8 Milliarden 
Hilfsgeldern, die im gleichen Zeitraum in den Kontinent hineingepumpt werden.“ www.nzz.ch/
feuilleton/schauplatz/das-andere-afrika-ein-missverstandener-kontinent-ld.85183. [23.01.2016]

92 www.dbk.de/katholische-kirche/katholische-kirche-deutschland/aufgaben-kath-kirche/hilfs 
werke/ [23.01.2016]
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sen. Die Mitgründung einer entsprechenden universitären Einrichtung wäre ein 
konsequenter Schritt. Sie würde der EWU ihrerseits eine Vor-Ort-Kooperation 
unabhängig von den staatlich-klientelistischen Strukturen erlauben. Vorgeschla-
gen wird, daß Bund, Land und Sitzgemeinde sich der ideellen und materiellen 
Unterstützung der beiden Kirchen versichern; jeweils im Zusammenwirken der 
Laien und der Amtskirche.

Das Eine-Welt-Ziel93 ist exemplarisch für eine neue dezidiert überregionale 
Herausforderung an die internationale Staatengemeinschaft. Durch die Neurege-
lung von Artikel 91b Abs. 1 Grundgesetz und mit Blick auf  seine von nieman-
dem bestrittene Außen-Alleinkompetenz ist es dem Bund unbenommen, sich mit 
Zustimmung der Länder modellhaft an Universitätsträgerschaften zu beteiligen 
und hierbei Aspekte aufzugreifen, die er in der ländergetragenen Hochschulland-
schaft nicht oder nicht hinreichend abgebildet sieht. 

Schon Oberbürgermeister Adenauer hatte die 1798 geschlossene Universität 
Köln als städtische Einrichtung wiederbegründet (Staatsvertrag mit Preußen vom 
29. Mai 1919). Denkbar wären als Rechtsform eine bundesunmittelbare Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts, eine Landesstiftung des öffentlichen Rechts 
oder eine Kommunalstiftung, in die die Sitzgemeinde ihren fi skalischen Gewinn 
durch die zusätzlichen Einwohner reinvestiert und an der sich Bund, Land und 
die Kirchen beteiligen. 

Als möglicher Ort wird das rheinische Bonn vorgeschlagen; als Bundesliegen-
schaft das ehemalige Bundeskanzleramt mit dem Palais Schaumburg in unmittel-
barer Nähe zum United Nations Campus Bonn, zum World Conference Center 
und zur Deutschen Welle. Als alternative Orte werden unten das bayerische Eich-
stätt (in Umformung der bisherigen Katholischen Universität), das sächsische 
Görlitz und das ebenfalls sächsische Leipzig diskutiert. 

Zu überlegen wäre ein Campus Berlin in Form eines Wissenschaftskollegs für 
entwicklungspolitische Grundsatzaspekte zur Bereicherung des Hauptstadtdis-
kurses und um von diesem bereichert zu werden.

Voraussichtlich wären die Gesamtkosten der EWU (nach den ODA-Statuten 
auch über die Aufwendungen für die ausländischen Studierenden, Gastdozenten 
und Forschungen hinaus) ODA-anrechungsfähig.94

93 Um Mißverständnisse auszuschließen, sei ausdrücklich darauf  verwiesen, daß der von der Bun-
desregierung gewählte, einem UN-Sprachgebrauch folgende Begriff  „Eine Welt“ sich deut-
lich von einer „Eine-Welt-Romantik“ (kritisch u. a. Noggler in Diepold/König 2004, S. 83) 
bzw. -Naivität absetzt; im pragmatischen Ansatz der EWU ohnehin.

94 Die Offi cial Development Assistance bezeichnet den Anteil der öffentlichen Ausgaben für Entwick-
lungszusammenarbeit am Bruttonationaleinkommen. Entwicklungsbezogene Forschung und 
Lehre ist grundsätzlich ODA-anrechenbar, die „List of  ODA-eligible international organisa-
tions“ nennt ausdrücklich die Kategorie „University, college or other teaching institution, re-
search institute or think-tank“ „Contributions (both core and earmarked) to INGOs, networks 
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7.5.3 C Strukturelemente 

7.5.3.1 Merkmale

– Wissenschaftssprache: grundsätzlich Deutsch (siehe unten Ziffer 7.5.3.7). 
– Landesstiftung des öffentlichen Rechts in Anlehnung an §§ 72 – 75a Hoch-

schulgesetz NRW (alternativ: bundesunmittelbare Körperschaft des öffentli-
chen Rechts oder Kommunalstiftung). 

– Steuerung durch Stiftungsrat der Stifter (Bund, Land, Stadt) und Zustifter 
(Kirchen, Unternehmen); der Stiftungsrat ist gleichzeitig Hochschulrat im 
Sinne des § 21 Hochschulgesetz NRW (max. 12 plus Vorsitz).95

– Lenkung gemäß § 14 ff. Hochschulgesetz NRW durch Rektorat, Rektorin 
oder Rektor, Hochschulrat, Senat, Hochschulwahlversammlung.

– eventuell: Die Grundordnung könnte nach § 22 Abs. 2 S. 1 Hochschulgesetz 
NRW vorsehen, daß jede der Fakultäten (Wissenschaftsfelder) jeweils einen 
fachkundigen Externen in den Senat entsendet. (Ein selbständiger Wissen-
schaftlicher Beirat ist nicht geplant, da eine Universität per defi nitionem selbst 
aus Wissenschaftlern besteht.)

– Zuständigkeit Gründungsstab: Aufbauphase (Berufung und erste Ausschrei-
bungen) – erste Immatrikulation – Erreichen erste Ausbaugröße nach sieben 
Jahren.

– Im Erfolgsfall sollte bald nach der Mitte der Ausbauphase eine Entscheidung 
über die Terminierung eines zweiten Ausbauziels von dann 5.000 Studen-
ten getroffen werden. (Optimisten könnten an dieser Stelle anfügen, daß bis 
dahin eine politische Weichenstellung bei der CO2-Steuer getroffen sei, so 
daß erhebliche Geldmengen für eine Förderung des globalen Südens bereit 
stünden, mit denen auch eine größere EWU unschwer zu fi nanzieren wäre. 
Realistisch scheint dies nicht).

– Da die EWU von Menschen zu konzipieren und zu realisieren ist, so daß ein 
Scheitern oder eine Änderung der Rahmenumstände nicht grundsätzlich aus-
geschlossen werden kann, könnte im Stiftungsgesetz für den Nichterfolgsfall 
ein Auslaufen 2030 o. ä.vorgesehen werden.

and PPPs are reportable under bilateral ODA, provided the main objective of  the organisation 
is the promotion of  economic development and welfare of  developing countries (see ODA 
defi nition).“ www.oecd.org/dac/stats/annex2.htm. Vgl. auch www.oecd.org/dac/stats/of  fi -
cialdevelopmentassistancedefi nitionandcoverage.htm [23.01.2016]. 

95 Im Falle der Integration auswärtiger Stiftungsratmitglieder wäre die Abweichung vom HG im 
Stiftungsgesetz festzuhalten und als Ausnahmetatbestand vom Landtag zu beschließen.
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7.5.3.2 Stiftungsrat (13)

5 Bund 2 BMZ (Vorsitz und GF) 
 1 BM-BMBF
 1 SM-BKM (gleichzeitig Bundeskanzleramt)
 1 BM-BMF
4 Kirchen 1 Vorsitz DBK, 1 Vorsitz ZdK; 1 Vorsitz EKD, 1 Präses Synode
1 Land  der betreffende Wissenschaftsminister 
1 Stadt  der betreffende OBM 
2 Unternehmen auf  Vorschlag der Stadt und des Landes

Auf  das potentielle Interesse der weiteren Staaten mit Deutsch als Amtssprache 
(Luxemburg, Schweiz, Österreich, Italien) sei verwiesen. Neben dem sehr schmal 
aufgestellten Europäischen Hochschulinstitut in Fiesole bei Florenz, historisch ein 
Beiprodukt der Atomvereinbarungen, gibt es keine länderübergreifende Hoch-
schuleinrichtung.

7.5.3.3 Fakultäten (Wissenschaftsfelder)

Die Fakultätsstruktur orientiert sich am Ziel der EWU, Hilfe zu leisten für den 
Aufbau einer gemeinwohlverantwortlichen Zivilgesellschaft in den Ländern des 
globalen Südens. Für die Gründungsphase wird die Konzentration auf  vier Fa-
kultäten vorgeschlagen. 

7.5.3.3.1 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

Der traditionelle akademische Grad eines Diplom-Kaufmanns – wie ihn die 
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald nach wie vor als Vollstudiengang 
führt – umfaßt beide wirtschaftswissenschaftliche Felder, die volkswirtschaftliche 
ebenso wie die betriebswirtschaftliche Dimension. 

Auf  Kritiker von Entwicklungshilfe wie die afrikanischen Ökonomen James 
Shikwati96 und Dambisa Moyo97 oder den Entwicklungsökonom Angus Deaton, 
der einen fehlenden Kontrakt zwischen Regierung und Regierten diagnostiziert 
und 2015 mit dem Wirtschaftsnobelpreis98 geehrt wurde, sei verwiesen. Ebenso 
verweisen wir auf  Elinor Ostrom mit ihren vielbeachteten Studien zur Bewirt-
schaftung von Kollektivgütern.99 Beispielsweise besteht ein zentraler Unterschied 

96 Vgl. irenkenya.com/
97 Vgl. u. a. Moyo, Dambisa (2009): Dead Aid: Why Aid is Not Working and How There is a Better Way 

For Africa. London. Dt. 2011: Dead Aid. Warum Entwicklungshilfe nicht funktioniert und was Afrika 
besser machen kann. Berlin.

98 Vgl. die Begründung des Nobelpreiskomitees: www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-
sciences/laureates/2015/ [23.01.2016].

99 Vgl. die Begründung des Nobelpreiskomitees: www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-
sciences/laureates/2009/index.html [23.01.2016].
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in der Wirtschaftslogik der früher sogenannten Ersten Welt zu einer angemesse-
nen Logik für die Länder des globalen Südens im Effi zienzkriterium. Dieses wird 
innerhalb Europas als kontinuierlicher Ersatz von Personalaufwand durch Tech-
nik mit dem Ziel einer Renditensteigerung interpretiert. Demgegenüber könn-
te angesichts von bald zehn Milliarden zu ernährender Menschen auf  unserm 
Globus die – gegenüber eine mechanisierten Großfl ächenlandwirtschaft deutlich 
höhere – Ertragsvielfalt aus kleinteiliger Bewirtschaftung sowie die aus ihr, aber 
nicht aus jener, entstehende Induzierung lokaler Wirtschaftskreisläufe und öko-
logisch weit nachhaltigeren Eigenschaften entscheidend werden. Dies wiederum 
erfordert eine Dezentralität, Lokalität und Eigeneigentumsbindung fokussieren-
de Wirtschaftstheorie.

„Die berufl ichen Einsatzbereiche von Diplom-Kaufl euten sind weit gefä-
chert: Schwerpunkte liegen in der Planung, Durchführung und Kontrolle kauf-
männischer Entscheidungen im weitesten Sinne und in der Analyse, Prüfung und 
Beratung von Unternehmen und Verwaltungen. Der Aufbau des Studiengangs 
zielt daher auf  die Befähigung der Absolventen, in der berufl ichen Praxis be-
triebswirtschaftliche Probleme selbständig zu erkennen, Problemlösungen (wis-
senschaftlich fundiert) zu erarbeiten, Handlungsalternativen vorzuschlagen und 
gegebenenfalls für deren Umsetzung zu sorgen. Dazu soll das Studium neben der 
fachlichen Komponente auch zur Bildung der Persönlichkeit und zur Erlangung 
von sozialer Kompetenz beitragen.“ (Greifswald)100 

Einen Studiengang Diplom-Kaufmann mit besonderem Bezug auf  die Situa-
tion in den Ländern des globalen Südens gibt es n. u. K. bislang nicht.

7.5.3.3.2 Staatswissenschaftliche Fakultät

Der traditionelle akademische Grad eines Diplom-Staatswissenschaftlers – das 
Vorbild des Studiengangs für Staats- und Sozialwissenschaften an der gleich-
namigen Fakultät der Universität der Bundeswehr München (erst seit 2007 mit 
B.A.-M.A.-Stufung) oder des Masters Staatswissenschaften an der Universität 
Erfurt – vermittelt zwischen einer Reihe sozialwissenschaftlicher Disziplinen im 
weiteren Sinne. In der moderneren Forschung sind sie stark aufgesplittert. Nach 
neuesten Erkenntnis gehören sie jedoch unmittelbar zusammen und lassen sich 
insbesondere dann nur komplex verstehen, wenn in hinreichender Tiefe Grund 
für ein Verständnis der sich gegenwärtig herausbildenden Strukturen transna-
tionalen Regierens gelegt werden soll: Ethik, Geschichtswissenschaft, Politik-

100 www.rsf.uni-greifswald.de/schnelleinstieg/studienbewerber/zggrund/zgbwl/fachbeschrei 
bung.html [23.01.2016]. Ungeachtet der Benennung als Studiengang „Betriebswirtschaftslehre“ 
setzt sich das Greifswalder Modulangebot in Grund- wie Hauptstudium je zur Hälfte aus BWL 
und VWL zusammen, ergänzt unter anderem um Kultur-, Landes- und Wirtschaftskunde des 
Ostseeraums.
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wissenschaft, Rechtswissenschaft, Staatsfi nanzwirtschaft und Volkswirtschaft, 
Soziologie einschließlich Methoden empirischer sozialwissenschaftlicher For-
schung und Statistik.

Aufgabe des staatswissenschaftlichen Ansatzes ist zunächst die Analyse der 
Denkfi guren, die zu den unterschiedlichen Träger- und Betriebsmodellen der 
heutigen staatlichen, kommunalen, kirchlichen und zivilgesellschaftlichen Insti-
tute und Institutionen geführt haben und führen; weiter die Analyse der hierfür 
bemühten Rechtsfi guren; schließlich die Analyse der volks- und fi nanzwirtschaft-
lichen Dimensionen sowie die Analyse ihrer Stellung im sozialen Gefl echt. 

Nicht minder wichtige Aufgabe des staatswissenschaftlichen Ansatzes wäre 
aber auch ein Lernen vom Süden bzw. aus den für ihn entwickelten Modellen. 
Die derzeit praktizierten Modelle nationalstaatlicher Souveränität, als Grundlage 
auch für das Zusammenwirken in der Europäischen Union, basieren in vielem 
auf  Grundannahmen des 19. Jahrhunderts. Welche devolution-Ansätze regiona-
len und interregionalen Zusammenwirkens lassen sich alternativ fi nden und in 
der modellhaften Erprobung kritisch beobachten, um sie eventuell auch für eine 
Resilienzstärkung Europas fungibel zu machen? Angesichts der beträchtlichen 
Entwicklungspfade für Formen des Zusammenlebens wäre dabei zu fragen: Wel-
cher Art wären die kulturellen Voraussetzungen für solche neuen Rechtsfi guren? 
Nachhaltigkeit und Resilienz sind hochkomplexe Themen, die nicht nur interdis-
ziplinäres, sondern auch Kontinente verschränkendes Denken erfordern.

Einen Studiengang Diplom-Staatswissenschaftler mit besonderem Bezug auf  
die Situation in den Ländern des globalen Südens gibt es n. u. K. bislang nicht.

7.5.3.3.3 Geisteswissenschaftliche Fakultät

Geisteswissenschaften dienen der Auseinandersetzung mit den Idealia oder viel-
leicht besser Imaginaria.101 Der von der EU benutzte Terminus „humanities“ geht 
auf  den späteren Florentiner Stadtkanzler Coluccio Salutati (1331-1406) zurück. 
In einem Beileidsbrief  spricht er 1369 von studia humanitatis.102 Die Befassung 
mit Grammatik, Rhetorik, Geschichte, Literatur und Moralphilosophie (also 

101 Vgl. Vogt, Matthias Theodor (2009): Was wir nicht wissen können und dennoch wissen müssen. Kultur-
politik als Ertüchtigung des Imaginärsinnes. In: Vogt, Matthias Theodor; Sokol, Jan; Ociepka, Beata; 
Pollack, Detlef; Mikołajczyk, Beata (Hrsg.): Die Stärke der Schwäche. Schriften des Collegium PON-
TES Band 3. Bern u. a. S. 219 – 232.

102 Salutati, Coluccio: Beileidsbrief an Ugolino Orsini de’ Conti di Manupello anläßlich des Tods sei-
nes Vaters, dessen Wesen und Wirken herausgestellt wird. Epistolario I, Brief  XVIII, Viterbii, pri-
die kalendas octobris [1369]: „Omnium consensu divinarum humanarumque rerum volumina, 
quasi Parnassus biceps pariter continens, utriusque sophie non sophistico, non ventoso sensu, 
sed vere realitatis solidam existentiam attingebat, et denique omnia humanitatis studia longa 
exercitatione complexus ad universas vite partes et sibi et ceteris consulebat.“ In: Epistolario di 
Coluccio Salutati, a cura di Francesco Movati, Roma, 1891 (vol. I) 1893 (vol. II), 1896 (vol. III), 
1905 (vol. IV/t), 1911 (vol. IV/2). Hier Vol. 1, S. 106.
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allen damals gängigen Disziplinen außerhalb der drei Ordnungs- und der Na-
turwissenschaften) diente im Trecento der Befähigung zum Guten Dienst am 
Gemeinwesen (et sibi et ceteris consulebat); nicht um gebildeter zu werden (non 
quo doctiores effi ciamur), sondern als personale Voraussetzung für Mitgestal-
tungskompetenz unter dem Siegel der Menschlichkeit (quo meliores [eben nicht: 
melius] effi ciamur).103 Unscharf  – wie im heutigen Französischen oder Engli-
schen – bleibt, ob humanitas auf  Menschheit oder Menschlichkeit zielt; da Genetiv 
statt Dativ gewählt wurde, ist ersteres anzunehmen. Die studia, die Bemühungen, 
zielen in jedem Fall nicht auf  reinen Wissenserwerb, sondern auf  Charakterop-
timierung. 

Was als ‚Humanismus‘ gilt (und es so wenig war wie Konstantinopel ‚byzan-
tinisch‘), war in seinem Ursprung im Anspruch vergleichbar mit dem Nützlich-
keitsdenken Washingtons („Because democracy demands wisdom, the National 
Endowment for the Humanities serves and strengthens our Republic by […] 
conveying the lessons of  history to all Americans.“)104 und mit dem von Droy-
sen105 geprägten Begriff  „Geisteswissenschaften“.106 („Während Leopold von 
Ranke sich mit dem begnügte, ‚was geschehen ist‘, verlangte Droysen Sinn: Ge-
schichte sollte Orientierung geben, die Zukunft mitgestalten, zugespitzt gesagt, 
Politik mit anderen Mitteln sein.“)107 

Die Geisteswissenschaften analysieren die in Kultus, Kunst und Medi-
en angewendeten Mittel von Sinnstiftung. Ihre Ausgangspunkte sind Salutatis 
Menschlichkeits- und Menschheits-Auftrag (studia humanitatis), Kants vermittel-

103 Der normative Aspekt wird noch deutlicher in einem Brief  Salutatis von 1398: „Alterum in quo 
tibi gratulor est, quod ad litterarum studia te convertas. nichil enim perseverantius nobiscum est 
quam habitus scientifi cus et humanitatis studia. habitum autem volo, non quo doctiores solum, 
sed quo meliores effi ciamur, cuius magna pars philosophie moralis preceptis doctrinaque con-
tinetur.“ Libro Nono [Brief] XXV. A Giovanni di Paoluccio Manzini della Motta di Fivizzano. 
Firenze, 3 dicembre 1398. Movati ecc.. Rom 1896. Vol. III, S. 330.

104 Ibid.
105 „§ 48. In ihren Individuen bauend und formend, im Arbeiten werdend, schafft die Menschheit 

den Kosmos der sittlichen Welt. Ihr Werk würde wie ein Gebirge von Infusorienschalen sein 
ohne das rastlose Wachsen und Werden ihrer sittlichen Gemeinsamkeiten, ohne Geschichte. Ihre 
Arbeit würde wie Dünensand unfruchtbar und ein Spiel der Winde sein ohne das Bewußtsein 
der Kontinuität, ohne Geschichte. Ihre Kontinuität würde eine nur sich wiederholende Kreisbe-
wegung sein ohne die Gewißheit der Zwecke und des höchsten Zweckes, ohne die Theodizee 
der Geschichte.“ Droysen, Johann Gustav: Historik. Rekonstruktion der ersten vollständigen Fassung 
der Vorlesungen (1857), Grundriß der Historik in der ersten handschriftlichen (1857/1858) und in 
der letzten gedruckten Fassung. Textausgabe von Peter Leyh, Stuttgart 1977, S. IX und 435 f.

106 Vgl. Nippel, Wilfried: Johann Gustav Droysen. Ein Leben zwischen Wissenschaft und Politik. München 
2008.

107 Schnyder, Caroline: Zwischen Wissenschaft und Politik. Wilfried Nippel entzaubert den Altmeister Johann 
Gustav Droysen. NZZ Zürich 11.04.2008.
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te Übernützlichkeit (philosophische Fakultät),108 Niethammers Charakterbildung 
(Humanismus),109 Droysens Sinngebungsprogramm („Geisteswissenschaften“), 
Snows „literary intellectuals“,110 das „strengthens our Republic“ des National 
Endowment (humanities).

Die in Kapitel 2 dieser Studie thematisierten Lücken bei der Theoriefi ndung 
und damit Vorschlägen für die Politik bei einer erfolgreichen Migranten-Enkul-
turation resultieren wesentlich auf  einer intraeuropäischen (einschließlich der an-
glophonen) Perspektive zahlreicher Schulen bei ihren kulturellen Grundannah-
men. Unter dem Stichwort kulturelle Vielfalt wäre demgegenüber Aufgabe der 
Geisteswissenschaftlichen Fakultät die teilnehmende Beobachtung des globalen 
Südens und seiner Problemfelder. Nach aktuellem Forschungsstand könnte hier-
für wiederum die – bislang in academicis unterrepräsentierte – Analyse der Strate-
gien der europäischen Minderheiten für Sinnstiftung und Kulturerhalt bzw. -wei-
tergabe wertvoll werden.

Einen Studiengang Diplom-Kulturwissenschaftler mit Bezug auf  die besondere 
Situation in den Ländern des globalen Südens bei ihrer Suche nach gesellschafts-
prägenden und nachhaltigen Sinngebungsprogrammen gibt es n. u. K. bislang nicht.

108 „Auf  einer Universität muß aber auch ein solches Departement gestiftet, d. i. es muß eine philo-
sophische Facultät sein. In Ansehung der drei obern dient sie dazu, sie zu controlliren und ihnen 
eben dadurch nützlich zu werden, weil auf  Wahrheit (die wesentliche und erste Bedingung der 
Gelehrsamkeit überhaupt) alles ankommt; die Nützlichkeit aber, welche die oberen Facultäten 
zum Behuf  der Regierung versprechen, nur ein Moment vom zweiten Range ist.“ Kant, Imma-
nuel (1794): Der Streit der Facultäten in drei Abschnitten. Eingang des zweiten Abschnitts.

109 Vgl. Prantl, Carl: Artikel Niethammer, Friedrich Immanuel. In: Allgemeine Deutsche Biographie, heraus-
gegeben von der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 
Band 23 (1886), S. 689 – 691: „Im J. 1808 wurde er [Niethammer] von Montgelas nach Mün-
chen berufen und als Centralschulrath und Oberkirchenrath mit der Ausarbeitung eines neu-
en Lehrplanes für die Gymnasien beauftragt; zur Vorbereitung und Rechtfertigung desselben 
veröffentlichte er seine bedeutsame Schrift ‚Der Streit des Philanthropismus und Humanismus 
in der Theorie des Erziehungsunterrichtes unserer Zeit‘ (1808), worin er auf  Grund der Unter-
scheidung der geistigen und der animalischen Seite des Menschen einerseits die Vernunftbildung 
zum Ideale der Humanität und andrerseits die Heranbildung zu realistischen Fertigkeiten mit 
grundsätzlicher Betonung des Uebergewichtes der ersteren Richtung erörterte. […] Es wurde 
nun der Dualismus zwischen humanistischen Gymnasien und Realgymnasien streng durchge-
führt, und während an ersteren es sich um eine gesteigerte Pfl ege des classischen Alterthums 
handelte, fand auch an letzteren die ideale Seite ihre Berücksichtigung, indem in den höheren 
Classen derselben einige philosophische Disciplinen Unterrichtsgegenstand wurden (so konnte 
N. noch 1808 die Berufung Hegel’s an das Nürnberger Realgymnasium erwirken).“

110 Snow, Charles Percy: The Two Cultures. New Statesman, 6 October 1956. Snow, Charles Percy: The 
Two Cultures and the Scientifi c Revolution. The Rede Lecture 1959. 7. Mai 1959, Senate House, Uni-
versity of  Cambridge. Publiziert umgehend: Cambridge University Press, Cambridge 1959. [52 
S.] Deutsche Übersetzung als Snow, C. P.: Die zwei Kulturen. 1959. In: Kreuzer, Helmut (Hrsg.): 
Die zwei Kulturen. Literarische und naturwissenschaftliche Intelligenz. C. P. Snows These in der Diskussion. 
München 1987.
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7.5.3.3.4 Geowissenschaftliche Fakultät

Die Interaktion von Mensch und Umwelt (in deren Begriff  die korrelativen und 
kausalen Wechselwirkungen zwischen anorganischer bzw. organischer Natur und 
Zivilisation bereits enthalten sind) steht zunehmend im Fokus der bisherigen 
Geowissenschaften. Sie entwickeln sich gegenwärtig weiter zu einem interdis-
ziplinären Forschungsfeld der Erdsystem-Wissenschaften, die weltweit zu den 
Resilienzanforderungen an das Zivilisationssystem unter den Bedingungen der 
neuen erdgeschichtlichen Epoche des Anthropozäns arbeiten. 

In den Ländern des globalen Südens sind Hunger und Durst der zweite zen-
trale Pushfaktor, häufi g haben sie anthropogene Ursachen. Bei den subsahari-
schen Gesellschaften ist die Interaktion von Mensch und Umwelt stark kulturell 
kodiert, beginnend bei der fehlenden Trennung von materiell/immateriell in ih-
rer Weltanschauung und insbesondere dem fehlenden Bodeneigentums-Begriff, 
aus dem nach Carl Schmitt ‚Europa‘ wesentlich stammt. Ungeachtet aller Ver-
schiedenheit der gut 2.000 ethnischen und linguistischen Gruppen einte das vor-
koloniale Afrika eine niedrige soziopolitische Komplexität.111 Es handelte sich 
mehrheitlich um kleinräumige, wenig stratifi zierte, wenig zentralisierte und pri-
mär verwandtschaftlich organisierte Dorfgemeinschaften auf  der Basis von Sub-
sistenzlandwirtschaft mit geringer Arbeitsteilung und hohem Kultbezug. Das viel 
gerühmte afrikanische Wirtschaftswachstum von derzeit 4 % (und damit einem 
Prozentpunkt mehr als im Weltdurchschnitt) oder die 163.000 afrikanischen Mil-
lionäre sind demgegenüber wesentlich urbane Phänomene jenseits der dort übli-
chen traditionalen Bodenauffassung. Dies verstellt auf  seine Weise den Blick auf  
die Notwendigkeit, auch im Verbund mit einer spezifi sch ausgerichteten Wirt-
schaftswissenschaft, kulturelle Kodierungen für eine erneuerte Landwirtschaft 
zu fi nden. 

Einen Studiengang Diplom-Geograph mit besonderem Bezug auf  die anthro-
pogenen und non-anthropogenen Ernährungs-, Wasser- und Bödenfaktoren in 
den Ländern des globalen Südens unter den Bedingungen des globalen Klima-
wandels gibt es n. u. K. bislang nicht.

7.5.3.4 Auslandsbezug

Entscheidendes Moment der Eine-Welt-Universität wäre ihr Auslandsbezug

a) durch die Integration auswärtiger Kollegen (der Begriff  Ausland paßt nicht 
recht),112

111 Vgl. Müller, Hans-Peter (1996): Weltsystem und kulturelles Erbe. Gliederung und Dynamik der Entwick-
lungsländer aus ethnologischer und soziologischer Sicht. Köln.

112 Vgl. das Collegium PONTES Görlitz-Zgorzelec-Zhořelec kultur.org/cp-fellows-2002-2009 
sowie den vom Stifterverband ausgezeichneten Studiengang Kultur und Management Görlitz  
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b) innerhalb der Lehrfächer und der Forschungen der Kollegen; 
c) durch Integration von ca. der Hälfte der Studierenden und Promovierenden 

aus den Regionen mit Entwicklungsbedarf  auf  der Grundlage von Stipendien 
mit Vertragscharakter; weiterhin könnte ein Teil der Studierenden aus dem 
EU-Inland kommen, sofern eine Förderung schon zu Studienbeginn gewähr-
leistet werden kann; 

d) durch Auslandspfl ichtstudiensemester und -praktika der Studierenden;
e) durch regelmäßige internationale und interdisziplinäre Symposien, integriert 

in die Curricula, 
f) durch einen Auslandsbezug der Abschlußarbeiten; 
g) durch ein Wirken der Eine-Welt-Universität als Strategiewerkstatt der Bundes-

regierung und anderer gesellschaftlicher Kräfte in Ergänzung ihrer bewährten 
Partner. 

7.5.3.5 Organisation

Für den spezifi schen Zweck der EWU ist eine Stufung in B.A.-M.A.-Abschlüsse 
nicht zielführend. Vielmehr soll (auch in Anlehnung an die früheren septem artes 
liberales und an das heutige Propädeutikum der Leuphana-Universität Lüneburg) 
das erste Studienjahr (i) der Befassung mit den sozialethischen und kulturellen 
Grundlagen der Eine-Welt-Gemeinschaft, (ii) einer Grundorientierung in allen 
vier fakultären Bereichen, (iii) dem Vertiefen der deutschen Sprache bzw. dem 
Vertiefen oder Erlernen einer Sprache der Zielländer einschl. einer Tandembil-
dung der europäischen mit ihren Mitstudenten sowie (iv) einem Praktikum an 
einer deutschen zivilgesellschaftlichen oder kirchlichen Organisation mit Fokus 
auf  den globalen Süden dienen. 

Studierende aus dem Ausland könnten mit einer Sprachprüfung auf  dem Ni-
veau B 2 (im begründeten Einzelfall auch B 1) zugelasssen werden und müssen 
dann für die Zulassung zum zweiten Studienjahr das Niveau C 1 erreicht haben, 
für das Diplom das Niveau C 2. Die gegenwärtig überwiegende Regelung einer 
Zulassungsvoraussetzung C 2 für den Studienantritt wäre mit Blick auf  den spe-
zifi schen Fokus der EWU nicht zielführend. Deutsch lernen läßt sich am besten 
von Kommilitonen während und nach der Vorlesung; auch deshalb sollte Eng-
lisch nicht zentrale Unterrichtssprache sein (wohl aber in Gastvorlesungen und 
einzelnen Seminaren eingeübt werden können).

Am Ende des ersten Studienjahres soll dann eine Empfehlung für eine der 
vier Fakultäten stehen sowie ein gemeinsam mit dem jeweiligen Studierenden 
entwickelter Studien- und Auslandsplan für die folgenden vier Studienjahre bis 

kultur.org/studium-kultur-und-management, beispielsweise kultur.org/veranstaltungen-aktuelles 
[23.01.2016].
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zum Diplom-Abschluß. (Am Ende des ersten Studienjahres könnte auch die 
Empfehlung stehen, das Studium an der EWU nicht fortzusetzen, sofern die 
intellektuellen oder persönlichen oder sprachlichen Voraussetzungen nicht hin-
reichend gegeben sind.)

Jede der vier Fakultäten führt genau einen Studiengang. Er besteht circa zur 
Hälfte aus einem vorkomponierten Schema an Lehrveranstaltungen, die nach 
dem üblichen Bologna-Muster überwiegend starr vorgegeben sind. Die andere 
Hälfte orientiert sich an den laufenden Forschungen der Lehrenden; ihre The-
men werden erst gegen Mitte des vorhergehenden Trimesters von der Fakultät 
festgelegt und dann zur individuellen Einschreibung – und zwar durch Studie-
rende aller vier Fakultäten – freigegeben. Mit Blick auf  das reiche Angebot an 
universitären Lehrveranstaltungen im weiteren Bonn und in Köln soll auch de-
ren Belegung ausdrücklich möglich sein; insbesondere in der zweiten Hälfte des 
Studiums. Diese Struktur erlaubt – ganz im Sinne von Humboldts „Einsamkeit 
und Freiheit“ und völlig anders als im Bologna-System – eine sehr freie (und 
selbstverständliche mentorierte) Wahl von Studienschwerpunkten und interdis-
ziplinären Anregungen.

Die Pfl ichtveranstaltungen sind wiederholend anzubieten, z. B. im ersten und 
dritten, zweiten und vierten etc. Trimester, so daß die Studierenden Freiheit für 
die Belegung von längeren Exkursionen, Auslandssemestern oder Praktika er-
halten.

Das Studienjahr aus drei Trimestern ist so mit dem Bonner Schuljahr abzu-
stimmen, daß EWU-Mitarbeiter oder -Studierende mit Kindern keine Nachteile 
aus geschlossenen Kindergärten oder Schulen haben. Teil des vierten Studienjah-
res wäre gegebenenfalls ein Trimester am Campus Berlin (siehe unten).

Wenn der Auftrag an die Eine-Welt-Konzeptes lautet, Absolventen mit einem 
besonders hohen Komplexitätsniveau beim Verständnis unserer Einen 
Welt heranzubilden, die in der Lage sind (von den Begriffen personale Freiheit, 
Solidarität oder Subsidiarität her) an der laufenden Verständigung über die ethi-
schen Grundlagen unseres Gemeinwesens mitzuwirken (vgl. das Böckenförde-
Theorem), dann gilt dieser Auftrag natürlich besonders für die Vorbilder der Ab-
solventen, das Lehr- und Forschungspersonal.

Es wäre vorstellbar, die Berufungen an die EWU nicht nach dem üblichen 
Schema der Ausschreibung einer zuvor festgelegten Stelle vorzunehmen, son-
dern die hochinteressanten Erfahrungen der Technischen Universität Dresden 
mit den Open-Topic-Lehrstühlen aufzunehmen (hier kamen 2014 auf  die zehn 
Stellen 1.300 Bewerber). Jede der vier Fakultäten könnte eine bestimmte Anzahl 
von Open-Topic-Lehrstühlen ausschreiben; jeder Bewerber müßte zum einen an-
geben, welche der Grundveranstaltungen (Vorlesungen, Seminare, Übungen etc.) 
der Fakultät sie oder er vor welchem Hintergrund anbieten kann und will; zum 
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anderen, worin genau ihr oder sein spezifi sches Interesse an der EWU-Zielset-
zung besteht und mit welchen Mitteln in (i) Lehre, (ii) Forschung und (iii) Bildung 
sie oder er sich hierin einbringen will.

7.5.3.6 Bonn als Sitz der EWU?

Die Großstadt Bonn (313.958 Einwohner) leuchtet als potentieller Sitz einer 
Eine-Welt-Universität unmittelbar ein, insofern hier ein ideales fachliches, akade-
misches, künstlerisches und kirchliches (jedenfalls katholisches) Umfeld bereits 
vorhanden ist.

Von 1597 bis 1794 Haupt- und Residenzstadt des Kurfürstentums „Köln“ 
(aus dem die Bürger den Erzbischof-Kurfürsten 1475 mithilfe des kaiserlichen 
Reichsstadtprivileges vertrieben hatten), ist die Bundesstadt heute u. a. Nebensitz 
von Bundespräsident und Bundesrat, (noch) Erstsitz von sechs und Zweitsitz 
von acht Bundesministerien. 

Hier fi nden sich eine Fülle von Forschungsinstitutionen, darunter drei Max-
Planck-Institute und vor allem die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität 
Bonn (Wiedergründung 1818) mit derzeit 32.000 Studenten und einer der gro-
ßen Bibliotheken der Republik. Die „UN-Stadt am Rhein“, so der Slogan von 
1996, beherbergt die deutsche Kommission der UNESCO, 19 Organisationen 
der Vereinten Nationen, die sich wesentlich für Biodiversität engagieren, rund 
170 weitere internationale Institutionen und Nicht-Regierungsorganisationen so-
wie die Deutsche Bischofskonferenz und ihren Rechtsträger, den Verband der 
Diözesen Deutschlands. 

Im Bonner Umfeld liegen Aachen und Essen. Misereor und Sternsinger bzw. 
Adveniat tragen gemeinsam mit Caritas sowie Brot für die Welt und dem Di-
akonischen Werk wesentlich zum deutschen Geldspenden-Aufkommen für die 
Entwicklungszusammenarbeit bei.

Bonn ist Sitz des Deutschen Entwicklungsdienstes, der Deutschen Gesell-
schaft für Internationale Zusammenarbeit (neben Frankfurt am Main) und insbe-
sondere des Deutschen Institut für Entwicklungspolitik mit gut 100 Mitarbeitern. 
Seit seinem Umzug von Berlin nach Bonn im Jahr 2000 wird das d∙i∙e gemeinsam 
von Bund und Land NRW getragen als Forschungsinstitut zu Fragen globaler 
Entwicklung und internationaler Entwicklungspolitik. Sein neunmonatiges Post-
graduierten-Programm bereitet seit 1965 jährlich 20 deutsche und europäische 
Hochschulabsolventinnen und -absolventen auf  den Berufseinstieg in der inter-
nationalen Entwicklungszusammenarbeit vor. Seine Global Governance School 
wurde 2007 gegründet. Seit 2011 wirken das Deutsche Institut für Entwicklungs-
politik, das Institut für Entwicklung und Frieden und das Kulturwissenschaftli-
che Institut Essen im Käte Hamburger Kolleg/Centre for Global Cooperation 
Research der Universität Duisburg-Essen zusammen. 
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Das Proprium einer Universität ist allerdings ein anderes als das eines ge-
nuinen Forschungsinstitutes mit zwei kleineren Bildungsprogrammen.113 Wün-
schenswert wäre es, daß eine universitäre Neugründung am gleichen Ort nicht 
als unwillkommene Konkurrenz aufgefaßt würde, sondern als Chance für die 
gemeinsame Entwicklung von Neuem. 

Vom Land Nordrhein-Westfalen und der Kommune Bonn wäre eine ange-
messene Mitfi nanzierung einzufordern. 

7.5.3.7 Deutsch als Wissenschaftssprache?

Abb. 7-17. Vorläufi ger Überblick über die acht Sprachen der Welt mit dem häufi gsten nationalen 
oder regionalen rechtlichen Status. Quelle: IKS 2016, nach Ernst Kausen 2013, ergänzt.

Durch das Verdikt der Allierten nach Versailles ist Deutsch als Wissenschafts-
sprache systematisch zurückgedrängt worden. Nach den Untersuchungen von 
Ammon und anderen lag es 1920 bei knapp 50 % der naturwissenschaftlichen 
Veröffentlichungen weltweit, ein Jahrhundert später tendiert es in diesem Seg-
ment gegen Null. Vehikel des Sprachmonopols ist der US-basierte Science Cita-
tion Index; für die Sprecher aller Sprachen heißt das Motto nun Publish in English 
Language or Perish – beispielsweise gelangten von 5.986 natur- und technikwissen-

113 Ein Beispiel bietet das „Deutsche Institut für Internationale Politik und Sicherheit, Stiftung für 
Wissenschaft und Politik“ in Berlin. Der Wissenschaftsrat notierte 2006 in seiner Stellungnah-
me: „25 Beschäftigte der SWP nahmen zwischen 2002 und 2004 insgesamt 95 Lehrveranstal-
tungen an Universitäten wahr. Bei 42 Veranstaltungen handelte es sich um Kompaktseminare 
im Umfang von insgesamt 170 Tagen, bei 33 Veranstaltungen um reguläre Seminare im Umfang 
von 106 Semesterwochenstunden.“ web.archive.org/web/20100216052001 www.wissenschafts 
rat.de/texte/7262-06.pdf  [23.01.2016]. Das entspricht (jede Präsenzstunde mit dem Faktor 3 
für Vorbereitung gerechnet) einem Aufwand von 5,5 VZÄ oder 3,2 % der Personalkapazitäten 
der Stiftung. Die in der Stellungnahme (S. 20) genannten 7 % für Ausbildung erscheinen zu 
hoch angesetzt, von der universitätsüblichen 50 % Aufteilung zwischen Forschung und Lehre 
(Deputat 8 SWS, Faktor 3) ist die SWP satzungsgemäß weit entfernt. 
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schaftlichen Fachzeitschriften, die 2007 in Brasilien herausgegeben wurden, nur 
17 oder drei Promille auf  den Index und damit in die sogenannte internationale 
Sichtbarkeit.

Ein klassisches Beispiel für den Verstehensirrtum von Nicht-Muttersprach-
lern ist die Übernahme des Terminus „science“. Dieser verkürzt das in den ger-
manischen, slawischen und romanischen Sprachen breit angelegte Verständnis 
von Wissenschaft als der Gesamtheit des Wißbaren. Im Englischen wird mit 
„science“ etwas völlig anderes und nur eine kleine Teilmenge bezeichnet, näm-
lich die Naturwissenschaften Chemie, Physik und Biologie. Diese hatten bis 1833 
als „natural philosophy“ fi rmiert.114 Der angelsächsische Komplementärbegriff  
lautet „humanities“ für Geisteswissenschaften – wenn man so will die artefacts’ 
philosophy, das Wissen um menschengemachte Eingriffe und Strukturen. Nota 
bene im Interesse des technischen Fortschritts der Entwicklungsländer, fand C. P. 
Snow noch 1959 das Übergewicht der von ihm so genannten Intellectuals bekla-
genswert. Folgenreich nun wurde, daß der Term „humanities“ keinen Eingang 
in den deutschen und kontinentaleuropäischen politischen Diskurs gefunden 
hat, unter Wissenschaft wird primär „science“ verstanden. Dementsprechend 
fristen die Geisteswissenschaften derzeit in den deutschen und europäischen 
„Wissenschafts“-Förderprogrammen ein Nischendasein und jagen ihrer ‚Rele-
vanz‘ hinterher. Sachsen legt 2017 Hochschulen empfi ndliche Strafen auf, wenn 
sie zu viel Geist und zu wenig MINT ausbilden. Die Sozialwissenschaften wiede-
rum sehen sich zu einer methodischen Orientierung an den Natur- und Technik-
wissenschaften und zur Ausbildung einer „Dritten Kultur“ gezwungen.

Das basic English hat sich von EFL (English as a foreign language) zu ELF 
(English as a lingua franca) fortentwickelt. Für eine akademische Kommunikati-
on reicht das funktional orientierte und folglich subkomplexe ‚Brussels Pidgin‘ 
häufi g ebensowenig aus wie zu vertieften Dialogen insbesondere in den franko- 
und iberophonen Ländern Afrikas oder Südamerikas. In einem akademischen 
Eine-Welt-Kontext ist daher Englisch als Lehr- und Forschungssprache keineswegs 
die beste Lösung, auch wenn dieses unter den Sprachen der Welt mit rechtlichem 
Status als Amts- oder Arbeitssprache klar dominiert. 

Unter den Sprachen der Welt mit rechtlichem Status nimmt das Deutsche 
nach vorläufi ger Rechnung numerisch den vierten Rang ein. Bezogen auf  die 
Zahl der Sprecher, steht es weltweit an zehnter Stelle. Bezogen auf  die Zahl der 
Interneteinträge, steht es (sofern man der Vollständigkeit der Ermittlung trauen 
will) knapp nach dem Russischen an dritter Stelle.115 Dies wäre mit einem Faktor 

114 Vgl. Gordin, Michael D.: Scientifi c Babel. How Science Was Done Before and After Global English. 
Chicago 2015, S. 31.

115 Stand 26.01.2016 (wird täglich aktualisiert) unter w3techs.com/technologies/overview/con-
tent_language/all. 
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von 4,6 die höchste numerische Überrepräsentation der im Internet gelisteten 
Sprachen.116 In der Europäischen Union ist Deutsch die meistgesprochene Mut-
tersprache und die von Mutter- und Fremdsprachlern nur knapp nach Englisch 
‚zweitmeistgesprochene‘ Sprache. Der Deutsche Kulturrat hat bereits darauf  
verwiesen, daß nach dem ‚Brexit‘ nur mehr Irland und Malta mit englischer 
Amtssprache in der Europäischen Union verblieben sind.117

Nach Auskunft der Deutschen Botschaft in Usbekistan lernten dort noch vor 
kurzem 750.000 Schüler eines tausende Kilometer entfernten Landes Deutsch,118 
heute sind es nach einer Erhebung des Goethe-Institutes 508.142 von 5.567.995 
Schülern. In der Rußländischen Föderation sind es noch immer gut 10 % des 
Nachwuchses, in Kamerun 20 %. Insgesamt lernten 2015 rund 15 Mio. Men-
schen Deutsch als Fremdsprache.119 

Auch mit Blick auf  Deutschlands ODA-Rang in der Welt besteht mithin kein 
Anlaß, sich des Deutschen zu entledigen, zumal bei einer Einrichtung, in der 
es um die Ausbildung von Komplexitätsreduktionskompetenz, Alteritäts- und 
Alienitätskompetenz sowie Ambiguitätskompetenz geht und die folglich auf  
komplexe Sprachbilder verwiesen ist. Der in das UN-Sekretariat eingegliederte 
Deutsche Übersetzungsdienst der Vereinten Nationen (1975) wird von Deutsch-
land, Liechtenstein, Österreich und die Schweiz gemeinsam fi nanziert. 

Entsprechend dem oben erwähnten besonderen Rang der deutschsprachigen 
(bundesdeutschen, schweizerischen und luxemburgischen) Entwicklungszusam-
menarbeit und im Falle von Österreich auch der Spendenkultur sollte Lehr- und 
Forschungssprache der Eine-Welt-Universität grundsätzlich Deutsch mit der Opti-
on Englisch sein. Bewährt hat es sich, von Studierenden jedenfalls Passiv-Kennt-
nisse sowohl des Deutschen wie des Englischen zu verlangen und es dann ihnen 
zu überlassen, welche Aktivsprache sie für ihre Beiträge wählen. 

116 Bundesrepublik, Deutschschweiz und Österreich mit zusammen 90,1 Mio. Personen gemessen 
an der Weltbevölkerung. Rußland und Japan kommen auf  den Faktor 3, das hebräischsprachige 
Israel auf  2,3.

117 In beiden Ländern ist das Englische nicht autochthon, sondern Resultat einer soziale Mobili-
tät durch Sprachverwendung fördernden Kolonisierung mit dem Unterschied, daß auf  Malta 
98 % der Bevölkerung das semitische Maltesisch als Umgangssprache nutzen, in Irland dagegen 
nur 1,8 %die offi ziell erste Amtssprache, das Keltische. Im Ergebnis der jüngeren intensiven 
Sprachpolitik liegt hier der Anteil der über sechzigjährigen Frauen, die Irisch zumindest passiv 
verstehen, noch bei 35 %, bei den unter Fünfundzwanzigjährigen wieder auf  75 %. Von aktiver 
Diglossie kann aber nicht die Rede sein. Vgl. die (im übrigen einsprachig-englische) Dokumen-
tation An Phríomh-Oifi g Staidrimh / Central Statistics Offi ce (2012): This is Ireland. Highlights 
from Census 2011, Part 1, Dublin. S. 40, Figure 32. 

118 www.uzbekistan.de/de/botschaft/bilaterale-beziehungen/usbekistan-deutschland-21-jahre-
diplomatische-beziehungen [26.01.2016]

119 www.goethe.de/resources/fi les/pdf37/Bro_Deutschlernerhebung_fi nal2.pdf  [26.01.2016]
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Insbesondere am Anfang des Studiums ist demzufolge ein komplexes 
Sprachlernangebot erforderlich, das neben Deutsch als Zweitsprache (C1 erst 
zu Beginn des zweiten Studienjahres) und Akademischem Englisch (C1 zu Beginn 
des vierten Studienjahres) auch Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Arabisch 
u. a. umfaßt. Großbritannien mag in der Sekundarstufe die Auslandssprachen ab-
geschafft haben; eine Eine-Welt-Universität muß ihre Absolventen zu sprachlicher 
Genauigkeit und Vielfalt befähigen.

7.5.3.8 Schaufenster Berlin?

Wo, wenn nicht in der Bundeshauptstadt, wäre der Diskurs über die Notwen-
digkeit von Entwicklungszusammenarbeit und ihren Rang unter den politi-
schen Zielen, die die Bundesrepublik für sich selbst aufgestellt hat, wirksamer 
zu führen? Sofern er denn mit faktenbasiert erforschten und in Ruhe überlegten 
Argumenten nachhaltig untersetzt werden kann. Die Neugründung einer Eine-
Welt-Universität Universität zu Berlin ist schon deshalb undenkbar, weil sie Lan-
desmittel in erheblichem Umfang voraussetzen würde. Für das hier skizzierte 
Lehrprogramm wäre, wie erwähnt, Berlin auch der denkbar ungünstigste Ort. 

Angeregt wird statt dessen ein Schaufenster Berlin der EWU in Form ei-
nes Wissenschaftskollegs mit Forschungs- und Veranstaltungsmöglichkeiten für 
die Wissenschaftler der Eine-Welt-Universität, für ihre Doktoranden, für ihre 
Diplomanden und für ihre Gäste. Im Eine-Welt-Campus Berlin-Bonn / Institute for 
advanced One-World-Studies Berlin-Bonn könnten sie für Tage, Wochen oder auch 
ein, zwei Trimester zu Debatte und Anregung zusammenkommen und ihren An-
liegen Gehör im öffentlichen Raum verschaffen. Aufgabe des Kollegs wäre es 
insbesondere, der deutschen Entwicklungs- und Bildungspolitik internationale 
Gesprächspartner für strategische Überlegungen vor Ort zu bieten, im Rahmen 
der Integrationsherausforderungen für die deutsche Gesellschaft die Dialogbe-
reitschaft zu fördern und über Teile seines Doktorandenprogramms an der Eli-
tenbildung in den Entwicklungsländern mitzuwirken.

Die acht Handlungsfelder der Zukunftscharta gehen von einem Menschen-
bild des „Humanismus der Verantwortung“ (E. Levinas) aus, das nicht eindring-
lich genug artikuliert werden kann, da es unserer Gesellschaft Bindung in sich 
und Bindung mit der Welt verschafft. Dazu sind der Staat und seine Institutionen 
nicht eigentlich berufen. Insofern könnte überlegt werden, das Schaufenster Ber-
lin der Eine-Welt-Universität in Zusammenarbeit mit den Kirchen zu gestalten 
oder ihnen sogar zu übertragen. Die Leitung des Schaufensters Berlin der EWU 
könnte als Prorektorat direkt in die EWU-Leitungsebene inkorporiert werden.

Mögliche Stakeholder vom Gewinn und Gelingen einer Kooperation zu über-
zeugen und so zum Bau zu gelangen, ist nirgendwo einfach, an der Spree gewiß 
nicht weniger. Bei so manchem Vorhaben der letzten Jahre fühlte man sich an 
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den Seufzer Wagners bei der Grundsteinlegung seines Festspielhauses erinnert: 
„[…] seit Jahrhunderten [war] alle äußere Form des deutschen Wesens eine pro-
visorische […]. Dies aber ist das Wesen des deutschen Geistes, dass er von innen 
baut [und diskutiert]: der ewige [sic] Gott lebt in ihm wahrhaftig, ehe er sich auch 
den Tempel seiner Ehre baut.“120

In jedem Fall sind die Rahmenumstände für einen Eine-Welt-Campus, der die 
Berliner Universitäten bereichert und nicht verkleinert, insofern günstig, als die 
Bundesregierung mit dem Humboldt-forum gerade ein Eine-Welt-Zentrum par 
excellence baut. Seine wissenschaftliche Flanke ist noch weitgehend undeter-
miniert (siehe Wagner), vom Spannungsfeld zwischen Bund, Land und lokaler 
интеллигенция abgesehen auch deshalb, weil die ländergetragene deutsche und 
die weitere europäische Hochschullandschaft und ihre Disziplinenfächerung für 
die neue dezidiert überregionale Herausforderung an die internationale Staaten-
gemeinschaft und ihre Agenda 2030 strukturell kaum gerüstet sind.

7.5.4 D Die Länder und die Kirchen als Unterstützer für das ODA-Ziel 
von 0,7 % BNE-Anteil der Entwicklungszusammenarbeit 

Bereits 1970 und dann erneut 2000 in den Millenniumsentwicklungszielen hat 
sich die Bundesrepublik auf  0,7 Prozent ODA selbstverpfl ichtet (die Offi cial 
Development Assistance als Anteil der öffentlichen Ausgaben für Entwicklungszu-
sammenarbeit am Bruttonationaleinkommen). Dies hätte für 2014 einen Betrag 
von 20,876 Mrd. Euro erfordert. Tatsächlich waren es 2014 – im Ergebnis einer 
erfreulichen Steigerung in den letzten Jahren und im Verbund sämtlicher Bun-
desressorts, der Länder und der Zivilgesellschaft – 12,486 Mrd. Euro bzw. 60 % 
des Zieles.121 Der Haushalt 2016 des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung beläuft sich auf  7,4 Mrd. Euro. Die vom BMZ 
für 2013 genannten Leistungen der deutschen Länder belaufen sich auf  weitere 
703 Mio. Euro, fast ausschließlich für die Bereitstellung von Studienplätzen für 
Studierende aus Entwicklungsländern.

Die deutsche ODA entspricht Platz drei der absoluten Aufwendungen seitens 
der Geberländer bzw. exakt der Hälfte dessen, was die ungleich größeren Verei-
nigten Staaten (Platz 1) aufbringen. Pro Kopf  wiederum gibt die Bundesrepublik 
das Doppelte der US, allerdings nur zwei Drittel des Vereinigten Königreichs 
(Platz 2 mit 14,550 Mrd. Euro). Gemessen am eigentlichen ODA-Ziel betrug 
2014 die deutsche Fehlsumme 8,390 Mrd. Euro (bzw. 1,359 Mrd. Euro wenigs-
tens gegenüber dem Länderdurchschnitt). Dies relativiert sich, wenn man die 
aktuellen Anforderungen an die innere und äußere Sicherheit danebenhält; bei-
spielsweise die deutsche Fehlsumme an der NATO-Forderung von 2% des BIP 

120 Richard Wagner: Weiherede bei der Grundsteinlegung zum Bayreuther Festspielhaus am 22. Mai 1872.
121 ww.bmz.de/de/ministerium/zahlen_fakten/oda/leistungen/index.html [23.01.2016].
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(entsprechend einem Wehretat von rund 58 Mrd. Euro), die de facto zu 24 Mrd. 
Euro bzw. einem guten Drittel unterschritten wird. Da eine nachhaltige Investiti-
on in junge Funktionseliten einen entscheidenden Beitrag zur Zukunftsfähigkeit 
der Quellländer darstellt, erfüllt die hier vorgeschlagene Eine-Welt-Universität mul-
tiple politische Forderungen und ist parteiübergreifend gut zu begründen.

Entwicklungsbezogene Forschung und Lehre ist grundsätzlich ODA-anre-
chenbar, die „List of  ODA-eligible international organisations“ nennt ausdrück-
lich die Kategorie „University, college or other teaching institution, research in-
stitute or think-tank“. Einer der kleinsten Etat-Posten im BMZ-Haushalt 2016 
ist bislang der Ansatz für Forschung, Evaluierung und Qualifi kation in der Ent-
wicklungszusammenarbeit von 41,2 Mio. Euro, dies entspricht 0,6% des BMZ-
Haushalts. (Entsprechend dem besonderen Rang der luxemburgischen,122 aber 
auch der schweizerischen Entwicklungszusammenarbeit und im übrigen auch 
Spendenkultur wäre eine multinationale Trägerschaft denkbar, wenn so die 
ODA-Anrechenbarkeit leichter zu erfüllen wäre. Litauen wäre nach Aussage sei-
ner Botschaft an einem Zusammenwirken interessiert.)

Abb. 7-18. Ländervergleich 2011 des Netto-Anteils der öffentlichen Ausgaben für 
Entwicklungszusammenarbeit am Bruttonationaleinkommen gemessen am UN-Ziel von 0,7 %. 
Der Durchschnitt lag bei 0,46 %, Deutschland lag knapp darunter auf  Platz 12. Quelle: OECD.

122 „Seit dem Jahr 2000 hat die luxemburgische Entwicklungszusammenarbeit im Rahmen der öf-
fentlichen Entwicklungshilfe (ODA) das Ziel von 0,7% des Bruttosozialprodukts (BSP) erreicht 
und sogar übertroffen. Luxemburg hat damit zu dem kleinen Kreis der Industrienationen auf-
geschlossen, die ihren Verpfl ichtungen im Rahmen der Resolution 2626 nachkommen, die am 
24. Oktober 1970 auf  der 25. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen ange-
nommen worden ist.“ Bereits 2001 waren es 0,82% des BSP. Vgl. www.mae.lu/images/biblio/
biblio-250-50_rtqtb_998_2462_5735.pdf  [23.01.2016].
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Hilfe für die „Eine Welt“ als gemeinsame Aufgabe von Staat und Zivilgesellschaft 
hat in Deutschland eine besondere Tradition. Eine zentrale Rolle bei der Anspra-
che der Zivilgesellschaft spielen die beiden großen Religionsgemeinschaften. Sie 
tragen wesentlich zur deutschen Geldspenden-Bereitschaft von 42 % der deut-
schen Bevölkerung und einem Aufkommen von 4 Mrd. Euro (2015)123 bei. Von 
diesen zivilgesellschaftlichen Spenden sind schätzungsweise 14 %124 oder rund 
500 Mio. Euro für Entwicklungshilfe bestimmt, davon wird die Hälfte durch die 
Kirchen eingeworben.125 (Zum Vergleich: das Deutsche Rote Kreuz e.V. kam für 
alle seine Aufgaben auf  Spendeneinnahmen von 54 Mio. Euro, etwa gleichviel 
wie jeweils alleine (sic!) die reinen Entwicklungsländeraufrufe Adveniat, Brot für 
die Welt und Misereor und deutlich weniger als das Päpstliche Missionswerk der 
Kinder in Deutschland e. V. mit 71 Mio. Euro.) 

Vor diesem Hintergrund eines jahrzehntelangen Zusammenwirkens zwischen 
Staat, Kirchen und Zivilgesellschaft bei der Hilfe für die „Eine Welt“ erscheint es 
naheliegend, wenn der Bund und das betreffende Sitzland sich der Unterstützung 
der beiden Kirchen versichern, deren ureigenstes Anliegen es ist, jenseits pasto-
raler Arbeit „den armen Ländern der südlichen Erdhälfte eine partnerschaftli-
che Zusammenarbeit anzubieten, um existentielle Nöte der Menschen und so-
ziale Ungerechtigkeiten zu mildern oder zu beseitigen.“126 Seinerseits unterstützt 
der Bund die evangelische und die katholische Entwicklungshilfe mit je rund 
120 Mio. Euro im Jahr. 

Mit Blick auf  die ungebrochene, ja außerhalb Europas stetig wachsende Be-
deutung von Ritual und Religion und die aktuellen Diskussionen um Leitkultur 
(Bayern) bzw. um den Gehalt des Begriffes ‚Abendland‘ wäre es einerseits schwer 
denkbar, eine Eine-Welt-Universität im säkularistischen main stream zu verorten. 
Allzu gerne vergißt dieser, daß den Menschenrechten von UNO und Europarat 
ebenso wie den Volksgruppenrechten der Völkerbundszeit und des Europarates 
der Sozialauftrag der Kleinen Propheten und der Bergpredigt zugrundeliegt. 

123 Mangels einer amtlichen Statistik variieren die Zahlen für das deutsche Spendenaufkommen 
leicht. Das Statistische Bundesamt nennt 5,1 Mrd. Euro geltend gemachte Spenden an nicht 
politische gemeinnützige Organisationen für 2008. Die oben genannten 4 Mrd. Euro werden 
vom Spendenmonitor für 2015 genannt, zitiert bei fundraisingverband.de/assets/verband/Pres 
semappe/Pressemitteilungen/2015/Deutscher%20Spendenmonitor%202015%20Presse.pdf  
[23.01.2016].

124 Anteil an den Spendenzwecken laut Spendenmonitor 2015.
125 Das DZI nennt für 2010 unter den 270 unter dem Spendensiegel gelisteten Organisationen 

38 kirchliche oder kirchennahe (14 %), die zusammen Spendeneinnahmen von 522 Mio. Euro 
oder 33 % des hier gelisteten Gesamtkaufkommens von 1,6 Mrd. Euro verzeichnen konnten. 
www.dzi.de/wp-content/pdfs_Spenderberatung/DZI%20Spenden-Almanach%202010-11.
pdf  [23.01.2016].

126 www.dbk.de/katholische-kirche/katholische-kirche-deutschland/aufgaben-kath-kirche/hilfs 
werke/ [23.01.2016]
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Eine katholische Universität gibt es nur in Eichstätt-Ingolstadt. Eine protes-
tantisch getragene Universität (Fachhochschulen für den innerkirchlichen Ausbil-
dungsbedarf  bedienen ein anderes Ausbildungsziel) gibt es derzeit in Deutschland 
nicht. Dies hat den einfachen Hintergrund, daß bis 1918 in der Nordhälfte kirch-
lich und staatlich deckungsgleich war; eine staatliche, dem Landesherrn unterstell-
te Universität war immer zugleich eine protestantische. In der Südhälfte wiederum 
war aus dem gleichen Grund eine protestantische Universität undenkbar.

Eine ökumenisch getragene Universität erscheint bislang selbst im fünften 
Jahrzehnt des Vaticanum II und des fünften Jahrhunderst der Lutherschen The-
senanschläge wie ein ferner Traum. Fernab aller Missionierung und unter dem 
gemeinsamen Ziel, Absolventen mit einem besonders hohen Komplexitätsniveau 
beim Verständnis unserer Einen Welt heranzubilden, könnten sich nun Kommu-
ne, Staat, Kirchen und Zivilgesellschaft in einer Trägerstiftung der Eine-Welt-
Universität zusammenfi nden.

Peter Weiß MdB, Sprecher für Nachhaltige Entwicklung und globale Ver-
antwortung im Zentralkomitee der deutschen Katholiken, hatte während des 
UN-Gipfels Bundestag und Bundesregierung aufgefordert, kirchliche Akteure 
verstärkt an der Umsetzung der globalen nachhaltigen Entwicklungsziele zu be-
teiligen und dabei auf  die Aufforderung von Papst Franziskus in seiner Enzyk-
lika „Laudato sí“ verwiesen.127 Einem akademischen Ort angemessen würde es 
erscheinen, wenn sowohl DBK wie EKD sich durch engagierte Laien vertreten 
lassen würden. Auf  der Ebene der Geweihten ist u. a. durch das Ratzingersche 
Vor und Zurück eine strukturelle Ökumene nach wie vor problematisch, auf  der 
Ebene der Laien wird die Ökumene längst gelebt, zumal in Sachfragen wie der 
globalen Verantwortung. Eine Vertretung der Kirchen durch ihre Laien würde 
Bund und Land die Mitwirkung sichtbar erleichtern.

7.5.5 E Alternativen zur Ortswahl 

Der Gedanke einer Eine-Welt-Stiftungs-Universität könnte an unterschiedlichen 
Stellen in der Bundesrepublik verwirklicht werden. Sicher nicht in der Bundes-
hauptstadt, die dem Anspruch an Einsamkeit und Freiheit nicht genügt, wie dies die 
Entfaltungsvoraussetzung von Oxford, Cambridge etc. war (und wie die Viadrina 
Frankfurt/Oder, deren Studenten und Dozenten allesamt in Berlin wohnen, ex 
negativo belegt).

Wohl aber in einer anderen Stadt und von dort aus mit einem Wissenschafts-
kolleg in Berlin, um an dessen intellektuellem und politischem Diskurs aktiv teil-
nehmen zu können. Beispielhaft genannt seien hier drei denkbare Orte.

127 www.zdk.de/veroeffentlichungen/pressemeldungen/detail/-Kirchen-an-Umsetzung-der-nach-
haltigen-Entwicklungsziele-aktiv-beteiligen--974k/.
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7.5.5.1 Eichstätt

In der gegebenen Situation hätte ein reformbereites Eichstätt ein gewisses Prä. 
Die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt gehört zu den kleinsten deut-
schen Universitäten, liegt außerordentlich idyllisch im Altmühltal und fernab der 
Arenen intellektueller und medialer Hahnenkämpfe. Ihr zentraler Campus ist in 
der Kleinstadt Eichstätt belegen (13.300 Einwohner, 4.311 Studenten im WS 
2014/15), ihre von AUDI unterstützte Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät in 
der Großstadt Ingolstadt (131.002 Einwohner, 1.099 Studierende). Die Architek-
tur der KU gehört zu den Highlights universitären Bauens in der Bundesrepublik.

Mit dem Epitheton „katholisch“ stellt die KU einen Sonderfall dar. Dieser 
wird in einem Land, das nicht nur in Medienkreisen, sondern oft genug in Wis-
senschaftszirkeln von ‚Spätstaufklärern‘ besetzt ist, von außen fast unvermeidlich 
mit Skepsis beäugt. Wenn man „katholisch“ von den Sozialenzykliken her denkt, 
von den katholisch inspirierten Art. 1 – 19 GG, von den Begriffen personale 
Freiheit, Solidarität oder staatsrechtlich von Subsidiarität und ihres Entfaltungs-
auftrags, ermißt sich schnell die Distanz zum üblichen, faktenbasierten science-
Verständnis. 

Das strukturelle Dilemma der KU läßt in einem Satz beschreiben: sie hat den 
gleichen Auftrag wie jede staatliche Universität plus den Weltauftrag („katho-
lisch“ hier im Wortsinn als weltumfassend genommen). Dies spiegelt sich in der 
Finanzierungsvereinbarung mit dem Freistaat Bayern jedoch nicht angemessen 
wider. Letzterer ersetzt nur 85 % (bzw. in Ingolstadt 80 %) der landesüblichen 
Kosten, so daß die Mittel der Bayerischen Bischofskonzerenz in eine Ersatz-
leistung für den staatlichen Auftrag fl ießen. Damit wiederum können für den 
Weltauftrag keine Ressourcen veranschlagt werden. 

Der dritte Papst in Folge hat die Gesamtheit der deutschen Bistümer vergeb-
lich um Mitfi nanzierung ersucht. Deren Aufmerksamkeit aber richtet sich ge-
genwärtig eher auf  katholisch-universitäre Strukturen in der Bundeshauptstadt 
als auf  die bayerische Provinz. Die verfahrene Situation der unendlichen Präsi-
dentensuche und viele Schwierigkeiten auf  Alltagsebene sind Ausdruck dieses 
strukturellen Dilemmas.

Der (ältere) Entwicklungsplan der KU vermischt ohne sichtbare Not nor-
mative und deskriptive Passagen. Bei einer Gleichsetzung von katholisch und 
holistisch („dem Wissen im Ganzen geöffnet zu sein und den Blick für das Ganze 
zu weiten“)128 stellt sich die Frage, auf  welche Ressourcen eine solche Univer-
sal-Universität denn zurückgreifen könne. Mit über lange Jahre kontinuierlich 
469,5 VZÄ (Vollzeitstellen-Äquivalenten) bietet die KU auch bei den Stellen das 
Bild einer ‚normalen‘ öffentlich fi nanzierten deutschen Hochschule; für einen 

128 KU, Entwicklungsplan S. 4.
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Weltauftrag ist kein (katholisches) Addendum vorhanden. Auf  den gut 100 Pro-
fessuren (also durchschnittlich drei pro Studiengang und damit deutlich unterhalb 
einer kritischen Masse) liegt eine erhebliche Last an akademischer Selbstgestal-
tung und Studierendenbetreuung. Eine Serenissima Respublica Studentium et Docen-
tium aber sollte keine Gefechte führen, für die ihre Ressourcen nicht hinreichen; 
aus der Resilienzforschung ist die Gefahr einer Überdehnung hinreichend be-
kannt. Dies legt entweder (a) eine Konzentration auf  ausgewählte Stärken im 
Rahmen der gegebenen Finanzmittel sowie Optimierung von Entscheidungs- 
und Allokationsstrukturen nahe. Kurz: Bildung der notwendigen Puffer durch 
Verkleinerung von Programm und Anspruch. Oder auch (b) eine grundsätzlich 
neue Strukturausrichtung, die Zugang zu anderen und breiteren Ressourcen er-
möglicht. Kurz: Konzentration auf  genau einen programmatischen Ansatz, der 
dann mit höchstmöglichem Anspruch zu verfolgen wäre und aufgrund von Res-
sourcenerschließung und Pufferbildung auch verfolgt werden könnte.

Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und mehr noch die deutsche Va-
riante der Zukunftscharta bieten eine historisch durchaus erstmalige Chance, in 
einen Weltdiskurs gezielt die Grundposition einer katholischen Sozialethik ein-
zubringen und damit ein zentrales Anliegen von Papst Franziskus umzusetzen. 

In der notwendigen Freimütigkeit wäre zu diskutieren, ob dies vielleicht mehr 
wert sein könnte als ein bloßes Epitheton – eine Eine-Welt-Universität Eichstätt-
Ingolstadt wäre katholisch geprägt, hieße aber nicht (mehr) so. Ganz anders als 
in Italien oder Lateinamerika ist das Epitheton „katholisch“ im Zusammenhang 
einer Universität in Deutschland – mit seiner spezifi schen Tradition der Landes-
bischofsfürsten lutheranischer oder reformierter Prägung – ein schwer vermittel-
barer Sonderfall. Für Eichstätt bzw. Eichstätt-Ingolstadt war es den bayerischen 
Bischöfen gelungen, eine hohe staatliche Mitfi nanzierung zu erreichen. Ange-
sichts grundhafter Überforderung der Priester in ihren Seelsorgefl ächeneinhei-
ten müssen sich die deutschen Bischöfe allerdings fragen, welchen eigentlichen 
Zweck eine katholische Universität denn langfristig verfolgen soll, wenn nicht 
die Heranbildung von mulieres probatae et viri probati, die in der elitengesteuerten 
Demokratie der Bundesrepublik mit Mut und Rückgrat katholische Positionen 
verkörpern und vertreten. Wäre es nicht an der Zeit, das Zentralkomitte der deut-
schen Katholiken in die Universitätsüberlegungen einzubinden?

Das Ranking der KU bei der Studierendenzufriedenheit ist eindrucksvoll. Das 
sollte den Blick nicht dafür verschließen, daß Studieren in Eichstätt (mehr noch 
als in Ingolstadt) heißt, fernab der Ausgehmeilen und der Orte anderweitiger 
intellektueller oder künstlerischer Anregung zu studieren. Der ÖPNV-Anschluß 
hat sich zwar verbessert, aber ein abendlicher Opernbesuch in München ist nach 
wie vor ausgeschlossen. Damit nicht nur die Welt nach Eichstätt kommen kann, 
sondern auch der Student in die Welt, wäre ein panbayerisches (also auch frän-
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kisch-schwäbisch-oberpfälzisches) Semesterticket ein Gebot der Stunde. Wer in 
Hessen studiert, fährt nicht nur in ganz Hessen kostenlos, sondern auch noch in 
sämtliche Nachbarländer bis zum ersten IC-Anschluß – Heidelberg, Eisenach, 
Göttingen, Mainz etc. sind für Vorlesungen und Sozialkontakte bequem erreich-
bar. Bayern außerhalb von LMU und TUM hat hier einen empfi ndlichen Stand-
ortnachteil. Es befremdet, daß eine analoge Lösung für den Freistaat noch nicht 
erreicht und damit eine Mindestvoraussetzung für eine EWU geschaffen wurde. 

7.5.5.2 Görlitz

Görlitz wiederum, die „schönste Stadt Deutschlands“ (Gottfried Kiesow), hat 
ein doppeltes politisches sowie ein atmosphärisches Prä. 

Einerseits symbolisiert die Mittelstadt in sich den Eine-Welt-Gedanken, da 
die beiden Stadthälften durch das Potsdamer Abkommen 1945 getrennt wurden 
und nun seit 1998 in der „Europastadt Görlitz/Zgorzelec“ langsam wieder zu-
sammenfi nden. Die 87.500 Einwohner verteilen sich mit 56.019 Einwohnern129 
auf  die deutsche, mit 31.532 Einwohnern auf  die polnische Stadthälfte. Auf  der 
Westseite bilden die 3.144 Einzeldenkmale und 68 archäologischen Denkmale 
das größte zusammenhängende Flächendenkmal in Deutschland, auf  der Ost-
seite sind 617 Kulturdenkmale gelistet.130 Beim Wettbewerb um den Titel der 
Europäischen Kulturhauptstadt 2010 erreichte die Stadt – auch aufgrund ihres 
aktiven Bemühens um eine übernationale Verständigung in der Mitte Europas – 
einen vielbeachteten zweiten Platz.

Zu erinnern ist, daß nach dem Wegfall der innerdeutschen Grenze und der 
staatlichen Wiedervereinigung Deutschlands 1990 die raumordnungspolitische 
Kategorie „Zonenrandgebiet“ aufgelöst wurde, statt sie an die neuen Grenzen 
zur Republik Polen und zur Tschechoslowakischen bzw. Tschechischen Republik 
zu übertragen. Um die lagebedingten Nachteile des ‚Zonenrandgebietes‘ auszu-
gleichen, war ein 40 Kilometer breiter Streifen entlang der damaligen Grenze 
zum ‚Ostblock‘ durch Bundeszuschüsse für infrastrukturelle, wirtschaftliche und 
soziale Maßnahmen bevorzugt gefördert worden. Thorsten Erdmann resümiert 
für das vormalige Zonenrandgebiet West: „Zwei Jahrzehnte nach dem Wegfall 
der ‚Zonengrenze‘ zeigt sich das ehemalige westdeutsche Grenzgebiet nach 
einer kurzen Blüte Anfang der 1990er Jahre heute in großen Teilen wieder als 

129 November 2015.
130 „Görlitz blieb in seiner jahrhundertelangen Geschichte von Kriegszerstörungen nahezu ver-

schont. Modernisierungsprojekte und städtebauliche Kahlschläge der Nachkriegszeit gingen an 
der Stadt vorüber. Sakral- und Profanbauten aus Gotik, Renaissance und Barock ebenso wie 
aus der Zeit von Historismus, Jugendstil und Neuem Bauen machen Görlitz zu einem dreidi-
mensionalen Lehrbuch der Architekturgeschichte in einer außerordentlichen architektonischen 
Qualität. Das rhythmische Zusammenspiel von Architektur und Städtebau ist an jeder Stelle 
erlebbar.“ www.goerlitz.de/de/buerger/planen-und-bauen/denkmalpfl ege.html [23.01.2016].
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ein Raum, der wie schon zu Zeiten der deutschen Teilung der demografi schen 
und ökonomischen Entwicklung in Westdeutschland hinterherhinkt.“131 Kürzer 
könnte man die aktuelle Situation nun aber entlang der deutsch-polnischen und 
der deutsch-tschechischen Grenze und die Notwendigkeit einer neuen ‚Grenz-
landinitiative‘ des Bundes im Raum Görlitz nicht charakterisieren.

Andererseits ist keines der Länder der Bundesrepublik stärker von einer ‚Ein-
bräunung‘ seines Außenbildes betroffen als der Freistaat Sachsen. Medial über-
deckt sein unrühmlicher Spitzenplatz bei den fremdenfeindlichen Attacken auf  
Flüchtlingsunterkünfte die ungleich breitere Willkommenskultur in der Bevölke-
rung. Fünfundzwanzig Jahre konsequentes Ringen der Politik um herausragende 
Wissenschaftler, Künstler und Techniker aus der ganzen Welt werden durch Pe-
gida und Legida in Frage gestellt. Insofern träfe der Gedanken einer Eine-Welt-
Universität politische Notwendigkeiten von Bund und Land wie an kaum einer 
anderen Stelle der Republik. 

Die infrastrukturellen Voraussetzungen sind insofern günstig, als sich in Gör-
litz u. a. eine aktive Fakultät für Sozialwissenschaften auf  einem Nebencampus 
(rund 1.200 Studenten) der Hochschule Zittau/Görlitz direkt am Grenzfl uß Nei-
ße befi ndet und mit der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek in Dres-
den vernetzt ist. Ebenso sind die Voraussetzungen für ein gemeinsames Lernen 
und Forschen in Einsamkeit und Freiheit gegeben – die vier Flughäfen sind 190 km 
(Berlin), 170 km (Breslau und Prag) und 90 km (Dresden) entfernt; der Paneuro-
päische Verkehrskorridor III soll der alten Via Regia folgen und durch die Stadt 
führen; hier würden wesentliche Teile der historischen Altstadt einen Campus sui 
generis als Ort der Begegnung auch jenseits der Lehr- und Forschungsveranstal-
tungen bilden.

Mit Blick auf  die Studierenden ebenso aus dem Ausland wie aus Deutschland 
selbst sind die (im nationalen Maßstab niedrigsten) Lebenshaltungskosten ein 
entscheidendes Argument. 

Am Standort Görlitz – und damit am Wirkungsort von Jakob Böhme, dem 
„ersten deutschen Philosophen“ (Hegel), in unmittelbarer Nähe zu Kamenz (Ge-
burtsort Lessings), zu Rammenau (Fichtes) und zu Herrnhut, wo die nach wie vor 
weltweit gelesenen Losungen gezogen werden – läge die Eine-Welt-Universität in 
einer Region, die Zivilgesellschaft und praktiziertes Sozialkapital in beson-
derem Maße vorgedacht hat. Heute ist sie auf  deren Aufbau besonders ange-
wiesen. Dies gilt ebenso für die angrenzenden Länder des weiteren Mitteleuropa.

131 Erdmann, Thorsten: Am Ende der Welt – Entwicklung des westdeutschen Zonenrandgebietes seit der Wie-
dervereinigung, in: Deutschland Archiv Online, www.bpb.de/1701 [18.11.2013].
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7.5.5.3 Leipzig

Eine weitere Alternative wäre Leipzig, seit 1406 der Sitz der Landesuniversität 
Sachsens, 1519 Ort der Disputation von Luther, Karlstadt und Melanchthon mit 
Johannes Eck, als Stadt gerade aufgrund der Kreuzung ost-westlicher und süd-
nördlicher Handelsströme entstanden und 1015 ersterwähnt. 

In einem überwiegend „religiös unmusikalischen“ Umfeld von 12 % Luthera-
nern und 4 % Katholiken sowie einer in der Außenwahrnehmung seit neuestem, 
wie oben ausgeführt, dezidiert ‚eingebräunten‘ Region gäbe es beachtliche poli-
tische Gründe, die EWU in der Stadt mit dem größten Bibliotheksbestand der 
sogenannten Neuen Länder anzusiedeln und hierfür eine angemessene Mitfi nan-
zierung durch Land und Kommune einzufordern. 

7.5.6 F Kosten

Die Kosten pro Studienplatz (Lehre, Forschung einschließlich Drittmitteln und 
Verwaltung) lassen sich für die Periode 2018 – 2015 auf  rund 10.000 Euro pro 
Jahr kalkulieren.132 Hierin eingeschlossen wäre eine gewisse Unterstützung für 
Aufenthalte der Lehrenden und Studierenden in Ländern des globalen Südens 
(Exkursionen, studentische Feldforschung und Praktika, Studiensemester; ent-
sprechend dem individuellen Bedarf  oberhalb der möglichen Förderung durch 
Dritte).

Für die Kosten des Deutschlands-Aufenthaltes von Studierenden aus den Län-
dern des globalen Südens reicht ein Stipendiensystem, das auf  dem BAFöG-Satz 
(670 Euro im Monat) beruht, nicht aus.133 Für ihre individuellen Kosten wären pro 
Jahr weitere 10.000 Euro zu kalkulieren (zur Kostendeckung siehe unten).

Bei 50 % Studierenden aus Ländern des globalen Südens und ebenfalls 50 % 
Studierenden aus Deutschland und Europa betragen damit die anzunehmenden 
Vollkosten pro kalkulatorischem Studienplatz 15.000 Euro. Bei einer ersten Aus-
baustufe von 2.500 Studierenden 2025 ergibt dies kalkulatorisch eine Bruttosum-
me von 37,5 Mio. Euro, in der zweiten Ausbaustufe von 5.000 Studierenden eine 
Bruttosumme von 75 Mio. (Dies entspricht, ohne die nur bei der EWU so anfal-
lenden Lebenshaltungskosten der Studenten aus dem globalen Süden gerechnet, 
einer Vergleichsgröße von 50 Mio. Euro ‚normalem‘ Universitätsetat).

132 Im WS 2013/14 waren es 9.134 Euro (ohne Medizin) www.destatis.de/DE/Publikationen/
Thematisch/BildungForschungKultur/Hochschulen/BroschuereHochschulenBlick011 
0010137004.pdf?__blob=publicationFile [23.01.2016].

133 Die durchschnittliche Warmmiete für 1 Person betrug 2014 in Bonn 349 Euro/m. Nach ei-
ner Erhebung des Deutschen Studentenwerkes betrugen bereits im Sommersemester 2012 die 
durchschnittlichen Lebenshaltungskosten von ledigen Studierenden im Erststudium, die nicht 
mehr im Elternhaus wohnen und in einem Vollzeitstudium eingeschrieben sind, monatlich 
etwa 794 Euro. Dazu kamen Studiengebühren von rund 50 Euro im Semester, teilweise das 
Semesterticket.
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Bei angenommenen 350 Studierenden im Erstimmatrikulationsstudienjahr er-
gibt sich eine theoretische Bruttosumme von rund 5 Mio. Euro, für die Folgejah-
re jeweils eine Erhöhung um diesen Betrag; im siebten Studienjahr wäre dann das 
erste Ausbauziel erreicht. Tatsächlich werden durch Unterauslastung zu Beginn 
die effektiven Kosten eher höher liegen (im ersten Studienjahr ca. 10 Mio. Euro) 
und sich dann auf  den genannten Betrag einpendeln. 

Die Individual-Kosten des Deutschlands-Aufenthaltes von Studierenden aus 
den Ländern des globalen Südens sind formal Bundeszuständigkeit (wie oben 
kalkuliert à 10.000 Euro für die Hälfte der Studentenschaft). An diesen indivi-
duellen Kosten sollten sich jedoch die entsendenden Einrichtungen im Rahmen 
ihrer fi nanziellen Möglichkeiten und auf  der Basis eines dreiseitigen Vertrages 
Entsender- EWU-Stipendiat beteiligen. Nachhaltigkeit erwächst erst aus einem 
genuinen Eigeninteresse der beteiligten Bistümer, Unternehmen, zivilgesellschaft-
lichen Einrichtungen etc. Bei den Entsendungen und den daraus resultierenden 
individuellen Kosten könnten die beiden Kirchen vermittelnd und unterstützend 
tätig werden. Entsprechend den Usancen beim BAFöG und im Interesse einer 
klaren Scheidung zwischen Akademischen und Individualbedarf  sollten diese 
Gelder nicht über die Kassen der EWU, sondern über Studentenwerke oder die 
Studienförderung der beiden Kirchen laufen.

Bei den Kosten für Forschung und Lehre wäre eine Teilung ½ Bund 
(à 5.000 Euro), ½ Land-Stadt-Unternehmen (à 5.000 Euro) denkbar. Daraus er-
gäbe sich eine Teilung der Gesamtlasten von 2/3 für den Bund entsprechend 
25 Mio. Euro in der ersten Ausbaustufe und dem Doppelten in der zweiten, ev. 
abzüglich des skizzierten Engagements der Entsender und der Kirchen. [NB: 
Der Rückfl uß an den Bund durch Einkommen- und Umsatzsteueranteile ist mit 
gut 15 / 30 Mio. Euro anzusetzen, so daß die Nettoinvestiton voraussichtlich klei-
ner 10 / 20 Mio. Euro ausfi ele.]

Die Stadt würde im FAG unmittelbar sowie durch Gewerbesteuererträge etc. 
von den Mitarbeitern und Studierenden profi tieren. [Hierfür wäre zu gegebener 
Zeit eine Detailrechnung vorzulegen.]134 Sie könnte diese Mittel in die Stiftung 

134 Für die Sitzgemeinde wäre die Gründung einer Eine-Welt-Universität nicht nur ein nachhaltiger 
immaterieller Reputationsgewinn und eine Reihe weiterer qualitativer ökonomischer Effekte. Bei 
den quantitativen ökonomischen Effekten müssen neben den direkten und den indirekten auch 
die fi skalischen Effekte in den Blick genommen werden. Eine aktuelle Studie zum Gewandhaus 
Leipzig kam für das Verhältnis zwischen ökonomischen Effekte und öffentlichen Zuschüssen 
auf  einen Multiplikator von 2,5. (Jeder Euro Zuschuss an das Gewandhaus führt zu regionalen 
ökonomischen Effekten bei Eigen- und Mietveranstaltungen in Höhe von 2,50 Euro). Die Leip-
ziger Studie berücksichtigte dabei den Finanzausgleich nicht. Über diesen erhält die Sitzgemeinde 
einen materiellen Gewinn von rund 1.000 Euro pro Student und Mitarbeiter. Bei einer mittel-
fristigen Zielgröße von 2.500 Studenten und mehreren hundert Mitarbeitern als zusätzlichen 
Einwohnern beläuft sich dies sowie der Kommunalanteil an der Einwohner- und Umsatzsteuer 
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fl ießen lassen. Das gleiche gilt für das Land, das seine Einkommens- und Umsatz-
steueranteile in die Stiftung fl ießen lassen könnte. 

Die Stadt könnte ein Vorschlagsrecht für die beiden an Einzelunternehmen 
bzw. Unternehmensverbünde zu vergebenden Sitze im Stiftungsrat ausüben, je-
weils gebunden an eine namhafte Zustiftung insbesondere in Formen von Stif-
tungslehrstühlen.

In Summe ist der Bereich Kosten und deren Finanzierung deutlich komplexer 
als bei einer üblichen Landesuniversität und bedarf  umfangreicher Analysen. Für 
den aktuellen Zweck einer politischen Erörterung ist (nach dem Muster: 
der Bund legt den ersten Stein) auszugehen von einer progressiven Bundes-
fi nanzierung in Höhe von 2,5 Mio. (Anschubfi nanzierung im minus zweiten 
Haushaltsjahr), 7,5 Mio. (Anschubfi nanzierung im minus ersten Haushaltsjahr); 
in den Folgejahren jeweils gesteigert um weitere 2,5 Mio. bis auf  25 Mio. Euro. 

Land, Stadt, Kirchen und Unternehmen wären ab dem 1. Haushaltsjahr nach 
Verabschiedung des Stiftungsgesetzes ebenfalls progressiv zu beteiligen. 

Für die Mittelbewirtschaftung ist im Gründungsjahrfünft jeweils ein Puffer 
für Unvorhersehbares von z. B. 10 % der eingefl ossenen Mittel zu veranschlagen. 
Dementsprechend wären die hier genannten Zuweisungen und Zuwendungen 
jeweils mit dem Vermerk „übertragbar in die Folgejahre“ auszugestalten. Die De-
tailsteuerung obliegt dem Stiftungsrat. 

Die EWU soll auf  einer Bundesliegenschaft errichtet werden. Demzufolge 
wären die baulichen Investitionskosten vom Bund zu tragen.

7.5.7 G Fazit 

Sursum corda!

auf  rund 3 Mio. Euro per annum, die die Sitzgemeinde als Grundfi nanzierung in die Kommunal-
stiftung einbringen könnte ohne de facto mehr als ein Nullsummenspiel zu leisten.
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Olaf  Zimmermann
Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates

Nachwort

Die kulturelle Integration der nach Deutschland Gefl üchteten ist eine der großen 
gesellschaftlichen Herausforderungen der nächsten Jahre, wenn nicht gar Jahr-
zehnte. Doch muß diese große Aufgabe nicht verzagt angegangen werden. Im 
Gegenteil, die deutsche Gesellschaft hat nach dem Zweiten Weltkrieg bewiesen, 
daß Integration gelingen kann und daß gesellschaftliche Veränderungen letzten 
Endes einen Gewinn darstellen.

Matthias Theodor Vogt und seine Ko-Autoren spannen mit ihrem Buch An-
kommen in der deutschen Lebenswelt. Migranten-Enkulturation und regionale Resilienz in der 
Einen Welt einen weiten Bogen zur kulturellen Integration. Beginnend mit der Be-
deutung von Kulturpolitik für gesellschaftliche Entwicklungen einschließlich von 
Staatszielbestimmungen, über Fragen der Kulturaneignung, der Anthropologie, 
den Herausforderungen des Kulturaneignungssystems bis hin zu einem fi ktiven 
Brief  an Angela Merkel aus dem Jahre 1760. 

Vogt vermißt das von ihm aufgemachte weite Feld mit Hilfe verschiedener 
wissenschaftlicher Disziplinen wie beispielsweise der Soziologie, der Philosophie, 
der Kulturwissenschaften und anderen. Seine Analysen untermauert er mit quan-
titativen Fakten, so daß er den empirischen Beleg seiner Annahmen nicht schuldig 
bleibt. Sein besonderes Verdienst ist, daß er seine umfassenden Literaturstudien 
immer wieder auf  die konkrete sächsische Situation bezieht. Damit untermauert 
er, daß kulturelle Integration nur im Konkreten gelingen kann und zugleich im 
Kontext der gesellschaftlichen Prozesse gesehen werden muß. 

Vogt liefert mit seinem Buch eine beeindruckende Materialsammlung, die aus 
aktuellen Anforderungen entstanden ist, aber weit darüber hinausreicht. Dieses 
Buch hat das Zeug ein Standardwerk zu werden, da es in der Zusammenschau der 
verschiedenen Disziplinen einen Überblick über die verschiedenen wissenschaft-
lichen Ansätze zur Beschreibung kultureller Integration vermittelt.

Das besondere Wirken von Matthias Theodor Vogt zeigt sich darin, daß sein 
Werk sich eben nicht nur an die Kollegenschaft in Hochschulen und anderen 
Wissenschaftseinrichtungen richtet. Er wendet sich ebenso mit Vorschlägen 
an die Politik und belegt damit wieder einmal, daß Wissenschaft und politische 
Wirksamkeit einhergehen können.

Ich wünsche dem Buch daher viele aufmerksame Leserinnen und Leser.
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Anhang

Zusammenfassung der Interviews 
mit Verantwortungsträgern in Politik, 

Wirtschaft und Kunst

1 Leitfaden MERR-Interviews

1.1 Plazierung des Interviewdesign im MERR-Projektdesign und 
erkenntnisleitende Vermutungen

Innerhalb des Projekts „Migranten-Enkulturation und regionale Resilienz“ hat 
der Fragebogen die Aufgabe zu eruieren, welche Vorstellungswelten in der Be-
gegnung von Migranten und Interviewpartner, d. h. den Stakeholdern von Enkul-
turationsprozessen, aufeinandertreffen.

Wir vermuten, daß wesentliche Inhalte einer ‚europäischen Leitkultur‘ als 
bedeutsam eingeschätzte, in den jeweiligen Organisationen zentrale handlungs-
leitende Vorstellungen von den Gesprächspartnern benannt werden. Der inter-
aktive Erfolg von Deutschen untereinander wie auch zwischen Migranten und 
Deutschen hängt – so vermuten wir – wesentlich von jenen Wert-, Rollen- und 
Handlungsvorstellungen ab, die im Sinne von Montesquieus „Geist der Gesetze“ 
(De L‘esprit des Loix, 1748) der Gesellschaft ein Handlungskorsett verleihen. Dies 
schließt an den in der deutschen Sprache bestehenden Begriff  der „Mündigkeit“ 
(Kant, Adorno) an. Mit diesem lassen sich die Differenz zwischen Untertan und 
dem die Gemeinschaft aktiv mitgestaltenden Bürger gut fassen. Konkretisiert auf  
das vorliegende Untersuchungsobjekt von Organisationen bedeutet dies: die Dif-
ferenz zwischen (i) dem in der Organisation bloß an sich denkenden, wenig um-
sichtigen, das Gemeinsame nicht im Sinn habenden, in diesem Sinne ‚einfachen‘ 
Mitglied einerseits, und (ii)einem sich bewußt als Teil des Ganzen erkennenden 
Mitgestalters der Organisation andererseits. Das setzt Sinn für das Gemeinsam 
ebenso voraus wie – noch elementarer – gemeinsamen Sinn. Infolgedessen: Wir 
vermuten, daß egoistische, parochiale, gleichsam im antiken Sinne ‚idiotische‘ 
Denk-, Handlungs- und Wertmuster zugunsten einer Citoyenneté von den Ge-
sprächspartnern klar diskriminiert werden. Das läuft auf  eine säkularisierte Ver-
sion der zehn Gebote hinaus, oder anders formuliert: Es läuft auf  praktisch ins 
Werk gesetzte Aufklärung hinaus.
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1.2 Leitfaden MERR-Interviews

1. Bundespräsident Gauck hat in seiner Rede zum 25. Jahrestag stark auf  die 
europäische kulturellen Werteordnung abgehoben: „In einer offenen Gesell-
schaft kommt es nicht darauf  an, ob diese Gesellschaft ethnisch homogen 
ist, sondern ob sie eine gemeinsame Wertegrundlage hat.“ Also: Egal wie 
vielfältig eine Gesellschaft ist, entscheidend ist eine Art Grundkonsens über 
gemeinsame Werte.
Wenn wir das einmal von der ‚Gesellschaft‘ auf  Ihr Organisation beziehen: 
Welche drei bis fünf  Bestandteile eines solchen Grundkonsenses gemeinsa-
mer Werte aus unserer europäischen kulturellen Werteordnung halten Sie für 
besonders relevant für Ihre Institution / Unternehmen / Verwaltung? Inwie-
fern werden diese auch hier bei Ihnen durch Ihre Mitarbeiter beigebracht, 
vorgelebt, verfestigt?
Gauck: „Was aber ist das innere Band, das ein Einwanderungsland zusammenhält? Was 
ist es, was uns verbindet und verbinden soll? In einer offenen Gesellschaft kommt es nicht 
darauf  an, ob diese Gesellschaft ethnisch homogen ist, sondern ob sie eine gemeinsame Wer-
tegrundlage hat. Es kommt nicht darauf  an, woher jemand stammt, sondern wohin er ge-
hen will, mit welcher politischen Ordnung er sich identifi ziert. Gerade weil in Deutschland 
unterschiedliche Kulturen, Religionen und Lebensstile zuhause sind, gerade weil Deutsch-
land immer mehr ein Land der Verschiedenen wird, braucht es die Rückbindung aller an 
unumstößliche Werte. Einen Kodex, der allgemein als gültig akzeptiert ist.“
Ggf. hilfreiche illustrierende Beispiele und Bilder (auch aus dem Tätigkeitsfeld der Inter-
viewer): Subsidiarität, Mündigkeit, rechtgeleitetes Handeln, Solidarität und Mithilfe bei 
Überforderung etc. 

2. Wenn man daran denkt, daß in diesem Landesteil der Bundesrepublik mit der 
DDR 40 Jahre ein ‚sozialistisches Experiment‘ durchgeführt wurde: Inwie-
fern, glauben Sie, hat dieses die eben besprochenen, von Ihnen als wichtig 
empfundenen Kulturbestandteile abgeschliffen?

3. Das Megathema des Jahres 2015 ist der große Zustrom an Flüchtlingen und 
wie wir mit ihnen bzw. mit Migration im weiteren Sinn umgehen. 
a. Welche Vorerfahrungen haben Sie mit Migranten? 
b. Wenn wir an die eben besprochenen, wichtigen Kulturbestandteile den-

ken: Haben Sie diesbezüglich abweichende (Wert-)Vorstellungen bei Aus-
ländern beobachtet?

c. Haben Sie hierbei Dinge beobachtet, die wertvoll bzw. wünschenswert 
und bereichernd sind oder sein könnten?

4. Die Bestandteile unserer europäischen Kultur, deren (Wert-)Vorstellungen, 
kommen ja irgendwo her: 
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a. Was glauben Sie, wie diese (Wert-)Vorstellungen – effektiv – weitergege-
ben werden?

b. Sind es nicht auch bildende Kunst, Literatur, Theater, die diese (Wert-)
Vorstellungen vermitteln, weitergeben?

c. Können Sie sich vorstellen, daß Kunst- und Kulturprojekte bzw. Kunst- 
und Kulturpolitik helfen können, diese für wesentlich gehaltenen Kultur-
bestandteile/(Wert-) Vorstellungen zu transferieren?
Bsp.: Lektüre und Aufführungen von Nathan, Antigone; Theaterbesuche von Migran-
ten mit anschließender interaktiver Diskussion; Poetry Slams

d. 1) Wenn Sie jetzt einmal über Europa hinausdenken: Kennen Sie Kunst 
und Kultur, die Ihnen (Wert-)Vorstellungen fremder Kulturen vermittelt 
hat?

 2) Anders gefragt: Denken Sie auch, dass in anderen Kulturen Kunst und 
Kultur (Wert-)Vorstellungen vermittelt, die für uns bereichernd sein könn-
ten?

5. Wenn wir jetzt zum Abschluß noch an die Innovationskraft Sachsens den-
ken: Die Sachsen waren ja schon immer recht erfi nderisch und Sachsen ist 
seit tausend Jahren ein Einwanderungsland: Wie notwendig glauben Sie ist 
kulturelle Heterogenität für Sachsen als Hochtechnologiestandort?
„Thus from a Mixture of  all kinds began, / That Het’rogeneous Thing, An English-
man.“ (Beginn von Daniel Defoe: The True-Born Englishman, London 1701) 

6. Gibt es aus Ihrer Sicht noch etwas Wichtiges zum Thema?
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2 Philipp Bormann, Referent des Generalintendanten und 
Disponent Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau, 

21.10.2015

Institution

Gerhart-Hauptmann-Theater
Görlitz-Zittau GmbH
Demianiplatz 2
02826 Görlitz

Befragter
Philipp Bormann, Dipl.-Kfm. und M.A. in Cultural Administration 
(in Vertretung für den Intendanten Klaus Arauner)

Position des Befragten Referent des Generalintendanten und Disponent

Ort und Datum Görlitz, 21.10.2015

MERR-Team
Prof. Dr. Matthias Theodor Vogt
Jan Abrecht

1. Welche drei bis fünf  Bestandteile einer europäischen kulturellen Werteordnung halten Sie 
für besonders relevant?

Philipp Bormann stimmt der Aussage des Bundespräsidenten zu und merkt an, 
daß Gaucks Gedanken bzgl. Einheit und Vielfalt gut auf  das Theater als Ar-
beitswelt übertragbar sind. Dies zeigt sich exemplarisch anhand der multi-eth-
nischen und multi-nationalen Belegschaft des Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz- 
Zittau, etwa der Tanzcompany, die sich aus elf  Mitgliedern verschiedenster 
Herkunft zusammensetzt (darunter Kanada, Japan, USA, Spanien, Dänemark, 
Taiwan, Israel und Deutschland).

Ein basaler Wert des täglichen kreativen und innovativen Arbeitens und For-
schens in diesem Arbeitsumfeld ist Würde, welche sich nicht auf  Basis der Her-
kunft des einzelnen Mitarbeiters konstituiert. Dies impliziert eine Anerkennung 
des in der gemeinsamen Arbeit durch kulturelle Vielfalt evozierten Mehrwertes 
innerhalb der Mitarbeiterschaft, die über die reine Bereitschaft zur interkulturel-
len Zusammenarbeit hinausgeht. Phillip Bormann verweist deutlich darauf, daß 
„der Begriff  Weltoffenheit eine Platitüde wäre, es trifft eher die bewußte Wert-
schätzung für die Erfahrung von Vielfalt“.

Innerhalb dieses auf  Würde basierenden Zusammenarbeitens existieren je-
doch im Theaterbetrieb ausgeprägte Hierarchien; seitens der Akteure ist stets 
eine Bereitschaft zur Einordnung in ein theaterspezifi sches Regelwerk notwen-
dig. Künstlerische Selbstentfaltung ist nur bei gleichzeitiger Akzeptanz dieser 
systemischen Rahmenbedingungen möglich. Im Theaterbereich geht es nicht 
allein um den Schutz von Werten, sondern immer auch „(…) um Wertentfaltun-
gen, die produktiv gedacht werden“. Dazu zählt u. a. die Mündigkeit. Phillip 
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Bormann verweist dabei auf  die Verwurzelung des (Stadt-) Theaters in den frü-
hen Bürgergesellschaften und ihrem Wertekonsens. „Den Gedanken der Kunst-
freiheit im heutigen Sinne gibt es nur durch eine lange Traditionslinie, die in der 
Aufklärung einen wichtigen Impuls fand.“ Die damit verbundene Wertekonstel-
lation ist im Theater fest verankert und bestimmt den künstlerischen Schaffens-
prozeß, aber auch die Arbeit zwischen den Mitarbeitern.

2. Gibt es eine ostdeutsche Spezifi k?

„Mein Eindruck ist, daß die großen Linien des kulturellen Wertekanons weitest-
gehend Bestand hatten. Selbst wenn die Dinge offi ziell anders auf  dem Papier 
standen, waren sie doch subkutan in der Gesellschaft verankert und damit auch 
in den Institutionen präsent.“ Die von der Aufklärung ausgehende Traditionsli-
nie des öffentlichen Theaters verläuft ungebrochen. Ein Effekt des ‚Abschleifens‛ 
ist nicht zu erkennen, zumal – ganz im Gegenteil – die von der Oberfl äche der 
kulturpolitischen Kommunikation im Untergrund induzierten Widerstandskräfte 
sicherlich als regelrechtes Antidot gegen eine dauerhafte kulturelle Egalisierung zu 
betrachten sind.

3.a Welche Vorerfahrungen haben Sie mit Migranten?

In den letzten 150 Jahren war das Thema Migration immer relevant für die 
Oberlausitz und damit auch für das Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zit-
tau: Dies zeigt sich anhand der Entwicklung des Preußentums, den vielen emig-
rierenden Juden und Schlesiern. Ab 1920 bereicherten politische Migranten die 
hiesige Stadtgesellschaft. Im Jahr 1945 sind ca. 60 Prozent der in Görlitz und 
Zgorzelec lebenden Menschen Vertreibungsopfer. Nach 1989 kam es durch die 
politischen Umbrüche erneut zu intensiven Migrationsströmen.

„Die Existenz des Görlitzer Theaters in seiner heutigen Struktur ist regel-
recht der politischen, ökonomischen, kulturell-gesellschaftlichen Migration zu 
verdanken.“ So wurde bspw. die Finanzierung des Theaterbaus nur auf  Basis 
des preußischen Bürgermodells möglich. „Dieses Wertemodell ist migriert, es 
ist nicht autochthon.“

4.a Wie werden (Wert-)Vorstellungen effektiv weitergegeben?

Schulische Lehrpläne oder die Arbeit von Kultureinrichtungen sind Instrumente 
der Weitergabe kultureller Werte. „Eine Spielplanposition wie Nathan der Weise 
hat eine unmittelbare gesellschaftliche Funktion“.

Das effektivste Umfeld der Wertevermittlung ist sicherlich die Familie. Phi-
lipp Bormann weist jedoch darauf  hin, daß die Pfl ege familiärer Kulturtraditio-
nen stetig abnimmt, speziell auch der Hausmusik – „wenn selbst Weihnachtslie-
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der nicht mehr gesungen werden, werden Volkslieder erst recht nicht gesungen, 
dies betrifft ebenso das das Vorlesen von Volksmärchen“. Dieser Mangel der 
Auseinandersetzung mit den Künsten im familiären Alltag führt zu einer unzu-
reichenden Weitergabe kunstimmanenter Wertemuster. Noch weit vor der Ein-
fl ußnahme der Schule müßten diese innerhalb der Familie kommuniziert und 
gepfl egt werden, was heute schon durch das Wegbrechen des Zusammenlebens 
innerhalb der Struktur einer Großfamilie und generell veränderte Familienstruk-
turen immer seltener ist. Dies führt zum Bruch von wichtigen Traditionslinien 
einer Gesellschaft und beschädigt das ‚kollektive Gedächtnis‘ – vielleicht der 
wichtigsten Grundlage nachhaltiger Gesellschaftsentwicklung. Phillip Bormann 
bezieht sich dabei auf  folgendes Zitat von Ernst Bloch:

Der Mensch lebt noch überall in der Vorgeschichte, ja alles und jedes steht noch vor Erschaf-
fung der Welt, als einer rechten. Die wirkliche Genesis ist nicht am Anfang, sondern am Ende, und sie 
beginnt erst anzufangen, wenn Gesellschaft und Dasein radikal werden, das heißt sich an der 
Wurzel fassen. Die Wurzel der Geschichte aber ist der arbeitende, schaffende, die Gegebenhei-
ten umbildende und überholende Mensch. Hat er sich erfaßt und das Seine ohne Entäußerung 
und Entfremdung in realer Demokratie begründet, so entsteht in der Welt etwas, das allen in 
die Kindheit scheint und worin noch niemand war: Heimat.1

Kann diese Wertebasis im Privaten nicht mehr erhalten und gepfl egt werden, so 
sind kulturelle Institutionen im Dienste der Gesellschaft aufgerufen, diese Lücke 
zu füllen.

4.b Geben auch bildende Kunst, Literatur, Theater diese (Wert-)Vorstellungen weiter?

Im Verlauf  der Rezeption von Kunstwerken werden Wertvorstellungen zu 
Bildern im eigenen Kopf  und damit für das Individuum abrufbar. Werke aller 
Kunstformen stehen in diesem Funktionszusammenhang. Kulturinstitutionen 
befördern diese Funktion, indem sie die Werke in einen Kontext stellen und 
damit gewissermaßen Handreichungen für eine effektivere Vermittlung bieten.

4.d Hat Ihnen außereuropäische Kunst und Kultur (Wert-)Vorstellungen vermittelt?

Ein wichtiges Beispiel ist diesbezüglich das Kulturphänomen Hip-Hop und 
seine weltweite Ausbreitung. Allgemein fi ndet im Prozeß der Globalisierung 
kultureller Phänomene und künstlerischer Formen jedoch ein Abschleifen von 
Merkmalen statt. Wertevermischungen führen zu unscharfen oder neuen Kon-
turen bis hin zur Konturlosigkeit bei Massenprodukten (etwa die Musik im sog. 
Formatradio). ‚Lokal‘ verankerte Künste hingegen schärfen diese Konturen und 
decken Unbekanntes auf. „Daher können individuelle Wertausformungen nur 
lokal geprägt sein, individuelle Verbindlichkeit bedarf  eines gelebten lokalen 
Kontextes.“

1 Bloch, Ernst: Das Prinzip Hoffnung. III. Bd., Frankfurt/Main: Suhrkamp 1973, S. 1628.



Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheber-
rechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, 

Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.

© BWV • BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG GmbH

Berlin 2016

4333 Anne-Christin und Dirk Eule

EJM 1-2  2016

5. Wie notwendig ist kulturelle Heterogenität für Sachsen als Hochtechnologiestandort?

Philipp Bormann bestätigt das Zitat Defoes. „Die Stadt Görlitz wäre ohne die 
Handelsstraßen, ohne den interkulturellen Austausch, den Innovations- und Ide-
entransfer in ihrer heutigen Form nicht existent. Fortentwicklung kann immer 
nur durch äußere Einfl üsse generiert werden. Das gilt uneingeschränkt auch für 
den Freistaat Sachsen.“

3 Anne-Christin und Dirk Eule, Geschäftsführer 
der Hermann Eule Orgelbau GmbH, 11.11.2015

Institution
Hermann Eule Orgelbau GmbH
Wilthener Straße 6
02625 Bautzen

Befragte Anne-Christin Eule und Dirk Eule

Position der Befragten Geschäftsführer

Ort und Datum Bautzen, 11.11.2015

MERR-Team
Simon Cremer
Sebastian Trept

1. Welche drei bis fünf  Bestandteile einer europäischen kulturellen Werteordnung halten Sie 
für besonders relevant?

Anne-Christin Eule nennt die Begriffe: Verbindlichkeit, Zuverlässigkeit, Res-
pekt, Achtung, Disziplin und Geradlinigkeit. Diese Werte, so führt sie weiter 
aus, werden durch das aktive Vorleben vermittelt – durch ihre Persönlichkeit sowie 
ihre Arbeit. Dirk Eule ergänzt, daß es zum einen darum geht, Vertrauen zu geben, 
zum anderen Vertrauen aufzubauen. Dem stimmt Anne-Christin Eule zu und be-
klagt, daß nicht mehr jeder in unserer Gesellschaft diese Tugend vorweisen kann. 
Sofern sie ihren Mitmenschen vertrauen kann, sieht sie Vertrauen als Geschenk 
an. Allerdings muß man diese Form des zwischenmenschlichen Umgangs selbst 
leben, um sie an andere weitergeben zu können. Die genannten Werte sind sowohl 
für kleine Gruppen, als auch innerhalb der gesamten Gesellschaften relevant.

2. Gibt es eine ostdeutsche Spezifi k?

Anne-Christin Eule fi ndet die Frage schwierig. Dirk Eule betont, daß diese Werte 
politisch vorgegeben und die Menschen danach bewertet wurden. Anne-Christin 
Eule bringt in diesem Zusammenhang den Begriff  ‚Gehorsam‘ ins Spiel, den 
ihr Mann zustimmend aufgreift. Wenn man den Werten, die vermittelt wurden, 
gehorsam folgte, war alles gut – Querdenker hingegen wurden nicht zugelassen. 
Für Dirk Eule hat dieser Umstand die Gesellschaft der DDR stark geprägt, die 
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Ursachen hierfür lassen sich allerdings nicht ausschließlich im politischen System 
fi nden. Generell kann erst die nächste Generation beurteilen, inwiefern Handlun-
gen richtig oder falsch waren.

Anne-Christin Eule betonte, daß der Sozialismus die von ihr als wichtig emp-
fundenen Werte nicht abgeschliffen hat. Wie ihre eigene Familie im 1872 ge-
gründeten Unternehmen Hermann Eule Orgelbau, mußten Verantwortung tragen-
de Menschen nach den von der Politik und breiten Masse erwünschten Werten 
handeln, um wirtschaftlich bestehen zu können. Ihr fehlte besonders die Über-
nahme von Eigenverantwortung im Sozialismus, welche nicht gefördert wurde. 
Mitmenschen, die das System der DDR ähnlich persönlich erlebten, präsentieren 
sich jedoch stets als belastbare Mitarbeiter – sie übernehmen allerdings keine 
Eigenverantwortung, sie sind angewiesen auf  eine Führung.

3.a Welche Vorerfahrungen haben Sie mit Migranten?

Dirk Eule berichtet, daß im Unternehmen seit elf  Jahren ein Koreaner beschäf-
tigt und seit kurzem eine chinesische Auszubildende tätig ist. Anne-Christin Eule 
betont, daß in diesen beiden Fällen nicht der Wunsch nach Migration entschei-
dend war, sondern der Wunsch eine qualitativ hochwertige Ausbildung im Orgel-
bau zu erhalten, was in Deutschland möglich ist. Der Koreaner hat seine Meis-
terprüfung noch nicht bestanden und konnte deshalb nicht ausreisen, er verfolgt 
das Ziel mit dem Meistertitel in seine Heimat zurückzukehren. Generell haben 
sie keine Erfahrung mit Migranten. Dirk Eule ergänzt, daß sich demnächst ein 
syrischer Flüchtling vorstellen wird und über die Ausländerbehörde vermittelt 
wurde. Dieser soll handwerklich begabt sein, bisher jedoch über keine Erfahrung 
im Orgelbau verfügen – man sei grundsätzlich offen. Im Orgelbau geht es nicht 
darum, woher jemand kommt, sondern ob ein Interesse für die Arbeit besteht. 
Der Enthusiasmus für die Ausübung des Berufs genügt. Allgemein spielt dabei 
die Herkunft einer Person eine untergeordnete Rolle.

3.b Haben Sie dabei abweichende (Wert-)Vorstellungen beobachtet?

Anne-Christin Eule betont, daß sie bei der benannten Gruppe ein abweichendes 
Verhalten beobachtet hat. Laut ihrer Meinung zeichnen sich Asiaten durch einen 
unheimlichen Fleiß, keinerlei Kritikfähigkeit und einen hohen Stolz aus. Dem 
koreanischen Angestellten könne sie bei der Meisterprüfung weiterhelfen, sofern 
er ihre Hilfe in Anspruch nehmen würde. Das fachliche Wissen und das Interesse 
am Orgelbau seien in ihren Augen nicht mit dem eines Deutschen vergleichbar. 
Für den Koreaner steht Wissen an erster Stelle, weniger das Geld. Das unter-
scheidet ihn deutlich von den deutschen Kollegen.

Weiterhin wird die Rolle der Frau anders wahrgenommen. In diesem konkreten 
Fall bleibt die Frau zu Hause und sorgt sich um die Kinder der Familie. Sie darf  
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nicht arbeiten, obwohl sie eine ausgebildete Klavierlehrerin ist. Anne-Christin Eule 
hebt weiterhin die Freundlichkeit und Teamfähigkeit des koreanischen Gesellen 
hervor. Er möchte niemanden verraten oder demütigen. Manchmal wünscht sich 
Anne-Christin Eule ein solches Verhalten von ihren deutschen Angestellten. Ins-
besondere würde sie sich über eine Mischung diesbezüglich freuen.

Dirk Eule berichtet von unterschiedliche persönlichen Erfahrungen im Aus-
land. Dabei stellt er mehrfach fest, daß erst durch den Aufenthalt vor Ort be-
stimmte Abweichungen erklärt werden können. Für Anne-Christin Eule sind diese 
Erfahrungen eine unglaubliche Bereicherung, für die Firma und privat.

Bei einem Anstieg der Flüchtlingszahlen (die sie persönlich akzeptiert) und 
wenn in Deutschland bleibende Migranten vermehrt Moscheen bauen würden, 
brauchen sie dafür keine Orgeln. Anne-Christin Eule verweist aber darauf, daß 
es syrische Christen gibt, die man mit der Orgel – als Bestandteil einer örtlichen 
Kirche – vertraut machen kann.

Anne-Christin Eule akzeptiert, daß die deutsche Gesellschaft für den demo-
graphischen Wandel, ein Stück weit auch selbst verantwortlich ist. Generell kann 
die Integration von Migranten eine Bereicherung für die Gesellschaft sein, sofern 
man sich gegenseitig achtet – frei nach dem Motto ‚Leben und leben lassen‘. Dirk 
Eule ergänzt, daß Deutschland als neue Heimat oder Zwischenstation eine Berei-
cherung sein kann, wenn sie offen sind und sich auf  Neues einlassen.

4.a Wie werden (Wert-)Vorstellungen effektiv weitergegeben?

Anne-Christin Eule weist darauf  hin, daß Werte durch das Miteinander, gemein-
sames Arbeiten vermittelt werden. Grundsätzlich fi ndet der Transfer allerdings 
in den Familien statt – dies ist der Ort des Lernens und der Weitergabe. Sie selbst 
hat von ihren Eltern gelernt und viele Dinge übernommen. Deshalb stellt sie 
sich selbst die Frage, wie man das mit den Menschen machen will, die aktuell in 
unserer Gesellschaft hinzukommen. Das geht in ihren Augen nur, wenn man sich 
auf  sie einläßt und sie kennenlernt. Nur dadurch läßt sich prüfen, ob man sich 
gegenseitig Werte vermitteln kann. Daraus können wiederum Konstellationen 
entstehen, bspw. Freundschaften, in denen Werte weitergegeben werde.

4.b Geben auch bildende Kunst, Literatur, Theater diese (Wert-)Vorstellungen weiter?

Beide Gesprächspartner stimmen dieser Frage „unbedingt“ zu. Anne-Christin 
Eule fragt offen, woher die Wertvermittlung und -weitergabe kommen soll, wenn 
in Deutschland die Kultur durch mangelnde Förderungen „kaputt gemacht wer-
den sollte“. Das Internet sowie Social Media hält sie nicht geeignet für diese 
Aufgaben. Dirk Eule bitte um Differenzierung und weist darauf  hin, daß dies in 
anderen europäischen Staaten anders gesehen wird. Bspw. werden die Tugenden 
Pünktlichkeit und Sauberkeit jenseits der Grenze ganz anders wahrgenommen.
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4.c Helfen Kunst- und Kulturprojekte beim Transfer von (Wert-)Vorstellungen?

Anne-Christin Eule nennt das Theater als eine mögliche Plattform für Kunst- 
und Kulturprojekte. Interessant fi ndet sie ein Orchester, in welchem Migranten 
professionell in einer Gemeinschaft musizieren. Auch Theaterprojekte dieser 
Form gibt es bereits. Sie betont, daß es zwangsläufi g zu einer Vermischung der 
Werte kommen wird und wir nicht der Meinung seien können, daß unsere Werte 
die Besten sind – man muß sich der Zeit anpassen. In solchen Projekten entsteht 
viel Miteinander und Gutes. Schulen haben bei Kindern eine große Aufgabe auch 
solche Dinge zu fördern und zu unterstützen.

4.d Hat Ihnen außereuropäische Kunst und Kultur (Wert-)Vorstellungen vermittelt?

Anne-Christin Eule weist darauf  hin, daß ihre Orgeln in der ganzen Welt präsent 
sind und dadurch im Laufe der Zeit vielfältige Kontakte zu anderen Kulturen 
entstanden sind. Dabei lernte sie sowohl positive, als auch fragwürdige kulturelle 
Praktiken kennen – etwa Korruption in China und Rußland oder die unterschied-
liche Bedeutung von einem ‚Ja‛ in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern. 
Durch ihre Kunst, die Orgeln, konnten sie und ihr Mann sich diese Erfahrungen 
aneignen. Ihr persönlich vermittelt Musik in einem besonderen Maß andere Kul-
turen, dafür muß man sich stets darauf  einlassen können. Neben der Musik hat 
Frau Eule Interesse an Malerei und Bildhauerei. Dirk Eule bewertet es als äußerst 
positiv, daß Kulturakteure in Rußland – er kennt es aus St. Petersburg – zwischen 
Aufführungen für Touristen und Aufführungen für Einheimischen differenzie-
ren, so können sich auch letztere Karten leisten.

5. Wie notwendig ist kulturelle Heterogenität für Sachsen als Hochtechnologiestandort?

Anne-Christin Eule erklärt, daß im Orgelbau unter anderem Medizintechnik An-
wendung fi ndet. Dirk Eule konkretisiert diese Überschneidungen mit scheinbar 
nicht vereinbaren Disziplinen, indem er davon berichtet, daß die Orgel in Trier 
mittels einer App gesteuert werden kann. Sachsen ist in den Augen von An-
ne-Christin Eule deswegen so wie es ist, weil es Menschen gibt, die fl eißig und 
neugierig sind. Sie haben Freude an der Forschung und sind äußeren Einfl üssen 
gegenüber offen, bspw. Arbeitsmigranten mit ihrem häufi g anzutreffenden Fleiß. 
Das sind die Meilensteine.

Die beschriebenen Menschen müssen in diesem Sinne Sachsen sein, sie müs-
sen diese Mentalität haben, diese Freude und Neugier an Neuem und den Ein-
fallsreichtum besitzen neue Geldquellen zu erschließen. Das ist ein Wesenszug 
der Deutschen. „Die Menschen müssen es geschnallt haben und wissen, wo sie 
sich die nötigen Erfahrungen besorgen können.“ Dirk Eule fügt den Ausführun-
gen seiner Frau hinzu, daß ein Blick von außen die bekannte Betriebsblindheit 
verhindern kann. In den Augen von Anne-Christin Eule funktioniert Wirtschaft 
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und Wissenschaft mittlerweile ohne Menschen von außerhalb nicht mehr. Sie 
betont aber auch, daß es jemand sein sollte der „dieses sächsische ‚Blut‘ hat“ – sie 
verweist sehr deutlich darauf, daß diese Aussage frei von rechtsextremen Gedan-
kengut o. ä. zu verstehen ist, gemeint sei die oben genannte Mentalität.

6. Zum Schluß

Beide betonten die zunehmende Politisierung der Medien. Anne-Christin Eule 
stellt sich die Frage, wie sich zukünftig die Strukturen familiärer Handwerksbe-
triebe in Deutschland ändern wird. Werden sie zukünftig von Migranten geführt? 
Dirk Eule führt aus, daß es in der Region Probleme gibt Nachfolger zu fi nden. 
Seine Frau fragt sich dahingehend, ob Migranten die von ihr geforderte Qualität 
in ihrer Arbeit garantieren können. Gerade die Erfahrung mit russischen Hand-
werkern, so Dirk Eule, hat Ihnen gezeigt, wie unterschiedlich Qualität beurteilt 
werden kann. Anne-Christin Eule fragt sich, ob sich Deutschland im Rahmen des 
demographischen Wandels verkleinern wird und ob es zukünftig Länder in der 
Bundesrepublik geben wird, die bspw. von Syrern maßgeblich bevölkert werden. 
Sie hat Fragen über Fragen, wenn sie aktuelle Entwicklungen beobachtet. Mig-
ration sei kein direktes Problem, sondern eine Entwicklung, die nicht gesteuert 
werden könne.

4 Veronika Glitzner, Gleichstellungs-, Integrations- und 
Frauenbeauftragte des Landratsamtes Vogtlandkreis, 

23.10.2015

Institution
Landratsamt Vogtlandkreis
Neundorfer Straße 94
08523 Plauen

Befragte Veronika Glitzner

Position der Befragten Gleichstellungs-, Integrations- und Frauenbeauftragte

Ort und Datum Plauen, 23.10.2015

MERR-Team Erik Fritzsche

1. Welche drei bis fünf  Bestandteile einer europäischen kulturellen Werteordnung halten Sie 
für besonders relevant?

Veronika Glitzner hält für sich und ihre Arbeit vor allem die folgenden Fähigkei-
ten für bedeutsam: Herz und Verstand sowie Empathie. Im Umgang mit den 
Mitarbeitern (auch untereinander) sind ihr besonders wichtig: Zuhören, Koope-
ration (insbesondere mit den Adressaten: den Bürgern) und Transparenz (fai-
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re Weitergabe von Informationen), Kommunikation, klare Hierarchien, und 
damit verbunden klare Grenzen bezüglich dessen, was jeder eigenverantwortlich 
leisten muß und darf.

2. Gibt es eine ostdeutsche Spezifi k?

Die Befragte hält das für unwahrscheinlich. Der politische Druck in der DDR 
habe eher zu einem Rückzug ins Private geführt. Außerdem seien – ganz im Ge-
gensatz zur öffentlichen Meinungsbekundung – die Gedanken frei geblieben, so 
daß Werte und Bewertungen von politischen und sozialen Verhältnissen gleichsam 
„überwintern“ konnten. Die ‚Wende‛ hat dann gerade diese Werte wieder bestärkt 
und mit neuer Macht zum Vorschein gebracht – anderenteils hat es in der DDR 
natürlich ein staatstragendes Milieu aus Überzeugungstätern gegeben, bei denen 
dergleichen Werte eher nicht in gleichem Umfang bewahrt werden konnten.

3.a Welche Vorerfahrungen haben Sie mit Migranten?

Vorerfahrungen mit Migranten hat Veronika Glitzner seit 2007, von da an war sie 
zu etwa 50 Prozent ihres Zeitbudgets Integrationsbeauftragte (die restlichen 50 
Prozent war sie Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte). Damals hatte sie mit – 
einer überschaubaren Anzahl – an Asylbewerbern zu tun gehabt, ansonsten mit 
bereits (formal) integrierten Ausländern. Seit September 2014 gibt es die derzeitig 
‚andauernde Welle‘ von Asylbewerbern. Ihre Aufgabe besteht seither vor allem 
darin, als Vermittlerin zwischen Asylbewerbern und Ausländerbehörde zu fun-
gieren (z. B. bei Verständnisfragen bezüglich von Bescheiden der Ausländerbe-
hörden etc.). Zudem informiert Veronika Glitzner die Öffentlichkeit, etwa durch 
Berichte in Zivilgesellschaft und Parteien. Die Einbindung der Zivilgesellschaft 
wird von ihr als sehr bedeutsam angesehen.

Sie betreute Asylbewerber aus Syrien, dem Kosovo, Irak und aus Rußland 
sowie (formal) integrierte Ausländer aus Vietnam, der Türkei und Rußland. Zur 
Qualifi kation der Ausländer kann sie keine fundierte Aussage treffen, weil sie 
häufi g nur zu sporadisch mit den Betreffenden Umgang hat.

3.b Haben Sie dabei abweichende (Wert-)Vorstellungen beobachtet?

Dergleichen ist für Veronika Glitzner bisher nicht zu beobachten gewesen; im 
Gegenteil hat sie den Eindruck, daß die betreffenden Personen sehr höfl ich 
und – bei ihrem Terminkalender notwendig – auch sehr pünktlich sind. Aller-
dings müsse einschränkend gesehen werden, daß ihre Funktion so gestrickt sei, 
daß sie den Ausländern nichts „wegnehmen“ muß, es folglich keinen besonderen 
Grund gibt, Groll gegen sie zu hegen.
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3.c Gab es Wertvolles bzw. Wünschenswertes und Bereicherndes?

Veronika Glitzner sprach diesbezüglich ohne Zögern vor allem die Gastfreundschaft, 
Herzlichkeit und Dankbarkeit der Migranten an. Einzelfälle von Diebstählen, die sie 
auch am eigenen Leib erfahren mußte, können dies in ihrer Wahrnehmung kaum 
schmälern: derartig negative Erfahrungen hat sie schließlich auch mit Deutschen.

4.a Wie werden (Wert-)Vorstellungen effektiv weitergegeben?

Sie nannte die Familie, dortige Rituale und immer wiederkehrende Handlungen 
(z. B. gemeinsame Abendessen) oder Verhaltensmuster (z. B. Fernsehverhalten); 
sodann das Umfeld, insbesondere im Erwachsenenalter auch die Arbeitskollegen, 
ansonsten Bildungsinstitutionen, insbesondere Schulen, Kindertagesstätten. Kin-
der hätten schließlich keine oder kaum Berührungsängste, so daß Schulen und 
Kindertagesstätten der ideale Ort der Integration wären.

4.b Geben auch bildende Kunst, Literatur, Theater diese (Wert-)Vorstellungen weiter?

Diese Rolle bestehe defi nitiv und geht besonders auch auf  die Vorbildfunktion 
von Kunstschaffenden, auch der populären Kunstszene, ein – etwa das Engage-
ment von Till Schweiger oder Peter Maffay.

4.c Helfen Kunst- und Kulturprojekte beim Transfer von (Wert-)Vorstellungen?

Im Plauen gibt es das Kultur- und Familienzentrum Kunststudio Schöne Welt e. V., 
das ein Theaterstück mit dem Titel Die Sieben-Wünsche-Blume aufführt. Hier wer-
den wichtige Werte in spielerischer Manier (z. B. Nächstenliebe) von einem Lai-
entheater vermittelt. Dergleichen wird auch in der Interkulturellen Woche aufge-
führt.

Ähnliche interkulturelle Enkulturationsleistungen könnten auch Rock-Kon-
zerte leisten; Frau Glitzner verweist auch auf  das Bundesprogramm Demokratie 
leben. Wichtig sei der Erhalt des Theaters in Plauen: einesteils wegen der Kon-
zepte und Gedanken, die von der Bühne aus Verbreitung fi nden; andernteils 
sind Künstler eine sehr wichtige Lokalelite, die in Vereinen hochengagiert auf-
treten, gerade auch bei der Flüchtlingsproblematik.

Im Vogtland gibt es das Netzwerk Migration und Flüchtlinge mit derzeit 60 Ver-
einen und Verbänden, die wechselseitig kommunizieren, Projekte verfolgen, da-
bei auch künstlerisches. Zu verzahnen wäre dies wiederum mit den Ganztagsan-
geboten in den Schulen.

4.d Hat Ihnen außereuropäische Kunst und Kultur (Wert-)Vorstellungen vermittelt?

Veronika Glitzner hat mehrere solche Erfahrungen, die ihr die Vorstellungen und 
Mentalitäten anderer Kulturen durch Kunst nahegebracht haben. Bei den Inter-
kulturellen Wochen wurden ihr insbesondere Teile der schwarzafrikanischen Kultur 
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vermittelt, indem Asylbewerber musizierten. Ein Plauener Weltreisender und Fo-
tograf  veranstaltet Lichtbildvorträge zu Südostasien und zeigt hierbei Kunstwer-
ke und Kultur der dort lebenden Menschen. Eigene Erfahrungen aus Reisen ins 
europäische Ausland (insbesondere Ungarn, Balearen, Kanaren) ergänzen dies. 
Besonders wichtig wird von Veronika Glitzner auch die Kulinarik als Mittler von 
Vorstellungen angesehen, wobei sie auf  gemeinsame Kochabende in der Region 
verweist, in denen Asylbewerber bzw. Ausländer und Deutsche sich auf  diesem 
Wege einander vorstellen und dabei automatisch auf  die symbolisch-kulturelle 
Bedeutung von Essen und bestimmten Gerichten sowie auch auf  Klima und 
Vegetation verweisen.

5. Wie notwendig ist kulturelle Heterogenität für Sachsen als Hochtechnologiestandort?

Die kulturelle Heterogenität wird defi nitiv als förderlich eingestuft – „warum soll-
te es anders sein“, fragte Veronika Glitzner. Sie sieht diesbezüglich auch Chancen, 
dem Fachkräftemangel zu begegnen. Allerdings fände sie es durchaus nachdenk-
lich stimmend, wenn wir den jeweiligen Heimatgesellschaften die Qualifi zierten 
entziehen. Außerdem weist sie noch einmal darauf  hin, daß das Potential der 
jüngsten Flüchtlinge noch nicht klar sei.

6. Zum Schluß

Probleme sieht Veronika Glitzner besonders mit dem Rechtsradikalismus. Es 
gäbe zu viele Demonstrationen von NPD und dem lokalen ‚Dritten Weg‘, so 
daß man die Gegendemonstrationen hierzu eigentlich kaum noch organisieren 
und durchhalten könne. Die Kirchen machten hier eine sehr lobenswerte Arbeit 
mit ihrem Runden Tisch für Demokratie. Die Politik sei, so Veronika Glitzner, sehr 
gefordert Antworten zu geben, da eine (weitverbreitete) diffuse Angst zu verneh-
men sei. Es seien zu schnell zu viele Flüchtlinge gekommen – und davon zu viele 
Trittbrettfahrer (‚Wirtschaftsfl üchtlinge‘). Die Solidarität der aufnehmenden Ge-
sellschaft wird dadurch über Gebühr strapaziert. Zudem bestehen Mißverständ-
nisse, wenn etwa Asylbewerber im Stadtbild als Untätige in passabler Kleidung 
mit Smartphone gesehen werden – was freilich seinen ganz richtigen und einsich-
tigen Grund hat (Arbeitslosigkeit, Mitnahme des besten und für am nützlichsten 
gehaltenen Hab und Guts).
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5 Holm Große, Oberbürgermeister der Stadt 
Bischofswerda, 05.11.2015

Institution
Stadtverwaltung Bischofswerda
Altmarkt 1
01877 Bischofswerda

Befragter Prof. Dr. Holm Große 

Position des Befragten Oberbürgermeister

Ort und Datum Bischofswerda, 05.11.2015

MERR-Team
Erik Fritzsche
Prof. Dr. Matthias Theodor Vogt

1. Welche drei bis fünf  Bestandteile einer europäischen kulturellen Werteordnung halten Sie 
für besonders relevant?

Oberbürgermeister Große nennt folgende Werte, die für einen Grundkonsens 
(gemeinsamer Werte) entscheidend sind: Menschlichkeit, Verantwortungs-
bewusstsein und eine gesunde Pragmatik, d. h. die Lösung von Problemen 
im Interesse der Menschen und das Vermeiden von unnötiger Ideologisierung 
(konsensorientierter Pragmatismus). Wichtig in der aktuellen Situation sind ihm 
die Organisation von Ordnung, Sicherheit sowie ein friedvolles und gedeihliches 
Miteinander.

2. Gibt es eine ostdeutsche Spezifi k?

Hierzu seien keine generalisierten Antworten möglich. Menschlichkeit und Soli-
darität waren auch in der DDR-Gesellschaft anerkannte handlungsleitende Prin-
zipien. Verantwortung wurde punktuell übernommen, oftmals geradezu auch ge-
gen die Leitvorstellungen des Regimes. Den ‚konsensorientierten Pragmatismus‘ 
hält Holm Große für eine überall auffi ndbare Überlebensstrategie des Menschen.

3.a Welche Vorerfahrungen haben Sie mit Migranten?

Die Stadt Bischofswerda ist schon seit langem offen für Menschen aus vielen 
Ländern. Bis 1990, geprägt durch das Fortschritt-Kombinat, arbeiteten und leb-
ten Menschen aus Algerien, Vietnam, Mosambik und Ungarn hier in Bischofs-
werda. Einige haben geheiratet, sich integriert und später sogar eigene Firmen 
gegründet.

Nach dem politischen Umbruch 1990 wurde Bischofswerda Heimat für viele 
Spätaussiedler, die aus Rußland hierherzogen. Auch diese Menschen haben hier 
geheiratet und sind Bürger dieser Stadt geworden, die sich mit ihren Ideen und 
Traditionen einbringen.
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2012 wurde das ehemalige Heim der Spätaussiedler von Flüchtlingen aus Ser-
bien, Tschetschenien, Mazedonien und Familien bezogen, die insbesondere aus 
den Balkanstaaten stammten. Jetzt sind in diesem Heim ca. 100 Asylsuchende aus 
vielen Ländern untergebracht, z. B. aus Syrien, Eritrea, Indien, Serbien usw. Die 
Integration war im Ganzen eine positive Erfahrung – wurde allerdings früher we-
sentlich besser organisiert, als das heute der Fall ist. Sie braucht Förderung – und 
stellt Anforderungen an den/die Ankommenden.

Oberbürgermeister Große studierte in der damaligen ČSSR Forstwirtschaft. 
Er war vom ersten Tag an gefordert, so daß er sich hervorragend in die tsche-
choslowakische Studentenschaft und Lebenswelt integrieren mußte und konnte – 
sprachlich und kulturell. Er empfi ndet dies heute noch als eine große Selbstberei-
cherung in Bezug auf  Handlungsweisen und Verhaltensmuster, die er ohne diese 
Erfahrung nicht kennen würde. Viele Menschen in der ehemaligen DDR hätten 
diese Erfahrungen seiner Wahrnehmung nach nicht, was zu diffusen Ängsten 
führen würde. Um diesen zu begegnen, sei es enorm wichtig, Kontakt zu den 
Migranten herzustellen.

3.b Haben Sie dabei abweichende (Wert-)Vorstellungen beobachtet?

Für seine (tschecho-)slowakische Erfahrung sieht Holm Große vor allem Positi-
ves. Die Slowaken hätten die ‚formalen Riten‛ des real existierenden Sozialismus 
ohne große Symbolkraft hinter sich gebracht und in pragmatischen und sehr ziel-
orientierten Diskussionen die Entscheidungen getroffen, so daß in den jewei-
ligen Begegnungen viel Zeit für Zwischenmenschliches möglich war. Es zeigte 
sich also eine geringere Ideologisierung als Große dies für die deutschen Staaten 
DDR und Bundesrepublik Deutschland wahrnahm und im heutigen Deutsch-
land vorfi ndet.

4.a Wie werden (Wert-)Vorstellungen effektiv weitergegeben?

Hier nennt Oberbürgermeister Große vor allem – bezogen auf  sich – die Eltern 
und ganz allgemein die vielen Begegnungen mit anderen Menschen. Über das 
Elternhaus hinaus spielte die Erfahrung westslawischer Gastfreundschaft und 
Lebensweise eine entscheidende Rolle.

4.b Geben auch bildende Kunst, Literatur, Theater diese (Wert-)Vorstellungen weiter?

Kunst habe für ihn eindeutig und bereits sehr früh eine Rolle gespielt. Sein Vater 
hat immer viel gelesen; das Theater war in der DDR eine subkutane Möglichkeit 
des Protestes, wie man in der DDR überhaupt eine spezifi sche Dekodierkom-
petenz gebraucht hätte, um zwischen den Zeilen lesen zu können (zum Beispiel 
bei der Zeitungslektüre). Holm Große sei selbst künstlerisch tätig gewesen, habe 
Gedichte und Theaterstücke geschrieben, einst sogar einen entsprechenden Preis 
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gewonnen. Auch während seiner NVA-Zeit sei dies für ihn eine Möglichkeit ge-
wesen, das Erlebte zu verarbeiten.

Für die Integration von Migranten kann Kunst und Kultur darum eindeutig 
sehr hilfreich sein, wenn beide Seiten mit Neugier und Offenheit aufeinander 
zugehen. Oberbürgermeister Große betonte vor allem auch die Offenheit der 
Aufnahmegesellschaft: für die Schicksale und Erfahrungen der Flüchtlinge. In-
tegration erfordere keinesfalls eine Gleichschaltung der Alltagskulturen. Wichtig 
sei, daß man sich seiner Sache sicher sei (Werte, Selbstverständnis etc.) Proble-
me gäbe es vor allem dann, wenn dies nicht der Fall ist: dann entwickelten sich 
schnell diffuse Ängste.

4.c Helfen Kunst- und Kulturprojekte beim Transfer von (Wert-)Vorstellungen?

Seit dem 17. September, dem Tag der plötzlichen Errichtung einer Erstaufnah-
meeinrichtung für Asylsuchende durch die Landesdirektion Sachsen in einer für 
unsere wirtschaftliche Entwicklung wichtigen Industriehalle, spüren die Bürge-
rinnen und Bürger der Stadt Bischofswerda laut OB Große die aktuellen politi-
schen und menschlichen Auswirkungen globaler Flüchtlingswellen hautnah. Es 
galt schnell zu handeln, da einerseits unsere Bürger durch den Freistaat Sachsen 
im Vorfeld nicht informiert wurden, andererseits rechtsorientierte Gruppierun-
gen von außerhalb Bischofswerdas zu Demonstrationen vor der Erstaufnahme-
einrichtung aufriefen. 

Daher organisierte er bereits am 18. September 2015 Besprechungen mit 
den Fraktionen der hiesigen Stadtratsparteien, welche eine gemeinsame Erklä-
rung für ein weltoffenes und menschenfreundliches Bischofswerda unter dem 
Motto ‚Bischofswerda bleibt bunt‘ verfaßten, sowie ein Koordinierungstreffen 
mit den vielfältigen Partnern der späteren Initiative (Vereine, Initiativen, Kirch-
gemeinden, soziokulturellen Trägern u. v. a. m.), um ein geschlossenes Auftreten 
und Handeln für ein friedvolles und gedeihliches Miteinander in unserer Stadt zu 
ermöglichen. Bereits am Abend des 18. August 2015 berief  Holm Große eine 
erste Bürgerversammlung ein.

Ab dem 21. September 2015 benannte der OB einen Beauftragten für Asyl 
und Integration und richtete im Rathaus (sowie später zusätzlich in Bischofs-
werda-Süd, nahe der Erstaufnahmeeinrichtung) eine Bürgersprechstunde ein, in 
der die Möglichkeit zu Anfragen, Informationen und Hilfsangeboten bestand. 
Zeitgleich wurde ein Antrag gestellt, daß eine Mitarbeiterin der Landesverwaltung 
die Stadtverwaltung unterstützt, der von Innenminister Markus Ulbig genehmigt 
wurde. „Seit dem 8. Oktober 2015 verstärkt sie unser Team Asyl und Integration – 
wie lange noch, ist leider ungewiß.“

Durch die Errichtung der Erstaufnahmeeinrichtung in Bischofswerda Süd 
und die parallele Existenz des bestehenden Asylheimes in direkter Nachbarschaft 
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stand und steht die Stadt vor zahlreichen Herausforderungen. Obwohl die Erst-
aufnahmeeinrichtung dem Sächsischen Ministerium des Inneren  unterstellt ist 
und vom DRK Bautzen betrieben wird, sind laut OB Große auch die hier unter-
gebrachten Asylsuchenden natürlich in vielfältiger Art und Weise im städtischen 
Leben beteiligt, bewegen sich in der Stadt und nutzen kommunale Infrastruktu-
ren. Somit – und mit Hinblick auf  die spätere Integration der Bewohner in Sach-
sen/Deutschland – sieht er es als Notwendigkeit an, sich unbedingt mit diesen 
Menschen zu beschäftigen.

Unter Federführung der Stadt kümmern sich zahlreiche engagierte Initiati-
ven, Vereine (Schüler für Flüchtlinge, Mosaika e. V., Netzwerk für Kinder- und 
Jugendarbeit, Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Bischofswerda e. V., Sportbund, 
Volkssolidarität, Bischofswerdaer Fußballverein 08, KulturOrt e. V.), und Vertre-
ter von Religionsgemeinschaften um Sprachkurse, Kulturaustausch, gemeinsame 
sportliche Aktivitäten, Familiennachmittage etc. Dadurch sei Bischofswerda in 
der Lage, die Ankommenden willkommen zu heißen, Treffen, Begegnungen und 
Kurse anzubieten, später zu betreuen, zu integrieren sowie aus- und weiterzubil-
den. Dies geschieht zum Teil mit Unterstützung professioneller Träger, wobei das 
Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft e. V. an der Spitze steht.

Holm Große hat davon ausgehend mit den Mitstreiterinnen und Mitstreitern 
der Initiative Bischofswerda ein integrierendes Konzept, mit dem Namen Bildungszen-
trum für Integration, entworfen. Hierbei wird die Bewegung der Flüchtlinge durch 
die Einrichtungen abgebildet, was seinerseits die Grundlage für die zielgenaue 
Beteiligung von gesellschaftlichen und staatlichen Initiativen zur Integration 
darstellt: … Dies beinhaltet bspw. eine Alltagsbegleitung, das Kennenlernen der 
neuen (Lebens-)Umgebung mittels eines Films, die Integration der Christen in 
die lokale katholische Kirche und die Einbindung in die Interkulturelle Woche. Teils 
wurde man hierbei von der Partnergemeinde in Bayern inspiriert. Derzeit sei das 
größte Problem das Geld; im Moment wird alles über Ehrenamtliche geleistet.2

Daß Bischofswerda – trotz des damit verbundenen hohen Aufwands und 
der Tatsache, daß es sich um eine Entscheidung und Einrichtung des Freistaa-
tes Sachsen handelt – seiner Verantwortung im Bereich von Bürgerinformation 
und -kommunikation, von Rettungsdiensten, Ordnung und Sicherheit gerecht 
wird und ein friedvolles Zusammenleben der Menschen in unserer Stadt (also 
unserer Einwohner und der Gäste auf  Zeit) aufrecht erhalten wird, zeuge vom 
wiedererlangten Miteinander in der Stadt und ihrer Stärke. Denn dies gelingt nur 
im Schulterschluß mit unserem Stadtrat und mit Unterstützung vieler ehrenamt-
lich Aktiver in Vereinen, Schulen und Kirchen – und durch die Bürgerinnen und 
Bürger, deren Menschlichkeit und Weltoffenheit beispielhaft ist. Darauf, auf  die 

2 Siehe hierzu den Strukturplan des Bildungszentrums für Integration.
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vielen aktiven, engagierten und hilfsbereiten Bürgerinnen und Bürger unserer 
Stadt, sei er als OB stolz.

Holm Große wünscht sich, daß die beteiligten Akteure der Migrations- und 
Integrationspolitik in Sachsen begreifen, daß die Flüchtlingsströme als Ergebnis 
weltpolitischer Probleme nun dauerhaft, auch bei uns in Deutschland, angekom-
men seien – es sei kein ‚Hochwasser‘, das rasch wieder geht. Es bräuchte eine 
Art ‚geistiges Change-Management‘, eine Alteritätsfähigkeit. Zweitens wäre 
es wesentlich sich zu fragen, was es bringen kann, sich zu verändern – v. a. hin-
sichtlich der Demographie, der Schulen und Kindergärten, der Innovationskraft 
der sächsischen Wirtschaft. Holm Große sieht das Problem, daß sich die Eliten 
gar nicht mehr trauen, auf  positive Effekte hinzuweisen; statt dessen würde man 
sich in Forderungen an die große Politik ergehen (was an sich nicht falsch, aber 
keineswegs ausreichend ist). Der Mut, die Dinge anzugehen, sei eher niedrig. Ge-
handelt werden müsse auf  der Grundlage eines klaren Selbstverständnisses: mit 
Offenheit, Stringenz und Unterstützung der unteren Ebene (Subsidiaritätsgrund-
satz). Problematisch erscheint Holm Große, daß die junge Generation seiner 
Wahrnehmung nach nicht offener ist als die Generation davor.

Mit dem Bildungszentrum für Integration würde versucht, die Steuerung der 
Prozesse zu übernehmen, strategisch zu handeln. Dies sei eine gute Möglichkeit, 
Vertrauen zu stiften. In der Alltagskommunikation müsse die Perspektive gewech-
selt werden: Wie wäre es, wenn Bischofswerda auf  der Flucht wäre? Was wird 
mitgenommen? Welche Arbeitsteilung gäbe es? Auch hier vermutet Oberbürger-
meister Große, daß sich kulturuniversale Muster herauskristallisieren würden.

Wichtig wäre natürlich, daß die Flüchtlinge möglichst länger am selben Ort 
verblieben, um den Kontakt mit der lokalen Gesellschaft möglichst dauerhaft 
herzustellen. Aber auch um Kontakt zu Unternehmen aufzubauen. Dann wären 
die Möglichkeiten einer Beheimatung gegeben. Gerade für die berufl iche Ent-
wicklung wäre daher eine Residenzpfl icht gut.

Holm Große kritisiert die, seiner Wahrnehmung nach, Strategielosigkeit von 
Politik. Das Primat habe die Verwaltung – es werde verwaltet, statt gestaltet. Es 
gäbe Führungsdefi zite, auch Defi zite bei der Wahrnehmung von Verantwortung. 
Es war auch falsch, erst das „Wir schaffen das“ auszurufen und dann erst die 
Strategie zu entwickeln. Hier wirken enorme Zielkonfl ikte, auch auf  bereits ge-
leistete Integration in anderen Ländern, da deren Migranten gewissermaßen nach 
Deutschland gezogen werden.
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6 Friederike Koch-Heinrichs, Museumsleiterin 
Museum der Westlausitz Kamenz, 05.11.2015

Institution

Elementarium
Museum der Westlausitz Kamenz
Pulsnitzer Straße 16
01917 Kamenz

Befragte Friederike Koch-Heinrichs 

Position der Befragten Museumsleiterin, Archäologin

Ort und Datum Kamenz, 05.11.2015

MERR-Team
Jan Albrecht
Simon Cremer

1. Welche drei bis fünf  Bestandteile einer europäischen kulturellen Werteordnung halten Sie 
für besonders relevant?

Das Museum der Westlausitz Kamenz betrachtete besonders Werte wie Toleranz, ge-
sellschaftliche Integration und Teilhabe, eine offene Diskussionskultur so-
wie grundsätzlich die ideellen Werte der humanistisch-christlich geprägte Tra-
dition als Teil einer europäischen kulturellen Werteordnung. Dem Thema Toleranz 
als zentraler Grundwert hat das Museum mit Ex Oriente Lux – Schätze aus Oberlau-
sitzer Privatsammlungen schon eine eigene Ausstellung gewidmet. Hintergrund war, 
daß sich in den letzten 300 Jahren die europäische Kultur, auch in der Oberlausitz, 
aus privaten Kunstinteresse, Missionierungswunsch, Neugier, Handelsinteressen 
oder Sammlerleidenschaft ‚fremden, exotischen‘ Kulturen öffnete. Die dabei meist 
von Privatsammlern zusammengetragenen Kunstgüter erbrachten einen wichtigen 
Beitrag für Toleranz, Weltoffenheit und Liberalisierung unserer Gesellschaft. Die 
Begeisterung für die Kunst der Hochkulturen im Nahen Osten und im Mittelmeer-
raum beeinfl ußte die zeitgenössische Kunst und Architektur nachhaltig, war die 
Geburtsstunde großer renommierter Museen wie das Pergamonmuseum Berlin oder 
das British Museum London und bewirkte die Entwicklung der damit verbundenen 
Wissenschaften wie Ägyptologie, Klassische Archäologie oder Altorientalistik. Da-
mit hat die europäische Kultur eine breitere Integrationserfahrung als den meisten 
bewußt ist. Beim Thema gesellschaftliche Integration und gesellschaftliche Teil-
habe in Bezug auf  kulturelle Tradition ist es entscheidend, daß möglichst breite 
Schichten der Bevölkerung auf  vielfältige Weise an der eigenen kulturellen Traditi-
on teilhaben sowie Verständnis und Interesse daran entwickeln. „Eine echte Werte-
gemeinschaft kann nur dann entstehen, wenn die gemeinsamen Werte nicht nur für 
einen elitären Kreis, sondern für eine möglichst breite Gruppe gelten, zugänglich 
sind und aktiv vermittelt werden.“ Eine offene Diskussionskultur ist zentral für 
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die Arbeit im Museum und wird sowohl von der Leitung als auch den Mitarbeitern 
vorgelebt, ohne daß diese speziell ‚von oben‘ gesteuert werden müßte. Grundsätz-
lich sieht sich das Museum seiner humanistisch-christlich geprägten Tradition ver-
pfl ichtet und versucht diese auf  regionaler Ebene, sowie unter Berücksichtigung 
der regionalen Besonderheiten der Westlausitz weiterzugeben.

2. Gibt es eine ostdeutsche Spezifi k?

Grundsätzlich hat sich die kulturelle Tradition in der DDR im direkten Vergleich 
zur Bundesrepublik Deutschland verändert bzw. anders entwickelt. Erkennen 
läßt sich dies insbesondere am politischen Engagement des einzelnen Bürgers, 
welches in der DDR sehr gering ausgeprägt war. Die allgemeinen gesellschaft-
lichen Pfl ichten wurden als ‚von oben verordnet‘ wahrgenommen und dem-
entsprechend eher negiert oder gar abgelehnt. Diese wirkt teilweise bis heute 
nach und läßt sich an der geringeren politischen Teilhabe in den Neuen Ländern 
erkennen. Dies trifft allerdings nicht für soziales oder kulturelles Engagement 
zu – hier ist eine breite ehrenamtliche Einsatzbereitschaft von großen Teilen der 
Bevölkerung zu beobachten, die sich für Kunstinitiativen, Ausstellungen oder die 
soziale Teilhabe anderer Menschen einsetzen.

3.a Welche Vorerfahrungen haben Sie mit Migranten?

Die Museumsleiterin Friederike Koch-Heinrichs hat persönliche Erfahrungen 
mit Migranten, da eine Tante nach Afrika auswanderte und durch familiäre Struk-
turen Berührungspunkte mit anderen Kulturkreisen entstanden. Sie erlebte wäh-
rend des Studiums in Köln auch in den eher multikulturell geprägten Stadtteilen 
nichts Negatives, jedoch nahm sie die Existenz von Parallelgesellschaften und 
die damit verbundenen Probleme wahr. Diese Arten von Parallelgesellschaften 
existieren in dieser Ausprägung im Osten Deutschlands nicht. Grundsätzlich gibt 
es in den Neuen Ländern weniger wahrgenommene Ausländer, da während der 
letzten großen Migrationswelle in den 1990er Jahren hier überwiegend Migran-
ten aus Osteuropa zugewiesen wurden und somit in ihrer äußeren Erscheinung 
selten auffi elen. Damals kam es zu einer guten Integration der angesprochenen 
Gruppe. Im Museum gab es positive Erfahrungen mit ehrenamtlichen Helfern 
aus Osteuropa.

3.b Haben Sie dabei abweichende (Wert-)Vorstellungen beobachtet?

Im Vergleich zu den osteuropäischen Migranten sind bei Migranten aus musli-
misch geprägten Ländern das Familien- und insbesondere das Frauenbild von an-
derer Ausprägung. Sie schätzt, daß dies die Integration in Deutschland erschwe-
ren wird, da die Kontraste hier stärker hervortreten als bei den osteuropäischen 
Migranten der 1990er Jahre.
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3.c Gab es Wertvolles bzw. Wünschenswertes und Bereicherndes?

Grundsätzlich spricht die Befragte von wenigen Beobachtungen aufgrund von 
wenig Kontakt im persönlichen Umfeld. Vor dem Hintergrund, daß viele junge 
Leute Sachsen und besonders die ländlichen Gebiete verlassen, wäre es wün-
schenswert, wenn sie in Vorbereitung auf  die globalisierte Welt bereits in ihrer 
Heimat Vielfalt kennenlernen und diese als positiven Wert erkennen würden. 
Kontakte zu Ausländern könnten somit eine positive, vorbereitende Funktion 
bieten.

4.a Wie werden (Wert-)Vorstellungen effektiv weitergegeben?

Das soziale Umfeld, in dem man aufwächst, ist entscheidend für die Prägung 
eigener Werte. Dieser Prozeß kann jedoch auf  vielfältige Weise geschehen und 
stellt somit auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe dar. Ein vorgeschriebener 
‚Fahrplan‘ zur Weitergabe von Wertvorstellungen existiert nicht – es ist eine Ver-
knüpfung von Ereignissen und Erfahrungen, welche sich in vielen kleinen Details 
fortsetzt. Einerseits durch Kulturangebote sowie Kulturträger, andererseits durch 
den Familien- sowie Freundeskreis.

4.b Geben auch bildende Kunst, Literatur, Theater diese (Wert-)Vorstellungen weiter?

Kultur in ihren verschiedenen Wirkungsformen und Ausprägungen hat eine ganz 
klare Vorbildfunktion und die Aufgabe Wertvorstellungen zu vermitteln. Auch 
Religion kann auf  diese Weise thematisiert werden.

4.c Helfen Kunst- und Kulturprojekte beim Transfer von (Wert-)Vorstellungen?

Ja, Kunst- und Kulturprojekte können für wesentlich erachtete Kulturbestandtei-
le und Wertvorstellungen vermitteln, indem sie beispielsweise alltägliche Themen 
aufgreifen und zur Auseinandersetzung mit diesen Themen einladen. Ein Bei-
spiel ist die aktuelle Sonderausstellung des Museums mit dem Titel Vandalen, Bur-
gunden & Co – Germanen in der Westlausitz. Wir möchten durch diese Ausstellung 
den Besuchern vermitteln, welchen Einfl uß Völkerwanderungen und eine spätere 
Seßhaftigkeit auf  Zivilisationen und deren Kultur haben. Diese Ausstellung war 
bereits vor Bekanntwerden des aktuellen Migrationsgeschehens geplant, besticht 
nun allerdings durch ihren Bezug zur tagesaktuellen Situation und bietet ein Bei-
spiel dafür, daß es schon immer Völkerwanderungen und Austausch mit fremden 
Kulturen gegeben hat.

4.d Hat Ihnen außereuropäische Kunst und Kultur (Wert-)Vorstellungen vermittelt?

Als Museumsleiterin und studierte Archäologin beschäftigt man sich hauptberuf-
lich mit fremden Kulturen, sowie deren Kunst und Werten. Die Sichtweise muß 
in diesem Zusammenhang immer global sein, es hat historisch betrachtet nie ein 
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‚Einigeln‘ gegeben, es fand stets ein intensiver Austausch zwischen unterschied-
lichen Zivilisationen statt, der insofern auch einen stetigen Einfl uß auf  die Ent-
wicklung der eigenen (Wert-) Vorstellungen hatte und auch zukünftig haben wird.

5. Wie notwendig ist kulturelle Heterogenität für Sachsen als Hochtechnologiestandort?

Sachsen ist sowohl Einwanderungs- als auch Abwanderungsland und vor dem 
Hintergrund einer globalisierten Welt ist die Innovationskraft, die Zuwanderer 
mitbringen, essentiell. Die aktuelle Situation wird als besonders große Heraus-
forderung gesehen aufgrund des immensen Umfangs der Migrationsströme. Das 
Hauptproblem bei solch großen Strömen aus einem einzelnen Land bzw. einer 
bestimmten Region, ist das mögliche Entstehen von Parallelgesellschaften. Wenn 
diesem Problem begegnet wird, dann stellt die aktuelle Situation eine große Chan-
ce für Sachsen dar, wenngleich es auch ein sehr anspruchsvolles Unterfangen ist.

In Kamenz leben derzeit ca. 600 Flüchtlinge, bis zu 800 könnten es noch wer-
den. Das Zusammenleben funktioniert sehr gut, es gibt ein sehr breites ehren-
amtliches Engagement der Zivilgesellschaft, rechtsextreme Tendenzen wurden 
sehr schnell im Keim erstickt.

6. Zum Schluß

Grundsätzlich ist es wichtig, daß sich aus vielen Richtungen und auf  verschiede-
nen Ebenen mit dem Thema Migration beschäftigt wird. Dies kann von Diskussi-
onen im Kultursenat bis hin zu konkreten Ideensammlungen im Museum reichen 
und sollte möglichst alle Ebenen von Politik sowie Zivilgesellschaft einbeziehen. 
Das Museum ist aktuell bestrebt, durch engen Kontakt mit einer Bürgerinitiative 
in Kamenz ein kleines Netzwerk auf  lokaler Ebene aufzubauen, welches Flücht-
lingen die Integration vor Ort erleichtern soll. Angedacht sind bspw. Kurse für 
Deutsch als Zweitsprache in Kombination mit dem Kennenlernen der Region 
Westlausitz. Flüchtlingen, die über Fachkenntnisse in für das Museum relevanten 
Bereichen – wie bspw. Archäologie oder Geologie – verfügen, soll die Chan-
ce der direkten Mitarbeit im Museum der Westlausitz Kamenz gegeben werden. 
Hierzu wurden sechs ehrenamtliche Stellen für Flüchtlinge geschaffen, u. a. im 
Bereich Pädagogik. Langfristig wäre es wünschenswert, wenn über diese Ansät-
ze fundierte Deutschkenntnisse vermittelt werden, so daß in einem Folgeschritt 
auch qualifi zierte Führungen durch Migranten in ihrer jeweiligen Landessprache 
angeboten werden können. Aktuell kann dies aufgrund der Sprachbarriere nicht 
geleistet werden.



Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheber-
rechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, 

Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.

© BWV • BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG GmbH

Berlin 2016

450 Anhang

EJM 1-2  2016

7 Dipl.-Ing. Bernd Lange, Landrat Kreis Görlitz, 
11.11.2015

Institution
Landratsamt Görlitz
Bahnhofstr. 24
02826 Görlitz

Befragter Dipl.-Ing. Bernd Lange

Position des Befragten Landrat für den Kreis Görlitz

Ort und Datum Görlitz, 10.11.2015

MERR-Team
Prof. Dr. Matthias Theodor Vogt
Jan Albrecht

1. Welche drei bis fünf  Bestandteile einer europäischen kulturellen Werteordnung halten Sie 
für besonders relevant?

Landrat Bernd Lange teilt die Aussage Gaucks anläßlich des 25. Jahrestages der 
Deutschen Einheit. Ausgehend von einem vielseitigen Blick in alle Richtungen, 
dem Praktizieren von Toleranz und der Akzeptanz unterschiedlicher Kulturen, 
gilt grundlegend der Fakt, daß die Menschen in unserer Gesellschaft mitgenom-
men werden müssen – dies ist ein zentrales europäisches Problem. „Europäische 
Entwicklungen haben die Menschen seitlich überholt, ohne daß darauf  geachtet 
wurde, sie mitzunehmen.“ Momentan ging alles zu schnell, dies zeigt sich anhand 
der öffentlichen Diskussion. Die Aussage Gaucks ist korrekt und notwendig, um 
die europäische Idee weiterhin zu gestalten, jedoch gibt es aktuell äußerst deutli-
che Defi zite.

Für ihn als Christ steht sein allgemeines Werteverständnis in unmittelbarem 
Zusammenhang mit den christlichen Werten, denn diese erwarten in der Reli-
gion selbst Toleranz. Die Achtung von Mitmenschen und Ehrlichkeit sind mit 
den Werten des Christentums nahtlos vereinbar, sie bilden keinen Widerspruch 
zu patriotischen Zielen. Besonders durch die christlichen Werte Nächstenliebe, 
Toleranz und Akzeptanz ist die Wertschätzung des Anderen elementar – soweit 
christliche Werte das Andere begleiten können.

Zentrale Werte für die Arbeit im Landratsamt und den zwischenmenschli-
chen sowie kollegialen Umgang sind Toleranz, Akzeptanz und Solidarität – 
dies zeigt sich in der Gleichheit aller Mitarbeiter. Die Würde des Menschen ist 
unabhängig von seiner berufl ichen Funktion, und Vorbehalte sind für Gespräche 
stets ein falscher Ansatz. Zudem ist die Arbeitsleistung eines Mitarbeiters nur 
abrufbar, wenn die gegenseitige Akzeptanz gegeben ist.



Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheber-
rechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, 

Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.

© BWV • BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG GmbH

Berlin 2016

4517 Dipl.-Ing. Bernd Lange

EJM 1-2  2016

2. Gibt es eine ostdeutsche Spezifi k?

Bernd Lange wuchs in der DDR auf. Sein persönliches Werteverständnis wur-
de durch die Politik der DDR verstärkt, da Ungerechtigkeiten zu spüren waren 
und es laut ihm eine Gerechtigkeitserwartung geben muß, die vom christlichen 
und individuellen Werteverständnis ausgeht. Diese Erwartung von Werten wurde 
von der DDR nicht erfüllt, wodurch bspw. sein Gerechtigkeitsempfi nden gestärkt 
wurde. Das Recht auf  Freiheit, individuelle Entfaltung, persönliche Freiheit in 
Wort und Artikulation sowie die Chance sich einzubringen und zu entwickeln 
war nicht gegeben. Nicht nur die vom Staat zu ermöglichende Freiheit war stark 
eingeschränkt, sondern auch die persönliche Entscheidungsfreiheit.

Er war während der DDR kein Patriot und kein Mitläufer, sondern brachte 
sich in seine Familie, sein unmittelbares Umfeld und für seine individuelle Ent-
wicklung ein. Ab 1989 wollte er sein erlangtes Wissen und das Vertrauen der 
Bürger in seine Person direkt in die politische Umgestaltung einbringen.

Vor dem Einstieg in die Politik studierte er in der DDR (Abschlüsse: Meli-
orationsingenieur, Diplom-Ingenieur im Wasserbau). Er hatte stets Interesse an 
Syrien, Brasilien und Argentinien, weil in diesen Ländern der Talsperrenbau u. ä. 
eine sehr starke Bedeutung hat. Nach der Grenzöffnung war er deshalb auf  dem 
Sprung zur Emigration.

Es kam jedoch anders und so ließ sich Bernd Lange nach dem Mauerfall 
in seiner Heimatstadt Rothenburg zur Wahl aufstellen und hatte den Selbstan-
spruch, die Demokratie in Deutschland mitzugestalten. Aufgrund des Wahler-
gebnisses (ca. 60 Prozent Zuspruch für die eigene Person) verspürte er eine „Ab-
hängigkeit und Verantwortung“ zu bleiben, um bei der realen Umsetzung der 
Demokratie mitzuarbeiten. Sein Vater (geb. 1915) zweifelte an seinem politischen 
Werdegang, da er in seinem eigenen Leben Politik erlebte, die in zwei deutschen 
Diktaturen mündete – später bekam Bernd Lange von seinem Vater Zuspruch 
für seine politische Arbeit.

3.a Welche Vorerfahrungen haben Sie mit Migranten?

Seit 25 Jahren liebt Landrat Lange Sizilien – nicht nur Landschaft und Kultur, 
sondern auch die Art, wie die Menschen miteinander umgehen. Sizilien war his-
torisch stets ein Schmelztiegel verschiedenster Kulturkreise – trotzdem wurden 
andere Kulturen geachtet, so kam es bspw. zu keinen Zerstörungen fremder Kul-
turdenkmäler. Sizilien kann der deutschen, aber auch europäischen Gesellschaft 
als Vorbild dienen, denn Zuwachs kann Reichtum sein.

Die Lösung der Migrationssituation hätte bereits eher eine europäische Auf-
gabe und Verpfl ichtung sein müssen – dies ist gescheitert. „Die Menschen müs-
sen von dieser Welle mitgenommen werden, obwohl bereits einige von ihr er-



Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheber-
rechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, 

Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.

© BWV • BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG GmbH

Berlin 2016

452 Anhang

EJM 1-2  2016

drückt wurden.“ Dabei ist die Kommunikation mit den Bürgern wichtig, um sie 
auf  Veränderungen einzustellen zu können und zugleich Neugierde zu wecken.

„Ängste und Vorbehalte müssen geklärt werden, bevor es zu Protesten vor 
Asyleinrichtungen kommt. Dies ist nicht immer erreichbar, aber im Landkreis 
Görlitz wird eine andere Taktik verfolgt, obwohl die Belastung im Vergleich mit 
anderen Landkreisen ähnlich ist.“ Es wird eine ‚Taktik der Kommunikation‘ mit 
Bürgermeistern, Gemeinderäten und über Sprechstunden mit Bürgern verfolgt, 
um Probleme und Ängste zunächst zu besprechen und anschließend abzubauen. 
Die Vorbehalte gegenüber Migranten nehmen durch den offenen Dialog nach-
weislich ab.

Vor vier Jahren lehnte er ein dezentrales System für den Landkreis ab, weil 
man damals davon ausging, daß ca. 3 – 4 Prozent der ankommenden Flüchtlinge 
im Landkreis bleiben werden und die Bearbeitung der Nichtanerkennung von 
einer Zentrale ausgehen muß. 2013 stiegen die Flüchtlingszahlen und man ent-
schied im Landkreis Görlitz kein neues Heim zu bauen, weil die Flüchtlingszah-
len vermutlich zurückgehen werden – dies war der Grund für die Überlegung 
doch dezentrale Unterkünfte anzubieten, damit im nachhinein kein Heim leer 
steht. Diese Überlegung führte seitens der lokalen Gesellschaft zu einem weitge-
hend positiven Denken gegenüber Flüchtlingen. Die erhöhte Aufnahmebereit-
schaft ist durch diese Überlegung gewachsen.

Bei einer Berufsausbildung von Flüchtlingen ist eine zwingende Verläßlich-
keit für die Unternehmer verständlich. Der Zustrom an Flüchtlingen darf  der 
Bevölkerung nicht als Lösung demographischer Probleme verkauft werden, weil 
diese dadurch nicht gelöst werden (Integrationsrecht durch wechselseitige Ein-
bindung). „In der großen Politik kommt es zu einer fehlerhaften Vermischung, 
frei nach dem Motto ‚Alle sind integrierbar‘.“

Die innovative Taktik des Landkreises beschreibt Landrat Lange anhand der 
Integrations- und Migrationsstelle in Reichenbach:

Asylbewerbern geben freiwillig Angaben zum erlernten Beruf  und ihren Er-
wartungen ab, diese Daten werden gesammelt. Es bestehen starke Verbindungen 
zur IHK und Berufsschule. Das zentrale Anliegen ist der Versuch der Vermitt-
lung. „Wir bemühen uns darum (…) die Nichtausgebildeten auf  den Weg zu 
bringen. Es wird eine Integration durch Sprache und Arbeit versucht, unabhän-
gig von der großen Politik.“ Momentan beläuft sich die Rate auf  Anerkennung 
auf  ca. 40 Prozent, Tendenz steigend (Erwartung Langes: Januar 2016, ca. 60 
Prozent).

Allgemein kommt es zu einem starken Zulauf  an Flüchtlingen und einem 
zunehmend steigenden Verbleib in Deutschland, aber keinem Verbleib im Land-
kreis Görlitz. Bsp.: Vor einem Jahr kam es zu einem Brand im Asylbewerberheim 
in Niesky. Bernd Lange wurde nach Niesky gerufen und er sah vor dem Heim 



Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheber-
rechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, 

Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.

© BWV • BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG GmbH

Berlin 2016

4537 Dipl.-Ing. Bernd Lange

EJM 1-2  2016

ca. 13 Asylbewerber stehen. Er erkundigte sich nach den restlichen unter den 
insgesamt 120 Personen. Auf  Nachfrage beim Heimleiter, berichtete dieser da-
von, daß am Vortag ‚Zahltag‘ war und die meisten Bewohner nach Berlin oder 
andere Städte verreist seien – allgemein sind die Bewohner zum Großteil ledig-
lich am ‚Zahltag‘ in Niesky anwesend.

Die freiwilligen Befragungen zu Erwartungen und Beruf  werden durchge-
führt, um die Leute im Landkreis zu halten, indem man ihnen aufbauend auf  
den individuellen Wünschen Beschäftigungen vermittelt. Bernd Lange schätzt, 
daß lediglich ca. 2 – 3 Prozent der Migranten in Niesky bleiben werden. 
Wichtig zu bedenken ist, daß die Masse der Flüchtlinge aus der Mittelschicht 
kommt und man bei der Ausbildung nicht allein auf  deutsche Interessen be-
harren sollte. Eine berufl iche Ausbildung in Deutschland ist wichtig, um auch 
dem Teil der Heimkehrer eine Ausbildung mitzugeben, mit der sie wiederum die 
Gesellschaft in ihren Heimatgebieten stärken (Hilfe zur Selbsthilfe).

3.b Haben Sie dabei abweichende (Wert-)Vorstellungen beobachtet?

Abweichende Wertvorstellungen existieren hinsichtlich des Rollenbildes von 
Frau und Mann (Vgl. Beantwortung der Frage 4.a), zudem hinsichtlich der Ei-
gentumsvorstellungen (ebd.).

3.c Gab es Wertvolles bzw. Wünschenswertes und Bereicherndes?

Zuwachs kann Reichtum sein, solange sich differente Kulturen gegenseitig ach-
ten. Integration ist jedoch nur möglich, wenn Werte des Gastgeberlandes über-
nommen werden. Integration bedeutet für Bernd Lange keine Veränderung der 
Kultur, sondern das Anerkennen von Werten der jeweiligen Aufnahmegesell-
schaft.

4.a Wie werden (Wert-)Vorstellungen effektiv weitergegeben?

Bsp. Grundschule in Rothenburg: Vor ca. einem Jahr wurden die ersten Flücht-
lingskinder in den Schulunterricht aufgenommen – ohne Begleitung, ohne 
Sprachkenntnisse, traumatisierte Kinder; Lehrer waren auf  sich selbst gestellt. 
Eines Tages kam ein Vater eines Flüchtlingskindes in die Schule und wollte mit 
dem Leiter der Schule (erwartete einen Mann) sprechen, um ein Problem zu klä-
ren. Erst nach mehrfacher Erklärung der Schulleiterin verstand er, daß die Lei-
tung einer deutschen Schule nicht zwangsläufi g einem Mann obliegt. Sie hat ihm 
vermittelt, daß in der deutschen Gesellschaft die von ihm als selbstverständlich 
vorausgesetzten Hierarchien zwischen den Geschlechtern nicht bestehen. Er er-
lebte dies im täglichen Miteinander.

Bsp. Supermarkt in Rothenburg: Eine Flüchtlingsfamilie besorgte ihren Wo-
chenendeinkauf. Als sie bezahlen wollten, verwies die Kassiererin auf  fehlende 
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fünf  Euro für die Begleichung des gesamten Einkaufs. Sie versuchte den Leuten 
bildhaft zu erklären, daß fünf  Euro fehlten. Diese verstanden jedoch nicht. Sie 
ließ sie gewähren, trotz des offenen Restbetrages. Die Eigentumsfrage war für 
diese Personen nicht klar, da der Verkauf  in Deutschland nicht wie auf  einem 
Basar abläuft. Die Handlung der Kassiererin war grundlegend falsch!

4.b Geben auch bildende Kunst, Literatur, Theater diese (Wert-)Vorstellungen weiter?

Landrat Bernd Lange ist der Meinung, daß generell jeder seinen Beitrag für die 
Vermittlung von Werten leisten muß. Grundsätzlich können Werte über bildende 
Kunst, Literatur und Theater vermittelt werden, jedoch müssen dies lockere und 
ansprechende Angebote sein. Die Rezipienten müssen zunächst zueinander ge-
bracht werden, erst später kann eine aktive Beteiligung erfolgen.

Das Theater kann aus alltäglichen Gegebenheiten Geschichten entwickeln 
und dem Zuschauer präsentieren. „Eine sofortige Beteiligung am Theaterspiel 
ist nicht möglich, da die Masse nicht erreicht wird.“ Lobenswert ist die Einbin-
dung von Migranten in der direkten Funktion des Schauspielers neben deutschen 
Schauspielern, denn dies kann Neugierde wecken und Zuschauer erreichen, die 
sonst nicht ins Theater gehen.

Sport eignet sich für die Vermittlung von Werten besonders gut, da durch 
eine Integration in Sportvereinen Menschen zusammenkommen, die sonst nie-
mals miteinander etwas zu tun hätten. Bernd Lange hat lokale Vereine gebe-
ten auf  Asylbewerber zuzugehen und läßt zudem im Vorfeld erfragen, was für 
sportliche Interessen bei Migranten bestehen. Die Einbindung von Migranten 
in Sportangebote stellt einen Kontakt zu Menschen her, die bisher keinen oder 
nur fl üchtigen Kontakt zu Migranten hatten (Grundproblem ist die fehlende Al-
teritätskompetenz). Grundlage dafür ist die Begegnung im Alltag: das ‚Gefühl 
der Fremdheit‘ wird isoliert, mit dem ‚Gefühl der Nähe‘ getauscht. Insgesamt 
verfolgt der Landkreis durch die Vermittlung von Asylbewerbern dabei das Ziel 
einer starken regionalen Verbundenheit.
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8 Jochen Mann, Leiter gewerbliche Ausbildung, 
Koenig & Bauer AG, 20.11.2015

Institution

Koenig & Bauer AG
Niederlassung Radebeul
Friedrich-List-Straße 47
01445 Radebeul

Befragter Jochen Mann

Position des Befragten Leiter gewerbliche Ausbildung

Ort und Datum Radebeul, 20.11.2015

MERR-Team
Sebastian Trept
Anselm Vogler

1. Welche drei bis fünf  Bestandteile einer europäischen kulturellen Werteordnung halten Sie 
für besonders relevant?

Jochen Mann verwies darauf, daß die Koenig & Bauer AG (KBA) ein sehr interna-
tionales Unternehmen sei, welches durch den Export auf  alle Kontinente etwa 85 
Prozent seiner gezahlten Löhne erwirtschafte. Mithin sei die KBA sehr weltoffen 
gestimmt und grundsätzlich sei im Unternehmen jeder willkommen. Diese Of-
fenheit werde auch in der Berufsausbildung und im Unternehmensalltag gelebt. 
Insofern gebe es keine Kontakt- oder Berührungsängste, allzumal jeder der Kol-
legen tagtäglich mit Fremden in Kontakt stehe. Als Zeichen gegen Fremdenhaß 
habe sich die KBA dazu entschieden, in diesem Jahr zwei Flüchtlinge aus Pakistan 
als zusätzliche Azubis einzustellen und ein Zeichen dafür zu setzen, daß Arbeit 
ein enorm wichtiges Mittel der Integration sei. Zusammenfassend könne man 
also sagen, daß insbesondere die Werte Toleranz und Offenheit für die KBA von 
großer Bedeutung sind.

2. Gibt es eine ostdeutsche Spezifi k?

Jochen Mann verweist darauf, daß in den Neuen Ländern eine gewisse Generati-
on mit einer anderen Weltsicht „heransozialisiert“ worden sei als es den Werten 
der KBA entspreche. Insbesondere fehlt dieser Generation die Offenheit gegen-
über anderen. Schwer wiege, daß diese Generation durch den häufi gen Arbeits-
platzverlust nach der deutschen Wiedervereinigung einen hohen Frustrationslevel 
erreicht habe. Diese, sich in Chancenlosigkeit äußernde Situation, sei von einem 
„nicht-Können und einem nicht-Wollen“ geprägt und wuchere zunehmend – wie 
man bei den Pegida-Demonstrationen erkennen könne – auch in das bürgerliche 
Lager hinein.
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3.a Welche Vorerfahrungen haben Sie mit Migranten?

Jochen Mann habe selbst kaum Vorerfahrungen. Es gebe einige Beschäftigte mit 
einem Migrationshintergrund. Diese seien aber insbesondere in der IT-Abteilung 
tätig und als Hochqualifi zierte eingestellt. Darüber hinaus gebe es einige Spät-
aussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion, die in zweiter Generation aber kaum 
noch auffi elen. Sie sprächen ein deutlich besseres Deutsch als ihre Eltern. Aus 
ihrem Kreis gibt es drei bis vier Azubis am Standort Radebeul. Außerdem be-
schäftigt die KBA inzwischen zwei zusätzliche Azubis, die vorher als Flüchtlinge 
in Radebeul waren. Einer von ihnen sei dreieinhalb Jahre ohne Perspektive und 
Beschäftigung vor Ort gewesen und solle nun, während seines Ausbildungsver-
hältnisses, abgeschoben werden.

3.b Haben Sie dabei abweichende (Wert-)Vorstellungen beobachtet?

Hinsichtlich der Spätaussiedler gebe es keine nennenswerten Unterschiede. Man 
könne sie getrost als gut integriert bezeichnen. Für die beiden pakistanischen 
Auszubildenden spiele die Religion eine größere Rolle, aber dies äußere sich nicht 
einmal in Gebetszeiten während des Arbeitstages. Es gebe zwar einen Gebets-
raum für solche Anliegen, dieser werde von ihnen aber nicht genutzt. Im übri-
gen fi ngen beide stets pünktlich um sieben Uhr ihre Arbeit an und verhielten 
sich absolut unauffällig. Der sprachliche, verwaltungs- und betreuungsspezifi sche 
Aufwand der Zusammenarbeit mit den beiden Migranten sei durch das enorm 
engagierte und aufgeschlossene Verhalten ihrer insgesamt zehnköpfi gen Lehr-
gruppe abgefedert worden.

3.c Gab es Wertvolles bzw. Wünschenswertes und Bereicherndes?

Eine interessante Feststellung sei, daß durch den Umgang mit den Migranten die 
einhundert Azubis des Standortes sensibilisiert würden. Insbesondere das Inter-
esse an Geographie, Geschichte und Politik wachse. Im Unterricht ergebe es sich 
bisweilen, daß Gespräche mit der Lehrgruppe über die Herkunftsländer der Mi-
granten geführt werden. Beispielsweise sei die Feststellung, daß der Islam keine 
monolithische Religionsgemeinschaft sei, erhellend gewesen.

4.a Wie werden (Wert-)Vorstellungen effektiv weitergegeben?

Jochen Mann meinte, die Weitergabe geschehe individuell unterschiedlich. Für 
die europäischen Länder sei sicher die Sprachbarriere hinderlich und die politi-
sche Lage etwa in Polen, Ungarn und Slowenien zeige, daß es zur europäischen 
Einigung noch ein steiniger Weg sei. Europa sei sehr heterogen und ein guter 
Ansatz zur Annäherung sieht er in Austauschprogrammen. Etwa im Rahmen 
des Leonardo-Programmes nehme die KBA an solchen Aktivitäten teil. Dabei 
werde der Austausch gezielt mit ärmeren Regionen osteuropäischer Länder ge-
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sucht, etwa aus den ländlichen Regionen Tschechiens. Das Ziel einer Erziehung 
zur Weltoffenheit gelinge im Rahmen solcher Programme, da das Erlebnis einer 
28-tägigen gemeinsamen Arbeit stark verbinde.

4.b Geben auch bildende Kunst, Literatur, Theater diese (Wert-)Vorstellungen weiter?

Er betrachtet dies als schwieriges Thema. Generell bejaht er diese Frage. Im 
Umgang mit den Azubis gestalte sich aber die Vermittlung kultureller Angebote 
schwierig. Grade, da die KBA im technischen Bereich tätig sei, gebe es nicht wirk-
lich ein großes Potential bei den Auszubildenden für ‚hochkulturelle‘ Angebote.

4.c Helfen Kunst- und Kulturprojekte beim Transfer von (Wert-)Vorstellungen?

Zweifellos sei dies der Fall, Voraussetzung sei aber, daß man dafür Zeit fi nde. Es 
sei beabsichtigt, in den kommenden Jahren eine steigende Anzahl Migranten als 
Auszubildende einzustellen. Grade in den unteren Lehrjahren bestehe da großes 
Potential für gemeinsame Kulturaktionen, die Entscheidung liege aber bei der 
Unternehmensleitung. Da gegenwärtig die Auftragslage gut sei, gebe es potentiell 
zwar wenig Zeit für kulturelle Betätigung im Rahmen des Betriebsablaufes, den-
noch existiere aber ein jährlich stattfi ndender Projekttag, bei dem sich die Auszu-
bildenden auch einen Theaterbesuch oder ähnliches wünschen können.

4.d Hat Ihnen außereuropäische Kunst und Kultur (Wert-)Vorstellungen vermittelt?

Fraglos stimmt Jochen Mann dieser Frage positiv zu. Beispielsweise habe ihm der 
Besuch Andalusiens gelehrt, daß es ein friedliches Zusammenleben verschiede-
ner Religionen geben könne. Sein Besuch in der Region sei für ihn sehr lehrreich 
gewesen. Jochen Mann betont, daß fremde Kulturen erst durch Reisen wirklich 
erlebbar werden. Auch habe er im Rahmen eines Austauschprogrammes in den 
Vereinigten Arabischen Emiraten gearbeitet und habe festgestellt, daß Geduld 
und Empathie grundlegende Voraussetzungen für den Umgang mit anderen Kul-
turen sind.

Auch in anderen Kulturen kann Kunst und Kultur für uns bereichernde 
(Wert-)Vorstellungen vermitteln – jedoch sei es eine unabdingbare Vorausset-
zung, daß man sich darauf  einlasse. Nur so könne eine ‚Kultur des Eintauchens‘ 
gelingen.

5. Wie notwendig ist kulturelle Heterogenität für Sachsen als Hochtechnologiestandort?

Von herausragender Bedeutung sei, daß es ohne Zuwanderung nicht möglich 
sei das gegenwärtige Lebensniveau zu halten. Grade die hochqualifi zierten An-
gestellten, die von der TU Dresden oder der HTW Dresden kämen, würden in 
absehbarer Zukunft häufi ger einen Migrationshintergrund aufweisen.
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6. Zum Schluß

Jochen Mann weist darauf  hin, daß die Problematik nicht erst seit dem Sommer 
2015 existiere, sondern schon eine ältere Angelegenheit darstelle. Etwa der von 
der KBA ausgebildete Pakistaner, der zuvor dreieinhalb Jahre ohne Perspektive in 
Deutschland gelebt habe, sei ein Beispiel dafür, daß ein großer Handlungsbedarf  
bestehe. In Radebeul etwa existiere das Bündnis Radebeul e.V., welches großen 
Anteil an der Einstellung der Auszubildenden hat. Ohne dieses Bündnis geschähe 
in Radebeul insgesamt wenig hinsichtlich der Flüchtlingsarbeit. Dies zeige, daß 
grade die Politik und Wirtschaft sehr gefragt sei – ein spürbarer Handlungsdruck 
besteht.

9 Anna Melcher, Chefdramaturgin, 
Semperoper Dresden, 25.11.2015

Institution
Semperoper Dresden
Theaterplatz 2
01067 Dresden

Befragte Anna Melcher

Position der Befragten Chefdramaturgin

Ort und Datum Dresden, 25.11.2015

MERR-Team
Erik Fritzsche
Prof. Dr. Matthias Theodor Vogt

1. Welche drei bis fünf  Bestandteile einer europäischen kulturellen Werteordnung halten Sie 
für besonders relevant?

Anna Melcher nannte Offenheit und Toleranz gegenüber der Herkunft und 
Lebensweise der Mitarbeiter und Solidarität mit diesen. Es arbeiteten Mitglieder 
von über 30 Nationen an der Semperoper. Weiterhin wichtig sei das Dialogprin-
zip, Grundbestandteil jeder künstlerischen Arbeit und Arbeit überhaupt sowie 
ein soziales Prinzip im Sinne des Schutzes von Schwächeren.

2. Gibt es eine ostdeutsche Spezifi k?

Es gebe eine „besondere Form des positiven Zusammenhaltes unter den Mitar-
beitern der Semperoper, einen besonderen Stolz, hier zu arbeiten.“ Das Selbst-
verständnis der Mitarbeiter sei ihrer Meinung nach etwas konfl iktscheu: Durchaus 
würde vieles nicht angesprochen, Konfl ikte schwelten eher. Für sie sei das nach 
ihrer Arbeit in Gelsenkirchen und auch in Norddeutschland eklatant gewesen.
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4.a Wie werden (Wert-)Vorstellungen effektiv weitergegeben?

Es gebe heute mehr unterschiedliche Kanäle. Zunächst seien das nach wie vor 
Vorbilder, ganz besonders natürlich die Eltern und weitere Personen aus dem 
nahen Umfeld. Sodann aber auch Literatur, Kunst und Kultur, immer stärker 
spielten dabei Internet und Medien eine hier nicht pauschal zu bewertende aber 
prägende Rolle. Ebenso „aktives Sprechen“: reden, zuhören, refl ektieren, wieder 
reden, widersprechen, beobachten. „Man kann dies jederzeit beobachten, wenn 
man durch die Stadt geht, zum Beispiel, wie Gucken und Reden zueinander in 
Beziehung stehen.“ In Dresden sei sie im relativen Vergleich dreier Orte, an de-
nen sie länger gelebt habe, tendenziell häufi ger Menschen begegnet, die sprechen 
ohne zunächst direkten Augenkontakt zu suchen, während in Gelsenkirchen so-
fort mit Augenkontakt geredet werde – in Norddeutschland werde eher länger 
geguckt, bevor geredet werde.

4.b Geben auch bildende Kunst, Literatur, Theater diese (Wert-)Vorstellungen weiter?

Ja. Zunächst über das Spielen des Lebens und seiner Möglichkeiten, Unmög-
lichkeiten, Utopien und Visionen auf  der Bühne. Dadurch könne das Publikum 
sich selbst betrachten, sich intellektuell und emotional positionieren, in Herz und 
Kopf  auch experimentell Grenzen überschreiten, ausprobieren, zustimmen, in 
Abgrenzung vom Gezeigten eine konträre Haltung einnehmen. Beispielsweise sei 
die Enthauptung des Jochanaan auf  den insistierenden Wunsch Salomes hin (im 
Orchester), das anschließende Zeigen des Kopfes und der Kuß Anlaß für einen 
Schauer. Auf  den blutigen Kopf  wolle das Publikum in der Oper in der Mehrheit 
nicht verzichten. Man zeige das ganz archaisch auf  der Bühne, die Vermittlung 
der Werte passiere dann über das entstehende Gefühl der Ablehnung, des als 
monströs Empfundenen. 

Wenn beim Publikum jener Wertekonsens nicht mehr vorhanden sei oder sich 
verändere, würde man eine Geschichte auf  der Bühne anders erzählen, um diese 
Werte leuchten zu lassen. Spannend auch, wenn man den angenommenen Wer-
tekonsens offen oder provokant auf  der Bühne in Frage stellt und das Publikum 
sich aktiv positionieren muß. Immer wieder gehe es ums kritische Hinterfragen, 
in Frage stellen, Fragen aufwerfen. Die Oper sei in jedem Fall immer auch intui-
tiv, sinnlich, präkognitiv. Es sei wie mit dem Selbst-Sein: „Wenn ich nur noch dar-
über nachdenke, wie ich bin, dann bin ich nicht mehr.“ Die Oper könne dadurch 
eine emotionale Selbstvergewisserung in Bezug auf  Werte herstellen.

Aus Anna Melchers Sicht ist es keine Frage, ob Kultur zu ‚weniger Barbarei‘ 
führe, ob sie zu einer Stärkung von Werten führe. Sie glaube an die positive Kraft 
und Energie für Kunstschaffende und Publikum gleichermaßen. Gar nicht nur 
intellektuell, sondern auch ganz einfach: zum Beispiel an das erhebende Jubel-
gefühl beim Hören oder Singen der Ode an die Freude. Oder die kleine Geste im 
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richtigen Timing auf  der Bühne oder eine heftige Publikumsbeschimpfung. Sie 
glaube daran, daß kleine Momente großer Authentizität auf  der Bühne und in 
der Musik die Menschen bereichern: „Das ist genauso Daseinsvorsorge wie es die 
Tätigkeit eines Arztes leisten kann.“

Dabei könne die Wertevermittlung nicht gleichsam ingenieurhaft ins 
Werk gesetzt werden; sie sei gewissermaßen ein ‚Nebenprodukt‘ und entstünde 
nur dann authentisch, wenn der Künstler aus tiefer eigener Bewegung, eigenem 
Impuls heraus künstlerisch agiere.

Konkret mit Vermittlung von künstlerischen Inhalten und auch der Werte-
vermittlung beschäftigen sich dagegen die Theaterpädagogen, die beispielsweise 
durch Anleitung zum Selberspielen, Erklären von Inhalten und Entwickeln von 
Eigenkreativität dazu beitragen, daß besser verstanden werde, der Kunstgenuß 
erhöht, die Persönlichkeit der Kinder und Jugendlichen gestärkt, grob gesagt 
kulturelle Bildung gefördert werde. Beides sei wichtig, aber im Hinblick auf  die 
Wertevermittlungsfrage in ihrer grundsätzlichen Zielrichtung zu unterscheiden.

10 Gerold Münster, Geschäftsführer 
Becker Umweltdienste GmbH, 16.11.2015

Institution

Becker Umweltdienste GmbH
Standort Chemnitz
Sandstraße 116
09114 Chemnitz

Befragter Gerold Münster

Position des Befragten Geschäftsführer

Ort und Datum Chemnitz, 16.11.2015

MERR-Team
Erik Fritzsche
Anselm Vogler

1. Welche drei bis fünf  Bestandteile einer europäischen kulturellen Werteordnung halten Sie 
für besonders relevant?

Gerold Münster äußerte die Auffassung, daß Gauck insbesondere den gesell-
schaftlichen Konsens bei seiner Rede im Sinn gehabt hätte. Im Unternehmen 
komme den Aspekten Freizügigkeit und Vertrauen auf  die Einhaltung von Recht 
und Gesetz durch den Staat und durch die Mitarbeiter des Unternehmens selbst 
besondere Bedeutung zu. Eine Herausforderung sieht Gerold Münster in der 
Schaffung eines höheren Anteils weiblicher Beschäftigter, Gleichberechtigung 
zwischen Mann und Frau selbst sei im Unternehmen bereits durchaus eine 
Selbstverständlichkeit. Dies zeichne sich etwa auch in einem steigenden Anteil 
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von Vakanzen bei Stellen ab, in denen Männer tätig sind – immer mehr Männer 
entscheiden sich für eine Elternzeit.

2. Gibt es eine ostdeutsche Spezifi k?

Gerold Münster wuchs in der DDR auf  und erzählte, wie er erst nach der Wieder-
vereinigung Freiheit und Freizügigkeit erlebt habe. Auch sei die Kirche und mit 
ihr verbundene Werte damals in eine Nischenexistenz hineingedrängt worden. 
Dennoch betont er, daß auch während der DDR bestimmte Werte vorhanden 
waren. Seine Lehrer hätten ihm durchaus eine humanistische Bildung vermittelt. 
Er betont, daß insbesondere kein Kontakt zu Ausländern existiert habe. Zwar sei 
die deutsch-sowjetische Freundschaft offi ziell zelebriert worden, zu den Soldaten 
der Sowjetunion, aber auch zu Gastarbeitern aus anderen Nationen (z. B. Mo-
sambik) habe es keinen Kontakt gegeben. Letzteren sei eine Integration verwehrt 
worden, so daß sie nicht in dem Umfang wie der DDR-Bürger gesellschaftlich 
partizipieren konnten. Schwerwiegende Folge dieser Aspekte sei, daß der Osten 
nie gelernt habe, mit welchen Vor- und Nachteilen Migration einhergehe und 
„daß es trotz allem gehen kann“.

3.a Welche Vorerfahrungen haben Sie mit Migranten?

Berufl ich kam Gerold Münster bislang kaum mit Migranten in Kontakt. Intensi-
ver sei die Berührung mit dem Thema im Rahmen von Gesprächen im Rotary-
Club gewesen, der sich schon seit dem Jahr 2014 mit dem Thema Willkommens-
kultur befaßt habe.

3.b Haben Sie dabei abweichende (Wert-)Vorstellungen beobachtet?

Er habe keine Abweichungen feststellen können, räumt aber ein, daß dieser Ein-
druck nicht repräsentativ sei. Gerold Münster verweist auf  unsere Wertegesell-
schaft als Pull-Faktor. Dennoch geht der Befragte davon aus, daß auf  beiden 
Seiten Vorurteile existierten und eine gewisse Anpassung von den Migranten er-
wartet werden solle. Ebenso bedürfe es aber einer Orientierungshilfe anstelle der 
störenden Ressentiments unserer Aufnahmegesellschaft. Für grundlegend hält 
Gerold Münster es, aufeinander zuzugehen.

3.c Gab es Wertvolles bzw. Wünschenswertes und Bereicherndes?

Gerold Münster berichtet vom Staatlichen Museum für Archäologie Chemnitz. Er be-
richtet, daß im Grunde alle Errungenschaften Sachsens durch Einwanderung 
hinzugekommen sind. Der Homo sapiens wanderte ein, die Seßhaftwerdung war 
ein Produkt des fruchtbaren Halbmonds und die Viehzucht wurde ebenfalls im-
portiert. Weiterhin hätten die Völkerwanderung, die erste Besiedlung Sachsens 
und ebenso die spätere ‚Germanisierung‘ als externe Wanderungsbewegungen 
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das Land enorm geprägt. Konkret berichtet Gerold Münster aber auch vom 
gegenwärtig angespannten Arbeitsmarkt und er äußert die Hoffnung, daß der 
Zustrom von Migranten hilfreich sei. Als Voraussetzungen für eine gelungene 
Integration von Arbeitskräften führt der Geschäftsführer der Becker Umweltdienste 
die Schaffung eines Rechtsverständnisses und eine Qualifi kation an. Durch die 
allgemeine Zuwanderung werde im übrigen die Nachfrage steigen und so der 
Arbeitskräftebedarf  gefördert. Insgesamt könne diese Situation gegen den demo-
graphischen Wandel wirken.

4.a Wie werden (Wert-)Vorstellungen effektiv weitergegeben?

Der Geschäftsführer sieht insbesondere die Familie und die unmittelbare soziale 
Gemeinschaft, etwa in der Kirche versammelt, als hauptverantwortliche Werte-
vermittler. Ähnlich sei es in der DDR gewesen. Grundsätzlich könne auch dem 
Bildungssystem eine solche Funktion zukommen. Besonders wirksam sei, daß 
die Kirche in öffentlichen Diskussionen sehr präsent sei und auch offen mit den 
eigenen Schwächen umgehe. Insofern komme ihr als jahrhundertealte ‚graue 
Eminenz‘ der Gesellschaft eine Wächterrolle zu. Dies belege auch, daß selbst 
heute noch vermutlich jedes Kind wisse, wo die lokale Kirche steht und – damit 
verbunden – dafür gesorgt sei, daß es eine allgemeine Kenntnis zu den Themen 
Kirche, Gott, Werte gebe.

4.b Geben auch bildende Kunst, Literatur, Theater diese (Wert-)Vorstellungen weiter?

Gerold Münster stimmt unumwunden zu. Besonders der Kunst, dem Musikthe-
ater und auch dem Sprechtheater räumt er diesbezüglich einen hohen Stellenwert 
ein. Nirgendwo sonst könne man beobachten, wie gesellschaftliche Konfl ikte in 
den Diskurs gebracht und in refl ektierbaren Präsentationen aufbereitet werden. 
Er stellt weiterhin fest, daß gerade die europäische Geschichte uns gelehrt habe, 
auch Kunst, die uns subjektiv nicht zusagt, zu akzeptieren und die Kunstfreiheit 
sollte stets als Errungenschaft betrachtet werden.

4.d Hat Ihnen außereuropäische Kunst und Kultur (Wert-)Vorstellungen vermittelt?

Gerold Münster berichtete von einem Urlaub auf  Kuba, der ihn tief  bewegt 
habe. Daß ungeachtet der grassierenden Armut auf  der Insel ein sehr herzliches 
Miteinander der Bevölkerung geherrscht habe und die Einwohner dabei große 
Kraft aus ihrem Glauben zögen, sei inspirierend für ihn gewesen.

Er betont, daß aufgrund der Heterogenität der Zuwanderung ein einheitlicher 
Wertekanon illusorisch sei. Dennoch müsse es analog zur Ökumene ein gegensei-
tiges Einblicknehmen und eine Chancenkultur geben, die etwa Theaterbesuche 
ermögliche. Es sei insbesondere wichtig, Räume für das Zusammenkommen zu 
schaffen. Es stelle sich etwa die Frage, ob es Tage gebe, die man religionsüber-
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greifend zusammen feiern könnte, allzumal Menschen beim Feiern gelöst sind 
und so Kontakte entstehen könnten.

5. Wie notwendig ist kulturelle Heterogenität für Sachsen als Hochtechnologiestandort?

Gerold Münster stellt fest, daß Migration grundsätzlich bereichernd wirke. Prin-
zipiell profi tiere die Hochtechnologie von der Zuwanderung. Den gegenwärtigen 
Einwanderungsströmen rechnet er jedoch keine fördernde Wirkung zu. Besser 
geeignet sei eine gezielte Einwanderungspolitik, bei der Fachkräfte angeworben 
würden. Eine rein zufällige Einwanderung bringe den Hochtechnologiestandort 
kurzfristig nicht voran.

11 Novaled GmbH, Management, 17.11.2015

Institution
Novaled GmbH
Tatzberg 49
01307 Dresden

Befragte/r
[Der Interviewpartner möchte anonym bleiben, gestattet jedoch 
freundlicherweise Interview und Abdruck]

Position der befragten 
Person

tätig im Management

Ort und Datum Dresden, 17.11.2015

MERR-Team Erik Fritzsche

1. Welche drei bis fünf  Bestandteile einer europäischen kulturellen Werteordnung halten Sie 
für besonders relevant?

Der Interviewpartner betont Aspekte wie Demokratie, Menschenrechte und Sä-
kularität. Außerdem wurden Offenheit, Gleichberechtigung, Toleranz und 
Respekt als wichtige Werte genannt.

2. Gibt es eine ostdeutsche Spezifi k?

Der interviewte, im Management tätige Interviewpartner hält sich für zu jung, 
um diese Frage kompetent beantworten zu können. Gleichberechtigung zwi-
schen Mann und Frau sei wohl aber eher positiv durch die DDR beeinfl ußt wor-
den – ansonsten hält es der Interviewpartner für eher schwierig, einen solchen 
Abschliff  festzustellen.

3.a Welche Vorerfahrungen haben Sie mit Migranten?

Privat weist der Interviewpartner eher wenig Vorerfahrungen und Berührungs-
punkte auf, vielmehr berufl ich: Er sei seit acht Jahren bei Novaled beschäftigt, 
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einem angewandt-forschenden Unternehmen mit einer sehr internationalen Be-
legschaft.

3.b Haben Sie dabei abweichende (Wert-)Vorstellungen beobachtet?

Der Interviewpartner nannte hier die Sekundärtugenden, bspw. Pünktlichkeit – 
doch das kann durchaus sehr positiv sein. Er sieht nicht, daß die Grundwerte ein 
Problem zwischen den Migranten und den Deutschen seien oder daß Erstere in 
dieser Hinsicht Nachholbedarf  hätten. Das liege vermutlich jedoch auch daran, 
daß vorwiegend Migranten mit hohem Bildungsgrad, internationaler Erfahrung 
und einer Offenheit gegenüber dem ‚europäischen/deutschen Wertesystem‘ bei 
Novaled tätig sind.

3.c Gab es Wertvolles bzw. Wünschenswertes und Bereicherndes?

Der Interviewpartner hält es allgemein für eine Bereicherung, Menschen unter-
schiedlicher Länder und Kulturen im Unternehmen zu haben.

4.a Wie werden (Wert-)Vorstellungen effektiv weitergegeben?

Hier nannte der Interviewpartner die Familie, die Schule und weitere Bildungsträger, 
Arbeitgeber und den Freundeskreis – im weiteren Sinne die Gesellschaft als solche.

4.b Geben auch bildende Kunst, Literatur, Theater diese (Wert-)Vorstellungen weiter?

Die Rolle der Kunst könne diesbezüglich grundsätzlich bestehen, jedoch sei eine 
entsprechende Offenheit notwendig, auch eine vorgängige Heranführung an 
Kunst durch Familie und Schule.

4.c Helfen Kunst- und Kulturprojekte beim Transfer von (Wert-)Vorstellungen?

Der Interviewpartner kann sich hier internationale, multiethnische Theaterpro-
jekte vorstellen, in denen die Gemeinsamkeiten durch Kulturschaffen erfahren 
werden. Gleiches gelte für die Musik. Er kann sich besonders gut vorstellen, daß 
gemeinsame Kinoprojekte sinnvoll sind, da der Kinofi lm oft ein großes Publi-
kum erreicht und in den Programm- und Nischenkinos (bspw. in Dresden) oft 
auch Filme aus ganz unterschiedlichen Kulturkreisen zu sehen sind.

5. Wie notwendig ist kulturelle Heterogenität für Sachsen als Hochtechnologiestandort?

In jedem Fall werde durch kulturelle Heterogenität Innovationskraft vermittelt. 
Zentrale Mechanismen wären, daß durch diese Heterogenität neue Blickwinkel ein-
gebracht würden. Wenn bei Novaled nur Deutsche arbeiten würden, veränderte 
sich dadurch der gesamte Charakter des Unternehmens. Die bunte Mischung ver-
schiedener Kulturen führe dazu, daß eine Kultur der Offenheit, Neugier und Di-
versität entsteht. Diese würde durch mehr Homogenität entsprechend minimiert.



Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheber-
rechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, 

Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.

© BWV • BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG GmbH

Berlin 2016

46512 Dr. Martin Pfeiffer

EJM 1-2  2016

12 Dr. Martin Pfeiffer, Chief  Technology Offi cer, 
Heliatek GmbH, 10.11.2015

Institution
Heliatek GmbH
Treidlerstr. 3
01139 Dresden

Befragter Dr. Martin Pfeiffer

Position des Befragten Chief  Technology Offi cer

Ort und Datum Dresden, 10.11.2015

MERR-Team
Jan Albrecht
Sebastian Trept

1. Welche drei bis fünf  Bestandteile einer europäischen kulturellen Werteordnung halten Sie 
für besonders relevant?

Laut Martin Pfeiffer zeigt sich die Realisierung diverser Werte innerhalb des Un-
ternehmens Heliatek anhand mehrerer Bereiche.

So beruhe bspw. die Kommunikation auf  einer allgemein erwarteten und 
praktizierten Offenheit gegenüber allen Mitarbeitern, sogar über fi rmeninterne 
hierarchische Strukturen hinausgehend. Im Vergleich zu anderen Kulturkreisen 
und damit anderen Unternehmen, ist die offene Kritik, auch an Vorgesetzten, 
jederzeit und uneingeschränkt äußerbar (freie Meinungsäußerung). Dabei bil-
den gegenseitige Wertschätzung und gegenseitiger Respekt eine der wichtigs-
ten Grundlagen des gemeinsamen Arbeitens. Toleranz, Menschenwürde und 
Gewaltfreiheit münden innerhalb der Heliatek in einem respektvollen und of-
fenen Umgang.

Demokratie ist als Grundwert für die Gesellschaft elementar. Innerhalb des 
Unternehmens gibt es einen Betriebsrat, der allen Angestellten einen gewissen 
Grad an Mitbestimmung ermöglicht und diese umsetzt − „jedoch funktionieren 
Unternehmen nie wirklich demokratisch“. Jeder Mitarbeiter habe das Recht ei-
gene Ideen einzubringen, wodurch sich ein hohes Maß an Eigeninitiative ergibt.

Selbstverständlich sei das Nichtvorhandensein von Rassismus − dies impli-
ziert eine Wertschätzung des Gegenübers, fernab von Religion, Herkunft, Welt-
anschauung u. ä.

Ein weiterer grundlegender Wert innerhalb der Firmenstrukturen sei die 
Gleichstellung zwischen Mann und Frau. Besonders im Rahmen technischer 
Berufe ist dies nicht zwingend selbstverständlich.



Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheber-
rechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, 

Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.

© BWV • BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG GmbH

Berlin 2016

466 Anhang

EJM 1-2  2016

2. Gibt es eine ostdeutsche Spezifi k?

Martin Pfeiffer ist Schwabe und erlebte das „Sozialistische Experiment“ demzu-
folge nicht aus der Sicht eines DDR-Staatsbürgers oder Unternehmers.

Seiner Meinung nach wurde durch den Sozialismus hauptsächlich eine Kultur 
der Eigenverantwortlichkeit abgeschliffen. Ebenso war der Individualismus nicht 
im Sinne eines demokratischen Systems möglich, dies betrifft bspw. das Einbrin-
gen eigener Ideen.

Bei seinen Mitarbeitern erkennt er keine Prägungen oder charakterlichen Ei-
genschaften, die sich durch die Ideen des Sozialismus direkt auf  die Persönlich-
keit ausgewirkt haben.

Ein aktuelles Problem ist die Tendenz zur Schamlosigkeit innerhalb von Ar-
gumentationen − dies zeigt sich bspw. sehr deutlich anhand des Phänomens Pegi-
da. „Es ist möglich geworden, Dinge zu sagen, die früher als politisch unkorrekt 
galten, dies sind sehr gefährliche Tendenzen. Humanistische Kriterien können 
als politisch unkorrekt diffamiert werden, obwohl bspw. ‚political correctness‘ im 
Kern das Festhalten am humanistischen Grundkonsens beinhaltet.“ Jedoch gibt 
es keine direkte Verknüpfung mit einem sozialistischen Erbe, es ist eher ein „Kul-
turverlust der Gesellschaft“ − ggf. steht dies in Verbindung mit dem allgemeinen 
Verlust von christlichen Werten.

3.a Welche Vorerfahrungen haben Sie mit Migranten?

Einige Mitarbeiter der Heliatek haben im weitesten Sinne einen Migrationshin-
tergrund. Sie sind seit Jahren in die deutsche Gesellschaft integriert und haben 
Migrationsbezüge zu Bulgarien (zwei Personen), der Ukraine (eine Person) und 
Rußland (eine Person).

Mit der neuen Migrationsbewegung kam es bisher zu keinem weiteren Kon-
takt, außer in der Ulmer Zweigstelle. Es wurde versucht einem Eritreer einen 
Praktikumsplatz anzubieten, bisher ist dies allerdings nicht gelungen. Es schei-
terte, weil er keine Berufsausbildung aufweisen konnte und daher ein Praktikum 
nicht zulässig war. Falls eine Stelle zu besetzen wäre, würde man ihm diese geben.

In Rücksprache mit der Personalabteilung zeigt sich die Auswirkung der ak-
tuellen Migrationsströme in Bezug auf  die Bewerberlage noch nicht. Momentan 
bewerben sich gelegentlich Menschen mit Migrationshintergrund − bisher wurde 
allerdings niemand eingestellt, primär aufgrund der Sprachbarrieren. Die Philo-
sophie innerhalb des Unternehmens ist auch dahingehend klar formuliert, daß 
man sich bei gleichem Bildungs- und Sprachniveau sogar bevorzugt für Migran-
ten entscheiden würde. Das momentane Problem betrifft die Sprachqualifi kati-
on: „Selbst Ingenieure müssen mindestens ein gutes Englisch, bevorzugt auch 
Deutsch sprechen, weil auf  der Ebene der technischen Mitarbeiter Englisch nicht 
selbstverständlich ist.“
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3.b Haben Sie dabei abweichende (Wert-)Vorstellungen beobachtet?

Bei den Beschäftigten mit Migrationshintergrund konnte Martin Pfeiffer bisher 
keine wesentlichen Unterschiede erkennen.

Gelegentlich mußte innerhalb der Mitarbeiterschaft ein differentes Rollen-
bild von Frau und Mann festgestellt werden. Dahingehend gab es Probleme mit 
einem Mitarbeiter (deutsch-polnische Migrationsgeschichte) im Umgang mit 
weiblichen technischen Mitarbeitern. Diese Person war stark von hierarchischen 
Werten geprägt und zeigte eine gelernte Selbstverständlichkeit für eine hierar-
chische Einordung von Mann und Frau. Weiterhin gab es Probleme mit einem 
südamerikanischen Mitarbeiter, der eine Angestellte als ‚Chica‘ bezeichnete und 
sich ebenso deutlich über sie stellte. Solche Handlungen werden innerhalb der 
Heliatek nicht geduldet.

Während seiner Zeit an der Technischen Universität Dresden erlebte Martin Pfeif-
fer häufi ger Unterschiede zwischen europäisch und asiatisch geprägten Studie-
renden, vor allem bzgl. des Umgangs mit Höhergestellten, z. B. Professoren. 
Die freie Meinungsäußerung eines Studierenden gegenüber einem Professor war 
Asiaten oft sehr fremd. Ebenso zeigten sich Differenzen hinsichtlich von Ver-
haltensnormen (Bsp.: Er wollte eine Chinesin begrüßen und ihr ihr zukünftiges 
Zimmer im Wohnheim zeigen. Sie lief  in bedächtigem Abstand hinter ihm her, 
er wunderte sich zunächst wieso sie so agierte und erkannte später das kulturell 
bedingte Verhalten.)

Generell werde es so sein, daß die zunehmende Globalisierung des Arbeits-
marktes dazu führen wird, daß kulturelle Unterschiede immer bekannter werden 
und der Umgang mit Menschen anderer Kulturkreise selbstverständlicher wird.

3.c Gab es Wertvolles bzw. Wünschenswertes und Bereicherndes?

Dies sei schwer zu sagen, weil keine direkten Bezüge, die sich aus der Migrations-
geschichte eines Menschen ergeben, zu kulturell-ethnischen Charakteristika o. ä. 
führen. Martin Pfeiffer konnte lediglich feststellen, daß die Mitarbeiter mit bul-
garischer und ukrainischer Migrationsgeschichte eine angenehm bescheidene Art 
zeigten.

4.a Wie werden (Wert-)Vorstellungen effektiv weitergegeben?

Primär geschieht die Weitergabe von Werten und Wertvorstellungen durch die 
eigene Familie, speziell durch die Eltern. Weitere Familienmitglieder (z. B. Ge-
schwister, Großeltern) kommen maßgeblich zum Tragen, wenn Teile der Familie 
in anderen Kulturkreisen leben und migrationsbedingt sich neue Wertvorstellun-
gen etablieren.
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Jeder soziale Zusammenhang − auch ein Unternehmen − vermittelt ‚Werte‘. 
Dies geschieht besonders durch eine gängige Praxis, nicht explizit durch eine 
bewußte Pädagogik.

4.b Geben auch bildende Kunst, Literatur, Theater diese (Wert-)Vorstellungen weiter?

Generell stimmt Martin Pfeiffer dieser Frage positiv zu, aber bspw. erfordert 
das Theater eine hohe Sprachqualifi kation, da Inszenierungen ohne Sprache sehr 
selten sind.

Allgemein ist das Theater ein geeignetes Medium, um auch Sprachlosigkeit 
überwinden zu können. Dies kann allerdings am besten geschehen, sobald (The-
ater-)Projekte ihre Zuschauer direkt einbeziehen.

4.c Helfen Kunst- und Kulturprojekte beim Transfer von (Wert-)Vorstellungen?

„Es gibt eine Erweiterung des Kunstbegriffes. Kunst kann auch Projektarbeit 
sein, bei der Integration gelebt wird.“ Kunst- und Kulturprojekte können Wert-
vorstellungen vermitteln, besonders wenn Rezipienten direkt einbezogen wer-
den – ohne Interaktion ist die Wertweitergabe nahezu unmöglich.

4.d Hat Ihnen außereuropäische Kunst und Kultur (Wert-)Vorstellungen vermittelt?

Martin Pfeiffer hegt eine persönliche Affi nität zur Musik. Sie funktioniert als 
eigene Sprache und transportiert Lebensgefühle, weniger Wertvorstellungen im 
eigentlichen Sinn.

Literarische Werke haben ihm andere Wertvorstellungen vermittelt. So bspw. 
philosophisch-religiöse Texte zu den Themen buddhistische Traditionen und 
Denkweise, Sufi -Traditionen.

Filme können andere Vorstellungen transportieren, er erinnerte sich im Rah-
men des Interviews an einen Film, der den israelisch-palästinensischen Konfl ikt 
sehr nahbar vermittelte.

Wertvorstellungen anderer Kulturen berufen sich oft auf  einen sehr starken 
Gemeinschaftssinn. Dieser geht z. T. in der hochindividualisierten Gesellschaft 
in Deutschland verloren und zeigt sich bspw. anhand der Gastfreundschaft. Be-
sonders durch das Medium Film kann so etwas zum Ausdruck gebracht werden.

5. Wie notwendig ist kulturelle Heterogenität für Sachsen als Hochtechnologiestandort?

Grundlegend ist eine kulturelle Heterogenität für Sachsen als Hochtechnologie-
standort „superwichtig“.

Sachsen befi ndet sich momentan auf  einem gefährlichen Weg mit Pegida. 
Dies zeigt sich bspw. daran, daß Arbeitnehmer, aber auch Investoren abge-
schreckt werden. Sehr beeindruckt hat ihn in letzter Zeit der Kontakt zu einer 
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Zyprerin, die Interesse an der Heliatek als Praktikumsbetrieb hatte. Sie fragte ihn 
mehrfach, ob sie als dunkelhaarige Person in Sachsen gefährdet wäre.

Seit jeher gab es in Sachsen einen regen Austausch mit Musikern, Künstlern 
und z. B. auch Architekten. Sächsische Könige ließen sich von den asiatischen 
Kulturkreisen inspirieren, es gab Austausch mit der Türkei. Die ‚sächsische Kul-
tur‘, die z. B. seit Monaten von ‚besorgten Bürgern‘ jede Woche in Dresden und 
anderenorts als umkämpft und stark gefährdet angesehen wird, existiert in dem 
Sinne nicht. Der Stolz vieler ist nicht begründet, weil sächsische Kultur europä-
ische Kultur ist.

Hochtechnologiebetriebe, aber auch die sächsischen Hochschulen, sind ab-
hängig von einer Heterogenität des Landes, da sie sonst in die absolute Provinzi-
alität abrutschen würden. Dies würde bedeuten, daß man zum einen keine guten 
internationalen Mitarbeiter/Studierenden bekommt, zum anderen auch keine 
hochqualifi zierten deutschen Mitarbeiter. Als Folge dessen würde sich die Indus-
trie, Forschung und Technik in Sachsen sehr deutlich verändern!

Die Innovationen innerhalb der Heliatek gehen zum Großteil, aber eher zu-
fällig, auf  deutsche Mitarbeiter zurück. Für die Zukunft des Unternehmens ist ein 
fortbestehendes reges Wachstum, auch in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-
Institut, von elementarer Bedeutung.

6. Gibt es aus Ihrer Sicht noch etwas Wichtiges zum Thema?

Das Erlernen der deutschen Sprache ist Grundlage für eine gelungene Integrati-
on. Eine erschwerte Integration zeigt sich bspw. anhand der türkischstämmigen 
Gastarbeiter der 60er und 70er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland.

Integration passiert nicht irgendwie, sie muß gefördert werden. Nur so kön-
nen negative Entwicklungen, bspw. die Etablierung von Parallelgesellschaften 
oder eine Ghettoisierung vermieden werden.

Die deutsche Gesellschaft kann nicht nur eine Akkulturation von Migranten 
fordern, sondern muß auch stets das eigene Verhalten, bspw. die Erziehung von 
Kindern, refl ektieren. Besonders bei der Erziehung fällt auf, daß es innerhalb 
der deutschen Gesellschaft zu einem Verfall von Werten kommt, die bspw. auf  
christlichen Werten basieren. Es ist falsch, immer nur von anderen zu fordern, 
man muß sich selbst stets refl ektieren und fragen, wohin sich eine Gesellschaft 
entwickeln soll.
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13 Olaf  Raschke, Oberbürgermeister 
der Stadt Meißen, 11.11.2015

Institution
Stadt Meißen
Markt 1
01662 Meißen

Befragter Dipl.-Ing. agr. Olaf  Raschke

Position des Befragten Oberbürgermeister

Ort und Datum Meißen, 11.11.2015

MERR-Team
Simon Cremer
Sebastian Trept

1. Welche drei bis fünf  Bestandteile einer europäischen kulturellen Werteordnung halten Sie 
für besonders relevant?

Oberbürgermeister Olaf  Raschke ist der Auffassung, daß Werte grundsätzlich in 
der Familie durch Eltern und Großeltern vermittelt werden. Auf  Grundlage die-
ser Werte, die ein jeder aus seiner Kindheit mitbringt, bewegt man sich als Indi-
viduum in unserer heutigen Gesellschaft. Das Problem in der heutigen Situation 
sieht er darin, daß bei vielen Menschen Angst und Verunsicherung bestünden, ob 
die grundsätzlich erlernten Werte weiterhin Bestand haben werden und wie man 
sich in der neuen Situation verhalten solle.

Als problematisch befi ndet er, daß viele über sehr komplexe Themen reden, 
ohne diese wirklich differenziert zu durchdringen. Insbesondere der Islam sei 
sehr facettenreich und für jemanden der sich nicht damit beschäftigt habe sehr 
komplex. Oftmals sei nur bruchstückhaftes Wissen vorhanden, daraus werde je-
doch direkt eine Abwehrhaltung abgeleitet. Grundsätzlich gebe es allerdings auch 
Werte, die nicht verhandelbar seien. Als Grundlage der Gesellschaft sieht er das 
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und seine freiheitlich-demo-
kratische Grundordnung – konkret nennt er die Stichworte Meinungsfreiheit 
sowie Gleichstellung von Mann und Frau sowie die Stellung der Familie. 
Bei der Vermittlung der gemeinsamen Werte der deutschen Gesellschaft, kön-
nen Probleme auftreten – speziell, wenn diese an Menschen anderer Kulturkreise 
weitergeben werden sollen. Als Beispiel nennt er, daß es in Deutschland der Nor-
malfall sei, dass Frauen im Sommer kurze Kleidung tragen. In anderen Ländern 
würden sie mit dieser Kleidung als „Freiwild“ gesehen werden. Menschen, die 
nach Deutschland kommen, müssen sich mit den hier geltenden Regeln ausein-
andersetzen und unsere Werte übernehmen. Es könne nicht sein, daß deutsche 
Frauen gezwungen seien, ein Kopftuch zu tragen. Dementsprechend müssen un-
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sere Werte klar und deutlich vermittelt werden. Wer hier herkommt, muß sich 
damit intensiv auseinandersetzen.

2. Gibt es eine ostdeutsche Spezifi k?

Für Olaf  Raschke spielt die Frage des Lernens eine zentrale Rolle. Er gehört 
zu der Generation, die beide Teile des Systems, sowohl das der Bundesrepublik 
als auch das der DDR, kennenlernen durfte. Er bemerkt eine grundsätzlich ver-
schiedene Einstellung zum Thema Offenheit zwischen den Menschen, die in der 
DDR aufgewachsen und sozialisiert wurden und den aus den Alten Ländern der 
Bundesrepublik neu Zugereisten.

Die Herkunft dieser Unterschiede fi ndet er besonders interessant. Grund-
sätzlich sei das Bildungswesen in der DDR nicht das schlechteste gewesen, was 
sich auch daran erkennen lässt, daß heute Länder wie Finnland Teile dieses Bil-
dungswesen wieder übernehmen. Gleichzeitig haben die Menschen im Osten 
miterlebt, wie der Staat im Ganzen heruntergewirtschaftet und vieles als trist und 
grau wahrgenommen wurde. Dennoch hat man sich mit dieser Misere irgendwie 
arrangiert. Als Konsequenz versuchte man, sich das Leben im Kleinen lebens-
wert zu gestalten. Insofern ergab sich für die Menschen im Osten mit dem Mau-
erfall eine riesige Chance. Seitdem hat man alle Chancen und Möglichkeiten, aber 
eben auch alle Schwierigkeiten eines freien Systems kennengelernt. Ein grund-
sätzlicher Unterschied zwischen den hier (in der DDR, bzw. konkret in Meißen) 
Aufgewachsenen und den später Zugezogenen sei der, dass Erstere sich 25 Jahre 
hier etwas aufgebaut haben. Zudem betrachten sie diese Region als Heimat.

Sie haben Familie, Verwandte, Freunde hier in der Region und daher ein Hei-
matgefühl, welches ein Zugezogener (Deutscher) so nicht empfi ndet. Letztere 
nehmen hier häufi g nur den Wohnraum in Anspruch, und sind berufsbedingt 
oder aus sonstigen Gründen aber genauso schnell auch wieder weg. Dies be-
gründe auch Unterschiede in Bezug auf  die eigene Offenheit. Es gebe einen 
gewissen Prozentsatz, der Zuwanderung sehr offen gegenübersteht. Gleichzeit 
gebe es aber einen viel größeren Prozentsatz, der das Ganze sehr viel kritischer 
betrachtet. Die Fragen die hinter dieser Ablehnung stehen, lägen auf  der Hand. 
Vor einem Jahr gab es in Meißen keine Asylbewerber, jetzt ist die Stadt (inkl. 
Umland) mit 2.000 Asylbewerbern konfrontiert. Hier würden Welten aufeinander 
prasseln. Vorkommnisse wie Messerstechereien und versuchte Vergewaltigungen 
würden Verständnis und Offenheit nicht besonders fördern. Solche Vorfälle 
verhindern, daß man den Integrationsprozess positiv transportieren könne. Die 
Stadt versuche, durch Gespräche mit Bürgern gegenseitige Ängste zu nehmen 
und aufzuklären, dennoch könne derzeit niemand sagen, wohin die gegenwärtige 
Situation führt, da niemand aktuell wisse, wie der Prozess gestaltet werden soll. 
Olaf  Raschke verweist auf  Thilo Sarrazin und Heinz Buschkowsky und kritisiert 
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die schnelle Vorverurteilung, die bei beiden erfolgte. Man solle die Schilderungen 
von Parallelgesellschaften und die daraus entstehenden Gefahren sehr ernst neh-
men, denn insbesondere der Berliner Stadtteil Neukölln sei nun mal kein Vorzei-
gebeispiel. Daran gäbe es nichts schönzureden, aber oftmals fehle es eben an der 
Bereitschaft, differenziert zu analysieren und zu diskutieren. Gefragt seien meist 
eher einfache Wahrheiten. Ob dies wirklich an der Prägung durch die DDR liegt, 
vermag Oberbürgermeister Raschke nicht zu sagen, da diese Zeit die Menschen 
je nach Alter sehr unterschiedlich geprägt habe.

3.a Welche Vorerfahrungen haben Sie mit Migranten?

Olaf  Raschke reist viel und gerne, wobei er stets versucht, sich an die jeweiligen 
Gepfl ogenheiten des Landes anzupassen. Er ist bestrebt offen zu sein und da-
rauf  zu achten, welche Besonderheiten im alltäglichen Leben und im gegensei-
tigen Umgang miteinander in anderen Ländern vorherrschen. Seiner Meinung 
nach hilft dies, fremden Menschen im eigenen Land zu begegnen und diese zu 
verstehen. Auf  persönlicher Ebene hat er bislang nur geringe Erfahrungen mit 
Migranten gemacht. Migranten aus Ungarn, Griechenland, Indien, Vietnam und 
der Türkei gibt es schon seit Längerem in Meißen. Diese hätten sich sehr gut 
eingefügt, was unter anderem daran liege, daß insbesondere Vietnamesen einen 
hohen Wert auf  Bildung legen würden. Aber auch die Eröffnung von Geschäften 
und Restaurants mit landestypischer Küche habe sich positiv auf  die Integration 
ausgewirkt und stelle eine Bereicherung für Meißen dar. Mit diesen Migranten sei 
es ein hervorragendes Miteinander gewesen.

Das Hauptproblem in der aktuellen Situation heißt für Oberbürgermeister 
Raschke ‚Überforderung‘: Es kämen zu viele Flüchtlinge in zu kurzer Zeit, was 
in zu vielen offenen Fragen auf  deutscher Seite resultiere. Die erforderlichen 
bürokratischen Abläufe funktionieren absolut gar nicht, und daß in einem Land 
wie Deutschland, welches für seine Ordnung und Bürokratie berühmt ist. Für die 
Kommune ist es ein besonderes Problem, daß viele Menschen vor Ort sind, die 
langfristig keine Bleibeperspektive in Deutschland haben. Olaf  Raschke würde 
sich eine kommunale, dezentrale Unterbringung der Flüchtlinge wünschen und 
setzt diese auch in Meißen um, mit dem klaren Ziel Integration zu erleichtern. 
Stigmatisierung und Ghettoisierung gelte es in jedem Fall zu vermeiden. Hier 
habe man aus den negativen Erfahrungen mit der Unterbringung von Aussiedlern 
zu Beginn der Neunziger Jahre gelernt. Meißen sei aber extrem belastet worden 
durch die Erstaufnahmeeinrichtungen des Freistaates Sachsen: Es wurden Plätze 
für über 1.000 Flüchtlinge der Stadt verordnet, sowie zusätzliche 500 – 800 Plätze 
vor den Toren der Stadt in Erstaufnahmeeinrichtungen. Für eine kleine Stadt wie 
Meißen sei die Herausforderung zu groß, insbesondere weil die zum Agieren 
notwendige Klarheit fehle – denn es würden zu viele Flüchtlinge nach Meißen ge-
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schickt, die langfristig wieder abgeschoben werden müssen. Es bestehe also Un-
klarheit darüber, ob sich Integrationsanstrengungen der Stadt überhaupt lohnen, 
wenn die betroffenen Familien ggf. wieder abgeschoben werden. Derzeit haben 
nur rund 10 Prozent der kommunal untergebrachten Flüchtlinge einen Bescheid 
über ihre Bleibeperspektive. Die 1.000 darüber hinaus anwesenden Flüchtlinge 
sind zum großen Teil noch nicht einmal erstregistriert und haben keine ärztli-
che Untersuchung bekommen. Dies erschwert einerseits den Verwaltungsprozess 
immens und schürt andererseits Ängste und Fragen bei der Bevölkerung, da nie-
mand genau wisse, mit wem man es zu tun habe.

Olaf  Raschke nennt den Umgang mit der aktuellen Situation ein ‚Leben vom 
Prinzip Hoffnung‘. Man lebe von der Hoffnung, „daß keine Eskalation passiert, 
keine Krankheiten hergebracht werden, daß keine Schlägereien ausbrechen, daß 
alles ruhig bleibt“. Von diesem ‚Prinzip Hoffnung‛ lebe man seit vielen Wo-
chen. Für ihn ist es unabdingbar, daß wieder geordnete Verhältnisse hergestellt 
werden, um das aktuelle ‚auf  Sicht fahren‛ im Umgang mit den Flüchtlingen 
beenden zu können. Er kritisiert, daß man sich viel zu lange gegenseitig mit den 
Flüchtlingsprognosen ‚beweihräuchert‛ und viel zu spät die Dimension der Lage 
erkannt habe.

Oberbürgermeister Raschke regt an, auch über andere, langfristige Folgen aus 
dem aktuellen deutschen Umgang mit der Flüchtlingssituation nachzudenken: 
Er stellt sich die Frage, was mit denjenigen passiert, die aus Deutschland wieder 
abgeschoben werden? Laut seiner Überlegung sind diese Menschen nicht mehr 
gut auf  Deutschland zu sprechen, was langfristig zu einer verschärften Bedro-
hungslage für Deutschland führen könne. Eine Politik im Sinne von ‚Macht hoch 
die Tür, das Tor macht weit‘ sei nicht zielführend und günstig – ein planvolles 
Agieren wäre besser. Dies könnten beispielsweise Mechanismen für gezielte Ar-
beitsmigration (Stichwort Greencard) sein, aber auch eine gezielte Verbesserung 
der Zustände in den Herkunftsländern. Seiner Meinung nach müssen sich auch 
die USA an der Lösung der Flüchtlingsfrage beteiligen. Die Kommune sieht er 
als letzte Stelle in der großen Verwaltungskette, an ihr bleibe aber letztendlich 
die Verantwortung für die Integration der Menschen und die gesellschaftliche 
Teilhabe hängen.

3.b Haben Sie dabei abweichende (Wert-)Vorstellungen beobachtet?

Oberbürgermeister Raschke nennt als bei Migranten beobachtete, abweichende 
Wertvorstellungen das Thema Religionsfreiheit, den Stellenwert der Familie so-
wie die Gleichstellung von Mann und Frau. „Die Gleichberechtigung der Frau sei 
in unserer europäischen Gesellschaft jahrhundertelang erkämpft worden.“ Als 
abweichendes Beispiel nennt er Reiseerfahrungen aus Ägypten, wo Frauen kaum 
arbeiten dürfen, sondern hauptsächlich nur Männer beschäftigt werden. Dieses 
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abweichende Rollenverständnis führt beispielsweise dazu, daß Flüchtlinge sich in 
der Ausländerbehörde nicht von Frauen bedienen lassen wollen. In puncto Be-
kleidung sei es ihm grundsätzlich egal, was jemand trage, entscheidend sei aber, 
daß man niemandem die eigene Meinung diktieren dürfe. Er befürchtet Proble-
me, wenn solche „einseitigen Sichtweisen nach Deutschland getragen werden“.

3.c Gab es Wertvolles bzw. Wünschenswertes und Bereicherndes?

Olaf  Raschke äußert seinen Unmut darüber, daß man grundsätzlich nichts über 
die Menschen wisse, die zur Zeit in Meißen ankommen. Die Registrierung fi nde 
beim BAMF statt, zugewiesen werden die Menschen über die Länder an die Land-
kreise. Diese entscheiden über die Unterbringungsbehörden und die Kommunen 
helfen schlußendlich nur bei den Unterbringungsmöglichkeiten. Die Kommune 
habe keinerlei Kenntnisse über den Bildungsstand, die Berufserfahrungen oder 
andere Fähigkeiten der Flüchtlinge. Eine Integration in den Arbeitsmarkt nach 
Qualifi kation und Bedarf  sei demzufolge gar nicht möglich.

Als positive Erfahrungen mit früheren Migranten nennt er die Bereicherung 
der einheimischen Gastronomie durch indische, vietnamesische und türkische 
Restaurants. Grundsätzlich kann sich Oberbürgermeister Raschke vorstellen, daß 
diese positive Vielfalt sich auch auf  die Bereiche Handwerk und Kunst/Kultur 
übertragen lasse.

4.a Wie werden (Wert-)Vorstellungen effektiv weitergegeben?

Oberbürgermeister Raschke bezieht diese Frage konkret auf  die Flüchtlingssitu-
ation und sieht das Kernproblem bei der Vermittlung von europäischen Werten 
in der bestehenden Sprachbarriere. Im Gegensatz zu den Alten Ländern gab es 
im Osten Deutschlands lange Zeit nur sehr wenige Ausländern und dementspre-
chend wenig Erfahrung im Umgang und in der Kommunikation mit diesen. Die 
Sprachbarriere verhindert so die Integration, denn selbst wenn sich Deutsche 
fi nden würden, die sich für die Flüchtlinge engagieren möchten, würde dies durch 
die fehlenden Sprachkenntnisse verhindert. Aktuell gäbe es in Meißen Menschen 
aus 18 verschiedenen Nationen, allerdings (unter den deutschen, freiwilligen Hel-
fern) nur einen, der Arabisch spricht und dolmetschen kann. Um Werte ver-
mitteln zu können, müsse also zuerst die Sprachbarriere durch Deutschkurse 
abgebaut werden. In Meißen fi ndet dies bislang nur auf  ehrenamtlicher Ebene 
statt. Professionelle Programme, wie bspw. durch die Volkshochschulen, laufen 
schleppend an. Olaf  Raschke verweist auf  den Umgang mit der Sprachbarriere 
in anderen Ländern, bspw. in Asien wo aufgrund der verschiedenen Schriftarten 
viel mit Piktogrammen gearbeitet wird. Ebenso fordert er eine Rückkehr zum 
sogenannten ‚Bildungsfernsehen‘, welches es früher insbesondere im Regional-
fernsehen gab, in dem deutsche Kultur und Werte im Vordergrund stehen.
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4.b Geben auch bildende Kunst, Literatur, Theater diese (Wert-)Vorstellungen weiter?

Oberbürgermeister Raschke bejaht diese Frage ausdrücklich, denn gerade beim 
Thema Kunst und Kultur ist die Sprachbarriere nicht ganz so entscheidend. 
Grundsätzlich befi ndet er, daß Kunst und Kultur keine Grenzen kenne und The-
men und Werte anders vermitteln kann. Für die aktuelle Situation sei es wichtig, 
daß möglichst viele verschiedene Kulturangebote zur Verfügung stehen. Die der-
zeitige Lage sei eine Herausforderung für alle Beteiligten, deswegen dürfe man 
sich nicht auf  einzelne Kulturformen beschränken. In der Vergangenheit waren 
es nur wenige Asylbewerber deutschlandweit. Jetzt sei ganz Deutschland betrof-
fen und wenn man in diesem Sinne eine Integration ins Gemeinwesen fordere, 
dann müssen auch alle an einem Strang ziehen und gemeinsame Anstrengungen 
unternehmen.

4.d Hat Ihnen außereuropäische Kunst und Kultur (Wert-)Vorstellungen vermittelt?

Olaf  Raschke hat auf  seinen Reisen verschiedene Kulturen kennengelernt. Er ver-
weist auf  die chinesische Kultur, die deutlich älter ist als die ‚eigene europäische 
Kultur‘. Als anderes Beispiel nennt er Erfahrungen aus Ägypten und das Stich-
wort Religionskriege zwischen Muslimen und Kopten. An historischen Stätten im 
Ausland kann man über diese fremden Kulturen lernen und so seinen Blick und 
sein Verständnis für die fremde, aber auch für die eigene Kultur schärfen.

Laut Oberbürgermeister Raschke fällt so gut wie alles unter den Begriff  Kul-
tur. Er nennt die Unterschiede beim Essen, bei der Art zu essen (Stichwort Ver-
wendung von Stäbchen als Besteck in China), der Kleidung und den Umgangs-
formen sowie allgemein die Lebensweise als Beispiele für fremde Kulturen. Diese 
kennenzulernen habe grundsätzlich immer etwas Bereicherndes an sich.

5. Wie notwendig ist kulturelle Heterogenität für Sachsen als Hochtechnologiestandort?

Als erste Antwort auf  die Frage fällt die klare Aussage „Abschottung wäre für 
unser Land tödlich“. In Bezug auf  Wissenstransfer und kulturellen Austausch 
beschreibt Oberbürgermeister Raschke das früher deutlich verbreitetere Prinzip 
der ‚Walz‛ unter Handwerkern. Diese zogen auf  Wanderschaft, um in der Fremde 
Neues dazuzulernen, ihren Horizont und ihr Können zu erweitern und dieses 
dann nach ihrer Rückkehr in der Heimat anzuwenden. Abseits vom Handwerk 
kann sich Olaf  Raschke dies ebenso bei jungen Leuten vorstellen, die im Rahmen 
eines Auslandssemesters oder durch Berufstätigkeit im Ausland fachliche und 
kulturelle Erfahrungen sammeln. Als Paradebeispiel nennt er die Produktion von 
Meißener Porzellan. Heute liegt der Hauptabnehmermarkt in Asien, was dazu 
führt, daß ein Großteil der 600 in diesem Wirtschaftszweig Beschäftigten einen 
entsprechenden kulturellen Bezug besitzt. Auch gehen viele Erfi ndungen sowie 
der Handel generell auf  intensive Beziehungen mit dem Ausland zurück.
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Zum Stichwort Fachkräftemangel sagt Oberbürgermeister Raschke, daß es 
zwar richtig sei, daß sich einige Regionen „gesundschrumpfen“ (Stichwort Regi-
on Lausitz), aber daß insbesondere in diesen Regionen dann niedrigqualifi zierte 
Arbeitskräfte immer weniger gebraucht würden. Dementsprechend sei das wich-
tigste Erfordernis Bildung. Für junge Leute könne man an diesem Punkt ansetzen 
und es werde auch schon viel in diesem Bereich getan. Sorgen bereiten ihm jedoch 
die Menschen, die 45 Jahre oder älter sind und keine gefragten Kenntnisse vor-
weisen können. Diese heutzutage noch zu beschäftigen sei extrem schwierig und 
dieses Problem lasse sich auch nicht durch junge Fachkräfte ausgleichen. Ober-
bürgermeister Raschke ist der Meinung, daß Asylbewerber aus den Balkanstaaten 
eine Arbeitserlaubnis bekommen sollten und somit nicht das Asylsystem an sich 
belasten. Allerdings gibt er zu bedenken, daß dies langfristig auch zu einem ‚Aus-
bluten‘ ihrer Heimatregionen führen werde. Bislang gäbe es aber allgemein zu we-
nig systematische Informationen über die Qualifi kationen der Flüchtlinge. Das ‚A 
und O‘, sowohl für die einheimische Bevölkerung als auch für die neu hier Ange-
kommenen, sei ihnen Bildung und eine adäquate Beschäftigung zu gewährleisten.

14 Lars Rohwer MdL, Vorsitzender des Deutsches 
Rotes Kreuz Kreisverband Dresden e. V., 29.10.2015

Institution

Deutsches Rotes Kreuz 
Kreisverband Dresden e. V.
Klingerstraße 20
01139 Dresden

Befragter Lars Rohwer MdL

Position des Befragten Vorsitzender des Vorstandes, Mitglied des Sächsischen Landtages

Ort und Datum Dresden, 29.10.2015

MERR-Team
Simon Cremer
Sebastian Trept

1. Welche drei bis fünf  Bestandteile einer europäischen kulturellen Werteordnung halten Sie 
für besonders relevant?

Um in den neuen Situationen, mit denen sich der Dresdner Kreisverband des Deutschen 
Roten Kreuzes e. V. konfrontiert sehe, arbeiten zu können, gäbe es sieben Grund-
sätze. Dabei stehe das Thema Menschlichkeit an erster Stelle. Dies entspräche 
im kirchlichen Bereich der Barmherzigkeit und sei identisch mit dem, was man 
unter europäischen Werten versteht und auch mit Blick auf  das Grundgesetz der 
Bundesrepublik Deutschland zu fi nden sei. Jemandem, der Hilfe braucht, würde 
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ohne Ansehen der Person gemäß dem Grad seiner Hilfsbedürftigkeit geholfen – 
dies entspräche der Menschlichkeit, so Lars Rohwer.

Der nächste Grundsatz sei der des unparteiischen Charakters der Arbeit des 
DRK. Wenn unterschiedliche Interessen aufeinanderstoßen, würde das DRK, 
im Sinne der Neutralität, nicht Partei ergreifen, auch wenn dies nur schwer als 
europäischer Wert an sich zu begreifen sei. Lars Rohwer unterstreicht hierbei, 
daß ohne die Neutralität das DRK zwischen Kriegsgegnern nicht vermitteln 
und sich um Verletzte oder andere Bedürftige in einem Kriegskonfl ikt kümmern 
könnte – diese Dinge bestimmen die Arbeit in der Flüchtlingshilfe. Jene Vermitt-
lungsfunktion könne man nur tun, wenn man auch Wissen über die Kultur und 
die religiösen Hintergründe der Menschen besitzt. Religiöse Toleranz sei dabei 
ein zentraler Wert. Das DRK möchte zwischen den Religionen und zwischen den 
Nationalitäten als neutraler Ansprechpartner anerkannt sein. So gäbe es immer 
Situationen, wo man im nachhinein erst feststelle, daß spezielle Werte nicht zu 
einhundert Prozent verfolgt wurden, doch auch dies sei menschlich. Lars Rohwer 
resümierte, daß dies eben jene Grundsätze seien, welche die Arbeit des DRK 
anleiten würden und in dieser Form fortbestehen müssen.

2. Gibt es eine ostdeutsche Spezifi k?

Lars Rohwer hält fest, daß die Grundsätze des Deutschen Roten Kreuzes un-
abhängig von politischen Regimen fortbestehen. Zudem betont er, daß der so-
zialistische Gedanke ohne christliche Wertgrundlagen nicht denkbar ist. Vieles 
im Sozialismus lasse sich auch deshalb auf  das Christentum zurückverfolgen. 
Durch externe Einfl üsse haben sich die Gesellschaften natürlich verändert, aber 
die grundsätzlichen Werte, die uns prägen, sind gleich.

3.a Welche Vorerfahrungen haben Sie mit Migranten?

Lars Rohwer gibt an, nur vereinzelt Erfahrungen mit Migranten zu haben und 
verweist in diesem Zusammenhang auf  den geringen Anteil von Migranten an der 
Gesamtbevölkerung des Freistaates. Über das DRK hat er einen syrischen Stu-
denten kennengelernt, der sich ohne Deutschkenntnisse ehrenamtlich engagieren 
wollte und mittlerweile die Sprache fl ießend beherrscht. Darüber hinaus gibt es 
bereits seit längerem Kontakt zu Syrern. Er stellt aber deutlich fest, daß das DRK 
nicht allumfassend informiert sei. In der tagtäglichen Arbeit sei man Lernender. 
Gleichzeitig muß aber auch der Migrant lernen, daß Deutschland eine gleichbe-
rechtigte Gesellschaft ist, in der auch Frauen gleichberechtigte Partner sind.

3.b Haben Sie dabei abweichende (Wert-)Vorstellungen beobachtet?

Für den Vorstandsvorsitzenden Rohwer ist die Vorstellung, daß Migranten in-
nerhalb kürzester Zeit ihr Wertegerüst ablegen würden, unrealistisch. Auch in 
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unserer Gesellschaft bestehen unterschiedliche Wertvorstellungen. Er verweist 
hier auf  Unterschiede zwischen der Stadt- und der Landbevölkerung. Migranten 
fehlen unsere Erfahrungen. Lars Rohwer geht hier zum einen darauf  ein, daß in 
unserer Gesellschaft Konfl ikte ohne Gewalt gelöst werden und daß zum anderen 
staatlich Bedienstete für ihre Arbeit keine Gegenleistung verlangen. Einige der 
Migranten, so sein Fazit, haben derartige Erfahrungen bisher nicht machen kön-
nen. Migranten müssen dies folglich erst lernen, um zu erkennen, daß die deut-
sche und europäische Gesellschaft unter anderem wegen diesen Eigenschaften 
so erfolgreich funktionieren. Für ihn gehören diese zu den europäischen Werten, 
auf  die sich Migranten einlassen müssen.

3.c Gab es Wertvolles bzw. Wünschenswertes und Bereicherndes?

Der Gesprächspartner hat den Eindruck, daß viele der Migranten und Flüchtlin-
ge, die nach Sachsen kommen, neugierig, lernbereit, offen und interessiert sind. 
Auf  der anderen Seite muß aber in der heimischen Bevölkerung die Offenheit 
gefunden werden und nicht nur die Ablehnung des Fremden. Für Lars Roh-
wer besteht die Chance, daß sich die beiden Gruppen gegenseitig bereichern. Er 
hält aber auch fest, daß es in Erstaufnahmeeinrichtungen einen Prozentsatz an 
Flüchtlingen gibt, der nur bedingt lernfähig (vielleicht auch lernwillig) erscheint – 
dem stehen allerdings viele dankbare und integrationswillige Menschen gegen-
über. Das DRK geht immer von individuellen Menschen aus. Im Moment wird 
in vielen Bereich der Gesellschaft zu sehr verallgemeinert.

4.a Wie werden (Wert-)Vorstellungen effektiv weitergegeben?

Lars Rohwer nennt hier umgehend das persönliche Vorleben – durch Vorbild 
sein. Er erinnert in diesem Zusammenhang an den Werbespruch „Vertrauen ist 
der Anfang von allem“. Ohne Vertrauen in das Gegenüber, so der Befragte wei-
ter, wird man diesen Anfang nicht erreichen. Dies schließt auch das Vertrauen 
in die Leistungsbereitschaft des Anderen mit ein. Die Integration kann in seinen 
Augen nur gelingen, wenn persönliche Verbindungen da sind.

4.b Geben auch bildende Kunst, Literatur, Theater diese (Wert-)Vorstellungen weiter?

Vorstandsvoristzender Rohwer stimmt der These deutlich zu, daß Kunst und 
Kultur einen Beitrag zur Vermittlung von Werten übernehmen können. Konkret 
nennt er in diesem Zusammenhang das gemeinsame Musizieren. Allerdings stellt 
er auch fest, daß er Kunst und Kultur oft eher als Medium wahrnimmt, welches 
Grenzen und Toleranz testet. Von zentraler Bedeutung bleibt also die Frage, wie 
man diese Vermittlung am besten gestaltet. Für ihn stellt sich der Eindruck ein, 
daß es in jüngster Zeit eher um die Provokation geht und nicht um das Mitein-
ander, welches in dieser Zeit aber dringend gebraucht wird. Lars Rohwer betont 
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zudem, daß es neben den Fragen nach Musizieren, Schauspielern und Malen auch 
konkret um die Frage geht, wie man im Alltag miteinander umgeht.

4.c Helfen Kunst- und Kulturprojekte beim Transfer von (Wert-)Vorstellungen?

Lars Rohwer ist davon fasziniert wie in anderen Kulturkreisen gleiche Sachver-
halte anders geregelt werden. Es besteht somit immer die Chance, sich von ande-
ren Kulturen inspirieren zu lassen. Dies hängt für ihn aber von der bereits ange-
sprochenen Offenheit gegenüber der Kultur, Glauben und Religion des Anderen 
ab. Dabei handelt es sich in seinen Augen um ein Wechselspiel. Das Frauenbild 
im Islam, so sein Beispiel, ist in unseren Augen eine schwierige Situation und 
geht mit unseren Wertvorstellungen überhaupt nicht überein. Sobald man dies 
aber von vornherein in den Raum stellt, wird man den Migranten nicht erreichen 
können. Auch in der eigenen christlichen Geschichte hat sich die Rolle der Frau 
erst in jüngerer Vergangenheit gewandelt.

5. Wie notwendig ist kulturelle Heterogenität für Sachsen als Hochtechnologiestandort?

Der Befragte glaubt, daß Menschen nach Sachsen kommen, die sich etwas auf-
bauen möchten. Natürlich könne es unter ihnen auch einen Anteil an Personen 
mit anderem Hintergrund (bspw. Terroristen) geben, aber die Mehrheit der Men-
schen sehnt sich nach Frieden und Wohlstand. Davon geht in seinen Augen eine 
immense Kraft aus, die uns in Sachsen nur bereichern kann und neuen Schwung 
in die sächsische Geschichte bringt. Das Gelingen hängt für ihn aber in erster 
Linie von den Sachsen selbst ab. Diese müssen sich eine gewisse Offenheit be-
wahren, sich darauf  einlassen und kleine Erfolge auch zur Kenntnis nehmen.

6. Zum Schluß

Für Lars Rohwer ist es wichtig, daß unsere Medien, die auch unsere Kultur reprä-
sentieren, wieder refl ektierter werden. Negative Schlagzeilen verkaufen sich zwar 
besser, aber in der aktuellen Situation ist es nicht gut, alles in schwarz-weiß zu 
betrachten. Dies verstärkt nur den Keil in unserer Gesellschaft.

Außerdem wünscht er sich, daß die Kirchen in diesem Land wieder das ver-
bindende Element werden. Zwischen den Extremen im Allgemeinen und auch 
zwischen Einzelpersonen muß das Gespräch in Gang gebracht werden. Flücht-
linge sollten nicht aufgrund von Ethnien, Nationalitäten oder Religionen ge-
trennt voneinander untergebracht werden – in Deutschland lebe man schließlich 
auch mit unterschiedlichen Menschen zusammen. Lediglich Frauen und Kinder 
sollten wegen der religiösen Hintergründe getrennt untergebracht werden. Inte-
gration beginnt bereits in der Erstaufnahmeeinrichtung – das ist zwar stressig und 
schwierig, aber hier wird der Anfang für eine erfolgreiche Integration geebnet.
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15 Wilfried Schulz, Intendant, 
Staatsschauspiel Dresden, 24.11.2015

Institution
Staatsschauspiel Dresden
Theaterstraße 2
01067 Dresden

Befragter Wilfried Schulz

Position des Befragten Intendant

Ort und Datum Dresden, 24.11.2015

MERR-Team Erik Fritzsche

1. Welche drei bis fünf  Bestandteile einer europäischen kulturellen Werteordnung halten Sie 
für besonders relevant?

Im Grunde sei Theater eine Art von „Werteproduktionsunternehmen“. In die-
sem Bewusstsein sollte es immer auch jene betreffen, die es selbst leben. Für das 
Haus in Dresden ist Wilfried Schulz besonders wichtig: Empathie, Offenheit 
und Neugier, auch Risikobereitschaft. In einem Betrieb mit 300 Mitarbeitern 
sind, damit er funktioniert, natürlich auch die sogenannten Sekundärtugenden 
unerlässlich.

2. Gibt es eine ostdeutsche Spezifi k?

Wilfried Schulz nimmt ganz allgemein eine gewisse bürokratische Dominanz 
über die von ihm als wichtig genannten Werte wahr. Dies könne er durchaus 
auch bei Teilen seiner Mitarbeiterschaft bemerken. Viele hätten das Bedürfnis, 
sich abzusichern, seien zögerlich bei der Übernahme von Verantwortung und 
hätten Probleme mit einer größeren Risikobereitschaft. Für ihn sei zum Beispiel 
die kleine Anarchie als Korrektiv zur verordneten Ordnung, trotz seines eigenen 
Kontrollbedürfnisses, positiver besetzt als dies in diesem Landesteil der Fall sei: 
Die kalkulierte, kleine Regelverletzung könne sehr hilfreich sein. Wilfried Schulz 
nimmt auch ein stärkeres Schutz- und Wärmebedürfnis der Ostdeutschen wahr. 
Das sei natürlich nichts Schlechtes an sich. Aber darunter litt die Sozialisation 
des Citoyen, der auch mal „allein draußen in der Wiese stehen“ müsse und seine 
Überzeugungen und Handlungsmuster offensiv vertrete.

3.a Welche Vorerfahrungen haben Sie mit Migranten?

Wilfried Schulz hat vielfältige Begegnungen mit Migranten und ausländischen 
Künstlern, insbesondere berufl ich durch den Theaterbetrieb, der mit Selbstver-
ständlichkeit international geprägt sei und offene Türen habe. Er hatte erste Er-
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fahrungen durch ein Auslandssemester in Frankreich, Austauschprogramme des 
DAAD und durch viele Reisen gemacht. Dabei habe er zuerst westeuropäische, 
später außereuropäische und nach Osteuropa orientierte Kontakte gehabt. Au-
ßerdem war eine Zeit lang das bunte Alltagsleben in Berlin-Kreuzberg nicht ganz 
unwichtig.

3.c Gab es Wertvolles bzw. Wünschenswertes und Bereicherndes?

Es gäbe mit Migranten durchaus Differenzen in vielen Punkten. Etwa beim Ver-
ständnis von Religion, Gewalt, Geschlecht und Familie. Interkulturelle Erfahrun-
gen seien „nicht nur angenehm“. Je nach Spezifi k der kulturellen Differenz und 
möglicher kritischer Distanz zur eigenen Kultur könne das mehr oder minder an-
strengend sein. Doch „Theaterproduktion und -rezeption bedeutet zu erlernen, 
Differenzen zu ertragen“. In diesem Sinne vermittle es Wichtiges: Integration 
könne nur um allseitige Anstrengungen, um einen Preis gelingen. Doch dabei 
gäbe es freilich auch Bereicherndes, Neues und Kreatives zu gewinnen.

4.b Geben auch bildende Kunst, Literatur, Theater diese (Wert-)Vorstellungen weiter?

Kunst, insbesondere Theater, könne zunächst einmal Räume, tatsächlich im Sin-
ne von Lokalitäten, zur Verfügung stellen, jedoch auch Denkräume und emoti-
onale Räume schaffen, Laboratorium sein für Experimente und Erfahrungen. 
Kunst kann in diesem Sinne „etwas Leeres zur Verfügung stellen, was gleichzeitig 
Struktur gibt: eine Bühne eben“. Hernach ergäben sich spannende Füllprozesse, 
die nur in Maßen gelenkt sind und gesteuert werden können. So entstehe ein 
autonomes Kunstwerk, das offen für ganz unterschiedliche Rezeption ist. Auf  
dieser Rezeptionsseite kann Kunst ganz konkret vermittelnd tätig werden. Zum 
Beispiel hat das Staatsschauspiel Nathan der Weise mit englischen und arabischen 
Übertiteln aufgeführt. Bei der Premiere seien übrigens zirka zwanzig Zuschauer 
aus dem arabischen Raum im Publikum gewesen. Doch auch bei den Dresdnern 
schaffe allein die Tatsache der Übertitelung ein Bewusstsein für Multilingualität. 

Das Staatsschauspiel Dresden gehe über den Flüchtlingsrat auch konkret auf  
Ankommende zu, um diese zu Vorstellungen, Veranstaltungen und Zusammen-
arbeit einzuladen. An den Workshops und Inszenierungen der Bürgerbühne wür-
den Menschen aus anderen Kulturkreisen teilnehmen. In dem Stück Morgenland 
spielten Araber in Arabisch, Deutsch und Englisch: mit jeweiligen Übertiteln. 
Beim Montagscafé im Kleinen Haus würde seit September jeden Montag von 15 bis 
22 Uhr ein Theaterworkshop stattfi nden: mit Tanz, Gesprächen, Theatereinlagen, 
Informationsvermittlung etc. Dies bedeute eine enorme Anstrengung für seine 
Mitarbeiter, und wäre ohne ca. dreißig ehrenamtlich Tätige nicht möglich. Da-
bei gäbe es keine Integrationsromantik: Die unterschiedliche Auffassung der Ge-
schlechterrollen und des Religionsverständnisses wird manchmal deutlich; es gibt 
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natürlich alltägliche Konfl ikte und – um auch von der anderen Seite zu sprechen – 
die Bombendrohung eines besorgten, unfreundlichen Mitbürgers ist auch schon 
polizeilich verfolgt worden. Die Kosten für den Wachschutz sind nicht gering.

Die Kulturpolitik hätte zuvörderst die Aufgabe, Konzepte mit zu entwickeln 
und jene Mittel bereitzustellen, die für eine sinnvolle Integration vonnöten seien. 
Kunst, Wissenschaft und Sport sind die idealen Medien für eine Integration in 
bürgerliche und demokratische Strukturen. Unverdächtig ideologischer Scheu-
klappen, bürokratischer Quälereien und Egoismen sowie erfahren und offen in 
dem Bereich. Im Grunde bräuchte man fi nanziell das Vielfache des derzeitigen 
Volumens und könnte es mit Sinn und Effektivität und großer gesellschaftlicher 
Rendite einsetzen. 

Gefahren, das Theater könne hierdurch möglicherweise zu einem Sozialar-
beitsbetrieb werden, steht Wilfried Schulz gelassen gegenüber. Erstens wäre die 
Balance von Nützlichkeit und Eigensinn von Kunst je nach Dekade neu auszu-
handeln. Die Kunst sei in der aktuellen Lage stark gefordert und besser als viele 
andere gesellschaftliche Player in der Lage, etwas zu tun. Zweitens läge eine ver-
mehrte Arbeit mit und für Migranten schlicht im Selbstverständnis eines „Wer-
teproduktionsunternehmens“. Drittens schließlich schaffe das Theater hierdurch 
neue Räume für die zivilgesellschaftliche Diskussion.

4.d Hat Ihnen außereuropäische Kunst und Kultur (Wert-)Vorstellungen vermittelt?

Wilfried Schulz hat u. a. mit Christoph Schlingensief  gearbeitet und dessen 
Operndorf  in Afrika unterstützt. Ein interessantes Experiment des Eingehens 
und nicht der Aneignung. Er bewundere natürlich eine große Zahl von Regis-
seuren, Autoren, Musikern und Bildenden Künstlern auf  der ganzen Welt. Er 
beschäftige sich als Intendant, und früher als Dramaturg, permanent mit frem-
den Stücken und Stoffen aus allen Teilen der Welt. Hierbei gäbe es eine Fülle 
von ‚Transmissionserfahrungen‘. Für ihn ausschlaggebend sei: „Fremdheit ist in 
Kunst und Kultur ein grundsätzlich positiv defi nierter Begriff“. Werte und Wer-
tigkeit haben wenig mit nationaler Bindung zu tun. Das ist politisch egoistische 
Fiktion und Populismus. 

5. Wie notwendig ist kulturelle Heterogenität für Sachsen als Hochtechnologiestandort?

Die Frage gehe ihm eigentlich „auf  den Geist“. Interessen der Wirtschaft sollten 
nicht die Gründe für christliche Barmherzigkeit und zivilisiertes Verhalten sein. 
Eine Dominanz des Ökonomischen sei grundsätzlich problematisch. Die kul-
turelle Heterogenität könne natürlich zu einem besseren Leben führen, gebäre 
gesellschaftlichen Fortschritt. Das zeigen alle Epochen der Geschichte. Wilfried 
Schulz weist – uns heute absurd erscheinend – auf  das Potlatch-Prinzip hin: jenes 
wechselseitige Übertrumpfen beim Schenken, wie es bei den Ureinwohnern der 
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nordwestlichen Pazifi kküste üblich war. „Das Sich-Verschenken ist ein wichtiger 
Topos: Der gewinnt, der am meisten weggibt“. Natürlich gäbe es – aus seiner 
Sicht – eine ganze Reihe banaler Gründe, warum Heterogenität, Differenz, Di-
versität gut für die Innovationskraft seien (Kreativitätsanstöße, andere Sichtwei-
sen, produktive Infragestellung und Distanz etc.). Aber – um es etwas zynisch in 
der Sprache der Wirtschaft auszudrücken – eine hohe Umwegrentabilität ist ein 
schwaches und zutiefst amoralisches Argument Flüchtenden und Asylsuchenden 
zu helfen. Arm sei eine Gesellschaft, die ein solches nötig habe. 

16 Roland Schwarz, Direktor 
Technische Sammlungen Dresden, 26.11.2015

Institution
Technische Sammlungen Dresden
Junghansstraße 1 – 3
01277 Dresden

Befragter Roland Schwarz

Position des Befragten Museumsdirektor

Ort und Datum Dresden, 26.11.2015

MERR-Team
Jan Albrecht
Simon Cremer

1. Welche drei bis fünf  Bestandteile einer europäischen kulturellen Werteordnung halten Sie 
für besonders relevant?

Die von Bundespräsident Gauck angesprochene offene, vielfältige Gesellschaft 
stellt nach Roland Schwarz’ Verständnis bereits einen Wert an sich dar, bzw. eine 
Annäherung an einen solchen. Eine generelle Offenheit gegenüber anderen 
Kulturen sowie das Vorhandensein einer Pluralität gleichberechtigter Kulturen 
(die im Gegensatz zu einer Gleichgültigkeit gegenüber fremder Kulturen steht), 
sei eine Grundlage für unsere Gesellschaft. Hierfür erforderlich ist gegenseitige 
Akzeptanz und Respekt vor dem Gegenüber. In seiner eigenen Institution wird 
dieser Respekt voreinander gelebt, unabhängig von den persönlichen Hinter-
gründen der Mitarbeiter (sexuelle Orientierung, etc.). Dennoch wäre eine breitere 
(kulturelle) Vielfalt unter den Mitarbeitern wünschenswert. Bislang präsentiert 
sich hier noch ein recht homogenes Bild. Für die Zusammenarbeit unter den 
Mitarbeitern des Museums befi ndet Roland Schwarz den Aspekt des offenen Di-
alogs sowie der Gleichberechtigung für relevant. Er betont, daß im Team der 
Technischen Sammlungen Dresden untereinander stets ein offener Dialog, auch zwi-
schen verschiedenen Fachbereichen, gepfl egt wird. Hierbei gehe Kompetenz vor 
Hierarchie. In puncto Gleichberechtigung gibt er zu, daß bislang insbesondere 
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die Leitungsfunktionen von Männern dominiert sind. Dies läge jedoch an der 
konkreten Bewerbersituation, nicht an konkreten Auswahlentscheidungen. Eine 
stärkere Gleichberechtigung von Mann und Frau bei der Beschäftigung im Muse-
um ist ein Ziel, welches Roland Schwarz entschieden unterstützen würde.

Die Technischen Sammlungen Dresden beschäftigen sich mit der Geschichte 
von Wissenschaft und Technik, mit besonderem Bezug auf  Dresden und die 
nähere Region. Ein Schwerpunkt des Museums liegt auf  dem Themengebiet der 
Photographie. Hierbei liegt der Fokus nicht alleine auf  der Technik, sondern 
auch auf  den künstlerischen Aspekten des Mediums. In diesem Sinne setzt sich 
das Museum auch stets mit dem Gedanken der (Kunst-)Freiheit und der Freiheit 
der Wissenschaft auseinander. Roland Schwarz erläutert, daß die Technischen 
Sammlungen Dresden ihre (Haupt-)Aufgabe dahingehend verstehen, einerseits 
Anregungen und andererseits eine Plattform für einen breiten gesellschaftlichen, 
demokratischen Diskurs über die Themen wissenschaftliche Forschung und 
technischer Fortschritt zu bieten. Zwar richten sich viele Ausstellungen des Mu-
seums an eine junge Zielgruppe, allerdings werde bei den Erwachsenen, die die 
Kinder und Jugendlichen begleiten, meist ebenso ein Interesse und eine Faszina-
tion geweckt. Durch unterschiedliche Schwerpunkte bei den Ausstellungen wird 
auch ein differenziertes Publikum angesprochen: historische Ausstellungen zie-
hen eher ältere Besucher an, (künstlerische) Photographie-Ausstellungen werden 
besonders vom studentischen Publikum besucht.

2. Gibt es eine ostdeutsche Spezifi k?

Allgemein fi ndet Roland Schwarz die konkrete Frage nach den durch die DDR 
geprägten Unterschieden 26 Jahre nach der ‚Wende‛ sehr „erstaunlich“. Es ver-
wundere ihn, daß selbst nach so langer Zeit diesen Unterschieden Bedeutung 
zugemessen und darüber gesprochen werde. Man erkennt daran, wie prägend die 
Zeit der DDR wirklich war, was man heute noch an täglichen Erfahrungen, so-
wohl im berufl ichen wie im privaten, merkt. Dennoch vermutet Roland Schwarz, 
daß man diese – im alltäglichen Miteinander und im Umgang mit Menschen 
unterschiedlicher Prägung – gewonnen Erfahrungen tendenziell gegenüber der 
Normalität überbewerte.

Grundsätzlich sei die Gesellschaft in Dresden und in den Neuen Ländern kul-
turell sehr viel homogener als in den Alten Ländern der Bundesrepublik Deutsch-
land. Im direkten Vergleich zum Westen Deutschlands bestehe hier ein Mangel an 
interkulturellem Austausch, der bis heute deutliche Nachwirkungen habe.

Bezogen auf  konkrete Werte seien in der DDR natürlich Werte wie die Gleich-
berechtigung von Mann und Frau sowie die internationale Solidarität proklamiert 
worden. Wenn man jedoch rückblickend die Unterbringung und Lebensweise 
von Arbeitern aus den sozialistischen Brüderstaaten Vietnam und Mosambik be-
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trachtet, stellt man fest, daß diese in der Realität sehr segregiert vom Rest der 
deutschen Bevölkerung gelebt haben. Ein konkreter (kultureller) Austausch fand 
hier nicht statt.

3.a Welche Vorerfahrungen haben Sie mit Migranten?

Museumsdirektor Schwarz beantwortet diese Frage mit der Gegenfrage „Was 
heißt denn überhaupt Migrant?“ bzw. „Sind wir nicht alle Migranten?“. Sein 
Verständnis beruht auf  den persönlichen Erfahrungen und dem Austausch mit 
seiner Mutter, die, aus Oberschlesien stammend, erst nach Berlin zog und spä-
ter nach Westdeutschland migrierte. Er interpretiert die Aussage der Mutter „Ir-
gendwann waren wir alle mal Flüchtlinge“ dahingehend, daß man prinzipiell ein 
größeres Verständnis für die Lage der aktuellen Flüchtlinge aufbringen sollte. 
Seine Kindheit und Jugend verbrachte Roland Schwarz in Westdeutschland, wo 
der tägliche Kontakt zu Gastarbeiterfamilien Normalität war. Klassenkameraden 
und Freunde waren Kinder von (türkischen) Arbeitsmigranten, der Umgang mit 
diesen gehörte zum Alltag. Im Berufsleben konnte Roland Schwarz mehrere Er-
fahrungen mit syrischen Flüchtlingen gewinnen.

Im Rahmen der Veranstaltung „Weltoffenes Dresden – Kulturfestival in Con-
tainern“ im Februar 2015 organisierten die Technischen Sammlungen Dresden eine 
Photographieausstellung. Während der Vorbereitungsphase wurde mit in Dresden 
lebenden Flüchtlingen zusammengearbeitet. Diese wurden dazu animiert, ihr neues 
Lebensumfeld photographisch festzuhalten und dort auszustellen.3

Des weiteren plane das Museum derzeit ein besonderes Angebot für Flücht-
linge aus der in der Hamburger Straße gelegenen Erstaufnahmeeinrichtung. Ne-
ben dem für Flüchtlinge grundsätzlich kostenlosen Eintritt bereiten die Techni-
schen Sammlungen Dresden derzeit die Übernahme von Fahrtkosten an zwei 
Tagen (ca. alle zwei Monat) vor, um den Flüchtlingen den Besuch des Museums 
zu erleichtern.4

Ebenso ist derzeit ein Sonderprojekt zum Thema „Mathematik in der islami-
schen Hochkultur“ in Vorbereitung. Hierfür soll ein syrischer Mathematikstudent 

3 Im Rahmen dieses Photographie-Projektes gab es eine besondere Begegnung mit einem sy-
rischen Flüchtling: dieser verbrachte große Teile seiner (erzwungenen) Wartezeit in den Erst-
aufnahmeeinrichtungen mit ausgedehnten Spaziergängen durch Dresden, um seine neue Um-
gebung zu erkunden. Hierbei hielt er seine Eindrücke photographisch mit dem Smartphone 
fest. Als diese Bilder im Rahmen des „Kulturfestivals in Containern“ ausgestellt werden sollten, 
kamen ihm große Bedenken, da diese Bilder seiner Meinung nach den Eindruck vermitteln 
könnten, er sei hier im Urlaub und würde seine Zeit mit Spaziergängen verbringen. Letztendlich 
gab er nur einen Bruchteil seiner Bilder zur Ausstellung frei. Diese Episode bietet einen interes-
santen Einblick in die (wechselseitigen) Vorstellungswelten von Migranten bzgl. der Aufnahme-
gesellschaft in Deutschland.

4 Stand September 2016: Das geplante Angebot fand erfolgreich statt und wird in erweiterter 
Form fortgeführt.
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eingebunden werden. Der Hintergrund davon ist, daß Mathematik oftmals als ‚Welt-
sprache‘ angesehen wird, diese jedoch entgegen des allgemeinen Verständnisses sehr 
stark kulturell geprägt ist. Um diese kulturellen Besonderheiten deutlich zu machen, 
sucht das Museum die enge Kooperation mit einem syrischen Mathematiker.

3.b Haben Sie dabei abweichende (Wert-)Vorstellungen beobachtet?

Diese Frage wird grundsätzlich bejaht. Als Beispiel wird das unterschiedliche 
Rollenverständnis von Mann und Frau genannt. Roland Schwarz hat dies aus 
erster Hand erlebt, als ein befreundeter Syrer – eine Freundschaft, die sich durch 
ein Photographie-Projekt bildete – nach einiger Zeit seine Familie nach Deutsch-
land holen konnte: der Umgang mit dessen Frau war ein grundsätzlich anderer. 
Auch erinnert sich Roland Schwarz an Erlebnisse aus seiner Jugend: die enge 
Beziehung zu einem türkischen Freund zerbrach letztendlich an dem Versuch 
kulturelle Differenzen zu negieren und auszublenden.

3.c Gab es Wertvolles bzw. Wünschenswertes und Bereicherndes?

An dieser Stelle nennt Roland Schwarz das (von ihm) schon als Klischee wahrge-
nommene – weil so oft bemühte – ‚Prinzip der Gastfreundschaft‘, welches jedoch 
grundsätzlich wahr sei. Für ihn ist eine bei fremden Kulturen stärker wahrgenom-
mene Offenheit und Neugierde anderen Menschen gegenüber eine Bereicherung, 
die auch den Deutschen gut zu Gesicht stünde.

4.a Wie werden (Wert-)Vorstellungen effektiv weitergegeben?

Die aktive Beteiligung an demokratischen Prozessen in der Gesellschaft ist ent-
scheidend für die Vermittlung von Werten, so der Museumsdirektor Schwarz. Die 
Technischen Sammlungen Dresden sehen sich in Folge dieser grundsätzlichen 
Verpfl ichtung von Kulturbetrieben, damit beauftragt eine Plattform für Diskurse 
zu schaffen. Neben Kulturinstitutionen ist aber auch die Familie sowie die Bil-
dungseinrichtung gefragt. Sowohl im Kindergarten als auch in den Schulen wer-
den Werte vermittelt. Wichtig sei, daß Eltern diese Einrichtungen nicht als reine 
Dienstleister ansehen, sondern daß sie sich in wechselseitiger Absprache und Un-
terstützung einbringen und ein Mitwirken an demokratischen Prozessen fördern.

4.b Geben auch bildende Kunst, Literatur, Theater diese (Wert-)Vorstellungen weiter?

Die Frage wird grundsätzlich bejaht. Für Roland Schwarz spielt persönlich Li-
teratur sowie insbesondere zeitgenössische bildende Kunst eine große Rolle in 
seinem Leben. Der Besuch von Ausstellungen der zeitgenössischen Kunst liefert 
ihm Anregungen für eigene Refl ektionen. An dieser Art der Kunst schätzt er 
besonders, daß der Blick des Künstlers auf  Situationen und Sachverhalte meist 
klarer und radikaler ist, da er keinen pragmatischen Beschränkungen unterliegt.
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4.d Hat Ihnen außereuropäische Kunst und Kultur (Wert-)Vorstellungen vermittelt?

Während seiner Reisen besucht Roland Schwarz oft und gerne Wissenschafts- und 
Technikmuseen, um sich einen Eindruck von der musealen Präsentation in ande-
ren Kulturkreisen zu vermitteln. Aus Reisen nach China sowie in die Vereinigten 
Arabischen Emirate ist ihm besonders in Erinnerung geblieben, daß die dortigen 
Ausstellungen von der Art und Weise der Präsentation kaum anders waren als 
er es aus Europa und den USA kennt. Dies liegt teilweise darin begründet, daß 
solche Ausstellungen international durch große Wissenschaftsgesellschaften ge-
fördert werden und diese entsprechende Mitsprache- und Einfl ußmöglichkeiten 
haben. Dennoch empfi ndet Roland Schwarz diesen Mangel an Differenzierung 
als etwas Negatives. Durch stellenweise mangelndes kulturelles Selbstbewußtsein 
und die stets notwendige historische Differenzierung wird der falsche Eindruck 
erweckt, Wissenschaft und Technik sei ein weltumspannendes einheitliches Band. 
Dabei biete gerade die Sensibilisierung für die Unterschiede bei den Fortschritten 
auf  dem Gebiet der Wissenschaft und Technik, die immer auch kulturell geprägt 
sind, die Möglichkeit, die eigene kulturelle Position zu refl ektieren und daraus 
resultierende Erkenntnisse zu generieren.

5. Wie notwendig ist kulturelle Heterogenität für Sachsen als Hochtechnologiestandort?

Kulturelle Heterogenität sei essentiell, sowohl unter dem Aspekt der Innovati-
onsfähigkeit als auch unter dem Gesichtspunkt der Vermarktung von Industrie 
und Kultur. Sowohl für die Produkte aus der Industrie als auch für ‚Produkte‘ 
der Kultur gibt es einen globalen Markt. Kulturelle Vielfalt war schon immer ein 
Teil der sächsischen Geschichte. Insbesondere Einwanderer sind häufi g stärker 
motiviert, die Rolle von Innovatoren in einer Gesellschaft zu übernehmen, da sie 
eigene Ideen und andere Sichtweisen mitbringen. Dieses Potenzial müsse man 
sich grundsätzlich zu Nutzen machen.

6. Zum Schluß

Roland Schwarz ist überzeugt, daß sich durch aktuelle Gruppierungen wie Pegida 
die langfristigen Trends einer stärkeren interkulturellen Öffnung und Globalisie-
rung allgemein nicht aufhalten lassen. Diese könnten allenfalls in der kurzen Frist 
verlangsamt werden, was sich an den rückläufi gen Touristenzahlen für Dresden 
im Ansatz erkennen lasse.

Abschließend bemerkt Museumsdirektor Schwarz, daß die Refl ektion über 
Werte, wie sie im Rahmen dieses Interviews – jedoch auch im MERR-Forschungs-
projekt insgesamt – geschieht, von großer Bedeutung ist. Sich der eigenen Werte 
bewußt zu werden und diese ernst zu nehmen, bei gleichzeitigem respektieren 
fremder Werte führe zu der Art von Vielfalt, die ein bedeutender Wert an sich sei.
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17 Jost Straube, Geschäftsführer der DEBAG 
Deutsche Backofenbau GmbH, 29.10.2015

Institution
DEBAG Deutsche Backofenbau GmbH
Dresdener Straße 88
02625 Bautzen

Befragter Jost Straube

Position des Befragten Geschäftsführer

Ort und Datum Bautzen, 29.10.2015

MERR-Team
Jan Albrecht
Anselm Vogler

1. Welche drei bis fünf  Bestandteile einer europäischen kulturellen Werteordnung halten Sie 
für besonders relevant?

Wesentliche Elemente einer europäischen Sicht sind nach Ansicht von Jost 
Straube die Wertschätzung und Achtung der Persönlichkeit, also ihre Un-
antastbarkeit. In diesem Zusammenhang nennt er insbesondere Demokratie, 
außerdem die Trennung von Kirche und Staat und grundsätzlich die Möglich-
keit für jeden, sich nach seinen individuellen Wünschen entwickeln zu können 
(freies Entfaltungsrecht). Im Umkehrschluß ergibt sich daraus die Nichtakzep-
tanz der Ausgrenzung von Bevölkerungs- oder Menschengruppen aufgrund von 
Herkunft, Religion oder persönlicher Prägung von individueller Entfaltung. Das 
mache Europa aus und bilde die Grundlagen für ein ‚vernünftiges‘ Lebens- und 
Arbeitsumfeld.

Jost Straube betont die Bedeutung der Achtung der Persönlichkeit im kollegia-
len Umgang miteinander innerhalb des Unternehmens. Jeder hat ein unterschied-
liches Bildungsniveau und ein unterschiedliches soziales Umfeld. Die Haltung 
zu Prozessen und Personen ist aber völlig unabhängig von diesem Hintergrund. 
Differenzen in Diskussionen können sachlich und argumentativ begründet sein, 
sollten aber keinen emotionalen Ursprung haben.

Jost Straube verweist auf  das Leitbild des Unternehmens. Er legt nahe, daß 
innerhalb der DEBAG eine gegenseitige sowie dem Kunden entgegengebrachte 
Achtung sowie ein vernünftiger Umgang gepfl egt wird. In Großkonzernen gibt 
es dafür heute den Begriff  Compliance. Die DEBAG sei zwar ein mittelständiges 
Unternehmen, aber sinngemäß gehe es um dasselbe. Ebenso für die 60 Mitarbei-
ter in Königsbrück, die Angestellten in Bautzen und die vielen Außenmitarbeiter 
(ca. 40 Personen, in der Serviceabteilung und im Vertrieb).
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2. Gibt es eine ostdeutsche Spezifi k?

Jost Straube meint, daß viele dieser Werte in der DDR nicht vorhanden waren. 
Sie wurden zwar propagiert, aber nicht umgesetzt – beispielsweise Demokratie. 
Es wurde in den Schulbüchern thematisiert, daß es sich um eine „Diktatur des 
Proletariats“ handele, welche die eigentliche Demokratie sei, weil die Mehrheit 
des Volkes teilnehmen könne. Dem war aber nicht so und man müsse auch sagen, 
daß nicht jeder alle Entwicklungsmöglichkeiten hatte, besonders betraf  dies Per-
sonen aus dem kirchlichen Bereich. Er kenne auch einige Mitmenschen, die nicht 
das Abitur ablegen oder studieren durften. Angesichts dieser Erfahrungen sollte 
man sagen, daß wir heute zum Glück diese Werte tatsächlich erleben und leben 
dürfen, die damals nur propagiert wurden.

3.a Welche Vorerfahrungen haben Sie mit Migranten?

Mit Migranten hat Jost Straube bislang keine persönlichen Erfahrungen gemacht, 
aber seine Familie beschreibt er als außerordentlich international und weltoffen. 
Sein Sohn lebte bei einer muslimischen Familie in Malaysia und kam mit sehr po-
sitiven Eindrücken aus diesem fremden Kulturkreis zurück. Anschließend nahm 
seine eigene Familie für ein Jahr eine japanische Gastschülerin auf. Momentan 
lebt sein Sohn mit seiner Familie in Sambia und seine Tochter mit Familie in 
Japan. Vor diesem Hintergrund hat Jost Straube einen persönlichen Bezug, wenn-
gleich er mit den momentanen Ereignissen nicht direkt konfrontiert wurde. Aber 
über die familiären Kontakte erfährt er, was in anderen Ländern für migrations-
politische Ansätze verfolgt werden und erlebt, was dort gut oder nicht so gut läuft 
und vergleicht diese mit den hiesigen Ansätzen.

3.b Haben Sie dabei abweichende (Wert-)Vorstellungen beobachtet?

Jost Straube wünscht sich ausdrücklich, daß etwa in den provisorischen Unter-
künften das Grundgesetz deutlich vorgestellt wird. Denn es gebe in der Bun-
desrepublik Deutschland bestimmte Regeln, die nicht einmal großartig erweitert 
werden müßten – jedoch sollten die bestehenden durchgesetzt werden. Das ge-
schehe zum jetzigen Zeitpunkt nicht immer. Jost Straube verweist auf  die mehr-
fach und öffentlich geäußerten Grundanforderungen an Zuwanderer: erstens das 
eindeutige Bekenntnis zum Grundgesetz, dann zweitens das Erlernen der deut-
schen Sprache – als Schlüssel für eine gelungene Integration – und drittens die 
Akzeptanz des hiesigen Sozial- und Rechtssystems.

3.c Gab es Wertvolles bzw. Wünschenswertes und Bereicherndes?

Allein schon seine eigene Erfahrung bestätige dies. Jede kulturelle Interaktion sei 
ein Gewinn. Selbst negative Erfahrungen sind gut, wenn man aus ihnen lernt – 
solange sich das Miteinander gewaltfrei und ohne Schädigung abspielt. Als Unter-
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nehmen habe die DEBAG drei Tochter-/Schwestergesellschaften: eine in Frank-
reich, eine in Polen und eine in Rußland. Außerdem nehme das Unternehmen 
internationale Studierende als Gäste auf. Damit sei eine internationale Dimension 
gegeben und auf  Schulungen und Messen komme man regelmäßig miteinander 
in Kontakt. Er selbst sei alle sechs bis acht Wochen in Moskau.

4.a Wie werden (Wert-)Vorstellungen effektiv weitergegeben?

Der Geschäftsführer Jost Straube meint, daß diese Wertvorstellungen heute nur 
ungenügend weitergegeben werden. Am besten könne man sie durch eigenes Er-
leben vermitteln. Erst wenn man die Werte im persönlichen Umfeld oder bei der 
Arbeit lebt, hat man die Chance, daß andere diese Werte wirklich verinnerlichen. 
Die Vermittlung in der Schule und der Universität allein ist nicht ausreichend. 
Andererseits ist natürlich auch oft ein theoretisches Hintergrundwissen wichtig, 
um die Erlebnisse richtig einordnen zu können.

Grundsätzlich liege die Hauptverantwortung für die Wertevermittlung bei der 
Familie, insbesondere bei den Eltern.

4.b Geben auch bildende Kunst, Literatur, Theater diese (Wert-)Vorstellungen weiter?

Dem stimmt Jost Straube zu, jedoch liegt die Hauptverantwortung dennoch bei 
der Familie. Bei Migranten gebe es oft die Schwierigkeit, daß die Leute alleine 
oder nur mit einem Teil der Familie kommen. Da spiele dann der Freundeskreis 
eine wichtige Rolle und auch, wie die ersten Kontakte im Ankunftsland liefen. Es 
spiele sicher eine große Rolle, ob man beim ersten Kontakt mit einem Gummi-
knüppel oder mit einer freundlichen Mahlzeit empfangen wird. Dieser Erstkon-
takt könne weitreichende Konsequenzen für die weitere Integrationsbereitschaft 
des Migranten haben.

4.c Helfen Kunst- und Kulturprojekte beim Transfer von (Wert-)Vorstellungen?

Auch dieser These stimmt Jost Straube zu. Er verweist aber darauf, daß unbe-
dingt auch Sport mit erwähnt werden müsse, da es sich dabei doch auch um ein 
Teil von Kultur handle! Zum Beispiel könnte der Fußball-Club Dynamo Dresden 
Patenschaften übernehmen und Migranten in Jugendmannschaften einladen.

4.d Hat Ihnen außereuropäische Kunst und Kultur (Wert-)Vorstellungen vermittelt?

Jost Straube war persönlich fasziniert von Angkor Wat und Machu Picchu. Aber 
ein großer Unterschied in der Nutzung von Kultur für die Vermittlung von Wer-
ten sei, daß Werte in diesen Ländern auch ganz anders gelebt werden, gerade von 
naturverbundeneren Völkern. Hier habe ein Besuch von Kultureinrichtungen – 
etwa in Pillnitz – eigentlich zu wenig emotional-wertvermittelndes.
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5. Wie notwendig ist kulturelle Heterogenität für Sachsen als Hochtechnologiestandort?

Einwanderung sei uneingeschränkt wichtig, ganz unabhängig vom jetzigen Zeit-
punkt. Durch die Flüchtlingswelle habe sich nämlich nicht der Bedarf  geändert. 
Eine Einwanderung sollte grundsätzlich stattfi nden, weil sie ganz positive Aus-
wirkungen auf  Industrie und Innovation habe. Egal, ob man eben in Ausnahme-
situationen wie der jetzigen ist oder nicht. Denn die meisten Menschen, die jetzt 
gerade hier einwandern, kämen ja nicht gezielt nach Sachsen, weil sie hier arbei-
ten wollen. Sie suchten einen friedlichen Platz und seien eher ungeplant in Sach-
sen gelandet. Dennoch sei es natürlich legitim, zu versuchen, geeignete Migranten 
für Tätigkeiten zu gewinnen. Ganz allgemein läßt sich sagen: Jede erfolgreiche 
Region hat einen intensiven Austausch mit Regionen, sowohl aus der direkten 
Nachbarschaft als auch mit weiter abgelegenen.

Mit Bezug auf  das Unternehmen DEBAG räumt Jost Straube ein, daß ihm 
noch keine konkrete Einsatzmöglichkeit einfalle. Denn das Unternehmen sei in 
einem Tätigkeitsfeld aktiv, in dem jeder Mitarbeiter im Kundenkontakt steht. Das 
beginne durchaus beim Monteur, der nicht nur schraube, er vertrete auch die 
Firma. Und da komme der Aspekt ‚Sprache‛ wieder ins Spiel. Fraglos sei auch die 
DEBAG stets auf  der Suche nach Spezialisten. Wenn man da Leute gewinnen 
könne, wäre das toll – aber auch für Bereiche wie Konstruktion und Projekt-
entwicklung gilt: Die Leute sind im Außeneinsatz, müssen auf  Messen und mit 
Kunden sowie Wettbewerbern kommunizieren. Es gebe hier kaum reine Schreib-
tischjobs, die ohne Kommunikation zu bewältigen wären. Jost Straube verweist 
darauf, daß natürlich auch die Region froh ist, wenn er Leute aus der Region 
einstelle, die z. B. aufgrund des Alters schwer zu vermitteln sind.

6. Zum Schluß

Jost Straube erwähnt die möglicherweise etwas zu große Anfangseuphorie und 
die Unterschätzung der tatsächlichen Herausforderungen. Dennoch sei er opti-
mistisch für die Entwicklung. Von allen Beteiligten – besonders von der Regie-
rung – wünsche er sich aber, daß man die bestehenden Gesetze mit allen Konse-
quenzen umsetzt, um damit denjenigen, die zurecht hier sind, bessere Chancen 
auf  eine positive Entwicklung zu geben. Denn es gebe leider – wie überall – vie-
le Pauschalurteile und einige schwarze Schafe, die dem Image aller Flüchtlinge 
enormen Schaden zufügen.
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18 Dr. phil. Jürgen Vollbrecht, Museumsleiter 
Museum Bautzen, 22.10.2015

Institution
Museum Bautzen
Kornmarkt 1
02625 Bautzen

Befragter Dr. Jürgen Vollbrecht

Position des Befragten Museumsleiter, Archäologe

Ort und Datum Bautzen, 22.10.2015

MERR-Team
Erik Fritzsche
Sebastian Trept

1. Welche drei bis fünf  Bestandteile einer europäischen kulturellen Werteordnung halten Sie 
für besonders relevant?

JürgenVollbrecht nennt Respekt, Toleranz und Akzeptanz. Er führt aus, „daß 
der respektvolle Umgang untereinander, sich gegenseitig zuhören zu können und 
darauf  aufbauend aufeinander zugehen zu können, von zentraler Bedeutung sind. 
Dies impliziert die Anerkennung der individuellen Probleme und Schwierigkeiten 
des Gesprächspartners. Entsprechend wichtig ist zudem der tolerante Umgang 
mit anderen Meinungen und unterschiedlichem kulturellem Leben.“

2. Gibt es eine ostdeutsche Spezifi k?

Zunächst vermutet Jürgen Vollbrecht, daß er diese Frage – als ein in Westdeutsch-
land sozialisierter Bürger – nicht beurteilen kann. Für ihn persönlich hat sich 
aber im privaten Umgang gezeigt, daß durch die ehemals systembedingt unter-
schiedlichen kulturellen Praktiken, bestimmte verschiedene Ansichten existieren, 
die letztlich zu unterschiedlichen Meinungen führen können, was gelegentlich 
im gegenseitigen Verständnis zu unerwarteten Irritationen resultieren kann. Eine 
Aufl ösung etwa von Respekt und Toleranz, die Menschen einander entgegen-
bringen, Akzeptanz im gemeinsamen Umgang miteinander ist aber nicht – schon 
gar nicht als Folge eines Lebens in einem anderen politischen System – beob-
achtbar. „Wohl aber eine Systemmüdigkeit in Ost und West, also ein Schwinden 
des Bewußtseins für gesellschaftliche Zusammenhänge, aber das sei ein anderes 
Thema.“

3.a Welche Vorerfahrungen haben Sie mit Migranten?

Durch seine Herkunft aus Köln hatte er vor allem Kontakt zu Türken in seiner 
Nachbarschaft, wohnte zeitweise neben einer in einem Hinterhof  gelegenen Mo-
schee, jedoch hat er letztlich wenige Vorerfahrungen mit Migranten gesammelt. 
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In Köln und auch in Berlin, wo Jürgen Vollbrecht Anfang der 1980er Jahre lebte, 
waren aber Menschen aus anderen Kulturkreisen in vielfältiger Art von der deut-
schen Bevölkerung unterscheidbar. In Bautzen fallen solche äußerlichen Unter-
schiede heute so gut wie gar nicht ins Gewicht. Er ist viel gereist, geht gerne auf  
Menschen zu, daher fällt ihm der Zugang zu Personen mit anderen kulturellen 
Hintergründen leicht, z. B. auch Menschen mit Migrationsgeschichte, die eben 
nicht in Deutschland geboren und sozialisiert wurden.

3.b Haben Sie dabei abweichende (Wert-)Vorstellungen beobachtet?

Er wiederholt, daß er innerhalb Deutschlands wenig Kontakt zu Migranten hat-
te – lediglich räumliche Nähe erlebte. Die Existenz von Parallelgesellschaften 
wurde im Verlauf  des Interviews beschrieben, jedoch verweist Jürgen Vollbrecht 
darauf, daß in vielen Momenten, in denen ein Kontakt zustande kam, stets große 
Offenheit und Menschlichkeit die bestimmenden Werte waren, auch der Men-
schen, mit denen er sprach und zusammenkam. Auf  seinen Reisen, z. B. in der 
Türkei, aber auch in Indonesien oder vielen anderen Ländern, war die Gast-
freundschaft stets sehr ausgeprägt. Sie ist dort ein wichtiges kulturelles Merkmal 
und gehört zusammen mit Respekt und Toleranz – sie steht sogar mit dem Inter-
esse an dem Anderen, dem fremden Menschen, dem Gast in Verknüpfung.

4.a Wie werden (Wert-)Vorstellungen effektiv weitergegeben?

Erziehung ist die zentrale Praxis zur Weitergabe von Werten und Wertvorstel-
lungen: Eltern vermitteln Kulturtechniken an die nächste Generation, die sich 
in ihrer kulturellen Umgebung zurechtfi nden muß.5 Schulen, darüberhinausge-
hende Lern- und Bildungsorte (z. B. Museen) sowie manche Medien dienen dem 
Anliegen der kulturellen Bildung. Dabei ist kulturelle Bildung, eine kulturelle 
Infrastruktur, dessen Bestandteil das Museum Bautzen ist, ganz explizit keine 
Einrichtung, die ausschließlich der politischen Kultur, einer pragmatischen Nütz-
lichkeitskultur dient, sondern das Museum dient u. a. der theoretischen Bildung 
und der allgemeinen Wissensvermittlung. Das Museum vermittelt ein deutlich 
weiteres Beziehungsgefl echt als dies pragmatisch-politische oder wirtschaftliche 
Prozeßbeschreibungen tun.

Das Museum Bautzen, so Jürgen Vollbrecht, präsentiert kulturelle Vielfalt 
aus gegenwärtigen, historischen und urgeschichtlichen Zeiten, stellt damit An-
knüpfungspunkte für Menschen bereit, die ihre individuellen Interessensgebiete 
in verschiedenste Richtungen entwickeln möchten – das kann z. B. Kunst, Ar-
chäologie oder Geschichte sein. Es geht um Anregungen, die das Museum gibt, 
damit sich Besucher dann selbständig und vertiefend mit Interesse anregenden 

5 Jürgen Vollbrecht verweist an dieser Stelle auf  einfachste Dinge der gesellschaftlichen Ordnung, 
bspw. das Stehenbleiben an einer roten Verkehrsampel.
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Inhalten auseinandersetzen können. Letztlich offeriert das Museum eine Vielfalt 
von Themen und Inhalten, die wie ein Geländer funktionieren, wie ein Leitfaden 
für das eigene Tun des Einzelnen, nämlich eine auf  Eigeninitiative beruhenden 
vertieften Auseinandersetzung mit diesen Themen und Inhalten. Im und vertie-
fend außerhalb des Museums angeeignetes Wissen formt den Menschen, den 
Museumsbesucher. Dieses Formen bedeutet Bildung, so Jürgen Vollbrecht. Wer 
Neuem und Unbekanntem aufgeschlossen gegenübersteht, wer es also gewohnt 
ist, daß sich (neues) Wissen bildet, der wird respektvoll mit Mitmenschen um-
gehen. „Dafür sind wir da, die Beförderung dieses Prozesses ist eine zentrale 
Aufgabe des Museums. Wir arbeiten für Menschen aus der Region, damit sie sich 
mit ihrer eigenen regionalen Identität auseinandersetzen können, aber auch für 
Menschen die nicht aus der Region Oberlausitz stammen und Näheres über die 
Region kennenlernen wollen.“

4.c Helfen Kunst- und Kulturprojekte beim Transfer von (Wert-)Vorstellungen?

Jürgen Vollbrecht weist darauf  hin, daß sowohl bei Migranten als auch bei Menschen 
aus der einheimischen Bevölkerung die Herausforderung für die Vermittlungsarbeit, 
für die museumspädagogische Arbeit, in der Existenz verschiedener Zielgruppen 
besteht. So muß man etwa an verschiedene Altersgruppen und Bildungsniveaus 
denken, auch bei der Entwicklung von Angeboten für Migranten aus dem ferneren 
Ausland, eben aus anderen kulturellen Kontexten. Eine Voraussetzung dabei ist die 
Klärung der Frage, wie mit Sprache umgegangen werden soll. Sollten Migranten 
keine Deutschkenntnisse besitzen, so wäre das Museum sicher ein attraktiver außer-
schulischer Lernort zur Vermittlung von Sprachkenntnissen. Das Museum sei ein 
wunderbarer Ort an dem Deutschunterricht für Ausländer gegeben werden könne, 
so Jürgen Vollbrecht. Grund dafür sind die schon thematisierten vielen unterschied-
lichen Anknüpfungspunkte, an denen Sprachunterricht anknüpfen kann.

Seit zwei Jahren gibt es im Rahmen der Interkulturellen Woche spezielle Angebote 
im Museum für Flüchtlinge, von denen besonders die Kinder begeistert sind. Für 
dieses Projekt hat sich ein Kreis an Unterstützern gebildet, z. B. hat ein privater Ver-
kehrsbetrieb, der die Anreise von Migrantenkindern und deren Eltern in das Muse-
um organisiert und die Kosten dafür übernimmt. Problematisch scheint inzwischen, 
daß es zahlreiche Angebote von verschiedenen Akteuren für Kinder gibt, jedoch 
kaum Angebote für 20- bis 30-jährige alleinstehende Männer, darunter solche mit 
abgeschlossener Berufsausbildung. Hier muß über spezielle Projekte nachgedacht 
werden. „Wie will ich hundert Leute abholen, die ich im Einzelnen gar nicht kenne? 
Ich muß die Leute kennenlernen und ich muß versuchen, indem ich sie kennenlerne, 
quasi jeden Einzelnen irgendwie in ein Projekt mitzunehmen.“ Gute Erfahrungen, 
gute Anknüpfungspunkte ergeben sich kulturübergreifend stets in alltäglichen Be-
reichen. So hat der hiesige Slow-Food-Verein vor kurzem ein Projekt durchgeführt, 
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in dessen Rahmen ein Bautzener Flüchtlingsheim besucht wurde, um sich mit der 
Koch- und Eßkultur der dort wohnenden Migranten auseinandersetzen zu können. 
Durch das Essen gelang es besonders gut, gemeinsam ins Gespräch zu kommen 
und Kontakt aufzunehmen – kultureller Austausch wurde dadurch wunderbar mög-
lich. Seiner Meinung nach bot dieses Projekt u. a. einen Hinweis auf  entsprechende 
Ausbaumöglichkeiten, derartige Projekte können sich schließlich auch gegenseitig 
verstärken (Sprache lernen, Kontakte knüpfen, örtliche Kultur erfahren).

Eine andere Perspektive könnte in seinen Augen die ehrenamtliche Einbindung 
von Migranten in vielerlei Projekten sein.

4.d Hat Ihnen außereuropäische Kunst und Kultur (Wert-)Vorstellungen vermittelt?

Alle vom Menschen produzierten Kunstwerke (i. e. S. Artefakte) geben uns die 
Chance, ihre Herstellung zu rekonstruieren und damit die Möglichkeit, die an-
gewandte Technik zu verstehen. Neben regional verfügbaren Materialien wer-
den auch global verfügbare Materialien zu Artefakten transformiert (Steinhäu-
ser, mancherorts Holzhäuser, mancherorts Häuser aus ortsfremden Steinen und 
Hölzern). Es entstehen jeweils aus regionalen Bedingungen heraus geschaffene 
‚Artefakt-Gefl echte‘ als regionaltypische Ausdrücke der Tatsache, daß des Men-
schen Natur die Kultur ist. Im Bereich der Künste werden die Merkmale der 
jeweiligen Kulturkreise refl ektiert. Rezipienten der Kunst müssen sich dann mit 
diesen Refl exionen auseinandersetzen. „Überall, wo ich bin, begegne ich jeweils 
regionaltypischen, landestypischen oder für den Kontinent signifi kanten Dingen 
und indem ich diese Begegnung vollziehe, indem ich die Dinge offen anschaue, 
indem ich auf  sie zugehe und mich dafür interessiere, begegnet mir natürlich (ein 
Entgegenkommen) (dieser) Kultur.“ Dieser weltoffene Prozeß vermittelt stets 
auch Wertvorstellungen, die sich darüber hinaus auch stets im alltäglichen Leben 
ausdrücken. Schwieriger wäre die Frage zu beantworten, was mir keine Vorstel-
lungen von fremden Kulturen vermittelt hat, keinen Einblick in dieselben vermit-
telt hat, wenn ich mit solchen in Berührung kam.

Auf  Nachfrage, ob die in Europa geläufi gen Arten von performativer Kunst 
für Migranten – mit ihrem genuin verschiedenen kulturellen Hintergrund – über-
haupt zugänglich sind, weist Jürgen Vollbrecht darauf  hin, daß weltweit in allen 
Gesellschaften performative Formen der Kunst bekannt sind. Der Umgang mit 
performativen Künsten wird überall gelebt (z. B. als Tanz). Weltoffene Menschen 
haben, wie geschildert, stets Interesse an auch für die eigenen Bräuche fremden 
Formen performativer Kunst. Wer, so fragt sich Jürgen Vollbrecht, schaut sich 
Nathan der Weise an und mit wem fi ndet nach dem Ansehen des Schauspiels eine 
Diskussion statt? Wie bildungsnah oder bildungsfern ist das Publikum? Wo müs-
sen Menschen abgeholt werden? Wie kommen die Bildungsfernen in Kontakt mit 
Museen oder Theatern in einer Stadt, auf  dieser Welt?
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Ein anderer Punkt, auf  den Jürgen Vollbrecht verweist, betrifft die Zerstö-
rung von kulturellen Denkmälern. Diese absichtlichen oder unabsichtlichen Zer-
störungen nehmen ein fl ächendeckendes Ausmaß an. So haben beispielsweise in 
den Golfkriegen Panzer archäologische Denkmäler unter den Hügeln, auf  denen 
sie standen, zerstört. Solche Geschehnisse werden von den Medien kaum thema-
tisiert. Die thematisierten Vorfälle der Zerstörungen in Palmyra oder die Spren-
gung der Buddha-Statuen von Bamiyan in Afghanistan vor einigen Jahren, sind 
aber nur die Spitze des Eisbergs. Hinzu kommen obskure Angebote, bei denen 
z. B. Münzhändler per Post fragen, ob man sich an der Rettung der Geschichte 
Syriens beteiligen wolle, indem man Münzen aus dem 2. Jh. n. Chr. von dort er-
steht. Derartige Angebote auf  dem europäischen Markt stehen möglicherweise 
in Verbindung mit Grabräubern und Verkäufern geraubten Kunst- und Kultur-
gutes. Das aber ist es, was die Intellektuellen – etwa Exilschriftsteller aus Syrien 
oder dem Irak – festhalten: die systematische Zerstörung ihres Landes durch 
einen Krieg, welcher die gesamte gesellschaftliche Grundlage – und das ist die 
Kultur – vernichtet. Laut Jürgen Vollbrecht müssen wir uns verdeutlichen, daß 
den fl üchtenden Menschen, denen man begegnet, die eigene gesellschaftliche und 
kulturelle Basis grundlegend zerstört wird oder bereits zerstört wurden. „Jemand, 
der das erlebt, ist traumatisiert und erschüttert, muß sich fi nden und ordnen, 
braucht hier vor Ort kulturelle Angebote als neue Anker- und Fixpunkte und 
dazu kann auch Literatur dienen, z. B. Nathan der Weise, z. B. die Ringparabel.“

Jürgen Vollbrecht berichtet von einem Berliner Projekt im Stadtmuseum in 
Herat (Afghanistan), welches vor Jahren stark beschädigt wurde. Das Ziel des 
Projektes ist eine Bestandsaufnahme der (noch) nicht zerstörten archäologischen 
Stätten bzw. Objekte. Auch die großen Nationalmuseen, etwa in Bagdad, wurden 
geplündert. Es zeigt sich, daß öffentliche Denkmäler und Kulturgegenstände, 
nicht nur wegen der reinen Monumentalität, sondern besonders in ihrer bilden-
den Funktion als Anker- und Orientierungspunkte bestehenbleiben müssen, 
die weitere systematische Vernichtung von Kulturdenkmäler und Kulturstätten 
(bspw. Palmyra) verhindert werden muß, so gut es geht. Gleichzeitig werden aber 
z. B. in Syrien, in Afghanistan oder dem Irak auch Wohnungen, Wasserleitungen 
und alle Lebensgrundlagen zerstört – dies gehört ebenso zur Kultur (Alltagskul-
tur). Den genannten Gesellschaften und vielen weiteren Gesellschaften weltweit 
werden zur Zeit durch sinnlose und durch nichts zu rechtfertigende Kriege mas-
sive Verletzungen zugefügt, ihre Grundlagen werden auf  allen Ebenen zerstört.

5. Wie notwendig ist kulturelle Heterogenität für Sachsen als Hochtechnologiestandort?

Am Beispiel New Yorks verdeutlicht Jürgen Vollbrecht, wie eine heterogene 
Stadtbevölkerung, die zu allergrößten Teilen aus Einwanderern unterschiedlichs-
ter Herkunft besteht, ihre innovative Kraft entfalten kann. New York stellt für 
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ihn einen Idealtypus dar – für ihn sind Innovation und Einwanderung nicht ohne 
weiteres kausal miteinander verbunden, aber Einwanderung ist eine Möglichkeit 
für die Entstehung von Innovation und: keine Verhinderung derselben. Entschei-
dender ist, daß Menschen ein gemeinsames Ziel verfolgen, auf  das sie hinarbeiten 
können. Auch andere Metropolen, z. B. Paris oder Tokyo, zeigen Merkmale aus-
geprägter Toleranz, ausgeprägten Respektes der Einwanderer und Einheimischen 
für- und miteinander – dies seien Hinweise auf  eine global erkennbare Entwick-
lungsmöglichkeit des Menschen, konstruktiv und jenseits von Ressentiments zu-
sammenzuarbeiten und eine gemeinsame Gesellschaft zu gestalten. Weltoffenheit 
gehört ganz natürlich auch in Sachsen zu den Merkmalen des kulturschaffenden 
Menschen. Wie vor etwa 800 Jahren spricht auch heute in Sachsen nichts dage-
gen, daß Einheimische und Einwanderer gemeinsam innovativ an der weiteren 
Entwicklung des modernen Landes mit seinen Hochtechnologie- und Exzellenz-
Hochschulstandorten, seinem Maschinenbau und vielem mehr arbeiten – stets 
eingedenk der Wurzeln der gegenwärtigen Situation.

6. Zum Schluß

Jürgen Vollbrecht spricht an dieser Stelle erneut mögliche Projekte mit Flücht-
lingen an. Er greift zunächst die Idee für ein Projekt zur Vermittlung der deut-
schen Sprache auf, da der Spracherwerb (Deutsch als Fremdsprache) für viele 
organisiert werden muß. Für ein solches Projekt könnte das Museum Bautzen 
Räume zur Verfügung stellen. Das Museum würde sich in hohem Maße für diese 
Aufgabe eignen, da die Auseinandersetzung mit musealen Inhalten einen vielsei-
tigen Wortschatz voraussetzt, den es für Interessenten zu erlernen gelte. Er kon-
kretisiert seine Gedanken in diesem Zusammenhang: Auf  der Grundlage eines 
bestehenden Grundwortschatzes könnten Kleingruppen das Museum begehen 
und dabei versuchen sich – so gut es geht – die bestehenden Inhalte auf  Deutsch 
zu erschließen. Dabei erweitern die Migranten ihren bestehenden Wortschatz. 
Es bedarf  für die erfolgreiche Umsetzung der Unterstützung einiger (Sprach-)
Lehrer, konkret sollte dieses Projekt von Lehrern begleitet werden, die Deutsch 
als Fremdsprache vermitteln können.

Ein anderes Projekt, über welches Jürgen Vollbrecht nachdenkt, ist das „so-
lare Kochen“. Er kann sich sehr gut vorstellen, während der langen Sommerta-
ge mit solaren Kochkisten und anderen Geräten, Essen für Passanten auf  dem 
Bautzener Kornmarkt gemeinsam mit Migranten zuzubereiten und anzubieten. 
Ein solches Angebot unterstützt zum einen den Integrationsprozeß der Ankom-
menden, zum anderen erfolgt ein Austausch mit der deutschen Bevölkerung: Es-
sen verbindet.
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19 Thomas Zenker, Oberbürgermeister 
Stadt Zittau, 16.11.2015

Institution
Zittauer Rathaus
Markt 1
02763 Zittau

Befragter Zenker, Thomas AKADEM. TITEL?

Position des Befragten Oberbürgermeister

Ort und Datum Zittau, 16.11.2015

MERR-Team
Albrecht, Jan
Vogt, Mathias, Theodor

1. Welche drei bis fünf  Bestandteile einer europäischen kulturellen Werteordnung halten Sie 
für besonders relevant?

Innerhalb der Stadtverwaltung ist der Grundsatz der Gleichbehandlung be-
sonders relevant. Diese betrifft natürliche Personen als Individuen, aber zugleich 
auch juristische Personen und zeigt sich sehr gut anhand der Vereinsförderungen. 
In diesem Bereich ist eine Gleichberechtigung de facto nicht möglich, weil För-
derungen stets von der Institution abhängig sind: Ein Schwimmverein verursacht 
andere Kosten als der gemeinnützige Heimatkundeverein, die individuellen An-
liegen sind ebenso deutlich verschieden. Der Grundsatz der Gleichbehandlung 
ist hierbei anhand der Arbeit der Stadt ersichtlich, wenn man sich beispielsweise 
mit der Umverteilung von Gebühren auf  die Bevölkerung befaßt.

Ein weiterer grundlegender Wert ist die Gleichberechtigung von Mann 
und Frau im Alltagsleben und der Stadtverwaltung (inkl. genderism, zeigt sich in 
Texten und Diskussionen).

Des weiteren wird eine Debatte um Generationsgerechtigkeit geführt – ne-
ben den anderen Aspekten ist diese Form der Gerechtigkeit für das gesellschaft-
liche Zusammenleben sehr bedeutsam, dies zeigt sich anhand wiederkehrender 
Haushaltsdiskussionen.

Als weiteren verbindenden Wert innerhalb des Zittauer Rathauses nennt 
Oberbürgermeister Zenker die Religionsfreiheit. In Zittau ist zum einen die 
evangelische Kirche verbreitet, zum anderen der Atheismus. Die katholische Kir-
che sei mit 4 Prozent Anteil an der Bevölkerung in der Diaspora. Politisch domi-
niere die CDU, auch innerhalb der evangelischen Kirche. In Debatten rund um 
das Thema Islam sei aus der regionalen Perspektive Religionsfreiheit ein wichti-
ger Aspekt – für viele erfolgt eine scheinbare Gleichsetzung in der Öffentlichkeit, 
obwohl der Anteil der Muslime in Sachsen äußerst überschaubar ist. Thomas 
Zenker bezieht sich auf  das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, wo-
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nach jedem Menschen das Recht auf  freie Religionswahl und -ausübung ermög-
licht werden muß, solange niemand dadurch beeinträchtigt wird.

Für die Verfestigung von Werten, aber auch als teambildende Maßnahmen, 
gibt es aktuell keine interkulturellen Fortbildungen im Zittauer Rathaus. Ober-
bürgermeister Zenker erachtet diese allerdings als äußerst sinnvoll und wird sol-
che Angebote in naher Zukunft etablieren.

2. Gibt es eine ostdeutsche Spezifi k?

Der Grundsatz der Gleichbehandlung wurde über Jahrzehnte innerhalb der Ge-
sellschaft transportiert und dessen Nichtbeachtung tauchte besonders an Stellen 
auf, an denen eine individuelle Behandlung absolut notwendig gewesen wäre.

Zittau ist in seinem kleinbürgerlichen Kontext geprägt von Neiddebatten. Es 
ist nicht leicht ein erfolgreicher Unternehmer in dieser Stadt zu sein, da man da-
durch häufi g zugleich eine unbeliebte Person ist.

Innerhalb der Stadtverwaltung ist den Beteiligten die Gleichbehandlung auf-
erlegt. Dies zeigt sich beispielsweise anhand der momentanen Debatte um Ge-
bührenumverteilungen, welche die Bevölkerung tragen muß. Daraus ergibt sich 
ein Dilemma, da man sich kennt und gleichzeitig allen dasselbe Recht zusprechen 
muß. Speziell in einer Kleinstadt kommt es zwangsläufi g zur Bevorteilung einzel-
ner, da man sein Umfeld sehr genau kennt. Diese Tatsache steht nicht unbedingt 
im Zusammenhang mit der DDR-Geschichte, sondern dem signifi kant menschli-
chen Handelsmuster, daß man nahestehende Personen in unterschiedlichen Din-
gen bevorteilt.

Bei der Betrachtung der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau zei-
gen sich sehr deutliche Unterschiede zwischen der heutigen Situation und der 
DDR-Zeit. Der westlich-bürgerlich geprägte Mensch hat andere Vorstellungen 
als Menschen, die die Ideen der DDR täglich vorgelebt bekommen haben. Bei 
der Differenzierung während der DDR-Zeit war der volkswirtschaftliche Nut-
zen von Mann und Frau nicht von der Hand zu weisen und zeigte sich sehr 
mannigfaltig in der Gesellschaft. Heute werden intensive Debatten linguistischer 
und politischer Art geführt: eine symbolisch-linguistische Debatte (z. B. der sich 
auf  Texte auswirkende genderism) steht im klaren Kontrast zu politischen Debat-
ten zum Thema Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern. Jedoch ist es 
unklar, ob dies eine Folge aus der Vergangenheit ist oder eine Entwicklung der 
neuen Möglichkeiten.

Das Thema der Religionsfreiheit ist sehr spannend für das gesamte Gebiet 
der ehemaligen DDR. Kirchen – weniger die offi zielle Kirchenleitung, sondern 
einige Pfarrer- und Subebenen – spielten eine wesentliche Rolle als Raum der 
Freiheit. Für viele junge Menschen waren es zudem Orte, an denen Demokratie 
direkt ausgeübt werden konnte.
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3.a Welche Vorerfahrungen haben Sie mit Migranten?

Thomas Zenker lebte zeitweise in Paris, Berlin und Leipzig und erlebte ein sehr 
friedliches, bereicherndes und interkulturelles Miteinander. Er wohnte stets in 
genau den Vierteln, die einen hohen Migrationsanteil aufweisen. In Zittau fehlt 
ihm diese kulturelle Vielfalt, besonders hinsichtlich des verfügbaren Potentials.

Zittau war in den 40er/50er Jahren Flüchtlingshochburg. Bis heute sind in 
der Region deutlich wahrnehmbare Gruppierungen der Ungarndeutschen, der 
Sudetendeutschen und der Vertriebenen aus Polen anzufi nden.

Seine eigene Familie weist eine Migrationsgeschichte auf, auch wenn es sich 
nur um ein paar hundert Meter handelte – Reibersdorf  lag direkt auf  der ande-
ren Seite des Flusses und nach dem Krieg in Polen, heute heißt es Rybarzowice. 
Innerhalb der Familie merke man diese Herkunftsbezüge, allerdings wurde erst 
nach 1990 darüber offen gesprochen, davor wurde geschwiegen.

Weiterhin merkt Thomas Zenker an, daß in den 1990er Jahren die Situation 
der Bosnier ein heißes Thema für die Gesellschaft war. Man fragt sich was aus 
diesen wirren Diskussionen geworden ist. Fakt ist, daß die meisten mittlerweile 
abgewandert sind (deutsche Großstädte oder Rückkehr ins Herkunftsland).

In Bezug auf  Enkulturationsmöglichkeiten gibt es etliche Bemühungen im 
Landkreis. Migranten und Deutsche werden in kleinräumlichen Strukturen zu-
sammengeführt, in Anlehnung an dörfl iche Strukturen. Der Landkreis hat Heime 
geschaffen, in denen Migranten ein bis drei Wochen bleiben, bevor sie dezentral 
untergebracht werden. Der Eingliederung geht eine Prüfung diverser Faktoren 
voraus – baulicher Zustand der Immobilie, Kriminalstatistiken der Polizei für das 
ausgewählte Wohngebiet u. w. werden erfaßt. Dies hat zum Ziel, daß Strukturen 
verhindert werden sollen, die beispielsweise in Heimen zwangsläufi g entstehen 
(Hierarchien, begrenzte Lern- und Lehrsituationen). Wenn Migranten ausschließ-
lich unter sich bleiben, können sie nur über Konfl ikte die neue Gesellschaft ken-
nenlernen und begreifen, was innerhalb der sozialen Strukturen gewollt und 
unerwünscht ist. Bekommen Migranten Differenzen rechtzeitig von Ansässigen 
erklärt, dann steht das Fundament für eine gelungene Integration (= Immersion). 
Die Zittauer Volkshochschule wird keinen Deutschunterricht anbieten, da genug 
Anbieter auf  dem Markt sind – sie fokussieren sich auf  cultural relocation.

3.b Haben Sie dabei abweichende (Wert-)Vorstellungen beobachtet?

Ja, beispielsweise das Verhalten in der Öffentlichkeit. Oberbürgermeister Zenker 
sprach im Rahmen des Interviews an, daß er vor wenigen Tagen in einem Su-
permarkt erlebte, wie sich Frauen aus dem arabischen Sprachraum lautstark über 
Regale hinweg durch den ganzen Laden unterhielten. Die vermutlich deutschen 
Einkäufer waren sichtlich genervt. Dies ist ein sehr treffendes Beispiel für seinen 
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Standpunkt, daß Erlernen fremder gesellschaftlicher Normen oft nur über Kon-
fl ikte vonstatten geht.

4.b Geben auch bildende Kunst, Literatur, Theater diese (Wert-)Vorstellungen weiter?

Grundsätzlich ja. Da Thomas Zenker aus dem Bereich der Soziokultur kommt, 
ist für ihn Kunst und Kultur selbstverständlich. Der Transport von Werten funk-
tioniert zwischen Publikum und Künstler.

4.c Helfen Kunst- und Kulturprojekte beim Transfer von (Wert-)Vorstellungen?

Soziokultur setzt genau dort an, wo Sozialarbeiter ihre Ziele mit Kunst und Kul-
tur erreichen wollen. Demokratiebefördernde Projekte/Workshops, Theaterpä-
dagogik, u. w. sind jedoch „ungeliebte Kinder der Bevölkerung und Regierung“. 
Daraus ergibt sich ein Problem hinsichtlich der Förderungen: Solange keine klare 
Spartenzuweisung möglich ist, sind die Ziele oft unklar; eine nachhaltige Wirkung 
ist nicht sofort nach einem Jahr nachweisbar. Die im Kulturbereich verbreiteten 
Projektstrukturen sind ein Problem, da die Resultate fast nie innerhalb des Pro-
jektzeitraumes darstellbar sind.

Des weiteren ist eine innere Überzeugungsarbeit notwendig, um einen Werte-
transfer zu ermöglichen. Hierzu nennt er folgendes anschauliches Beispiel:

In seiner berufl ichen Vergangenheit arbeitete er mit Görlitzer Schulen zu-
sammen, häufi g im Rahmen von Rechtsextremismus-Workshops mit zukünftigen 
Kindergärtnerinnen, die z. T. nicht wußten, was die Wörter ‚Nationalsozialismus‘ 
oder ‚Holocaust‘ bedeuten. Die ist zum einen Zeichen für mangelhafte Bildung 
und Interesse, zum anderen Ausdruck der teils noch vorhandenen DDR-Pädago-
gik, die eine geringe Offenheit gegenüber dem Fremden impliziert.

Den ‚üblichen Verdächtigen‘ werden die Aufgaben für Integrationsarbeit 
zugeschoben – dies sind beispielsweise Kulturakteure im Bereich des Theaters 
sowie der Soziokultur. Dieser Arbeit müßten sich auch andere annehmen, da 
Kulturakteure dies sowieso aus eigenen Antrieb heraus tun und zwar auch bei 
einer absehbaren Unterfi nanzierung! Er stehe öffentlich dazu, daß das Gerhard-
Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau kein weicher Faktor, sondern ein harter Faktor 
innerhalb der Stadt ist. Der Museumsverband Städtischen Museen Zittau arbeitet 
stets zum Thema Migration, dies zeigt sich anhand diverser Ausstellungen. Von 
unten gewachsene Projekte müßten am Leben erhalten werden, sie dürfen nicht 
durch Förderregularien in ihrer Arbeit eingeschränkt werden!

6. Zum Schluß

Im Landkreis Zittau wären koordinierende Stellen für die Realisierung integra-
tiver Ansätze absolut wünschenswert. Die Realisierung über freie Träger führt 
zwangsläufi g zum Fehlen einer von der Allgemeinheit wahrnehmbaren Wertig-
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keit, daher sollten derartige Maßnahmen langfristig angelegt und fi nanziell abge-
sichert sein und von größeren Entitäten konsequent unterstützt werden, auch im 
Austausch der Kommunen.

Für den Landkreis gibt es momentan zwei große Themen, die bereits jetzt 
langfristig zu Problemen führen. Dies ist ein akutes Drogenproblem, welches 
sich innerhalb breiter Gesellschaftsschichten etabliert hat und unabhängig von 
Alter oder Sozialstruktur feststellbar ist. Das zweite Problem – nicht selten aus 
dem ersten resultierend – ist die häufi g genannte ‚Grenzkriminalität‘. Sie er-
schwert einen Dialog mit der Bevölkerung über das Thema Offenheit gegenüber 
dem Fremden.

Abschließend bewertete Oberbürgermeister Zenker die aktuelle Migrations-
situation in Deutschland: Die Großstädte werden an ihren Kapazitäten schei-
tern, wenn sie nicht organisatorisch dem etwas entgegensetzen. Sachsen hatte 
viel Vorlaufzeit für die Bewältigung des hier ankommenden Migrationsstromes. 
In Bayern ist seitens der Verantwortlichen und Organisatoren eine Verzweifl ung 
zu spüren, dem kann nur durch den Abbau verwaltungstechnischer Hürden ent-
gegengewirkt werden.
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